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ver icherung beidenjeniger Pewerbebetrieben, welche sich auf die Ausführung von Spreiner= (Tischler-), Einseber.,
Schlosser= oder Anschlägerarbeiten bei Bauten erstreckem Vom 31. Dezember1

Verfügung des Ministeriums des Innern,
betreffend den Vollzug des AbschuittsBdes Reichsgesehes vom 5. Mai 1886 über die Unfall-
und Krankerwersicherung der in land- und forstwirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen.

Vom 29. Dezember 1886.

Zum Vollzug des Abschnitts B „Krankenversicherung“ des Reichsgesetzes vom 5. Mai
1886, betreffend die Unfall= und Krankenversicherung der in land= und forstwirthschaftlichen
Betrieben beschäftigten Personen, (R.G.Bl. S. 174 fg.) §§. 133—142 wird hiemit Nach-

stehendes verfügt: 61
Weitere Kommunalverbände im Sinne der §§. 134, 137 und 142 des Reichsgesetzes

sind die Amtskorporationen. K

Die in 88. 134, 137, 138 und 142 des Reichsgesetzes vorgesehenen statutarischen
Bestimmungen der Gemeinden werden vom Gemeinderath mit Zustimmung des Bürger-
ausschusses, diejenigen des weiteren Kommunalverbands werden von der Amtsversammlung
erlassen. Dieselben unterliegen der Genehmigung der Kreisregierung.
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Auf ihre Veröffentlichung finden die Bestimmungen der Ministerialverfügung vom
9. Januar 1872, betreffend die Verkündigung orts- und bezirkspolizeilicher Vorschriften,
(Reg. Blatt S. 16) entsprechende Anwendung.

Zu §. 136 des Reichsgesetzes.

Der in §. 136 des Reichsgesetzes zugelassene Antrag des Arbeitgebers auf Befreiung
eines Arbeiters von der Versicherungspflicht ist unter Vorlage der erforderlichen Nach-
weise, soferne für den Arbeiter die Gemeindekrankenversicherung einzutreten hätte, bei
dem zur Entgegennahme der Anmeldungen für dieselbe zuständigen Gemeindebeamten
(vergl. §. 49 des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883, R.G.Bl. S. 91 und
§. 33 der Vollzugsverfügung vom 1. Dezember 1883, Reg. Blatt S. 384) anzubringen und
von diesem mit gutächtlicher Aeußerung der Verwaltung der Gemeindekrankenversicherung
zur Entscheidung vorzulegen.

Wenn die zu befreiende Person einer Ortskrankenkasse anzugehören hätte, ist der
Antrag an den Vorstand dieser Kasse zu richten.

Sofern die Verwaltung der Gemeindekrankenversicherung beziehungsweise der Vor-
stand der Ortskrankenkasse die Fähigkeit des Arbeitgebers zu den nach §. 136 des Reichs-
gesetzes die Befreiung von der Versicherungspflicht begründenden Leistungen als genügend
gesichert erachten, haben sie in eigener Zuständigkeit über den Befreiungsantrag zu ent-
scheiden und diese Entscheidung sowohl dem Arbeitgeber als dem Arbeiter zu eröffnen.

Bestehen aber in Bezug auf die Sicherheit der Leistungsfähigkeit des Arbeitgebers
Bedenken, so ist der Antrag mit den vorgelegten Nachweisen und einer gutächtlichen
Aeußerung, welche sich auf alle Voraussetzungen der beantragten Befreiung und insbe-
sondere auf die Vermögensverhältnisse des Arbeitgebers zu erstrecken hat, von der Ver-
waltung der Gemeindekrankenversicherung beziehungsweise dem Vorstand der Ortskranken-
kasse an die Aufsichtsbehörde zur Entscheidung abzugeben.

Die zu dieser Cutscheidung zuständige Aufsichtsbehörde ist, soferne es sich um die
Gemeindekrankenversicherung handelt, das Oberamt, soferne es sich aber um eine Orts-
krankenkasse handelt, die nach §§. 18—20 der Vollzugsverfügung zum Krankenversicherungs-
gesetz vom 1. Dezember 1883 (Reg. Blatt S. 376 fg.) die Aufsicht führende Behörde.

Die Entscheidung ist dem Arbeitgeber, welcher den Antrag gestellt hat, dem betheiligten
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Arbeiter, und wenn die Entscheidung von der Aufsichtsbehörde ergangen ist, auch der
Verwaltung der Gemeindekrankenversicherung beziehungsweise dem Vorstand der Orts-
trankenkasse zu Protokoll zu eröffnen oder gegen Empfangsbestätigung zuzufertigen.

S. 4.

Ueber die nach §. 136 Abs. 3 des Reichsgesetzes zulässigen Beschwerden entscheidel,
soferne der angefochtene Bescheid von der Verwaltung der Gemeindekrankenversicherung
oder dem Vorstand der Ortskrankenkasse ertheilt worden ist, die in §. 3 Abs. 5 bezeichnete
Aufsichtsbehörde, soferne aber der Bescheid von der Aufsichtsbehörde ertheilt wurde, die
dieser letzteren zunächst vorgesetzte Behörde (Oberamt oder Kreisregierung).

Die Entscheidung über die Beschwerde ist gemäß den Vorschriften des S. 3 letzter
Absatz zu eröffnen.

S. ö.

Wenn der Arbeitsvertrag, auf Grund dessen die Befreiung des Arbeiters von der
Versicherungspflicht erfolgt ist, aufgehoben oder in einem wesentlichen Punkte geändert
wird, so erlischt die Wirksamkeit des die Befreiung aussprechenden Bescheids. Demgemäß
hat der Arbeitgeber, soferne er nicht sofort einen neuen Befreiungsantrag stellt, den
Arbeiter zur Krankenversicherung anzumelden. Unterbleibt die Anmeldung, so ist der

Arbeiter gleichwohl als verficherungspflichtig zu behandeln, gegen den Arbeitgeber aber
nach §. 81 des Krank gsgesetzes einzuschreiten.

Aendern sich während der Dauer des Arbeitsvertrags die Vermögensverhältnisse des

Arbeitgebers in der Weise, daß dessen Fähigkeit zu den in §. 136 Abs. 1 bezeichneten
Leistungen nicht mehr genügend gesichert erscheint, so hat die Verwaltung der Gemeinde-
krankenversicherung beziehungsweise der Vorstand der Ortskrankenkasse der Aufsichtsbehörde
(§. 3 Abs. 5) Anzeige zu erstatten.

S. 6.

Auf die Eutscheidung der Aufsichtsbehörden über die in 8. 136 Abs. 6 des Reichs-
gesetzes in Verbindung mit §. 12 Abs. 1 desselben bezeichneten Streitigkeiten über Unter-

stützungsansprüche gegen die Gemeindekrankenversicherung oder Krankenkasse finden die
Vorschriften des §. 35 Abs. 1, 3—5 der Vollzugsverfügung zum Krankenversicherungs-
gesetz vom 1. Dezonber 1883 (Reg. Blatt S. 385) Anwendung.
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Gegen die diesbezügliche Entscheidung der Aufsichtsbehörde ist Beschwerde im ordent-
lichen Instanzenzug und die Rechtsbeschwerde gemäß Art. 13 und 59 fg. des Gesetzes
über die Verwaltungsrechtspflege vom 16. Dezember 1876 (Reg. Blatt S. 485) zulässig.

Zu 8§§. 136—138 des Reichsgesetzes.
S. 7.

In denjenigen Fällen, in welchen nach §. 136 Abs. 6, S. 137 und §. 138 des Reichs-
gesetzes in Verbindung mit §F. 12 Abs. 2 desselben Streitigkeiten über Ersatzansprüche
im Verwaltungsstreitverfahren zu entscheiden sind, haben bis auf Weiteres die Ober-
ämter in erster Instanz zu entscheiden und ist gegen deren Entscheidung die Beschwerde
im ordentlichen Instanzenzug und Rechtsbeschwerde gemäß Art. 13 und 59 fg. des Ge-
setzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 16. Dezember 1876 zulässig.

g. 8.
Zu §. 140 des Reichsgesetzes.

Die Festsetzung des Werths der Naturalbezüge nach Durchschnittspreisen nach §. 110
des Reichsgesetzes hat durch die Oberämter je für den ganzen Oberamtsbezirk zu erfolgen,
ist aber nur insoweit geboten, als innerhalb des Oberamtsbezirks bei Durchführung der
Krankenversicherung der land= und forstwirthschaftlichen Arbeiter insbesondere bei Anwen-
dung der §§. 136— 138 des Reichsgesetzes eine Veranschlagung des Werths von Natural-
bezügen dieser Arbeiter stattzufinden hat.

Diese Festsetzungen sind in den gleichen Terminen wie die Festsetzung der orts-
üblichen Taglöhne gewöhnlicher Tagearbeiter (§. 9 der Vollzugsverfügung vom 1. Dezem-
ber 1883) oder auch sonst bei erheblicher Aenderung der Preise der betreffenden Natu-
ralien einer neuerlichen Prüfung und geeigneten Falls entsprechenden Aenderung zu
unterziehen.

Die festgesetzten Durchschnittspreise sind im Amtsblatt des Bezirks bekannt zu machen
und der vorgesetzten Kreisregierung anzuzeigen.

§. 9.
Zu §. 142 des Reichsgesetzes.

Die nach §. 142 Abs. 2 des Reichsgesetzes zur Ueberweisung der versicherungspflich-
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tigen Personen an die Gemeindekrankenversicherung oder Ortskrankenkasse zuständige Ge-
meindebehörde ist der Ortsvorsteher.

Die Ueberweisung erfolgt durch Benachrichtigung der Verwaltung der Gemeinde-
krankenversicherung oder des Vorstands der Ortskrankenkasse, daß bei der betreffenden
Person die Voraussetzungen der Versicherung gemäß der nach §. 142 des Reichsgesetzes
erlassenen statutarischen Bestimmung zutreffen. Gleichzeitig ist der Ueberwiesene von seiner
Ueberweisung in Kenntniß zu setzen.

Die Ueberweisung hat in allen Fällen von Amtswegen oder auf Antrag stattzu-
finden, sobald bei den betreffenden Personen die Voraussetzungen ihrer Zulässigkeit vor-
liegen, und ist ebenso zurückzunehmen, sobald diese Voraussetzungen weggefallen sind.

Wenn die Ueberweisung einer Person unterblieben ist, obgleich die Voraussetzungen
für dieselbe vorliegen, so hat das Oberamt auf Antrag der betheiligten Verwaltung der
Gemeindekrank sicherung oder des Vorstands der Ortskrankenkasse oder auch von
Amtswegen den Ortsvorsteher zur Ueberweisung anzuhalten.

Wenun eine der Krankenversicherung überwiesene Person die Zurücknahme der Ueber-
weisung wegen Wegfalls der gesetzlichen Voraussetzungen letzterer beantragt, der Orts-
vorsteher aber diesen Antrag nicht für begründet erachtet, so ist dem Antragsteller ein
ablehnender Bescheid entweder zu Protokoll zu eröffnen oder gegen Empfangsbestätigung
zuzufertigen. Eine Belehrung über das zustehende Rechtsmittel ist nicht geboten.

Die Ueberweisung, sowie der die Zurücknahme derselben ablehnende Bescheid kann
gemäß §. 142 Abs.4in Verbindung mit §. 12 Abs. 2 des Reichsgesetzes im Wege der
Beschwerde, welche zunächst an das Oberamt zu richten ist, im ordentlichen Instanzenzug
und durch Rechtsbeschwerde gemäß Art. 13 und 59 fg. des Gesetzes über die Verwaltungs-
rechtspflege vom 16. Dezember 1876 (Neg. Blatt S. 485) angefochten werden.

Stuttgart, den 29. Dezember 1886.
Hölder.
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Bekanntmachung des Ministeriums des Innern,
betreffend die Unfallversicherung bei denjenigen Gewerbebetrieben, welche sich auf dir Ausführung

von Schreiuer- CTischler-), Einsetzer-, Schlosser- oder Auschlägerarbeiten bei Banten erkrecken.
Vom 31. Dezember 1886.

Die in den amtlichen Nachrichten des Reichsversicherungsamts II. Nro. 25 enthaltene
Bekanntmachung des Reichsversicherungsamts vom 20. Dezember 1886, betreffend die
berufsgenossenschaftliche Eingliederung derjenigen Gewerbebetriebe, welche sich auf die
Ausführung von Schreiner-(Tischler-), Einsetzer-, Schlosser= oder Anschlägerarbeiten bei
Banten erstrecken, wird hiemit durch nachstehenden Abdruck zur allgemeinen Kenntniß
gebracht.

Stuttgart, den 31. Dezember 1886.
Hölder.

Bekanntmachung,
betreffend die berufsgenossenschaftliche Eingliederung derjenigen Gewerbebetriebe, welche sich
auf die Ausführung von Schreiner-(Tischler-), Einsetzer-, Schlosser= oder Anschläger-

arbeiten bei Banten erstrecken.
Vom 20. Dezember 1886.

Im Anschluß an die Bekanntmachungen vom 22. Mai 1885, betreffend die Bildung der
Berufsgenossenschaften, und vom 10. Juni 1886, betreffend die Anmeldung unfallversicherungs-
pflichtiger Baubetriebe, (Amtl. Nachrichten des R. V. A. 1885 S. 143, 1886 S. 87) wird gemäß
S. 15 Absatz 2 des Unfallversicherungsgesetzes hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht,

daß der Bundesrath am 20. Dezember 188 beschlossen hat, die durch den Bundesraths-
beschluß vom 27. Mai 1886 für versicherungspflichtig erklärten Betriebe der Bau-

Schreiner (Tischler) und Einsetzer den Holz-Berufsgenossenschaften, die Betriebe der
Bau-Schlosser und Anschläger dagegen den Eisen- und Stahl-Beruf ft
(beziehungsweise der Rheinisch-Westfälischen Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-
Berufsgenossenschaft) zu überweisen.

In Ausführung dieses Bundesrathsbeschlusses werden die betheiligten Behörden, Berufs-
genossenschaften und Unternehmer auf Folgendes aufmerksam gemacht:

1. Die Versicherungspflicht erstreckt sich, vom 1. Januar 1887 ab, auf alle vorgenannten
Gewerbebetriebe, auch wenn nur ein Arbeiter (Lehrling, Haussohn) in denselben beschäftigt wird.
einerlei ob die Betriebe Arbeiten bei Neubauten oder Reparaturarbeiten an Bauten zum Gegen-
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stand haben, ob sie sich dauernd oder nur vorübergehend auf Banten erstrecken und in der
Hauptsache etwa auf Möbeltischlerei 2c. beziehen.

Ob die Möbeltischlerei 2c. als „Nebenbetrieb“ einer Bautischlerei gemäß §. 9 Absatz 3 des
Unfallversicherungsgesetzes versicherungspflichtig wird, ist eine in jedem einzelne Falle zu prüfende
Thatfrage.

2. Die Versicherungspflicht eines Betriebes und die Mitgliedschaft in der Berufsgenossen-
schaft ist nicht davon abhängig, ob der Unternehmer seiner Verpflichtung, den Betrieb gemäß
der Bekanntmachung vom 10. Juni 1886 anzumelden, nachgekommen ist. Jeder nach Vorstehendem
versicherungspflichtige Betriebsunternehmer wird mit dem 1. Jannar 1887 kraft des Gesetzes
Mitglied derjenigen Genossenschaft, zu welcher er nach Maßgabe des von ihm betriebenen Gewerbe-
zweiges gehört. Mit der Anmeldung rückständiger Unternehmer werden auf die ihnen nach
§S§. 104 ff. des Unfallversicherungsgesetzes drohenden Strafen aufmerksam gemacht.

3. Die Unternehmer der hier in Betracht kommenden Betriebe treten mit dem 1. Januar 1887
in die sämmtlichen gesetzlichen und statutarischen Rechte und Pflichten der übrigen Mitglieder der
Genossenschaft ein. Die Berufsgenossenschaft hat alle in diesen Betrieben vom 1. Januar 1887
ab vorkommenden Unfälle zu entschädigen, einerlei, ob der Betrieb in ihrem Kataster aufgeführt
ist, oder nicht: die Zuständigkeit ihrer Organe bezieht sich ohne Weiteres auf die am I. Jannar 1887
in die Genossenschaft neu eintretenden Betriebe. Namentlich gilt dies auch von der Theilnahme
an den seitens der Ortspolizeibehörden zu führenden Unfalluntersuchungen (8§. 53 ff. a. a. O.),
von der Feststellung der Entschädigungen, der Vertretung vor dem Schiedsgericht u. s. w.

4. An der Aufbringung der Mittel zur Deckung der von der Berufsgenossenschaft für
das Jahr 1887 zu leistenden Entschädigungsbeträge und der Verwaltungskosten dieses Jahres
haben die gedachten Unternehmer nach Maßgabe der anrechnungsfähigen Löhne und Gehälter für
1887 und der Gefahrenklasse, in welche ihre Betriebe seiner Zeit einzuschätzen sind, theilzunehmen.
Die Unternehmer partizipiren also auch an der Belastung, welche der Genossenschaft aus Unfällen
erwachsen ist, welche vor dem 1. Jannar 1887 in den bereits früher versicherungspflichtigen
Betrieben vorgekommen sind. Dagegen können sie

5. Jur antheilsweisen Deckung der Lasten des letzten Quartals vom Jahre 1885 und der
Lasten des Jahres 1886 nicht herangezogen werden. Insbesondere sind von denselben etwaige
vorschüssige Beiträge in Gemäßheit des letzten Absatzes des §. 10 des Unfallversicherungsgesetzes
oder Beiträge zum Ersatz der Kosten der ersten Einrichtung der Berufsgenossenschaft nicht zu
erheben.

6. Das aktive und passive Wahlrecht steht den Unternehmern vom 1. Jannar 1887 ab
unter den aus dem Unfallversicherungsgesetz und aus dem Genossenschaftsstatut sich ergebenden
Voraussetzungen zu. Insofern die Anzahl der Delegirten u. s. w. sich nach der Zahl der ver-
sicherten Personen richtet, ist bei der nächsten Neuwahl die Zahl der Versicherten in den neu-
eintretenden Betrieben mit zu berücksichtigen.
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7. In den Verhältnissen derjenigen Bautischlerei= und Bauschlosserei-Betriebe, welche
bereits vor dem l. Januar 1887 versicherungspflichtig waren (Unternehmungen mit Motoren
oder mit mindestens zehn Arbeitern), tritt eine Aenderung nicht ein. Insbesondere verbleiben
diese Betriebe auch fernerhin bei derjenigen Berufsgenossenschaft, zu welcher sie nach Maßgabe
des Bundesrathsbeschlusses vom 21. Mai 1885 (Amtl. Nachrichten des R. V. A. 1885 S. 143)
schon bisher gehörten.

* 8. Die gemäß F§. 11 des Unfallversicherungsgesetzes von den höheren Verwaltungsbehörden
—und vereinzelt von unteren Verwaltungsbehörden verspätet — hierher eingereichten Verzeich=

nisse der jetzt in Betracht kommenden Betriebe werden den betheiligten Genossenschaftsvorständen
behufs der weiteren Veranlassung nach Maßgabe des §. 37 des Unfallversicherungsgesetzes diesseits
mitgetheilt werden. Die betheiligten Behörden und Betriebsunternehmer wollen sich demnach
mit Anfragen und Anträgen jedesmal zunächst an diese Vorstände wenden, deren Adressen in
den Amtlichen Nachrichten des R. V. A. vom Jahre 1885 S. 292 ff. mitgetheilt sind.

Das Reichs-versicherungaamt.
Bödiker.

Gedruckt bei G. Hasselbrin' (Chr. Scheufele).
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X2.

Regierungsblatt
für das

6 Königreich Württemberg.

Ausggeben Stuttgart Donnerstag den 13. Jannar 1887.
Inhalt.

Königliche Verordnung, betreffend nene Statuten des K. Friedrichsordens. Vom 27. Dezember 1886. — Bekannt-
machung der Ministerien des Innern und des Kriegswesens, betreffend die Vergütung für die Naturalverpfle-
gung der Truppen für das Jahr 1887. Vom 31. Dezember 1886.

tiönigliche Verordnung, betreffend urue Staluten des K. Friedrichsordens.
Vom 27. Dezember 1886.

Wir Karl, von Gottes Gnaden König von Württemberg,
thun kund und fügen hiemit zu wissen:

Wir haben Uns bewogen gefunden, die Statuten des zur Erinnerung an Unseres
verewigten Herrn Großvaters, des Königs Friedrich Mazestät gestifteten

Friedrichsordens
mit den Bestimmungen der Statuten des Ordens der Württembergischen Krone in Ein-
klang zu bringen und demgemäf beschlossen, die von Unserem in Gott ruhenden Herrn
Vater und Uns selbst in Betreff des Friedrichsordens erlassenen Vorschriften, soweit sie
noch Geltung behalten, mit den erforderlich gewordenen Aenderungen in den nachstehenden,
von jetzt ab geltenden Ordensstatuten zusammenzufassen:

S. I.
Ordensherr ist der regierende König; ihm allein oder dem Reichsverweser steht die

Ernennung der Mitglieder des Ordens zu.
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S. 2.
Der Friedrichsorden wird verliehen als besonderes Merkmal des Königlichen Wohl-

wollens, sowie als Anerkennung ausgezeichneter Verdienste sowohl im Militär= als Civil-
dienste um die Person des Königs, das Königliche Haus und den Staat.

orden

8. 3. zn Nerzeich
Der Orden theilt sich in fünf Grade, nämlich: vorstanden

1) Großkrenze,
2) Kommenthure erster Klasse, demnuch
3) Kommenthure zweiter Klasse,
4) Ritter erster Klasse,
5) Ritter zweiter Klasse.

Zur Belohnung militärischer Verdienste wird der Orden in seinen sämmtlichen
Graden mit Schwertern verliehen.

S. 4.
Die Zeichen des Friedrichsordens, für welchen eine eigene Ordenskleidung nicht

besteht, sind folgende:
1) Für Großkreuze:

Ein in acht Spitzen ausgehendes, mit weißem Schmelzwerk überzogenes goldenes
Krenz, das in seinen vier Winkeln Strahlen von hellem Golde zeigt. In der Mitte
des Kreuzes tritt auf der Hauptseite ein runder Schild von mattem Gold hervor, auf
welchem sich das Brustbild des verewigten Königs Friedrich in erhabener Arbeit gleich-
falls von mattem Golde befindet. Den Rand dieses Schildes bildet eine Einfassung
von blauem Schmelz, worauf in goldener Schrift der Name: „Friedrich König von
Württemberg“ angebracht ist. Auf der Kehrseite enthält der Schild in einem Felde von
weißem Schmelzwerk die Worte „Dem Verdienste“ in goldener Schrift und ebenso in
dem Rand von blauem Schmelzwerk den Wahlspruch des verewigten Königs Friedrich
„Gott und mein Recht".

Ein in acht Spitzen endigender Stern aus Strahlen von hellem Gold, auf welchem
ein Kreuz von Silber ruht, dessen Mittelschild von mattem Gold das in gleicher Weise
erhaben gearbeitete Brustbild des verewigten Königs Friedrich zeigt, während der Rand
von blauem Schmelz in goldener Schrift den Wahlspruch „Gott und mein Recht“ trägt.
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Das Kreuz wird an breitem Bande von blauer Seide getragen, welches über die
rechte Schulter nach der linken Hüfte geht, der Stern auf der linken Brust.

2) Für Kommenthure erster Klasse:
Ein etwas kleineres in acht Spitzen ausgehendes, mit weißem Schmelzwerk über-

zogenes goldenes Kreuz, aus dessen vier Winkeln Strahlen von hellem Gold hervortreten
und dessen runder Mittelschild auf beiden Seiten auf einem Feld von weißem Schmelz-
werk den in Gold erhaben gearbeiteten gekrönten Namenszug „F“ und auf einem Rand
von blauem Schmelzwerk den Wahlspruch „Gott und mein Recht“ in goldener Schrift zeigt.

Ein Stern, gebildet aus einem Kreuz von Silber mit rundem Mittelschild wie bei
dem Stern des Großkrenzes; zwischen den vier Winkeln treten kleinere das Kreuz nicht
überragende Strahlen von hellem Gold hervor.

3) Für Kommenthure zweiter Klasse:
Dasselbe Kreuz wie bei den Kommenthuren erster Klasse.
Die Kommenthurkrenze werden an blauseidenem Bande, halb so breit wie das des

Großkreuzes, um den Hals, der Stern des Kommenthurs erster Klasse wird auf der
linken Brust getragen.

4) Für Ritter erster Klasse:
Ein in acht Spitzen ausgehendes mit weißem Schmelzwerk überzogenes goldenes

Kreuz in kleinerer Form, dessen runder mit goldenem Ring eingefaßter Mittelschild auf
beiden Seiten in einem Feld von weißem Schmelzwerk den goldenen gekrönten Namens-
zug „F“ in erhabener Arbeit zeigt und in dessen vier Winkeln Strahlen von hellem Gold
erscheinen.

5) Für Nitter zweiter Klasse:
Ein Kreuz von mattem Silber von gleicher Größe und Form und mit demselben

Mittelschild wie bei dem Nitterkreuz erster Klasse, aber ohne goldene Zwischenstrahlen.
Die Ritterkreuze werden an einem schmäleren blauseidenen Bande auf der linken

Brust getragen.
Die Auszeichnung der Schwerter besteht aus zwei kreuzweise zusammengelegten

Schwertern von Gold, welche bei sämmtlichen Ordenskreuzen am Ringe getragen werden.
2 *

. 5.

Den Mitgliedern des Ordens ist gestattet, die dadurch erhaltene Würde in ihren
Titel aufzunehmen sowie das Ordenszeichen ihrem Wappen in der Art beizufügen, daß
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bei den Großkreuzen der Ordensstern dem Wappenschild unterlegt und dieser mit dem
Band umschlungen wird, wobei das Krenz auf die Enden des Bandes zu liegen kommt,

bei den Kommenthuren ebenfalls das Kreuz an dem um den Wappenschild geschlungenen
Bande hängt,

bei den Rittern das Ordenskrenz an einer Schleife unten am Wappenschilde an-

gebracht ist.
Ein eigener Nang ist mit dem Orden nicht verbunden.

S. 6.
Die Beamten des Ordens sind:
1) der Ordenskanzler.
Derselbe leitet sämmtliche Ordensgeschäfte und steht ihm das Recht zu, dem Ordens-

herrn Vorschläge in Ordensangelegenheiten zu unterbreiten:
2) ein Ordenssekretär.
Demselben liegen nach Anordnung des Ordenskanzlers ob: die Besorgung der Regi-

stratur des Ordens, die Verwaltung des Ordensschatzes, die Führung der Listen u. s. w.
3) ein Ordenskanzlist.

S. 7.
Eine feierliche Versammlung des Ordens geschieht nur auf besonderen Befehl des

Königs. Ebenso versammelt sich das Ordenskapitel nur, wenn der König solches zu-
sammenruft.

Das Kapitel besteht, unter dem Präsidium des Ordenskanzlers, aus den in Stutt-
gart anwesenden ältesten

zwei Großkrenzen,
zwei Kommenthuren erster Klasse,
zwei Kommenthuren zweiter Klasse,
zwei Rittern erster Klasse,
zwei Nittern zweiter Klasse.

Das Protokoll bei demselben führt der Ordenssekretär.

8. 8.
Die Ertheilung des Ordens, welche nie nachgesucht werden kann, geschieht frei von

Taxen und allen sonstigen Gebühren.
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Besondere Feierlichkeiten bei Vergebung des Ordens finden nicht statt, ebensowenig
eine Beeidigung der Mitglieder desselben.

Die Eröffnung der Aufnahme in den Orden, sowie die Zusendung der Ordenszeichen
geschieht entweder durch Königliche Handschreiben oder aus Auftrag des Ordensherrn
durch den Ordenskanzler.

S. 9.
Bei Beförderung eines Ordensinhabers in eine höhere Klasse, desgleichen wenn ein

solcher durch den Tod oder sonstwie aufhört, dem Orden anzugehören, müssen die Ordens-
zeichen zum Ordensschatze zurückgegeben werden.

Inhaber des Ordens, welchen die Auszeichnung der Schwerter verliehen war, be-
halten diese Auszeichnung beim Vorrücken in einen höheren Grad des Ordens an dem

neuen Ordenszeichen bei. 8. 10.

Die Entziehung des Ordens und die Streichung eines Inhabers aus der Ordens-
liste wird von dem Ordensherrn sofort verfügt in den Fällen, in welchen nach gesetzlicher
Bestimmung der Verlust des Ordens als Folge rechtskräftig erkannter Strafe eintritt;
ferner kann dieselbe erfolgen, wenn ein Ordensinhaber durch Verletzung seiner Pflichten
gegen den König und den Staat, überhaupt durch Verfehlung gegen die Gebote der Ehre
und der Rechtschaffenheit dieser Auszeichnung sich unwürdig machen sollte. In den zuletzt
gedachten Fällen soll die Sache in dem auf Befehl des Königs zusammengerufenen
Kapitel berathen, dabei dem beschuldigten Mitgliede, soweit thunlich, Gelegenheit zur
Vertheidigung gewährt und der Ausspruch des Kapitels dem Ordensherrn zur Bestätigung
vorgelegt werden.

S. 11.
Alle früheren Vorschriften treten, soweit sie mit den Bestimmungen dieser Statuten

in Widerspruch stehen, außer Wirkung.

Gegeben unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und Beidrückung Unseres
Königlichen Siegels zu

Nizza, den 27. Dezember 1886.

Karl.
(L. S.)

Der Ordenskanzler:
v. Mittnacht.
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Sekanntmachung der Ministerien des Innern und des Kriegswesens.
betreffend die Vergütung für die Naturalverpflegung der Truppen für das Jahr 1337.

Vom 31. Dezember 1886.

Nachstehend wird die von dem Reichskanzler erlassene Bekanntmachung vom 22. De-
zember 1886, betreffend die Festsetzung der Vergütung für die Naturalverpflegung der
Truppen für das Jahr 1887, zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Stuttgart, den 31. Dezember 1886.

Hölder. Steinheil.

Bekauntmachung.

Auf Grund der Vorschriften im §. 9 Nr. 2 des Gesetzes über die Naturalleistungen
für die bewaffnete Macht im Frieden vom 13. Februar 1875 (Reichsgesetzblatt S. 52) ist der
Betrag der für die Naturalverpflegung zu gewährenden Vergütung für das Jahr 1887
dahin festgestellt worden, daß an Vergütung für Mann und Tag zu gewähren ist:

mit Brot ohne Brot

a) für die volle Tagesktost.. . .. . 80 ÖT 65 —

5) für die Mittagskost 40 5 35 5
c) für die Abendkost. . ·.. .«.)-’)Z, 20.ö«,
d)fürdicB"iorgcnkost........ 15F310Fp

Berlin, den 22. Dezember 1886.
Der Reichskanzler.

In Vertretung:
von Boectticher.

Gedruckt bei G. Hasselbrink (Chr. Scheufele).
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M3.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Freitag den 14. Jannar 1887.

Inhalt.
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern, betreffend die statistischen Uebersichten und Rechnungsabschlüsse der

Krankenkassen. Vom 11. Jannar 1887.

Sekanntmachung des Ministeriums des Innern.
betreffend die statistischen UAebersichten und Rechnungsabschlüse der Krankenkafsen.

Aom 11. Jannar 1887.

Die in Nr. 1 des Centralblatts für das Deutsche Reich, Jahrgang 1887 S. 5,
enthaltene Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 6. Jannar 1887 in oben bezeichnetem
Betreff wird unter Bezugnahme auf die Ministerialverfügung vom 22. Oktober 1884
gleichen Betreffs (Reg. Blatt S. 213) und die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom
16. Oktober 1884 (Reg.Blatt S. 216) durch den nachfolgenden Abdruck mit dem Aufügen
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die nachstehende Anleitung schon bei der Auf-
stellung der Nachweisungen für das Jahr 1886 zu beachten ist.

Stuttgart, den 11. Jannar 1887.

Hölder.
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Bekanntmachung.
Der Bundesrath hat beschlossen, die Erläuterungen zu den durch Bundesrathsbeschluß fest-
gestellten Formularen für die Uebersichten und Rechnungsabschlüsse der Krankenkassen — Bekannt-
machung vom 16. Oktober 1884 (Centralblatt von 1884 Seite 266) — durch die in der ange-
schlossenen Anleitung enthaltenen Erläuterungen zu ergänzen und zu ändern.

Berlin, den 6. Januar 1887.
Der Reichskanzler.

In Vertretung: v. Boetticher.

Anleitung
zur

Ausfüllung der Formularc, betreffend die Statistik der Krankenversicherung
der Arbeiter.

Außer den auf den Formularen selbst gedruckten Erläuterungen sind die folgenden bei der Auf-
stellung der Nachweisungen zu beachten:

Zu Formular I.
Seite 1.

Als statutenmäßige Dauer der Krankenunterstützung ist nicht nur diejenige
anzugeben, während welcher volle Unterstützung gewährt wird, sondern auch diejenige, während
welcher dieselbe eine geringere ist. Diese Zeitabschnitte sind zu trennen. Hiernach würde beispiels-
weise der Eintrag zu lauten haben: „13 Wochen volle Unterstützung, von da ab während 13 Wochen
die Hälfte“ u. s. w.

Als Prozentverhältniß der Beiträge zum Lohn am Schluß des Jahres
ist dasjenige anzugeben, in welchem der Gesammtbeitrag — des Arbeiters und Arbeitgebers
zusammen — zum Lohn steht. Für eingeschriebene und auf landesrechtlicher Vorschrift beruhende
(freie) Hülfskassen fällt diese Angabe fort.

Erläuterungen Ziffer 2. Die Art der Kasse ist stets genau anzugeben, bei den.
freien Hülfskassen auch, ob auf Grund des Reichsgesetzes vom 7. April 1876 „Eingeschrieben“
oder auf landesrechtlicher Vorschrift beruhend.

An Stelle der Erläuterung Ziffer6tritt die folgende:
„Als Erkrankungsfälle in den Spalten 9 und 10 und Krankheitstage in den Spalten
II und 12 sind nur diejenigen zu zählen, für welche die Kasse Aufwendungen der im
Formular II Spalte 4, 5, 8. 9 der Ausgaben bezeichneten Art gemacht hat. Fälle,
in denen keine Erwerbsunfähigkeit eintrat, und Tage, welche innerhalb der Karenzzeit
liegen, bleiben unberücksichtigt. Für die Ausfüllung der Spalte 12 gilt das in
Ziffer 5 Bemerkte.“
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Seite 2.

Spalte 2 und Ueberschrift der Spalten 6 bis 8. Bei Kassen, die erst im
Laufe des Jahres eröffnet wurden, sind die Worte „bei Beginn des Jahres“ zu streichen
und statt dessen ist der Termin zu setzen, an welchem die Kasse ihre Thätigkeit begann (z. B.
12.|/3. 86, wenn an diesem Termin die ersten Mitglieder eintraten). Ebenso ist bei Kassen, die
im Laufe des Jahres geschlossen wurden, statt der Worte „am Schlusse des Jahres“
über die Spalten 6 bis 8 das Datum des Kassenschlusses zu setzen.

Spalten 4, 9, 11. Die Spalte 4 enthält die Ausgeschiedenen einschließlich der
Gestorbenen, die in Spalte 5 dann noch besonders nachgewiesen werden. Ebenso ist zu beachten,
daß die in Spalte 10 einzutragende Zahl schon in Spalte 9, die in 12 schon in 11 mitent-
halten ist.

Spalten 6 bis 8. Die Summe in Spalte 6 setzt sich zusammen aus:
1. der Zahl der Mitglieder, welche auf Grund des §. 1 des Gesetzes über die Kranken-

versicherung (vom 15. Juni 1883, auch §. 15 des Gesetzes über die Ausdehnung der
Krankenversicherung vom 28. Mai 1885, sowie auf Grund eines Landesgesetzes nach dem
Reichsgesetz vom 5. Mai 1886) versicherungspflichtig sind:

. der Zahl der Mitglieder, welche durch Orts-(Gemeinde-, Bezirks-) Statut auf Grund
des §. 2 des Krankenversicherungs gesetzes versicherungspflichtig geworden sind. Diese
und nur diese werden in Spalte 7 noch besonders nachgewiesen;

3. der Zahl der Mitglieder, für welche keine durch Gesetz oder Ortsstatut begründete
Verpflichtung besteht, sich irgend einer Krankenkasse anzuschließen. Diese und nur diese
werden in Spalte 8 besonders nachgewiesen.

Diese Eintheilung der Mitglieder ist auch für die freien Hülfskassen zu beachten.
Die Zahl in Spalte 6 ist stets gleich der Summe der Zahlen: Spalten 2 + 3 abzüglich 4.

1

i—

Zu Formular II.

Zum Rechnungaabschluß überhaupt.
Es wird hierbei vorausgesetzt, daß die auf jedes Jahr entfallenden Einnahmen (insbesondere

Beiträge) und Ausgaben (insbesondere auch für Arzt= und Apothekerrechnungen) demjenigen Jahr
zu gute beziehungsweise zur Last geschrieben werden, auf welches sie sich wirklich beziehen, und
daß die Bezahlung der Rechnungen für das Rechnungsjahr (Kalenderjahr) bei Aufstellung dieser
Nachweisungen soweit als thunlich bereits stattgefunden hat, und diese Aufstellung demgemäß
geschieht.
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Seite 1.

II. Vermögensausweis. Stammvermögen kann nach §. 29 Absatz 2 des Kranken-
versicherungsgesetzes nicht aus Mitgliederbeiträgen angesammelt werden. Als Stammvermögen
ist daher nur das aus anderen Quellen (Stiftungen, Vermächtnissen u. s. w.) herrührende Ver-
Mögen aufzuführen, dessen Grundstock bestimmungsgemäß unangetastet bleiben soll, und von dem
nur die Erträgnisse zu Zwecken der Krankenkasse verwendet werden dürfen. Stammvermögen
wird hiernach bei den meisten Kassen nicht vorhanden sein.

Alles andere Vermögen gehört entweder zum Kassenbestand oder zum Reservefonds,
und zwar zum letzteren, soweit es demselben ausdrücklich überwiesen wird. Der Kassenbestand
beim Rechnungsabschluß, d. i. der Ueberschuß der Einnahmen, soweit er nicht dem Reservefonds
überwiesen (auch nicht zur Schuldentilgung verwandt) wird, gehört nicht in den Vermögens-
ausweis, sondern in die Betriebsrechnung des nächsten Jahres.

In der Rubrik Schulden handelt es sich lediglich um Darlehen, nicht um Vorschüsse der
Gemeinden oder Zuschüsse der Arbeitgeber.

Seite 2.

Einnahmen.
Spalte 3. Hierher gehören Zinsen vom Stammvermögen, vom Reservefonds und von

vorübergehenden Geldanlagen (insbesondere vom Kassenbestand, wenn dieser als Guthaben bei
einer Bank angelegt war).

Spalte 6. Hierher gehören nur Beiträge, welche von Mitgliedern unmittelbar,
ohne Vermittelung des Arbeitgebers, an die Kasse eingezahlt worden sind. Beiträge, die
zwar den Mitgliedern zur Last fallen, aber durch Arbeitgeber ein gezahlt sind, gehören in
Spalte 5. ·

Ausgaben.
Spalte 10. Zurückgezahlte Vorschüsse: Hierher gehören nur Rückzahlungen der in

Spalten 7 und 8 der Einnahmen bezeichneten Vorschüsse.
Spalte 11. Verwaltungskosten: Zu den persönlichen Verwaltungskosten gehören

insbesondere alle Besoldungen, Tantièmen, Vergütungen für Krankenkontrole, Einnehmergebühren,
Reisekosten und Diäten der Revisoren, der Abgeordneten der Generalversammlung und dergleichen. —
zu den sächlichen insbesondere Ausgaben für Schreibmaterial, Statutenbücher, Porti. Lokalmiethe
und dergleichen.

Gefdruckt bei G. Hasselbrink (Chr. Scheufele).
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M 4.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
Ausgegeben Stuttgart Mittwoch den 2. Februar 1887.

Inhalt.
Verfügung der Ministerien des Innern und des Kriegswesens, betreffend Anordnungen hinsichtlich der periodischen

Vormusterungen des Pferdebestandes und Beschaffung der Mobilmachungspferde im Königreich Württemberg.
Vom 16. Januar 1887.

Verfügung der Ministerien des Innern und des Kriegswesens,
betreffend Auordnungen hinsichtlich der periodischen Vormusterungen des Pferdebestandes

und Beschaffung der Mobilmachungspferde im Königreich württemberg.
(pferdeaushebungsreglement.)

Vom 16. Jannar 1887.

Mit Allerhöchster Genehmigung Seiner Majestät des Königs werden an Stelle
des revidirten Pferdeaushebungsreglements vom 16. November 1876 (Reg. Blatt S. 455)
und vom 3. Dezember 1883 (Reg. Blatt S. 402) die nachstehenden Anordnungen hin-
sichtlich der periodischen Vormusterungen des Pferdebestandes und Beschaffung der Mobil-
machungspferde im Königreich Württemberg getroffen.

A. Verfahren bei den periodischen Vormusterungen des Pferdebestandes.

S. 1.
Zur Erhaltung einer Uebersicht über den Pferdebestand im Lande finden in der

Regel von 10 zu 10 Jahren, und zwar in den auf die Neichsviehzählung folgenden,
auf jedesmalige Anordnung der Ministerien des Innern und des Kriegswesens Vor-
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musterungen der sämmtlichen Pferde durch Vormusterungskommissionen statt, deren für
jeden Oberamtsbezirk und den Stadtdirektionsbezirk Stuttgart eine eingesetzt wird.

Die Vormusterungskommission wird aus einem vom kommandirenden General zu
bestimmenden Offizier — in der Regel einem Stabsoffizier — und dem Oberamtmann

gebildet.
8. 2.

Aus dem Ergebniß der Vormusterungen soll ein möglichst einheitliches Urtheil über
den Pferdebestand gewonnen werden. Der kommandirende General wird zur Erreichung
dieses Zweckes die als Kommissäre fungirenden Offiziere vereinigen und der Vormusterung
einiger Oberamtsbezirke, die ein älterer Kavallerieoffizier (Brigade-, Regiments= 2c.
Kommandeur) vornimmt, beiwohnen lassen. Bei den von ihnen sodann selbständig aus-
zuführenden übrigen Pferdevormusterungen sind dieselben Grundsätze bei Beurtheilung
der Pferde zu Grunde zu legen. 6 „

Die Ministerien des Innern und des Kriegswesens bestimmen auf Grund der von
dem Königlichen Generalkommando gemachten Vorschläge die Orte und Termine,
an welchen die Vormusterungen abgehalten werden.

Die Orte sind so zu wählen, daß die Pferde ihrem Besitzer möglichst nicht über
einen halben Tag entzogen werden. Es wird deshalb darauf Bedacht zu nehmen sein,
an einem Tage mehr als eine Musterung und zwar an verschiedenen Orten abzuhalten,
dabei auch die Pferde aus den entfernt gelegenen Ortschaften zuerst zu mustern.

Die Termine sind mit der besonderen Rücksicht anzusetzen, daß die Pferdebesitzer
durch entsprechende Wahl der Jahreszeit möglichst wenig beeinträchtigt werden.

Die Oberämter haben diese Orte und Termine jedesmal rechtzeitig auf ortsübliche
Weise zur Kenntniß der Pferdebesitzer zu bringen, dabei wird zugleich die Reihenfolge zu
bestimmen sein, in welcher die Ortschaften zur Vorstellung gelangen.

Die Mitglieder der Musterungskommission (§. 13) sind zur Theilnahme an der
Vormusterung einzuladen. Ein Anspruch auf Reisekosten und Tagegelder wird für die-

selben damit nicht begründet. 84

Jeder Pferdebesitzer ist verpflichtet, zu diesem Termine seine sämmtlichen Pferde
zu gestellen, mit Ausnahme:
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a. der Fohlen unter 4 Jahren,
b. der Hengste,
c. der Stuten, die entweder hochtragend sind oder noch nicht länger als 14 Tage

abgefohlt haben,
d. der Pferde, welche auf beiden Augen blind sind,
e. der Pferde, welche in Bergwerken dauernd unter Tage arbeiten.
Außerdem sind die Vorstände der Kreisregierungen befugt, unter besonderen Um-

ständen Befreiung von der Vorführung eintreten zu lassen. In einzelnen dringenden
Fällen ist auch das Oberamt hierzu ermächtigt.

In den unter c# aufgeführten Fällen ist eine vom Ortsvorsteher ausgefertigte
Bescheinigung vorzulegen.

Von der Verpflichtung zur Vorführung ihrer Pferde sind befreit:
1) Mitglieder der regierenden deutschen Familien;
2) die Gesandten fremder Mächte und das Gesandtschaftspersonal;
3) Beamte im Reichs= oder Staatsdienste hinsichtlich der zum Dienstgebrauch, sowie

Aerzte und Thierärzte hinsichtlich der zur Ausübung ihres Berufes nothwendigen
Pferde;

4) die Posthalter hinsichtlich derjenigen Pferdezahl, welche von ihnen zur Beförderung
der Posten kontraktmäßig gehalten werden muß;

5) die Königlichen Staatsgestüte.
Größere Privatgestüte sind möglichst an Ort und Stelle zu mustern.

S. 5.
Die Ortsvorsteher, im Behinderungsfalle ihre Stellvertreter, haben sich zu

dem Vormusterungstermine einzufinden und der Kommission ein mit fortlaufenden Num-
mern versehenes Verzeichniß der in ihrem Bezirk vorhandenen Pferde vorzulegen, welches
deren Alter, Geschlecht, Farben und Abzeichen, sowie den Namen des Besitzers angibt.
Sie sind verpflichtet, für die Gestellung der zum Rangiren und Vorführen der Pferde
erforderlichen Mannschaften und ferner dafür zu sorgen, daß das Vorführen nach der
Reihenfolge des Verzeichnisses stattfindet.

 *“

Die vorgeführten Pferde sind ortschaftsweise durch die Vormusterungskommission
zu prüfen, und in kriegsbrauchbare und kriegsunbrauchbare zu scheiden.
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Die kriegsbrauchbaren Pferde sind als Reitpferde, Stangenpferde und Vorderpferde
zu sondern.

Bei verschiedener Ansicht über die Kriegsbrauchbarkeit, sowie die Art der Verwendung
der Pferde entscheidet das militärische Mitglied.

. 7.

Ueber das E rgebniß der Vormusterung innerhalb des Oberamtsbezirks hat die
X.1. Kommission eine Uebersicht nach Anlage A. 1. in doppelter Ausfertigung aufzustellen.
Das militärische Mitglied reicht davon ein Exemplar dem Königlichen Generalkommando,

das Civilmitglied das zweite Exemplar dem Ministerium des Innern ein.
Das Ministerium des Innern fertigt aus diesen Uebersichten eine Zusammenstellung

Molage D. 2. nach Anlage A. 2. und theilt eine Ausfertigung davon dem Kriegsministerium mit.
.*J*çm

Anlogt

B. Verfahren bei Beschaffung der Mobilmachungspferde.
8. 8.

Im Falle einer Mobilmachung des XIII. (Königlich Württembergischen) Armeekorps
hat das Königreich Württemberg den in Gemäßheit der Bestimmungen des Mobil-
machungsplanes auf dasselbe repartirten Bedarf an Mobilmachungspferden in natura
zu stellen.

9

Die erforderliche Beschaffenheit jeder Kategorie der zum Kriegsdienst nöthigen
*sile Pferde ergeben die in Anlage B. enthaltenen Bestimmungen. «

A- §.10.
Die Ministerien des Innern und des Kriegswesens vertheilen auf Grund der von

dem Königlichen Generalkommando gemachten Vorschläge schon im Frieden den Gesammt-
bedarf an Mobilmachungspferden auf die einzelnen Oberamtsbezirke.

Die von jedem Oberamtsbezirk aufzubringende Quote an Mobilmachungspferden
wird den Oberämtern bekannt gegeben.

Die Oberämter vertheilen die von den Oberamtsbezirken zu gestellenden Quoten nach

Maßgabe des Pferdebestands. n
Bei Eintritt einer Mobilmachung wird in jedem Oberamtsbezirk der gesammte nach

§.4 gestellungspflichtige Pferdebestand gemustert; das erforderliche Kontingent wird
ausgehoben und taxirt; der Taxwerth wird aus Reichsfonds vergütet.
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Dem gemeinschaftlichen Ermessen der Ministerien des Innern und des Kriegswesens
bleibt überlassen, unter besonderen Verhältnissen auf den Vorschlag des Königlichen
Generalkommandos den gänzlichen oder theilweisen Ausfall der Musterung anzuordnen.

8. 12.
Jeder Oberamtsbezirk, sowie der Stadtdirektionsbezirk Stuttgart bildet einen Pferde-

musterungsbezirk.
Als Musterungsort sind solche Orte, au welchen die Abnahme der Pferde stattfinden

soll (§. 23), in der Regel nicht zu wählen.
S. 13.

Für jeden Musterungsbezirk wird durch die Amtsversammlung eine Musterungs-
kommission gewählt.

Dieselbe muß aus drei pferdekundigen Personen bestehen.
Für jedes Mitglied der Kommission ist für Behinderungsfälle ein Stellvertreter zu

bestimmen.
Soweit es die Umstände gestatten, hat der Oberamtmann jeder Musterungskommission

einen Thierarzt beizuordnen.
S. 14.

Die Wahl der Mitglieder der Musterungskommission und deren Stellvertreter
erfolgt von sechs zu sechs Jahren.

Bei dem Ausscheiden eines Mitgliedes oder Stellvertreters ist eine Neuwahl vor-
zunehmen.

Die Mitglieder der Kommission und deren Stellvertreter sind durch den Oberamt--
mann mittelst Handschlags zu verpflichten und die Namen derselben den Eingesessenen
des betreffenden Bezirks bekannt zu machen.

Eines der Mitglieder ist mit der Leitung der Geschäfte zu betrauen, empfängt die
Aufträge des Oberamtmanns und sorgt unter Beihilfe der beiden anderen für deren
pünktliche Ausführung. «

S. 15.
Die Mitglieder der Musterungskommission haben auch in Friedenszeiten die Ver-

pflichtung, den Oberämtern bei Ermittelung des kriegsbrauchbaren Pferdebestandes bei-
zustehen, und den an sie dieserhalb ergehenden Aufforderungen nach bestem Wissen nach-
zukommen.
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g. 16.
Den Mitgliedern der Musterungskommission werden, wenn sie solches beanspruchen,

für Ausübung ihrer Geschäfte dieselben Diäten und Fuhrkosten gewährt, wie solche nach
Nr. 8 lit. a. und c. der am 11. Juli 1878 (Reichsgesetzblatt Seite 239) genehmigten Ab-
änderungen der Instruktion vom 2. September 1875 zur Ausführung des Gesetzes über
die Naturalleistungen für die bewaffnete Macht im Frieden vom 13. Februar 1875 den
bei Abschätzung von Flurschäden beigezogenen Sachverständigen zukommen.

Der der Musterungskommission beizuordnende Thierarzt erhält Diäten und Fuhr-
kosten nach den gleichen Sätzen wie vorstehend angegeben.

S. 17.
Die Musterung des Pferdebestandes hat in allen Musterungsbezirken so frühzeitig

stattzufinden, daß die zur Vorstellung vor die Aushebungskommission (§. 214) bestimmten
Pferde zu den für das Aushebungsgeschäft festgesetzten Terminen im Aushebungsort (§. 23)
eintreffen können.

Unter besonderen Verhältnissen fällt die Musterung gemäß §. 11 Abs. 2 aus.

S. 18.
Sofort nach Eingang des Mobilmachungsbefehls theilt der Oberamtmann

dem mit Leitung der Geschäfte beauftragten Mitgliede der Musterungskommission ein
Verzeichniß der zu gestellenden Pferde nach den verschiedenen Kategorien mit und bezeich-
net demselben Tag und Stunde der Musterung, sowie Tag, Stunde und Ort der Aus-
hebung (§. 23).

Gleichzeitig beauftragt der Oberamtmann die Ortsvorsteher mit schleuniger Auf-
forderung der Pferdebesitzer zur Gestellung ihrer Pferde unter genauer Angabe des Ortes,
des Tages und der Stunde der Musterung und der Aushebung.

Die dieserhalb an die Ortsvorsteher, sowie an die Musterungskommission zu rich-
tenden Verfügungen sind vom Oberamt schon im Frieden bereit zu halten. Bei Ein-
gang des Mobilmachungsbefehls sind sie, je nach schnellster Art der Beförderung, ent-
weder per Telegramm, Eisenbahn, Estaffette oder reitenden Boten zu expediren.

S. 19.
Jeder Pferdebesitzer ist nach erhaltener Aufforderung verpflichtet, seine sämmt-

lichen Pferde mit Ausschluß der im 8. 4 lit. a- e und Ziffer 1—5 näher bezeichneten zu
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der bestimmten Zeit und an dem bestimmten Orte zur Musterung und zutreffenden Falls
(8. 21 Abs. 3) zur Aushebung vorzuführen.

Der Verkauf eines Pferdes vor erhaltener Gestellungsaufforderung entbindet nicht
von dessen Gestellung zur Musterung beziehungsweise Aushebung, sofern die Ablieferung
an den neuen Erwerber noch nicht erfolgt ist.

Eine Ausnahme findet nur statt, wenn nachweislich der Verkauf an die Militär-
behörde, an Offiziere, Militärärzte oder Militärbeamte, welche sich die Pferde für ihre
Mobilmachung selbst beschaffen müssen, geschehen ist.

Ebenso können den zum Dienst einberufenen Offizieren, Militärärzten oder Militär-
beamten des inaktiven und Beurlaubtenstandes so viel ihrer eigenen Pferde von der
Musterung und Aushebung zurückgelassen werden, als ihnen bei einer Mobilmachung
etatsmäßig zu stellen sind.

Pferdebesitzer, welche ihre gestellungspflichtigen Pferde nicht ungesäumt und voll-
ständig zur Musterung und zutreffenden Falls zur Aushebung vorführen, haben außer
der gesetzlichen Strafe (vergl. Kriegsleistungsgesetz vom 13. Juni 1873 §. 27 Reichsgesetz-
blatt S. 129) zu gewärtigen, daß auf ihre Kosten eine zwangsweise Herbeischaffung
derselben vorgenommen wird.

§.20.
Der Oberamtmann hat die erforderlichen Anordnungen zur Aufrechthaltung der

Ordnung bei dem Musterungsgeschäfte zu treffen und für Beorderung der nöthigen
Polizeimannschaften (Landjäger, Schutzmänner, Polizeidiener u. s. w.) zuf sorgen.

Die Ortsvorsteher sind verpflichtet, gleichfalls bei der Musterung zu erscheinen,
um die vollständige Gestellung der Pferde zu überwachen und der Kommission die fehlen-
den zu bezeichnen.

§. 21.

Die Musterungskommission hat an dem zur Musterung bestimmten Tage auf
dem Sammelplatze pünktlich zu erscheinen, und nach Anleitung der Anlage B. eine sorg-
fältige Prüfung der zur Musterung gestellten Pferde und Aussonderung der kriegs-
brauchbaren vorzunehmen. Ueber sämmtliche kriegsbrauchbaren Pferde ist ein National
nach Anlage C. — bei mehrtägiger Musterung für jeden Tag ein besonderes zu fertigen.

Aus demselben hat die Kommission das Kontingent des Bezirks und außerdem auf
je 3 Pferde des Kontingents ein viertes (33½ Procent) als Zuschlag auszuwählen.

1Isa,SIche .
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Die ausgewählten Pferde sind in dem National speziell zu bezeichnen, und ist letzteres
sofort dem Oberamt zuzustellen.

Die ausgewählten Pferde sind von den Besitzern beziehungsweise deren Beauftragten
der Aushebungskommission an dem (nach 88. 18 und 19) vom Oberamt bestimmten Tage
vorzuführen.

Seitensder Ministerien des Innern und des Kriegswesens kann auf Vorschlag des
Königlichen Generalkommandos auch angeordnet werden, daß ein höherer Zuschlag aus-
gewählt, oder daß alle kriegsbrauchbaren Pferde sämmtlicher oder einzelner Kategorien
(Reit-, Stangen= und Vorderpferde) der Aushebungskommission vorzuführen sind.

Alle nicht kriegsbrauchbaren ebenso die nicht ausgewählten Pferde werden gleich nach
der Musterung in ihre Heimath entlassen.

Etwa nicht zur Musterung gestellte Pferde sind nach dem Ermessen des leitenden
Mitgliedes sofort herbeizuschaffen, und ist die Bestrafung der Besitzer zu veranlassen.

S. 22.
Das leitende Mitglied der Musterungskommission hat dem Oberamt nach

Schluß der Musterung sogleich über den Verlauf derselben Bericht zu erstatten.
S. 23.

Für die Aushebung und Abnahme der zu gestellenden Pferde bildet jeder Ober-
amtsbezirk einen Aushebungsbezirk.

Die Ministerien des Innern und des Kriegswesens bestimmen schon im Frieden,
auf Grund der von dem Königlichen Generalkommando gemachten Vorschläge, an welchen
Orten die Aushebung und Abnahme für jeden Aushebungsbezirk stattfindet, und an
welchem Mobilmachungstage dieselbe beginnt.

F. 24.
Für jeden Aushebungsbezirk wird eine Aushebungskommission gebildet.
Dieselbe besteht aus:
1) dem Oberamtmann oder dessen gesetzlichem Vertreter als Civilkommissarius, wenn.

nicht von dem Ministerium des Innern ein besonderer Kommissarius und ein
Stellvertreter ernaunt wird,

2) einem vom kommandirenden General zu ernennenden Offizier als Militär-
kommissarius, dem ein zweiter Offizier beigegeben werden kann.



27

Zuzutheilen sind der Aushebungskommission:
a) ein militärischerseits zu kommandirender Roßarzt oder ein vom Ministerium des

Innern zu bezeichnender Thierarzt und
b) drei von der Amtsversammlung von sechs zu sechs Jahren zu wählende Taxatoren.

. 25.

Zu Taxatoren müssen sachverständige und unbescholtene Personen, welche das volle
Vertrauen der Eingesessenen besitzen, gewählt werden. Dieselben sind nach dem als An-
lage I) beigefügten „Eidesformular“ durch den Oberamtmann oder dessen Vertreter vor
Beginn des Abschätzungsgeschäftes zu vereidigen, und ist beglaubigte Abschrift der darüber
aufzunehmenden Verhandlung dem Pferdenationale beizufügen.

Neben den drei Taxatoren werden in jedem Oberamtsbezirk drei Stellvertreter für
dieselben gewählt, welche der Oberamtmann im Bedarfsfall einberuft und vereidigt.

Die Taxatoren, deren Stellvertreter, sowie die eventuell zuzuziehenden Thierärzte
erhalten Diäten und Fuhrkosten gemäß §. 16.

Für die oberamtlichen Bureangehülfen, welche außerhalb des Oberamtssitzes bei der
Musterung und Aushebung mitwirken, dürfen Diäten mit 5 Mark für jeden Tag und
Reisekosten mit 30 Pfennig für das Kilometer bei Reisen auf dem Landwege, beziehungs-
weise 10 Pfennig für das Kilometer, neben 2 Mark für jeden Zu= und Abgang, bei
Reisen auf Eisenbahnen und Dampfschiffen liquidirt werden.

26.

Die von der Musterungskommission ausgewählten (§. 21 Abs. 2 und 3), beziehungs-
weise sämmtliche von derselben als kriegsbrauchbar erachteten (§. 21 Abs. 4) Pferde
werden von der Aushebungskommission an den dazu bestimmten Tagen (§. 18 Abf. 1,
§. 23 Abs. 2) einer nochmaligen Prüfung unterworfen.

Hat eine Musterung nicht stattgefunden (§. 11 Abs. 2), so werden sämmtliche ge-
stellungspflichtigen Pferde (§§. 4 und 19) der Aushebungskommission vorgeführt.

Die bei der Prüfung durch die Aushebungskommission als kriegsbrauchbar aner-
kannten Pferde sind in ein National nach Anlage C einzutragen und nach den verschie-
denen Kategorien getrennt auf dem Anshebungsplatz aufzustellen.

Die nicht kriegsbrauchbaren sind sofort zu entlassen.
Ueber die Kriegsbrauchbarkeit und die Art der Verwendung hat der Militärkommissär

zu entscheiden und seine Gründe hierfür auf Wunsch dem Civilkommissär anzugeben.
2

An lage D
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Das leitende oder im Behinderungsfalle ein anderes Mitglied der Musterungs-
kommission hat — sofern nicht die Musterung noch während des Aushebungsgeschäftes
fortdauert, und jedenfalls nach Beendigung derselben, beziehungsweise bei deren Ausfall
—bei der Aushebung der Pferde des Musterungsbezirks persönlich gegenwärtig zu sein.
Dasselbe hat dabei besonders darauf zu achten, daß sämmtliche zur Vorführung bestimmten
Pferde der Aushebungskommission wirklich vorgeführt werden und erforderlichen Falles
die Herbeischaffung der fehlenden zu veranlassen.

§. 27.
Aus den durch die Pferdeaushebungskommission als kriegsbrauchbar anerkannten

Pferden ist das auf den Aushebungsbezirt fallende Kontingent, sowie 3 Procent Zuschlag
als Reserve auszuwählen.

Die von der Aushebungskommission für das Kontingent ausgewählten Pferde
werden in ein National nach Anlage C, die von ihr ausgewählten Reservepferde in ein
besonderes National eingetragen, und kommen sämmtlich zur Abschätzung.

Die außer den zum Kontingent und zur Reserve ausgewählten etwa noch vorhande-
nen kriegsbrauchbaren Pferde werden in den von der Musterungskommission eingereichten
Nationalen (§. 21) besonders verzeichnet.

Hat eine Musterung nicht stattgefunden, so wird über die kriegsbrauchbaren jedoch
für das Kontingent und die Reserve nicht bezeichneten Pferde gleichfalls ein National
nach Anlage C angefertigt.

Die als Reserve ausgewählte Pferde werden zunächst nicht abgenommen, sondern nur
von den Besitzern auf drei Wochen, vom Tage der Abnahme des Kontingents an gerech-
net, disponibel gehalten.5 * §. 28.

Bei der Abschätzung, die von dem Civilkommissarius geleitet wird, ist nur der
Werth der Pferde in gewöhnlichen Friedenszeiten ins Auge zu fassen und von der Preis-
steigerung in Folge der eingetretenen Mobilmachung abzusehen.

Jeder Taxator gibt vor der Anshebungskommission besonders seine Taxe an, welche
in die betreffende Kolonne des Nationals nach Anlage C einzutragen ist. (§. 27 Abs. 2).

Aus diesen drei Taxen wird der Durchschnitt gezogen und dem Eigenthümer sofort
bekannt gemacht, während die einzelnen Taxen geheim bleiben. Dieser Durchschnitt bildet
die den Besitzern der Pferde nach erfolgter Abnahme zu zahlende Taxsumme.
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Sind Pferde abzuschätzen, welche einem Taxator gehören, so hat derselbe sich der
Abschätzung zu enthalten. Statt seiner tritt einer der gewählten Stellvertreter ein.

§. 29.
Bei der Abnahme (Uebernahme §. 31 Abs. 1) müssen die Pferde Seitens des

Eigenthümers versehen sein mit:
Halfter,
Trense,
zwei Stricken und
gutem Hufbeschlag.

Diese Stücke sind in der Taxe mitenthalten.
Bis zur förmlichen Abnahme (Uebernahme §. 31 Abs. 1) der Pferde haben die Be-

sitzer oder deren Beauftragte die Pferde zu beaufsichtigen und auf eigene Kosten zu ver-
pflegen. Wenn die Besitzer den in diesem Paragraphen ihnen auferlegten Verpflichtungen
nicht genügen, so werden die dadurch entstehenden Kosten ihnen bei Auszahlung der Tax-
summe in Abzug gebracht.

Das dieserhalb Erforderliche hat der Civilkommissär zu veranlassen.
8. 30.

Sollten Besitzer ausgehobener Pferde wünschen, au deren Stelle andere dienst-
taugliche Pferde zu stellen, so kann hierauf in Ausnahmefällen von der Aushebungskom=
mission eingegangen werden, wenn sofort an Ort und Stelle die zum Ersatz bestimmten
Pferde vorgeführt werden.Pf gefüh *

Nach erfolgter Abschätzung findet die Uebernahme der Pferde durch den Militär-
kommissär statt.

Hierauf wird jedem Pferde die Nummer des Armeekorps unter der Mähne an der
linken Seite des Halses eingebrannt und dasselbe mit einer sogenannten Mähnentafel
versehen, auf der die Nummer des Nationals, die Bestimmung (Truppentheil), sowie der
Name des Oberamtsbezirks angegeben ist. .

§.32.
In denjenigen Oberamtsbezirken, in welchen Fahrzeuge und Geschirre nebst Zu-

behör angekauft werden sollen, kann deren Abschätzung und Abnahme im Anschluß an
diejenige der Mobilmachungspferde stattfinden.
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Bezüglich des hierbei zu beobachtenden Verfahrens wird auf die Bestimmungen des
Gesetzes über die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873, die Verordnung betreffend die
Ausführung dieses Gesetzes vom 1. April 1876 und auf die besonders hierüber ertheilten
Vorschriften verwiesen.

F. 33.

Das Königliche Generalkommando wird schon im Frieden Vorsorge treffen, daß
zum Zeitpunkt der förmlichen Abnahme der ausgehobenen Pferde von den Truppen zu
stellende Tranusportkommandos in den Aushebungsorten eintreffen. Soweit diese
Kommandos von den Truppen nicht in hinreichender Zahl gegeben werden können, wird
das Königliche Generalkommando schon im Frieden die Einberufung von Mannschaften
des Beurlaubtenstandes oder der Ersatzreserve I. Klasse vorsehen. Nöthigenfalls ist der
Militärkommissär ermächtigt, Koppelführer zu miethen, und hat er hierzu die Mitwirkung
der betreffenden Oberamtmänner rechtzeitig in Anspruch zu nehmen. Die Zahl der
Transportmannschaften ist danach zu berechnen, daß auf 1 Mann etwa 3 Pferde kommen.

Der Militärkommissär hat die Pferde den Transportführern ordnungsmäßig zu
überweisen, und werden vom Zeitpunkt der förmlichen Abnahme an die Pferde militärischer-
seits verpflegt.

Nach Maßgabe der bereits im Frieden aufgestellten Marsch= und Fahrtableaus
werden die Pferde nach den Mobilmachungsorten der Truppen transportirt.

Die gemietheten Koppelführer erhalten während ihrer Dienste, sowie auf dem Rück-
marsch nach der Heimath die ortsüblichen Löhne, sowie freies OQuartier und Verpflegung
nach den darüber bestehenden Bestimmungen auf Kosten des Militärfonds.

Das Königliche Generalkommando wird ferner sicher stellen, daß die Transportführer
rechtzeitig die erforderlichen Marschronten, Eisenbahnrequisitionsscheine, sowie Blanquets.
zu Ouartierbescheinigungen und Ouittungen über Naturalverpflegung, Vorspann und
Fourage, letztere nach dem für alle Gattungen der Pferde gleichen Nationssatz von 5000
Gramm Hafer, 1500 Gramm Hen und 1750 Gramm Stroh pro Tag erhalten.

Von dem Militärkommissär empfangen die Transportführer Nationale, welche, über
die für jeden Truppentheil bestimmten Pferde gesondert, nach Anlage C. aufzustellen,
von dem Militärkommissär zu vollziehen und von dem Transportführer an den Truppen-
theil auszuhändigen sind.
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Das Königliche Generalkommando wird endlich Anordnung treffen, inwieweit der
Militärkommissär mit einem Vorschuß für unvorhergesehene Ausgaben zu versehen ist.

S. 34.
Nach Erledigung des Aushebungsgeschäftes werden die in dem National der ab-

genommenen Pferde (§. 28) eingetragenen Taxen summirt und wird folgendes Attest
darin eingetragen:

„Daß nech duhalt des vorstehenden Nationals die Anzahl von
.. ·.. geschrieben

.......·. Pferden mit

einer Gesammttaxe von. ........

geschrieben .

Mark, richtig abzeliefert worden st, bescheinigt
(Ort und Datum.)

Die Aushebungskommission.
(Unterschriften.)

Die laut beiliegender Verhandlung vereidigten Taxatoren.
(Unterschriften).

Das mit dieser Bescheinigung versehene National bildet die Liquidation über die
abgenommenen Pferde (§. 35).

Der festgestellte Werth der Pferde wird den Eigenthümern aus den bereitesten Be-
ständen der Kriegskasse baar vergütet. (§. 26 letzter Abs. des Gesetzes über die Kriegs-
leistungen vom 13. Juni 1873.)

Zur Empfangnahme des festgesetzten Werths für die abgenommenen Pferde wird
der jedesmalige Steller, welcher mit den Pferden an dem Abnahmoort erscheint, als
legitimirt angenommen.

S. 35.

Der Civilkommissär sendet die Liquidation über die abgenommenen Pferde, ferner
die von ihm bescheinigten Liquidationen über die zu zahlenden Diäten und Reisekosten
(§§. 16 und 25), sowie über sonst etwa entstandene Nebenkosten nebst den bezüglichen
Belägen nach Beendigung des Aushebungsgeschäfts spätestens binnen 8 Tagen an das
Ministerium des Innern.
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Letzteres stellt die Kosten fest.
Die sämmtlichen festgestellten Liquidationen werden demnächst an das Kriegsministerium

eingesandt, welches nach Prüfung derselben Anweisung zur Zahlung der Beträge aus den
bereitesten Mitteln der Kriegskasse ertheilt.

« §.36.

GrundsätzlichistjedeAus-hebtmgskommissionverpflichtet,dicaufdenAushebungs:
bezirk (Oberamtsbezirk) repartirten Pferde wirklich aufzubringen.

Von Störungen und Stockungen des Aushebungsgeschäfts, soweit sie nicht durch
Anordnungen der Aushebungskommission beseitigt werden können, ist den Ministerien
des Innern und des Kriegswesens telegraphische Meldung zu erstatten. Dieselbe Mel-
dung erfolgt an das Königliche Generalkommando.

Sollte wider Erwarten der Fall eintreten, daß die Aushebungskommission aus den
ihr durch die Musterungskommission zugesandten Pferden das von dem Oberamtsbezirk
zu stellende Kontingent an kriegsbrauchbaren Pferden nicht vollzählig aufbringen kann,
so ist von dem Civilkommissär, sobald sich dieses übersehen läßt, sofort die Vorführung
der erforderlichen Zahl noch als kriegsbrauchbar bezeichneter, aber als überzählig von der
Musterungskommission in die Heimath entlassener Pferde, auf Grund der Nationallisten
des §. 21 und des §. 27 Abs. 3 und 4 anzuordnen. Sollte sich auch aus diesen Pfer-
den der Bedarf nicht aufbringen lassen, so ist dies sofort unter Angabe der fehlenden
Zahl und Gattung den Ministerien des Innern und des Kriegswesens zu melden.
Dieselbe Meldung erfolgt an das Königliche Generalkommando.

Die beiden Ministerien veranlassen auf Vorschlag des Königlichen Generalkommandos
die sofortige Gestellung des Ansfalls aus anderen Oberamtsbezirken.

Der Aushebungskommission steht es frei, hierbei erforderlichen Falls die Vorführung
sämmtlicher noch vorhandenen Pferde anznordnen.

Die Beendigung des Aushebungsgeschäfts ist von der Aushebungskommission an die
Ministerien des Innern und des Kriegswesens mit dem Hinzufügen zu melden, wieviel
kriegsbrauchbare Pferde der verschiedenen Kategorien noch in dem Bezirk vorhanden sind.

8. 37.
Sofern die ausgehobenen Pferde eines Oberamtsbezirks wegen nachträglich erkannter

Untauglichkeit eines Theiles derselben das Kontingent nicht decken, so sind zunächst
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die 3 Procent Zuschlag heranzuziehen und bei deren Unzulänglichkeit die übrigen bereits
von der Aushebungskommission als kriegsbrauchbar anerkannten Pferde (88. 26 und 27).

Sollte auch hierdurch das vollständige Kontingent an kriegsbrauchbaren Pferden nicht
erreicht werden, so sind sämmtliche von der Musterungskommission als kriegsbrauchbar
bezeichneten und noch nicht zur Aushebung vorgestellt gewesenen Pferde des Oberamts-
bezirks auf Grund des Nationals (§. 21) direkt an den Aushebungsort zu beordern.

Für den Fall, daß die Aushebungskommission bereits auseinandergegangen sein sollte,
nimmt der Oberamtmann resp. dessen Stellvertreter allein unter Zuziehung eines Thier-
arztes und der drei Taxatoren eine Nachrevision und Abschätzung nach Maßgabe der vor-
stehend dieserhalb gegebenen Bestimmungen vor und sorgt für Bezahlung und Ablieferung
an die Truppentheile. »

S. 38.
Nach Erledigung des Aushebungsgeschäfts hat der Civilkommissär den Ministerien

des Innern und des Kriegswesens über den Verlauf des ganzen Geschäfts sofort Bericht
zu erstatten und demselben eine Uebersicht nach Anlage E. beizufügen.

S. 39.
Die erforderlichen Druckformulare zu den nach §. 18 vorräthig zu haltenden

Verfügungen, den Nationalen (Anlage C.), Eidesformulare (Anlage D.) und Uebersichten
über das Aushebungsgeschäft (Anlage E.) läßt das Ministerium des Innern für Rechnung
des Militäretats aufertigen und schon im Frieden den Oberämtern bezw. Civilkommissären
in genügender Anzahl übermachen. Die Liquidationen über die Beschaffungskosten die-
ser Formulare werden dem Kriegsministerium übersandt.

Für Bereithaltung der Blanquets zu den Marschronten und Requisitionsscheinen,
sowie der den Transportführern zu behändigenden Ouittungsformulare über Natural-
verpflegung, Vorspann und Fonrage, Onartierbescheinigungen, ferner für Beschaffung und
Bereithaltung von Koppelzeng, Pferdemaaßen, Mähnentafeln und Pferdebrenneisen sorgt
die Militärbehörde. #

Stuttgart, den 16. Jannar 1887.

Hölder. Steinheil.

Muge 2





Aulage Al (zu 8.7).

Aebersicht

im Oberamisbezirk bei der periodischen Vormusterung

im Jahre 16 orhandenen kriegsbrauchbaren Pferde.
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* — —

I. 2. 3. 4. 5.

Gesammtzahl *
. ... .. Yå - sc

* Bezeichnung der nach der Reichsviehzählung Es sind Viervon werden
zur Nor- Ver- Arienkrank

der rnr #n 4 * g zur Vormusterung uls kriegsbrauchbe
r 8 . J rpfer -.. .

mit Ausschluß der Militärpferde vorgeführt bezeichnet
5 Gemeinde. und der unter 4 Jahr alten
6 vorhandenen Pferde." vi Pferde. Pferde.

—

Summe
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6.

Dieselben sind geeignet
als

Reit- Stangen= Vorder-

Pferdee.

e





Anlage A 2 (zu 8.7).

Aebersicht

im Königreich Württemberg bei der periodischen Vormusterung im Jahre 18

vorhandenen kriegsbrauchbaren Pferde.
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3. 4.1. 2. 5.

# Gesammtzahl -** *n

Bezeichnung der nach der Reichsviehzählung Es sind Hiervon werden

3 des II zur Vormusterungsalskriegsbrauchbe

7* mit Ausschluß der Militärpferde vorgeführt bezeichnet
2 Oberamtsbezirke. und der unter 4 Jahr alten
— « MNi.

vorhandenen Pferde. Pferde. Pferde.
 ———

——
Summe — — —-

—

Im Mobilmachungsfalle hat das Königreich Württemberg zu stellen:

für das XIII. (Nöniglich Württembergische) Armeekorps
Dazu 33 ½2 Procent Reserve —

 ——
Summe —

—

Mithin gegen den Bedarf: Uleberschuß
Manko
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6.

Dieselben sind geeignet
als

Reit Stangen-

Pfterde.

Vorder-
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Anlage B (zu §. 9).

Bestimmungen
über die Beschaffenheit der Mobilmachungspferde.

In Ansehung der Pferde, welche im Falle einer Mobilmachung beschafft werden, wird Fol-
gendes festgesetzt:

1) Kürassierpferde sollen nicht unter 1 m 65 cm,

2) Pferde für die übrige Kavallerie und reitende Artillerie, sowie Reitpferde überhaupt nicht
unter 1 m 57 cm,

3) Artillerie= und Trainstangenpferde, sowie die für Fuhrpark= und ähnliche Kolonnen geeigneten
schweren Zugpferde nicht unter 1 m 62 cm,

4) Artillerie= und Trainvorderpferbe nicht unter 1 m 57 cm

groß sein.
Wenn auch nöthigenfalls zum Theil Pferde von niedrigerem Maß, als das angegebene au-

genommen werden können, so darf doch hierbei in der Regel nicht unter 1 m 55 cm herabgegangen
werden. Aeußerstenfalls kann unter den Reitpferden der Fußtruppen und des Trains bis zu einem
Fünftel der Gesammtzahl eine Größe von 1m 53 cm als genügend angesehen werden. Dem Alter
nach sind Pferde zwischen 6 und 14 Jahren am geeignetsten für den Kriegsdienst.

Hengste, tragende Sinten und Mutterstuten, die unter 3 Monate alte Fohlen nähren, alle mit
Hauptfehlern, Krankheiten oder sonstigen zum Dienst der Kavallerie untauglich machenden Mängeln,
als z. B. Blindheit, Spathlähmung, schadhaften Hufen (als Voll= oder Zwanghuf, Steingallen, Horn-
kluft oder Hornspalten, Strahlkrebs u. s. w.), behafteten Pferde werden nicht angenommen, einängige
zu Wagenpferden nur, wenn der Verlust des Auges von äußerer Verletzung und nicht von innerer
Krankheit herrührt.

Stuten werden als tragend erachtet, wenn dies entweder schon durch den Augenschein bekundet,
oder wenn durch einen Deckschein in beglaubigter Form nachgewiesen wird, daß die Stute nach mehr-
fachen Versuchen den Hengst nicht mehr angenommen hat.

Bei der Auswahl der Pferde ist im Allgemeinen der Grundsatz zu beachten, daß erstere dem
beabsichtigten Gebrauch möglichst entsprechen müssen, und daß alsdamn ein oder der andere unwesent-
liche Fehler, der unter anderen Umständen die Annahme eines Pferdes ausschließen würde, keinen
Grund zur Zurückstellung geben kann.

4
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Bei der auf Grund des Kriegsleistungsgesetzes stattgefundenen Aushebung haftet der letzte Besitzer
nicht für das Vorhandensein derjenigen Eigenschaften beim Pferde, deren Fehlen nach den Landes-
gesetzen bei freiwilligem Verkauf ein Rückgängigmachen des Handels oder eine Regreßpflicht des Ver-
käufers begründet.

Es ist daher die Rückgabe eines ausgehobenen Pferdes und die Rückforderung des gezahlten
Taxpreises nicht statthaft, auch wenn innerhalb bestimmter Fristen eine der nach den Landesgesetzen
sonst den Rückgang des Kauses bedingenden Krankheiten nachzuweisen ist.

Bei freihändigem Ankauf bleiben indessen die gesetzlichen Bestimmungen der Gewährleistung in Kraft.



Anlage C. (zu 88. 21, 26, 27, 33).

Nationale
der

als kriegsbrauchbar anerkannten und ausgehobenen“) Mobilmachungspferde
aus dem Oberamtsbezirk

*) 1) In den Blanquets für die Musterungskommission fallen die Worte „und ausgehobenen“ sort.
2) Reservepferde sind nicht in das National der ausgehobenen Mobilmachungspferde aufzu-

nehmen, sondern in besonderen Nationalen zu verzeichnen.
3) In den für die Transportführer bestimmten Nationalen (§. 33) ist die Bezeichnung des

Truppentheils 2c., für welchen die Pferde bestimmt sind, der Ueberschrift beizufügen.
4) Die Nationale sind am Schluß von den Aushebungskommissarien und Taxatoren durch

Namensunterschrift und Datum zu vollziehen.



Nr.derMähnentafel.—
Vor= und Zuname

des

Besitzers.

Wohnort
und

Oberamtsbezirk.

Farbe
und

Abzeichen
der

Pferde.

Geschlecht
der

Pferde.

Wallach. Stute.—

Größe.

cin

Alter.

Jahr.



47

8. —

Sind ausgehoben als
9.

Taxe der ausgehobenen Pferde.

Durchschnittsbetrag

10.

 -— 2 Fur welche 2.3 Bemerkungen.
- ., .

9 * Truppentheil. in Zahlen in Worten
. TaxatorPferde.pf M M MA A « Mark.

—

—

—

In den für die Musterungskommission abzudruckenden Blanquets lautet die Ueberschrift der Rubrik 8:
„Sind kriegsbrauchbar als“.

In den Rubriken zu 9 werden Beträge von einer halben Mark und darüber für eine volle Mark ge-
rechnet, Beträge unter einer halben Mark bleiben außer Ansatz.
In den Nationalen, welche den Transportführern zu übergeben sind (§. 33), ist in den Rubriken zu ?
nur diejenige

auszufüllen.
Die ausgewählten Pferde (§. 21 Abs. 2) sind in der Nubrik 10 je mit dem Zusatz „ausgewähl!“ zu
bezeichnen.

„Durchschnittsbetrag in Zahlen“





Anlage D. (zu §. 25).

Eidesformular
für

die Taratoren der behufs einer Armeemobilmachung vom Lande auszuhebenden Pferde.

Ich (Vor= und Zuname) gelobe und schwöre zu Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, daß,
nachdem ich zum Taxator der zur Armeemobilmachung vom Lande auszuhebenden Pferde bestellt worden
bin, ich bei diesem Geschäft nach den bezüglichen Vorschriften unter Zugrundelegung der vor dem
Eintritt der Mobilmachung stattgehabten Friedenspreise und ohne Rücksicht auf die infolge der Mobil-
machung eingetretene Preissteigerung nach bestem Wissen, mit aller Unparteilichkeit, also weder zum
Vortheil noch zum Schaden der Pferdeeigenthümer oder der Kriegskasse abschätzen werde.

So wahr mir Gott helfe!



Anlage E (zu 8. 38).

über das Resultat des Musterungs-

Aebe:
und Aushebun

im Oberamtsbezin

(. 4.I. 2 3. 5.
Zahl .

. Zah Zahl der Bleiben
der von der . ..

..·.. der in dem Musterungsbezi
. Musterungskommission r *s— .- «Eo!-
2 * Aushebungskommission noch kriegsbrauchbar-
38 als kriegsbrauchbar geführten Pferd Vferde vorhan are

Oberamts= 2# bezeichnelen Pferde vorgeführten Pferde. Pferde vorhanden.
 e

bezirk. — ½ m "
 5 B. - — -

- — S S
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sicht
geschäfts bezüglich Gestellung der Mobilmachungspferde

8. 9. 10. 11.— 12.
Von den nach Kolonne 6 2 Bleib. .. Das eiben
der Aushebungskommission a - -·--

vorgeführten Pferden sind Kontingent Reserve von an bereits definitiv
von derselben als wirklich ausgehoben 3% als kriegsbrauchbar

— "4] : *. 120. « .

kriegsbrauchbar bezeichnet . bezeichneten Pferden
worden. mit vorhanden. Be-

tv 4 9 9 9 merkungen.
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M5.

RNegierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Donnerstag den 3. Februar 1887.

Inhalt.
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern, betreffend ein neues Verzeichniß der in Preußen auf Grund desGesetzes über die Abwehr und Unterdrückung der Reblauskrankheit vom 3. Jut- 1883 (Reichsgesetzblatt Seite 149)

gebildeten Weinbaubezirke. Vom 25. Jannar 1887.—Bekanntmachung der Kulteminsgeriblaktheilen für
Gelehrten= und Realschulen, betreffend die Verleihung der juristischen Persönlichkeit an die Neeff-Mörifescche
Studienstiftung für evangelische Theologen. Vom 13. Jannar 1887.

Bekanntmachung des Ministerinms des Innern,
betreffend ein neues Verzeichniß der in Preußen auf Grund des Grsetzes über die Abwehr und Unter-
drückungder Reblanskrankheit vom 3. Juli 1833 (Reichsgesetzblatt Leite 149) gebildeten Weinbanbezirke.

Vom 25. Januar 1887.

Nachstehend wird die vom Reichskanzler erlassene Bekanntmachung vom 4. Januar 1887,
durch welche ein neues Verzeichniß der in Preußen gebildeten Weinbanbezirke veröffentlicht
wird, unter Bezugnahme auf die früher ergangenen Bekanntmachungen vom 4. Dezem-
ber 1884 (Reg. Blatt Seite 234 ff.) und vom 30. März 1885 (Reg. Blatt Seite 57 f.)
sowie unter Hinweisung auf §§. 33 und 34 der Ministerialverfügung vom 23. Sep-
tember 1885 (Reg. Blatt Seite 357 ff.) zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Stuttgart, den 25. Jannar 1887.
Hölder.
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Bekanntmachung.
Uhbter Bezugnahme auf die Vorschrift im F. 4 Absatz 1 des Gesetzes vom 3. Juli 1883 (Reichs-
Gesetzblatt Seite 149) wird nachstehend ein neues Verzeichniß der in Preußen gebildeten Weinbaubezirke
bekannt gemacht. Die Bekanntmachungen vom 8. Oktober 1884 (Central-Blatt S. 257) und vom
18. Februar 1885 (Central-Blatt S. 50), insoweit dabei das Königreich Preußen in Betracht kommt,

ksowie die Bekanntmachung vom 17. Juli 1886 (Central-Blatt S. 294) treten hierdurch auber Kraft.
—

Bundesstaat * Bestandtheile bezw. Umfang Namen
bezw. des des

Verwaltungsbezirk. 7 Weinbaubezirks. Weinbaubezirks.

I. Preußen.
Reg.-Bez. Posen. 1. Kreise Bomst, Buck, Kosten und Meseritz. Kosten.

--Lieegnitz und 2.|Regierungsbezirk Liegnitz mit den zur Provinz Bran= Liegnitz.
Frankfurt. denburg gehörigen Gemarkungen Crossen a./O.,

Merzdorf, Berg, Hundsbelle, Nußdorf, Deutsch= und
Wendisch-Sagar, Gersdors Tschausdorf, Thiemen=dorf, Plau, Grunow, Logau und Tschicherzig.

. Breslau. 3 Regierungsbezirk Breslau. Breslau.
: Oppeln. 4.] Regierungsbezirk Oppeln. Oppeln.
 Merseburg. 5.| Kreise QOuerfurt, Naumburg, Weißenfels. Naumburg.

- 6. Kreis Schweinitz. Schweinitz.
Erfurt. 7. Stadtkreis Erfurt, Landkreise Erfurt, Langensalza undErfurt.

Weißensee.
Potsdam und Provinz Brandenburg mit Ausschluß der unter Nr. 2 Brandenburg.
Frankfurt. genannten Gemarkungen.

Cassel. 9. Stadt= und Landkreis Hanau mit Ausschluß der Ge-Hanau.
markung Langenselbold.

10. Kreis Geluhausen und die Gemarkung Langenselbold Geluhausen.
(Landkreis Hanau.)

Wiesbaden.tadt= und Landkreis Frankfurt a. M. Frankfurt a. M.
" 12.Gemarkungen Neuenhain, Altenhain, Cronberg (Ober= Neuenhain.

taunuskreis) und Soden (Kreis Höchst).
13.] Gemarkungen Hofheim, Lorsbach, Marrheim (Kreis] Diedenbergen.

Höchst) und Diedenbergen (Landtreis Wiesbaden).
14.Gemarkungen Weilbach, Floersheim, Wicker und Massen= Micker.

heim (Landkreis Wiesbaden). 6
15.Gemarkung Hochheim. Hochheim.
16.]Gemarkungen Delkenheim, Nordenstadt, Wallau und Wallau.

Breckenheim (Landkreis Wiesbaden).
17.Gemarkungen Igstadt, Kloppenheim, Erbenheim(Land-Jgstadt.

kreis Wiesbaden).
18.|] Stadtkreis Wiesbaden. Wiesbaden.



Bundesstaat * Bestandtheile bezw. Umfang Namen
bezw. 2 des des

Verwaltungsbezirk. Weinbaubezirks. Weinbaubezirks.
S

Reg.-Bez. Wiesbaden.Gemarkungen Biebrich-Mosbach, Dotzheim, Frauen= Frauenstein.
stein, Schierstein (Landkreis Wiesbaden).

20.Gemarkungen Niederwalluf, Oberwalluf, Neudorf,Eltville.
Rauenthal, Eltville, Kiedrich (Kreis Rheingau).

21.Gemarkungen Erbach, Hattenheim, Hallgarten, Oestrich Oestrich.
(Kreis Rheingau).

22.Gemarkungen Mittelheim, Winkel, JohannisbergWirnkel.
(Kreis Rheingau).

23.Gemarkungen Geisenheim, Eibingen, Rüdesheim (Kreis- Geisenheim.
. Rheingau).

24. Gemarkungen Aulhausen, Aßmannshausen (Kreis sAßmannshausen.
Rheingau).

25.Gemarkungen Lorch, Lorchhausen, Preßberg (Kreis Lorch.
Rheingau).

26.] Gemarkungen Caub, Dörscheid (Kreis St. Goars= Caub.
hausen).

27.Gemarkungen Bornich, Patersberg, St. Goarshausen,|St. Goarshausen.
Lierschied, Nochern, Wellmich (Kreis St. Goars-
hausen).

28 emarkungen Ehrenthal, Kestert, Camp, Filsen, Osters-Camp.i (Kreis St. Goarshausen).
29 Genarkungen Braubach, Oberlahnstein, Niederlahn= Oberlahnstein.

stein (Kreis St. Goarshausen).
30.Gemarkungen Fachbach (Kreis St. Goarshausen), Ems,Nassau.

Dausenau, Nassau, Weinaehr, Obernhof (Unterlahn=
kreis).

31.Gemarkung Balduinstein (Unterlahnkreis). Balduinstein.
32.Gemarkungen Schadeck, Runkel, Villmar (Oberlahn= Runkel.

kreis), Niederbrechen (Kreis Limburg),
Aachen. 33. Kreis Düren. Düren.
Cöln. 34. Kreis Bonn und Sieg-Kreis. Bonn.
Coblenz. 35.|Kreis Weßlar. Weßlar.

- 36. Kreise Adenau und Ahrweiler. Ahrweiler.
37.Kreis Neuwied. Neuwied.
38. Kreis Coblenz mit Ausschluß der Bürgermeisterei Coblenz.

Winningen und der Gemeinde Moselweiß (Land-
bürgermeisterei Coblenz).

39.| Kreis St. Goar mit Ausschluß der Bürgermeisterei St. Goar.
Brodenbach.
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Bundesstaat Bestandtheile bezw. Umsfang Namen
bezw. 2 des des

Verwaltungsbezirk.. Weinbaubezirks. Weinbaubezirks.
S#

Reg.-Bez. Coblenz. 140.| Kreis Mayen mit Ausschluß der Bürgermeistereien Mayen.
Polch und Münstermaifeld.

41.] Kreise Kreuznach und Simmern. Kreuznach.
42.] Kreis Meisenheim. Meisenheim.
43. Kreis Zell. ell.
44.Kreis Cochem. Cochem.
45.]BürgermeistereienPolch,Münstermaifeld(KreisMayen),Münstermaifeld.

Brodenbach (Kreis St. Goar) und Winningen
(Kreis Coblenz), sowie Gemarkung Moselweiß (Land-
bürgermeisterei Coblenz).

Trier. 46.EKreise St. Wendel, Ottweiler und Saarbrücken. Saarbrücken.
: 47.KreisePtümundVitburg. Bitburg.

48.Stadt= und Landkreis Trier. Trier.
49. Kreis Saarburg. Saarburg.
50. Kreise Saarlouis und Merzig. Saarlouis.
51. Kreis Wittlich. Wittlich.

- - 52.KreisBet-ncastel. Berncastel.

Berlin, den 4. Januar 1887. Der Reichskanzler.
In Vertretung: Eck.

ekanntmachung der Kultministerialabtheilung für Gelehrten- und Realschulen,
betreffend die Verleihung der juristischen Persönlichkeit an die Ueef- Mörike'sche Studientiftung

für evangelische Theologen. Vom 13. Januar 1887.

Im Vollmachtsnamen Seiner Majestät des Königs haben Seine Königliche
Hoheit der Prinz Wilhelm am 10. d. Ms. der von dem Kaufmann Adolf Neeff
und dessen Gattin, Marie geb. Mörike, unter dem Namen Neeff-Mörike-Stipendium
errichteten Studienstiftung für evangelische Theologen auf Grund des vorgelegten Statuts
die juristische Persönlichkeit gnädigst verliehen.

Stuttgart, den 13. Jannar 1887.

» Geieh en K. Kultministerialabtheilung für Gelehrten= und Realschulen.
K. Kultministerium.

S Bockshammer.
Sarwey.

Gedruckt bei G. Hasselbrink (Chr. Scheufele).



St-

 6.

Regierungsblatt
für das

Königreich WMürttemberg.
Ausgegeben Stuttgart Freitag den 18. Februar 1887.

nhalt.
Velanumachung des Justizministeriums, betreffend Ausführungsbestimmungen zu dem Reichsgesetz vom 30. Novemberüber Markenschut. Vom 11. Februar 1887. — Bekanntmachung des Justizministeriums, betreffend Aus-

iairngekeinomnen zu dem Neichsgesetz vom 11. Jannar 1876 über das lrheberrecht an Mustern und Mo-
dellen. Vom 11. Febrnar 1887. — Bekanntmachung der Ministerien der auswärtigen Angelegenheiten, Ab-
theilung für die Rerkehrsanstalten. des Innern und der Finanzen, betreffend die Auefuhr der zur Kategorie derNebe nicht gehörigen Pflänzlinge. Vom 31. Jannar1887. — Bekannimachung des Finanzministeriums, betref-
fend die Ansgabe neuer Rächcht,, pelmarken und gestempelter Schlußnotenformulare. Vom 2. Februar 1887.

Bekanntmachung des Justizministerinms,
betressend Ausführungsbestimmungen zu dem Reichsgesetz vom 30. Uovember 1874 über Markenschutz.

Vom 11. Februar 1887.

Nachstehend wird
a) die in Nro. 7 des Centralblattes für das Deutsche Reich vom Jahre 1875

S. 123 enthaltene Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 8. Februar 1875,
betreffend die von dem Bundesrath erlassenen Bestimmungen zur Ausführung des
Gesetzes über Markenschutzvom30.November 1874 (R.Ges. Blatt S. 143),
die von dem Reichskanzler in Nr. 52 des Centralblattes für das Deutsche Reich
vom Jahre 1886 S. 418 erlassene Verfügung vom 22. Dezember 1886, betref-
fend die Kosten der nach §. 6 des Reichsgesetzes über Markenschutz vom 30. No-
vember 1874 zu bewerkstelligenden öffentlichen Bekanntmachungen

zur allgemeinen Kenntniß gebracht.
Stuttgart, den 11. Februar 1887.

— —

Faber.
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AnlageI.
Bekanutmachung

der Bestimmungen zur Ausführung desGesetzes über Markenschutz vom 30. November 1874.
Die nachfolgenden

Bestimmungen zur Ausführung des Gesetzes über Markenschutz
sind vom Bundesrathe erlassen worden:

1.

In dem Handelsregister wird eine befondere Abtheilung für die Eintragung der Waaren-
jzeichen angelegt, welche den Namen „Zeichenregister“ führt. Das Zeichenregister umfaßt fünf
Spalten. Sie sind bestimmt:

1. für die Benennung der anmeldenden Firma und die Bezeichnung des Orts ihrer Hauptnieder-
lassung, sowie der Stelle, an welcher die Firma im Handelsregister eingetragen steht;

2. für die Angabe von Tag und Stunde der Anmeldung;
3. für die Angabe der Waarengattungen, für welche das Zeichen bestimmt ist:
4. für die Darstellung des angemeldeten Zeichens;

für sonstige Bemerkungen.
Im lebrigen finden auf die Zeichenregister die in Betreff der Handelsregister erlassenen

Bestimmungen Anwendung.

1-

—

i.

2.

Die Anmeldung der Zeichen erfolgt in den für Anmeldungen zum Handelsregister über.
haupt vorgeschriebenen Formen.

Die der Anmeldung anzuschließende Darstellung der Zeichen hat in einer Abbildung von
höchstens 3 cm Höhe und Breite auf dauerhaftem Papier und, soweit dies die Deutlichkeit er-
fordert, in einer Angabe über die Art der Verwendung der Zeichen zu bestehen. Die Abbildung
ist in vier Exemplaren einzureichen. Den Stock für den Abdruck der Zeichen beizufügen, steht
der meldenden Firma frei. ·

Die Eintragung jedes einzelnen Zeichens erfolgt der Reihe nach unter fortlaufender Nummer.
Bei der Eintragung ist in der für die Darstellung der Zeichen bestimmten Spalte ein

Eremplar der eingereichten Abbildung zu befestigen.
Die Löschung von Zeichen wird durch den Vermerk: „gelöscht“ in der Spalte für Bemer

kungen bewirkt. Die Löschung kann außerdem nach den für die Handelsregister erlassenen Be-
stimmungen kenntlich gemacht werden.

4.

Wird gemäß §. 5. Nr. 2 des Gesetzes die Aenderung einer Firma und zugleich die Bei-
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behaltung des für sie eingetragenen Zeichens angemeldet, so ist an Stelle der früheren die neue

Bezeichnung der Firma in die für die Eintragung der Firmen bestimmte Spalte einzutragen.
5.

Wird gemäß §. 5 Nr. 3 des Gesetzes vor dem Ablaufe dergesetzlichen Schutzfrist die weitere
Beibehaltung eines eingetragenen Zeichens angemeldet, so ist Tag und Stunde der neuen statt
der früheren Anmeldung in der dafür bestimmten Spalte zu vermerken.

6.

Jeder Vermerk in dem Zeichenregister hat am Schlusse das Datum der Verfügung, auf
welcher er beruht, die Angabe, an welcher Stelle der Akten die Versügung sich befindet, und so-
weit eine solche für die Handelsregister vorgeschrieben ist, die Unterschrift des eintragenden Be-
amten zu enthalten.

7.

Von dem Vollzuge, sowie von der Ablehnung einer Eintragung ist die Firma, welche die
Anmeldung bewirkt hat, und zwar im letzteren Falle unter Mittheilung der Hinderungsgründe
zu benachrichtigen.

8.

Die Bekanntmachung der Eintragungen und Löschungen ist, soweit das Gesetz sie vorschreibt,
durch das Gericht, welches das Zeichenregister führt, unverzüglich zu veranlassen. Bei Eintra-
gungen sind gleichzeitig zwei Exemplare der eingereichten Abbildungen oder, falls der Stock für
das Zeichen eingereicht ist, der letztere der Expedition des „Deutschen Reichsanzeigers“ zu über-
senden, um danach den Abdruck des Zeichens zu bewirken.

Ueber die geschehene Bekanntmachung ist ein Belagblatt zu den Akten zu bringen.

9.

Die Bekanntmachung einer Eintragung hat zu enthalten:
die laufende Nummer der Eintragung, den Namen der Firma und den Ort ihrer Haupt-
niederlassung, Tag und Stunde der Anmeldung, die Waarengattungen, für welche das
Zeichen bestimmt ist, die Abbildung des Zeichens und die Unterschrift des Gerichtes.

Sie ist nach folgendem Muster abzufassen: —
Als Marke ist eingetragen unter Nr. 10 zu der Firma J. Haupt in Leipzig nach An-

meldung vom I1. Juli 1875 Morgens 9 lhr für ätherische Oele und Seifen das Zeichen S.
Königliches Handelsgericht zu Leipzig.

10.

Die Bekanntmachung einer Löschung hat zu enthalten: die laufende Nummer der Eintragung,
den Namen der Firma und den Ort ihrer Hauptniederlassung, die Nummer des Deutschen Reichs-
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anzeigers, welche die Bekanntmachung der Eintragung enthält, ferner, sofern die Löschung nur
für einzelne Waarengattungen erfolgt, deren Angabe, endlich die Unterschrift des Gerichts.

Sie ist nach folgendem Muster abzufassen:
Als Marke ist gelöscht das unter Nr. 10 zu der Firma J. Haupt in Leipzig laut Be-
kanntmachung in Nr. 150 des „Deutschen Reichsanzeigers“ von 1875 für Seifen ein-
getragene Zeichen.

Königliches Handelsgericht zu Leipzig.
Berlin, den 8. Februar 1875.

Der Reichskanzler.
In Verkretung:

Delbrück.

Anlage II.

Nach F. 6 des Gesetzes über Markenschutz vom 30. November 1874 wird die erste Eintra.
gung und die Löschung eines Waarenzeichens im „Deutschen Reichsanzeiger“ bekannt gemacht.

Die Kosten dieser Bekanntmachungen werden vom 1. Januar 1887 ab nach dem Raum, die
Zeile zu 30 Pfg., berechnet.

Für jedes Belagsblatt sind 10 Pfg. zu entrichten. Außerdem sind der Verwaltung des
Reichsanzeigers die Kosten für Porto, Schneiden des Zeichenstockes, falls dieser nicht eingesandt
wird, ferner für Verpackung und Rücksendung der Cliches zu erstatten. Die Bekanntmachung
vom 8. Februar 1875 (Centralblatt S. 131)“ wird aufgehoben.

Berlin, den 22. Dezember 1886.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

v. Boetticher.

tekanntmachung des Justizministeriums,
betrefend Ausführungebestimmungen zu dem Reichsgesetz vom IlI. Jannar 1876

über das Urheberrecht an Mustern und Modellen.
Vom 11. Februar 1887.

Die nachstehende, in Nr. 52 des Centralblattes für das Deutsche Reich vom Jahre 1886
S. 418 enthaltene, Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 23. Dezember 1886 wird

*) Im Regierungsblalt nicht abgedruckt.
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hiemit unter dem Anfügen zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die in derselben an—
geführte Bekanntmachung vom 29. Februar 1876, enthaltend Bestimmungen über die
Führung des Musterregisters, im Regierungsblatt von 1876 S. 87 ff. und die weiter
angeführte, nun aufgehobene, Bekanntmachung vom 23. Juli 1876 im Regierungsblatt
von 1880 S. 116 abgedruckt worden ist.

Stuttgart, den 1I. Februar 1887.
Faber.

Aulage.

In Ergänzung und Abänderung der Bekanntmachung vom 29. Februar 1876 (Centralblatt
S. 123), sowie unter Aufhebung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1876 (Centralblatt S. 404)
wird Folgendes bestimmt:

3. 1.
Im Muster-Register erhält jedes Muster oder Modell, welches einzeln niedergelegt

wird, und jedes niedergelegte Packet mit Mustern 2c. bei Eintragung der Schutzfrist eine besondere
Nummer.

S. 2.
Die Kosten für die Bekanntmachung der Eintragung einer Schutzfrist oder ihrer Verlänge-

rung im „Deutschen Reichsanzeiger“ werden vom 1. Januar 1887 ab nach dem Raum, die Zeile
Ju 30 Pfg., berechnet. 6

Für jedes Belagsblatt sind 10 Pfg. zu entrichten; außerdem sind der Verwaltung des
Reichsanzeigers die Kosten für Porto zu erstatten.

. 3.
Der Kostenbetrag ist erst nach Zustellung der Kostenrechnung der Expedition des Deutschen

Reichsanzeigers einzusenden.
Berlin, den 23. Dezember 1886.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

v. Boetticher.



62

Bekanntmachung der Ministerien
der auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für dic Verkehrsanstalten, des Innern und derFinanzen,

betreffend die Ausfuhr der zur Kategorie der Rebe nicht gehörigen Pflänzlinge.
Vom 31. Januar 1887.

Nachstehend wird die von dem Reichskanzler erlassene Bekanntmachung vom 19. Juli
1886 (siehe Centralblatt für das Deutsche Reich Nr. 30 von 1886 Seite 294), betreffend
die Ausfuhr der zur Kategorie der Rebe nicht gehörigen Pflänzlinge, unter Bezugnahme
auf die früheren Bekanntmachungen desselben vom 23. Juli 1883 (Regierungsblatt von
1883 Seite 198 ff.) und vom 6. April 1886 (Reg. Blatt von 1886 Seite 205) zur all.
gemeinen Kenntniß gebracht.

Stuttgart, den 31. Jannar 1897.

Mittnacht. Hölder. Renner.

Bekanntmachung,
betreffend die Ausfuhr der zur Kategorie der Rebe nicht gehörigen Pflänzlinge.

Vom 19. Juli 1886.

In Ergänzung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1883 (Central-Blatt S. 238) wird hier.
durch bekannt gemacht, daß die Einfuhr der zur Kategoric der Rebe nicht gehörigen, aus Pflang=
schulen, Gärten oder Gewächshäusern stammenden Pflänzlinge, Sträucher und sonstigen Begeta-
bilien aus dem Reichsgebiete nach der Schweiz auch über die schweizerische Zollstätte Säckinger-
brücke bei Stein (Aargau) erfolgen darf.

Berlin, den 19. Juli 1886.

Der Reichskanzler.
In Vertretung:

v. Boctticher.
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Hekanntmachung des Finanzministeriums,
betreffend die Ausgabe neuer Reichsstempelmarken und gestempelter Schlußnotenformularc.

Vom 2. Februar 1887.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung des Finanzministeriums vom 26. Sep-
tember 1885 (Reg. Blatt S. 103) in Betreff der Ausführungsvorschriften zu dem Reichs-
stempelabgabengesetz (R.G.Blatt 1885 S. 179) wird die in dem Centralblatt für das
Deutsche Reich, Jahrgang 1887 S. 23, veröffentlichte Bekanntmachung des Reichskanzlers
vom 22. Januar 1887 im nachstehenden zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Stuttgart, den 2. Februar 1887.
Renner.

Bekaonutmachung
wegen Abänderung der Ausführungsvorschriften zu dem Gesetze, betreffend die Erhebung

von Reichsstempelabgaben.

Auf Grund des Bundesrathsbeschlusses vom 10. Märg 1882 (Centralblatt S. 107) wird
hierdurch Folgendes bestimmt:

An die Stelle des zweiten Absatzes der Nummer 12a der Ausführungsvorschriften zu dem
Gesetze, betreffend die Erhebung von Reichsstempelabgaben, (Centralblatt für 1885 S. 417) tritt
folgende Bestimmung:

„Die Reichsstempelmarken lauten auf Stenerbeträge von 10, 20, 30, 40, 50, 60 und
80 Pfennig; 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 100 und 500 Mark.
Dieselben sind 24 mm hoch und 61 mm breit und haben, insoweit sie über einen Steuer-
betrag bis einschließlich 80 Pfennig lauten, einen bläulichen, insoweit sie über einen
höheren Betrag lauten, einen gelblichen Untergrund, welcher rechts und links den Reichs-
adler und in der Mitte ein Schild mit der Inschrift „REICHS-STENPEL-ABGABE“
zeigt; eine Lochreihe macht die Marke in zwei gleiche Theile zerlegbar, von denen jeder auf
dem oberen Rande die Werthbezeichnung in Buchstaben und an den äußeren beiden
Ecken die Zahl der Pfennig beziehungsweise Mark, auf welche die Marke lautet, ferner
den Vordruck „den“ für das Datum der Verwendung in rothem Aufdruck und außer-
dem die fortlaufende Nummer der Marke enthält.

In Gemäßheit der Bestimmung unter Ziffer1im dritten Absatz der Nummer 12 der
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gedachten Ausführungsvorschriften sind gestempelte Formulare zu Schlußnoten mit einem den
neuen Markenmusternentsprechenden Stempelaufdruck hergestellt.

Die nach den bisherigen Vorschriften angefertigten Stempelmarken und gestempelten Formu-
lare behalten ihre Giltigkeit.

Berlin, den 22. Jannar 1887.

« Der Reichskanzler.
In Vertretung:

Jarobi.

Gedruckt bei G. Hasselbrink (Chr. Scheufele).
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 7.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
Ausgegeben Stuttgart Dienstag den 8. März 1887.

Inhalt.

Bekanntmachung des Justizministeriums, betreffend die Unzulässigkeit der HPfändung von Fahrbetriebsmitteln Kaiserlichösterreichischer Eisenbahnen. Vom 19. Februar 1887. — Bekanntmachung des Ministeriums des Innern, betreffend
die Verleihung der juristischen Persönlichkeit an die Konfirmandenanstalt Martinshaus in Altshausen, Oberamts
Saulgau. Vom 26. Februar 1887.

Hekanntmachung des Justizministeriums,
betreffend die Unzulässigkeit der Pfändung von Fahrbetriebemitteln Kaiserlich österreichischer

Eisenbahnen. Vom 19. Februar 1887.

Nach dem dritten Absatze des Reichsgesetzes vom 3. Mai 1886, betreffend die Un-
zulässigkeit der Pfändung von Eisenbahnfahrbetriebsmitteln, (Reichsges.Bl.S.131)findet
die Bestimmung, wornach die Fahrbetriebsmittel der Eisenbahnen, welche Personen oder
Güter im öffentlichen Verkehr befördern, von der ersten Einstellung in den Betrieb bis
zur endgültigen Ansscheidung aus den Beständen, der Pfändung nicht unterworfen sind,
auf die Fahrbetriebsmittel ausländischer Eisenbahnen nur insoweit Anwendung, als
die Gegenseitigkeit verbürgt ist.

Mit Beziehung hierauf wird hiemit zur Kenntniß der Gerichtsbehörden gebracht,
daß nach einer in dem österreichischen Reichsgesetzblatt für die im Reichsrath vertretenen
Königreiche und Länder vom 9. November 1886 S. 404 unter Nro. 151 veröffentlichten
Kundmachung des Gesammtministeriums vom 8. November 1886 der Reichsrath der
nachstehend abgedruckten Kaiserlich österreichischen Verordnung vom 19. September 1886
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(österreichisches Reichsgesetzblatt S. 399 unter Nro. 144) die verfassungsmäßige Geneh-
migung ertheilt hat. "6

Stuttgart, den 19. Februar 1887. Faber.

Raiserliche Perordnung vom 19. Leptember 1886,
betreffend die Unzulässigkeit der Pfändung von Fahrbetriebsmitteln fremder Eisenbahnen.

Mit Beziehung auf den §. 14 des Grundgesetzes über die Reichsvertretung vom
21. December 1867 (Reichsges.Bl.Nr.41)finde Ich anzuordnen, wie folgt:

Artikel 1.

Die Fahrbetriebsmittel fremder Eisenbahnen, welche Personen oder Güter im öffent.
lichen Verkehre befördern, sind von der ersten Einstellung in den Betrieb bis zur endgiltigen
Ausscheidung aus den Beständen innerhalb des Geltungsgebietes dieser Verordnung der
Pfändung nicht unterworfen, wofern die Gegenseitigkeit verbürgt ist.

Artikel 2.

Mit dem Vollzuge dieser Verordnung, welche am Tage ihrer Kundmachung in Wirk-
samkeit tritt, ist Mein Justizminister beauftragt.

Gekanntmachung des Ministeriums des Innern,
betreffend die Verleihung der juristischen Persönlichkeit an die Konsirmandenang#alt Martinshaus

in Altshausen, Oberamts Saulgau.
Vom 26. Februar 1887.

Im Vollmachtsnamen Seiner Majestät des Königs haben SeineKönigliche
Hoheit der Prinz Wilhelm am 25. l. Mts. der Konfirmandenanstalt Martinshaus
in Altshausen, Oberamts Saulgau, auf Grund der vorgelegten Statuten und unter
dem Vorbehalt der Rechte Dritter die juristische Persönlichkeit gnädigst verliehen.

Stuttgart, den 26. Februar 1887. Hölder.

Gedruckt bei G. Hassel rink (Chr. Scheufele).
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 8.

RNegierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
Ausgegeben Stuttgart Donnerstag den 17. März 1887.

Inhalt.
Verfügung des Ministeriums des Innern, betreffend die Umlage zur Bestreitung der Entschädigung für auf polizei-

liche Anordnung getödtete oder vor Ausführung dieser Anordnung gefallene Thiere sowie zur Bestreitung der
Entschädigung für au Milzbrand gefallene Thiere. Vom 12. März 1887. — Verfügung der Ministerien
des Innern, des Kriegswesens und der Finanzen, betreffend die Vollziehung derjenigen Bestimmungen derDienstvorschrift über Marschgebührnisse vom 22.Felrnar 1887, welche sich auf die Verpflichtungen der Gemeinden
beziehen. Vom 13. März 1887.

Verfügung des Ministeriums des Innern,
betreffend die Umlage zur Bestreitung der Entschädigung für auf polizeiliche Anordnung

getödtete oder vor Ausführung dieser Anordnung grfallene Thiere sowic zur
testreitung der Entschädigung für an Milzbrand gefallene Thiere.

Vom 12. März 1887.

Auf Grund des Art. 3 des Ausführungsgesetzes zum Reichsgesetz über die Abwehr
und Unterdrückung von Biehseuchen vom 20. März 1881 (Reg. Blatt S. 189) sowie des
Art.1 des Gesetzes, betreffend die Entschädigung für an Milzbrand gefallene Thiere
vom 7. Juni 1885, (Reg. Blatt S. 253) und der Vollziehungsverfügung zu ersterem Gesetz
vom 23. März 1881 (Reg. Blatt S. 196) wird hiedurch verfügt, daß für das Jahr 1887

für jedes Pferd ein Beitrag von 30 J0,
für jeden Esel, Maulthier, Maulesel, sowie für jedes Stück Nindvieh ein Bei-
trag von 10 5

zu entrichten ist.
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Die in §. 14 der Verfügung vom 23. März 1881 für die Aufnahme und Verzeich-
nung der Viehbesitzer und für den Vollzug der Umlage ertheilten Vorschriften und Fristen
sind genau einzuhalten.

Für die Belohnung der örtlichen Einbringer der Beiträge sowie der Oberamtspfleger
sind die Bestimmungen der Verfügung vom 23. September 1881 (Reg. Blatt S. 439)
maßgebend.

Stuttgart, den 12. März 1887.
Hölder.

Verfügung der Ministerien des Innern, des Kriegswesens und der Finanzen,
betreffend die Vollziehung derjenigen gestimmungen der Dienstvorschrift über Marschgebührnisse

vom 22. Februar 1387, welche sich auf die Verpflichtungen der Gemeinden beziehen. ·
Vom 13. März 1887.

Mit Allerhöchster Ermächtigung Seiner Majestät des Königs tritt an Stelle des
in der Verfügung vom 14. Mai 1877 (Neg. Blatt Nr. 13 für 1877 S. 113) erwähnten Re-
glements über die Verpflegung der Rekruten, Reservisten 2c. vom 5. Oktober 1854 vom
1. April 1887 ab die mittelst Allerhöchster Kabinetsordre Seiner Majestät des Kaisers vom
22. Februar d. Is. genehmigte Dienstvorschrift über Marschgebührnisse bei Einberufungen
zum Dienst sowie bei Entlassungen auf Grund des Artikel 10 der Militärkonvention
zwischen Württemberg und dem Norddeutschen Bund vom 21./25. November 1870
in Kraft.

Demgemäß werden die auf die Verpflichtungen der Gemeinden bezüglichen Bestim-
mungen dieser neuen Dienstvorschrift in dem nachfolgenden Auszuge aus derselben hie-
durch unter Aufhebung der Verfügung vom 14. Mai 1877 zur Kenntniß und Nach-
achtung bekannt gegeben.

Die in §. 4 des Auszugs erwähnten Marschgeldertabellen werden den Gemeinde-
behörden noch vor dem 1. April d. Is. zugehen.

Der Ersatz der von den letzteren gezahlten Marschgebührnisse erfolgt wie bisher in
der Weise, daß die betreffenden Rechner die von den Gemeindebehörden vollzogenen Nach-
weisungen vierteljährlich den Oberamtspflegen unter Aufrechnung des Betrags auf die
abzuführenden Staatssteuern aushändigen, die Oberamtspflegen aber die Beträge der
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Staatshauptkasse aufrechnen. Die Staatshauptkasse berechnet die solchergestalt für Mili—
tärfonds geleisteten Vorschüsse dem Kriegszahlamt unter Ausfolge der bezüglichen Nach-
weisungen und wird von dem letzteren für den ganzen Betrag der Aufrechnung bescheinigt.

Stuttgart, den 13. März 1887.
Hölder. Steinheil. Renner.

Auszug
aus der

Dienstvorschrift über Marschgebührnisse bei Einberufungen zum Dienst sowie
bei Entlassungen.

Vom 22. Februar 1887.

Erster Theil.
Marschgebührnisse bei Einberufungen und Entlassungen im Frieden.

Erster Abschnitt.
Marschgebührnisse im Allgemeinen.

S. 1.
Anspruch.

1) Auf Marschgebührnisse nach Maßgabe dieser Bestimmungen haben nur Mann- Anspruch.
schaften Anspruch und zwar:

Rekruten, Drei= und Vierjährig-Freiwillige, Freiwillige der Unteroffizierschulen,
Ersatzreservisten erster Klasse, Dispositionsurlauber, Reservisten, Wehrleute.

2) Auf Marschgebührnisse haben keinen Anspruch:
Die in die Armee eintretenden Kadetten, sowie diejenigen jungen Leute, welche
mit der ausgesprochenen Absicht, auf Beförderung zum Offizier dienen zu wollen,
eingestellt werden, ferner Wallmeister, Zeugfeldwebel, Zeugsergeanten.

3) Wegen des Anspruchs auf Marschgebührnisse in besonderen Fällen bezw. bei be-
sonderen Klassen von Mannschaften wird auf die nachfolgenden Festsetzungen im zweiten
Abschnitt Bezug genommen.
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. 2.
Abfindungsstellen.

Marschgebührnisse erhalten:
1) Die vom Aufenthaltsort?) zum Landwehr--Bataillons-Stabsquartier"“*) bezw.

ersten Sammelpunkt, sowie unmittelbar zum Truppenteil rc. Einberufenen
durch die Gemeindebehörden,

2) die vom Landwehr-Bataillons-Stabsquartier oder von einem anderen Sammelpunkt
einzeln zu Entsendenden oder wieder zu Entlassenden

durch die Bezirkskommandos bezw. die mit der Weitersendung beauftragte Stelle,
3) die vom Landwehr-Bataillons-Stabsquartier oder von einem anderen Sammelpunkt

aus zur Entsendung an die Truppentheile rc. in Transporte Gesammelten, sowie die
von den Truppen 2rc. in Transporten zu Entlassenden

durch die Transportführer oder die absendende Behörde,
4) Drei= und Vierjährig-Freiwillige sowie Freiwillige der Unteroffizierschulen, welche

in Folge ihrer persönlichen Meldung behufs Annahme zum Dienst bei einem Truppen-
theil bezw. einer Unteroffizierschule sofort zur Einstellung gelangen

durch diesen Truppentheil bezw. die Unteroffizierschule,
5) die von Truppentheilen, Lazarethen und anderen Militär= 2c. Behörden einzeln

zur Entlassung kommenden Mannschaften
durch die betreffenden Truppentheile und Behörden.

I. Marschgebührnisse bei der Einberufung.
A. Vom Aufenthaltsorte bis zum Gestellungsorte.

S. 3.
Allgemeine Grundsätze der Abfindung.

Jeder Einberufene hat vom Aufenthaltsorte ab zunächst 20 km — nach der kürzesten

Straßenverbindung, gleichviel ob Schienen= oder Landweg — unentgeltlich zurückzulegen.
*) Als Aufenthaltsort gilt derjenige Ort, für welchen der Mann zur Zeit der Einberufung in nillitsrischeKontrole steht, bezw. wenn er seinen dauerndenAusenthalt im Auslande hat, dasjenige Landwehr-Bataill ons-Stadent

quartier, welches dem Puntte, wo das Reichsgebiet auf dem Wege von dem Auslande her zum Gestellungsorte
betreten wird, zunächst liegt.

**) Wird in der Dienstvorschrift der Ausdruck „Landwehr-Bataill ohne weitere Bez
nung gebraucht, so ist hierunter das Stabsquartierdesenigen Landwehr. Ss4abnimente t verstehen, zu d
Bezirk der jedesmal in Betracht kommende Ort gehört
auch die Stabsquartiere der Reserve-Landwehr= ——l

eich-
esser

andweh gelten hierben
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8. 4.
Absindungsverfahren.

1) Ist der Gestellungsort“) einer der in den Marschgeldertabellen **) verzeichneten Unter Benugz=
Orte, so haben die Gemeindebehörden den bei demselben vermerkten Betrag zu zahlen. Mung ee
In den Gestellungsordres 2c. der Mannschaften werden daher in diesen Fällen die zahl= obelen.
baren Gebührnisse von den Landwehr-Bezirks-Kommandos nicht weiter angegeben.

Die Beträge in den Marschgeldertabellen sind für alle Chargen —bei gleicher
Entfernung — dieselben und derart berechnet, daß für jede, wenn auch erst ange-
fangene 20 km, um welche der Aufenthaltsort vom Gestellungsort weiter als 20 ku liegt,
ein Pauschbetrag von 1 J¾ zahlbar ist.

2) Ist der Gestellungsort in den Marschgeldertabellen nicht verzeichnet, so ist der dämichtemut-
Gebührnißbetrag (der Markbetrag in Worten) seitens des Landwehr-Bezirks-Kommandos Marscheelder-
auf der Gestellungsordre anzugeben und seitens der Gemeindebehörden ohne weitere Prü= abelen.
fung zu zahlen. Für die Richtigkeit der Angabe sind die Landwehr-Bezirks-Kommandos
verantwortlich.

Der Betrag ist nach der Charge verschieden. An Stelle des Militärfahrscheins
kommen die Eisenbahnfahrgebühren nach dem Satze des Militärtarifs auf der Gestellungs-
ordre mit zum Ansatz.

3) Sind Nekruten, Drei= und Vierjährig-Freiwillige sowie Freiwillige der Unter- W———
offizierschulen in der Zeit zwischen ihrer Aushebung bezw. Annahme und dem Ge-en Rekrulen.
stellungstermin in einen andern Landwehr-Bataillons-Bezirk verzogen, so werden sie —
gleichviel ob ihre Gestellung auf Grund des Urlanbspasses oder nach einer besonderen
Gestellungsordre erfolgt — von der Gemeindebehörde bis zum Landwehr-Bataillons-
Stabsquartier ihres neuen Aufenthaltsortes abgefunden und von dort durch das Land-
wehr-Bezirks-Kommando ihrem Gestellungsort zugeführt.

*) Gestellungsort ist verlenige Ort, an weshen sich der Mann auf Grund des Urlanbspasser, der Ge-
stellungsordre 2c. zunächst zu bestelien hat ein anderer erster Sammelpunkt
oder die sin des Truppeutheils 2c.).er Garnison im Sinne ber Dienstvorschrit steht gleich das Kantonnement, Marschauartier, der Uebungs-,
— oder Formirungsort des Truppentheils, dem Truppentheil die Militärbehörde, dienstalt.

**) Die Marschgeldertabellen sind Auszüge aus den Entfernungstabellen und für jeden Ort auf-
gestellt, sie enthalten die Angaben der von den Gemeindebehörden bei Einberufungen in das Landwehr-Bataillons-
Stabsquartier bezw. nach den vorgesehenen ersten Sammelpunkten zu zahlenden Marschgelder.
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Ist jedoch der Gestellungsort in der Marschgeldertabelle verzeichnet, so greift die

Bestimmung unter 1) Platz. 6.66.

Zahlung der Abfindung.

1) Die Zahlung der Marschgebührnisse erfolgt gegen Quittung der Empfänger,
welche sich zur Empfangsberechtigung durch Vorlegung des Urlaubspasses oder der Ge-
stellungsordre auszuweisen haben.

2) Die Zahlung hat in der Regel nicht früher als 24 Stunden vor dem nothwen-
digen Abgange zum Gestellungsorte zu erfolgen.

3) Werden die Marschgebührnisse nicht vor Antritt des Marsches zum Gestellungs-
orte erhoben, so geht der Anspruch darauf verloren.

Zweiter Abschnitt.

Marschgebührnisse in besonderen Fällen und für besondere Klassen.

§. 17.
Bei Erkrankungen.

1) Mannschaften, welche als Einberufene bezw. Entlassene auf dem Marsche er—
kranken, sind in das nächste Militärlazareth zu befördern. Ist dies nach ärztlichem Er-
messen ohne Gefahr für Gesundheit und Leben des Erkrankten nicht möglich, so sorgen
die Gemeindebehörden für Kur und Verpflegung. Die entstehenden Kosten sind bei der
Korps-Intendantur zu liquidiren. Zur ärztlichen Untersuchung der Erkrankten sind
seitens der Transportführer bezw. seitens der Gemeindebehörden Militärärzte, in Er-
manglung derselben Kreis= 2c. Medizinal-Beamte ?) und erst wenn auch letztere am Orte
der Erkrankung nicht vorhanden, die nächsten nicht beamteten Aerzte in Anspruch zu nehmen.

Zur Begründung der etwa erforderlichen Krankenfuhre (Vorspann) bedarf es dann
der Bescheinigung seitens des Arztes bezw., insofern ein solcher nicht hat herangezogen
werden können, des Transportführers oder der Gemeindebehörde, daß der Erkranktemarsch-
unfähig ist. Name des Erkrankten und soweit angängig, Art seines Leidens sind hierbei
anzugeben.

*) Oberamtsärzte.
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2) Von einzeln entsendeten Mannschaften nehmen die Militärlazarethe oder die
Gemeindebehörden in den Fällen zu 1) die noch verfügbaren Marschgebührnisse, soweit sie

vorhanden sind, sowie die in den Händen derselben befindlichen Fahrscheinabschnite oder
ordre, dem Militär- oder Ersatzreservepaß.

Kommen die in Verwahrung genommenen Marschgebührnisse (z. B. durch erfolgtes
Ableben des Erkrankten) später nicht zur Verwendung, so sind sie unter gleichzeitiger
Uebersendung der Militärfahrscheinabschnitte oder der Militärbillets der Intendantur
des Korpsbezirks zur Einziehung anzumelden.

Die Militärlazarethe bezw. Gemeindebehörden haben den Truppentheilen, zu welchen
die Mannschaften in Marsch gesetzt bezw. von welchen sie entlassen waren, von der Er-
trankung der letzteren sofort Kenntniß zu geben.

3) Zu Transporten gehörige Mannschaften, welche von Lazarethen oder Gemeinde-
behörden zur Pflege übernommen werden, sind diesen mittelst eines nach Muster H zwei-
fach ausgefertigten Begleitscheines von dem Trausportführer zu überweisen. Ein Exem-
plar dieses Scheines erhält die aufnehmende Behörde, das andere wird dem Transport-
führer zurückgegeben, nachdem es mit dem Vermerke der Aufnahme des Kranken und des
Tages, an welchem derselbe in die Krankenverpflegung eintritt, versehen worden ist.
Beide Exemplare werden zum Rechnungsnachweise benntzt.

4) Nach erfolgter Genesung sind die Mannschaften nach dem Bestimmungsort bezw.
der Heimath weiter zu entsenden.

Die Gemeindebehörden übersenden zu diesem Zweck dem Landwehr-Bezirks-Rommando
ihres Bezirks rechtzeitig — sobald ärztlicherseits der Zeitpunkt der Genesung und der
Marschfähigkeit angegeben werden kann —, die Militärpapiere des Mannes, sowie die
in Verwahrung genommenen Fahrscheinabschnitte oder Militärbillets bezw. den unter 3)
erwähnten Begleitschein und erhalten von dort die weiteren Anweisungen.

S. 20.
Bei Verhaftung auf dem Marsche.

Werden einzeln einberufene oder entlassene Mannschaften während des Marsches
verhaftet, so findet bei ihrer Aufnahme in die Haft bezw. bei Ueberweisung und Weiter-
sendung derselben das hinsichtlich der Erkrankten im §. 17 Vorgeschriebene entsprechende
Anwendung.

d ineenungen.
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Gestellung bei
der Landwehr-

stompagnie,
im Landwehr-

Bataillons-
Stabsquartier.

Zur Fesl-
stellung der

Dienstfähigkeit.

aufnahme bei
Rücksällen.

Einjährig- Frei-
willige im

Allgemeinen.

Den Einjährig-
Freiwilligen
entsprechende

24

§. 21.
Bei Beorderung zur Kontrolversammlung, zur Vernehmung, sowie zur

Feststellung der Dienstfähigkeit.

1) Die Gestellung zu den Kontrolversammlungen und im Stationsorte der Land-
wehrkompagnie begründet keinen Anspruch auf Gebühren.

2) Mannschaften, welche bei Anbringung von Gesuchen und Beschwerden in mili-
tärischen Dienstangelegenheiten oder zur Rechtfertigung wegen Versäumniß militärischer
Pflichten behufs ihrer persönlichen Vernehmung in das Stabsquartier des Landwehr-
Bezirks-Kommandos beordert werden (F. 2 des Gesetzes vom 15. Februar 1875, betreffend
die Ausübung der militärischen Kontrole rc.), haben Anspruch auf Marschgebührnisse
nach Maßgabe des Ersten Abschnitts, wenn das Stabsquartier nicht mit dem Stations-
orte der Landwehrkompagnie zusammenfällt.

Die Beorderung zur Feststellung der Dienstfähigkeit der zu Feldbeamten designirten
Mannschaften darf in der Negel mit Kosten für den Militäretat nicht verbunden sein,
da die durch Militärärzte vorzunehmenden Untersuchungen gelegentlich der Kontrolver-
sammlungen und Uebungen stattfinden können.

8. 23.
Kontagiöse Augenkranke.

Mannschaften, welche während ihrer aktiven Dienstzeit an tontagiöser Augenkrankheit
gelitten haben, zur Disposition der Ersatzbehörden oder zur Reserve in die Heimath ent-
lassen sind, und, noch während sie dem Beurlaubtenstande angehören, bei Rückfällen zur
Kur in ein Militärlazareth aufgenommen werden, erhalten für den Weg zu dem Lazareth
und von letzterem zurück nach der Heimath Marschgebührnisse nach den Festsetzungen des.
Ersten Abschnitts. "

§.26.
Einjährig-Freiwillige.

1) Einjährig-Freiwillige — auch solche, die in die Verpflegung des Truppentheils
aufgenommen sind — haben für den Marsch zu ihrem selbstgewählten Truppentheil auf
Marschgebührnisse keinen Anspruch.

2) Auf übungspflichtige Ersatzreservisten erster Klasse, welche von dem Rechte der
Wahl des Truppentheils Gebrauch machen, finden hinsichtlich ihrer ersten Uebung die

I

vsiieuut Erz-risse Bestimmungen unter 1) entsprechende Anwendung.bei der
Uebung.
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3) Mediciner, welche gemäß §. 14, 3 der Rekrutirungsordnung unter Vorbehalt zur
Reserve beurlaubt waren, empfangen, wenn sie in Gemähheit des §. 21, 4 daselbst zur
Ableistung der zweiten Hälfte ihrer Dienstpflicht als einjährig-freiwillige Aerzte einge-
stellt werden, für die Reise vom Aufenthaltsorte zur Garnison des Truppentheils, bei
welchem sie eintreten, weder Marsch= noch sonstige Gebührnisse, selbst dann nicht, wenn
sie in einer andern als der von ihnen etwa gewünschten Garnison zur Einstellung ge-
langen.

§. 27.
Offizieraspiranten und Unterärzte des Beurlaubtenstandes.

1) Die Offizieraspiranten des Beurlaubtenstandes empfangen bei Einberufungen zu
Uebungen Marschgebührnisse nach den Bestimmungen des Ersten Abschnitts, selbst wenn
die Uebung außerhalb des Korpsbezirks, in welchem sie in militärischer Kontrole stehen,
stattfindet.

2) Auf die mit dem QOualifikationsattest versehenen Unterärzte des Beurlaubten-
standes finden die Festsetzungen unter 1) sinngemäße Anwendung.

Pritter Abschnitt.

Marschgebührnisse der Transport-Begleitkommandos und Attachirten.
F. 30.

Offiziere, Militärärzte und Mannschaften des aktiven Dienststandes, welche einem
Retruten= oder Rerservisten- 2c. Transport zur Führung bezw. Begleitung oder als Atta-
chirte beigegeben werden, verbleiben auf die Dauer dieses Kommandos in der Geldver-
pflegung ihres Truppentheils.

Hinsichtlich des Abgangs bei Erkrankungen finden für Mannschaften des Begleit-
kommandos die Vorschriften in §. 17 entsprechende Anwendung.

Haben die Gemeindebehörden die Weitersendung solcher Mannschaften zu veranlassen,
so sind ihnen seitens der zugehörigen Truppentheile auf Grund der Meldung des Trans-
portführers die dieserhalb etwa nothwendigen Mittheilungen rechtzeitig zu machen, nöthigen-
falls unter Beifügung des Militärfahrscheins und eines Vorschusses zur Marschverpflegung.

2

Mediciner.

Im
Allgemeinen.

Unterärzle des
eurlaubten-

standes.
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Sechster Abschniti.

Liquidation und Anweisung.

8. 37.
Für Zahlungen der Gemeindebehörden.

Die Gemeindebehörden tragen die von ihnen gezahlten Marschgebührnisse in Nach-
weisungen, deren Aufstellung nach Muster 0 erfolgt, sofort bei der Zahlung ein undWohet O. weunge ·-

lassen die Empfänger dabei auch in Spalte 12 durch Namensunterschrift quittiren.

Zweiter Theil.

Marschgebührnisse bei Einberufungen und Entlassungen im Kriege.

8. 41.
Im Allgemeinen.

Soweit in Nachstehendem nicht besondere Festsetzungen getroffen werden, sind die
Bestimmungen des Ersten Theils auch für den Krieg gültig.

Im
Allgemeinen.

Erster Abschnitt.

§. 42.
Anspruch.

kuh Auf Marschgebührnisse haben im Kriege auch noch Anspruch:
a. Ersatzreservisten zweiter Klasse und Landsturmpflichtige, welche militärischerseits

einberufen und entlassen werden;
Kriegsfreiwillige und Freiwillige des Landsturms beim Eintritt und Ausscheiden:
. Mannschaften des Beurlaubtenstandes, welche in Stellen von Wallmeistern, Zeug.

feldwebeln und Zeugsergeanten einberufen werden.

SE
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I. Marschgebührnisse bei der Einberufung.

A. Vom Aufenthaltsorte bis zum Gestellungsorte.

8. 43.
Höhe und Berechnung der Gebührnisse.

1) Sind für einzelne Klassen der einberufenen Mannschaften durch Erlasse des #ei Zuständig=
Kriegsministeriums besondere Gebührnisse festgesetzt, so enthalten die Gestellungsordres lhene
bezw. Gestellungslisten die entsprechenden Vermerke. G §.40

2) Ist der durch die öffentliche Aufforderung bezeichnete Gestellungsort nicht in den w iie
Marschgeldertabellen verzeichnet, so sind die Gebührnisse nach dem für alle Chargen gül- lihn —
tigen Satze von 1.M für den Kopf und 20 km soweit als möglich gleich in der Auf— orderung.
forderung anzugeben. Bei Bemessung derselben treten an Stelle des Aufenthaltsortes
der Einberufenen die Kompagniestationsorte als Ausgangspunkte; die Anrechnung einer
unentgeltlich zurückzulegenden Strecke findet nicht statt. Die Abfindung ist somit für
alle Orte desselben Kompagniebezirks die gleiche.

3) Die Gemeindebehörden haben in beiden Fällen die Beträge ohne weitere Prüfung Iahiusn
zu zahlen. der Gemeinde-

g. 44. behörden.
Abfindungsverfahren.

1) Ist infolge der Kriegslage die vorherige Abfindung durch die Gemeindebehörden achrügiche
nicht zu ermöglichen, so sind die Gebührnisse nachträglich seitens des Truppentheils zu gutten
zahlen.

In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn bei Einberufungen durch öffentliche Auf-
forderung die Gebührnißbeträge weder aus den Marschgeldertabellen noch aus der öffent-
lichen Aufforderung zu ersehen sind.

In den angeführten Fällen haben die Gemeindebehörden die Nichtgewährung der
Gebührnisse auf den Urlaubspässen oder Gestellungsordres 2c. besonders zu vermerken
bezw. den Betreffenden eine kurze diesbezügliche, mit dem Dienststempel versehene Be-
scheinigung mitzugeben.

Letztere Bescheinigung kann für mehrere zu demselben Truppentheil Einberufene
summarisch gegeben werden.
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— 2) Können Einberufene in den Fällen unter 1) den Gestellungsort ohne Gewährung
nach—* besonderer Mittel nicht erreichen, so sind sie in das Landwehr-Bataillons-Stabsquartier
Valaillons= zu senden und mit den bis dahin zuständigen Gebührnissen zu versehen.

Stabsquartier.

S. 45.
Ausweis zum Empfang der Marschgebührnisse.

Ausweis zum Erfolgt die Einberufung durch öffentliche Aufforderung oder mittels Austheilung
hn von Gestellungslisten, so dienen als Ausweis für die Empfangsberechtigten auch die
miseK s. 1 sonstigen Militärpapiere als: Militärpaß, Ersatzreservepaß, Ersatzreserveschein.

Bei den Landsturmpflichtigen, Kriegsfreiwilligen und Freiwilligen des Landsturmg
kann im Falle der vorerwähnten Art der Einberufung die Zahlung der Gebührnisse auch
ohne Vorlage von Ausweis-(Militär-) Papieren erfolgen.
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Schein zur Aufnahme in:
1) Lazareth .

2) Vor- und Zuname cuezu 22
3) Reginent.
4) Bataillon, Abtheilmg .
5) Kompagnie, Eskadron, Batterie
6) Charge
7) Datum der
8) Ort Geburt
9) Kreis .

10)Provinz.
l1)Zivilberuf. ..

12)DatumdesDienst-
13) Art eintritts
14) Aushebungsbezirk

Muster H.

Arrest.

und Dauer des Arrestes.2Z.A

Tage. Art. Tage. Art.
Gel.

Mitte

Streng. „
Ort der Erkrankung Nro. " D! 7 r j « 1

Wam 1*5 — * 21 751
7 woher vom Transportkommando des * nebenstehend.
E Garnisonlazareth. Arrest. # *-5 *•’r * ·

Ssam. ... i l »Is-»-1--·»·—--s——--

g in welcher Art — *
* wohin :
Krankheit l —

Mitgebrachte Löhnung .
bis einschl. * 1

Beim Transport veroslest —
bis einschl.

Ort und Datum.
Unterschrift des Transportführers

mit Charge und Dienststellung.
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Der Kranke hat in das Lazareth gebracht:
Arrestat in die Arrestanstalt

Nro. der Sachen.

Datum

A. Montirungsslücke. Stückzahl.
Helm mit Schuppenketten
Czapka
Mantel

Waffenrock
Koller

Paar Tuchhosen
Drillichjacke.
Feldmütze
Paar Stiefel

„ Schuhe

Hemden.
Halsbinde

B. Armatursücke.
Gewehr, Karabiner od. Pistole
Seitengewehr mit Troddel
Leibriemen mit Schloß
Tornister mit Riemen

Patrontasche
C. Privateigenihum.

Baares Geld

Uhr
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Zur Notiz:
1) Die Gemeindebehörde, welche einen zu einem Transport gehörigen erkrankten Mann übernimmt,

(5. 17, 3) hat nur die Angaben unter Zu= und Abgang einzutragen, im Uebrigen wird der
Aufnahmeschein vollständig vom Transportführer ausgefüllt.

2) Die Gemeindebehörde vermerkt:
a) bei der Uebernahme des Kranken

in beiden Exemplaren des Scheins
bei „am“ den Tag des Eintritts des Kranken rc. in die Gemeindeverpflegung, Unter
bei „woher“ das Transportkommando des betreffenden Offiziers, Zugang.
bei „wohin“ den Gemeindeort, wo die Ueberlieferung erfolgt ist.

— Ein Exemplar des Scheins wird sodann dem Transportführer zurückgegeben, das
andere als Belag zur Kostenliquidirung zurückbehalten. —

b) später bei der Entlassung des Mannes
in dem zurückbehaltenen Exemplar

bei „am“ den Tag der Entlassung, für welchen Gemeindeverpflegung nicht mehr verabreicht ist, Unter
bei „in welcher Art“ ob mittelst Eisenbahn, Vorspannfuhre 2c. Abgang.

bei „wohin“ den Bestimmungsort, Heimath, Garnison des Truppentheils oder Militärlazareth.
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Nachweisung
Muster 0.
——

der von der Gemeinde ... Kreises ... Bezirkt des #

Bataillons ten. . Landmehr-KkginsentsN-so..... an einberufene Bienstpflichtige
vorschußweise gezahlten Marschgeblhrnisse.

Stationsort der Kandwehr-Kompagnie ist

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
S # Entfernung .

Der Einberufenen 5 5 nach dem Sind zu Quittungsverme.
. . H33«2d,xSck)ic-smchdem des

· E — Land- Hen- Tarif zahlen Enpf
S. " f . Wege. T mpfängers.

23 S 8 S S psn age 4 „ gers
 ———

A. Auf Grund der Marschgelder-Tabellen:

1. A. Rekrut. B. i /1. C. 1 ez. A.

2.0D. Reservist. E. 12./7. F. (Nubriken 7. 8. und 9g 1 +Lanozzein
sind nicht auszufüllen) des D.

3.6. Dreis. FF. HM.157 J. 1— lsgez. G.

B. Auf Grund der Vermerke der Landwehr-Bezirks-K dos in den Gestellungsordres 2c.

1. Res. Uoffiz. M... 13 10 % 11,
K.. Eisenbahn-Fahrgeb 6 15 gez. L.

Summe,3 15

Unterkreuzung eigenhändig quittirt haben, wird hierdurch bescheinigt.
N , den

Daß obige Summe von geschrieben: Dreizehn Mark 15 Pfg. an die genannten Mannschaften wirk
gezahlt worden ist und daß dieselben durch Namensunterschrift, bezw. als des Schreibens unkundig du—

ten. 18

(Unterschrift des Gemeindevorstandes.)

Anmerkung: Ist der Urlaubspaß oder die Gestellungsordre nicht von dem Landwehr-Bezirks-Komman:
in dessen Bezirk die Gemeinde liegt, sondern von einem anderen Landwehr-Bezirks-Komman
ausgestellt, so hat die Gemeindebehörde den aus dem Urlaubspaß rc. zu ersehenden Station
ort dieses Bezirks-Kommandos unter dem Datum des Gestellungstages — s. oben unter B. I.
anzugeben.

Gedruckt bei G. Hasselbrink (Chr. Scheufele).
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M 9.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
Ausgegeben Stuttgart Donnerstag den 24. März 1887.

Inhalt.
Verfügung des Ministeriums des Innern, betreffend die Gewinnung von Kuhpockenlymphe für die Schutzpocken-

impfung. Vom 12. März 1887. — Verfützung des Finanzministeriums, betreffend die Steuererhebung vom
1. April 1887 an. Vom 19. März 1887.

Verfügung des Ministeriums des Innern,
betreffend die Gewinnung von Kuhpockenlumphe für die Schutzpochenimpfung.

Vom 12. März 1887.

Nachdem in Folge der zur Gewinnung animalischer Lymphe getroffenen Einrichtungen
das Bedürfniß für die Beschaffung originärer Kuhpockenlymphe in Wegfall gekommen
ist, so werden hiemit die Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 16. August
1830. betreffend die Errichtung einer Centralimpfanstalt, (Reg. Blatt S. 344), soweit
diese Bekanntmachung sich auf die Abnahme von Kuhpockenstoff bezieht, sowie die Mini-
sterialverfügung vom 28. Juni 1838, betreffend die Gewinnung ursprünglichen Impfstoffs
für die Schutzpockenimpfung, (Reg. Blatt S. 373) aufgehoben.

Es werden daher fernerhin für die rechtzeitige Anzeige von Pockenerkrankungen bei
Kühen und die Gestattung der Abnahmen von Impfstoff von denselben Prämien nicht
mehr bewilligt.

Stuttgart, den 12. März 1887.
Hölder.
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Verfügung des Finanzministeriums,
betreffend die Steuererhebung vom 1. April 1387 an.

Vom 19. März 1887.

Auf Grund des §. 114 der Verfassungsurkunde werden die Steuererhebekassen
angewiesen, sämtliche durch das Finanzgesetz vom 31. Mai 1885 (Reg. Blatt S. 163 ff.)
verwilligten direkten und indirekten Steuern und Stenerzuschläge in dem für das Etats-
jahr 1. April 1886/87 festgesetzten Betrage vom 1. April d. J. an und, wofern eine
andere Verfügung nicht früher ergehen würde, bis zum 31. Juli 1887 auf Rechnung
der neuen Verwilligung nach den bisherigen Normen einstweilen fortzuerheben.

Stuttgart, den 19. März 1887.
Renner.

Gedruckt bei G. Hasselbrint (Chr. Scheufele).
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M 10.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
Ausgegeben Stuttgart Montag den 28. März 1887.

Inhalt.
Gesetz, betreffend die Forterhebung von örtlichen Verbrauchsabgaben durch die Gemeinden. Vom 25. März .

— Königliche Verordnung, betreffend die Ermächtigung mehrerer Gemeinden zur Fortsetzung der zih
örtlicher Verbrauchsabgaben. Vom 25. März 1 — Verfügung der Ministerien des Innern und des Kriegs-
wesens, betreffend die Bekanntgebung des auf Gzebhe und Azneien bezüglichen§.32 der Dienstvorschrift
über Marschgebührnisse vom 22. Februar 1887. Vom 21. März 1887

Gesetz, betreffend die Forterhebung von örtlichen Verbrauchsabgaben durch die Gemeinden.
Vom 25. März 1887.

Karl, von Gottes Gnaden König von Württemberg.
Nach Anhörung Unseres Staatsministeriums und unter Zustimmung Unserer

getreuen Stände verordnen und verfügen Wir, wie folgt:
Artikel 1.

Der Artikel 18 des Gesetzes über Besteuerungsrechte der Amtskörperschaften und
Gemeinden vom 23. Juli 1877 (Reg. Blatt S. 198) erhält folgende Fassung:

Artikel 18.

Gemeinden, in welchen die zur Bestreitung der Gemeindebedürfnisse durch
Umlagen auf Grundeigenthum, Gebäude und Gewerbe aufzubringenden Mittel
den Betrag der Staatssteuer übersteigen, kann durch Königliche Verordnung
die Erhebung örtlicher Abgaben von Bier, Fleisch und Gas unter Genehmigung
des Betrags gestattet werden.
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Artikel II.

An Stelle des den Artitel 22 des vorgenannten Gesetzes ersetzenden Artikels J des
Gesetzes vom 8. März 1881 (Reg. Blatt S. 19), betreffend die Abänderung des Gesetzes
über Besteuerungsrechte der Amtskörperschaften und Gemeinden vom 23. Juli 1877,
tritt nachfolgende Bestimmung:

Artikel 22.

Die Erlaubniß zu Erhebung örtlicher Verbrauchsabgaben wird auf Grund
eines Beschlusses der bürgerlichen Kollegien für eine bestimmte Zeitdauer ertheilt.
Letztere darf den 31. März 1897 nicht überschreiten.

Unsere Ministerien des Innern und der Finanzen sind mit der Vollziehung dieses
Gesetzes beauftragt.

Gegeben Nizza, den 25. März 1887.
Karl.

Mittnacht. Renner. Faber. Hölder. Steinheil. Sarwey.

Kfönigliche Verordnung, betreffend die Ermächtigung mehrerer Gemeinden zur Fortsetzung
der Erhebung örtlicher Verbrauchsabgaben.

Vom 25. März 1887.

Karl, oon Gottes Gnaden König von Württemberg.

Auf Grund des Gesetzes vom 25. März 1887, betreffend die Forterhebung von ört-
lichen Verbrauchsabgaben durch die Gemeinden (Reg. Blatt S. 85) und der Artikel 19
bis 21, 23, 24 und 25 Abs. 1 des Gesetzes vom 23. Juli 1877 über Besteuerungsrechte
der Amtskörperschaften und Gemeinden (Reg. Blatt S. 198) verordnen und verfügen Wir,
nach Anhörung Unseres Staatsministeriums, wie folgt:

8. 1.
Die nachgenannten Gemeinden, welche zu Erhebung örtlicher Verbrauchsabgaben bis

zum 31. März 1887 ermächtigt sind, erhalten die Erlaubniß, während der nächstfolgenden
zehn Jahre nämlich vom:

1. April 1887 bis 31. März 1897
die früher genehmigten Abgaben fortzuerheben, und zwar:
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von Bier, Fleisch und Gas:

die Stadtgemeinde Heilbronn nach Maßgabe der K. Verordnung vom 9. Januar 1879
(Reg.Blatt S. 1),

Stuttgart nach Maßgabe der K. Verordnung vom 22. Oktober 1877
(Reg. Blatt S. 221);

von Bier und Fleisch:

Aalen nach Maßgabe der K. Verordnungen vom 27. Jannar 1879
(Reg. Blatt S. 15) und 11. Januar 1885 (Reg. Blatt S. 15),

Backnang nach Maßgabe der K. Verordnung vom 15. Mai 1882
(Reg. Blatt S. 195),

jedoch bei Backnang mit der Aenderung, daß der Betrag der
Fleischabgabe auf Vier Mark für Einhundert Kilogramm
festgesetzt wird,

Calw nach Maßgabe der K. Verordnung vom 27. September 1881
(Reg. Blatt S. 445),

Cannstatt nach Maßgabe der K. Verordnung vom 27. April 1878
(Reg. Blatt S. 85),

Hall nach Maßgabe der K. Verordnungen vom 18. April 1878
(Reg. Blatt S. 73), und 7. Jannar 1884 (Reg. Blatt S. 1),

jedoch bei Hall mit der Aenderung, daß der Betrag der
6Fleischabgabe auf Vier Mark für Einhundert Kilogramm

festgesetzt wird,
Metzingen, O.A. Urach, nach Maßgabe der K. Verordnung vom

27. März 1883 (Reg. Blatt S. 15),
Ravensburg nach Maßgabe der K. Verordnung vom 26. Februar 1878

(Reg. Blatt S. 37),
Reutlingen nach Maßgabe der K. Verordnung vom 27. Februar 1879

(Reg. Blatt S. 46),
Ulm nach Maßgabe der K. Verordnungen vom 12. März 1878

(Reg. Blatt S. 45) und 2. Mai 1885 (Reg. Blatt S. 83);
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von Bier:

Stadtgemeinde Crailsheim nach Maßgabe der K. Verordnung vom 28. Januar 1878

Gemeinde

Stadtgemeinde

(Reg. Blatt S. 17),
Degerloch, A.O.A. Stuttgart, nach Maßgabe der K.Berordnung

vom 15. November 1886 (Reg. Blatt S. 356),
Ellwangen nach Maßgabe der K. Verordnung vom 2. September 1881

(Reg. Blatt S. 437),
Friedrichshafen, O.A. Tettnang, nach Maßgabe der K. Verord-

nung vom 2. Februar 1879 (Reg.Blatt S. 17),
Langenau, O.A. Ulm, nach Maßgabe der K. Verordnungen vom

31. Mai 1881 (Neg. Blatt S. 367) und 30. September 1882
(Reg. Blatt S. 311),

Laupheim nach Maßgabe der K. Verordnung vom 5. September 1882
(Reg. Blatt S. 227),

Schramberg, O.A. Oberndorf, nach Maßgabe der K. Verordnung
vom 11. Jannar 1885 (Reg. Blatt S. 16), «

Tübingen nach Maßgabe der K. Verordnung vom26. Februar 187
(Reg. Blatt S. 136),

Tuttlingen nach Maßgabe der K. Verordnung vom 23. März 188)
(Reg. Blatt S. 65),

Wangeni. A. nach Maßgabe der K. Verordnung vom 15. Novem-
ber 1886 (Reg. Blatt S. 355),

Weingarten, O.A. Navensburg, nach Maßgabe der K.Verordnung
vom 17. März 1878 (Reg. Blatt S. 16).

82
Die der Stadtgemeinde Eßlingen durch die K. Verordnung vom 5. Mai 1881

(Reg. Blatt S. 345) bis zum 31. März 1887 ertheilte Erlaubniß zu Erhebung örtlicher
Verbrauchsabgaben von Bier, Fleisch und Gas wird auf ein weiteres Jahr nämlich bie
zum 31. März 1888 erstreckt.

G.
Der Stadtgemeinde Gmünd wird die Erhebung örtlicher Verbrauchsabgaben von
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Bier mit fünf und sechzig Pfennig für einhundert Liter und von Fleisch mit sechs Mark
für einhundert Kilogramm vom 1. April 1887 bis zum 31. März 1897 gestattet.

Soweit die örtliche Verbrauchsabgabe von Bier nach Artikel 21 Absatz 2 des Gesetzes
vom 23. Juli 1877 von dem im Stadtbezirk Gmünd zur Biererzeugung verwendeten
Malz zu erheben ist, wird der Betrag der von einhundert Kilogramm ungeschrotenen
Malzes für die Gemeinde zu erhebenden Steuer auf zwei Mark fünfzig Pfennig fest-
gesetzt.

Unsere Ministerien des Innern und der Finanzen sind mit der Vollziehung dieser
Verordnung beauftragt.

Gegeben Nizza, den 25. März 1887.

Karl.

Mittnacht. Renner. Faber. Hölder. Steinheil. Sarweoy.

versügung der Ministerien des Innern und des Kriegswesens,
betreffend die Bekanntgebung des auf Arztgebühren und Arzneien bezüglichen §. 32 der Dienstvor-

schrift über Marschgebührnisse vom 22. Februar 19387.
Vom 21. März 1887.

Im Anschluß an die Verfügung der Ministerien des Innern, des Kriegswesens
und der Finanzen vom 13. März 1887 (Reg. Blatt S. 68 ff.), betreffend die Vollziehung
derjenigen Bestimmungen der Dienstvorschrift über Marschgebührnisse vom 22. Februar 1887,
welche sich auf die Verpflichtungen der Gemeinden beziehen, wird nachstehend der auf
die Arztgebühren und Arzneien bezügliche §. 32 der Dienstvorschrift 2c. vom
22. Februar 1887 bekannt gegeben.

„§. 32.
Arztgebühren und Arzneien.
1) An Gebühren erhalten die Civilärzte, ausgenommen die Oberamtsärzte und deren

Stellvertreter, für die Ausstellung eines Attestes,
a) wenn die Untersuchung in ihrer Wohnung stattfindet, 1 für den Mann,
b) wenn die Untersuchung außerhalb ihrer Wohnung stattfinden muß, 2/¼¾ für

den Mann.

Höhe der
Gebühren.



Zahlung
derselben.

90

Ist mit der Untersuchung der Kranken die Ausführung einer Reise nothwendig ver-
bunden, so hat der hinzugezogene Arzt ohne Unterschied — mithin auch der Militärarzt
und der Oberamtsarzt sowie dessen Stellvertreter — für dieselbe Anspruch auf die gesetz
liche Entschädigung beziehungsweise die verordnungsmäßigen Reisekosten und Taggelder.

2) Kosten für Gebühren an Civilärzte und für Arzneien werden von dem Trans-
portführer bezahlt, wenn solche während der Anwesenheit des Erkrankten beim Transport
entstanden sind. Im andern Falle erfolgt die Erstattung nach §. 17. Beim Anspruch
auf Reisekosten und Taggelder haben die betreffenden Aerzte ihre Liquidationen der Korps-
intendantur einzureichen, welche die Zahlungsanweisung für Rechnung des Fonds zur
Verpflegung der Ersatz= und Reserve-Mannschaften rc. veranlaßt.“

Stuttgart, den 21. März 1887.

Hölder. Steinheil.

Gedruckt bei G. Hasselbrink (Chr. Scheufele).
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 11.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Mittwoch den 30. März 1887.

Inhalt.
Geset, betreffend die vorläufige Verlängerung der Wirksamkeit des Allgemeinen Sportelgesetzes vom 24. März 1881.

Vom 28. März 1887.

Geletz. betreffend die vorläusige Verlängerung der Wirksamkeit des Allgemeinen
Sportelgesetzes vom 24. März 1661.

Vom 28. März 1887.

Karl, oon Gottes Gnaden König von Württemberg.

Nach Anhörung Unseres Staatsministeriums und unter Zustimmung Unserer
getreuen Stände verordnen und verfügen Wir, wie folgt:

Einziger Artikel.

Das Allgemeine Sportelgesetz vom 24. März 1881 (Reg. Blatt S. 128 ff.) sammt
dem diesem angeschlossenen Tarife bleibt solange in Wirksamkeit, bis der am 23. Dezem-
ber 1886 bei den Ständen eingebrachte Entwurf eines Gesetzes, betreffend die fernere
Wirksamkeit des Allgemeinen Sportelgesetzes vom 24. März 1881, verabschiedet und das
hienach erlassene Gesetz in Kraft getreten sein wird.
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Ist bis zum 31. März 1889 eine Verabschiedung nicht erfolgt, so tritt der vor dem
1. April 1881 bestandene Rechtszustand wieder ein.

Unsere sämmtlichen Ministerien sind mit der Vollziehung dieses Gesetzes beauftragt.
Gegeben Nizza, den 28. März 1887.

Karl.

Mittnacht. Renner. Faber. Hölder. Steinheil. Sarwey.

Gedruckt bei G. Hasselbrink (Chr. Scheufele).
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 12.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Donnerstag den 7. April 1887.

Inhalt.
Gesetz, betreffend das steuerfreie Zinsen= und Nenteneinkommen der Wittwen, beschiedenen oder verlassenen Ehe-

fraucn, vaterlosen Minderihrigen, sowie gebrechlich en Personen. Vom 31. März 1887. Verfügung des
Ministeriums des Innern, betreffend dierbei Sprengungen in der Nähe von öffentüschen Wegen zu beobachtenden

Sicherheitsmaßregeln. Vom 4. April 1887. — Verfügung des Stenerkollegiums, betressend die Umlage der
ude, efäll Gebäude= und Gewerbestener auf die ersten 1 Monate des Etatsjahres 1887/88. Vom

*0. März 1887.

Gesetz, betreffend das steuerfreie Jiusen- und Renteneinkommen der Wiltwen, geschiedenen oder
verlafeuen Ehefraucn, vaterlosen Minderjährigen, sowie gebrechlichen Personen.

Vom 31. März 1887.

Karl, von Gottes Gnaden König von Württemberg.
Nach Anhörung Unseres Staatsministeriums und unter Zustimmung Unserer

getreuen Stände verordnen und verfügen Wir, wie folgt:
Artikel I.

Von der Einkommenssteuer des Gesetzes vom 19. September 1852, betreffend die
Steuer von Kapital-, Renten-, Dienst= und Berufseinkommen, (Reg. Blatt S. 230), bleiben
frei die einen Jahresertrag von 500 Mark nicht übersteigenden Zinse und Renten der-
jenigen Wittwen, geschiedenen oder verlassenen Ehefrauen, vaterlosen Minderjährigen,
sowie gebrechlichen Personen, welche im Ganzen nicht mehr als 500 Mark Einkommen
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beziehen, ohne Unterschied, ob dieselben bei einer Wittwen- und Waisenanstalt (Art. 3,
A.o c desselben Gesetzes) betheiligt sind oder nicht.

Artikel 2.

Durch Art. 1 wird der Art. 2 des Gesetzes vom 20. August 1861 in Betreff nach-
träglicher Bestimmungen zu dem Gesetze vom 19. September 1852 über die Steuer von
Kapital-, Renten-, Dienst= und Berufseinkommen (Reg. Blatt S. 185) ersetzt und der
Art.1Abs.1des Gesetzes vom 24. Juni 1875, betreffend die durch Einführung der
Markrechnung veranlaßten Aeuderungen der Gesetze über die Steuer von Kapital-, Renten-,
Dienst-= und Berufseinkommen u. s. w., (Reg. Blatt S. 330) abgeändert.

Artikel 3.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. April 1887 in Wirksamkeit.

Unser Finanzministerium ist mit Vollziehung desselben beauftragt.
Gegeben Nizza, den 31. März 1887.

Karl.

Mittnacht. Renner. Faber. Hölder. Steinheil. Sarwey.

Verfügung des Ministeriums des Innern,
betreffend die bei Iprengungen in der Nähe von öffentlichen Wegen

zu beobachtenden Sicherheitemahregeln.
Vom 4. April 1887.

Auf Grund des §. 366 Ziff. 10, §. 367 Ziff.5des Strafgesetzbuchs für das Deutsche
Neich und der Art. 32 Ziff. 5 und Art. 51 des Gesetzes vom 27. Dezember 1871, be-
treffend Aenderungen des Polizeistrafrechts bei Einführung des Strafgesetzbuches für das.
Deutsche Reich, Reg. Blatt S. 391, wird Nachstehendes verfügt:

. 1.

Die Vornahme von Sprengungen unter Verwendung von Schießpulver, Dynamit
oder anderen Sprengstoffen in Steinbrüchen oder Gräbereien (Mergel-, Kies-, Sand-,
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Thon-, Lehmgruben und dergl.), welche sich in der Nähe von öffentlichen Wegen, Straßen,
Plätzen oder Wasserstraßen befinden sowie bei der Ausführung von Banten an solchen
Wegen u. s. w. oder in deren Nähe ist nur mit polizeilicher Erlaubniß und nur unter
Anwendung derjenigen Sicherheitsvorkehrungen gestattet, welche erforderlich sind, um so-
wohl eine Beschädigung der Wege, Straßen, Plätze oder Wasserstraßen und ihrer Zu-
behörden als eine Beschädigung oder Gefährdung der ouf deuselben verkehrenden oder
sich aufhaltenden Menschen, Thiere, Fuhrwerke und Fahrzeuge zu verhüten.

S. 2.
Zur Ertheilung der polizeilichen Erlaubniß (§. 1) sind zunächst die Ortspolizei-

behörden berufen.
Die Erlaubniß ist je nach Beschaffenheit der Umstände entweder nur für den ein-

zelnen Fall oder, namentlich wenn Sprengungen innerhalb derselben Betriebsstätte vor-
auesichtlich häufiger nothwendig werden, für die Dauer des Betriebs des Steinbruchs
oder der Gräberei, beziehungsweise für die Dauer der Ausführung des Banes zu ertheilen.

Sowohl bei als nach Ertheilung der Erlaubniß kann von der Polizeibehörde vor-
geschrieben werden, daß einzelne bestimmte Sicherheitsvorkehrungen auf Kosten des Unter-
nehmers angewendet werden.

Namentlich kann angeordnet werden:
I) daß Sprengungen nur während bestimmter Tageszeiten vorgenommen werden

dürfen;
2) daß während der Vornahme von Sprengungen bis zur Beseitigung jeder Gefahr

zu rechtzeitiger Warnung und Aufhaltung der auf den Wegen, Straßen, Plätzen und
Wasserstraßen in der Nähe der Sprengstätte verkehrenden Menschen, Thiere, Fuhrwerke
und Fahrzeuge an bestimmten Stellen in angemessener Entfernung von der Sprengstätte
Wachen ausgestellt oder sonstige geeignete Warnungszeichen zur Anwendung gebracht werden;:

3) daß bei Sprengstätten, die höher gelegen sind, als die durch die Sprengungen
gefährdeten Wege, Straßen, Plätze und Wasserstraßen, oberhalb der letzteren zum Auf-
halten des abgesprengten und herabgleitenden Materials hinreichend hohe Fangdämme,
seitliche Leitwerke oder ähnliche Vorrichtungen angebracht werden.

Die ertheilten Vorschriften sind auf Kosten des Unternehmers in ortsüblicher Weise
öffentlich bekannt zu machen.
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8. 4.
Hat die Sprengstätte eine höhere Lage, als die in ihrer Nähe befindlichen öffent-

lichen Wege, Straßen, Plätze oder Wasserstraßen, so ist unmittelbar nach Vornahme der
Sprengung Sorge dafür zu tragen, daß der Verkehr auf den Wegen u. s. w. nicht
durch das Abrutschen oder Abrollen abgesprengter oder lose gewordener Steine oder Erd-
massen gefährdet wird.

Sind in Folge einer Sprengung die in der Nähe der Sprengstätte befindlichen öffent-
lichen Wege, Straßen, Plätze und Wasserstraßen oder ihre Zubehörden verunreinigt, be-
schädigt oder mit Materialien verlegt worden, so sind die Wege u. s. w. unverzüglich
wieder in geordneten Stand zu setzen.

F. 6.
Für die Einhaltung der Vorschriften der S§. 1, 4 und 5 und der in Gemäßheit

des §. 3 erlassenen besonderen Anordnungen ist in erster Linie der Leiter des Betriebs,
in welchem Sprengungen vorgenommen werden, verantwortlich. Derselbe ist auch ver-
pflichtet, dafür Sorge zu tragen, daß diese Vorschriften und Anordnungen von den ihm
unterstellten Arbeitern und den sonst in dem Steinbruch oder der Gräberei oder bei dem
Bauwesen (§. 1) beschäftigten Personen befolgt werden.

Die Polizeibehörden haben den Vollzug der Bestimmungen der gegenwärtigen Ver-
fügung zu überwachen.

Zuwiderhandlungen sind dem Oberamt anzuzeigen.
Stuttgart, den 4. April 1887.

Für den Staatsminister:

Baetzuer.

verfügung des Stenerkollegiums,
betreffend die Umlage der Grund-, Gefäll-, Gebände- und Gewerbestener auf die ersten 4 Monate

des Etatsjahres 1387/88. Vom 30. März 1887.

Nach der Verfügung des K. Finanzministeriums vom 19. März 1887 (Reg.Blatt
S. 84) ist die für das Etatsjahr 1. April 1886 bis letzten März 1887 verwilligte direkte
Steuer aus Grundeigenthum und Gefällen, sowie aus Gebänden und Gewerben mit
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—! 8723315.Abis zum 31. Juli 1887, somit auf die ersten 4 Monate des Etats-
jahres 1887/88 fortzuerheben.

Hienach haben, für das ganze Jahr berechnet, beizutragen:
das Grundeigenthum und die Gefälle, und zwar:

a) das Grundeigenthm ....... .4723174.-l!«.

b)dicGefällc................ 1955.4

 4722 1
die Gebändde . 1999093.M

die Gewerbe 1999093.4

 87233315/

Hievon beträgt der Antheil auf 1 Monat 2907771 //
Unter Berücksichtigung der Aenderungen beim Landes-Grund= und Gefällkataster,

worüber die Nachweisungen den Oberämtern besonders zugegangen sind, und nach welchen
nunmehr auch der Amtskörperschafts= und Ortsstenerfuß richtig zu stellen ist, berechnet
sich auf den 1. April 1887

a) das Grundkataster nach dem J auf. 17873633 fl. 42 kr.
und das Gefällkataster auf. 7 397 fl. 22 kr.

 17881 031 fl. 4kr.
demnach die Staatssteuer für beide je auf 100 fl. Reinertrag auf

26. 42 r Pf.
nach den gemäß dem Gesetz vom 28. April 1873, betreffend die Grund-, Gebäude= und
Gewerbesteuer, hergestellten Katastern berechnet sich auf Grund der Feststellungen der
Katasterkommission

b) das Gebäudekataster nach dem Kapitalwerth auf. 1911 521 755.4
und die Staatsstener je auf 1000 44 Kapitalwerth zu

1.4 4 Wuiw Pf.
Ic) das Gewerbekataster auf einen steuerbaren Betrag von# 70 399 440 4%

und die Staatssteuer je auf 100 . steuerbaren Betrag zu
2.K#83 Wu Pf.

Die hienach für die ersten 4 Monate des Etatsjahres 1887/88 auf die einzelnen
Oberamtsbezirke entfallende Staatssteuer, deren Repartition bezüglich der Grund= und
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Gefällstener von dem Stenerkollegium, bezüglich der Gebände= und Gewerbesteuer durch
die Katasterkommission vorgenommen wurde, ist in der Beilage ersichtlich.

Bezüglich der Stener aus Grundeigenthum und Gefällen werden die K. Ober-
ämter angewiesen, unverweilt die Vertheilung der Stenern auf die einzelnen Orte 2c.
unter Zugrundlegung des Landeskatasters vorzunehmen und dafür zu sorgen, daß die
Unteraustheilung auf die Steuerpflichtigen je abgesondert auf das Grund= und Gefäll.
kataster vollzogen wird.

6 Wegen Vertheilung der Gebäude= und Gewerbesteuern auf die einzelnen Gemeinden
wegen Behandlung des nach Art. 3 Ziff. 2 des Finanzgesetzes vom 31. Mai 1885 infol e
der Berichtigung und Fortführung der Gebände= und Gewerbekataster für Rechnung der
Staatskasse entstehenden Abgangs und Zuwachses und wegen der nach Ziff. 3 von den
Wandergewerben an die Staatskasse zu entrichtenden Stenern, werden die Bezirks
stenerämter (Kameralämter), welchen nach Art. 84 und 98 des Gesetzes vom 28. April
1873 die Fortführung der Gebäude- und Gewerbekataster obliegt, auf die durch die
Katasterkommission denselben zugegangenen Vorschriften verwiesen.

Hinsichtlich der Ueberwachung des Einzugs und der Ablieferung der Steuern werden
die Oberämter auf die hierüber schon früher getroffenen Verfügungen hingewiesen.

Stuttgart, den 30. März 1887.
Wintterlin.

Gesehen von dem K. Finanzministerium

Stuttgart, den 4. April 1887.
Renner.
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Vertheilung
der

direkten Staatssteuer
auf die Oberämter des Königreichs

für die ersten 4 Monate des Etatsjahrs 1887188.

T Hauptbetrag
» Grund- Gefäll- Gebäude= Gewerbe- -----—-;-

Oberämter. steuer. steuer. steuer. steuer. der naufJahressteuer.4 Monate.
Mark. Mark. Mark.] Mark. Mark. Mark.

I. Neckarkreis.
n .

Backnang 60 939 — 109631 17384 97 954 32 6513
Besigheim. 69 394 — 18 351 24 721 112 466 37 4883

Böblingen. 67 383 6| 18248 184131 346834
Brackenheim 70 408 1502 17991 7160 |9571! 31 9033

Cannstatt 56 046 — 57527 55 295 168 868 56 2894

Eßlingen 65 554 22 43 927 51 600 161 108 33 7023
Heilbronn 72 810 43 28 699 97260 228 812 V762703

Leonberg 93 647 7221864 13 6566129 230 43 0793
Ludwigsburg 87541 1 41 810 45 204 681854
Marbach 91 625 14 375 8014 114014 380043
Maulbronn 63 316 16 13 307 13608 90247 0 082#
Neckarsulm 88 256 — 21 939 !7 821 SOIG 12 672

Stuttgart Stadt. 14 700 4 346 008 542 852 903 564301 188

Stuttgart Amt 68 634 7 31 801 26 320 126762 42254
Vaihingen 66 304 — 14791 9220 90 3600 30 1213

Waiblingen 69 471 18 4211700 2 „ 1,
Weinsberg 63 460 — 14301 7170 84931 283104

— 1169 538 323 772 991 967 403 2910 2 970 085
l
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*ii Haouptbetrag
» Grund- Gefäll- Gebäude- Gewerbe –.

Oberämter. dersteuer. steuer. steuer. steuer. Jahress. auf
steuer. 4 Menate.

1 Mark. Mark. Mark. Mark. Mark. Mark.—

Schwarzwaldkreis.
Balingen 62 699 — 23779 23296 109 774 36 591#

Calw 4 723 150 20 I1111 11 518 79 50o26 500;

Freudenstadt 51 838 6 19270 18 812 89956 29 985
5

Herrenberg 81 558 9 19645 7627 108839 36 279;

Horb 56 372 9 14022 12 064 83 155 27718)

Nagold 49 846 89 15 822 13 118 78875 26 091;

Neuenbürg 3n 835 4% 18 554 21325 75 21 25070

Nürtingen 63 197 — 202598 838 102 291 31.098
5

Oberndorf 48 362 2 183415 21 199 87907 29 302 1.

Reutlingen. 72 091 ’15 078 718099 189 068 63 022;

Rottenburg 80 468 — 2211213237 l15 817 38 6053

Rottweil 76869 —278961 482 122247 10 719
Spaichingen 4 459 — 12792 8062 65 313 21771

Sulz 55 437 — 12277 168 7287724292
1 3

Tübingen 66 067 87 32 429 23578 122 1671 720),
·. i «

Tuttlingen 59 076 — 21702 21 987 102 765 34255

Urach 6 440 — 24515 3290 118 865 9 6213
—Ô —

— 937 368 608 348744 1724626 574 8751006 337
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Yk..i Hauptbetrag
Oberämter. Grund- Gefäll- Gebäude- Gewerbe- I W.

steuer i steuer. steuer. sieuer. Nhrs aul
— 1— I steuer.

Mark. Mark. Mark. Mark. Mark. Mark.
IIl. Jarttreis. ·

Aalen 45 790 — " 18 271 21 316 85 377 28459

Grailsheim 58108 125 20095 15492 0P3818 31 2723

Ellwangen. 80 770 1 9 283225 15 910 119 914 399711

Gaildorf 59 594 » —14023,6311 «-7992726642,k

Gerabronn 125 479 1 126044 13 580 6 165 104 550343

Gmünd. 5506 — 2668 31338 1 113682 7894

Hall. 101 866 # — 31 051 19 913 152 8680 50 943)

Heidenheim 78262 — 34 661 42 524 155 44151 8133

Künzelsan. 91 911 6 — 19212 13 544 124 667 41 5553

Mergentheim 106 005 — 26 394 16668 l 149 067 49 689

Neresheim. 71 581 45 16 682 12 905 101 213 33 737z

Oehringen. 125 446 — 25513 12462 6 163 421 54 4733

Schorndorf 52 667 7 — 14833 10 504 78004 26 0013

Welzheim 48 736 423 14 488 5961 3 69 608 23 2023
6

 ½#rol 710 603 u 120 238 628 ( 652 079 550 603

I
2
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—B5rk « kapgkgkzg
Oberänter. Grund- Gefäll- Gebäude= Gewerbe- +# —

steuer. steuer. stieuer. steuer. Jahres= auf
steuer. 4 Monate.

Mark. Mark. Mark. Mark. Mark. Mark

IV. Donaukreis. 6# 1

Biberach 122 3n 56 46039 32 475) 200 872 66 9)71
Blaubeuren 68 38 — 19 996 11484 100 068 33 356
Ehingen 111465, — 27814 1 2 156202 52 087)
Geislingen 61817, 20 29737 411 710 133 314 44 438
Göppingen. 83 630 1 43 588 56272 183 497 61 1653

Kirchheim 76 452 — 23 422 2s 513. 121 417, 40 472 1
Laupheim 76 576 — 28892 14885 120 333, 40 117;

Leutkirch ss soas — 2809 is oos 120 1400 43 163
Münsingen 64 502 2 21211, 10 696 96 4114 32 138
Ravensburg 109 971, — 54839 42 21 2070L1 6 007

Niedlingen. 109 363 — sos 20 395 157 306 32 522
Saulgau 112 847 — 26 9611 18 994 158 802 32 931

Tettnang ?1 — 29303 15 312 121216 40 403,
Ulm 97 557 — 83 866, 89 216, 270 669 90 223

Waldsee 106 493 63 32 069 15 776 1534 401 51467

Wangen 78 767 — 25 898. 20 328 124 993, 41 6644

—: 92 546 365 444318 2430255 12 1187

Zusammen ——.423 174 1955 1999 093 1 999 03 8723 9r32 507 7713

Gedruckt bei G. Hafselbrin! (Chr. Scheufele).
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M 13.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
Ausgegeben Stuttgart Donnerstag den 28. April 1887.

Inhalt.
Königliche Verordnung, betreffend die Veröffentlichung des am 10. Februar 1887 zwischen Württemberg und Bayern

abgeschlossenen Staatsvertrags über die Herstellung weiterer Verbindungen zwischen den beiderseitigen Eisen-
bahnen und die Abänderung der die vorhandenen Eisenbahnauschlüsse betreffenden Vereinbarungen. Vom
18. April 1887. — Bekanntmachung des Ministeriums des Innern, bet reffend die Verleihung der jiisischenPersönlichkeit an den katholischen Gesellenverein in Um. Vom22. April 1887. — Bekanmmachung des Min
steriums des Kirchen= und Schulwesens, betreffend die Verleihung der juesishen Persönlichkeit an die Indi-läumsstiftung des Fberhard= Ludwigsgymnasiums in Stuttgart. Vom 6. April1

Königliche Verordnung, betreffend die Veröffentlichung des am 10. Februar 1387 zwischen Württemberg
und Bayern abgeschlossenen Staatsvertrags über die Herstellung weiterer Verbindungen zwischen
den beiderseitigen Eisenbahnen und die Abänderung der die vorhandenen Eisenbahnanschlüsse

betreffenden Vereinbarungen.
Vom 18. April 1887.

Karl, von Gottes Gnaden König von Württemberg.

Nachdem der am 10. Februar 1887 zwischen Württemberg und Bayern über
die Herstellung weiterer Verbindungen zwischen den beiderseitigen Eisenbahnen und die
Abänderung der die vorhandenen Eisenbahnanschlüsse betreffenden Vereinbarungen abge-
schlossene Staatsvertrag die Zustimmung Unserer getreuen Stände erlangt hat und
beiderseits ratifizirt worden ist, verordnen Wir nach Anhörung Unseres Staatsministe-
riums, daß dieser Vertrag öffentlich bekannt gemacht werde.

Gegeben Nizza den 18. April 1887.

Karl.

Mittnacht. Renner. Faber. Steinheil. Sarwey.
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Staatsvertrag
zwischen

Württemberg und Bayern
über die Herstellung weiterer Verbindungen zwischen den beiderseitigen
Eisenbahnen und die Abänderung der die vorhandenen Eisenbahnanschlüsse

betreffenden Vereinbarungen.
Die Königlich Württembergische und die Königlich Bayerische Regierung, in der

Absicht, weitere Verbindungen zwischen den beiderseitigen Staatseisenbahnen zu verein-
baren und wegen der gemeinschaftlichen Benützung der Bahnhöfe Ulm, Nördlingen und
Grailsheim, sowie des Betriebs der Eisenbahnstrecken vom Bahnhof Ulm bis zur Würt-
tembergisch-Bayerischen Landesgrenze, von Nördlingen bis zur Bayerisch-Württembergischen
Landesgrenze und von Crailsheim bis zur Württembergisch-Bayerischen Landesgrenze ander-
weite Bestimmungen zu treffen, haben Bevollmächtigte ernannt, welche vorbehältlich der-
Allerhöchsten Natifikation nachstehenden Vertrag verabredet haben.

Art. 1.

Es sollen auf Württembergischem und Bayerischem Gebiete eine Eisenbahn von Leut-
kirch über Arlach und Buxheim nach Memmingen und eine solche von Wangen i./A.
nach Hergatz gebaut werden.

Die Bahnen sollen zunächst eingeleisig nach den Normen für die Konstruktion und
Ausrüstung der Eisenbahnen als Hauptbahnen hergestellt werden. Ueber die Herstellung
des zweiten Geleises werden die Königlich Württembergische und die Königlich Bayerische
Regierung sich bei Eintritt des Bedürfnisses verständigen.

Art. 2.

Die auf Württembergischem Staatsgebiet gelegenen Strecken der in Art. 1 genannten
Bahnen werden von der Königlich Württembergischen Regierung, die auf Bayerischem
Staatsgebiet gelegenen Strecken von der Königlich Bayerischen Regierung als Theile ihrer
Staatsbahnen ausgeführt. Die Kosten der Ueberbrückung der Iller werden von jeder
der beiden Negierungen zur Hälfte getragen. Wegen der gemeinsamen Ausführung der
Illerbrücke bleibt besondere Verständigung vorbehalten.
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Der Bahnbau soll von beiden Theilen möglichst beschlennigt und es sollen jedenfalls
innerhalb 2 ½ Jahren, vom Tage der Auswechslung der Ratifikationen des gegenwärtigen
Staatsvertrags an gerechnet, die Bahnen in ihrer ganzen Länge in vollkommen betriebs-
fähigem Zustand hergestellt werden.

Sollten jedoch unvorhergesehene außerordentliche Ereignisse eintreten, so wird die
Baufrist entsprechend verlängert werden.

Art. 3.

Zu Erzielung der möglichsten Uebereinstimmung in den Konstruktionsverhältnissen
der herzustellenden Bahnen und ihres Zubehörs sollen die mit der Ausführung beauftrag-
ten Behörden sich gegenseitig die detaillirten Baupläne über die Grenzstrecken und sonstige
hierauf bezügliche Nachweise mittheilen, auch während des Baues in stetem Benehmen
miteinander bleiben.

Ueber die Grenzübergangspunkte und den Anschluß der Grenzstrecken in horizontaler
wie vertikaler Nichtung wird gemeinschaftlich von den beiderseitigen Behörden ein detail-
lirter Entwurf gefertigt und der Genehmigung der beiden Regierungen unterstellt werden.

Art. 4.

Eine von beiden hohen kontrahirenden Regierungen beauftragte und bevollmächtigte
Kommission wird vor Eröffnung des regelmäßigen Bahnbetriebs sich von dem betriebs-
fähigen Zustand der neuhergestellten Bahnstrecken überzeugen.

Art. 5.

Die Unterhaltung und Bewachung der Bahnen und ihrer Zubehörden, sowie der
Stations= und Abfertigungsdienst werden ausschließlich durch die Organe und auf Kosten
derjenigen Verwaltung besorgt, in deren Eigenthum die betreffende Bahnstrecke oder
Station sich befindet.

Art. 6.

Jede Verwaltung erhebt außer den Nebennutzungen die Transporttaxen und sonstigen
Gebühren für die auf ihrem Gebiet gelegenen Bahnstrecken nach den von ihr festgesetzten
Sätzen. Die Betriebsendstationen Memmingen und Hergatz treten mit den Württem-
bergischen Stationen in das Verhältniß von Verbandstationen.
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Art. 7.

Der Fahrdienst wird für die Strecken Leutkirch-Memmingen und Wangen Hergatz
der Königlich Württembergischen Eisenbahnverwaltung unter Annahme des Prinzips der
Naturalausgleichung übertragen. (Zu vergl. unten Art. 15 Abf. 4.)

Ohne besondere Vergütung sind auf den Bahnhöfen Memmingen und Hergatz der
Königlich Württembergischen Eisenbahnverwaltung durch die Königlich Bayerische Ver-
waltung die nöthigen Einrichtungen und Lokale zur Hinterstellung, Reinigung und Drehung
der mit den Zügen ankommenden Maschinen, sowie zur Unterkunft und zum Uebernachten
des Zugpersonals zur Verfügung zu stellen; auch ist das für die Lokomotiven benöthigte
Wasser unentgeltlich abzugeben. Durch das Württembergische Personal und mit Württem-
bergischem Material werden auf den genannten Bahnhöfen die ankommenden Württem.
bergischen Züge in das Einfahrtsgeleise eingeführt und die abgehenden fertiggestellten Züge
aus dem Ausfahrtsgeleise abgeführt. Alle übrigen für die Königlich Württembergische
Eisenbahnverwaltung zu vollziehenden Geschäfte im Stations-, Rangir= und Abfertigungs-
dienst werden durch die Königlich Bayerische Verwaltung ohne besondere Vergütung best orgt.
(Zu vergl. unten Art. 15 Abs. 7.)

Art. 8.

Die volle Landeshoheit steht ausschließlich derjenigen Regierung zu, auf deren Gebiet
die betreffende Strecke gelegen ist.

Die Bahn= und betriebspolizeiliche Aufsicht wird von dem Bahnpersonal desjenigen
Staats ausgeübt, auf dessen Gebiet die betreffende Bahnstrecke gelegen ist.

Ueber das in Ausübung des Fahrdienstes auf die Bayerische Bahn übergehende
Württembergische Personal übt die zuständige Königlich Württembergische Behörde die
Dienst= und Disziplinargewalt ausschließlich aus. Im Uebrigen ist das in Ausübung
des Dienstes auf das Gebiet des andern Staats übergehende Personal während seines
Aufenthalts auf diesem Gebiet den Gesetzen und Polizeiverordnungen des betreffenden
Staates unterworfen und es hat dasselbe den ihm ertheilten dienstlichen Weisungen der
Stations= und Betriebsbeamten derjenigen Verwaltung, auf deren Bahnstrecke es sich be-
findet, Folge zu leisten. Demselben kommen die gleichen eisenbahnpolizeilichen Befug-
nisse zu, wie den Bediensteten des andern Staats.
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Art. 9.

Zwischen den beiderseitigen Staatsangehörigen soll weder in Ansehung der Beförde-
rungspreise noch hinsichtlich der Abfertigung ein Unterschied gemacht werden und die aus
dem Gebiet des einen in dasjenige des andern Staats übergehenden Transporte sollen
in keiner Beziehung ungünstiger behandelt werden, als die in dem betreffenden Staat
verbleibenden.

Art. 10.

Die Fahrpläne der Verbindungsbahnen sind jeweils von beiden Verwaltungen ge-
meinsam festzustellen und soll dabei auf das möglichste Ineinandergreifen der Züge der
Verbindungsbahn mit den sonstigen auf den Anschlußstationen verkehrenden Zügen Be-
dacht genommen werden.

Auf jeder der Verbindungsbahnen sollen in beiden NRichtungen mindestens täglich
3 Züge mit Personenbeförderung geführt werden. .

Art. 11.

Die Anlage von Eisenbahnen, Straßen oder Kanälen, welche die Verbindungsbahnen
kreuzen oder in dieselben einmünden, anzuordnen oder zu genehmigen, steht jedem der
beiden kontrahirenden Staaten innerhalb seines Gebiets frei und es steht dem andern
Staat eine Einsprache nicht zu.

Art. 12.

Jede Verwaltung hat für diejenigen Schäden einzustehen, welche auf der in ihrem
Eigenthum befindlichen Bahnstrecke sich ergeben; sofern ein Schaden nachweisbar auf das
Verschulden des Personals der andern Verwaltung zurückzuführen ist, haftet die Letztere.

Art. 13.

Den beiden hohen kontrahirenden Regierungen bleibt überlassen, über den Postver-
kehr auf den beiden Verbindungsbahnen eine besondere Vereinbarung zu treffen, wobei
von dem Grundsatz auszugehen ist, daß diejenige Verwaltung, welche mit ihren Betriebs-
mitteln den Posttransport für die anderseitige Postverwaltung besorgt, entsprechende Ent-
schädigung erhält.
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Art. 14.

Längs der zur Ausführung kommenden Bahnen sind Telegraphenleitungen durch
jede Verwaltung auf ihrem Gebiet zunächst und vorzüglich für den Betriebsdienst her-
zustellen. Die Bahndienstdepeschen werden gegenseitig unentgeltlich befördert.

- Art. 15.

Vom Zeitpunkt der Eröffnung der Verbindungsbahn Leutkirch-Memmingen an ver-
lieren die Bahnhöfe Ulm, Nördlingen und Crailsheim ihre Eigenschaft als Bayerisch=
Württembergische Wechselstationen (in tarifarischer Hinsicht Ulm und Crailsheim als
interne Bayerische Stationen, Nördlingen als interne Württembergische Station).

Vom gleichen Zeitpunkt an gehen die Unterhaltung und die Bewachung der Bahn-
strecke von Nördlingen bis zur Bayerisch-Württembergischen Grenze und ihrer Zubehör-
den auf die Königlich Bayerische Eisenbahnverwaltung, der Bahnstrecken vom Bahnhof
Ulm bis zur Württembergisch-Bayerischen Grenze und von Crailsheim bis zur Württem-
bergisch-Bayerischen Grenze auf die Königlich Württembergische Eisenbahnverwaltung über.

Jede Verwaltung erhebt die Transporttaxen und sonstigen Gebühren für die auf
ihrem Gebiet gelegenen Bahnstrecken nach den von ihr festgesetzten Sätzen. Ebenso kom-
men der Eigenthumsverwaltung die Nebennutzungen zu. Die Betriebsendstationen Ulm
und Crailsheim treten mit den Bayerischen, die Station Nördlingen mit den Württem-
bergischen Stationen in das Verhältniß von Verbandstationen. Die Station Ellrichs-
hausen wird Württembergische Station.

Der Fahrdienst auf den Bahnstrecken vom Bahnhof Ulm bis zur Grenze und von
Crailsheim bis zur Grenze wird von der Königlich Bayerischen, jener auf der Strecke
Nördlingen bis zur Grenze von der Königlich Württembergischen Verwaltung geführt.
Die Fahrdienstleistungen auf den sämmtlichen Württembergisch-Bayerischen Anschlußbah-
nen werden nach der Zahl der je auf die fremde Bahnstrecke übergehenden Betriebsmittel
und Bediensteten und ihrer kilometrischen Leistungen ausgeglichen; soweit eine solche
Ausgleichung nicht möglich ist, tritt Vergütung nach besonders zu vereinbarenden kilo-
metrischen Sätzen für die einzelnen Leistungen ein.

Der den Fahrdienst besorgenden Verwaltung sind auf den Bahnhöfen Crailsheim,
Nördlingen und Ulm, auf dem letzteren in dem seitherigen Umfange die nöthigen Ein-
richtungen und Lokale zur Hinterstellung, Reinigung und Drehung der mit den Zügen
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ankommenden Maschinen, sowie zur Unterkunft und zum Uebernachten des Zugpersonals
ohne besondere Vergütung zur Verfügung zu stellen. Durch die Königlich Bayerische
Verwaltung werden die in Ulm und Crailsheim ankommenden Bayerischen Züge in das
Einfahrtsgeleise eingeführt und die abgehenden fertiggestellten Züge aus dem Ausfahrts-
geleise abgeführt. Dieselben Obliegenheiten hat die Königlich Württembergische Verwal-
tung bei den in Nördlingen ankommenden und von da abfahrenden Württembergischen
Zügen.

In Crailsheim und Nördlingen ist das für die Lokomotiven benöthigte Wasser un-
entgeltlich abzugeben; die in Ulm verkehrenden Bayerischen Maschinen fassen ihr Wasser
wie bisher in Neu-Ulm.

Den Stations-, Rangir= und Abfertigungsdienst hat in Nördlingen die Königlich
Bayerische, in Ulm und Crailsheim die Königlich Württembergische Verwaltung, jede
durch ihre Organe und auf ihre Kosten zu besorgen.

Die Königlich Bayerische Verwaltung entrichtet an die Königlich Württembergische
Verwaltung für ihre größere Aufwendung auf den in ihrem Gebiet gelegenen seitherigen
Wechselbahnhöfen eine Jahresentschädigung von 65000 ¼ (fünfundsechzigtausend Mark)
in vierteljährigen Raten.

Die Bestimmungen in Art. 8, 10 und 12 dieses Staatsvertrags finden auch auf
die in dem gegenwärtigen Artikel genannten Verbindungsbahnen Anwendung.

Alle weiter erforderlichen Bestimmungen bleiben der besonderen Vereinbarung der
beiden Eisenbahnverwaltungen überlassen.

Die von der in Vorstehendem getroffenen Vereinbarung abweichenden Bestimmungen
in der Uebereinkunft vom 25. April 1850 und in den Staatsverträgen vom 21. Februar
1861 und vom 12. Dezember 1868 treten außer Kraft.

Art. 16.

Die beiden kontrahirenden Regierungen behalten sich für gegenwärtigen Staatsvertrag
die Zustimmung der Landesvertretung, soweit dieselbe erforderlich ist, vor.

Art. 17.

Der gegenwärtige Vertrag soll beiderseits zur Allerhöchsten Genehmigung vorgelegt
und die Auswechslung der Ratifikationsurkunden zu München spätestens binnen 8 Wochen
vorgenommen werden.
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Dessen zu Urkunde haben die beiderseitigen Bevollmächtigten den Vertrag in zwei
gleichlautenden Ausfertigungen unter Beidrückung ihrer Insiegel eigenhändig unterzeichnet.

München, den 10. Februar 1887.

(gez.) (gez.)
(L. S.) Frhr. v. Soden, (L. S.) Frhr. v. Crailsheim,

K. Württemb. Staatsrath und Gesandter K. Bayer. Staatsminister des K. Hauses
am K. Bayerischen Hofe. und des Aeußern.

Schlußprotokoll zum Staatsvertrage
zwischen Württemberg und Bayern über die Herstellung weiterer Verbin-
dungen zwischen den beiderseitigen Eisenbahnen und die Abänderung der

die vorhandenen Eisenbahnanschlüsse betreffenden Vereinbarungen
vom 10. Februar 1887.

Bei der Vereinbarung über den am heutigen Tage vollzogenen Staatsvertrag wegen
Herstellung weiterer Verbindungen zwischen den Württembergischen und Bayerischen Eisen-
bahnen und Abänderung der die vorhandenen Eisenbahnanschlüsse betreffenden Verträge
sind zwischen den unterzeichneten Bevollmächtigten unter Genehmigungs behalt noch folgende
Verabredungen getroffen worden, welche mit dem Vertrage felost, sobald dieser ratifizirt
sein wird, gleiche Kraft und Gültigkeit haben sollen:

1!) Man ist darüber einverstanden, daß die im Unterbau zweigeleisig anzulegende
Illerbrücke von der Bayerischen Eisenbahnverwaltung ausgeführt und der Rückersatz der
Hälfte der aufgewendeten Kosten auf Grund speziellen Nachweises eintreten werde. Die
Königlich Württembergische Regierung wird der Bayerischen Eisenbahnverwaltung Vor-
schüsse auf den Württembergischen Kostenantheil nach Maßgabe des Baufortschrittes an-
weisen lassen.

2) Der Bahnbau Memmingen-Leuttirch soll, wenn die Zustimmung der Württem-
bergischen Stände zu dem vorliegenden Staatsvertrag erfolgt ist und die Detailprojekte
von den beiden Regierungen festgestellt und genehmigt sind, von beiden Theilen sofort
in Angriff genommen und thunlichst beschleunigt werden.
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Die Königlich Bayerische Regierung verpflichtet sich ein Postulat für den Bau der
Bahnstrecke Hergatz zur Bayerisch-Württembergischen Grenze an den im Herbst laufenden
Jahres zusammentretenden ordentlichen Landtag zu bringen und nach Verabschiedung des
betreffenden Dotationsgesetzes gleichzeitig mit Württemberg in den Bau genannter Bahn-
strecke einzutreten. Vorerst sollen beiderseitig die Detailprojekte (Art. 3 des Staatsver-
trags) für die Verbindungsbahn Hergatz-Wangen hergestellt und zur gegenseitigen Ge-
nehmigung ausgewechselt werden.

3) Bei der im Eingang des Art. 15 des Staatsvertrags getroffenen Festsetzung, wo-
nach die in diesem Artikel enthaltene Vereinbarung vom Zeitpunkte der Eröffnung der
Verbindungsbahn Leutkirch-Memmingen an in Wirksamkeit treten soll, ist von der Vor-
aussetzung ausgegangen, daß der Eröffnungstermin der Verbindungsbahn Wangen-Hergatz
nicht länger als sechs Monate hinter dem Eröffnungstermin der Verbindungsbahn Leut-
kirch-Memmingen zurückbleiben werde.

4) Es soll nicht ausgeschlossen sein, daß in den Stationen Nördlingen, Hergatz und
Memmingen der Württembergischen und in der Station Crailsheim der Bayerischen
Verwaltung ein auf das wirkliche Bedürfniß beschränkter Naum zum Aufbewahren von
Heiz= und Schmiermaterialien überlassen werde.

5) Jede Verwaltung hat das Recht, jederzeit eine gemeinsame Besichtigung derjenigen
Bahnstrecken zu verlangen, auf welchen sie den Fahrdienst für die andere Verwaltung
leistet. Bedenken über den Zustand der fremden Bahnstrecke wird jede Verwaltung der
andern unverzüglich mittheilen.

6) Die von Ulm nach Bayern gehenden Güterzüge können an das Bayerische Zug-
personal ohne Ausscheidung der Wagen nach Linien und Stationen übergeben werden.

7) In der Vornahme von Banten auf den bisherigen Wechselbahnhöfen soll die
Eigenthumsverwaltung schon von jetzt an freie Hand haben.

München, den 10. Febrnar 1887.

Geez.) (gez.)
Frhr. v. Soden, Frhr. v. Crailsheim,

K. Württemb. Staatsrath und Gesandter K. Bayer. Staateminister des K. Hauses
am K. Bayer. Hofe. und des Aeußern.
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Bekanntmachung des Ministeriums des Innern,
betreffend die Verleihung der juristischen perfönlichkeit an den katholischen Gesellenverein in Ulm.

Vom 22. April 1887.

Im Vollmachtsnamen Seiner Majestät des Königs haben Seine Königliche
Hoheit der Prinz Wilhelm am heutigen Tage dem katholischen Gesellenverein in Ulm
auf Grund der vorgelegten Statuten und unter dem Vorbehalt der Rechte Dritter die
juristische Persönlichkeit gnädigst verliehen.

Stuttgart, den 22. April 1887.
Für den Staatsminister:

Baetzner.

gekanntmachung des Ministeriums des KNirchen- und Schulwesens,
betreffend die Verleihung der juristischen persönlichkeit an die Inbiläumsstiftung

des Eberhard-ndwigsgymnasiums in Stuttgart.
Vom 6. April 1887.

Im Vollmachtsnamen Seiner Majestät des Königs haben Seine Königliche
Hoheit der Prinz Wilhelm am 4. d. Mts. der Jubiläumsstiftung des Eberhard-
Ludwiggymnasiums auf Grund des vorgelegten Statuts derselben die juristische Persön-
lichkeit gnädigst verliehen.

Stuttgart, den 6. April 1887.
Sarwey.

Gedruckt bei G. Hasjelbrint (hr. Scheufele).
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M 14.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
Ausgegeben Stuttgart Dienstag den:31.. Mai 1887.

Inhalt.
Verfügung der Ministerien der auswärtigen Angelegenheiten, albtheilung für die Verkehrsanstelten, des Innern und

des Kriegswesens, betreffen id den Verkehr mit explosiven Stoffen. Vom 23. April1 — Bekanntmachungdes Ministeriums des Innern, betreffend das Erlöschen der juristischen Persönlichkeit* Gesellschaft zu Rath
und That in Stuttgart. Vom 3. Mai 1887. — Bekanntmachung der Ministerien des Innern und des Kriegs-
wesens, betreffend das Verzeichniß derienigen höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung vonu Zenguissen über

die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig- freiwilligen Mililärdienst berechtigt sind; - desgleichen der
provisorisch berechtigten Anstalten. Vom 11. Mai 1887.

Verfügung der Ministerien der answärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für die Verkehrsanstalten,
des Innern und des frriegowesens, betrefsend den Verkehr mit erplosiuen Stof#en.

Vom 23. April 1887.

Mit Höchster Genehmigung Seiner Königlichen Majestät wird dem ersten
Absatz des §. 18 der Verfügung vom 7. September 1879, betreffend den Verkehr mit
erplosiven Stoffen, (Reg. Blatt S. 333) die nachstehende, nunmehr den zweiten Satz des
angeführten Absatzes bildende Bestimmung beigefügt:

„Die zu Packeten vereinigten Dynamitpatronen sind außerdem mit einer
das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit verhindernden Umhüllung (z.21
mit Gummilösung verklebten Gummibenteln) zu versehen.“

Stuttgart, den 23. April 1887.

Für den Staatsminister des Innern:

Mittnacht. Baetzner. Steinheil.
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Bekanntmachung des Ministerinms des Innern, betressend das Erlöschen der juristischen Persönlichkeit
der Gesellschaft zu Nath und That in Stuttgart.

Vom 3. Mai 1837.

Do die der Gesellschaft zu Nath und That in Stuttgart vermöge Königlicher Ent-
schließung vom 27. Jannar 1847 (Reg. Blatt Seite 55) verliehene juristischePersönlichkeit
infolge der freiwilligen Auflösung dieses Vereins beziehungsweise seiner Vereinigung mit
der Freimaurerloge zu den drei Cedern in Stuttgart erloschen ist, wird dieß hiemit zur
öffentlichen Kenntniß gebracht.

Stuttgart, den 3. Mai 1887.

Für den Staatsminister:

Baetzner.

Hekanntmachung der Ministerien des Innern und des Kriegswesens,
bekreffend das Verzeichniß derjenigen höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zengnissen
über die wissenschaftliche Befäühigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigt sind; —

deßgleichen der provisorisch berechtigten Anstalten.
Vom 11. Mai 1887.

Nachstehend werden die von dem Neichskanzler in dem Anhang zu Nr. 18 des
Gentralblatts für das Deutsche Reich erlassenen Bekanntmachungen vom 29. April 1887
betreffend das Verzeichniß derjenigen höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von
Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militär-
dienst berechtigt sind, deßgleichen der provisorisch berechtigten Anstalten, zur allgemeinen
Kenntniß gebracht.

Stuttgart, den I1. Mai 1897.

Für den Staatsminister des Innern:

Baetzner. Steinheil.
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Bekaunntmachung
eines Verzeichnisses derjenigen höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über

die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdicust berechtigt find.

Es wird hierunter ein Verzeichniß derjenigen höheren Lehranstalten zur öffentlichen
Kenntniß gebracht, welche sich zur Zeit in Gemäßheit des §. 90 Th. 1 der Wehrordnung
vom 28. September 1875 im Besitze der Berechtigung zur Ausstellung von Zengnissen
über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst befinden.

Verzeichniß
der höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über die
wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst

berechtigt sind.

A. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolgreiche Besuch der zweiten Klasse zur
Darlegung der wissenschaftlichen Befähigung erforderlich ist.

a. Gymnasten.

I. Königreich Preußen. 1 11. das Ghnnasiun zu Lyck,
Provinz Ostpreußen. 12. Miemel,

1. Das Gymmasium zu Allenstein, 13. Rastenburg,
2. Bartenstein, 14. " "O Rössel,
3. Braunsberg, 15 Tilstt,
4. Gumbinnen, 16. Wehlau.
5. Hohenstein, «
6. Insterburg (verbunden mit Provin; Westpreußen.

dem Real-Gymnasium daselbst), 17. Das Gymnasium zu Conitz,
7. Altstädtische Gymnasium zu Königsberg 18. Culm,

i. Ostpr., 19. Königliche Gymnasium zu Danzig,
8. Friedrichs-Kollegium daselbst, 20. .Städtische Gymnasium daselbst,

99. . Krneiphöfische Gymnasium daselbst, 21. . Gymnasium zu Elbing,
10. . Wilhelms-Gymnasium daselbst, 22. Oü Graudenz,
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23. das Gymnasium zu Deutsch-Krone, 50. das Gymnasium zu Freienwalde a. d. Oder
24. - -Mnrienburgi.Westpr., 51. - Friedeberg i. d. Neumart
25. O4 Marienwerder, 52. OD Fürstenwalde, "
26. OD * Neustadt i. Westpr., 53.= - Guben (verbunden mit

27. - -Pr.Storgatdt, dem Real-Gymnasium daselbst),
26. - -Sirasburg i. Westpr., 54. zu Königsberg i. d. Neumart
29. - Thorn (verbundenmitdem55. Koitbus (verbunden mit

Real-Gymnasium daselbst). dem Real-Progymnasium das.),
56. - zu Küstrin,

Provinz Brandenburg. 57. O" -Landsberg o. d. Warthe
30. Das Askanische Gymnasium zu Berlin, (verbunden mit dem Real-Gymnasium daselbst),
31. . Französische Gymnasium daselbst, 58. das Gymnasium zu Luckau,
32. . Fliedrichs-Gymnasium daselbst. 59. — Nieu-Ruppin,

33. . Friedrichs-Werder'sche Gymnasium daselbst, 60. Potsdam,
34. . Friedrich-Wilhelms-Gymnasium daselbst, 61. Prenzlau (verbunden mit

35. .Humboldtks-Gymnasium daselbst, dem Real-Gymnasium das.),
36. „ Jaachimsthal'sche Gymnasium daselbst, 62. - Schwedt a. d. Oder,
37. . Gymnasium zum grauen Kloster daselbst, 63. - Sorau,

38. . Kollnische Gymnasium daselbst, 64. "D Spandau,
39. Küönigstädtische Gymnasium daselbst, 65. "O Mittstoc,
40. . Leibniz-Gymnasium daselbst, 66. . Pädagogium -Züllichau.

41. .-Lnisen-Gymnasium daselbst, »
42. Luisenstädtische Gymnasium daselbst, Provinz Pommern.
43. . Sophien-Gymnasium daselbst, 67. Das Gymnasium zu Anklam,
44. .Wilhelms-Gymnasium daselbst, 68. - -Belgard,
45.-GymnasiumzuBrandenburg, 69. . -Cöslill,
46. die Ritter-Akademie daselbst, 70. - - Colberg (verbunden mit

47. das Gymnasium zu Charlottenburg, dem Real-Gymnasium daselbft)
48. Eberswalde, *)71. zu Demmin, "

49. O"D Frankfurt a. d. Oder, 72. Dramburg,

*) Die Gymnasien und Progymnasien an Orten, an welchen sich eine zur Ertheilung wissenschaftlicherBefähigungs=
zeugnisse für den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigte Anstalt der unter A.b,B.b. B. c oder C. a. au -auf.
geführten Kategorien (Real-Gymnasium, Roealschule, Neal-Progymnasium oder höhere Bürgerschule) mit obligatorischem
Unterricht im Latein nicht befindet, sind besugt, derartige Befähigungszeugnisse auch ihren von der Theilnahme am
Unterricht in der griechischen Sprache dispensirten Schülern zu ertheilen, insofern letztere an dem für jenen Unter-
richt eingeführten Ersatzunlerricht regelmäßig theilgenommen und nach mindestens einjährigem Besuche der Sekunda
auf Grund einer besonderen Prüfung ein Zeugniß des Lehrerkollegiums über genügende Aneignung des entsprechenden
Lehrpensums erhalten haben.

Zur Zeit sind dies die in dem Verzeichniß mit einem " bezeichneten Gymnasien und Progymnasie n
(A. a unb B. a).



84.
85.

86.
87.

S

89.
90.
91.
92.
93.
94.
96.
96.
97.
98.
99.

—2

100.

101.—
102.
103.
104.

S

 das Gynnasium zu Garz a. d. Oder,
Greifenberg i. Pomm.,

- - SGreifswald (verbunden

mit dem Real-Gymnasium daselbst),
 Gymnasium zu Neusteilin,

Pädagogium zu Putbus,
Gymnasium zu Pyritz,
Gymnasium zu Slargard i. Pomm.,

König-Wilhelms Gymnasium zu Steitin,
Marienstifts-Gymnasium daselbst,
Stadt-Gymnasium daselbst,
Gymnasium zu Stolp (verbunden mit
dem Real-Progymnasium daselbst),
Gymnasium zu Stralsund,

 Treptow a. d. Rega.

Provinz Posen.

Das Gymnasium zu Bromberg,
- — -Gnefen

Inowrazlaw,
O"Q Klrotoschin,

 Lisso,
Meseriß,
Nakel,

Ostrowo,
½F: SLDLROW t

-"J 2

2 —

J. riedrich-Wilh zu Posen,

Marien-Gymnasium daselbst,
Ghymnasium zu Nogasen,
- Schneidemühl,

- Schrimm,

- Wongrowitz.2 *

Provinz Schlesien.

Das Gymnasium zu Beuthen in O.-Schl.,
Elisabeth-Gymnasium zu Breslau,
Friedrichs-Gymnasium daselbst,
Jaohannes--Gymnasium daselbst,
.Magdalenen-Gymnasium daselbst,
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105.
06.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

113.
114.
115.
116.
117.

118.
119.
120.

*121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

134.
135.

10186
139.

das Matthias-Gymnasium daselbst,
.Gumnasium zu Brieg,
- - Bunzlau,

OD OD Glatz,
- GEGleiwiß,

ö bbangelische Gymnasium zu Glogau,
 latholische Gymnasium daselbst,
 Gymnasium zu Görlitz (verbunden mit

dem Real-Gymnasium daselbst),
Gymnasium zu Groß-Strehlitz,

Hucscherg,
- Jauer,

- - . Kattowitz,

- -Königshütte,

OD O"D Kreuzburg,
- - Lauban,

O OD Voobschütz,
die Ritler-Akademie zu Liegnitz,
das Städtische Gymnasium daselbst,

Ghymnasium zu Neisse,
Neustadt i. O.-Schl.,
Oels,
Ohlau,
Oppeln,
Patschkau,

O"7 - - Pleß,

Ratibor,
Sagan,
Schweidnitz,
Strehlen,
Waldenburg,
Wohlau.

2 *J

* “"°

2 r* -“"J

“ 2 “

2 1 -

2 2 2

Provinz Sachsen.
Das Gymnasium zu Buurg,

— - Eisleben,

Erfurt,
Halberstadi,



140.
141.
142.
143.

144.
145.
146.

147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155

156.
157.
158.
159.
160.
161.

die Lateinische Schule zu Halle a. d. Saale,
das Städtische Gymnasium daselbst,
 (Gymasium zu Heiligenstadt,
. Pädagogium des Klosters Unserer Lieben

Frauen zu Magdeburg,
Dom-Gymnasium daselbst,

" zu Merseburg,

Gymnasium zu Mühlhausen i. Thür. (ver-
bunden mit dem Real-Progymnasium daselbst),
das Dom-Gymnasium zu Naumburg a d. S.,

Fi zu Neuhaldensleben.
 Nordhausen a. Harz,

die ondesschule Pforta,
das Gymnasium zu Quedlinburg.
die Klosterschule zu Noßleben,

das Ghmnafium zu Salzwedel,
Sangerhausen,
Schleusingen,
Seehausen i. d. Allmark,
Stendal,

Teorgau,
On .Wernigerode,
OD Mittenberg,

Zeiß.

u u

: u

u

Provinz Schleswig-Holstein.

162. Das Gymnasium zu Altona,
163.

*164.
165.

166.

167.
*168.
*169.

170.

Alensburg (verbunden
mit dem Real-Gymnasium daselbst),

Gymnasium zu Glückstadt,
— Hadersleben (verbunden

mit dem Neal-Progymnasium daselbst),
Gymnasium zu Husum (verbunden mit
dem Real-Progymnasium daselbst),

Gymnasium zu Kiel, Meldorf,
On Plön,
- -Ratzeburg,
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171

172.

173.

174.

*176.
177.

178.

179.

180.

181.
182.

183.
184.
185.

186.
187.

*188.
189.

190.
191.
192.
193.
194.

. das GEymnasium zu Rendsburg (verbunden
mit dem Real-Gymnasium daselbst),

-Gynmasium zu Schleswig (verbunden
mit dem Real-Progynmasium daselbst),
 Gymmasium zu Wandsbeck (verbunden

mit dem Real-Progymnasium daselbst).

Provinz Hannover.

Das Ghmnasium zu Aurich,
Celle,

Clausthal,
Enmden (verbunden mit

dem Real-Progymnasium daselbst),
 Gymmasium zu Göttingen (verbunden

mit dem Real-Gymnasium daselbst),
Gymnasium zu Goslar (verbunden mit
dem Real-Gymnasium daselbst),

Gymnasium zu Hameln (verbunden mit
dem Real-Progymnasium daselbst),

Docyzeum I. zu Hannover,
II. daselbst,

Kaiser-Wilhelms-Gymnasium daselbst,
 Ghymnasium Andreanum zu Hildesheim,

Josephinum daselbst (ver-
bunden mit dem Real-Progymnasium
daselbst),

die Klosterschule zu Ilfeld,
das Gymnasium zu Leer (verbunden mit dem

Real-Gymnasium daselbst),
Gymnasium zu Lingen,
—- - *Lüneburg (verbunden

mit dem Real-Gymnasium daselbst),

Gymnasiun zu Meppen, Norden,
Carolinum zu Osnabrück,

Raths-Gymnasium daselbst,
 (Ghymnasium zu Stade (verbunden mit

dem Real-Progymnasium daselbs),

“J 2

s -



*195.

196.

— 97.
198.
199.

200.
201.
202.

*Wy S *i-·

*208.

210.

211.
212.
213.
214.

*215.

216.
217.

das Gynmasium zu Verden,
Wilhelmshaven.

Provinz Westfalen

Das Gommnasum zu Arnsberg.
Altendorn,

O Bielefeld (verbunden mit
dem Real-Gymnasium daselbst),

. Gymnasium zu Bochum,
- -Brilon,

- — -BurgsteinfurfOel-bun-

den mit dem Real-Gymnasium daselbst),
Ghymnasium zu Coesfeld,

* Dorimund,

O Glütersloh,

O Hagen (verbunden mit

dem Real-Gymnasium daselbst),
.Guymnasium zu Hamm (verbunden mit

dem Real-Progymnasium daselbst),

O EImmasiun zu Herford,
- 5 Höxter,

. Minden (verbunden mit

dem Real-Gymnasium daselbst),
-CGgymnasium zu Münster,

"O - .Paderborn,
.Recklinghausen,
Mheine,

Seest,
 Warburg,
. Warendorf.

Provinz Hessen-Nassan.
Das Friedrichs-Gymnasium zu Caseel,
 MWilhelms-Gymnasium daselbst,
-CGayummnasium zu Dillenburg,
- - - Frankfurt a. Main,

- Fulda,

O Hadamar,

Ob *. Hanau,

: -ö

226.

233
## 22 *rr

243

225.

228.
229.
230.

231.
232.

244.

246.
247.
248.

das Gymnasium zu Hersfeld (verbunden mit
dem Real-Progymnasium daselbst),

Gymnasium zu Marburg,
* - Montabaur,

Rinteln,
-Weilburg,

Wiesbaden.

2

2 s n

Rheinprovinz.
Das Kaiser-Karls-Gymnasium zu Nachen,

. Gymnasium zu Barmen,

die Nitler-Alademie zu Bedburg,
. das Gymnasium zu Bonn,

235.
236.
237.
238.
239.

240.
241.
242.

- - Cleve,

-Coblenz,
an der Apostelkirche zu Cöln,

-Friedrich-Wilhelms-Gymnasium daselbst,
Keiser-Wilhelms-Gymnasium daselbst,

Gymnasium an Marzellen daselbst.
zu Düren,

Königliche Gymnasium zu Düsseldorf,
Städtische - daselbst (verbun-
den mit dem Real-Gymnasium daselbst),
 Gymnasium zu Duisburg,

Elberfeld,
OD OD Emmerich,
- Essen,

OD - .M.-Gladbach (verbun-
den mit dem Real-Progymnasium da-
selbst),

*. Gymnasium zu

.

Kempen,
Krefeld,
Kreuznach,
Moers,
Münstereifel.
Neuß,
Neuwied (verbunden mit

dem Neul-Progymnasium daselbst),

m# r

2

u 1

n u
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256. das Gymnasinm zu Saarbrücken, 27. das Alte Gymnasium zu Regensburg,
257. - Siegburg, 28. Neue — - daselbst,

258. - Trier, 29. - Schweinfurt,

259. - - Wesel (verbunden mit 30. — Speyer,

dem Real-Progymnasium daselbst), 31. " - Straubing,

260. — EGymnasium zu Wegtlar. 32. Wiurrzburg,

33. Oü Zweibrücken.
Hohenzolleru'sche Lande.

Das Gymnasium zu Sigmaringen (früher
Hedingen).

261.*—

II. Königreich Bayern.

1. Das Gymnasium zu Amberg,
2. - Ansbach,

3 -Aschaffenburg,
4. . St. Anna-Gymnasium zu Augsburg,

5. Gymnasium zu St. Stephan daselbst,
6
7
8

Bamberg,
O Bahreuth,

l Oü . Burghausen,
9. = Oü Dillingen,
10. OD Eichstätt,
11. OD Erlangen,
12. - Freising,

13. - -Hof,

14.- - Kaiserslautern,

15. - Kempten,

16. Oü Loandau,
17. " - * Landshut,

18. - ". Metten,

19. -Ludwigs-Gymnasium zu München,
20. = Maximilians-Gymnasium daselbst,

21. .-Wilhelms-Gymnasium daselbst,
22. . Gymnasium zu Münnerstadt,
23. —- Oü .Neuburg a. d. Donau,
24. - - Neustadt a. d. Haardt,

25. Nürnberg,
26. = " * Passau,

III. Königreich Sachsen.

1. Das Gymnasium zu Bautzen,
2. = - Chemnitz,

3. die Kreuzschule zu Dresden,
4. das Vitzthum'sche Gymnasium daselbst,
5. —Wettiner Gymnasium daselbst,
6. .Gymnasium zu Dresden-Neustadt,
7. - Freiberg,

8. die Fürsten= und Landesschule zu Grimma,
9. das Gymnasium zu Leipzig,

10. die Nilolaischule daselbst,
11. . Thomasschule daselbst,
12. -Fürsten= und Landesschule zu Meißen,
13. das Gymnasium zu Plauen,
14. —- "c Wurzen,
15. OD Zittau,
16. "c .Zuwickau.

IV. Königreich Württemberg.

1I. Das evangelisch-theologische Seminar zu Blau-
beuren,

*2. .Gyumnasium zu Ehingen,
*3. — Ellwangen,

*4. - -Hall,

5.n - -.Heilbronn(verbunden
mit Realklassen),

6. évangelisch-theologische Seminar zu Maul-
bronn,

*7. - Gymnasium zu Ravensburg,
*8. - * Reutlingen,



2das" Ehmmafium zu Rottweil,
10. gelisch-theologische Seminarzu Schön-

thal,
11. Eberhard-Ludwigs-Gymnasium zu Stutt-

gart,
12. Karls-Gymnasium daselbst,

*13. -Gymnasium zu Tübingen,
14. - * Ulm,

15. . 6bangelisch-theologische Seminar zu Urach.

V. Großherzogthum Baden.

1. Das Gymnasium zu Baden (verbunden mit
Realklassen),

2. * Buuchsal,

3. Freiburg,
4. Heidelberg,
5. .Karlsruhe,
6. Konstanz,
7. Loahr (verbunden mit einer

Real-Abtheilung,
8. Lorrach (verbunden mit

dem Real-Progymnasium
daselbst),

9. . Mannheim,

10. - Offenburg,

11. Pforzheim,
12. Rastatt,
13. Teauberbischofsheim,
14. . Wertheim.

VI. Großherzogthum Hessen.

1. Das Gymnasium zu Bensheim,
2. O -Blilldingen,

3. "D * Danmstadt,
4. - -Gießen,

5.- (Fridericianum) zu Laubach,
6. zu Mainz,
7. . Worms.
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. Das Gymnasium

VII. Großherzogthum Mecklenburg-
Schwerin.

Friderico-Francisceum zu
Doberan,

die Domschule zu Güstrow,
4 dasFriedrich=Franz-Gymnasium zu Parchim

(nerbunden mit dem Neal- Progymnasium
daselbst),

-Gymnasium zu Rostock,
- Fridericianum zu Schwerin,

- zu Waren,

die große Stadtschule zu Wismar (verbunden
mil einer Realschule).

VIII. Großherzogthum Sachsen.

Das Gymnasium zu Eisenach,
O — Jena,

Weimar.

. Großherzogthum Meckleuburg-Strelitz.

. Das Gymnasium zu Friedland,
= * * Neubrandenburg,

Neustrelitz.

X. Großherzogthum Oldenburg.

. Das Gymnasium zu Birkenfeld (verbunden mit

einer Real-Abtheilung),
Entin,

Morien.enOhmnafmzuJever,
.-CGyumnasium zu Oldenburg,

Vechta.

XI. Herzogthum Braunschweig.

. Das Gymnasium zu Blankenburg,

 (alte) Gymnasium Martino-Catharineum
zu Braunschweig,

2



3. das Neue Gymnasium daselbst.
Gymnasium zu Helmstedt,

Holzminden,
* Wolfenbüttel.

4

5.
6 OD

XII Herzogthum Sachsen-Meiningen.
1. Das Gymnasinm Georgianum zu Hildburg-

hausen,
2. Bernhardinum zu Meiningen.

XIII. Herzogthum Sachsen-Alteuburg.

1. Das Friedrichs-Gymnasium zu Altenburg,
2. Christianeum zu Eisenberg.

XIV. Herzogthum Sachsen-Coburg
und Gotha.

1. Das Gymnasium Casimirianum zu Coburg,
2. Ernestinum zu Gotha (verbun-

den mit Realllassen),

XV. Herzogthum Anhalt.
1. Das Gymnasium (Karls-Gymnasium) zu

Bernburg,
2. OD (Ludwigs-Gymnasium) zu

Cöthen (verbunden mit
Realklassen),

3. (Friedrichs=Gymnasium)
zu Dessau,

4. (Francisceum) zu Zerbst
(verbunden mit Realklassen).

XVI. Fürstenthum Schwarzburg-Sonders-
hausen.

as Gymnasium zu Annstadt,
Sondershausen.

1. D
2.

XVII. Fürstenthum Schwarzburg-=
Nudolstadt.

Das Gymnasium zu Rudolstadt (verbunden mit
Realklassen).
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XVIII. Fürstenthum Waldeck.

Das Gymnasium zu Corbach.

XIX. Fürstenthum Neuß älterer Linie.

Das Gymnasium zu Greiz (verbunden mit einer
Real-Abtheilung).

XX. Fürstenthum Neuß jüngerer Linie.

1. Das Gymnasium zu Gera,
*. Schleiz.

XXI. Fürstenthum Schaumburg-Lippe.

Das Gymnasium Adolphinum zu Bückeburg (ver-
bunden mit dem Neal-Progymnasium daselbst

XXII. Fürstenthum Lippe.

1. Das Gymnasium Leopoldinum zu Detmold

(verbunden mit Realklassen)
2. zu Lemgo. "“

XXIII. Freie und Hansestadt Lübeck.

Das Catharineum zu Lübeck (verbunden mit einem
Real-Gymnasium).

XXIV. Freie Hansestadt Bremen.

1. Das Gymnasium zu Bremen,

2. .Bremerhaven (verbunden
mit der Realschule (Real-

Progymnasium) daselbst).

XXV. Freie und Hanusestadt Hamburg.

1. Die Gelehrtenschule des Johanneums zu
Hamburg (verbunden mit einem Real-
Gymnasium),

2. das Wilhelm-Gymnasium daselbst.



XXVI. Elsaß-Lothringen.
1. Das Gymnasium zu Buchsweiler,

*2.

*3.
4.

—

S„

12.
13.

14.

Lyzeum zu Colmar (verbunden mit Real-
klassen,
Gymnasium zu Gebweiler,

-DHagenau (verbunden mit
einer Real-Abtheilung),
Lyzeum zu Metz (verbunden mit dem
Real-Gymnasium daselbst),
bischöfliche Gymnasium (Knabenseminar)
zu Montigny bei Metz,

u
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* – *

.das Gymnasium zu Mülhausen i. Els.,
O OD Saarburg,

. Saargemünd,

Schlettstadt,
 Cyzeum zu Straßburg i. Els. (verbunden

mit dem Real-Gymnasium daselbst),
Proiestantische Gymnasium daselbst,
Gymnasium zu Weißenburg,

 Zabern.

b. Real-Gymnasten.

I. Königreich Preußen.

Provinz Ostpreußen.
. Das Real-Gymnasium zu Insterburg (ver-

bunden mit dem Gymnasium daselbst),
. die Burgschule zu Königsberg i#. Ostpr.,
 das Städtische Real-Gymnasium daselbst,

Real-Gymnasium zu Osterode i. Ostpr.,
TTilsit.

Provinz Westpreußen.
Die Johannisschule zu Danzig,
Petrischule daselbst,

das Real-Gymnasium zu Elbing,
 Thorn (verbunden

mit dem Gymnasium daselbst).

- -

Provinz Brandenburg.
 Das Andreas -Real-Gymnasium (Andreas-

schule) zu Berlin,
Dorotheenstädtische
daselbst,
Falk-Real--Gymnasium daselbst,
Friedrichs-Real-Gymnasium daselbst,

-Konigliche Real-Gymnasium daselbst,

Real-Gymnasium —

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.

123.
24.
25.

27.

28.
29.
30.

das Königstädtische Real-Gymnasium das.,
- Luisenstädtische Real-Gymnasium das.,
Sophien-Real-Gymnasium daselbst,
Real-Gymnasium zu Brandenburg,

Frankfurt an der

Oder,
die Haupl-Kadettenanstalt zu Groß-Lichterfelde,
das Real-Gymnasium zu Guben (verbunden

mit dem Gymnasium daselbst),
 Real-Gymnasium zu Landsberg an der

Warthe (verbunden mit dem Gymnasium
daselbst),

Real-Gymnasium zu Perleberg,
Potsdam,
* Prenzlau (verbun-

den mit dem Gymnasium daselbst).
-ê 2 *

Provinz Pommern.
. Das Real-Gymnasium zu Colberg (verbun-

den mit dem Gymnasium daselbst),
Real-Gymnasium zu Greifswald (ver-

bunden mit dem Gymnasium daselbst),
die Friedrich-Wilhelmsschule zu Stettin,
das Städtische Real-Gymnasium daselbst,
Real-Gymnasium zu Stralsund.
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Provinz Posen.
31. Das Real-Gymnasium zu Bromberg,
32. - Fraustadt,

33. - - * Posen,

34. - --Rawiltsch.

Provinz Schlesien.
35. Das Real--Gymnasium zum heiligen Geist

zu Breslau,
am Zwinger das.,
zu Görliß (verbun-

den mit dem Gymnasium daselbst),
38. . Real-Gymnasium zu Grünberg,

36. e * -"°

39. - - -Lcmchhut,

40.- - - -Neisse,

41.- - - -Reichcnbach,

42.- - - -Sprottau,

43.-- - Tarnowiß.

Provinz Sachsen.
44. Das Real-Gymnasium zu Uschersleben,
45. - Erfurt,

46. - - Halberstadt,

47. s- - Halle a. d. Saale,

48. - " Magdeburg,

49. OD - *Nordhausena.Harz.

Provinz Schleswig-Holstein.
50. Das Real-Gymnasium zu Altona (verbunden

mit der Realschule daselbst),
51. . Real-Gymnasium zu Flensburg (ver-

bunden mit dem Gymnasium daselbst),
52. . Real-Gymnasium zu Rendsburg (ver-

bunden mit dem Gymnasium daselbst).

Provinz Hannover.
53. Das Real-Gymnasium zu Celle,
54. - - -Göllingcn(vcr-

bunden mit dem Gymnasium daselbst),

S# S A Real-Gymnasium zu Goslar (verbunden
mit dem Gymnasium daselbst),

56. ..Real-Gymnasium zu Hannover,
57. --- Leibniz-Real-Gymnasium daselbst,

58. Real-Gymnasium zu Harburg,
59. . Andreas-Real-Gymnasium zu Hildes-

heim,
60. . Real-Gymnasium zu Leer (verbunden

mit dem Gymnasium daselbst),
61. . Real-Gymnasium zu Lüneburg (ver.

bunden mit dem Gymnasium daselbst),
62...Real-Gymnasium zu Osnabrück,
63. Osterode,
64. - Quakenbrück.

Provinz Westfalen.

65. Das Real-Gymnasium zu Bielefeld (verbun-
den mit dem Gymnasium daselbst),

66. Real-Gymnasium zu Burgsteinfurt (ver-
bunden mit dem Gymnasium daselbst.0.

67. NReal-Gymnasium zu Dortmund,
68. — - -Hagen (verbunden

mit dem Eymmasium daselbst),

69. . Real-Gymnasium zu Iserlohn,
70. - Lippstadt

7l.- — - Mindcn(vcrbnu.

den mit dem Cymnofium daselbst),
72. . Real-Gymnasium zu Münster,

73. "D Schalie.
74. - -Siegen,

75. OD Mitten.

Provinz Hessen-Nassau.

76. Das Real-Gymnasium zu Cassel,
77. die Musterschule zu Frankfurt a. Main,
78. die Wöhlerschule daselbst,
79. das Real-Gymnasium zu Wiesbaden.



80.
81.

82.
83.

S

84.
85.

J8 J7.

88.
89.
90.
91.
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Rheinprovinz.
Das Real Gymnasimn zu Aachen,

Oü Varmen,
OD OD O Coln,
OD OD "] Doisseldorf (ver-

bunden mil dem Städtischen Gymnasium
daselbst),
Real-Gymnasinm zu Duisburg,

- - subctfeld

— - -Essen (verbunden

mit der höheren Bürgerschule daselbsl),

Real- SIymasum zu Krefeld,
Mülheim a. RNhein,

- Mülheima.d.Ruhr,
-- - Ruhrort,

Trier.

II. Königreich Bayern.
Das Real-Gymnasium zu Augsburg,

- - Möünnchen,

 Kadeltenlorps daselbst,
Real-Gymnasium zu Nürnberg,

-Würzburg.
III. Königreich Sachsen.

Das Real-Gymnasium zu Annaberg,
OD Borna,
OD - - Chemnitz,

Oc OD Döbeln (verbunden
mit der Londwirtschaftsschul daselbsl),
Annen--Real-Gymnasium zu Dresden,
Neustädter Real-Gymnasium daselbst,

Real-alGoumasiunzu Freiberg,
- - - CLeipzig,

O - - Plauen,

— -Zittau(vctbundeu

mit einer Handelsabtheilung),
- zu Zwickau.

e 2

Auf demu Reol--Gymnasium zu Güstrow beginnt der

IV. Königreich Württemberg.

1. Das Real-Gymnasium zu Stutigart,
2. O - -Ulsn.

V. Großherzogthum Baden.

1. Das Real-Gymnasium zu Karlsruhe,
2. - - Mannheim.

VI. Großherzogthum Hessen.

1. Das Real-Gymnasium zu Darmstadt (ver-
bunden mit der Realschule daselbst),

2. Real-aleGynasiunzu Gießen (desgl.),
3. — - Mainz (desgl.),
4. OD - * Offenbacha.Main

(desgl.).

VII. Großherzogthum Mecklenburg-
Schwerin.

1. Das Real-al.Chumasiun zu Bützow,
2. - Güstrow,)

3. O"4 - -Ludwigslust,
4. - - -Malchin,

5- - - -Rostock,

6- - Schwerin.

VIII. Großherzogthum Sachsen.

1. Das Real-Gymnasium zu Eisenach,
2 Weimar.

IX. Herzogthum Braunschweig.

Das Real-Gymnasium zu Braunschweig.

X. Herzogthum Sachsen-Beiningen.

1. Das Real-Gymnasium zu Meiningen,
2. - OD Saalfeld.

Unterricht im Latein erst mit der Untertertia.



XI. Herzogthum Sachsen-Coburg
und Gotha.

Die Realtlassen des Gymnasiums zu Gotha.

XII. Herzogthum Anhalt.
1. Das Real-Gymnasium (Karls-Real-Gymna-

sium) zu Bernburg,
Real-Gymnasium (Friedrichs-Real-
Gymnasium) zu Dessau.

2.

XIII. Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

Das Real-Gymnasium zu Gera.

XIV. Freie und Hansestadt Lübeck.

Das Real-Gymnasium des Catharineums zu Lübeck.
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XV. Freie Hansestadt Bremen.

1. Die Hawvelsschule (Real-Gymnasium) zu
Bremen,

2. das Real-Gymnasium zu Vegesack.

XVIl. Freie und Hansestadt Hamburg.

Das Real-Gymnasium des Johanneums zu Hamburg.

XVII. Elsaß-Lothringen.

1. Das Real-Gymnasium zu Metz (verbunden
mit dem Lhzeuni daselbst),

2. .Real-Gymnasium zu Straßburg i. Els.
(verbunden mit dem Wzeum daselbst).

c. Ober-Realschulen.

1. Königreich Preußen.

Provinz Brandenburg.
 . Die Friedrichs -Werder'sche Ober--Realschule

zu Berlin,
72 Luisenstädtische Ober-Realschule daselbst,
13. .Ober--Realschule zu Potsdam.

Provinz Schlesien.
4. Die Ober-Realschule zu Breslau,
115. Gleiwitz.

Provinz Sachsen.
6. Die Ober-Realschule zu Halberstadt,
7. . Grericke-Schule zu Magdeburg.

Provinz Schleswig-Holstein.
8. Die Ober-Realschule zu Kiel.

Provinz Hessen-Nassau.
19. Die Klingerschule zu Frankfurt a. Main.

Rheinprovinz.
110. Die Ober-Realschule zu Coblenz,
FlI.  - - -Cöln,

12. - -- - Elberfeld.

II. Königreich Württemberg.

l. Die Realanstalt zu Reutlingen,
- - Stuttgart,

13. - Ulm.

III. Großherzogthum Oldenburg.
 Die Ober-Realschule zu Oldenburg.

4) Die mit einem J bezeichneten Lehranstalten haben keinen obligatorischen Unterricht im Latein.
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B. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolgreiche Besuch der ersten Klasse zur
Darlegung der wissenschaftlichen Befähigung ersorderlich ist.

1
2.

II.
12.

15.

a. Vrogymnasten.

I. Königreich Preußen.

Provinz Ostpreußen.

Das Progymnasium zu Königsbergi. Ostpr.,
. - -Lötzen.

Provinz Westpreußen.

Das bsim zu Pr. Friedland,
Löbau,

Oc - Neumark i. Westpr.,
Schwetz.

Provinz Brandenburg.

. Das Progymnasium zu Berlin,
- -Forsti.d. Lausitz

wwerhunden mit dem Real-Progym-
nasium daselbst),

Progymnasium zu Groß-Lichterfelde,
O" - Krossen (verbunden

mit dem Real-Progymnasiun daselbst).

Provinz Pommern.
Das Progymnasium zu Lauenburgi. Pomm.,

- - -Schlawe.

Provinz Posen.
.Das Progymnasium zu Kempen,

14. - Oc Tremessen.

Provinz Schlesien.
Das Progymnasium zu Frankenstein,

- - Striegau.

Provinz Sachsen.

17. Das Proghmnasium zu Genthin,
18. Weisenfels.

Provinz Schleswig-Holstein.
19. Das Progymnasium zu Neumünster (verbun-

den mit dem Real-Progymnasium daselbst).

Provinz Hannover.
20. Das Progymnasium zu Duderstadt (verbun-

den mit dem Real-Progymnasium da-
selbs,h,

*21. .Progymnasium zu Geestemünde,
22. - . Münden (verbunden

mit dem Real-Progymnasium daselbst),
23. . Progymnasium zu Nienburg (verbunden

mit dem Real--Progymnasium daselbst).

Provinz Westfalen.
24. Das Progymnasium zu Dorsten,
— - -Ricfberg.

Rheinprovinz.
26. Das Progymnasium zu Andernach,
27. - . oppard,

28. - -Brllhl,

29. - -Eschwciler(verbuns

denmitdemRealsProgynmasiumda-
selbst),

30. .= Progymmnasium zu Euskirchen,
31. - -Jlllsch,

32- - -Li-iz,
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33. das Progymnasium zu Malmedy,
34. - Prüm,

35. Oü RMRheinbach,
36. - -Sobernheim,

37. - Trarbach,

38. * St. Wendel,

39. — . Wi0pperfürth.

II. Königreich Württemberg.
*.. Das Lyzeum zu Cannstatt,
*2. - -Eßlingen,
*:3. — - -Ludwtqvburg s

*4. OD Oehringen,

III. Großherzogthum Baden.
1. Das Progymnasium zu Donaueschingen,
2. - Durlach (verbunden

—tl.

tui.

mit einer Real-Abtheilung).

Das Progymnasium zu Ohrdruf (verbunden

IV. Großherzogthum Hessen.

1. Die progymnasiale Abtheilung der Realschule
zu Alzey,

der Realschule
zu Friedberg.

2. —-

V. Herzogthum Sachsen-Coburg und Gotha.

mit
der Realschule daselbst).

VI. Elsaß-Lothringen.

1. Das Progymnasium zu Altlirch,
2. Bischweiler.
3. — - Diedenhofen

4. Oü Oberehnheim,
5. Thann.

b. Realschulen.

I. Königreich Preußen.

Provinz Schleswig-Holstein
Die Realschule zu Altona (verbunden mit dem

Real-Gymnasium daselbst),
- Ottensen.

Provinz Hessen-Nassau.
Die Realschule zu Vockenheim,

Cassel,
Eschwege,

der israelitischen Religionsgesell-
schaft zu Frankfurt a. Main,

- der israelitischen Gemeinde da-

selbst,
Adlerflychtschule daselbst,
.Realschule zu Hanau,

Homburg v. d. Höhe,
O — Wiesbaden.

Rheinprovinz.
#12. Die Realschule mit Fachklassen zu Aachen
18. 4 -zu Barmen-Wupperfeld,

14. "n Krefeld,
f15. . Gewerbeschule (Realschule) zu Remscheid
1. Realschule zu Rheydt. «

II. Königreich Württemberg.
sl. Die Realanstalt zu Biberach,
12. - Cannstatt,

13. Eflingen,
+# Göppingen,
15. " Hall,

6. Heilbronn,
7. Ludwigsburg,
18. RMRavensburg,
19. Rottweil,

110. Tübingen.



III. Großherzogthum Baden.

fl. Die Realschule zu Freiburg,
2. -Heidelberg,
43. - Karlsruhe,

14. O Konstanz,

15. - Pforzheim.

IV. Großherzogthum Hessen.

l. Die Realschule zu Alsfeld,
2. O Alzey (verbunden mit einer

progymnasialen Abtheilung),
13.4 -Bingen,
4. Darmsladt (verbunden mit

dem Real-Gymnasium da-

selbst),
15. Friedberg (verbunden mit

einer progymnasialen Ab-
theilung),

16. -- Gieszen (verbunden mit dem
Real-Gymnasium daselbst),

17. Groß-Umstadt,
18. Mainz (verbunden mit dem

Real-Gymnasium daselbst),
9. Michelstadt,

410. - -Offenbacha.Main(verbun-
den mit dem Real-Gymna-
sium daselbst),

11. 46 * Oppenheim,

112. Wimpfen am Berg,
13. . Worms.

V. Großherzogthum Meckleuburg-
Schwerin.

Die Realschule der großen Stadtschule zu Wismar.
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VI. Großherzogthum Mecklenburg-
Strelitz.

Die Realschule zu Neustrelitz.

VIl. Großberzogthum Oldenburg.

- Die Realschule zu Oberstein-Idar,
2. - Varel (verbunden mit der

Landwirthschaftsschule daselbst).

VIII. Herzogthum Braunschweig.

1#Die Realschule zu Braunschweig.

IX. Fürstenthum Schwarzburg-Sonders-
hausen.

1. Die Realschule zu Arnstadt,
2. - -Sondershausen.

X. Freie Hausestadt Bremen.

l. Die Realschule in der Altstadt zu Bremen,
2. - beim Doventhor daselbst.

XI. Elsaß-Lothringen.

1. Die Realschule zu Barr,
12. .Realklassen des Lyzeums zu Colmar,
13. .NMNaalschule zu Forbach,
4. .. Real-Abtheilung des Gymnasiums zu

Hagenau,
5. -Realschule zu Met,
6. Gewerbeschule zu Mülhausen i. Els.,
17. .Realschule zu Münster,
18— - -Rappollsweiler,

19. -Neue Realschule zu Straßburg i. Els.,
10. .Realschule bei St. Johann daselbst,
111. - zu Wasselnheim.

3



130

c. Real-Frogymnasten.

I. Königreich Preußen.
Probinz Ostpreußen.

1. Das Real--Progymnasium zu Gumbinnen,
2. "b * Pillau.

Provinz Westpreußen.
3. Das Real-Progymnasium zu Culm,
4. Ob OD * Dirschau,
5. OD - * Jenkau,

6 OÜ OD Riesenburg.
Provinz Brandenburg.

7. Das Real-Progymnasium zu Forst i. d. Lausitz
(verbunden mit dem Progymnasium da-
selbst),

8. Real-Progymnasium zu Havbelberg,
9. Oü Oü Kottbus (verbun-

den mit dem Gymnasium daselbst),
10. . Real-Progt sium zu Krossen (verbund

mit dem Progymnasium daselbsh),
11. .Real-Progymnasium zu Luckenwalde,
12. - - : Lübben,

13. - - Nauen,

14. - - Rathenow,

15. - "„ Spremberg, D
16. "6 OD *. Wriezen. z

Provinz Pommern.
17. Das Real-Progymnasiumzu Stargard i. Pomm.,
18. - - O. Soolp (verbunden

mit dem Gymnasium daselbst),

19. — Real-al:Progpmnasiumzu Wolgast,
20. - Wollin,

Provinz Schlesien.
21. Das Real-Progymnasium zu Freiburg i. Schl., #
22. - - - Löwenberg,

23 Oü Ratibor. 1

Provinz Sachsen.
24. Das Real-Progymnasium zu Delitzsch,

Eilenburg,5. s I -

26.- - - Eisleben,

27. Oü Gardelegen,
28. - - Langensalza,

29. - - Mühlhausen i. Thür.

(verbunden mit dem Gymnasium das.),
30. . Real-Progymnasium zu Naumburg a. u.

Saale.
31. .Neal-Progymnasium zu Schönebeck.

Provinz Schleswig-Holstein.
32. Das Real-Progymnasium zu Hadersleben (ver-

bunden mit dem Gymnasium daselbst),
33..„Real-Progymnasium zu Husum (verbunden

mit dem Gymnasium daselbst),
34. .Real-Progymnasium zu Ihehoe,
35. die Albinusschule zu Lauenburg a. d. Elbe,

u das Real-Progymnasium zu Marne,

37. - - Neumünster (ver-

bunden mit dem Progymnasiumdaselbst)
38. .Real-Progymnasium zu Oldesloe,
39. - - Schleswig (ver-

bunden mit dem Gymnasium daselbst),
- Real-Proghmnasium zu Segeberg,

41. Neal. Proghmnasium zu Sonderburg,
42. - -Wandsbcck(vkk,

banden mit dem Gymnasium daselbst).

Provinz Hannover.
 Das Real-Progymnasium zu Buxtehnde,

44. - - sDuderstadtspkb

bunden mit dem Progymnasium daselbst)
45. -Real-Progymnasium zu Einbeck,
46. - - Entden(vetbun,

den mit dem Gymnasium daselbst),



47.—

48.

61.
62.
63.
64.

65.
66.

67.

68.
69.

S—#

70.
71.

72.

das Real-Progymnasium zu Hameln (verbun-
den mit dem Gymnasium daselbst),
Real-Progymnasium zu Hildesheim (ver-
bunden mit dem Gymnasium Josephinum
daselbst),
Real-Progymnasium zu Münden (verbun-
den mit dem Progymnasium daselbst),
Real-Progymnasium zu Nienburg (ver-
bunden mit dem Progymnasium daselbst),

Real- Progymnasium zu Northeim,
Otterndorf,

*Papenburg,
* Stade (verbun-

den mit dem Gymnasium daselbst),
Real-Progymnasium zu Uelzen.

Provinz Westfalen.

Das Raeal- Proghmnafium zu Altena.
* Bocholt,

. Hamm (verbun-
den mil dem Eynnasinm daselbst),

Real-Progymnasium zu Lüdenscheid,
* Schwelm.

Provinz Hessen-Nassau.

Das Real-Proghmmastun zu Biebrich-Mosbach,
 Biedenkopf,
Diez,
Ems,
Fulda,
Geisenheim,
 Hersfeld (verbun-

den mit dem Gymnasium daselbst),

Real-alPoghpmassumzu Hofgeismar,Limburg a. d.

Lahn,
Marburg,
Oberlahnstein,
Schmalkalden.

=
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73.
74.
75.

76.
77.

78.
79.
80.

81.
82.
83.
84.
85.

 —

—

!.—

S#

Die

Rheinprovinz.

Das Real. Proghinnasium zu Düllken,
. Diren,

 Eschweiler (ver-
bunden mit dem Progymnasium daselbst),
Real-Progymnasium zu Eupen,

M.-Gladbach
(erbunden mit dem Gymnasium daselbst),

# i

.Real- s zu Langenberg,
- Lennep,

- - -Ncuw1ed(vcr-

bundcn mit dem Gymnasium daselbst),

Real- rri zu Oberhausen,Saarlouis,
Solingen,

Viersen,
Wesel (verbunden

mit dem Gymnasium daselbst).

II. Königreich Württemberg.

Das Real-Lyzenm zu Calw,
— sGInund

dieö„Noalklasen des Gymnasiums zu Heilbronn,
das Real-Lyzeum zu Nürtkingen.

III. Großherzogthum Baden.

Das RealProghmnafium zu Ettenheim, Lörrach (verbun-
mit dem Gymnasium daselosl.

IV. Großherzogthum Mecklenburg-
Schwerin.

Das Real-Progymnasium zu Parchim (ver-
bunden mit dem Friedrich-Franz-Gymnasium
daselbst),

. das Real-Progymnasium zu Ribnitz.

V. Großherzogthum Oldenburg.
Real-Abtheilung des Gymnasiums zu Birkenfeld.
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VI. Herzogthum Braunschweig. Xl. Fürstenthum Waldeck.

Das Real-Progymnasium zu Gandersheim. Das Real-Progymnasium zu Arolsen.

VII. Herzogthum Sachsen-Altenburg. « XlLFürsieuthumNeußältererLiicie.

Die Realschule zu Altenburg. Die Real-Abtheilung des Gymnasiums zu Greiz.

VIII. Herzogthum Sachsen-Coburg und XIII. Fürstenthum Schaumburg-Lippe.
Gotha. Das Real-Progymnasium zu Bückeburg (verbunden

1. Die Realschule zu Coburg, mit dem Gymmnasium daselbst).
2. - : Ohrdruf (verbunden mit dem

Progymnasium daselbst). lIV. Fürstenthum Lippe.
Die Realllassen des Gymnasiums zu Detmold.

IX. Herzogthum Auhalt.
1. Die Realklassen des Gymnasiums zu Cöthen, XV. Freie Hansestadt Bremen.
2. OD OD O Zerbst. Die Realschule (Real-Progymnasium) zu Bremer-

haven (verbunden mit dem Gymnasium daselbst).
X. Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.
1. Das Real-Progymnasium zu Frankenhausen, XVI. Elsaß-Lothringen.
2. die Realklassen des Gymnasiums zu Rudolstadt. Das Real-Progymnasium zu Markirch.

C. Lehranstalten, bei welchen das Bestehen der Entlassungsprüfung zur Darlegung der
wissenschaftlichen Besähigung erforderlich ist.

a. Oesffentliche.

aa. Böhere Hürgerschulen.

5. die katholische höhere Bürgerschule daselbst,I. Königrei reußen.breich Preuß 6. . Wilhelmsschule zu Liegnitz,
Provinz ÖOÖstpreußen.

1. Die höhere Bürgerschule im Löbenicht zu Kö- Provinz Sachsen.
nigsberg i. Ostpr. f7. Die höhere Bürgerschule zu Erfurt.

Provinz Brandenburg. Provinz Hannover.
2. Das Real-Progymnasium zu Strausberg. 18. Die erste höhere Bürgerschule zu Hannover,

19 . zweite - daselbst,
Provinz Schlesien.

3. Die erste evangelische höhere Bürgerschule zu Provinz Westfalen.
Breslau, 110. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu

4. zweite daselbst, Bochum,
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II. die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) i fl.. dieieRealschule zu Kissingen,
Dortmund, 15. - -Kttzmgen

f12.- zu Hagen. 116. "O Landau,
« 117. OD Landshut,

Provinz Hessen-Nassau. 118. "n -indau,
f13. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) zu 119. . Memmingen,

Cassel, 120 Arrisrealschue zu München,
114. . Selektenschule zu Franlfurt a. Main. 121.. Realschule zu Neustadt a. d. Haardt,

4 4 122. - Nördlingen,

Rheinprobinz. 123. Kisraasche zu Nürnberg,
15. Die Gewerbeschule (höhere Bürgerschule) mit 24. Passau,

Fachklassen zu Barmen, 125. Regensburg,
l6. bohere Vürgerschule zu Bonn, 126. T zu Rothenburg a. d. Tauber,
117. Coln, 127. Schweinfuri,
18. - -Düsseldorf, 128.— - -Speher,

19. - - Essen (verbunden 129. Oc Straubing,
mit dem Real-Gymnasium daselbs). 130. OD Traunslein,

131. . Kreisrealschule zu Würzburg,
Hohensollern'sche Lande. 132. .Realschule zu Wunsiedel,

120. Die höhere Bürgerschule zu Hechingen. 133. OD Zweibrücken.

II. Königreich Bapern. III. Königreich Sachsen.

1. Die Realschule zu Ansbach, 71. Die Realschule zu Bautzen,
2. -Aschaffenburg, 2. - OD Crimmitschau,!
f3.. Kreisrealschule zu Augsburg, 13... Lehr-- und Erziehungs-Anstalt für Knaben
4. . Realschule zu Bamberg, zu Dresden-Friedrichstadt,)
15. Kreisrealschule zu Bahreuth, 4. .Naalschule zu Frankenberg,))
1#6. . Realschule zu Erlangen, 15. „ - Glauchau,')
17. - -Frcising, f6.- - * Grimma,)

18. " Fürth, 17. Oü Ghroßenhain,)
19. Hofl, 18. Leigeig,

110. - Ingolstadt, 19. „ OD - Leisnig,!)
11. -Kreisrealschule zu Kaiserslautern, 10. -- - Löbau,)
f112. . Realschule zu Kaufbeuren, . . Meerane,)

1#13. 4 "O Kempten, 112. Meißen.)
1) Mit den Kaaischal zu Crimmitschau, Dresden-Friedrichstadt, Frankenberg, Glauchau, Grimma, Großenhain,

Leisnig, Löbau, Meerane, Meißen, Mittweida, Pirna, Reichenbach i. Voigtlande, Nochlitz, Schneeberg und Stollberg
sind Progymnasialklassen verbunden, welche den Klassen Sexta, Quinta und Quarta der Gymnasien entsprechen.



413. Die Realschule zu Mittweida,!)
14. - - Pirna,y)

15.K4 - Reichenbach i. Voigtlande,!)
16. - 2 Neudnitz,

1+117. Rochlitz,)
118. „ Schneeberg, 7)
 rôh Stollberg,)

120. = *. Werdau.

IV. Großherzogthum Baden.
1. Die Realklassen des Gymnasiums zu Baden,

2. „-Real-Abtheilung des Progymnasiums zu
Durlach,

3. . Real-Abtheilung des Gymnasiumszu Lahr,

4. höhere Hürgerschue zu Sinsheim,“)55. VMillingen,
6. - -Waldshut.?)

V. Großherzogthum Hessen.
Die höhere Bürgerschule zu Heppenheim a. d. Berg-

straße.

VI. Großherzogthum Mecklenburg-
Schwerin.

1. Das Real-Progymnasium zu Grabow,
7#2. die höhere Bürgerschule zu Rostock.

bb. Audere

1. Königreich Preußen.

Provinz Östpreußen.

1. Die Landwirthschaftsschule zu Heiligenbeil,
2. - -Marggrabowa

in Ostpr.

Provinz Westpreußen.
13. Die Landwirthschaftsschule zu Marienburg in

Westpr.

VII. Großherzogthum Sachsen.

tiDie Wilhelm und Louis Zimmermann's Real-
schule zu Apolda,

é5 höhere Bürgerschule zu Neustadt a. d. Orla.

VIII. Großherzogthum Mecklenburg-
Strelitz.

Die Realschule zu Schönberg.

IX. Herzogthum Sachsen-Meiningen.

Die Realschule mit Handels Abtheilung zu Sonne-
berg.

Gotha.

1Die höhere Bürgerschule zu Gotha.

XI. Freie und Hansestadt Lübeck.

i

X. Herzogthum Sachsen-Coburg und

l
l

l

 Die höhere Bürgerschule zu Lübeck.

XII. Freie und Hausestadt Hamburg.

1Die höhere Bürgerschule zu Hamburg.

Lehranstalten.

Provinz Brandenburg.
4 Die Landwirthschaftsschule zu Dahme.

5. Die Landwirthschaftsschule zu Eldena,
- Schivelbein

Pommern.
Provinz Posen.

7. Die Landwirthschaftsschule zu Samter.

S

1 Provinz Pommern.
i
l in

2) Anerkennung mit rückwirkender Krast bis zum Schlusse des Schuljahres 1886/686.



Provinz Schlesien
8. Die Landwirthschaftsschule zu Brieg.
19. O Liegnitz.

Provinz Schleswig-Holslein.
#0. Die Landwirthschaftsschule zu Flensburg.

Provinz Hannover
1I. Die Landwirthschaftsschule zu Hildesheim.

Provinz Westfalen.

112. Die Landwirthschaftsschule zu Herford,
- Lüdinghausen.

Provinz Hessen-Nassau.
14. Die Landwirthschaftsschule zu Weilburg.

Rheinprovinz.
15. Die Landwirthschaftsschule zu Bitburg,
16. - Cleve.

II. Königreich Bapern.

sl. Die Industrieschule zu Augsburg,
12. Oü Keiserslautern,
13. Kreislandwirthschaftsschule zu Lichtenhof,
#4. .Handelsschule zu München,
15. .Industrieschule daselbst,
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ti.

6.
t7.
8.

fi.
2.

3.

4.
5.

die Industrieschule zu Nürnberg,
Handelsschule daselbst,
landwirthschaftliche Centralschule zu Wei-
henstephan.

u

III. Königreich Sachsen.

e öffentliche Handels-Lehranstalt zu Chemnißzz,
Landwirihschaftsschule zu Döbeln (verbun-
den mit dem Real-Gymnasium daselbst),
öffentliche Handels-Lehranstalt der Dresde-
ner Kaufmannschaft (höhere Handelsschule)
zu Dresden,
öffentliche Handels-Lehranstalt zu Leipzig,
Handels-Abtheilung des Real-Gymnasiums
zu Ziltau.

Di
*

IV. Großherzogthum Oldenburg.

Die Landwirthschaftsschule zu Varel (verbunden
mit der Realschule daselbst).

V. Herzogthum Braunschweig.

Die landwirthschaftliche Schule Marienberg bei
Helmstedt.

VI. Elsaß-Lothringen.

Die Landwirthschaftsschule zu Rufach.

b. Privat-Kehranstalten. +)

I. Königreich Preußen.
Provinz Westpreußen.

sl. Die Handels-Akademie unter Leitung des L#r.
Völkel zu Danzig.

7#2.

3.
1

Provinz Brandenburg.
Die Handelsschule des Dr. Lange zu Berlin,
das Viktoria-Institut des D#r. Siebert (früher

Dr. Schmidt) zu Falkenberg i. M.

—+.) Die unter dieser Kategorie ausgeführken Anstalten, mit Ausnahme des Pädagogiums zu Niesky (I. 6.),befen- Befähigungszeugnisse nur auf Grund einer im Beisein eines Regierungs-Kommissars abgehaltenen, wohl=
bestandenen Entlassungsprüfung ausstellen, für welche das Reglement von der Aussichtsbehörde genehmigt ist.
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12.

13.

fi.

Provinz Posen.
Das Pädagogium des Dr. Beheim-Schwarzbach

zu Ostrowo bei Filehne.

Provinz Schlesien.
Die Handelsschule des Dr. Steinhaus zu

Breslau,
. das Pädagogium unter Leitung von Buchner

zu Niesly.

II. Königreich Bapern.

Das Real-Lehr-Institut von Anton Alfons
Bertololy und Valentin Trautmann zu

Frankenthal (Pfalz),
die Handelsschule von Josef Damm zu Markt-

breit a. Main. .

III. Königreich Sachsen.

Die Real-Abtheilung der Lehr= und Erziehungs-
Anstalt von Böhme zu Dresden,

. das Real-Institut von G. Müller-Gelinek und

P. Th. Schumann (früher Gelinek-Körner-
sches Real-Institut) daselbst.“)

* Lehr-Institut des Dr. Th. Schlemm (früher

Käufser) daselbst.))

IV. Königreich Württemberg.

.Die Privat-Lateinschule des Professors Warth
zu Kornthal.

, höhere Handelsschule von Martin Scheck

zu Stuttgart,
-realistische Abtheilung der Privat-Lehranstalt

von Karl Widmann (früher Nauscher) da-

selbst.
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V. Grohherzogthum Baden.

Die Privatanstalt von Bender zu Weinheim (ver-

bunden mit der höheren Bürgerschuledaselbst).

VI. Herzogthum Anhalt.
Das Erziehungs= und Unterrichts-Institut des

Prof. Dr. Brinckmeier zu Ballenstedt und
die (4) lateinlosen Parallelklassen dieses.
Instituts.

VII. Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt.
Die Erziehungs-Anstalt des Dr. Johannes Barop

zu Keilhan.

VIII. Freie und Hansestadt Lübeck.

Die Privat-Realschule des Dr. G. A. Reimann
(früher von Großheim) zu Lübeck.

IX. Freie Hausestadt Bremen.

Die Privat-Realschule von C. W. Debbe zu
Bremen.

X. Freie und Hanusestadt Hamburg.

1. Die Schule des Dr. T. A. Bieber zu Hamburg
12. O"b . Dr. H. Bock (früher I#r# J.

G. Fischer) daselbst,
13. der Gebrüder F. und W. Glitza

daselbst,
4. - von F. L. Nirrnheim daselbst,
5. - des Dr. M. Otto daselbst,

ILEEIIIIEIIIII Leitung
des Dr. A. Rce daselbst,

+7. .Talmud-Tora-Schule unter Leitung des
HOberrabbiners Stern daselbst,

Rlealschule der reformirten Gemeinde unter
Leitung des Dr. Reinmüller daselbst.

1) Auf viesen Anstalten ist der obligatorische Unterricht im Latein auf die drei unteren Klassen beschränkt.
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D. Lehranstalten, deren Berechtigung zur Ausstellung wissenschaftlicher Befähigungszeugnisse
von der Erfüllung besonders festgestellter Bedingungen abhängig ist.

I. Königreich Preußen. I II. Königreich Sachsen.
Rheinbrovinz. Die höhere Gewerbeschule zu Chemnitz.))

Die Gewerbeschule zu Saarbrücken.?)

Berlin, den 29. April 18987.

Der Reichskanzler.
In Vertretung: Eck.

Bekanutmachung.
Es wird hierunter ein Verzeichniß derjenigen höheren Lehranstalten veröffentlicht, welchen
provisorisch gestattet worden ist, Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für
den einjährig-freiwilligen Militärdienst auszustellen.

Diese Anstalten dürfen solche Zeugnisse nur deujenigen ihrer Schüler ertheilen, welche
eine auf Grund eines von der Aufsichtsbehörde genehmigten Reglements in Gegenwart
eines Regierungs-Kommissars abzuhaltende Entlassungsprüfung wohl bestanden haben.

Verzeichniß.

1. Königrei reußen. 4. die Lehr= und Erziehungs-Anstalt des Dr. A.Kö ich P 4. die Leh dErzieh AnstaltdesDr.
Ko rüher Schenck-Garnier) zu Fried-

1. Das Knaben-Institul des Dr. Küntler (früher sarche "on Hmnonng er) zu ð
Privat-Erziehungs-Anstalt von Dr. Künl- 5. das Erziehungs-Institut von Karl Harrach zu
ler und L#r. Burkart) zu Biebrich, St. Goarshausen,

1)2. die Handelsschule des Dr. Wahl zu Erfurt, 16. die latholische Knaben-Unterrichts= und Er-
13. das Erziehungs-Institut von W. Brötz (srüher ziehungs Anstalt von Gerhard Loben zu

Ruoff-Hassel) zu Frankfurt a. Main, D Kemperhof bei Coblenz,

) Diese Anstalt darf denjenigen ihrer Schüler Besähigengszengnisse ausstellen, welche nach Absolvirung deruan sW- Klasse die Reife für die Fachklasse erworben haberDiese Anstalt ist befugt, denjenigen ihrer Schüler Desählunngssengnifs zu ertheilen, welche in einer von
einem 7ele an Kommissar abgehaltenen Schlußprüfung dargethan haben, daß sie den ersten (1/ährigen) und
zweiten (ljährigen) Kursfus der Anstalt durchgemacht und sich das Lehrpensum genügend angeeignet haben.

4) Die mit einem 4 bezeichneten Lehranstalten haben keinen obligatorischen Unterricht im Latein.
4



7. die Erziehungs-Anstalt des Dr. Deter zu Groß-
Lichterfelde bei Berlin,

18. = Handelsschule des Dr. Lindemann (früher
Nölle) zu Osnabrück,

Erziehungs-Instiut des Dr. Franz Kuicken-
berg (früher J. Knickenberg sen.) zu Telgte.

9.

II. Königreich Bayern.
Die Allgemeine Handels-Lehranstalt von Joh.

Stahlmann zu Augsburg,
israelitische Bürgerschule des Dr. Dessau
au Fürth.

III. Königreich Sachsen.

*

2—

1. Die Realklassen der Unterrichts- und Erziehungs-
Anstalt des Dr. Ernst Zeidler (früher Dr.
R. Albani) zu Dresden,')

72. Erziehungs-Anstalt des I)#r. E. J. Barth
zu Leipzig,

13. das Lehr= und Erziehungs-Instikut von A. W.
H. Garleb daselbst,

4. die Knabenabtheilung der Privatschule des Dr.
Friedrich Thomas Roth (früher Teichmann)
daselbst.

IV. Großherzogthum Baden.
Das internationale Lehr-Institut des Dr. von

Scchelles zu Bruchsal.

V. Großherzogthum Hessen.
1. Die Privat-Lehranstalt des Dr. Heskamp (früher

Dr. Klein) zu Mainz,

Berlin, den 29. April 1887.
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7#2. die Privat-Handelsschule des Dr. Konrad Tolle
(früher Dr. Naegler) zu Offenbach a. Main.)

VI. Großherzogthum Sachsen.
l. Die Lehr= und Erziehungs-Anstalt des r. Pfeiffer

zu Jena,
12. Die Erziehungs-Anstalt des Dr. Heinrich Stoy

daselbst.

VII. Herzogthum Braunschweig.

Die Jalobson-Schule unter Leitung des Dr. Emil
Philippson zu Seesen.

VIII. Herzogthum Sachsen-Altenburg.

1Die Lehr- und Erziehungs-Anstalt des Dr. Sieg.
fried Schaffner zu Gumperda bei Kahla.

IX. Fürstenthum Reuß jüngerer Linie.

Die Amthor'sche höhere Handelsschule (Handels-
Akademie) von Karl August Kippenberg zu
Gera.

X. Freie und Hansestadt Hamburg.

t1. Die Privat-Anstalt des Dr. Th. Wahnschaff zu
Hamburg,
Privat-Anstalt des Dr. A. Wichard Lange
daselbst.

XlI. Elsaß-Lothringen.

Das Privat-Gymnasium bei St. Stephan des Dr.
M. Fuß zu Straßburg i. Els. 3)

Der Reichskanzler.
In Vertretung: Bosse.

1) Auf dieser Anstalt ist der obligatorische Unterricht im Latein auf die drei unteren Klassen beschränkl.
2) Die Verleihung der Militärberechtigung hat nur bis zum Nichgelistermin 1889 einschließlich

Geltung
) A

Gedrucht bei G. Hasselbrint (Chr. Scheufe l#.

n dieser Anstalt wird die zum einjährig-freiwilligen Militärdienst eventuell befähigende Entlassungsprüfung
bereits nach Absolvirung des Lehrkursus der Untersekunda abgehalten.
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K 15.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
Ausgegeben Stuttgart Donnerstag den 2. Juni 1887.

Inhalt.
Gesetz, betreffend die Beschaffung von Geldmitteln für den GEisenbahban sowie für augerordentsiche Bedürfnisse derEisenbahnverwaltung in der Finanzperiode 1887889. Vom 21. i 1887. — Gesetz, betreffend die Herstellung

weiterer Gülenbahnverbindungen und die Beschaffung von Geldnaiteeln hiefür in der Finanzperiode 1887|89.
Vom 21. Mai 1887. — Bekanntmachung des Ainiteriurus des Imern, betreffend die Abänderung der Vor-
schriften über die ärztliche Prüfung. Vom 17. Mai 18

Gesetz, betreffend die Beschaffung von Geldmitteln für den Eisenbahnban sowie für anberordentliche
Bedürfuise der Eisenbahnverwaltung in der Finanzperiode 1387/99.

Vom 24. Mai 1887.

Karl, oon Gottes Gnaden König von Württemberg.

Nach Auhörung Unseres Staatsministeriums und unter Zustimmung Unserer
getreuen Stände verordnen und verfügen Wir, wie folgt:

Art. 1.

Neben vollständiger Herstellung der Bahnlinien Bietigheim-Hessenthal und Heilbronn-
Eppingen, sowie der Bahn von Freudenstadt nach Schiltach, welche durch Art. 1 Ziffer 3
und Art. 2 Ziffer1des Gesetzes vom I11. Juni 1876 (Reg. Blatt S. 185), beziehungs-
weise durch Art. 3 des Gesetzes vom 25. Angust 1879 (Reg. Blatt S. 315) zur Aus-
führung bestimmt wurden, ist in der Finanzperiode 1887/89 eine lokale Zweigbahn von
Schramberg nach Schiltach in Angriff zu nehmen und soweit möglich dem Ausbau ent-
gegen zu führen.
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Zur Vollendung der genannten früher schon zur Ausführung bestimmten Bahnen
und zur Herstellung der Bahn von Schramberg nach Schiltach werden für die Finanz-
periode 1887/89 1000 000 .¼ bestimmt.

Art. 2.

Für Erweiterungen und Verbesserungen an den im Betrieb befindlichen Eisenbahn-
linien omhmhmen 13310000½
und für die Vermehrung des Betriebsmaterials der Staatsbahnen 450000

* —. —

zusammen 1760000/
zur Verwendung.

Art. 3.

An den Kosten der in Art. 1 und 2 erwähnten Bauten sind die Kaufschillinge für
die Bauplätze der erforderlichen Gebände, sowie für die Grundflächen der Bahnhöfe und
Stationen, wie bisher, von der Grundstocksverwaltung zu bestreiten.

Zur Deckung des weiteren Aufwands nach Art. 1 und 2 sind Staatsanlehen bis zum
Betrage von

2760 000 äá- zwei Millionen siebenhundert und sechzigtausend Mark —

unter möglichst günstigen Bedingungen aufzunehmen. Der hiedurch, sowie durch die
Leistungen der Interessenten ungedeckt bleibende Theil des Aufwands für den Bau einer
Zweigbahn von Schramberg nach Schiltach im Betrag von 190000 J¼ ist aus verfüg-
baren Mitteln der Restverwaltung zu bestreiten.

Gegenwärtiges Gesetz ist durch Unsere Ministerien der auswärtigen Angelegenheiten
und der Finanzen, bezüglich der Aufnahme der erforderlichen Staatsanlehen durch die
ständische Schuldenverwaltungsbehörde unter der verfassungsmäßigen Mitwirkung Unseres
Finanzministeriums, zu vollziehen.

Gegeben Stuttgart, den 21. Mai 1887.

Karl.

Mittnacht. Renner. Faber. Steinheil. Sarwey.
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Gesch, betreffend die Herstellung weiterer Eisenbahnverbindungen und die Beschaffung
von Geldmitteln hiefür in der Finanzperiode 1387/39.

Vom 24. Mai 1887.

Karl, von Gottes Gnaden König von Wirttemberg.
Nach Anhörung Unseres Staatsministeriums und unter Zustimmung Unserer

getreuen Stände verordnen und verfügen Wir, wie folgt:
Art. 1.

In Ausführung des Staatsvertrags zwischen Württemberg und Bayern vom 10. Fe-
bruar 1887 über die Herstellung weiterer Verbindungen zwischen den beiderseitigen Eisen-
bahnen ist in der Finanzperiode 1887/89 der Bau einer Eisenbahn

1) von Leutkirch über Arlach bis zur Württembergisch-Bayerischen Landesgrenze im
Anschluß an die auf Bayerischem Staatsgebiet von Bayern zu bauende Strecke
einer Eisenbahnlinie von Leutkirch bis Memmingen;
von Wangen im Allgäu bis zur Württembergisch -Bayerischen Landesgrenze im
Anschluß an die auf Bayerischem Staatsgebiet von Bayern zu bauende Strecke
einer Eisenbahnlinie von Wangen nach Hergatz

in Angriff zu nehmen und soweit möglich dem Ausbau entgegenzuführen.
Art. 2.

An den Kosten der in Art. 1 erwähnten Bauten sind die Kaufschillinge für die Bau-
plätze der erforderlichen Gebäude, sowie für die Grundflächen der Bahnhöfe und Stationen,
wie bisher, von der Grundstocksverwaltung zu bestreiten.

Zur Deckung des weiteren Aufwands sind Staatsanlehen bis zum Betrage von
5000000 K&amp;Fünf Millionen Mark —

unter möglichst günstigen Bedingungen aufzunehmen.
Gegenwärtiges Gesetz ist durch Unsere Ministerien der auswärtigen Angelegenheiten

und der Finanzen, bezüglich der Aufnahme der erforderlichen Staatsanlehen durch die
ständische Schuldenverwaltungsbehörde unter der verfassungsmäßigen Mitwirkung Unseres
Finanzministeriums, zu vollziehen.

Gegeben Stuttgart, den 24. Mai 1887.

Karl.
Mittnacht. Renner. Faber. Steinheil. Sarwey.
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Bekanntmachung des Ministeriums des Innern,
betreffend die Abänderung der Vorschriften über die ärztliche prüfung.

Vom 17. Mai 1887.

Die in Nr. 17 des Centralblatts für das Deutsche Neich vom 29. April d. J. ent-
haltene Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 25. April 1887, betreffend die Aus-
dehnung der ärztlichen Prüfung auf die Schutzpockenimpfung, wird nachstehend zur
Kenntnißnahme und Nachachtung veröffentlicht.

Stuttgart, den 17. Mai 1887.
Für den Staatsminister:

Baetzner.

Bekonntmachung,
betreffend die Ausdehnung der ärztlichen Prüfung auf die Schutzpockenimpfung,

vom 25. April 1887.

Der Bundesrath hat in seiner Sitzung vom 31. März 1887 die nachstehenden Abänderungen
der Bekanntmachung, betreffend die ärgtliche Prüfung, vom 2. Juni 1883 (Centralblatt S. 191)

beschlossen:
Artikel I.

Die Bekanntmachung, betreffend die ärztliche Prüfung, vom 2. Juni 1883 (Centralblatt
S. 191) erhält in §. 4 Absatz 4 Nr. 4, §. 13, S. 14 Absatz 1, S§. 18 und 24 nachstehendeFassung:

8. 4.

4. der Nachweis, daß der Kandidat mindestens je zwei Halbjahre hindurch an der
chirurgischen, medizinischen und geburtshülflichen Klinik als Praktikant theil-
genommen, mindestens zwei Kreißende in Gegenwart des Lehrers oder Assistenz-
argtes selbständig entbunden, ein Halbjahr als Praktikant die Klinik für Augen-
krankheiten besucht, am praktischen Unterricht in der Impftechnik theilgenommen
und die zur Ausübung der Impfung erforderlichen technischen Fertigkeiten er—
worben hat.

Dieser Nachweis wird durch besondere Zeugnisse der klinischen Dirigenten
beziehungsweise eines von der Behörde mit der Ertheilung des Unterrichts. in
der Impftechnik beauftraglen Lehrers erbracht.

Für die Studirenden der militärärztlichen Bildungsanstalten in Berlin
werden die zu 2 und 4 erforderten Zeugnisse von der Direktion der Anstalten
ausgestellt:;

S1I



VII. Die hygienische Prüfung ist eine mündliche und wird von einem Examinator
abgehalten.

In diesem Prüfungsabschnitt ist der Kandidat
1. über zwei Aufgaben aus dem Gebiete der Hygiene (§. 14),
2. über die Schutzpockenimpfung einschließlich der Impftechnik und des Impf-

geschästes zu prüfen.
§S. 14 Absatz 1.

Die in §. 6 Ziffer 2, 3, §. 7, §. 8 Ziffer 2, §. 10AZiffer 2, 3 und §. 13 Ziffer 1
vorgeschriebenen Aufgaben werden durch das Loos bestimmt. Zu diesem Zweck hat
die Kommission Aufgabensammlungen, welche die betreffenden Prüfungsfächer mög-
lichst vollständig umfassen, anzulegen und jährlich vor dem Beginn der Prüfungen
zu revidiren.

S. 18.

Ueber den Ausfall der Prüfung in dem Abschnitt II, sowie in jedem Theile der
übrigen Abschnitte wird eine besondere Zensur unter ausschließlicher Anwendung der
Prädikate sehr gut (1), gut (2), genügend (3), ungenügend (4) und schlecht (5) ertheilt.

Wenn von zwei an einer Prüfung betheiligten Examinatoren einer die Zensur
„ungenügend“ oder „schlecht“ ertheilt, so entscheidet seine Stimme.

8. 24.
Die Gebühren für die gesammte Prüfung betragen 206 Mark.
Davon sind zu berechnen:

für den Prüfungsabschnitt I 20 Mark,
und zwar für Theil 1 .6 Mark,

OD 2 ...·7 -

- -:;.. 7

für den Prüfungsabschnitt 11 12
für den Prüfungsabschnitt III. 16

und zwar für Theil 1. .. 1()Mark,
- -2.......... 6 O

für den Prüfungsabschnitt 70 ...·.......57
nndzwarfürThcil1aundll)..·. .25Mark,

- -2 ..... .....l()

- -3 ...··.. ·..l()

-4...........12
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für den Prüfungsabschnitt ww 35 Mark,
und zwar für Theil la und 1b. 25 Mark,

- — 10

für den Prüfungsabschnitt VI. . ......24

undzwarfürThcillaundlli 12 Mark,
- 2. . .. ..... 12

fürdcnPrüfungsabschnittVII·.. ......12
undzwarfiirTheilL.... .. . .6Mark,

- -2.... ...... ti-

für sächliche und Verwaltungskosten 30 —
zusammW06Mart-

Bei Wiederholungen kommen für den betreffenden Abschnitt oder Theil eines Abschnitts
außer den anzusetzenden Gebühren jedesmal vier Mark für sächliche Ausgaben und Verwaltungs-
kosten zur nochmaligen Erhebung.

Artikel 2.

Vorstehende Bestimmungen treten am 1. November 1887 in Kraft.

Berlin, den 25. April 1887. Der Reichskanzler.
In Vertretung: v. Boetticher.

Gedruct bei G. Hasselbrint (Chr. Scheufele).
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 16.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
Ausgegeben Stuttgart Mittwoch den 8. Juni 1887.

Inhalt.
Gesetz, betreffend die Festsetzung des stenerbaren Jahresertrags der Gebände. Vom 6. Jumi 1887.

Gesetz, beireffend die Festsetzung des steuerbaren Jahresertrags der Gebände.
Vom 6. Juni 1887.

Karl, von Gottes Gnaden König von Württemberg.
Nach Anhörung Unseres Staatsministeriums und unter Zustimmung Unserer

getreuen Stände verordnen und verfügen Wir, wie folgt:

Einziger Artikel.
Um aus dem nach rt. 75 des Gesetzes vom 28. April 1873, betreffend die Grunde,

Gebäude= und Gewerbesteuer, (Reg. Blatt S. 127) ermittelten Kapitalwerth der Gebäude
den steuerbaren Jahresertrag berechnen zu können, wird dieser Ertrag auf drei Mark
von Einhundert Mark jenes Kapitalwerths festgesetzt.

Unser Finanzministerium ist mit der Vollziehung dieses Gesetzes beanftragt.
Gegeben Stuttgart, den 6. Juni 1887.

Karl.

Mittnacht. Nenner. Faber. Steinheil. Sarwey.
Gedruckt bei G. Hasselbrint (Chr. Scheufele).
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 17.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
Ausgegeben Stuttgart Mittwoch den 15. Juni 1887.

Inhalt.
Gesetz, betreffend die Vervollständigung des Eisenbahnnetzes im Interesse der Landesvertheidigung und die Beschaffung

von Geldmitteln hiefür in der Finanzperiode 1887/89. Vom 7. Juni 1887. — Verfügung der Ministerien des
Innern und des Kirchen= und Schulwesens, betreffend die Ertheilung von Unterricht in der Impftechnik.
Vom 4. Juni 1887.

Gesetz, betreffend die Vervollständigung des Eisenbahnnetzes im Interesse der Landesvertheidigung
und die Beschaffung von Geldmitteln hiefür in der Finanzperiode 1387.39.

Vom 7. Juni 1887.

Karl, von Gottes Gnaden König von Württemberg.
Nach Auhörung Unseres Staatsministeriums und unter Zustimmung Unserer

getreuen Stände verordnen und verfügen Wir, wie folgt:
Art. 1.

Nach Maßgabe der zwischen der Württembergischen Regierung einerseits und dem
Reich beziehungsweise der Königlich Preußischen und der Großherzoglich Badischen
Regierung andererseits am 11. März 1887 getroffenen Vereinbarungen in Betreff der
Vervollständigung des Eisenbahnnetzes im Interesse der Landesvertheidigung ist in der
Finanzperiode 1887/89

1) auf der Bahnstrecke von der württembergisch-bayerischen Landesgrenze bei Crails-
heim über Weinsberg und Heilbronn bis Eppingen ein zweites Geleise herzustellen und

2) eine Eisenbahn von Tuttlingen in der Richtung auf Sigmaringen zum Anschluß
an die Bahn von Tübingen nach Sigmaringen in der Nähe von Inzigkofen in Angriff
zu nehmen und soweit thunlich dem Ausbau entgegenzuführen.
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Art. 2.

An den Kosten, welche nach den angeführten Vereinbarungen für die in Art. 1
erwähnten Bauten von Württemberg zu tragen sind, hat die Grundstocksverwaltung die
Kaufschillinge für die Bauplätze der erforderlichen Gebäude, sowie für die Grundflächen
der Bahnhöfe und Stationen, wie bisher, zu bestreiten.

Zur Deckung des weiteren Aufwands sind Staatsanlehen bis zum Betrag
von . . 4500000%

— vier Millionen fünfmalhunderttausend Mark —

unter möglichst günstigen Bedingungen aufzunehmen.
Gegenwärtiges Gesetz ist durch Unsere Ministerien der auswärtigen Angelegenheiten

und der Finanzen, bezüglich der Aufnahme der erforderlichen Staatsanlehen durch die
ständische Schuldenverwaltungsbehörde unter der verfassungsmäßigen Mitwirkung Unseres
Finanzministeriums zu vollziehen.

Gegeben Stuttgart, den 7. Juni 1887.

Karl.

Mittnacht. Renner. Faber. Steinheil. Sarwey.

Verfügung der Ministerien des Innern und des nirchen- und Schulwesens,
beireffend die Ertheilung von Unterricht in der Impftechnik.

Vom 4. Juni 1887.

In Ausführung eines Beschlusses des Bundesraths vom 18. Juni 1885, sowie unter
Hinweisung auf die Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 25. April dieses Jahres,
betreffend die Ausdehnung der ärztlichen Prüfung auf die Schutzpockenimpfung, (Reg. Blatt
S. 142) wird hinsichtlich des Unterrichts der Studirenden der Medizin in der Impf-
technik nachstehendes verfügt:

1) An der Universität wird ein Lehrer mit der Ertheilung des Unterrichts in der
Impftechnik beauftragt.

Außer dem bestellten Universitätslehrer können auch die Vorstände der staatlichen
Impfungsanstalten zu Ertheilung des Unterrichts ermächtigt werden.
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2) Der Unterricht bildet einen obligatorischen Lehrgegenstand. Der praktische Unter-
richt wird ausschließlich im Sommersemester ertheilt.

3) Zu dem Unterricht sind nur solche Studirende zuzulassen, welche die ärztliche
Vorprüfung bereits bestanden haben.

4) Der Unterricht hat sich auf die Verimpfung von Menschenlymphe und von Thier-
lymphe, auf die Beobachtung und Beurtheilung der nach der Impfung und der Wieder-
impfung folgenden Erscheinungen, sowie auf die Abnahme und Aufbewahrung der
Menschenlymphe zu erstrecken.

Sofern am Orte der Universität eine staatliche Anstalt zur Erzeugung von Thier-
lymphe besteht, ist denjenigen Studirenden, welche sich in der Impfung von Thieren,
sowie in der Abnahme und Aufbe wahrung von Thierlymphe zu unterrichten wünschen,
auch hiezu Gelegenheit zu geben.

5) Zur Ermöglichung des praktischen Unterrichts an der Universität ist ein beson-
derer Impfbezirk gebildet, für welchen der Lehrer als öffentlicher Impfarzt bestellt wird.

6) Die für den Unterricht erforderliche Lymphe ist aus staatlichen oder unter staat-
licher Aufsicht stehenden Impfanstalten zu beziehen.

7) Am Schlusse des Unterrichts ist seitens des Lehrers den Studirenden auf Ver-
langen zu bescheinigen, wie viel öffentlichen Impfungs-, Wiederimpfungs= oder Impf-
nachschauterminen sie beigewohnt, und ob sie die zur Ausübung der Impfung erforder-
lichen technischen Fertigkeiten erworben haben.

Stuttgart, den 4. Juni 1887.

Für den Staatsminister des Innern:

Baeßtzner. Sarwey.

G edruck t bei 6. Ha si elbri un (6hr. S cheufele).
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Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Montag den 20. Juni 1887.

Inhalt.
Geset, betreffend die Beilagen des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Staatsbeamten, sowie der Angestellten1 den Latein= und Nealschulen vom 28. Juni 1876. Vom 14. Juni 1887. — Bekanntmachung des Ministeriums

des Innern, betreffend die Befugnisse der Aichämter. Vom 13. Juni 1887.

Geletz, betreffend die Beilagen des Gesehzes über die Rechtsverhältnise der Staatsbeamten,
sowie der Angestellten an den Latein- und Realschulen vom 28. Juni 1376.

Vom 14. Juni 1887.

Karl, von Gottes Gnaden König von Württemberg.
Nach Anhörung Unseres Staatsministeriums und mit Zustimmung Unserer

getreuen Stände verordnen und verfügen Wir, wie folgt:

Art. 1.

An die Stelle der dem Gesetze über die Rechtsverhältnisse der Staatsbeamten, sowie
der Angestellten an den Latein= und Realschulen vom 28. Juni 1876 (Reg. Blatt S. 211 ff.)
angefügten Beilage l tritt das anliegende Verzeichniß derjenigen Beamten, welche auf
Lebenszeit angestellt werden, und es gilt dieses künftighin als die in Artikel 2 Absatz 2
des Gesetzes erwähnte Beilage l desselben.
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Art. 2.

An Stelle der dem genaunten Gesetze angefügten Beilage II tritt das auliegende
Verzeichniß derjenigen Beamten, welche unter dem Vorbehalte vierteljähriger Kündigung
angestellt werden, und es gilt dieses künftighin als die in Artikel 2 Absatz 4 des Gesetzes
erwähnte Beilage II desselben.

Unsere Ministerien der Justiz, der auswärtigen Angelegenheiten, des Innern, des
Kirchen= und Schulwesens und der Finanzen sind mit der Vollziehung des gegenwärtigen
Gesetzes beauftragt.

Gegeben Stuttgart, den 14. Juni 1887.
Karl.

Mittnacht. Renner. Faber. Steinheil. Sarwey.

Beilage I (zu Art. 2 Abs. 2).

Verzeichniß
derjenigen Beamten, welche auf Lebenszeit angestellt werden.

— Bei den Ministerien und den Landeskollegien,
sowie

bei der Kanzlei des Geheimen Raths:
die Direktoren, Näthe und Assessoren der Ministerien,
die Vorstände und Mitglieder der Landeskollegien,
die Kanzleidirektoren und die Expeditoren des Geheimen Naths, der Ministerien

und der Landeskollegien,
die Kanzlisten des Geheimen Raths, der Ministerien und der Landeskollegien.

Die übrigen Beamten in den einzelnen Departements:

A. Departement der Justiz:
Der Oberstaatsamwalt bei dem Oberlandesgericht, die Staatsanwälte und Hilfs-

staatsanwälte bei den Landgerichten,
die Amtsrichter,
die Gerichts= und Amtsnotare,
die Vorstände und Kassenbeamten der gerichtlichen Strafanstalten.

II.#—t



153

B. Departement der auswärtigen Angelegenheiten:

a) Diplomatischer Dienst:
die Gesandten, Geschäftsträger, Gesandtschaftssekretäre und Gesandtschafts-

kanzlisten;
b) Verkehrsanstalten:

bei der Eisenbahn= und Dampfschifffahrtsverwaltung:
die Oberbeamten und zwar

der Eisenbahnhauptkassier,
die Vorstände der Hauptmagazinsverwaltung, des technischen Bureaus,

des Revisorats, der Bureaux für Rechnungskontrolle,
die Betriebsoberinspektoren,
der Obermaschinenmeister der Generaldirektion der Staatseisenbahnen,
der Kulturinspektor;

die Buchhalter bei der Hauptkasse,
die Eisenbahnsekretäre,
der Vorstand der Montirungsverwaltung,
die Baninspektoren,
die Abtheilungsingenieure (technische Expeditoren), die Obergeometer,
die Betriebsinspektoren und die Bahnhofverwalter I. Klasse,

die Vorstände der Lokomotiv= und Wagenwerkstätten (Obermaschinenmeister und
Maschinenmeister, Oberwagenmeister und Wagenmeister),

der Dampfschifffahrtsverwalter;
ferner, wenn sie die höhere Dienstprüfung erstanden haben:

die Bureau= und Betriebsinspektionsassistenten, die Bahnhofverwalter II. Klasse,
die Bahnmeister, die Werkführer in Eisenbahnwerkstätten und beim tech-
nischen Bureau, die Buchhalter der Hauptmagazins= und Montirungs-
verwaltung und der Dampfschifffahrtsverwaltung, die Güter= und Gepäck-
abfertigungsbeamten, die Bahnhofkassiere, der Materialverwalter bei der
Hauptmagazins waltung;
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bei der Post= und Telegraphenverwaltung:
die Oberbeamten und zwar

der Oberpostkassier,
die Vorstände des Rechnungsbnreaus und des Kontrollebureaus für Post-

anweisungen, sowie der Druckerei der Verkehrsanstalten,
der Telegrapheninspektor,
der Baubeamte;

der Buchhalter der Oberpostkasse,
der Vorstand des Inventardepots,
die Postinspektoren jeder Art mit Einschluß des Inspektors der Drucksachen-

verwaltung,
die Oberpostmeister,
die Oberpostsekretäre,
die Postmeister, Postkassiere, Postsekretäre und der Buchhalter der Druckerei,
der erste aufsichtführende Beamte für den Telegraphendienst bei dem Postamt

Nro. 1 in Stuttgart,
Telegraphensekretäre;
ferner, wenn sie die höhere Dienstprüfung erstanden haben:

Postverwalter und Postassistenten, der Assistent des Telegrapheninspektors,
der Verwalter und die Werkführer der Telegraphenwerkstätte.

— r

di— D

di— r

c) Departement des Innern:
Die Vorstände, die Regierungsassessoren und die Amtmänner der Oberämter

und der Stadtdirektion Stuttgart,
die Oberamtsärzte,
die Straßenbauinspektoren, der Wasserbauinspektor, sowie der Techniker für das

öffentliche Wasserversorgungswesen,
die Abtheilungsingenieure bei der Ministerialabtheilung für den Straßen= und

Wasserbau, wenn sie die höhere Dienstprüfung erstanden haben,
der Vorstand des Arbeitshauses in Vaihingen,
die Vorstände, Oekonomieverwalter und Sekundärärzte der Staatsirrenanstalten,
der Vorstand der Landeshebammenschule,
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der Landesfeuerlöschinspektor,
die Brandversicherungsinspektoren und der Brandversicherungshauptkassier,
der Vorstand des Bergamts,
der Landoberstallmeister, der Oberthierarzt bei den Landgestüten und der Ge-

stütskassier,
die Offiziere des Landjägerkorps.— *-

D. Departement des Kirchen= und Schulwesens:

a) Unterrichts= und Erziehungsanstalten:
bei der Universität:

der Kanzler, der Amtmann und der Kassier,
die ordentlichen und die anßerordentlichen Professoren,
die Bibliothekare, welche diese Stelle als ihr Hauptamt bekleiden;

bei den höheren theologischen Seminarien:
der Oekonomieverwalter am evangelisch-theologischen Seminar und am Wilhelms-

stift in Tübingen;
bei den landwirthschaftlichen Unterrichtsanstalten:

der Vorstand, der Kassier und der Sekretär, sowie die ordentlichen Professoren
der landwirthschaftlichen Anstalt in Hohenheim,

der Vorstand und die Hauptlehrer der Thierarzneischule,
der Vorstand der Weinbauschule;

bei den technischen Unterrichtsanstalten:
der Verwaltungsbeamte, sowie die ordentlichen Professoren des Polytechnikums,

der Vorstand und die Hauptlehrer der Baugewerkeschule;
bei der Kunstschule:

der Vorstand und die ordentlichen Professoren;
bei der Kunstgewerbeschule:

die Hauptlehrer;
bei den Gelehrten= und Realschulen:

die Gphoren und Professoren an den niederen evangelisch-theologischen Seminarien,
die Vorstände und Hauptlehrer, einschließlich der Kollaboratoren, an den Gym-

nasien, Lyceen und Realanstalten, an den Latein-, Real-, Bürger= und
Elementarschulen;



bei den Lehrerbildungsanstalten:
der Vorstand und Hauptlehrer der Turnlehrerbildungsanstalt,
die Vorstände und die Hauptlehrer der Schullehrerseminarien,
der Vorstand des Lehrerinnenseminars;

bei den Erziehungshäusern des Staats:
die Oberinspektoren und Oekonomieverwalter der Waisenhäuser,
der Vorstand der Tanbstummen= und Blindenanstalt;

b) Sammlungen des Staats:
der Oberbibliothekar, die Bibliothekare, der Expeditor und die Bibliotheksekretäre

der öffeutlichen Bibliothek,
die Konservatoren des Naturalienkabinetts,
der Junspektor der Kupferstichsammlung,
der Vorstand der Staatssammlung vaterländischer Kunst= und Alterthums-

denkmale.

E. Departement der Finanzen:

Die Staatshauptkassiere, Staatskassenkontrolleure und Staatskassenbuchhalter,
die Kameralverwalter und Kameralamtskassiere, sowie der Vorstand des Haupt-

steneramts Stuttgart (Obersteuerinspektor),
die Hochbauinspektoren,
der Bauinspektor für Weg-, Floß= und Wasserbauten in Staatswaldungen,
die Forstmeister, die Revierförster, die Forstamtsassistenten und derHolzverwalter,
die Verwalter, Kassiere und Inspektoren bei dem Berg-, Hütten= undSalinenwesen,
der Münzmeister,
der Vorstand der Bleich= und Appreturanstalt,
die Vermessungskommissäre und der Revisor des Katasterbnreaus, sowie der

Inspektor der lithographischen Anstalt bei dem Katasterbureau,
der Trigonometer des statistischen Landesamts,
die Oberzollinspektoren, Hauptzollverwalter, Hauptsteueramtskassiere, Kontrolleure

jeder Art bei der Zoll= und Stenerverwaltung, die Zollverwalter und
Niederlageverwalter, sowie der Oauptsteuerverwalter bei dem Hauptsteuer--
amt Stuttgart,

—

S

—“

——
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der Kommandeur der Forst- und Steuerwache,
die Umgeldskommissäre und der Steuerinspektor bei dem Hauptsteueramt Stuttgart;

endlich, wenn sie die höhere Dienstprüfung erstanden haben:
die Kameralamtsbuchhalter und der erste Assistent des Hauptsteueramts Stutt-

gart, die Buchhalter bei der Holzverwaltung, den Hütten= und Salinen-
ämtern, die technischen Assistenten der Hütten= und Salinenämter und die
Banamtsassistenten.

IIII. Ständische Beamte:
Der Archivar,
die Registratoren und Kanzlisten der beiden Kammern,
der Kassier, der Kontrolleur und die Buchhalter der Staatsschuldenzahlungskasse.

Peilage II (zu Art. 2 Abs. 4).

Verzeichniß
derjenigen Beamten, welche unter dem Vorbehalte vierteljähriger Kündigung

angestellt werden.

 Beamte, welche in allen Departements, desgleichen bei dem Geheimen Nathe
und bei dem Verwaltungsgerichtshof, sowie bei dem ständischen Amts-
personal vorkommen:

die Kopisten,
die Kanzleidiener und Aufwärter.

II. Im Departement der Instiz:
die Landgerichtsschreiber und die Kanzleiassistenten bei der Staatsanwaltschaft,
die Amtsgerichtsschreiber,
die Amtsgerichtsdiener,
der Hausmeister und der Heizer (Maschinenwärter) an dem Justizgebäude in

Stuttgart,
die Inspektoren an dem Zuchthaus zu Ludwigsburg, an dem Zellengefängniß

zu Heilbronn und an amtsgerichtlichen Gefängnissen,
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die Buchhalter an den gerichtlichen Strafanstalten,
die Hausmeister, Oberaufseher, Aufseher (einschließlich der zu denselben ein—

gereihten Hauswundärzte und Lazarethgehilfen) an den gerichtlichen Straf—
anstalten, sowie an amtsgerichtlichen Gefängnissen, soweit sie nicht dem
Landjägerkorps angehören.

III. Im Departement der auswärtigen Angelegenheiten:
bei der Eisenbahn= und Dampfschifffahrtsverwaltung:

die Bureau= und Betriebsinspektionsassistenten, die Bahnhofverwalter II. Klasse,
die Bahnmeister, die Werkführer in Eisenbahnwerkstätten und beim tech-
nischen Bureau, die Buchhalter der Hauptmagazins= und Montirungs-
verwaltung und der Dampfschifffahrtsverwaltung, die Güter= und Gepäck-
abfertigungsbeamten, die Bahnhofkassiere, der Materialverwalter bei der
Hauptmagazinsverwaltung,

wenn sie die höhere Dienstprüfung nicht erstanden haben;
der Vorstand der Inventarverwaltung, die Werkstättebuchhalter, Güterexpeditions-

kassiere und Stationsmaterialverwalter,
die Oberzugmeister,
die Stationsmeister und Billetkassiere,
die Expedienten,
die Bahnhofoberaufseher, Aufseher, Portiers,
die Lokomotivführer, Zugmeister, Kondukteure, Wagenwärter und Wagen-

revidenten,
die Schiffskapitäne, der Werftmeister, die Maschinisten, Steuermänner und

Schleppschiffführer der Bodenseedampfschifffahrtsverwaltung,
der Dampfschifffahrtsverwaltungsdiener;

bei der Post= und Telegraphenverwaltung:
die Postverwalter und Postassistenten, der Assistent des Telegrapheninspektors,

der Verwalter und die Werkführer der Telegraphenwerkstätte,
wenn sie die höhere Dienstprüfung nicht erstanden haben;

die Buchhalter der Drucksachenverwaltung und der Telegraphenwerkstätte,
der Kassenassistent der Oberpostkasse und der Bureanassistent der Druckerei,
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di— D Telegraphenaufsichtsbeamten, mit Ausnahme des ersten Aufsichtsbeamten
in Stuttgart,

di

di

— D Vorstände von Telegraphenämtern,

Telegraphenbureauassistenten, Obertelegraphisten und Telegraphisten,
die Posthalter als Postamtsvorstände,
die Postexpeditoren,
der Faktor der Druckerei der Verkehrsanstalten,
der Magazinsverwalter bei der Druckerei der Verkehrsanstalten,

die Unterbediensteten im Post= und Telegraphendienst, mit Ausnahme der Land-
postbosten und der Postillone,

Telegraphenaufseher.

—.— —rr—

—·

di—

Departement des Innern:

die Abtheilungsingenieure bei der Ministerialabtheilung für den Straßen= und
Wasserbau, wenn sie die höhere Dienstprüfung nicht erstanden haben,

 Kulturingenieur, welcher jedoch auch auf Lebenszeit angestellt werden kann,
Landwirthschaftsinspektoren, sofern sie zugleich Vorstände von landwirth-

schaftlichen Winterschulen sind (unten V),
 Ablösungskommissär,

Oberamtsaktuare,
die Assistenzärzte bei den Staatsirrenanstalten,
die Buchhalter, Oberwärter und Oberwärterinnen bei denselben,

der zweite Hauptlehrer, der Verwalter, sowie die Oberhebammen bei der Landes-
hebammenschule,

Vorstände der Landgestütshöfe, die Aufseher des Landgestüts,
Oberaufseher und Aufseher bei den Arbeitshäusern,
Straßenmeister und die Flußmeister, die Schleusen-, Fluß= und Straßen-
wärter,

Oberamtsdiener.

— *

d

di—·  2
d
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V. Im Departement des Kirchen- und Schulwesens:

a) Unterrichts- und Erziehungsanstalten:
bei der Universität:

die Sprachlehrer, Musiklehrer, Zeichenlehrer, Reitlehrer, sodann
der Tanzlehrer, der Fechtmeister, der Turnlehrer, ferner
der Universitätsaktuar, der Universitätskopist, die Bibliothekassistenten, die Pro-

sektoren, der Präparator am zoologischen Kabinett, die Assistenzärzte und
Hausmeister an den verschiedenen Kliniken, der Gärtner, der Mechanikus
an dem technologischen und dem physikalischen Institut, endlich

die Pedellen und die Diener bei den Universitätsinstituten;
bei den höheren theologischen Seminarien:

die Hausmeister und Unteraufseher (Thorwarte) an dem evangelisch-theologischen
Seminar und an dem Wilhelmsstift in Tübingen;

bei den landwirthschaftlichen Anstalten:
die an der landwirthschaftlichen Anstalt in Hohenheim angestellten Fach- und

Hilfslehrer, Stationschemiker, Buchhalter, Aufseher, Gärtner,Hausmeister,
Diener,

die an der Thierarzneischule angestellten Fachlehrer (einschließlich des Lehr-
schmieds), Hilfslehrer, Diener,

die Fach= und Hilfslehrer an den Ackerbauschulen und an der Weinbauschule,
mit Einschluß des Weingartmeisters und Gärtners,

diejenigen Vorstände und Landwirthschaftslehrer an den landwirthschaftlichen
Winterschulen, welche zugleich als landwirthschaftliche Sachverständige und
Wanderlehrer (Landwirthschaftsinspektoren oben IV) angestellt sind;

bei den technischen Unterrrichtsanstalten:
die am Polytechnikum angestellten Fach= und Hilfslehrer, sowie derVerwaltungs-

assistent, der Unterbibliothekar, der Mechaniker, der Modellschreiner, der
Gärtner, der Hilfsarbeiter an der Materialprüfungsanstalt (Mechaniker)
und die Diener,

die an der Baugewerkeschulelangestellten Fach- und Hilfslehrer, sowie der Diener,
die Hauptlehrer an den gewerblichen Fortbildungsschulen;
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bei der Kunstschule:
die Fach- und Hilfslehrer, der für die Kunstschule und die Kunstsammlungen

des Staats augestellte Verwaltungsbeamte, sowie die Diener;
bei der Kunstgewerbeschule:

die Fach- und Hilfslehrer, sowie der Diener;
bei den Gelehrten- und Realschulen, mit Einschluß der niederen evan—

gelisch-theologischen Seminarien:
die Fach- und Hilfslehrer und die Diener;

bei den Lehrerbildungsanstalten:
der Diener der Turnlehrerbildungsanstalt,
die Diener bei den Schullehrer= und Lehrerinnenseminarien;

bei den Erziehungshäusern des Staats:
die Diener an den Waisenhäusern, sowie an der Tanbstummen= und Blindenanstalt.

b) Sammlungen des Staats:

die wissenschaftlichen Assistenten und die Präparatoren am Naturalienkabinett,
die Diener bei der öffentlichen Bibliothek und dem Naturalienkabinett,

der Diener bei der Staatssammlung vaterländischer Kunst= und Alterthums-
denkmale.

VI. Im Departement der Finanzen:
diejenigen Buchhalter bei den Kameralämtern, bei der Holzverwaltung, bei den

Hütten= und Salinenämtern, sowie diejenigen technischen Assistenten der
Hütten= und Salinenämter und diejenigen Bauamtsassistenten, welche die
höhere Dienstprüfung nicht erstanden haben;

die Kameralamtsdiener, Kameralunterpfleger, Güter= und Floßaufseher, Brunnen-
meister,

die Revieramtsassistenten, Forstwächter, Forstamtsdiener, Holzmesser, Torfmeister,
der Buchhalter bei der mechanischen Werkstätte in Wasseralfingen, die Korrespon-

denten bei den Hüttenwerken, die Magaziniers, Magazinskontrolleure,
Werksreisenden, Gießereiaufseher, Platzmeister bei den Hüttenwerken und
Salinen (Hüttenschreiber, Salzschreiber), die Obersteiger bei den Erzgruben
und Salzbergwerken, der Hüttenamtsdiener in Wasseralfingen und der
Salinenamtsdiener in Friedrichshall,
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Kastellan, Schloßgärtner, Schloßdiener, Portier und Gartenportier bei der
Schloßverwaltung in Ludwigsburg,

der Badinspektor und der Badkassier in Wildbad,
die Assistenten des Katasterbureaus, der Kalkulator des statistischen Landesamts,
die Assistenten bei den Hauptzoll= und Hauptsteuerämtern und bei den Zoll-

ämtern, mit Ausnahme des ersten Assistenten des Hauptsteueramts Stutt-
gart, wenn derselbe die höhere Dienstprüfung erstanden hat, die Zoll-
einnehmer, Wagmeister, Amtsdiener bei den Hauptzoll= und Hauptsteuer-
ämtern, sowie bei den Nebenzollämtern,

die Acciser und Stadtumgelder.

VII. Ständische Beamte:
die Assistenten der Staatsschuldenzahlungskass

Lekanntmachung des Ministeriums des Innern, betreffend die Befugnisse der Aichämter.
Vom 13. Juni 1887.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 29. März 1886 (Reg. Blatt S. 87)
wird hiemit bekannt gemacht, daß die Erweiterung der Befugnisse der Aichämter Freuden-
stadt und Hall auf die Aichung von Handelswaagen in vollem Umfang (einschließlich der
oberschaligen Tafel-] Waagen) genehmigt worden ist.

Stuttgart, den 13. Juni 1887.
Für den Staatsminister:

Baetzner.

Gedruckt bei G. Hasselbrink (Chr. Scheufele).
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K 19.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
Ausgegeben Stuttgart Dienstag den 21. Juni 1887.

Inhalt.
Gesetz, betreffend die fernere Wirksamkeit des Allgemeinen Sportelgesetzes vom 24. März 1881. Vom 14. Juni 1837.

Gesetz, betreffend die sernere Wirksamkeit des Allgemeinen Sportelgesetzes vom 24. März 1881.
Vom 14. Juni 18387.

Karl, von Gottes Gnaden König von Württemberg.
Im Hinblick auf die Bestimmung in Art. 20 des Allgemeinen Sportelgesetzes vom

24. März 1881 (Reg. Blatt S. 128 ff.) verordnen und verfügen Wir, nach Anhörung
Unseres Staatsministeriums und unter Zustimmung Unserer getreuen Stände, wie folgt:

Artikel J.

Das Allgemeine Sportelgesetz vom 24. März 1881 sammt dem diesem angeschlossenen
Tarif bleibt fortan in Wirksamkeit mit den nachstehenden Aenderungen.

Artikel II.

In dem Sportelgesetze treten folgende Aenderungen ein:
I!) An die Stelle des Artikel 1 Absatz 3 des Gesetzes tritt folgende Bestimmung:

Die Sporteln von Notariatsgeschäften werden nach Maßgabe des Gesetzes
vom 8. Juni 1883 (Reg. Blatt S. 101) erhoben; für Beschwerden über einen
Notariatssportelansatz gilt der Art. 5 des gegenwärtigen Gesetzes.
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2) Der Artikel 3 des Gesetzes hat zu lauten:

3

4

Bei der Sportelberechnung sind Pfennigbeträge, welche ohne Bruch nicht durch
zehn theilbar sind, auf den nächst höheren, durch zehn theilbaren Betrag abzu-
runden. Diese Bestimmung findet übrigens bei den Tarifnummern 23, 58, 89
keine Anwendung.

Wo der Tarif für den Sportelansatz einen Nahmen ausstellt, ist der Betrag
der Sportel zu bemessen: ·

a) nach dem Grade der den Behörden verursachten Mühe,
b) nach der Bedeutung des Gegenstandes, beziehungsweise nach dem Nutzen,

welcher dem Betheiligten in Aussicht steht,
c) nach den Vermögens- und Einkommensverhältnissen der Sportelpflichtigen

(vergl. jedoch Tarifnummer 84 vorletzter Absatz).
Für die Abweisung oder Zurückziehung eines Gesuchs oder Antrags kann in

den im Tarif besonders bezeichneten Fällen Sportel angesetzt werden, letzteren.
falls sofern auf das Gesuch oder den Antrag des Betheiligten von der zustän-
digen Behörde eine, wenn auch nur vorbereitende Thätigkeit geübt worden ist;
die Sportel ist innerhalb des Rahmens nach dem Grade der den Behörden ver—
ursachten Mühe und nach der Bedeutung des Gegenstandes zu bemessen.

Die näheren Bestimmungen bezüglich der Vorschriften in Absatz 2 und 3 werden
im Verordnungswege ertheilt.

Der Artikel 6 Absatz1des Gesetzes erhält folgende Fassung:
Die Staatsbehörden können Sporteln, welche durch eine unrichtige Behand-

lung der Sache ohne Schuld der Betheiligten erwachsen sind, niederschlagen.
Der Artikel 12 des Gesetzes erhält die Fassung:

Bei Gehaltserhöhungen unter Belassung auf der bisherigen Amtsstelle oder
mit Versetzung auf eine Amtsstelle gleicher Art wird die Sportel stets nur aus
dem Mehrbetrag des neuen Gehalts berechnet.

Bei Gehaltserhöhungen unter gleichzeitiger Versetzung auf ein Amt anderer
Art wird die Sportel, soweit eine solche bei der früheren Anstellung schon bezahlt
worden ist, von dem Mehrbetrag des neuen Gehalts nach dem für das neue
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Amt geltenden Prozentsatze berechnet, auch wenn die früher bezahlte Sportel
nicht der Staatskasse, sondern einer anderen Kasse (Art. 13) zukam. Ist der
Prozentsatz der Anstellungssportel für das neue Amt höher als derjenige für
das bisherige Amt, so ist der Mehrbetrag des Prozentsatzes auch aus der Summe
desjenigen Gehalts zu erheben, von welchem die niedrigere Sportel bezahlt
wurde.

5) Der Artikel 19 des Gesetzes wird durch nachstehende Bestimmungen ersetzt:
Mit dem 1. Oktober 1887 werden aufgehoben

das Allgemeine Sportelgesetz vom 23. Juni 1828 nebst dem beigefügten
Tarif (Reg. Blatt S. 483 ff.) und den in Art. 1 und 2 des Gesetzes vom
20. Juni 1875 (Reg. Blatt S. 327) enthaltenen Zusätzen, soweit nicht die
Fortdauer für Lehen unter Tarifnummer 45 Ziff. 3 aufrecht erhalten wird,

sodann der im Notariatssporteltarif vom 4. Juli 1842 (Reg. Blatt S. 382)
unter „Verschollene Ziff. 1 und 2“ verzeichnete Sportelsatz,

ferner das Gesetz über die Sportel für Reisepässe u. s. w. vom 17. Ja-
nuar 1852 (Neg. Blatt S. 6),

der zweite Satz des zweiten Absatzes des Art. 26 des Gesetzes vom
25. August 1879, betreffend das Verfahren der Verwaltungsbehörden bei
Zuwiderhandlungen gegen die Zoll= und Stenergesetze, (Reg. Blatt S. 267),
abgesehen von seiner Anwendung bei der Hinterziehung örtlicher Verbrauchs-
abgaben (Art. 36 dieses Gesetzes), «

endlich der die Postassistenten betreffende zweite Absatz des Art. 3 des
Gesetzes vom 1. August 1858 (Reg. Blatt S. 198);

abgeändert die Sportelsätze, welche genannt sind in
Art. 7 Abs. 2 des Jagdgesetzes vom 27. Oktober 1855 (Reg. Blatt S. 225),

Art. 5 des Gesetzes vom 30. Juni 1865 über Minderjährigkeitsdispen-
sation (Reg. Blatt S. 135),

Art. 14 Abs. 4 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbouch vom
13. August 1865 (Reg. Blatt S. 216),

Art. 91 Abs. 2 der Bauordnung vom 6. Oktober 1872 (Reg. Blatt S. 335),
Art. 197 des Berggesetzes vom 7. Oktober 1874 (Neg. Blatt S. 309),
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Art. 35 des Gesetzes vom 8. August 1875 zur Ausführung des Reichs-
gesetzes vom 6. Februar 1875, betreffend die Beurkundung des Personen=
standes und die Eheschließung, (Reg. Blatt S. 470),

Art. 41 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 16. Dezember
1876 (Reg. Blatt S. 500),
Art. 14 Abs. 9 des Gesetzes über die Eutscheidung von Kompetenzkonflikten

vom 25. August 1879 (Neg. Blatt S. 276) und
Art. 8 Abs. 1 des Forstpolizeigesetzes vom 8. September 1879 (Reg. Blatt

S. 319);

ferner die Bestimmungen in

Art.57 Ziff. 4 des Beamtengesetzes vom 28. Juni 1876 (Reg. Blatt S. 231),
Art. 69 Abs. 2 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 16. Dezember 1876

(Reg. Blatt S. 508) und
Art. 33 Ziff. 4 des Volksschullehrergesetzes vom 30. Dezember 1877

(Reg. Blatt S. 285).
Von dem Gesetz vom 3. November 1855 über die Berechtiguug zum Be-

trieb von Wirthschaftsgewerben (Reg. Blatt S. 269) bleiben die Bestim-
mungen über die Wirthschafsabgaben in Kraft; die Bestimmungen dessel-
ben Gesetzes in Betreff der Uebertragung eines dinglichen Wirthschafts-
rechts auf ein anderes demselben Berechtigten zugehöriges Gebäude (Art. 7
Abs. 1), über das Erlöschen der dinglichen Wirthschaftsberechtigungen (Art. 12)
und über das Ausschanksrecht der Weinproduzenten (Art. 9 Ziff. 1) treten
mit dem in Absatz1oben genannten Tage wieder in Wirksamkeit, jedoch
mit der Maßgabe, daß für die Versagung der Ausübung des Ausschanks-
rechts der Weinproduzenten an Stelle der in Art. 13 des genannten Gesetzes
bezeichneten Gründe die in §. 33 Abs. 2 Ziff. 1 und §. 53 der Reichsgewerbe-
ordnung (Reichsgesetzblatt1883S.187und193) aufgeführten Gründe treten.
Im Uebrigen wird das Gesetz vom 3. November 1855 mit demselben Tage
aufgehoben. "6

6) Der Artikel 20 des Gesetzes fällt weg.
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Artikel III.

In dem Sporteltarife treten nachstehende Aenderungen ein:
1) Die Tarifnummer 5, Arzneimischungen u. s. w. erhält folgende Fassung:

Nr. 5. Arzneimischungen (Patentarzneien, Spezialitäten, ärztliche Geheim-
mittel):

für den Bescheid des Medizinalkollegiums an einen Apotheker in Bezug auf
den Verkauf einer von ihm nicht selbst gefertigten Arzneimischung

1) wenn diese nur auf Grund ärztlicher Anordnung abgegeben
werden darf . ? 1—50 4

2) wenn die Abgabe auch ohne ärztliche Anordung gestattet wird 3—100 +
52) In dem Allegate: „Ausspielungen s. Glücksspiele und Lotterien“ fallen die

Worte: „und Lotterien“ weg.
——

3) In der Tarifnummer 7, Ausstocken von Waldungen, tritt in Ziffer 2
an die Stelle des Betrags von „3—50 /““ der Betrag von „2—50 4“

4) Die Tarifnummery, Vausochen, !65 in if. 1 lit. a fiolene Fassung:a) ein Oberant . ..l——)2)«-U

5) Nach der Tarifnummer9 wird als neue Tarifnummer eingeschaltet:
Nr. 9A. Beerdigung:

1) für Ertheilung der Erlaubniß zur Beerdigung an einem andern Orte als dem
öffentlichen Begräbnißplatz oder einer zugelassenen Familienbegräbnißstätte(§.17

der K. Verordnung vom 24. Jannar 1882, Reg. Blatt S. 33 f..) 10 504
2) bei Abweisung eines solchen Gesuchhes 10 #4

Beerdigung außerhalb des Gemeindebezirts des Sterbeorts s. Lerchen
transport.

s. auch Familienbegräbnißstätten.
6) Das Allegat „Beerdigung u. s. w.“ fällt aus.

7) Die Tarifnummer 10, Beglaubigung, hat in Ziff. 1 Abs. 1 zu lauten:
1) der Echtheit von Urkunden, einschließlich der Siegelung, wenn die Beglau-

bigung beantragt wird, und soweit nicht die Beglaubigung lediglich behufs
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Erfüllung einer dienstlichen Verpflichtung gegenüber einer Behörde erfolgt,
oder nicht für einzelne Fälle besondere Bestimmungen gegeben sind; für jede
derselben
a) durch ein Ministerium oder eine Mittelstelll 2.M
b) durch eine Bezirksstelle oder eine andere Staatsbehörde. .. 0,50 . M

Ferner wird der Tarifnummer als letzter Absatz beigefügt:
„Die Regelung der Beglaubigungsbefugniß der Gerichtsschreibereibeamten

außerhalb des Gebietes der Reichsprozeßgesetze und die Regelung des Sportel-
ansatzes für die diesfälligen Beglaubigungen derselben in Gemäßheit der
Tarifsätze unter Ziff. 1à und b erfolgt im Verordnungswege.“

8) In der Tarifnummer 13, Beschwerden, werden die Worte: „oder auf Gegen-
stände der Dienstaufsicht" in die Worte:

„oder auf Gegenstände der Disziplinaraufsicht"
und die Worte: „bei einer Mittelstelle 3—20 /¾4“ in die Worte:

„bei einer Mittelstelll 2 20 4"
abgeändert.

9) Die Tarifnummer 14, Bürgerrecht, fällt aus.

10) In der Tarifnummer 16, Depositen u. s. w., wird

in Ziffer 1b der Betrag von „mindestens 2.7“
durch den Betrag von „mindestens 1.“ und

in Ziffer 2b der Betrag von „mindestens 1.“
durch den Betrag von „mindestens 0,50 -“

ersetzt.
11) In der Tarifnummer 18. Dienstanstellungsbestätigung u. s. w. fällt

die Ziffer 3 aus und wird Ziffer 4 durch folgende Bestimmung ersetzt:
3) Bei dem Eintritt, bezw. Wiedereintritt in die Stelle eines Gemeinderaths:

in Gemeinden I. Klaseee . ... 5 4

„ „ II. „ ... 2.M

III. „ 4

und ist statt am Schlusse der Tarifnummer 18. „Anmerkungen zu
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Ziff. 1 bis 4“ u. s. w. (lit. a bis d) zu setzen:
„Anmerkungen zu Ziff.1bis 3:

a) Bei der Bestätigung der Wahl von Hilfsbeamten u. s. w. wie seither lit. c.
b) Der Ansatz der Sporteln kommt zu:

in den Fällen der Ziff. 1 und 2 derjenigen Behörde, welcher die Ernennung
oder Bestätigung zukommt, bei der Ernennung des Ortsvorstehers in
Gemeinden erster Klasse dem Ministerium des Innern;

in den Fällen der Ziff. 3 dem Ortsvorsteher.
s. auch Standesbeamte, Gerichtsvollzieher und Kaminfeger.“

12) In der Tarifnummer 19, Eheschließung, tritt in Ziffen 2 an die Stelledes Betrags von „5 bis 15.-4“ der Letrag von „ 2 bis 15.“

13) Zwischen die Tarifnummern 21 und 22 wird als neue Tarifnummer einge-

schaltet:
Nr. 21 A. Familienbegräbnißstätten außerhalb der öffentlichen Be-
gräbnißplätze:
) für die Ertheilung der Erlaubniß zur Errichtung (§ 17 Abs. 4 der K. Ver-

ordnung vom 24. Jannar 1882, Reg. Blatt S. 39)0) 10 50•4
2) bei Abweisung eines solchen Gesuchs . 5 20.

s. auch Leichentransport.
14) In der Tarifnummer 28, Gemeindegrundeigenthum, wird nach dem

Citat: „und §. 66 Ziff. 3“ eingefügt:
„Gesetz, betreffend die Gemeindeangehörigkeit, vom 16. Juni 1885, Reg. Blatt
S. 257, Art. 20 und 32“

und ist das Citat am Schlusse der Nummer 28 statt: „s. auch Veräußerungen
und Verpachtungen“ dahin abzuändern:

„s. auch Veräußerungen von Körperschaftsvermögen.“
15) In der Tarifnummer 29, Gemeinderathsbeschlüsse, wird die Ziff.2dahin

abgeändert:
2) in andern Fällen 22 200 K

16) In derTarifnummer31, Gesellschaftsverträge u. s. w., wirdin Ziff.2

der Betrag von „3 vom Tausend“ ersetzt durch den Betrag „10——50.4.“
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17) Zwischen die nach der Tarifnummer 31, Gesellschaftsverträge c. stehen—
den Allegate: Gewerbeanlagen u. s. w. und — Gewerbesachen u. s. w. wird das
weitere Allegat eingeschaltet:

„Gewerbelegitimationskarten s. Handlungsreisende.“

18) In der Tarifnummer 33, Handelsregister u. s. w., hat die Ziffer1zu lauten:
1) für die Einträge und Löschungen. 2 50 J%

19) Nach der Tarifnummer 33, Handelsregister u. s. w., wird als neue Tarif-
nummer eingeschaltet:

Nr. 33 A. Handlungsreisende:

für die Ausstellung einer Legitimationskarte oder einer Gewerbelegitimationskarte
für inländische und ausländische Handlungsreisende (§. 14aAbs. 1 der Reichsge-
werbeordnung, Ziff. 17 des Schlußprotokolls zum Zollvereinsvertrag vom S. Juli
1867, Reg. Blatt S. 171, vergl. mit §. 44a Abs. 6 der Neichsgewerbeordnung,
II der Bekanntmachung vom 31. Oktober 1883, Reg. Blatt S. 222) 5 /

20) Nach der Tarifnummer 33 A (oben Ziffer 19) wird die weitere neue Tarif-
nummer eingeschaltet:

Nr. 33 B. Hegezeit des Wildes:

für die Dispensation von den bestehenden Vorschriften auf Grund des §. 1 letzter
Absatz der K. Verordnung vom 30. Juli 1886 (Reg. Blatt S. 315) 1—20 4

Anmerkung.
Ein Ausatz der Sportel findet nicht statt, wenn die Dispensation vonEinhaltung
der Hegezeit erteilt wird für Wild, welches in Thiergärten oder in eingezäunten
oder sonst gehörig abgeschlossenen Grundstücken gehalten wird.

21) Nach der Tarifnummer 33B (oben Ziff. 20) wird weiter die neue Tarif-
nummer eingeschaltet:

Nr. 33 C. Hufbeschlaggewerbe:

für die im Dispensationswege erfolgte Zulassung zum Hufbeschlaggewerbe ohne Prü-
fungsnachweis (Art. 2 des Gesetzes vom 28. April 1885, Reg. Blatt S. 79) 5 30 1

s. auch Prüfungen, Tarifnummer 56 II. 5.



171

22) Die Tarifnummer 36, Jahrtagsstiftungen, erhält nach dem Worte:
„Kirchenpflegen“ die Einschaltung:

„der Pfarr= und Kaplaneistellen und der israelitischen Kirchenvorsteherämter.“

23) Die Tarifnummer 39, Kollekten, erhält folgende Fassung:
Nr. 39. Kollekten:

für die Erlaubniß zur Veranstaltung (Folleisrafgert von 1871 Art. 13,
Reg. Blatt S. 3290) 1-50

241) Die Tarifnummer 43, Legitimationskarten der Onnaelsreisenden
u. s. w., und 44, Legitimationsscheine, fallen aus.

25) Zwischen die Tarifnummer 42, Legitimation u. s. w., und 45, Lehen,
tritt das Allegat:

„Legitimationskarten s. Handlungsreisende.“
26) Die Tarifnummer 46, Leichentransport, hat zu lauten:

Nr. 46. Leichentransport:
für die auf Ansuchen erfolgende Ausstellung eines Leichenpasses zum Transport
einer Leiche, soweit hiezu Genehmigung erforderlich isst. 2 30—

s. auch Beerdigung, Familienbegräbnißstätten.

27) Jn der Tarifuummer 48, Liegenschaftsveräußerung, ist zu setzen:
in Ziff. 1 à an Stelle des Betrags von „10 100.¾“ der Betrag von „10 300-44“
in Ziff. 10 an Stelle des Betrags von „50. 300 „“ der Betrag von „050 500.¾¼“

28) Die Tarifnummer 49, Lotterien (Ausspielungen), wird aufgehoben.

29) In der Tarifnummer 50, Märkte, hat die Ziff. 3 zu lanten:
3) bei der Abweisung oder Zurückziehung eines Gesuchs in den Fällen der Ziff. 1

2 10.K

30) Die Tarifnummer 52, Namensänderung, wird durch folgende Bestimmung
ersetzt:

Nr. 532. Namensänderung:
1) für die Gewährung des Gesuchs, den Familiennamen ändern zu dürfen 5.—50.4

2
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2) für die Gewährung des Gesuchs einer Gemeinde um Aenderung ihres Namens
20 100 %

3) bei Abweisung oder Zurückziehung eines solchen Gesuchs (Ziff. und 2) 3. 25 %

31) In der Tarifnummer 56, Prüfungen, hat die Ziffer II. 4 zu lanten:
4) bei Diplomprüfungen an Berufslehranstalten ... 3.4Ferner wird in Ziffer II. 5 zwischen die Worte: „Eichmeister“ und ,nieden

Eisenbahnpolizeibeamte“ eingescalte das Wort: „Hufschmiede.“
32) In der Tarifnummer 568, Rechnungen, wird im Eingang nach dem Worte:

„Armenverbände“ eingeschaltet: „Schulfonds.“
33) Die Tarifnummer 64, Schaustellungen, hat zu lanten:

Nr. 64. Schaustellungen:

1) für Ertheilung der Erlaubniß zur gewerbsmäßigen öffentlichen Beranstaltung
von Singspielen, Gesangs= und deklamatorischen Vorträgen, Schaustellungen
von Personen oder theatralischen Vorstellungen ohne höheres Interesse der
Kunst oder Wissenschaft in Wirthschafts= und sonstigen Räumen und zur lUeber-
lassung solcher Räume zu öffentlichen Veranstaltungen genannter Art (F. 33 a

der Reichsgewerbeordnung), zutreffendenfalls neben der Accise oder Gewerbestener
25—100

2) für die Ertheilung der Erlaubniß zu Musikaufführungen, Scanstelmgen,
theatralischen Vorstellungen oder sonstigen Lustbarkeiten, soweit eine solche Er-
laubniß erforderlich ist (§. 335 und§.60aderReichsgewerbeordnung), zu-
treffendenfalls neben der Accise oder Gewerbesteuuer 0,00 100 4

s. auch Glücksspiele, Tanzerlaubniß, Wandergewerbescheine.
34) In der Tarifnummer 66, Schreibgebühr, wird nach den Worten:

18. Juni 1878“ eingeschaltet:
„und das Reichsgesetz vom 29. Juni 1881, betreffend die Abänderung von Be-
stimmungen des Gerichtskostengesetzes."

„vom

35) In der Tarifnummer 67, Seminaristen u. s. w., wird die Ziffer 3 durch
die Bestimmung ersetzt:

3) für die Erlaubniß zur Uebernahme fremder Dienste unter Fortdauer des Se-
minar= oder Konviktsverbands
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a) im Falle der Ziffer 2a.. 20—50-4
b) „„ „ „ 22 . 20 40 MA

e)n, „ „ 20. .. 30 756 M
Ferner wirdin Ziffer 4 das Wort chenso- eiseßt durch die Worte:

„die gleichen Sätze wie Ziffer 2.“

36) Das Allegat unmittelbar nach Tarifnummer 67, Seminaristen u. s. w.,
hat zu lanten:

„Spiele, s. Glücksspiele, Schanstellungen.“

37) In der Tarifnummer 68, Staatsangehörigkeit u. s. w. werden die Ziffern
2, 5 und 6 dahin abgeändert:

2) für die Ertheilung einer Naturalisationsurkunde oder einer Renaturalisations=
urkunde (§. 2 Ziff. 5, §. 6 und §. 21 Abs. 4 20

5) für die Ausstellung oder Verlängerung eines Staatsangehörigkeitszengnisses
(Heimathschein,Staatsangehörigkeitsausweis)sammt Siegelung mit oder ohne
Beglaubigung der Ministerien. .. ..lc--

6) bei der Abweisung eines Gesuchsin den Fällen der zifter 2 und 4 bis zur Hälfte
des Betrags der betreffenden Sportel.

38) In der Tarifnummer 76, Todte Hand, erhält die Ziffer 1 folgende
Fassung:

1) für Dispensation vom Verbot des Grundeigenthumserwerbs oder von der Ver-
pflichtung zur Wiederveräußerung erworbenen Grundeigenthums, neben der
etwaigen Acceiseabgabe, Schenkungs= oder Erbschaftssteuer, aus dem Werth
der Güter, bei Tauschverträgen, sowie bei dem Ersatz von veräußertem Grund-
eigenthum durch Neuerwerbung von solchem jedoch nur aus dem etwaigen
Mehrwerth der eingetanschten Giter 5 vom Hundert, mindestens 3 ./1

39) Die Tarifnummer 80, Verpachtungen und Vermietungen u. s. w. wird
aufgehoben.

10) IJn der Tarifnummer 83, Verträge, wird die Ziff. 3 Abs. 1 dahin abgeändert:
3) für die gerichtliche oder landesherrliche Bestätigung von Familienfideikommissen,

Familienstatuten, Familien= und anderen Verträgen der Exemten wie der



174

Nichtexemten, für welche nicht eine besondere Sportel angeordnet ist (zu vergl.
Notariatssporteltarif: Abfertigungsverträge, Annahme an Kindesstatt, Ein—
kindschaftsverträge, Eheverträge) ...... ·.3—--1000»«:

41) Die Tarifnummer 86, Vögel, erhält folgende Fassung:
Nr. 86, Bögel:

für die Ermächtigung zum Fangen und Erlegen der nicht jagdbaren weder
unbedingt geschützten noch schädlichen — Vögel innerhalb bestimmter Zeit

G. 3 Abs. 2 und3der K. Verordnung vom 16. August 1878, Reg. Blatt
S. 205) und für die Dispeusation auf Grund des §. 7 der eben angeführten6. Verordnungg . 1. 20

42) Nach Tarifnummer 86, Vögel, wird als neue Tarifnummer eingeschaltet:
Nr. 86 A. Wanderauktionen:

1) für die ausnahmsweise Zulassung (§. 56 der suichspewerbtorden 1•.25 %
2) bei der Abweisung eines Gesuchss .. . 1 5.

43) Ferner wird nach Tarifnummer 86 A (oben Ziff. 42) eingeschaltet die neue
Tarifnummer:

Nr. 86 B. Wandergewerbescheine (Reich'pewerbeordumg S. 55 ff.):
1) für die Ausstelluung 1.3 1
2) für die Ausdehnung eines Wondergewerbescheins auf einen andern Verwal-

tungsbezirk nach Maßgabe der Reichsgewerbeordnung §. 60 Abs.2beziehungs-
weise §. 56 d vergl. mit II. A. 6 der Bekanntmachung vom 31. Oktober 1882
(Reg. Blatt S. 222) 1 %

3) für die Erlaubniß zur Mitführung anderer Personen bein Gewerbebetriet
im Umherziehen (§. 62 der Reichsgewerbeordnung)für jede Person 0,001

4) für die Genehmigung eines Druckschriftenverzeichnisses (§. 36 Abs. 4 der
Reichsgewerbeordnung) undebenso bei Bersagungder Genehmigung 0,50. 3 /%

5) für die Erlaubniß zum Gewerbebetrieb im Sinne des §. 42b der Reichs-
gewerbeordnung 1 3

Die Stenerpflicht nach Maßgabe des Neeisegesetes 8. 5 und des Steuer-
gesetzes vom 28. April 1873 Art. 99 und 100 besteht daneben.
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Anmerkung zu Ziff. 1 und 2.
Wenn für mehrere Personen ein gemeinsamer Wandergewerbeschein aus-

gestellt wird (§. 604 der Reichsgewerbeordnung), so ist die Sportel Ziff. 1
für jede Person besonders zu berechnen. Wird ein gemeinsamer Wander-
gewerbeschein auf einen anderen Verwaltungsbezirk ausgedehnt, so kann die
Sportel bis auf das Fünffache des in Ziff. 2 bezeichneten Betrags erhöht
werden.

s. auch Schaustellungen und Verfahren in Gewerbesachen.

44) Nach der Tarifnummer 88, Wasserwerke u. s. w. wird als neue Tarifnummer
eingeschaltet:

Nr. 88 A. Wechselprotest:
für dessen Erhebung und Aufnahme durch einen Gerichtsschreiber (Art. 3

Abs. 2 des Ausführungsgesetzes zum Gerichtsverfassongegeete vom24. Jannar
1879, Reg. Blatt S. 33333399 43646

15) JIn der Tarifnummer90, Wirthschaften, werden folgende Bestimmungen
abgeändert:

I. Wirthschaftskonzessionssporteln:
in Ziff. 1 tritt an die Stelle des Betrages von 50300
der Betrag ..... 50.500 4

Die Ziffer 4 hat zu lauten:
4) bei Ertheilung der Erlaubniß, das Wirthschaftsgewerbe statt in dem genehmigten

Lokal in einem anderen Lokal innerhalb desselben Gemeindebezirks ausüben zu
dürfen, oder bei der Erlanbniß zu sonstigen wesentlichen Aenderungen in Be-
zug auf das Lokal

a) bei Wirthschaften mit persönlicher Berechtigung ’ 10. 50 A.

b) bei Wirthschaften mit dinglicher Berechtigng 20—150 4
Die Ziffer 6 hat zu lauten:
6) bei Ertheilung der Erlaubniß zu einem vorübergehenden Wirthschaftsbetrieb auf

einem Jahrmarkt (Gew. Ord. § 67 Abs. 2) oder bei einer ähnlichen besonderen
Veranlassung, sowie zum Feilbieten geistiger Getränke in den Fällen des §. 42
Abs. 3 und §. 56 Abs. 2 Ziff. 1 der Reichsgewerbeordnungjse 2—40
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Die Ziffer 7 hat zu lauten:
7) bei Verlängerung der Fristen in den Fällen des 8. 49 der Reichsgewerbeordnung
 der unter Ziff. 1, 2 und 3 genannten Sporteln.

Die Ziffer 8 hat zu lauten:

8) bei der Abweisung eines '“in den unter . 1 bis 4, 6 und 7 genannten
Fällen I1I—10 4

Die Ziffer 9 hat zu lauten:
9) für die Erstreckung des Ausschanksrechtes der Weinproduzenten über ein Viertel-

jahr hinaus (Art. 9 Ziff. 1 des Gesetzes vom 3. November 1855, Reg. Blatt
S. 2690) . . .3«,-H

II. Jährliche Sporteln neben den ungelds. rc. Abgaben:
Nach Ziffer2wird eingeschaltet:

„Anmerkung zu Ziffer lI.
Wird das Gewerbe in mehreren Betriebs= und Vertaufsstätten gleich-

zeitig betrieben, so ist jeder solche Wirtschaftsbetrieb besonders zur Sportel
beizuziehen.“

Artikel IV.

Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Oktober 1887 in Kraft.
Die an diesem Tage schon anhängigen Geschäfte werden in derjenigen Instanz, ir

welcher sie an demselben Tage sich befinden, noch nach den bisherigen Bestimmungen
behandelt.

Unser Staatsministerium wird ermächtigt, den unter Berücksichtigung der obigen
Aenderungen sich ergebenden Text des Allgemeinen Sportelgesetzes vom 24. März 1881
sammt Tarif je mit einer fortlaufenden Nummernfolge der Artikel und Tarifpositionen
durch das Regierungsblatt bekannt zu machen.

Unsere sämmtlichen Ministerien sind mit der Vollziehung dieses Gesetzes beauftragt.
Gegeben Stuttgart, den 14. Juni 18987.

Karl.

Mittnacht. Renner. Faber. Steinheil. Sarwey.

Gedruckt bei G. Hasselbrink (Chr. Scheufele).
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M 20.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
Ausgegeben Stuttgart Mittwoch den 22. Juni 1887.

Inhalt.
Finanzgesetz für die Finanzperiode ——u Vom 14. Juni 1887.

.... .1.zpki11887

FumnzgeseikfurdteZumuzperwdcHW,«
Vom 14. Juni 1887.

Karl, von Gottes Gnaden König von Württemberg.

Zur Feststellung des Staatshaushalts für die Finanzperiode verordnen
und verfügen Wir, nach Anhörung Unseres Staatsministeriums und unter Zustimmung
Unserer getreuen Stände, wie folgt:

Art. 1.

Der Staatsbedarf ist für den ordentlichen Dienst nach dem beigefügten Haupt-
finanzetat festgesetzt:

für lufé 53383625258 4.560.
für g.— nrr 15 auk 58791484 4# 53
zusammen für die Finanzperiode gi. vg 33 auf .. EIIIT H



178

Art. 2.

Zur Deckung dieses Aufwands sind bestimmt:
1) der Reinertrag des Kammerguts, welcher nach dem Voranschlag für die Finanz-

periode u rh angenommen ist 44411879X91 I
2) die im Etat namentlich bezeichneten Steuern, welche sich

für diefelbe Zeit mit Einrechnung der hienach bestimmten
Zuschläge (Art. 4) berechnen an
a) direkten Abgaben aauf 27368550-.4 0,
b) indirekten Abgaben auf. 10750 140.K 0,

- -—681186()0«1!

3) ein Zuschuß aus der Restverwaltung im Betrag von. . 4886173 M 1885

zusammen II7IIG6748 M 09,J.
Art. 3.

1) In Gemäßheit des Art. 111 des Gesetzes vom 28. April 1873, betreffend die
Grund-, Gebäude= und Gewerbesteuer, sind vom 1. April 1887 an die für die Grund= und
Gefällsteuer hergestellten neuen Kataster der Erhebung der Grund= und Gefällsteuer zu
Grunde zu legen, und es tritt demgemäß von diesem Tage an das Gesetz vom 15. Juli
1821, betreffend die Herstellung eines provisorischen Steuerkatasters, nebst den zu dessen
Vollziehung erlassenen Vorschriften auch hinsichtlich der Grund= und Gefällsteuer außer
Wirkung (vergl. Art. 3 Ziff. 1 und 2 des Finanzgesetzes für die Finanzperiode 1. Juli
1877 bis 31. März 1879 vom 28. Juni 1877, Reg. Blatt S. 161).

2) Die direkte Steuer aus Grundeigenthum und Gefällen wird auf 3,9 Prozent des
Steneranschlags der Grundstücke und Gefälle,

3) die direkte Steuer aus Gebäuden auf 3,9 Prozent der nach Maßgabe des Gesetzes
vom 6. Juni 1887 (Reg. Blatt S. 145) zu berechnenden steuerbaren Rente der
Gebäude und

4) die direkte Steuer aus Gewerben auf 3,9 Prozent des steuerbaren Betrags des Ge-
werbeeinkommens,

dem Jahre nach festgesetzt.
Art. 1.

1) Die Steuer von den Apanagen und übrigen hansgesetzlichen Bezügen der Mit-
glieder des Königlichen Hauses, von dem Einkommen aus Kapitalien und Renten und
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von dem Dienst= und Berufseinkommen wird auf 4,8 Prozent des steuerbaren Jahresertrags
bestimmt, welcher nach den seitherigen gesetzlichen Vorschriften zu berechnen ist, unter
Beachtung der in dem Gesetze vom 31. März 1887 (Reg. Blatt S. 93), betreffend das
steuerfreie Zinsen= und Renteneinkommen der Wittwen, geschiedenen oder verlassenen Ehe-
frauen, vaterlosen Minderjährigen, sowie gebrechlichen Personen, enthaltenen Bestimmungen.

2) Die Accise ist mit einem Zuschlag von 20 Prozent zu den durch die Etatsverab-
schiedung für 1867/68 und durch das Gesetz vom 24. Juni 1875 (Reg. Blatt S. 330)
bestimmten Abgabebeträgen nach den bisherigen gesetzlichen Normen zu erheben.

3) Die Abgabe von Hunden ist nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1874 (Reg. Blatt S. 79) mit einem Zuschlage von 1-¾ zu der durch das Gesetz
vom 20. Juni 1875 (Reg. Blatt S. 329) bestimmten Abgabe zu erheben, welcher Zuschlag
dem Staat allein verbleibt.

4) Die Ausschanksabgabe von Wein und Obstmost ist nach den bisherigen Normen
zu ermitteln und wird auf 11 Prozent des Ausschankserlöses festgestellt.

5) Die Abgabe von dem zur Biererzeugung bestimmten Malz ist nach den bestehen-
den gesetzlichen Normen nach dem Satze von 10 /¼ für 100 kg ungeschrotenes Malz zu
erheben.

6) Die Abgabe von der Erzeugung und dem Kleinverkauf von Branntwein ist nach
den durch das Gesetz, betreffend die Abgabe von Branntwein, vom 18. Mai 1885
(Reg. Blatt S. 111) bestimmten Sätzen zu erheben.

7) Die Uebergangssteuer von geschrotenem Malz ist nach dem Satze von 10 ¼ für
100 kg Malz zu erheben.

8) Die Uebergangssteuer von Bier ist mit 3.4 für das Hektoliter braunes Bier
und mit 1.44 65 5 für das Hektoliter weißes Bier zu erheben.

9) Die Uebergangsstener von Branntwein, welcher aus anderen Staaten des deutschen
Zollgebiets zur Einfuhr gelangt, wird bei einer Normalstärke von 50 Grad nach dem Alko-
holometer von Tralles bei 12,44 Grad Neaumur nach dem durch das Gesetz, betreffend die
Abgabe von Branntwein, vom 18. Mai 1885 (Reg. Blatt S. 111) festgestellten Satze von
13 .M 10 — für das Hektoliter erhoben.

Nach diesem Verhältniß werden auch die Uebergangssteuersätze für Branntwein über
und unter 50 Grad Stärke bestimmt und bekannt gemacht.

10) Die unter das allgemeine Sportelgesetz vom 24. März 1881 sammt Tarif (Reg. Blatt
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S. 128) und das Gesetz vom 28. März 1887 (Reg. Blatt S. 91), betreffend die vorläufige
Verlängerung der Wirksamkeit des allgemeinen Sportelgesetzes vom 21. März 1881, sowie
die unter das Gesetz vom 14. Juni 1887 (Reg. Blatt S. 163), betreffend die fernere Wirk-
samkeit des allgemeinen Sportelgesetzes vom 24. März 1881, fallenden Sporteln werden
nach den in diesen Gesetzen enthaltenen Sätzen und Bestimmungen erhoben (zu vergleichen
jedoch hienach Ziff. 12 und 13).

11) Insoweit in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und Konkurssachen das Reichs-
gerichtskostengesetz vom 18. Juni 1878 (Reichsges.-Bl. S. 141) keine Anwendung findet
(Ausführungsgesetze zur Reichscivilprozeßordnung vom 18. August 1879 Art. 36 ff.,
Neg. Blatt S. 173, und zur Reichskonkursordnung vom 18. August 1879 Art. 19, Reg. Blatt
S. 213), desgleichen insoweit für die am 1. April 1881 anhängig gewesenen Verwaltungs=
und Verwaltungsrechtssachen, sowie für sonstige Fälle der Sportelansatz in den bisherigen
Normen begründet ist (Art. 19 Abs. 2 des allgemeinen Sportelgesetzes vom 24. März
1881), sind die Sporteln nach den vor dem 1. April 1881 in Geltung gewesenen landes-
gesetzlichen Bestimmungen mit einem Zuschlag von 20 Prozent zu erheben.

12) Die Sporteln von Notariatsgeschäften sind nach den Bestimmungen des Gesetzes
über die Notariatssporteln vom 8. Juni 1883 und nach den Sätzen des demselben an-
gehängten Notariatssporteltarifs zu erheben. Für die vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes angefallenen Notariatsgeschäfte (vergl. Art. 34 Abs. 2 und 3 des oben angeführten
Notariatssportelgesetzes vom 8. Juni 1883) sind die Notariatssporteln nach den vor dem
1. Juli 1883 in Geltung gewesenen landesgesetzlichen Bestimmungen und Beträgen mit
einem Zuschlag von 30 Prozent zu erheben.

13) Die Erbschafts= und Schenkungssteuer ist unter Beibehaltung des Minimalsatzes
von 2 Prozent nach den Bestimmungen des Gesetzes vom 24. März 1881 (Reg. Blatt S. 113 )
zu erheben mit Berücksichtigung der Aenderungen, welche durch das Gesetz vom 3. April
1885 (Reg. Blatt S. 71) getroffen wurden.

Art. 5.

Das einen Bestandtheil der Restverwaltung bildende Betriebs= und Vorrathskapital
der Staatshauptkasse wird auf 6 000000 festgesetzt.

Zur Verstärkung dieses Betriebs= und Vorrathskapitals dürfen in der Finanzperiode
1887/89 Schatzanweisungen nach Bedarf, jedoch nicht über den Betrag von 4000000 „1
hinaus, ausgegeben werden.
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Art. 6.

Die Schatzanweisungen werden auf die Staatsschuldenzahlungskasse lautend von der
ständischen Schuldenverwaltungsbehörde unter Mitwirkung Unseres Finanzministeriums
ausgefertigt.

Die Ausgabe derselben ist durch Unser Finanzministerium zu bewirken, dem die
Bestimmung des Zinssatzes und der Dauer der Umlaufszeit, welche den 1. Oktober 1889
nicht überschreiten darf, überlassen wird. Innerhalb dieses Zeitraumes kann der Betrag
der Schatzanweisungen wiederholt, jedoch nur zur Deckung der in Verkehr gesetzten Schatz-
anweisungen ausgegeben werden.

Art. 7.

Der in Art. 5 genannte Maximalbetrag der auszugebenden Schatzanweisungen darf
je nach Bedarf um die für die Verzinsung derselben erforderlichen Beträge, welche eben-
falls durch Schatzanweisungen zu bestreiten sind, überschritten werden.

Die zur Einlösung der Schatzanweisungen erforderlichen Mittel sind der Staats-
schuldenzahlungskasse aus den bereitesten Staatseinkünften zu überweisen, nöthigenfalls
durch ein Staatsanlehen aufzubringen.

Art. 8.

Die Schatzanweisungen verjähren binnen 5 Jahren, von dem in jeder derselben aus-
zudrückenden Fälligkeitstermin an gerechnet, ohne daß es eines öffentlichen Aufrufs bedarf.
Sie gelten als gekündigte Staatsschuldscheine im Sinne des Gesetzes vom 18. August
1879 (Reg. Blatt S. 221).

Die Einschreibung auf den Namen der Inhaber findet nicht statt.
Art. 9.

Zum Zwecke der Umwandlung beziehungsweise Kündigung und Rückzahlung des
1½ prozentigen zweiten Staatsanlehens von dem Jahre 1876 im restlichen Betrag von
20 080 200 &amp; im Wege außerordentlicher Tilgung wird die ständische Schuldenverwal-
tungsbehörde ermächtigt, unter verfassungsmäßiger Mitwirkung Unseres Finanzmini-
steriums ein neues Staatsanlehen in dem hiezu erforderlichen Betrag unter möglichst
günstigen Bedingungen aufzunehmen.

Art. 10.

Die ständische Schuld waltungsbehörde wird ermächtigt, zum Zwecke der Rück-
zahlung des einen Theil der Staatsschuld bildenden, von der verewigten Königin Ka-
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tharina Majestät herrührenden und infolge Ablebens Ihrer Königlichen Hoheit der Frau
Prinzessin Marie von Württemberg kündbar gewordenen Brautschatzkapitals im Betrage
von 437 142 .A 86 J unter verfassungsmäßiger Mitwirkung Unseres Finanzmini-
steriums ein neues Staatsanlehen in dem hiezu erforderlichen Betrag unter möglichst
günstigen Bedingungen aufzunehmen.

· Art. 11.

Das Finanzministerium in Vertretung des allgemeinen Hochbaufonds wird er-
mächtigt, aus dem Vermögen der Restverwaltung zu nachstehenden Bauten zu ver-
wenden:

für die Versorgung der vormaligen Festung Hohenasperg mit Trink= und Nutzwasser
60 000 1/%

zu Herstellung eines Neubaus für die Sammlungen und Institute der gewerb-
lichen Centralstelle und für verwandte Zwecke, erste Ratt 217.000 „

zu Herstellung eines hilshe Kabinetts an der Universität Tübingen, letzte
Natt 130 000%

zu Erbauung einer neuen geburtshilflich qnökologischen Klinik in Tübingen
620 000 %

zu Neuherstellung der Lehr= und Versuchsbrauerei und des chemisch- technischen
Laboratoriums in Hohenhei 35 000 %

zu Herstellung eines Neubaus für den matemischen Unterricht und Präparir.
übungen an der Thierarzneischule in Stuttgartt. 100000 %

für den Neubaun eines Mädchenschulhauses in Freudenstadt 69000 A

Gegenwärtiges Gesetz ist durch Unser Finanzministerium zu vollziehen.
Gegeben Stuttgart, den 14. Juni 1887.

Karl

Mittnacht. Nenner. Faber. Steinheil. Sarwey.
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Hauptfinanzetat
für die Zeit

vom l. Apris 1887 bis 31. März 1889.

** egI. Staatsbedarf. ür ürKap. * "bedarf 189—ISS. 19

M 3 MÆ 23

1 ivilliste 1804 668 28 1804 658 28

2Apanagen und Wittume 29 332 48 279 332 48
D.

3EStaatsschuld: I
Zinse 17 401 580 35 17 359 517 53

Tilgungssonds . 2 524 853 562618 367 15
Kosten für die Einlösung der Obligationen und Coupons . 16 500 — 16 500—

Summe Kapitel 319942 933 v 19 994 384 68

3a Zinse aus Schatzanweisungen. — — — —

4 Renten. 461 892 961 461159 16

5 Entschädigungen 74776 ba 106 676 64

6Pensionen: i
Pensionen an Staatsbeamte und Landjägeroffiziere 875 000 — 875 000 —
Pensionen von Angestellten an niederen Latein= und Real- D

schulen 100 OoOo0 — —
Zuschuß an die Eivilscaatsdiener: Wittwen und Weisen=

pensionskasse . 186000L-212000!—
Zuschuß an dieWittwen- undWaisenpensionskafe der Ange

stellten an niederen Latein= und Realschulen . — — —

Invalidengehalte von Landjagern und Aufsebern an Straf-
anstalten . 95 ro 95000 —

Civilpensionen 1256 000 — 1 282 Ooo —
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½“ Betragür für
Kap. I. Staatsbedarf. 1887—18898. 1888 880.

M E M 8
j ———

Pensionen evangelischer Geistlicher. 2eo ooo — 220 000
Pensionen katholischer Geistlicher . 40 000 — 40 000 —
Zuschuß an die Wittwenkasse evangelischer Geistlicher 82 000 — 82 000 —
Zuschuß an die Pensionskasse der Volksschullehrer 387000 M400 000

Zuschuß an die Wittwen= und Waisenpensionskase der
Volksschullehrer. .. 104000j-—104000—

Pensionen für girchen— und Schuldiener 833 000 — 810 0o00 *
Pensionen für Militärangehörige 34 000 — 3333000—

sumne Kapitel 0| 13 000—2 ssiooo
7|Quieszenzgehalte 6897 — 6 897 —

8 Gratialien 377 6600 77680 —

9WGeheimerrath 60 250 — 61 050 —

ga Verwaltungsgerichtshof 24 450 — 24 450 —

10/15 Departement der Justiz 3 863 710 63 3 863 710 63

16/19 Departement veranswärtigen Angelegen- «
U.19a helten. ·....... .. 186 191 — 186 291 —

20/444 DepartementdesInnern 5793 323 1444 189 80

4%7] Departement des Kirchen= und Schulwesens 158283 98 70 29N/8Ö

98/107] DepartementderFinanzen 2 960 122 —8 006 582 —
6

108 Landständische Sustentationskasse 349 618 44449 986 r1„

109 Reservefonds 70 000 — 70 000 —

110 LeistungenandasDeutscheReich 1740 339 — 11 740 339 —

Illoaa Aufwand an Postporto infelze Aufhebung der
Portofreiheit in Dienstsachen 320 000 +20000

dlob Auf esserung der Gehalte der Expeditoren c 278oo —M— 2 800
1/llob Summe des Staatsbedarfs 58 625 258 58791 484 5353



Betrag Betrag
Kap. II. Ertrag des Kammerguts. 188 E 886. t—n

4 13

A. Ertrag der Domänen:

III bei den Kameralämtern 693 880— bos s80

bei den Forstverwaltungen:

112/113 aus Forsten und Jagden 5234 555— 5234 s6b

114% us Holzgärten. 10 935— 10 935—

115von den Berg= und Hüttenwerken 100 000— 100 ooo -
!16 von den Salinen 400 000— 400 000

117von der öleic- undd Appreturaustalt Weis—senau 4000— —

6443 370|— 6.439 3700—B. Ertrag der Verkehrsanstalten:

I118 Eisenbahnen 13 458 730— 13 413 190—

119/1220 Posten und Telegraphen 1 368 005—1431 593|—

121Bodenseedampfschifffahrt. 6000|— 857478
148832735 14 853 357/38

122 C. Ertrag der Münze 12 400— 12 400—

123 D. Verschiedene Cinnahmen bei der Staalatanptkaseeun-
mittelbar . 914 737.85 903 509.28

111/123Der Ertrag des Kammerguts mit 22203 22 208 637 6

i

reicht also zur Summe des Staatsbedarfs nicht zu um 36 422 i 36 582 84747

welche durch Steuern zu decken sind.
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Betrag Betrag
« . für für

Kap. III. Dechungsmittel. 1887—1888.1889.

M 1 M E
l

A. Direkte Steuern: I

von Grundeigenthum und Gefällen, sowie
24 aus Gebäuden und Gewerben, mit Ausnahme ·

der Wandergewerbe 8 650 175.—8650 175

aus Wandergewerben 20 000 — 20 000 —

125von Apanagen,Kapital=undRenten-,Dienst-.«
und Berufseinkommen .... 4976600J—5051600F

Zusammen A.4

B. Indirekte Steuern:

126ueife 1 456 Oo0—14 o

127 Abgabe von Hunden 213 600——2 0|U
126 Wirthschaftsabgaben 9700 800 —+4O

129Sporteln und Gerichtsgebühren, sowie Erb-
schafts= und Schen kungssteuer . 2522000—-2522000!--—

Zusammenb.13892400—13 892:0·0—L-
—

124/129Summe der Dechungsmittel durch Steuern 27 539 175.—+27614 105/—
130Q Antheil am Ertrag der Zölle und der Tabak-

steuer, sowie von Reichsstempelabgaben. 6 482 670— 6482 670—

Zuschuß aus der Restverwaltung 2 400 170711 46 OO4

Die Dechungsmittel betragen daher im Ganzen 58 625 258|56 58 791 48453.

Gedruckt bei G. Hasselbrink (Chr. Sceufele).
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 21.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
Ausgegeben Stuttgart Donnerstag den 23. Juni 1887.

Inhalt.
Gesetz, betreffend die Abänderung des Artikels 17 des Gesetzes über Bestcuerungsrechte der Amtskörperschaften und

Gemeinden vom 23. Juli 1877. Vom 14. Juni 1887.

Gesch, betreffend die Abänderung des Artikels 17 des Gesetzes über gestenerungörechte
der Amtskörperschaften und Gemeinden vom 23. Juli 1977.

Vom 14. Juni 1887.

Karl, ovon Gottes Gnaden König von Württemberg.

Nach Anhörung Unseres Staatsministeriums und unter Zustimmung Unserer ge-
treuen Stände verordnen und verfügen Wir, wie folgt:

Einziger Artikel.
An die Stelle des Artikels 17 des Gesetzes über Besteuerungsrechte der Amtskörper-

schaften und Gemeinden vom 23. Juli 1877 tritt folgende Bestimmung:
Die Umlage der von den zuständigen Behörden beschlossenen und genehmigten

Amtskörperschafts= und Gemeindesteuern auf Grundeigenthum, Gebäude und Gewerbe
hat in dem für Heranziehung derselben zur Staatssteuer bestimmten Verhältniß zu
geschehen.

Dieses Beitragsverhältniß kann innerhalb der Zeit vom 1. April 1887 bis 31. März
1897 in Gemeinden, welche mehr als 4000 Einwohner zählem, durch Beschluß der
Gemeindekollegien in der Art abgeändert werden, daß das Gewerbekataster höchstens
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um 15 Prozent der gesammten auf das Grundeigenthum, die Gebäude und die Ge—
werbe auszutheilenden Umlagesumme erleichtert wird.

Jede Mehrbelastung des Grundkatasters ohne gleichzeitige höhere Belastung des
Gebäudekatasters ist unzulässig; auch darf, wenn das Grundkataster zugleich mit dem
Gebäudekataster höher belastet wird, die Mehrbelastung keines dieser Kataster in einem
höheren Verhältniß geschehen, als in demjenigen, in welchem beide Kataster zur
Staatssteuer beizutragen haben oder, falls sie staatssteuerpflichtig wären, beizutragen
hätten.

Derartige Beschlüsse unterliegen der Genehmigung des Ministeriums des Innern,
welche jeweils nur auf die Dauer von zwei Jahren ertheilt wird.

Unser Ministerium des Innern ist mit der Vollziehung dieses Gesetzes beauftragt.

Gegeben Stuttgart, den 14. Juni 1887.

Karl.

Mittnacht. Renner. Faber. Steinheil. Sarwey.
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M 22.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
Ausgegeben Stuttgart Dienstag den 28. Juni 1887.

Inhalt.
Bekanntmachung des K. Staatsministeriums, betreffend die Redaktion des Allgemeinen Sportelgesetzes. Vom

16. Juni 1887.

tekanntmachung des K. Staatsministeriums,
bekreffend die Redaktion des Allgemeinen Sportelgesetzes. Vom 16. Juni 1887.

Auf Grund des Artikels IV des Gesetzes vom 14. Juni 1887 (Neg. Blatt S. 163),
betreffend die fernere Wirksamkeit des Allgemeinen Sportelgesetzes vom 24. März 1881,
wird der Text des Allgemeinen Sportelgesetzes sammt Tarif nachstehend bekannt gemacht.

Stuttgart, den 16. Juni 1887.

Mittnacht. Renner. Faber. Hölder. Steinheil. Sarwey.

Allgemeines Sportelgesetz.
Erster Abschnitt.

Allgemeine Bestimmungen.
Art. I.

Die in dem angeschlossenen Sporteltarif bezeichneten Gebühren und Abgaben (Spor-
teln) werden nach den in demselben enthaltenen Sätzen und Bestimmungen erhoben.

Die Erhebung der Abgabe von Erbschaften, Vermächtnissen und Schenkungen erfolgt
nach dem Gesetz vom 24. März 1881.



190

Die Sporteln von Notariatsgeschäften werden nach Maßgabe des Gesetzes vom
8. Juni 1883 (Reg. Blatt S. 101) erhoben; für Beschwerden über einen Notariatssportel-
ansatz gilt der Artikel 5 des gegenwärtigen Gesetzes.

Bei Rechtssachen, welche vor die ordentlichen Gerichte gehören, werden auch dann,
wenn infolge landesgesetzlicher Regelung auf dieselben die Reichscivilprozeßordnung An-
wendung findet, Gebühren und Auslagen nach den Bestimmungen des Reichsgerichts-
kostengesetzes erhoben.

Das Staatsoberhaupt, der Staat und das Reich sind von der Zahlung der in dem
gegenwärtigen Gesetz und in den Notariatssportelgesetzen bestimmten Gebühren und Ab-
gaben (Sporteln) befreit. Ebenso bleiben von der Zahlung der in einem Verfahren vor
den ordentlichen Landesgerichten nach dem Reichsgerichtskostengesetz begründeten Gebühren
das Staatsoberhaupt und der Staat frei (§. 98 Abs. 2 des Reichsgerichtskostengesetzes
vom 18. Juni 1878).

Art. 2.

Die Sporteln werden, soweit der Tarif nichts bestimmt, von derjenigen Behörde
angesetzt, von welcher eine Entscheidung oder Verfügung getroffen oder sonst das sportel-
pflichtige Geschäft vollzogen wird; aus besonderen Gründen kann für einzelne Sporteln
eine andere Bestimmung im Verordnungswege getroffen werden.

Neben der Sportel darf für das zu den Ausfertigungen benützte Formular nichts
angerechnet werden.

Schuldner der Sportel ist, soweit hierüber das Gesetz oder der Tarif nichts bestimmen,
bezüglich einer Dispensation, Erlaubniß, Genehmigung, Bestätigung, Kon-

zession, Legitimation und dergleichen derjenige, welcher um dieselbe nachgesucht
hat;

bezüglich der für ein Verfahren oder eine sonstige Thätigkeit der Behörde
anzusetzenden Sportel derjeuige, welcher die Kosten des Verfahrens zu tragen
beziehungsweise welcher die Thätigkeit der Behörden veranlaßt hat;

trifft eine Sportel mehrere Betheiligte, so haften diese für dieselbe solidarisch.
Art. 3.

Bei der Sportelberechnung sind Pfennigbeträge, welche ohne Bruch nicht durch zehn
theilbar sind, auf den nächst höheren, durch zehn theilbaren Betrag abzurunden. Diese
Bestimmung findet übrigens bei den Tarifnummern 24, 59, 92 keine Anwendung.
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Wo der Tarif für den Sportelansatz einen Rahmen aufstellt, ist der Betrag der
Sportel zu bemessen:

a) nach dem Grade der den Behörden verursachten Mühe,
b) nach der Bedeutung des Gegenstandes, beziehungsweise nach dem Nutzen, welcher

dem Betheiligten in Aussicht steht,
c) nach den Vermögens= und Einkommensverhältnissen der Sportelpflichtigen (vergl.

jedoch Tarifnummer 84 vorletzter Absatz).
Für die Abweisung oder Zurückziehung eines Gesuchs oder Antrags kann in den

im Tarif besonders bezeichneten Fällen Sportel angesetzt werden, letzterenfalls sofern
auf das Gesuch oder den Antrag des Betheiligten von der zuständigen Behörde eine,
wenn auch nur vorbereitende Thätigkeit geübt worden ist; die Sportel ist innerhalb des
Rahmens nach dem Grade der den Behörden verursachten Mühe und nach der Bedeutung
des Gegenstandes zu bemessen.

Die näheren Bestimmungen bezüglich der Vorschriften in Absatz 2 und 3 werden
im Verordnungswege ertheilt.

Art. 4.

Die Sporteln sind, soweit nichts anderes bestimmt ist, zu entrichten, sobald die
Verfügung oder Entscheidung getroffen oder das Geschäft vollzogen ist, worauf das Gesetz
die Sportel legt, oder sonst die gesetzlichen Voraussetzungen für die Fälligkeit der Sportel
eingetreten sind.

Die Eröffnung eines Verfahrens, die Zulassung zu Prüfungen und die Ausfertigung
von Beschlüssen, für welche eine Sportel zu erheben ist, kann im Verordnungsweg von
vorschußweiser Erlegung der voraussichtlichzumAnsatzkommenden Sportel abhängig
gemacht werden.

Die Aushändigung von Urkunden, für welche eine Sportel zu entrichten ist, hat
in der Regel nur nach Entrichtung der Sportel zu erfolgen.

Die Aurufung der höheren Behörde gegen die mit der Sportel belegte Entscheidung
entbindet nicht von der Pflicht, die für diese Entscheidung angesetzte Sportel zu erlegen.
Wird durch die höhere Behörde die mit einer Sportel belegte Entscheidung der früheren
Instanz aufgehoben oder abgeändert, so hat sich die Entscheidung der höheren Behörde
von Amtswegen auch auf den in der früheren Instanz gemachten Sportelansatz zu er-
strecken.
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Art. 5.

Ueber Erinnerungen des Zahlungspflichtigen gegen einen Sportelansatz entscheidet
die ansetzende Behörde sportelfrei.

Gegen die Entscheidung findet Beschwerde an die der ansetzenden Stelle in Bezug
auf den sportelpflichtigen Gegenstand zunächst vorgesetzte Behörde statt. Die Beschwerde
ist bei Vermeidung des Verlustes binnen der Frist von zwei Wochen von GEröffnung
der Entscheidung an bei der ansetzenden Behörde einzureichen oder zu Protokoll zu erklären.
Die Erhebung der Beschwerde entbindet nicht von der Verpflichtung, in den Fällen des
Art. 4 Abs. 2 und 3 des gegenwärtigen Gesetzes die angesetzte Abgabe zu erlegen.

Gegen die vom Staatsministerium, vom Geheimenrath oder von einem Ministerium,
von der ständischen Schuldenverwaltungsbehörde, von dem Verwaltungsgerichtshof, dem
Kompetenzgerichtshof oder dem Disziplinarhof oder von dem Oberlandesgericht gemachten
Sportelansätze ist jedoch nur eine Erinnerung zulässig.

Die Aufhebung, Herabsetzung oder Erhöhung eines Sportelansatzes, sowie der nach-
trägliche Ansatz einer Sportel kann sowohl von der Stelle erster Instanz, als von der
in Bezug auf den sportelpflichtigen Gegenstand vorgesetzten höheren Behörde auch von
Amtswegen verfügt werden.

Die Entscheidung der zunächst vorgesetzten, sowie der in Abs. 3 genannten Behörden
ist mit der Ausnahme endgiltig, daß bezüglich des Ausatzes der im Tarif unter Num-
mer 24, 32, 49 aufgeführten Abgaben die sonst in Steuersachen geltenden Normen
maßgebend sind.

Art. 6.

Die Staatsbehörden können Sporteln, welche durch eine unrichtige Behandlung der
Sache ohne Schuld der Betheiligten erwachsen sind, niederschlagen.

Auch werden, soweit nicht der Art. 10 Abs. 3 des Gesetzes über die Verwaltungs-
rechtspflege vom 16. Dezember 1876 (Neg. Blatt S. 500) zur Anwendung kommt, im
Verordnungswege die Fälle bezeichnet, in welchen die Behörden wegen Mittellosigkeit der
Betheiligten den Sportelansatz zu unterlassen oder zurückzunehmen befugt sind.

Art. 7.

Das Recht zur Nachforderung zurückgebliebener und zur Zurückforderung zuviel
bezahlter Sporteln verjährt in drei Jahren.
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Die Verjährung der Nachforderung zurückgebliebener Sporteln lauft vom Schlusse
des Kalenderjahres an, in welchem die Sportel zu entrichten war, und wird durch
urkundliche Aufforderung zur Zahlung von Seiten einer Staatsbehörde unterbrochen.

Die Verjährung der Zurückforderung zuviel bezahlter Sporteln lauft vom Tag der
geleisteten Zahlung an und wird durch das Anbringen der Rückforderung bei der Be-
hörde, welche die Sportel angesetzt oder erhoben hat, unterbrochen.

Auf die Rückforderung der nach der früheren Gesetzgebung zuviel bezahlten, sowie
auf die Nachforderung zu wenig bezahlter Sporteln sind die Bestimmungen des gegen-
wärtigen Gesetzes anzuwenden. Die Verjährungsfrist für die vor der Berkündigung
dieses Gesetzes bereits bezahlten oder verfallenen Sporteln lauft vom Tage der Verkün-
digung desselben an.

Art. 8.

Die Sporteln werden nach Maßgabe der im Verordnungswege zu gebenden näheren
Vorschriften für die Staatskasse erhoben, soweit sie nicht nach Art. 13 anderen Kassen
zugewiesen sind.

Zweiter Abschnitt.
Besondere Bestimmungen.

I. Sporteln von Dienstanstellungen und Prüfungen.
(Tarifnummer 17 und 57.)

Art. 9.

Wenn unter dem Gehalte, von welchem die Sportel zu berechnen ist, Naturalien
begriffen sind, so werden diese in den durch das Gesetz vom 24. Juni 1875 Art. 4
(Reg. Blatt S. 332) für die Einkommensbestenerung vorgeschriebenen Preisen berechnet
mit der Ausnahme, daß bei

Wein I. Klasse für 1 Hektoliter 28.6. J.
„ II.„ „ 1 „ 23 „ 40 „

„ III. „ „ I „ 18 „ 70 „

„ IV. „ „ 1 „ 14 „ „„

V. „ „ 1 „ 9 „ 10V „

zum Ansatzkommen.
Der Geldwerth von Holz= und Gütergenuß wird nach den örtlichen Verhältnissen

bemessen.
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Art. 10.

Die Sportel wird aus dem Gehalte und etwaigen Zulagen (Beamtengesetz vom
28. Juni 1876 Art. 11 Ziff.1und 2) berechnet; die Nebenbezüge (daselbst Art. 11 Ziff. 3)
unterliegen der Sportel nur insoweit, als ein Amtsemolument dem Gehalte vermöge der
gesetzlichen Vorschriften oder im einzelnen Falle ausdrücklich gleichgestellt ist.

Bei Geistlichen wird die Sportel aus den nach der Einkommensbeschreibung zur
Besoldung gehörenden ständigen und unständigen Bezügen berechnet, es ist jedoch der
Genuß der mit dem Amte verbundenen Wohnung oder einer Miethzinsentschädigung
sowie der Stolgebühren der Sportel nicht unterworfen.

Art. 11.

Bei der Vereinigung von Aemtern ist die Sportel von jedem Amte besonders zu entrich-
ten (zu vergl. übrigens Art. 11 Abs. 3 Satz 2 des Beamtengesetzes vom 28. Juni 1876).

Art. 12.

Bei Gehaltserhöhungen unter Belassung auf der bisherigen Amtsstelle oder mit
Versetzung auf eine Amtsstelle gleicher Art wird die Sportel stets nur aus dem Mehr-
betrag des neuen Gehalts berechnet.

Bei Gehaltserhöhungen unter gleichzeitiger Versetzung auf ein Amt anderer Art
wird die Sportel, soweit eine solche bei der früheren Anstellung schon bezahlt worden ist,
von dem Mehrbetrage des neuen Gehaltes nach dem für das neue Amt geltenden Prozent-
satze berechnet, auch wenn die früher bezahlte Sportel nicht der Staatskasse, sondern einer
anderen Kasse (Art. 13) zukam. Ist der Prozentsatz der Anstellungssportel für das
neue Amt höher, als derjenige für das bisherige Amt, so ist der Mehrbetrag des Prozent-
satzes auch aus der Summe desjenigen Gehaltes zu erheben, von welchem die niedrigere
Sportel bezahlt wurde.

Art. 13.

Die Sporteln von der Anstellung von Geistlichen werden, insoweit dieselben bei
der Geistlichenwittwenkasse betheiligt sind, dieser Kasse und, insoweit dieselben zu der
Issraelitischen Centralkirchenkasse Eintrittsgelder zu entrichen haben, der letzteren überlassen.

Die für die Angestellten bei den Verkehrsanstalten bestehende Unterstützungskasse
kann die ihr durch die Gesetze vom 2. August 1849 (Reg. Blatt S. 351) und vom 1. Angust
1858 Art. 2 Ziff. 1 (Reg. Blatt S. 198) zugewiesenen Anstellungssporteln in dem unter
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„Dienstanstellungen“ Ziff. II, 4 des Tarifs zum Sportelgesetz von 1828 (Reg.Blatt
S. 505), sowie durch Art. 3 Abs. 1 des Gesetzes vom 1. August 1858 festgesetzten Be-
trag von Beamten bei den Verkehrsanstalten auch fernerhin als Eintrittsgeld erheben.

Die Anstellungssporteln der unter Art. 121 des Beamtengesetzes vom 28. Juni 1876
begriffenen Lehrerinnen und Erzieherinnen, desgleichen die Sporteln von den Dienstprü-
fungen für Lehrstellen an den Volksschulen fließen der Volksschullehrerwittwenkasse zu
(Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Volksschullehrer vom 30. Dezember 1877 Art. 33
Ziff. 4 und 5, Reg. Blatt S. 285.)

Die Sporteln von den Dienstprüfungen für die Präzeptorats-, Reallehr= und Kolla-
boraturlehrstellen bilden eine Einnahme der Wittwenkasse der Lehrer an den Gelehrten-
und Realschulen (Beamtengesetz vom 28. Juni 1876 Art. 57 Ziff. 4 Reg. Blatt S. 231).

Art. 14.

Wenn Beamte nach Tarifnummer 17 Ziff. 2, b Anstellungssporteln bezahlt haben
und von der betreffenden Stelle aus unmittelbar eine Anstellung auf Lebenszeit er-
halten, so wird der gemäß der genannten Ziffer bezahlte Betrag an dem infolge dieser
Anstellung zu bezahlenden Eintrittsgeld zur Wittwenkasse in Abzug gebracht und dieser
von der Staatskasse ersetzt.

Auch für Militärpersonen, welche auf Grund des Gesetzes vom 23. Juni 1828 im
Militärdienst Anstellungssporteln bezahlt haben und auf ein unter das Beamtengesetz
vom 28. Juni 1876 gehörendes Amt unmittelbar übertreten, vergütet die Staatskasse
der betreffenden Wittwenkasse zur Abrechnung an der Eintrittsgeldschuld die früher be-
zahlte Sportel.

II. Abgabe von liegenschaftlichem Vermögen.
(Tarifnummer 49.)

Art. 15.

In den Fällen der Tarifnummer 49 tritt die Abgabepflicht mit dem Zeitpunkte des
Erwerbs ein.

Zahlungsfällig ist die Abgabe mit Eröffnung des Steneransatzes seitens der Steuer-
behörde an den Pflichtigen.

Der Erwerber, beziehungsweise dessen gesetzlicher Vertreter oder dessen Vermögens-
verwalter ist verbunden, innerhalb 14 Tagen, vom Tage des Erwerbs an gerechnet, dem
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Stenerbeamten (Acciser) der Gemeinde, oder der Bezirkssteuerbehörde, in deren Bezirk
die betreffende Liegenschaft sich befindet, von dem Erwerbe unter genauer Angabe der
erworbenen Liegenschaften oder Rechte Anzeige zu erstatten.

Gleichzeitig mit der Anzeige ist der Werth der Liegenschaften beziehungsweise Rechte
anzugeben.

III. Abgabe von Feuerversicherungsverträgen.
(Tarifnummer 24.)

Art. 16.

Die Abgabe ist Namens der Versicherungsnehmer von der Versicherungsanstalt auf
Grund vorzulegender periodischer Anzeigen über die abgeschlossenen Versicherungen an die
Bezirkssteuerbehörde zu entrichten.

Für die bei dem Inslebentreten des Gesetzes in Kraft befindlichen Feuerversiche
rungen beginnt die Abgabenpflicht mit der nächsten Prämienbezahlung.

IV. Strafbestimmungen.
Art. 17.

Wer es unternimmt, die in den Tarifnummern 24, 32 Ziff. 1 und 2, und 49 ge-
nannten Abgaben zu hinterziehen, hat eine dem vierfachen Betrage der vorenthaltenen Ab
gabe gleichkommende Geldstrafe verwirkt. Neben der Strafe ist die Abgabe zu entrichten.

Läßt sich der Betrag der hinterzogenen Abgabe nicht mehr feststellen, so ist auf eine
Geldstrafe von zehn bis tausend Mark zu erkennen.

Die Hinterziehung wird insbesondere dann als vollbracht angenommen, wenn
1) die in Art. 15 Abs. 3 vorgeschriebene Anzeige nicht rechtzeitig erstattet, oder
2) in den in Art. 15 Abs. 3 und Art. 16 Abs. 1 angeordneten Anzeigen unrichtige

Angaben gemacht wurden. ·

Das Dasein einer der vorgenannten Thatsachen begründet die Strafe der Hinter
ziehung.

Wird jedoch nachgewiesen, daß eine Hinterziehung nicht habe verübt werden können
oder nicht beabsichtigt gewesen sei, so tritt uur eine Ordnungsstrafe bis zu sechszig
Martk ein.

Art. 18.

Die Zuwiderhandlung gegen die öffentlich oder den Betheiligten besonders bekannt
gemachten Vorschriften zur Ausführung der Gesetzesbestimmungen über die in den Tarif-
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nummern 24, 32, 49 genannten Abgaben wird mit Ordnunggsstrafe bis zu sechszig
Mark geahndet.

Die Vorstände beziehungsweise Hauptagenten von Versicherungsanstalten können
durch die Steuerdirektivbehörde zu rechtzeitiger Vorlegung der in Art. 16 Abs. 1 vorge-
schriebenen Anzeigen nach Maßgabe des Art. 2 des Gesetzes vom 12. August 1879,
betreffend Aenderungen des Landespolizeistrafgesetzes, (Reg. Blatt S. 153) angehalten
werden.

In gleicher Weise kann der Vorstand einer Aktiengesellschaft und der Aufsichtsrath
einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (Tarifnummer 32 Ziff. 1) durch die Stener-
direktivbehörde angehalten werden, von Einzahlungen auf das Grund= oder Aktienkapital
Anzeige zu machen.

Die Feuerversicherungsanstalten haften für die von ihren Beamten zu entrichtenden
Strafen und Kosten.

Dritter Abschnitt.
Schlußbestimmungen.

Art. 19.

Mit dem 1. Oktober 1887 werden aufgehoben:
das allgemeine Sportelgesetz vom 23. Juni 1828 nebst dem beigefügten Tarif

(Reg. Blatt S. 483 ff.) und den in Art. 1 und 2 des Gesetzes vom 20. Juni
1875 (Reg. Blatt S. 327) enthaltenen Zusätzen, soweit nicht die Fortdauer für
Lehen unter Tarifnummer 47 Ziff. 3 aufrecht erhalten wird,

sodann der im Notariatssporteltarif vom 4. Juli 1812 (Reg. Blatt S. 382)
unter „Verschollene Ziff. 1 und 2“ verzeichnete Sportelsatz,

ferner das Gesetz über die Sportel für Reisepässe 2c. vom 17. Jannar 1852
(Reg. Blatt S. 6),

der zweite Satz des zweiten Absatzes des Art. 26 des Gesetzes vom 25. August
1879, betreffend das Verfahren der Verwaltungsbehörden bei Zuwiderhandlungen
gegen die Zoll= und Stenergesetze, (Reg. Blatt S. 267), abgesehen von seiner An-
wendung bei der Hinterziehung örtlicher Verbrauchsabgaben (Art. 36 dieses Gesetzes),

endlich der die Postassistenten betreffende zweite Absatz des Art. 3 des Gesetzes
vom 1. August 1858 (Reg. Blatt S. 198);

2
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abgeändert die Sportelsätze, welche genannt sind in
Art. 7 Abs. 2 des Jagdgesetzes vom 27. Oktober 1855 (Reg. Blatt S. 225),
Art. 5 des Gesetzes vom 30. Juni 1865 über Minderjährigkeitsdispensation

(Reg. Blatt S. 135),
Art. 14 Abs. 4 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch vom 13. August

1865 (Reg. Blatt S. 216),
Art. 94 Abs. 2 der Bauordnung vom 6. Oktober 1872 (Reg. Blatt S. 335),
Art. 197 des Berggesetzes vom 7. Oktober 1874 (Reg. Blatt S. 309),

Art. 35 des Gesetzes vom 8. August 1875 zur Ausführung des Reichsgesetzes
vom 6. Februar 1875, betreffend die Beurkundung des Personenstandes und
die Cheschließung, (Neg. Blatt S. 170),

Art. 41 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 16. Dezember 1876
(Neg. Blatt S. 500),

Art. 14 Abs. 9 des Gesetzes über die Entscheidung von Kompetenzkonflikten vom
25. August 1879 (Reg. Blatt S. 276) und

Trtt. 8 Abs. 1 des Forstpolizeigesetzes vom §. September 1879 (Reg. Blatt S. 319).
ferner die Bestimmungen in

Art. 57 Ziff. 4 des Beamtengesetzes vom 28. Juni 1876 (Reg. Blatt S. 231),
Art. 69 Abs. 2 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 16. Dezember 1876

(Reg. Blatt S. 508) und
Art. 33 Ziff. 4 des Volksschullehrergesetzes vom 30. Dezember 1877 (Reg. Blatt

S. 285).
Von dem Gesetz vom 3. November 1855 über die Berechtigung zum Betrieb von

Wirthschaftsgewerben (Reg. BlattS. 269) bleiben die Bestimmungen über die Wirth
schaftsabgaben in Kraft; die Bestimmungen desselben Gesetzes in Betreff der Uebertra-
gung eines dinglichen Wirthschaftsrechts auf ein anderes demselben Berechtigten zugehö-
riges Gebände (Art.7 Abf. 1), über das Erlöschen der dinglichen Wirthschaftsberechtigungen
(Art. 12) und über das Ausschanksrecht der Weinproduzenten (Art. 9 Ziff. 1) treten mit.
dem in Abs. 1 oben genannten Tage wieder in Wirksamkeit, jedoch mit der Maßgabe, daß
für die Versagung der Ansübung des Ausschanksrechts der Weinproduzenten an Stelle der
in Art. 13 des genannten Gesetzes bezeichneten Gründe die in §. 33 Abs. 2 Ziff. 1 und S. 53
der Reichsgewerbeordnung (Reichsgesetzblatt 1883 S. 187 und 195) aufgeführten Gründe
treten. Im llebrigen wird das Gesetz vom 3. November 1855 mit demselben Tage aufgehoben.
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Sporteltarif.
Abschriftgebühr s. Schreibgebühr.
Abweisung von Beschwerden und Gesuchen s. Beschwerden und die einzelnen Gegen-

stände der Gesuche.
Nr. 1. Adelsmatrikel:

1) für den erstmaligen Eintrag einer Familie in die Personalmatrikel des standes-
herrlichen oder ritterschaftlicen Adells ·10 bis 100 4#

2) für die Einträge in diese Matrikel zum Zweck der Ergänzung derselben nichts,
3) für die Eintragung eines Guts, welchem die rechtliche Eigenschaft eines Nitter-

guts zukommt, in die Realmatrikel des ritterschaftlichen Adels 1000 bis 5000 /
4) für die Löschung des Eintrags eines Guts in einer der beiden Realmatrikeln des

standesherrlichen oder ritterschaftlichen Adels .. . . 50 bis 500 M.

5) für sonstige Einträge in die Realmatrikeln . . . . . Z bis 50 M

6) für Beurkundungen auf Grund der Adelsmatrikeln oder sonstiger Urkunden
2 bis 100 MA.

7) bei sonstigen Endbescheiden, welche in den vorgenannten Angelegenheiten ergehen,
die Hälfte der betreffenden Sportel, mindestens 2 4#

Anmerkungen:
a) unter den vorbemerkten Eintragungen und Vormerkungen sind die Immatri-

kulationen nach den jeweils bei der K. Kommission für die Adelsmatrikel be-
stehenden Einrichtungen zu verstehen;

Iddie Entrichtung der Sporteln liegt bei den Einträgen und Vormerkungen Ziff. 3,
4 und 5 den Inhabern der betreffenden Güter, in den Fällen Ziff. 1, 6 und 7,
denjenigen ob, welche die amtliche Thätigkeit veranlaßt haben.

Aktiengesellschaften s. Gesellschaftsverträge.
Allmandvertheilungen s. Gemeindegrundeigenthum.
Nr. 2. Anlagen, gewerbliche, welche einer besonderen Genehmigungbedürfen (Neichs-

gewerbeordnung §. 16 ff.):
1) für die Ertheilung der Genehmigung (NReichsgewerbeordnung §§. 16—23)

5 bis 150 J+#
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2) für die Genehmigung von Aenderungen solcher Anlagen oder des Betriebs der-
selben (das. §.25) und für Fristungen in den Fällen des §. 49 Abs. 3—5 der
Gewerbeordnug 3 bis 100.%

3) für die Verlängerung der Frsstiinden Fällen des g. 0 Abs. 1 und 2. 3 bis 25%
s. auch Dampfkessel, Verfahren in Gewerbesachen und Wasserwerke.

Nr. 3. Apotheken:
1) für die persönliche Konzession zur Errichtung einer Apotheke. 100 bis 600%
2) für die Erlaubniß zur Errichtung einer Filialapothekk 10 bis 20%

3) für die Erlaubniß zur Uebertragung einer dinglichen Apothekeberechtigung auf
ein anderes Haus . . 50 bis 100.4

4) für die Erlaubniß zur Verlegung einer nit wis * errichteten
Apotheke 23ß5 bis 150%

5) für die Kognition über die Verpachtung einer Apotheke. .10 bis 25%
6) bei der Abweisung des Gesuchs in den Fällen der Ziffer 2—5 die Hälfte

der betreffenden Sportel, Höchstbetrag 100%
Nr. 4. Approbationsschein:

für dessen Ausstellung an einen Arzt, Zahnarzt, Thierarzt, Apotheker 3.

Nr.5.Arzueimischungen (Patentarzneien, Spezialitäten, ärztlicheGeheimmittel):
für den Bescheid des Medizinalkollegiums an einen Apotheker in Bezug auf den
Verkauf einer von ihm nicht selbst gefertigten Arzneimischung
1) wenn diese nur auf Grund ärztlicher Anordnung abgegeben werden darf

1 bis 50 4
2) wenn die Abgabe auch ohne ärztliche Anordnung gestattet wird 3 bis 100%

Aufführungen s. Schaustellungen.
Aufgebotsdispensation s. Eheschließung.
Aufgebotsverfahren s. Verschollene und Zahlungssperre.
Nr. 6. Aufnahme von Urkunden:

I) über die Intercession einer Frauensperson s. Verträge Ziff. 5;
2) vollstreckbarer Urkunden (Neichscivilprozeßordnung §. 702 Ziff. 5) durch einen

Amtsrichter (Ausführungsgesetz vom 18. Angust 1879 Art. 29, Reg. Blatt S. 184)
3 bis 15%/
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Aufsichtsbehörden:
für deren Entscheidung auf Gesuche um Aufhebung der Verfügung einer unter-
geordneten Behörde s. Beschwerden.

Ausspielungen s. Glücksspiele.
Nr. 7. Ausstocken von Waldungen:

1) für die Erlaubniß (Forstpolizeigesetz vom 8. Sept 1879 Art. 8, Reg. Blatt S. 319)
8 vom Hettor mindestens 3.M

2) bei der Abweisung oder Zurichzehungeeines Erlaubnißgeschs 2 bis 50.4#

Nr. S. Auswanderungsunternehmer und -Agenten (Polizeistrafgesetz vom
27. Dez. 1871 Art.7 Ziff. 6, Reg. Blatt S. 393):

1) für die Ermächtigung zum Geschäftsbetrieb als Unternehmer oder Hauptagent
100 4

2) für die Ermächtigung zum Geschäftsbetrieb als Unteragent 5 bis 50 4
3) für eine nachgesuchte Aenderung in der Ermächtigung eines Haunptagenten 20-4

Nr. 9. Bausachen (Bauordnung vom 6. Oktober 1872, Neg. Blatt S. 305):

1) bei der Genehmigung eines Bauwesens nach Maßgabe von Art. 79 Abs. 1 und
Art. 81 Abs. 2 und 3 der Bauordnung, wenn für das Erkenntniß in erster
Instanz zuständig ist
a) ein Oberaut I bis 25.A.
b) eine Kreisregierung (Art. s2der Banordnung) .. ..)lnS-10-!
c) das Ministerium, bezw. die Ministerialabtheilung für das Hochbauwesen

5 bis 50 4%

2) bei der Erneuerung einer verjährten Bauerlaubniß (Art. 91 der Bauordnung)
und bei der Genehmigung von Aenderungen an genehmigten Bauplänen (Art. 79
Abs. 3 der Bauordnungg die Hälfte der betreffenden Sportel;

3) für die Genehmigung der Anlage oder Aenderung einer Privatstraße (Art. 14
der Bauordnung . ..10lns«)00«-!

l)smcnthsppcnmttonvon allgemeinen banpoltzetltchcn BoIIchIcfteIt (Art. 76 der
Bauordnungg 10 bis 50&amp;k

s. auch Beschwerden.
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Nr. 10. Beerdigung:
1) für Ertheilung der Erlaubniß zur Beerdigung an einem andern Orte als dem

öffentlichen Begräbnißplatz oder einer zugelassenen Familienbegräbnißstätte (§. 17
der K. Verordnung vom 24. Jannar 1882, Reg. Blatt S. 33). 10 bis 30%

2) bei Abweisung eines solchen Gesuches 3 bis 10%
Beerdigung außerhalb des Gemeindebezirks des Sterbeorts s. Leichentransport.

s. auch Familienbegräbnißstätten.
Nr. 11. Beglaubigung:
1) der Echtheit von Urkunden, einschließlich der Siegelung, wenn die Beglaubigung

beantragt wird, und soweit nicht die Beglaubigung lediglich behufs Erfüllung
einer dienstlichen Verpflichtung gegenüber einer Behörde erfolgt, oder nicht für
einzelne Fälle besondere Bestimmungen gegeben sind; für jede derselben
a) durch ein Ministerium oder eine Mittelstelle. . .2»,,3
b) durch eine Bezirksstelle oder eine andere Staatsbehörde 0, 50. 4

Anmerkung:
Wenn eine von einer Mittelstelle beglaubigte Urkunde auch von dem Mini—

sterium, oder eine von einem Ministerium beglaubigte Urkunde auch noch seitens
des K. Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten beglaubigt wird, so findet
hiefür kein besonderer Sportelansatz statt.

Weitere Ausnahmen s. bei Reisepässen und Staatsangehörigkeitszeugnissen.
2) der Uebereinstimmung von Aktenauszügen und Abschriften mit den

Urschriften nach Maßgabe der im Verordnungswege zu treffendenBestimmung:
3) der Richtigkeit der amtlichen Ausfertigung einer Entscheidung, Verfügung und

dergleichen, außer der Schreibgebührn nichts.
Von der Sportel (Ziff. 1 und 2) befreit sind Urkunden, nelche nach Maßgabe der

Reichsprozeßgesetze von den ordentlichen Gerichten ausgefertigt werden.
Beglaubigungen in Beziehung auf die Führung der Handelsregister s. Handels-

register.
Die Regelung der Beglaubigungsbefugniß der Gerichtsschreibereibeamten außerhalb

des Gebietes der Reichsprozeßgesetze und die Regelung des Sportelansatzes für die dieß-
fälligen Beglaubigungen derselben in Gemäßheit der Tarifsätze unter Ziffer 1Ia und b
erfolgt im Verordnungswege.
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Nr. 12. Bergbausachen (Berggesetz vom 7. Oktober 1874, Reg. Blatt S. 265):
) für die Verleihung eines Bergwerks:

a) bei der Ausfertigung der Urkunde (Art. 30 und 32 des Berggesetzes)
25 bis 300 .A

b) wenn das Bergwerk nicht betrieben wird, nach Ablauf von 2 Jahren vom
Tage der Verleihung oder der Betriebseinstellung an auf die Dauer der Unter-
lassung des Betriebs: jährliches Rekognitionsgeld je am Jahresaufang

0 der Verleihungssportel.
Der Ansatz des Rekognitionsgelds erfolgt durch das Bergamt.

für die Muthung, wenn solche freiwillig zurückgenommen, beziehungsweise in den
Fällen der Art. 14 Abs. 3 und Art. 18 Abs.2ungiltig wird, 5bis 100.4
für die Entscheidung des Oberbergamts bei Versagung der Verleihung (Art. 31
Abs. 1 des Berggesetzes. [b 5bis 100 M.

Anmerkung:
Diese Sportel ist auch im Falle der Aufhebung der Verleihungsurkunde in den

Fällen des Art. 35 Abs.4,unter Aufhebung der nach Ziff. 1 a angesetzten Ver-
leihungssportel, anzusetzen.
für Verfügungen und Entscheidungen des Oberbergamts als Verwaltungsrechts-
instanz (Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 16. Dezember 1876 Art. 9)
s. Verwaltungsrechtssachen;

5) für Verfügungen und GEntscheidungen desselben in den Fällen des Art. 8 Abf. 4,
bezw. Art. 10 und 21, Nrt. 55 und 63 Abs. 1, 64, 68 Abs.3,69,86, 133 Abs. 4, 147
des Berggesetzes 5 bis 200-4

6) bei der Abweisung oder Zurüchveisung vonenBeschwerden (Art. 176 des Berggesetzes)
s. Beschwerden;

7) für die Bestätigung der Statuten eines Knappschaftsvereins (Art. 151 Abs.3) nichts.

Nr. 13. Beschälpatent:

1) für die Ertheilung eines solhen 10.4
2) für die Uebertragung eines Patents auf einen Dritten 56

1 —

5S —

4 —

Nr. 14. Beschwerden (Rekurse, sofortige Beschwerden rc. 2c.) in Sachen der
nichtstreitigen Gerichtsbarkeit, in Verwaltungsstrafsachen und in Verwaltungssachen, soweit
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nicht besondere Bestimmungen getroffen sind und sofern nicht die Beschwerden auf privat-
rechtliche Verhältnisse zwischen dem Staat und den Beschwerdeführern oder auf Gegen-
stände der Disziplinaraufsicht, einschließlich der Disziplinarstrafsachen, sich beziehen:

für deren Entscheidung, wenn dieselben als unzulässig oder unbegründet verworfen
werden, oder die Sportel nach den bestehenden Vorschriften einem Gegner auferlegt
werden kann, welcher die angefochtene Verfügung beantragt hat, kann angesetzt werden:

bei einer Bezirksbehöddeee l bis 10 4#

bei einer Mittelstellel . 2»s)0««
bei dem Oberlandesgericht, dem Verwaltungsgerichtshof oder eineminMinistecin

5§ bis 50 %
Anmerkungen:

a) Wird die verworfene Beschwerde in einer höheren Beschwerdeinstanz für begründet
erklärt, so ist die Sportel zurückzuerstatten.

b) Ein Gesuch um Aufhebung einer Verfügung im Aufsichtswege wird einer
Beschwerde gleichgeachtet.

Zu vergleichen auch Strafbescheide und Verwaltungsrechtssachen.
Branntwein s. „Wirthschaften.
Collekten s. Kollekten.
Commanditaktiengesellschaft s. Gesellschaftsverträge.
Commundienstersetzungen s. Dienstanstellungsbestätigung.

Nr. 15. Dampfkesselanulagen (Reichsgewerbeordnung S§. 24 und 25):

1) für die Genehmigung der Anlage, von jedem Kessel.. . . 5bis 20.

2) für die Genehmigung einer Aenderung bei solchen Anlagen und für “
in den Fällen des §. 49 Abs. 3.—5 der Gewerbeordnung. . . 3 bis 50.

3) für die Verlängemg der Frist in den Fällen des §. 49 Abs. 1 und 2 Inr
Gewerbeordnug ... ....zl«»«.)()-,

s. auch Verfahren in Gewerbesachen.
Nr. 16. Depositen bei Staatsbehörden:
1) bei der Annahme

a) von Urkunden, einschließlich der auf Namen lautenden - für ieder
Stück, jedoch ohne Rücksicht auf etwaige Beilagen, 2.4
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b) von Geld, Werthgegenständen und Werthpapieren, welche auf den Inhaber
lauten, je für 100 ¾# des Nennwertss . 0,60 M, mindestens 1.M.

2) bei der Rückgabe, sofern solche nach Ablauf eines dahres erfolgt:
a) von Urkunden (Ziff. 1a). .. .. . 1M

und wenn die Rückgabe erst nach Ablauf vvonsechs Jahren stattfindet, für
jedes begonnene weitere Jahr 0),20 4

b) von Geld, Werthgegenständen und Werthpapieren (Zif. 1 ) für jedes be-

a)

gonnene weitere Jahrje für 100. M des Nennwerths 0, 20.M,,mindestens0,50.M
Anmerkungen:

Ein Betrag von weniger als 100 ¼ wird je für volle 100 “ gerechnet.
b) Wird eine Urkunde oder ein Werthpapier dem Hinterleger auf dessen Wunsch

4)

vorübergehend auf eine bestimmte kurze Frist ausgefolgt, so findet hiefür der
Ansatz der Rückgabesportel statt, dagegen wird für die Wiederaufnahme in
Verwahrung ein wiederholter Sportelansatz nicht gemacht. Die Annahme-
sportel wird auch dann nicht angesetzt, wenn an Stelle eines zurückgegebenen
Werthpapiers alsbald oder binnen einer bestimmten kurzen Frist ein anderes
von gleichem oder geringerem Nennwerthe übergeben wird; ist in einem solchen
Falle der Neunwerth größer, so ist die Annahmesportel nur aus dem Mehr-
betrag anzusetzen.
Werden Zins--, Gewinnantheils= und Erneuerungsscheine, welche einem hinter-
legten Werthpapier in der Weise beigelegt sind, daß sie dem Hinterleger ohne
besondere Ermächtigung vom Depositenverwalter verabfolgt werden dürfen, von
diesem oder in dessen Gegenwart von dem Hinterleger abgetrennt und letzterem
verabfolgt, so wird hiefür eine Sportel nicht angesetzt.
Die Sporteln kommen auch bei einer von Amtswegen verfügten Hinterlegung
zum Ansatz, jedoch nicht für die Verwahrung von Dienstkautionen der Staats-
und Körperschaftsbeamten, sowie von solchen Fanstpfändern, Vorschüssen und
Urkunden, welche sonst zur Sicherstellung der Staatskasse oder auf Grund
des Art. 12 Abs. 3 des Gesetzes vom 19. Mai 1852 (Reg. Blatt S. 128)
von Feuerversicherungsgesellschaften hinterlegt werden. Auch kann im Ver-
ordnungswege bei der Anordunng einer Kantion die sportelfreie Verwahrung
derselben bestimmt werden.

3



206

Nr. 17. Dienstanstellungen, beziehungsweise Bestätigungen der
Staatsbeamten, der Angestellten an den Latein= und Realschulen, der
Geistlichen und der Volksschullehrer:

Aus dem Diensteinkommen (Gesetz Art. 9—12) haben zu entrichten:
1) Beamte, welche unter Art. 2 Abs. 1 und 2, sowie Abs. 4 Schlußsatz des Beamten-

gesetzes vom 28. Juni 1876 begriffen sind,
a) wenn sie an der Wittwenkasse der Civilstaatsdiener oder Lehrer theilnehmen,

neben dem Eintrittsgeld zu der Wittwenkasse (Beamtengesetz Art. 57) nichts,
b) wenn sie dem katholisch-geistlichen Stande angehören (Beamtengesetz Art. 64).

o) soweit sie bei Unterrichtsanstalten im Sinne des Art. 16 des Gesetzes A
vom 6. Juli 1842 angestellt sind .10 vom Hundert:

690 die übrigen .. 15 vom Hundert:
2) Beamte, welche gemäß Art. 2 Abs. 3 und des Beamtengesehes auf vierteljährige

oder längere Kündigung angestellt werden:
a) wenn sie wegen des Amts an der für die Angestellten bei den Verkehrsanstalten

bestehenden Unterstützungskasse Theil nehmen, neben der Einzahlung zu dieser

n—.xi.— EN.——.b) alle übrigen 1 vom Hundert:
3) Lehrerinnen und Erzicherinnen an dem höheren Lehrerinnenseminar zu Stuttgart,

welche bei ihrer Anstellung auf Lebenszeit oder bei Verleihung von Pensions-
rechten der Kategorie der auf Lebenszeit angestellten Staatsbeamten zugetheilt
werden (Gesetz über die Rechtsverhältnisse der Lehrer und Lehrerinnen an höheren
Mädchenschulen vom 30. Dezember 1877 Art. 18, Reg. Blatt S. 299)

10 vom Hundert:

4) Volksschullehrer, neben dem Eintrittsgeld zur Wittwenkasse (Voltsschullehrergest
Art. 33) neichts:

5) Lehrerinnen und Egzieherinnen, welche außer dem Fall der Zifl. 3 an Lehrerinnen.
bildungsanstalten des Staats auf Lebenszeit angestellt werden (Gesetz über die
Rechtsverhältnisse der Volksschullehrer vom 30. Dezember 1877, Art. 50 Abs. 2,
Reg. Blatt S. 290) —N10[ vom Hundert:

6) Geistliche der verschiedenen Glaubensbekenntnisse:
a) höhere Geistliche bis zu den Dekauen einschließlich . 15 vom Hundert:
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b) Pfarrer, Helfer, Kaplane und andere bleibend angestellte Geistliche, welche
nicht unter lit. a begriffen sind. . .. . ..10vomyundcrt,

Der Ansatz der Sportel erfolgt, wenn die Ansiellung nicht durch eine Staats-
behörde stattfindet, durch diejenige Staatsbehörde, in deren Geschäftskreis dieselbe
einschlägt.

s. auch Gerichtsvollzieher und Standesbeamte.
Nr. 18. Dienstanstellungsbestätigung, Ernennung und Bestellung der

Amtskörperschafts-, Gemeinde= und Stiftungsbeamten, mit Ausnahme der
Lehrer und der unter Beil. II des Beamtengesetzes begriffenen Schuldiener:

Dieselben haben zu entrichten:
1) für die Ernennung des Ortsvorstehers

in einer Gemeinde I. Klasse 30.6
II. „ .... ......10-"

III. .. 5.A.

2) für die durch eineStaatebchörde erfolgende Lestätigung der Veanten und Hilfs-
beamten der Amtskörperschaften, Gemeinden, Kirchengemeinden, Armenverbände
und der in öffentlicher Verwaltung befindlichen Stiftungen, einschließlich der mit
Wartegeld angestellten Aerzte, soweit eine solche Bestätigung erforderlich ist, sowie
für die Ernennung von Stiftungsbeamten durch eine Staatsbehörde 1 bis 30./

3) bei dem Eintritt bezw. Wiedereintritt in die Stelle eines Gemeinderaths:
in Gemeinden I. Klasse 5.5

II. „ 2. MA.

III. "„/ L. M.

Anmerkungen zu Ziff. I bis 3:
a) Bei der Bestätigung der Wahl von Hilfsbeamten der Gemeinden für das

Unterpfandswesen (Gesetz vom 30. Juli 1845, Reg. Blatt S. 257) und für
die Führung der Güterbücher (Gesetz vom 13. April 1873, Reg. Blatt S. 101)
ist dann, wenn der Notar des Bezirks oder der Ortsvorsteher gewählt wird,
die Sportel (Ziff. 2) nicht anzusetzen. Deßgleichen ist sportelfrei die Genehmi-

gung der höheren Verwaltungebehörde zur Bestellung von Stellvertretern der
Standesbeamtenin den Fällen des §.4 des Reichsgesetzes vom 6. Februar 1875.
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b) Der Ansatz der Sporteln kommt zu:
in den Fällen der Ziff. 1 und 2 derjenigen Behörde, welcher die Ernennung

oder Bestätigung zukommt, bei der Ernennung des Ortsvorstehers in
Gemeinden erster Klasse dem Ministerium des Innern;

in den Fällen der Ziff. 3 dem Ortsvorsteher.
s., auch Standesbeamte, Gerichtsvollzieher und Kaminfeger.

Dispensation von dem Verbot der Grunderwerbung für die todte
Hand siehe Todte Hand.

Dispensation s. auch Bausachen, Eheschließung, Minderjährigkeit, Verwandtschaft.
Nr. 19. Eheschließung:
1) für die Ertheilung von Dispensationen zum Zweck der Eheschließung, nach Maß-

gabe des Reichsgesetzes vom 6. Februar 1875 (Neichsges.Bl.S.23) und des
Ausführungsgesetzes dazu vom 8. August 1875 (Reg. Blatt S. 463) Art. 2:
a) für eine Dispensation vom gesetzlichen Alter der Ehemündigkeit (Reichsgesetz

§. 28 Ab. 20..40 bis 200 %
b) für Dispensation von dem Verbote der Ehe eines wegen Ehebruchs Geschiede-

nen mit seinem Mitschuldigen (Reichsgesetz §. 33 letzter Satz) 40 bis 200./
c) für Dispensation von der gesetzlichen Wartezeit (Reichsgesetz §. 35). nichts.
4) für Dispensation von dem Aufgebot (Reichsgesetz §. 50 Abs. 1) 15 bis 40%

2) für die Ausstellung des Erlaubnißscheins zur Eheschließung von Ausländern
(§. 38 des Reichsgesetzes vom 6. Februar 18700) 2 bis 15 "

3) Im Falle der Abweisung eines Gesuchs oder bei dessen Zurücknahme vor der
Entscheidung bis zur Hälfte der betreffenden Sportel.

Nr. 20. Eid:

für die Abnahme eines außergerichtlichen Eides durch ein Gericht, deßgleichen
für die Abnahme eines Privateides durch eine andere Staatsbehörde 2 bis 20 %

Nr. 21. Eisenbahnban und Betrieb:
1) für die Erlaubniß an Privatunternehmnern 20 bis 1000 /%
2) bei der Abweisung oder Zurückziehung eines Gesuchs bis zur Hälfte dieser Sportel,

Höchstbetrag 300 1%
Entbindungsanstalten s. Krankenanstalten. 6 4

Entlassungsurkunden s. Staatsangehörigkeit.
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Nr. 22. Familienbegräbnißstätten außerhalb der öffentlichen Begräb-
nißplätze:

1) für die Ertheilung der Erlaubniß zur Errichtung (F. 17 Abs. 4 der K. Verord-
nung vom 24. Jannar 1882, Reg. Blatt S. 3) 10 bis 50 K

2) bei Abweisung eines solchen Gesuchs. fbis 20 MA.
s. auch Leichentransport.

Familienfideikommisse und Stammgüter s. Fideikommisse, Verträge.
Familienverträge s. Verträge.
Feldmesser und Markscheider.

Prüfung und Bestellung s. Prüfungen.
Feldmesserarbeitrevisoren s. Revisoren.

Nr. 23. Feuerversicherungsanstalten:

1) für die Erlaubniß zum Geschäftsbetrieb (Art. 10 des ehes vom 19. Mai 1852,
Reg. BlattS.12) . ...)()0b161000«-f-

2) für die Zulassung von Statutenänderungen. .. ..)lns)0l!
3) bei der Abweisung oder Zurückziehung eines Gesuches (f. l und 2) 5 bis 100 /

Nr. 24. Feuerversicherungsverträge über in Wirttemberg befindliche
bewegliche Gegenstände:

für jedes Jahr der Versicherungsdauer undk angefangene Tausend der ver-
sicherten Saume .. ..·......00)»-4

mindestens 0,10 /%
Anmerkung:

a) Verträge auf weniger als ein Jahr werden wie auf ein Jahr abgeschlossene
behandelt; Prolongationen gelten als neue Verträge, es sei denn, daß ein Ver-
trag von kürzerer Dauer bis zum Ablauf eines Jahres verlängert wird.

b) Rückversicherungsverträge sind ausgenommen.
Der Ansatz erfolgt durch die Steuerbehörde.

Feuerwerkstätten s. Bausachen.

Nr. 25. Fideikommisse, für deren Bestätigung oder Insinuation, wo solche er-
forderlich ist oder nachgesucht wird vwie Familienverträge.
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Nr. 26. Fischereianlagen in öffentlichen Gewässern:

für die Erlaubniß hiezu (Gesetz vom 27. Nov. 1865 Art.5 Abs. 2, Reg. Blatt S. 199)
3 bis 10 1½

Nr. 27. Fischerkarten, bei deren Ausstellung oder Beglaubigung, neben der
Gebühr hiefür (Gesetz vom 27. November 1865 Art. 2, Reg. Blatt S. 199), 1 bis 5%

Nr. 28. Flußpolizei:
für die Kognition der Regierungsbehörde über Anlagen an öffenlichen Flüssen und
Aenderungen an solchen, soweit nicht die Nummern 2, 26, 73, 90 des Tarifs zutreffen,

3 bis 100 %
Fruchtmärkte s. Märkte.
Geheimmittel s. Arzneimischungen.
Gemeindebeamte s. Dienstanstellungsbestätigung.

Nr. 29. Gemeindegrundeigenthum:
für die Erlaubniß, solches mit dem Eigenthums= oder Nutznießungsrecht unter

die Gemeindemitglieder zu vertheilen, oder sonstige Gemeindenutzungen einzuführen oder zu
erhöhen, (Verw.-Edikt vom 1. März 1822 S. 65 lit. i und §. 66 Zif 3, Gesetz, betref-
fend die Gemeindeangehörigkeit, vom 16. Juni 1885, Reg. *- 257, Art. 20 und 32)

... - ..» » 10bi5500«-f;

s. auch Veräußerungen von Körperschaftsvermögen.
Nr. 30. Gemeinderathsbeschlüsse.

für die Genehmigung von solchen Gemeinderathsbeschlüssen, durch welche einer
Gemeinde eine neue oder größere Einnahme verschafft wird, soweit Genehmigung
seitens einer Staatsbehörde erforderlich ist,

1) bei der Genehmigung von Verbrauchssteuern 50 bis 1000%
2) in anderen Fällen ... . .....2bis320()».-;

Genossenschaften s. Gesellscaftsverträge
Nro. 31. Grichteveussehe und Zustellungsbeamte:

für die Bestellung oder Bestätigung derselben (Ausführungsgesetz zum Neichs-
gerichtsverfassungsgesetz vom 24. Jannar 1879 Art. 29 Abs. 2 Art. 31, 32,
Reg. Blatt S. 10 u. 11) bis 30 /%

Die Bestellung der Stellvertreter bleibt sportelfrei.



211

Nr. 32. Gesellschaftsverträge (Statuten) über die Errichtung
1) einer auf Gewinn berechneten Aktiengesellschaft oder Kommandit-

gesellschaft auf Aktien, deßgleichen Verträge und Beschlüsse über die Er-
höhung des Grund= oder Aktienkapitals derselben,

aus dem Grund= oder Aktienkapital oder dem Betrag der Erhöhung
1 vom Hundert;

Anmerkung zu Ziff. 11
Wird das Grund= oder Aktienkapital oder der erhöhte Betrag desselben nicht so-
gleich voll einbezahlt, so ist die Sportel aus der jedesmaligen Theilzahlung zu
entrichten.

2) einer Kommanditgesellschaft ohne Attien, deßgleichen Vereinbarungen
über den Eintritt eines neuen Kommanditisten in eine bestehende Gesellschaft,

aus der Bermögenscinlage der Kommanditisten, beziehungsweise des Neueingetre—
tenen ’zJ#9100 bis 50 #

3) einer offenen Handelsgesellschaft, deßgleichen Vereinbarungen über den
Eintritt eines neuen Gesellschafters. . . . EEEIILI

1) einer auf Gewinn berechneten Erwerbs- oder Wirthschaftsgenossen-
schaft (Gesetz vom 4. Juli 1868, Reg. Blatt von 1871 Nr. 1, Beilagen S. 93)

10 bis 50.%

Anmerkungen:
a) Wenn eine außerhalb Württembergs errichtete Gesellschaft oder Genossenschaft

ihren Sitz nach Württemberg verlegt oder im Lande eine Zweigniederlassung
errichtet, bei welcher der Hauptgeschäftsbetrieb stattfindet, so ist die gleiche
Abgabe anzusetzen, wie bei der Errichtung in Württemberg.

b) Insoweit für die Uebertingung von liegenschaftlichem Vermögen an die Gesell-
schaft nach Art. 31 Abs.5des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuchvom 13. Angust 1865, 363. BlattS.223, Accise erhoben wird, kommt der
der Accise unterworfene Betrag an der nach Ziff. 1 und 2 abgabopflichtigen
Summe in Abzug.

Die Abgabepflicht der Gesellschaft oder Genossenschaft tritt mit dem Eintrag
in das Handels= oder Genossenschaftsregister ein.

Der Ansatz erfolgt durch die Steuerbehörde.
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Gewerbeanlagen s. Anlagen, gewerbliche und Dampfkesselanlagen, ferner Verfahren
in Gewerbesachen.

Gewerbelegitimationskarten s. Handlungsreisende.
Gewerbesachen, Verfahren in denselben. s. Verfahren.
Nr. 33. Glücksspiele:

für die Erlaubniß zur Aufstellung von Glücksbuden (Glückshafen) an öffentlichen
Orten (Strafgesetzbuch §. 360 Ziff. 14) neben der Aceise 1 „1½

· -··l» ½5 ffiur jeden Tag.
Grundeigenthum s. Liegenschaftliches Vermögen und Todte Hand. ·
Güterzerstückelung s. Liegenschaftsveräußerung.
Handelsgesellschaften s. Gesellschaftsverträge.
Nr. 34. Handelsregister, neben der Abgabe von den Gesellschaftsverträgen:
1) für die Einträge und Löschungen 2bis 50
2) für andere bei der Führung der Handelsregister vorkommende Geschäfte und fur

darauf bezügliche Beglaubigungen; nach Maßgabe der gemäß Art. 15 des Gin-
führungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch vom 13. August 1865 (Reg. Blatt S. 216)
zu treffenden besonderen Bestimmungen.

s. auch Gesellschaftsverträge.
Nr. 35. Handlungsreisende:

für die Ausstellung einer Legitimationskarte oder einer Gewerbelegitimationskarte
für inländische und ausländische Handlungsreisende (§. 44a Abs. 1 der Reichs-
gewerbeordnung Ziff. 17 des Schlußprotokolls zum Zollvereinsvertrag vom 8. Juli

1867, Reg. Blatt S. 171, vergl. mit §. 44aAbs. 6 der Neichegewerbeordnung,
I1 der Bekanntmachung vom 31. Oktober 1883, Reg. Blatt S. 222) 5 ê

Nr. 36. Hegezeit des Wildes:

für die Dispensation von den bestehenden Vorschriften auf Grunddes §. I letzter
Absatz der K. Verorduung vom 30. Juli 1886 (Reg. BlattS.315) 1 bis 20%

Anmerkung:
Ein Ausatz der Sportel findet nicht statt, wenn die Dispensation von Einhaltung
der Hegezeit ertheilt wird für Wild, welches in Thiergärten oder in eingezäunten
oder sonst gehörig abgeschlossenen Grundstücken gehalten wird.

Heimathscheine s. Staatsangehörigkeit.
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Nr. 37. Hufbeschlaggewerbe:
für die im Dispensationswege erfolgte Zulassung zum Hufbeschlaggewerbe ohne
Prüfungsnachweis (Art. 2 des Gesetzes vom 28. April 1885, Reg. Blatt S. 79)

4 *2: 5 bis 30 .M

s. auch Prüfungen, Tarifnummer 57 II5.

Nr. 38. Jagdkarten:

I) für deren Ausstellung (Gesetz vom 27. Oktober 1855 Art.7,Reg.BlattS. 225) 20.J
2) im Fall der Abweisung eines Gesucchs l bis 5./

Nr. 39. Jagdpachtakkorde des Staats:
für deren Genehmigung, aus dem für die Dauer des Pachtes sich berechnenden
Betrage des Pachtgeldeses l vom Hundert, mindestens 14#

Jahrmärkte s. Märkte.

Nr. 40. Jahrtagsstiftungen:
für die Genehmigung der Annahme seitens der Kirchenpflegen, der Pfarr= und
Kaplaneistellen und der israelitischen Kirchenvorsteherämter, aus dem gestifteten Ka-
pital, soweit solches den jeweilsfestgesetzten Mindestbetrag übersteigt, 5 vom Hundert.

Irrenanstalten s. Krankenanstalten.
N. 41. Juristische Personen:
1) für die Verleihung der Rechte der juristischen Persönlichkeit 25 bis 600 M.
2) für die Genehmigung einer Aenderung der Statuten einer juristischen Person

½ bis ½ dieser Sportel;
s. auch Todte Hand.

Nr. 42. Kaminfeger:
1) bei der Anstellung . . 25 bis 100 M.

2) bei der Gestattung'derBersching der Sielle dichseinenGeitasi an eine
Wittbe . .. ....)bts)0--!

Nr. 43. Kollekten:

für die Erlaubniß zur Veraustaltung (Polizeistrafgesch vvon 1871 Art. 13, Reg. Blatt
S. 395) . .. bis 504

Kommanditgesellschaften s. Gesellschaftsvertrage.
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Nr. 44. Kompetenzgerichtshofsentscheidungen:
nach Maßgabe des Art. 14 des Gesetzes vom 25. August 1879 (Reg. Blatt S. 276)
 12 bis 120 Æ

Kommundienstersetzungen f(. D
Konviktoren s. Seminaristen.
Körperschaftsbeamte s. Dienstanstellungsbestätigung.
Nr. 45. Krankenanstalten:

1) für die Konzession einer Privatkranken-, Privatentbindungs-, Privatirrenanstalt

Gieshgewerheordnng §. 30 nach dem Gesetz vom 23. Juli 1879 Reichsges. Blatt
S. 267) 10o bis 100 4

2) für die Erlaubniß zu Aenderungen in der ertheilten Korzession (3. B. Lokalände—
rungen) und für die Fristung in den Fällen des 8. 49 Abs. 3 und 5 der Ge—
werbeordnung · ..)bcs)()-z

3) für die Verlängerung der Frist inden Fällen des . 4 Abs. 1 und2der Ge-
werbeordnung 5 bis 20 . 4

4) bei der Abweisung oder ZurückziehungeieinesGessuch(Ziff I bis 3)
die Hälfte der betreffenden Sport

s. auch Verfahren in Gewerbesachen. ortel.

Kunstwerke und Seltenheiten s. Schaustellungen.
Ladscheine s. Wein= und Weinmosturkunden.
Legalisation s. Beglaubigung.

Nr. 16. Legitimation wegen unehelicher Geburt:

1) für die Ertheilung ..... ....2)b1»s1)0,,z
2) bei der Abweisung eines Gesuchs. ..... bis zur Hälfte des Betrags.
Der höchste Betrag ist bei einem Vermögen der Ascendenten von 60 000 M und

mehr immer anzusetzen.
Legitimationskarten s. Handlungsreisende.
Nr. 47. Lehen:

1) für einen Muthschin 10 %
2) Belehnungssportel: Dieselbe wird für die einzelnen fronlehnbaren Erbämter nach

Maßgabe des Herkommens erhoben.
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3) Soweit noch sonstige Lehen bestehen, kommen bei denselben Sporteln nach Maß-
gabe des Sporteltarifs vom 23. Juni 1828 (Neg. Blatt S. 515) und des Gesetzes
vom 20. Juni 1875 (Reg. Blatt S. 327) zum Ansatz.

Nr. 48. Leichentransport:

für die auf Ansuchen erfolgende Ausstellung eines Leichenpasses zum Transport
einer Leiche, soweit hiezu Genehmigung erforderlich isft. 2ö bis 304%

s. auch Beerdigung, Familienbegräbnißstätten.
Nr. 49. Liegenschaftliches Vermögen:
Bei der Erwerbung von innerhalb Württembergs befindlichen Liegenschaften und

diesen gleichgeachteten Rechten durch Zwangsenteignung hat der Erwerber zu entrichten:
vom Werthe der erworbenen Liegenschaften mit deren Zubehörungen, abzüglich des Werths
der darauf haftenden dinglichen Lasten, soweit diese nicht in Pfandschulden bestehen,

eine dem jeweiligen Prozentsatz der gesetzlichen Liegenschaftsaccise gleichkommende
Abgabe.

Der Ansatz erfolgt durch die Stenerbehörde.

Nr. 50. Liegenschaftsveräußerung:

1) für die Erlaubniß im Fall des Art. 11 Abs. 2 Ziff. 5 des Gesetzes vom 23. Juni
1853 Reg.Blatt S. 247)
a) zum Verkauf einzelner Theile 10 bis 300 M.
b) zum stückweisen Wiederverkauf des ganzen Flächengehalts . 50 bis 500 M

2) bei der Abweisung oder Zurückziehung eines Gesuchs (a und h) bis zur Hälfte
des Betrags.

Lustbarkeiten s. Schaustellungen.
Nr. 51. Märkte:

1) für die Erlanbniß
a) zur Errichtung von Jahrmärkten ohne Viehmärkte, für jeden einzelnen Markt

auf jedes Jahr der verwilligten Dauer.. e 10 bis 30 +
b) zur Errichtung von Vieh= und anderen Spezialmärkten im Sinne des §. 70

der Gewerbeordnung, für jeden *- Markt auf jedes Jahr der ver-
willigten Darer . . . jes bis 16 M
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c) zur Errichtung eines Frucht- oder Wochenmarktes, ohne Rücksicht auf die Zahl
der einzelnen Märkte, auf jedes Jahr der verwilligten Dauer je 3 bis 5.4

d) zur Errichtung der vorgenannten (a#c) Märkte ohne Zeitgrenze, ohne Abzug
einer früher bezahlten Sportel:: der 20 fache Betrag der Jahressportel;

e) zur bleibenden Verlegung von Märkten irgend welcher Art:
der Betrag der anzusetzenden Errichtungssportel für ein Jahr;

2) bei der Genehmigung des Verkaufs geistiger Getränke auf einem Markte
(Gewerbeordnung §. 67 Abs. 2) s. Wirthschaften;

3)) bei der Abweisung oder Zurückziehung eines Gesuchs in den Fällen der Ziff. 1
6 2 bis 10.4

Markscheiderprüfung s. Prüfungen. "“

Nr. 52. Minderjährigkeitsdispensation.

1) für die Gewährunng ......... 40bis3200«,-4
3) bei der Abweisung eines Gesuch- ...... ..·10bi54()»4

Zu vergleichen auch Eheschließung.
Mobiliarfeuerversicherung s. Feuerversicherungsverträge.
Mühlenwasserwerke s. Wasserwerke und Anlagen, gewerbliche.
Musikaufführungen s. Schaustellungen.
Nr. 33. Namensänderung:

1) für die Gewährung des Gesuchs, den Familiennamen ändern zu dürfen, 5 bis 50/%
2) für die Gewährung des Gesuchs einer Gemeinde um Aenderung ihres Namens

—
3) bei Abweisung oder Zurückziehung eines solchen Gesuchs (Ziff. 1 und 2)

·« «» , 3 bis 25

Naturalisationsurkunde s. Staatsangehörigkeit. «

Nr. 54. Notare, immatrikulirte:

1) für die Bestellung eines solhen 30 4
2) bei der Abweisung eines hierauf gerichtetenGesuchs bis zur Hälfte dieses Betrags.
Nr. 55. Orden:

1) für die Erlaubniß, einen fremden Orden tragen zu dürfen, 60 bis 120.4
2) für die Einweisung in die Militärverdienstordenspension, von deren Jahresbetrag

25 vom Hundert.
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Paßkarten s. Reisepässe.
Pässe s. Reisepässe, Leichentransport.

Nr. 56. Pfandleiher (einschließlich der Rücktaufshändler):
1!) für die Erlaubniß zum Geschäftsbetrieb (§. 34 der Reichsgewerbeordnung nach

dem Gesetz vom 23. Juli 1879, Reichsgesetzblatt S. 20s)10 bis 100 AM.
2) im Falle der Versagung der Erlaubniß.. . . 2 bis 20..

s. auch Verfahren in Gewerbesachen.

Nr. 57. Prüfungen:

I. Es sind zu entrichten ohne einen besonderen Ansatz für das Zengniß:
1) für jede höhere oder niedere Staatsdienstprüfung, mögen deren zwei angeordnet

oder nur eine zu erstehen sein, von den Kandidaten des IJunstiz-, Regiminal-
und Finanzfachs, des Bau-, Berg= und Forstfachs, sowie des Fachs der Ver-
kehrsanstaltern jie 30.4

2) für die Staatsprüfung behufs Anstelluu im rztlichen Staatsdienst und für
die Staatsprüfung in der Thierheilknnde. . .. je 30.4

3) für die von der Staatsbehörde vorgenommene prifungder Kandidaten der
Theologie .. . 30 M.

4) für die humanisüsche oder realiftische kier oder für die Theil-
nahme an derselben in einzelnen Fächern. .. jjie 30.4

5) fur die Präzeptorats= oder Reallehrerprüfung, sowie für die Prüfung auf
Kollaboraturlehrstellen an Gelehrten= und Nealschulen e 6.4

6) fir die Vorprüfung der Professoratskandidaten am mathematisch-physikalischen
oder einem philologischen Seminar der Universitüt ie 6.4

7) für die Dienstprüfung (sielungeprüfung) der Volk- -- sowie derLehramtskandidatinen 6444
8) für die Turnlehrerprüfggggg . . .()-x!

9)fürdicWerkineistcrprüfung.......... ...30--

Anmerkungen:
a) Derjenige, welcher wegen Benützung unerlaubter Hilfsmittel von der Prü-

fung weggewiesen wird, hat die Sportel für dieselbe voll zu entrichten.
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b) Derjenige, welcher in der Prüfung nicht besteht, sowie Derjenige, welcher
eine Prüfung ohne genügende Entschuldigung verläßt, ehe er dieselbe ganz
abgelegt hat, hat die Hälfte des betreffenden Sportelansatzes zu bezahlen.

c) Wenn eine Prüfung in mehreren Abschnitten erstanden wird, so ist die
ganze Prüfungssportel schon beim ersten Prüfungsabschnitt zu entrichten.

Bei anderen als den vorbemerkten Prüfungen, welche zu Erlangung einer öffent-
lichen Ermächtigung oder eines Zeugnisses (Diploms) über Kenntnisse in bestimmten
Fächern erstanden werden, kann eine den Kosten entsprechende Gebühr im Ver-
ordnungswege bestimmt werden; abgesehen von dieser Gebühr ist für das Zengniß
Diplom) eine Sportel zu entrichten, welche beträgt:

1) bei Ansstellung eines die nachgesuchte Doktor= oder Licentiatenwürde verleihen-
den Diploms einer Fakultät der Landesuniversitit 4

2) bei der naturwissenschaftlichen Prüfung an der Landesuniversität 3.4
3) bei der mathematisch-naturwissenschaftlichen Prüfung am Polytechnikum 3 %
4) bei Diplomprüfungen an Berufslehranstalteon 3 /4
5) bei der Prüfung für Wasserbautechniker, Kulturingenienre, Eicmeist, Huf--

schmiede, niedere Eisenbahnpolizeibeamte, Lokomotivführer, Heizer, Wagenwärter 24

6) bei der Prüfung für geldmesser und Morkscheider, einschließlich der an
7) bei der Prüfungin der französischen Sprache zum Eintritt in denmnarwen

Dient 5 4%
8) bei der Prüfung aam höheren Lehrerinnenseminar ... .3«,-4
9) bei der Prüfung der Hebammen ineichts:;

10) bei der Prüfung der Schiffer (Schifferpatent) 3.4
Zengnisse für die Prüfungen, welche während des Besuchs einer zu aka-

demischem Studium vorbereitenden Unterrichtsanstalt oder beim Verlassen der-
selben zu erstehen sind, unterliegen keiner Sportel.

Nr. 58. Realgemeinderechtsgüter:
für die Kognition der Regierungsbehörde über Aenderungen in dem Bestande solcher
Realgemeinderechtsgüter, auf welchen öffentliche Lasten ruhen, 3 bis 50 —(1
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Nr. 59. Rechnungen:
für die Prüfung der Rechnungen der Amtskörperschaften, Gemeinden, Kirchen-
gemeinden, Armenverbände, Schulfonds und Stiftungen (Verwaltungsedikt §. 120)
a) von jedem beschriebenen Blatt der Rechngg 554
b) von jedem beschriebenen Blatt einer Beilages die Pälfte.

Anmerkungen:
a) Bei dem Sportelansatz sind der Etat, das Rapiat und Tagebuch, das

Stenerabrechnungsbuch sammt dazu gehörigen Zahlungsverzeichnissen und
summarischer Berechnung, die vorübergehend der Rechnung beigelegten Akten-
stücke (Wanderbeilagen), bloße Hilfsdokumente, die schon oberamtlich revi-
dirten Beilagen, sowie Protokollauszüge außer Berechnung zu lassen.

5) Es kann je auf einen Zeitraum von fünf Jahren eine Aversalsumme fest-
gesetzt werden.

c) Für einzelne Rechnungen ist ein geringerer Aversalbetrag festzusetzen, wenn
der zu berechnende Sportelbetrag außer Verhältniß zu den Revisionskosten
stehen würde.

4) Für die Abhör kommt außer den etwaigen Reisekosten, Diäten und Gebühren
der mitwirkenden Beamten nichts weiter in Aurechnung.

Nr. 60. Rechtsanwaltschaft:
bei der Entscheidung über den Antrag auf Zulassung zur Rechtsauwaltschaft bei

einem bestimmten Gerichte:
1) wenn der Antragsteller zur Zeit der Antragstellung bei keinem andern württem-

bergischen Gerichte zugelassen ift 30 4
2) wenn derselbe bei einem anderen württembergischen Gerichte zugelassen ist 10 M.

Nr. 61. Register zur Wahrung der Vorrechteim Konkurse:

Für deren Benützung wird die Gebühr nach Art. 20 des Ausführungsgesetzes
zur Reichskonkursordnung vom 18. August 1879 (Reg. Blatt S. 214) durch
K. Verordnung bestimmt.

Nr. 62. Reisepässe und sonstige Reisepapiere:

I) für die Ertheilung eines Reisepasses oder sonstigen NReisepapiers durch ein Ober-
amt mit oder ohne höhere Beglaubigunng . ....l«-l!
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2) für die Ertheilung eines Passes durch ein Ministerim . B.AM.
3) für die Erneuerung der Giltigkeitsdauer eines Passes oder sonstigen 277

0,50 %

4) für eine Paßkarte . . .. ....·....1

Nr. 63. Revisoren für Feld messerarbeiten-
für deren Bestellg 525 1

Nr. 64. Schauspielunternehmer:
1) für die Erlaubniß zum Gewerbebetrieb (§. 32 der Reichsgewerbeordnung nach

dem Gesetz vom 15. Juli 1880, Reichsges.Bl.S.179y) 25 bis 100 %
2) für die Verlängerung der Fristen (das. S. 149) l5 bis 20 %
3) bei der Abweisung eines Gesuchs (Ziff. 1 und 2) biszurpHülfte des Betrags.

s. auch Verfahren in Gewerbesachen.
Nr. 65. Schaustellungen:
1) für Ertheilung der Erlaubniß zur gewerbsmäßigen öffentlichen Veranstaltung von

Singspielen, Gesangs= und deklamatorischen Vorträgen, Schaustellungen von
Personen oder theatralischen Vorstellungen ohne höheres Interesse der Kunst oder
Wissenschaft in Wirthschafts= und sonstigen Räumen und zur lUleberlassung solcher
Näume zu öffentlichen Veranstaltungen genannter Art (§. 33 à der Neichsgewerbe.
ordnung), zutreffendenfalls neben der Accise oder Gewerbesteuer 25 bis 100 %

2) für die Ertheilung der Erlaubniß zu Musikaufführungen, Schaustellungen, thea-
tralischen Vorstellungen oder sonstigen Lustbarkeiten, soweit eine solche Er-
lanbniß erforderlich ist (§. 33 b und §. 60ader Reichsgewerbeordnung), zutreffen.
den Falls neben der Accise oder Gewerbestener 000 bis 100 M.

s. auch Glücksspiele, Tanzerlaubniß, Wandergewerbescheine.
Schießbuden s. Lustbarkeiten, Schaustellungen.
Schifferpatente s. Prüfungen II. 10.

Nr. 66. Schiffprüfungszeugnisse und Zeugnisse über die Ladungsfähigkeit von
Schiffen, neben der im Verordnungswege zu bestimmenden Prüfungsgebührt. 1

Nr. 67. Schreibgebühr:
Die Schreibgebühr für Abschriften, Auszüge, Ausfertigungen rc., soweit solche

nicht durch das Reichsgerichtskostengesetz vom 18. Juni 1878 und das Reichs-
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gesetz vom 29. Juni 1881, betreffend die Abänderung von Bestimmungen des
Gerichtskostengesetzes, geregelt ist, wird im Verordnungswege bestimmt.

Nr. 68. Seminaristen und Konviktoren:
1) für die Aufnahme:

a) in ein niederes theologisches Seminar oder Konvitskt.. 15
b) in ein höheres Seminar oder Konviitt l1I1I5—4
c) in das Priesterseminer nniichts,
4) als Hospes in ein niederes evangelisches Seminar. . 10.

2) für die Entlassung aus dem Seminar= oder Konviktsverband:
a) wenn der Betreffende nur einem niederen oder nur dem höheren Seminar

oder Konvikt angehört hht 50.4
b) wenn er nur dem Priesterseminar ungehört hat . . 40M

e) in allen übrigen Fällen . . .. .. . . 75 M

3) für die Erlaubniß zur Uebernahmefrender Dienste unter Fortdaner des Seminar-
oder Konviktsverbands
a) im Falle der Ziffer 2a 4 20 bis 50 MA.
b) „ „ „ „ 22 20 „ 40-4

 - 7„ „ „ 26 . 30 » 7)-"

4) für die auf Ansuchen erfolgende Eutlassung arausdem Kirchen- oder Lehrdienst
die gleichen Sätze wie Ziff. 2;

5) wenn in den unter 2 und 4 genannten Fällen guestr slattfindet, ben
diesen · ...u1chts

Spiele s. Glücksspiele Schanstellungen.
Spiritus s. Wirthschaften.
Nr. 69. Staatsangehörigkeit (Reichsgesetz vom 1. Juni 1870, Reg. Blatt 1871

Nr. 1, Beilagen S. 26):
1) für die Ertheilung der Aufnahmeurkunde (S.7 und §. 21 Abs. 5) . nichts;
2) für die Ertheilung einer Naturalisationsurkunde oder einer Renaturalisations-

urkunde (§. 2 Ziff. 5, J. 6 und§.21Abs. 4) 20-4
3) für die Ertheilung einer Gutlassungsurtinde im Fall des 8. 15 Abs.1des

Reichsgesetzee . . . Nichts;

4) für die Ertheilung einer Cntlassungsurkunde in anderen Fällen. .. 3BAM.
G
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5) für die Ausstellung oder Verlängerung eines St ·
(Heimathschein, Staatsangehörigkeitsausweis) sammt Siegelung mit oder ohne
Beglaubigung der Ministerien 1.4

6) bei der Abweisung eines Gesuchs in den Fällen der zif. 2 und 4.
bis zur Hälfte des Betrags der betreffenden Sportel.

Nr. 70. Staatsschuldscheine auf den Inhaber, welche infolge künftiger
Anlehen auszustellen sein werden,

von jeder Einschreibung auf Namen, von jeder Umschreibung auf einen andern
Namen, von jeder Aufhebung der Einschreibung und für jede sonstige Vormerkung,
welche nicht gleichzeitig mit einer der vorgenannten Vormerkungen erfolgt, eine
Gebühr nach Maßgabe des Gesetzes, betreffend die Staatsschuld, vom 20. März 1881.

Nr. 71. Standesbeamte:

für deren Bestellung durch die höhere Verwaltungsbehörde, soweit es sich nicht um
die Fälle des §. 6 Abs. 2 des Reichsgesetzes vom 6. Februar 1875 (Reichsgesetz-
blatt S. 23) handelt, (§§. 3, 5, 7 Abs. 4 dieses Gesetzess l bis 10 „

Die Bestellung der Stellvertreter bleibt sportelfrei.

Nr. 72. Standeserhöhungen, wenn solche nachgesucht werden:

1) für die Erhebung

43 jehö igkeitszeugnisses

a) in den Fürstenstand . 20000%
b) „ „ Grafenstaod 10000

c) „ , Freiherrnstaund.. 6000 4

d) „ „ Adelsstaoadd .. 4000%

2) Für die Erneuerung eines Grafen-, Freiheren- *m7 Adelsdiploms
die Hälfte dieser Sätze;

3) für die Erlaubniß, von der durch einen fremden Souverän vorgenommenen
Standeserhöhung im Königreich Gebrauch machen zu dürfen,

ein Viertel der obigen Sätze.
Wird bei der Standeserhöhung ein Grad übersprungen, indem z. B. ein Frei-

herr in den Fürstenstand erhoben wird, so ist neben der Sportel für den erlangten
Grad die Hälfte derjenigen Sportel zu entrichten, welche für den Grad bestimmt
ist, der übersprungen wurde.
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Nr. 73. Stauanlagen in öffentlichen Gewässern, wenn solche nicht für Wasser-
triebwerke dienen und Konzession bedürfen wie gewerbliche Aulagen.

Steuersachen s. Zoll= und Steuersachen.

Stiftungen s. Jahrtagsstiftungen, juristische Personen.

Nr. 74. Strafbescheide der Verwaltungsbehörden bei Zuwiderhand-
lungen gegen die Zoll= und Stenergesetze, wofern nicht bloß eine Kontrolestrafe
(Ordnungsstrafe) angesetzt wird:

1) für die Erlassung des Strafbescheids, wenn derselbe vollstreckbar geworden ist,
4o0 der im Reichsgerichtskostengesetz für das Verfahren in erster Instanz

bestimmten Sätze;
2) für die Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörden in der Beschwerdeinstanz,

wenn die im Strafbescheide festgesetzte Strafe aufrecht erhalten wird, deßgleichen;

3) für eine Entscheidung, durch welche die Beschwerde als unzulässig verworfen oder
ein Wiedereinsetzungsgesuch abgewiesen wirnd dieser Sätze;

4) wenn eine Beschwerde oder ein Wiedereinsetzungsgesuch vor der Entscheidung zurück-
genommen wird, sind zu entrichten. 23/10 der nach Ziff. 3 anzusetzenden Sportel.

Durchaus mindestens 0,20 +.
Die §§. 61, 86 und 96 des Reichsgerichtskostengesetzes finden entsprechende Anwendung.
Im Verfahren bei Hinterziehung örtlicher Verbrauchsabgaben findet kein

Sportelansatz für Strafbescheide statt, siehe jedoch Beschwerden.

Nr. 75. Tanzerlaubniß:

bei deren Ertheilung in allen Fällen, wo oce tinzuholen ist, . 2 bis 30MA
bei Hochzeiten am ersten Tage . . .. .. . . . lNichts.

Theatralische Vorstellungen s. Shaustellungen.

Nr. 76. Titelannahme.

für die Erlaubniß zur Annahme eines von einem fremden Souverän einem württem-
bergischen Staatsangehörigen verliehenen Titees. 60 bis 120=
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Nr. 77. Todte Hand:

1) für Dispensation vom Verbot des Grundeigenthumserwerbs oder von der Ver-
pflichtung zur Wiederveräußerung erworbenen Grundeigenthums, neben der etwaigen
Acciseabgabe, Schenkungs= oder Erbschaftssteuer,

aus, dem Werth der Güter, bei Tauschverträgen, sowie bei dem Ersatz von
veräußertem Grundeigenthum durch Neuerwerbung von solchem jedoch nur aus
dem etwaigem Mehrwerth der eingetauschten Güter 5 vom Hundert,

mindestens 3
2) im Fall der Abweisung eines Gesuchs 3 bis 20/

Trauungserlaubnißschein s. Eheschließung.

Nr. 78. Unterpfandssachen bezüglich der unmittelbar unter den Landgerichten
stehenden (exemten) Güter:

1) für Verpfändungen, je vom Betrag der zu versichernden Schuld ½ vom Hundert,
mindestens 1064

Bei Surrogirung von Unterpfändern findet diese Sportel in der Art statt, daß die-
selbe nach Verhältniß der durch das surrogirte Unterpfand versicherten Schuld zu
berechnen ist.

2) für Löschung von siN-–P je vom Nrt der getilgten Summe ½ vom
Hundert mindestens 5

3) für die Vormerkung von Abschiahezahlungen im unterpfandabuch, ohne daß eine

theilweise Löschung des Unterpfandes sattfindet (eandgese Art. 217 Abs. 2),
//2 vom Hundert mindestens 54

Anmerkungen zu 1 bis z:
a) Ueberschießende Beträge von weniger als 100 /¾ werden gleich vollen 100/

gerechnet.
h) Werden für dieselbe Schuld exemte und nicht exemte Güter verpfändet, so

kommt für die Sportel nur derjenige Theil der Schuld in Betracht, welcher
dem Verhältnisse des Werthes der exemten Güter zu dem Werthe der sämmt-
lichen verpfändeten Güter entspricht.
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4) für die Eintragung oder Vormerkung von Pfandrechtstiteln, von Eigenthums- oder

anderen dinglichen Rechten, von Cessionen, Faustyfandbestellungen Einreden,
Verwahrungen je. .. ... ....10b16)0«-!:

5) für die Löschung dieser Eintragungen oder Vormerbungen, deßgleichen für eine

Löschung von Pfandeinträgen hne deß an der belreffenden Schuld etwas getilgtwird,ie mbis 25 A.
6) für die Versehung einer dem Glaubiger ansgefalgte Unterpfandsurkunde mit

der Vollstreckungsklausel (aiusfihrungegefet zur weichrioilbrceforonun vom18. August 1879 Art. 30) . ....)2-!
7) bei der Abweisung oder bei — eines Gesuchs (fl. 1—6), nachdem

eine Zwischenverfügung zur Sache selbst ergangen ist, bis zur Hälfte der
betreffenden Sportel;

8) für die Beurkundung und Siegelung von Partialobligationen, welche bei einem
Anlehen (Ziff. 1) ausgegeben werden, durch den Aktuar der Unterpfandsbehörde
(des Landgerichts), von jeder Obligaton 0),50 4

Urkundenaufnahme s. Aufnahme von Urkunden.

Urkundenbeglaubigung s. Beglaubigung.

Nr. 79. Veräußerungen von Körperschaftsvermögen:

für die Genehmigung zu Veräußerungen von Grundstücken und Realrechten, welche
Amtskörperschaften, Gemeinden, Kirchengemeinden, Armenverbänden und in öffent-
licher Verwaltung stehenden Stiftungen oder anderen unter öffentlicher Aufsicht
stehenden Körperschaften gehören, in Fällen, wo die Genehmigung einer Staats-
behörde erforderlich ist, vom Kaufschilling, beziehungsweise vom Werth des Ver-
äußerten 1 vom Hundert mindestens 1 4

Werden Gebäude ohne Grund und Voden auf den Abbruch verkauft, so ist
für die Genehmigung nichts zu bezahlen. Ebenso bleibt sportelfrei die Genehmi-
gung von Verträgen über die Ablösung von Gefällen und anderen Realrechten
dieser Körperschaften, deren Ablösung gesetzlich beansprucht werden kann.

Veräußerung von Liegenschaft s. Liegeuschaftsveräußerung.
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Nr. 80. Verfahren in Gewerbesachen nach Maßgabe der Reichsgewerbe-
ordnung §§. 20 und al:

1) Bei dem Verfahren wegen Ertheilung einer Konzession, Genehmigung, Erlanbniß
u. s. w. sind außer der für die Ertheilung oder Versagung der Konzession 2c.
anzusetzenden Sportel zu entrichten:

a) für jede in der ersten dustanz stattfindende mündliche Verhandlung vor der
Kreisregierung 39“# bis 25 %

b) für das Verfahren in zweiter Justayz, mit Ausnahne derjenigen Fälle, in
welchen der Konzessionsbewerber allein rekurrirt und auf seinen Rekurs von
der Rekursbehörde die Konzession r2c. ertheilt wird, oder die als lästig angefoch-

tenen Bedingungen oder Beschränkungen im Wesentlichen zu Gunsten des %kurreuten geändert oder aufgehoben werden bis 100.
2) Bei der Untersagung eines Gewerbebetriebs oder der Entziehung einer ertheilien

Approbation, Konzession, Erlaubniß, Genehmigung oder Bestallung, wenn die
Untersagung oder Entziehung rechtskräftig wird, werden angesetzt 5* bis 50 /
zutreffenden Falls daneben bei Abweisung einer Beschwerde
a) gegen die Untersagung: die Beschwerdesportel (oben Nr. 14);
b) gegen die Entziehung der Approbation, Konzession 2c.:; die Sportel für Ver-

waltungsrechtssachen (unten Nr. 84, Ziff. 11).
Anmerkung:

Das Verfahren erster Instanz in den Fällen der §§. 27, 51 und 52 der Gewerbe-
ordnung bleibt sportelfrei.

Verlängerung von Fristen zur Ausübung einer Konzession f. Anlagen,
gewerbliche, Dampfkesselanlagen, Krankenanstalten, Schauspielunternehmungen.

Nr. 81. Verschollene:

1) für die Bewilligung der Ausfolge des Vermögens eines Verschollenen gegen
Sicherheitsleistung:
a) wenn das Vermögen nicht mehr als 200 beträgt, neichts:
b) bei einem Vermögen von mehr als 2004:

0,80 “ von je vollen 100 J/, mindestens 2%/
2) bei der Abweisung eines hierauf gerichteten Gesuchs: bis zur Hälfte dieses Betrags:
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3) für die Todeserklärung eines Verschollenen, neben der nach Maßgabe des Notariats-
sportelgesetzes anzusetzenden Theilungssportell. 3 bis 25 4At

Nr. 82. Versicherungsunternehmungen:

1) für die Genehmigung der Errichtung und des Geschäftsbetriebs, soweit diese Ge-
nehmigung erforderlich ist, mit Ausnahme der Feuerversicherungsanstalten (Tarif
Nr. 2) 239bis5004+

2) für die Kognition über Statntenänderungen“ 5 bis 100 %
3) bei der Abweisung oder Zurückziehung eines Gesuchs iin den Fällen der Ziff.1

10 bis 100 4

in den Fällen der Ziff.2 5 bis 25.4%
Versicherungsverträges.Feneroersicherungsvberträge.
Nr. 83. Verträge:

1) für das gerichtliche Erkenntniß über Veräußerungsverträge, welche exemte Güter
betreffen, je vom Werth der veräußerten Güter beziehungsweise vom Werth einer
bestellten Grunddienstbarkit 1s vom Hundert, mindestens 10 M

2) für eine — mit dem gerichtlichen Erkenntniß über exemte Güter zusammen-
treffende — Verfügung über die Bezahlung des Kaufpreises an Pfand= und
andere Gläubiger, neben der Erkenntnißsportel (Siff. 1) vom Betrag des
zur Bezahlung der Schulden erforderlichen Theils des Erlöses

K8 vom Hundert, mindestens 5 /#
In den Fällen von Ziff. 1 und 2 werden überschießende Beträge von weniger

als 100 gleich vollen 100 gerechnet.
3) für die gerichtliche oder landesherrliche Bestätigung von Familienfideikommissen,

Familienstatuten, Familien= und anderen Verträgen der Exemten, wie der Nicht-
eremten, für welche nicht eine besondere Sportel angeordnet ist (zu vergl. Notariats-

sporteltarif: Abfertigungaverträge Annahme an Kindesstatt Einkindschaftsverträge,Cheverträge) 3 bis 1000 “

Bei einem Vernögen von 700000 4 und nehr ist immer der höchste Betrag
anzusetzen, wofern es sich nicht bloß um minder erhebliche Aenderungen oder
Ergänzungen eines Statuts 2c. handelt.
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Dieselbe Sportel wird auch angesetzt, wenn keine eigentliche Bestätigung, son-
dern nur eine gerichtliche oder landesherrliche Kognition oder eine Insinnation
bei Gericht stattfindet.

4) bei der Abweisung oder bei Zurückziehung eines Gesuchs (Ziff. 1 und 3), nachdem
eine Zwischenverfügung zur Sache selbst ergangen ist, bis zur Hälfte der betreffen-
den Sportel.

5) für die Aufnahme einer Urkunde über die Intercession einer Frauensperson
durch ein ordentliches Gericht in Fällen, in welchen dasselbe nicht Notariats-
oder Pfandsportel anzusetzen hat (Gesetz vom 21. Mai 1828 Art. 5), 3 bis 15%/

s. auch Aufnahme von Urkunden, Feuerversicherungsverträge, Gesellschaftsverträge,
Unterpfandssachen.

Nr. 84. Verwaltungsrechtssachen (Gesetz vom 16. Dezember 1876, Reg. Blatt
S. 485):

I) für eine die Klage zurückweisende prozeßleitende Verfügung (Art. 26 des Gesetzes)
1 bis 10 „

2) für einen die Klage zurückweisenden Vorbescheid (Art. 27), wenn kein Einspruch
erhoben oder nach erfolgtem Einspruch von der Klage abgestanden oder auf den
eingeklagten Anspruch verzichtet wird (§. 243 der Civilprozeßordnung), soweit
nicht im letztgenannten Fall Klageabweisung erfolgt (§. 277 der Civilprozeßord-
nung), ferner für die Anordnung oder Aufhebung einer einstweiligen Verfügung
im Sinne des §F. 819 der Civilprozeßordnung, soweit solche nicht mit einem Ur-
theil in der Hauptsache verbunden ift. I bis 20%

3) für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Folgen der nusium
(Art. 38 Abs.2,Art. 44 Abs. 5 und Art. 60 Abs. 5)) !1 bis 10

4) für Endentscheidungen
a) durch Erkenntnisse aller Verwaltungsgerichte erster Instanz (Art. 41 und 55

Abs. 2), auch der in Art.9des Gesetzes genannternn.. 5 bis 200
b) durch Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofs (Art. 41, 51 Abs. 3, 55 Abs. 2

und 57 Abs. 4) I5 bis 400%
5) für einen vor dem Verwaltungsgericht abgeschlossenen Vergleich

die Hälfte der Entscheidungssportel;
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6) für die Abweisung der Berufung wegen Fristversäumung (Art. 48 Abs. 2 und
57 Abs. 4) oder für die Entscheidung über eine das Verfahren in einem Ver-
waltungsrechtsstreit betreffende Beschwerde (§. 530 der Civilprozeßordnung), so-
weit die Beschwerde als unzulässig verworfen oder zurückgewiesen wird, oder die
Kosten einem Gegner zur Last fallen . 5 bis 10

7) für die Zurückweisung derWicderaufnohmellage wegen unzzulässigkeit (Art. 52—55
bezw. 57 Abs. 4) . 3b1510«-ä

8) für die Zurückweisung einerRehtsbeschwerde andie frühere Vehörde wegen neuen
Vorbringens (Art. 68) 10 bis 100 4

9) für die Zurückweisung einer Rehtsbeschwerde wegen Fristversäumung (Art. 65
Abs. 1) 5 bis 50 A

10) deßgleichen wegen offenbarer unzuständigkeit, sosern v½% auf Vornahme der Ver-
handlung beharrt wird (Art. 65 Abs. 2) 5F bis 50 4

11) für die Abweisung einer Rechtsbeschwerde (Art. 60) 15 bis 400 +
Die Sportel wird nach der Bedentung des Streitgegenstandes und dem Umfang der

Verhandlungen bemessen (Art. 41 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom
16. Dezember 1876).

Für Verwaltungsstrafsachen s. Beschwerden.

Nr. 85. Verwandtschaftsdispensation:

behufs der Fähigkeit zu einer Gemeindernthestele oder des Eintritts in den Stif-
tungsratt ..... ....·20«-L
im Falle der Abweisung eeinesGesuchs . 1 bis 10 4

Nr. 86. Vögel:
für die Ermächtigung zum Fangen und Erlegen der nicht jagdbaren — weder un-
bedingt geschützten noch schädlichen — Vögel innerhalb bestimmter Zeit (§. 3 Abs.
2 und 3 der K. Verordnung vom 16. August 1878, Reg. BlattS. 205) und
für die Dispensation auf Grund des §. 7 der eben angeführten K. Verordnung

1 bis 20 +
Nr. 87. Wanderauktionen:

1) für die ausnahmsweise Zulassung (§. 56c der Reichsgewerbeordnung) 1 bis 25-4
2) bei der Abweisung eines Gesuchssn½ bis 54

6



230

Nr. 88. Wandergewerbescheine (Neichsgewerbeordnung 8. 5ö ff.):
1) für die Ausstellung II bis 3.4
2) für die Ausdehnung eines Wandergewerbescheins aufeieinenanderen Verwaltungs-

bezirk nach Maßgabe der Reichsgewerbeordnung §. 60 Abs. 2 beziehungsweise §. 56q
vergl. mit II A 6 der Bekanntmachung vom 31. Oktober 1883 (Reg. Blatt S. 222)

1 4
3) für die Erlanbniß zur Mitführung anderer Personen beim Gewerbebetrieb im

Umherziehen (§. 62 der Reichsgewerbeordnung) für jede Person 0,50 bis 1/4
4) für die Genehmigung eines Druckschriftenverzeichnisses (§. 56 Abs. 4 der Reichs-

gewerbeordnung) und ebenso bei Versagung der Genehmigung 50,50 bis 3/
5) für die Erlaubniß zum Gewerbebetrieb im Sinne des §. 42b der Reichsgewerbe-

ordnung 11 bis 3 1

Die Steuerpflicht nach Maßgabe des Aceisegesebes 8. 5 und des Steuergesetzes vom
28. April 1873 Art. 99 und 100 besteht daneben.

Anmerkung zu Ziffer 1 und 2.
Wenn für mehrere Personen ein gemeinsamer Wandergewerbeschein ausgestellt wird

(§. 60d der Reichsgewerbeordnung), so ist die Sportel Ziff. 1 für jede Person besonders.
zu berechnen. Wird ein gemeinsamer Wandergewerbeschein auf einen anderen Verwal-
tungsbezirk ausgedehnt, so kann die Sportel bis auf das Fünffache des in Ziff. 2 be-
zeichneten Betrags erhöht werden.

s. auch Schaustellungen und Verfahren in Gewerbesachen.

Nr. 89. Wappenbriefe:
für deren Bestätigung oder Ertheilnyng 00 bis 150 %

Nr. 90. Wasserwerke ohne Stauanlage sind wie Wassertriebwerke mit Stauanlage
zu behandeln: wie gewerbliche Anlagen.

s. auch Fischereianlagen, Flußpolizei und Verfahren in Gewerbesachen.

Nr. 91. Wechselprotest:

für dessen Erhebung und Aufnahme durch einen Gerichtsschreiber (Art. 3 Abs. 2

des Tucsührmngegeseße- zum Gerichtsverfassunghgesehe vom 24. Januar 1879,
Reg. BlattS.33) 44
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Nr. 92. Wein- und Weinmost-, auch Obstmosturkunden:
bei Ausstellung einer solhen p0D0915--4

Nr. 93. Wirthschaften:
— Wirthschaftskonzessionssporteln:

1) bei Ertheilung der Erlaubniß zum Betrieb der Gastwirthschaft 50 bis 500 4

2) bei Ertheilung derEkalm zum Betrieb der hunkwirthschaf
a) für Wein . .. 30 bis 150 4

b) „ Obstmost ......... ..8,,50.-ä

c),,Bier..... .. 15, 150 A
d) „Branntwein . .. .. 10 „ 100 4

e) andere geistige Getränke ... -),,90--6
3) bei Ertheilung der Erlaubniß zum Kleinhandel nit Brauntwein und Spiritus,

wofern derselbe nicht mit dem Betrieb einer Apotheke verbunden ist, 10 bis 100
Anmerkung zu Ziff. 1 bis 3:

Wenn ein Berechtigter eine erweiterte Gewerbebefugniß erlangt, so ist an
der für dieselbe anzusetzenden Sportel die auf die bisherige geringere Gewerbe-
befugniß treffeude Sportel in Abzug zu bringen.

4) bei Ertheilung der Erlaubniß, das Wirthschaftsgewerbe statt in dem genehmigten
Lokal in einem anderen Lokale innerhalb desselben Gemeindebezirks ansüben
zu dürfen, oder bei der Erlaubniß zu sonstigen wesentlichen Aenderungen in
Bezug auf das Lokal
a) bei Wirthschaften mit persönlicher Berechtigung 10 bis 50
b) „ „ , dinglicher „ 20 „ 150 4

5) bei Ertheilung derErlaubniß an eine Wittwe zum Fortbetrieb der Wirthschaft

ihres Mannes in eigener Person, deßgleichen an eine böslich verlassene Ehefrau.
nichts.

6) bei Ertheilung der Erlaubniß zu einem vorübergehenden Wirthschaftsbetrieb
auf einem Jahrmarkt (Gewerbeordnung 8. 67 Abf. 2) oder bei einer ähnlichen
besonderen Veranlassung, sowie zum Feilbieten geistiger Getränke in den Fällen
des §. 42a Abs. 3 und §. 56 Abs. 2 Ziff. 1 der Reichsgewerbeordunng je

2 bis 40•4
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7) bei Verlängerung der Fristen in den Fällen des §. 49 der Reichsgewerbe-
ordnung. . . . . der unter Ziff. 1, 2 und 3 genannten Sporteln:

8) bei der Abweisung eines Gesuchs in den unter Ziff. 1 bis 4, 6 und 7 genannten
Fällen 1 bis 10 /%

9) fürdie EErstreltung des Ausschanksrechts der Weinproduzenten über ein Viertel-
jahr hinaus (Art. 9 zift 1 des Gesete vom 3. November 1855, Reg. Blatt
S. 269) . . .. .··.3»«

II. Jährliche Sporteln neben den ungelds- rc. abgaben:
1) Gastwirthe, gewerbsmäßige Bierbrauer und solche Schenkwirthe, welche zum

Ausschank geistiger Getränke jeder Art berechtigt sind, haben je nach dem Umfang
des Betriebs zu entrichten beim Anfang eines jeden Steuerjahrs 3, 5, 8 4

2) alle übrigen Personen, welche geistige Getränke ständig ausschenken, sonie die-
jenigen, welche Wein, Obstmost oder Bier in Mengen unter 20 Liter oder Brannt-
wein oder Spiritus in Mengen unter 2 Liter über die Straße verkaufen, ebenso

2

Anmerkung zu Ziff. II1 55%“

Wird das Gewerbe in mehreren Betriebs= und Verkaufsstättengleichzeitig
betrieben, so ist jeder solche Wirthschaftsbetrieb besonders zur Sportel bei-
zuziehen.
Der Ansatz erfolgt durch die Steuerbehörde.

s. auch Verfahren in Gewerbesachen.
Nr. 94. Zahlungssperreverfügung:

der Sportelansatz erfolgt nach Maßgabe der Gesetze vom 18. August 1879 über
Kraftloserklärung von Urkunden Art. 15 und von Staatsschuldscheinen Art. 25
(Reg. Blatt S. 218 und 227).

Nr. 95. Zeugnisse:

für deren Ausstellung einschließlich der Siegelung, soweit nicht durch Gesetz oder

Verordnung für einzelne Fälle besondere Vestinmungen w'reben sind,von einem Ministerium
von einer Mittelstelle
von einer Bezirksstelle

 —CGr—
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Sportelfrei sind Zeugnisse über Einlegung von Rechtsmitteln oder Gnaden-
gesuchen, Bescheinigungen über die Erfüllung bestehender Verpflichtungen, welche
von Amtswegen oder auf Antrag zu ertheilen sind, und Zeugnisse über Ertheilung
einer solchen Erlaubniß, Genehmigung u. s. w., für welche eine Sportel zu ent-
richten oder ausdrücklich Sportelfreiheit bestimmt ist, sofern nicht die Zeugnisse
als Duplikate verlangt werden.

s. auch Prüfungen.
Zustellungsbeamte (. Gerichtsvollzieher.

Nr. 96. Zoll= und Stenersachen:

für die Verwilligung von solchen Befreiungen, Rückvergütungen und Erleich-
terungen, deren Gewährung gesetzlich in das Ermessen der Behörde gestellt ist,

abgesehen von Borgfristen und Nathlsen,
bei einem Bezirksamt
bei einer Mittelstelle
bei dem Ministerium

1bis 20 .M
3 „ 50 4##

5 „ 100 4A
Wenn der Betrag an Zoll oder Stener, umjelchen es sich handelt nicht ehr als

20 .A erreicht, so findet kein Sportelansatz statt.
s. auch Strafbescheide.





Regierungsblatt
Königreich Württemberg.

J Ausgegeben Stuttgart Mittwoch den 29. Juni 1887.

Inhalt.
Verfügung der cgtastertommsien, betreffend die in ber Finanzperiode 1. April 1887 bis 31. März 1889 in Voll-

Rehung des Art.3des Finanzgesetzes vom 14. Juni 1887 (Reg. Blatt S. 177) aus Grundeigenthum und Gefällen,Gebäuden und Gewerben zu erhebende Steuer. Vom 18. Juni 1887.

Verfügung der Matasterkommislion,
betreffend dir in der Finanzperiode l. April 1897 bis 31. März 1889 in Vollziehung des Art. 3
bes Finanzgesetzes vom 14. Juni 1337 (Reg.latt §. 177) aus Grundeigenthum und Gefällen,

Gebänden und Gewerben zu erhebende Stenrr.
Vom 18. Juni 1887.

S. 1.
Nach Art. 3 des Finanzgesetzes vom 14. Juni 1887 sind nunmehr auch für die

Besteuerung des Grundeigenthums und der Gefälle vom 1. April 1887 an die nach Vor-
schrift des Gesetzes vom 28. April 1873 (Reg. Blatt S. 127) hergestellten beziehungsweise
ergänzten Grund= und Gefällsteuerkataster zur Anwendung zu bringen.

8. 2.
Für die beiden Etatsjahre 1887/89 ist die Stener aus Grundeigenthum und Gefällen

mit 3,9 00 des Steueranschlags der Grundstücke und Gefälle, die Stener aus Gebäuden
mit 3,9 % der nach Maßgabe des Gesetzes vom 6. Juni d. J. (Reg. Blatt S. 145) zu
berechnenden stenerbaren Rente der Gebäude und die Stener aus Gewerben einschließlich
der Wandergewerbe mit 3,0 % des stenerbaren Betrags des Gewerbeeinkommens nach
Maßgabe der bestehenden Vorschriften zu berechnen und zu erheben.

—
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Den betheiligten Behörden werden Hilfstafeln für alle drei Steuerarten zur Berech-
nung der Steuer ausgefolgt. Bei den Gebäuden enthalten die Hilfstafeln die auf die
Steuerkapitale der Gebäude unmittelbar entfallenden Steuerbeträge, so daß die vorherige
Berechnung der steuerbaren Rente aus den einzelnen Gebäuden nicht erforderlich ist.

8. 3.
Den Gemeindebehörden und Amtspflegen werden durch die Bezirkssteuerämter (Kameral=

ämter) nach Beendigung der Katasterberichtigungen die Steuerschuldigkeiten der Gemeinden
und Oberamtsbezirke behufs des Einzugs und der Ablieferung derselben mitgetheilt werden.

S. 4.
Von den auf das Steuerjahr 1. April 1887/88 sich ergebenden Schuldigkeiten der

einzelnen Steuerpflichtigen ist derjenige Betrag in Abrechnung zu bringen, welcher von
denselben gemäß der Verfügung des K. Steuerkollegiums vom 30. März d. J., betreffend
die Umlage der Grund= und Gefäll-, Gebäude= und Gewerbesteuer auf die ersten 4 Monate
des Etatsjahrs 1887/88 (Reg. Blatt S. 96) auf Rechnung der neuen Verwilligung
erhoben wurde. "

Stuttgart, den 18. Juni 1887.
Moser.

Gesehen von dem K. Finanzministerium.

Stuttgart, den 24. Juni 1887.
Nenner.

Gedruckt bei G. Hasselbrink. (Chr. Scheufele.)
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N 24.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stattgart Montag den 4. Ju 1887.
Inhalt.

Gesetz, betreffend die Vertretung der evangelischen Kirchengemeinden und die Verwaltung ihrer Vermögensangelegen-
heiten. Vom 14. Juni 1887. Gesetz, betreffend die Vertretung der katholischen Pfarrgemeinden und die Ver-
waltung ihrer Vermögensangelegenheiten. Vom 1/1. Juni 1887.

Gesetz, betrefend die Vertretung der evangelischen Kirchengemeinden und die Verwaltung ihrer
Vermögensangelegenheiten. Vom 14. Juni 1887.

Karl, von Gottes Gnaden König von Württemberg.

Nach Anhörung Unseres Staatsministeriums und unter Zustimmung Unserer ge-
treuen Stände verordnen und verfügen Wir, wie folgt:

Die Kirchengemeinde.

Art. J.

Die Kirchengemeinde wird von den Genossen des Kirchspiels (der Parochie) gebildet.
Derselben kommen als einer öffentlichen Körperschaft die Rechte der juristischen Persönlich-
keit zu, insbesondere verwaltet sie ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der gesetz-
lichen Grenzen.
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Art. 2.

Die bisherige räumliche Begrenzung des Kirchspiels wird unter den nachfolgenden
näheren Bestimmungen beibehalten:

1) Wenn in größeren Orten mehrere Kirchspiele bestehen, so bilden dieselben zugleich
für die gemeinsamen Angelegenheiten eine Gesamtkirchengemeinde.

2) Wenn für mehrere Kirchengemeinden ein gemeinschaftlicher Pfarrer angestellt ist,
so bleibt gleichwohl jede derselben eine besondere Kirchengemeinde.

3) Filialgemeinden, in welchen ein eigenes kirchliches Vermögen vorhanden ist, oder
regelmäßig wiederkehrender Gottesdienst gehalten wird, sind bezüglich der gemeinsamen
Angelegenheiten ein Theil der Muttergemeinde, im übrigen aber selbständige Kirchen—
gemeinden.

4) Nebenorte, in welchen kein eigenes kirchliches Vermögen vorhanden ist und kein
regelmaßig wiederkehrender Gottesdienst gehalten wird, sind nur als Theile der Kirchen-
gemeinde zu betrachten.

Art. 3.

Durch die Bestimmungen des Art. 2 werden die bestehenden rechtlichen Verhältnisse
in Betreff des kirchlichen Vermögens und der Bestreitung des kirchlichen Aufwands nicht
berührt.

Unbeschadet derselben kann in den Fällen des Art. 2 Ziff. 1.3 der Kreis der gemein.
samen Angelegenheiten und die Zuständigkeit des Gesamtkirchengemeinderaths durch Orts-
statut (Art. 85) näher geregelt werden.

Art. 4.

Bei der Neubildung und Auflösung von Kircheugemeinden, bei Veränderungen in
der räumlichen Begrenzung der Kirchspiele, sowie bei Aenderungen im Verhältnisse zwi-
schen Mutter- und Filialgemeinden und Nebenorten hat das Evangelische Konsistorium
vor allem das betreffende Oberamt, beziehungsweise, wenn Theile einer Kirchengemeinde
verschiedenen Oberamtsbezirken angehören, jedes der betheiligten Oberämter zu vernehmen,
welches seinerseits zunächst den bürgerlichen Kollegien der betreffenden Gemeinden Gelegen-
heit zur Aeußerung von ihrem Standpunkt zu geben hat.

Wird durch eine solche Aenderung ein Patronatrecht berührt, so ist auch der Patron
zu hören.
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Eine Entschließung in der Sache kann das Evangelische Konsistorium nur mit vor-
gängiger Zustimmung des Ministeriums des Kirchen- und Schulwesens treffen.

Die Wirkungen auf die vermögensrechtlichen Verhältnisse bestimmen sich nach der
zwischen den Betheiligten getroffenen Uebereinkunft. In Ermanglung einer solchen finden
die Grundsätze des K. Reskripts vom 22. September 1817 entsprechende Anwendung.

Art. 5.

Kirchengemeindegenossen sind alle Mitglieder der evangelischen Landeskirche, welche
in einem Kirchspiele Württembergs ihren Wohnsitz im rechtlichen Sinne des Wortes haben.

Hat ein Mitglied der evangelischen Landeskirche seinen Wohnsitz in mehreren Kirch-
spielen Württembergs, so ist er Kirchengenosse dieser sämmtlichen Kirchspiele.

Mitglieder der Landeskirche, welche keinen Wohnsitz innerhalb des Landes haben,
sind Kirchengenossen desjenigen Kirchspiels, in welchem sie einen Aufenthalt von längerer
Dauer genommen haben.

Als Aufenthalt von längerer Dauer gilt derjenige, welcher länger als ein Jahr
gewährt oder für welchen der Aufziehende einen längeren Zeitraum als ein Jahr in
Aussicht genommen hat.

Art. 6.

Die Zugehörigkeit zu einer Kirchengemeinde erlischt durch das Aufgeben des Wohn-
sitzes oder des Aufenthalts (Art. 5) im Bezirke derselben, durch Austritt oder Ausschluß
aus der Kirche.

Der Austritt muß, um Wirksamkeit zu haben, bei dem Vorsitzenden des Kirchen-
gemeinderaths von dem Austretenden selbst mündlich oder schriftlich angezeigt werden.

Die Austrittserklärung tritt erst nach vier Wochen in Kraft. Hierauf ist dem Aus-
tretenden von dem Kirchengemeinderath durch seinen Vorsitzenden eine Bescheinigung
darüber auszustellen (vergl. übrigens Art. 68 Abs. 3 und 4).

Art. 7.

Darüber, ob die Voraussetzungen der Kirchengemeindegenossenschaft vorhanden sind,
entscheiden die kirchlichen Organe nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes und der
bestehenden und zu erlassenden Kirchengesetze (vergl. übrigens Art. 90 Abs. 2).
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Die Organe der Kirchengemeinde.
Art. 8.

In jeder Kirchengemeinde besteht, soweit nicht eine der in Art. 13, 84 und 92
gemachten Ansnahmen Platz greift, ein Kirchengemeinderath.

Art. 9.
Der Kirchengemeinderath besteht:
1!) aus dem Pfarrer des Kirchspiels oder dessen ordentlichem Stellvertreter im Pfarr-

amt. Mehrere ständig im Pfarramt einer Kirchengemeinde angestellte Geistliche sind
sämmtlich Mitglieder des Kirchengemeinderaths. Hilfsgeistliche nehmen nur mit berathen-
der Stimme Theil;

2) aus dem Ortsvorsteher, wenn derselbe der evangelischen Landeskirche angehört oder
dessen ordentlichem Stellvertreter unter der gleichen Voraussetzung (vergl. Art. 11 Abs.2):

3) aus dem Kirchenpfleger;
4) aus den von den Kirchengemeindegenossen gewählten weltlichen Mitgliedern

(Kirchengemeinderäthen).
Der Kirchenpatron, wenn derselbe der evangelischen Landeskirche angehört, kann per-

sönlich au den Sitzungen des Kirchengemeinderaths mit berathender Stimme theilnehmen.
Art. 10.

Die Zahl der in den Kirchengemeinderath zu wählenden weltlichen Mitglieder beträgt
je nach der Größe der Kirchengemeinde vier bis zwölf.

Wenn der Ortsvorsteher der evangelischen Landeskirche nicht angehört, wird die Zahl
der von den Kirchengemeindegenossen zu wählenden Mitglieder um eines vermehrt.

Das Nähere bezüglich der Zahl der Kirchengemeinderäthe wird imVerordnungswege
bestimmt. «

Art. 11.

In einer über mehrere Orte sich erstreckenden Kirchengemeinde wird aus jedem Ort,
oder aus einer Gruppe von Nebenorten (Art. 2 Ziff. H eine dem Verhältnisse der Seelen—
zahl entsprechende Anzahl von Kirchengemeinderäthen in gemeinschaftlichem Zusammentritt
gewählt.

In diesem Fall ist der Ortsvorsteher desjenigen Orts, in welchem der Geistliche seinen
Sitz hat, Mitglied des Kirchengemeinderaths, wenn er der evangelischen Landeskirche an—
gehört.
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Art. 12.

In den Fällen des Art. 2 Ziff. 1 3 wird aus den einzelnen Kirchengemeinderäthen
für die Berathung und Beschlußfassung in gemeinsamen Angelegenheiten ein Gesamt-
kirchengemeinderath gebildet.

Durch Ortsstatut können die regelmäßigen Amtsverrichtungen des Gesamtkirchen-
gemeinderaths einem engern Rath übertragen werden, dessen Mitglieder von den Kirchen-
gemeinderäthen der einzelnen Kirchengemeinden je auf eine Wahlperiode aus ihrer Mitte
durch Wahl berufen werden.

Die nähere Bestimmung der Gegenstände, welche dem weiteren Gesamttkirchen-
gemeinderath (Abs. 1) vorbehalten werden wollen, sowie die Feststellung der Zahl der
Mitglieder, beziehungsweise der Verhältnißzahl der geistlichen und weltlichen Mitglieder
des engern Naths (Abs. 2) bleibt dem Ortsstatut überlassen.

Die Mitgliederzahl des engern Raths (Abs. 2) muß mindestens ein Drittel aller
Mitglieder der einzelnen Kirchengemeinderäthe betragen.

Art. 13.

Kommt eine Wahl des Kirchengemeinderaths überhaupt nicht zu Stande, oder wei-
gern sich so viele der gewählten Mitglieder, das Amt zu übernehmen oder ausznüben,
daß der Kirchengemeinderath nicht mehr beschlußfähig ist, so ist das Evangelische Kon-
sistorium befugt, eine kommissarische Verwaltung einzusetzen.

Der kommissarischen Verwaltung kommen sämmtliche Befugnisse des Kirchengemeinde-
raths in vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Kirchengemeinde zu.

Die Amtsthätigkeit dieser Verwaltung dauert bis zu dem Zeitpunkt, wo der Kirchen-
gemeinderath durch eine spätestens binnen drei Jahren anzuberaumende Neuwahl wieder
gebildet sein wird.

Art. 14.

Wenn so viele Mitglieder des Kirchengemeinderaths wegen persönlicher Betheiligung
an einer vermögensrechtlichen Angelegenheit der Kirchengemeinde verhindert sind, daß
Beschlußfähigkeit nicht mehr vorhanden ist, so kommt in dieser Sache die Vertretung der
Kirchengemeinde an Stelle des Kirchengemeinderaths dem Evangelischen Konsistorium zu.

Art. 15.

Die Wahl wird mittels geheimer Stimmgebung vorgenommen.
Wenn im ersten Wahltermin nicht mindestens ein Drittel der Stimmberechtigten
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abgestimmt hat, ist die Wahl in einem späteren Termine fortzusetzen. Hierauf ist sie
ohue Rücksicht auf die Zahl der abgegebenen Stimmen gültig.

Als gewählt sind diejenigen zu betrachten, welche die meisten Stimmen erhalten haben
(vergl. übrigens Art. 23 Abs. 1). Bei gleicher Stimmenzahl geht der ältere dem jüngeren vor.

Ueber Beanstandungen des Wahlverfahrens entscheidet der Kirchengemeinderath, vor-
behältlich einer binnen der Ausschlußfrist von zwei Wochen anzubringenden Beschwerde
an das Evangelische Konsistorium.

Gegen die Entscheidung des Evangelischen Konsistoriums ist binnen derselben Aus-
schlußfrist eine weitere Beschwerde an das Ministerium des Kirchen= und Schulwesens
statthaft, dessen Entscheidung endgültig ist (vergl. Art. 20 und 21).

Das Nähere hinsichtlich des Wahlverfahrens wird im Verordnungswege bestimmt.

Art. 16.

Die Wahl erfolgt auf die Dauer von sechs Jahren.
Je nach drei Jahren tritt die Hälfte der gewählten Mitglieder aus, jedoch nicht,

bevor die Nachfolger eingeführt sind.
Die Austretenden können wieder gewählt werden.
Das erstmalige Austreten nach drei Jahren wird durch das Loos bestimmt.

Art. 17.

Stimmberechtigt zur Wahl der weltlichen Mitglieder des Kirchengemeinderaths sind
alle männlichen über fünfundzwanzig Jahre alten selbständigen Kirchengemeindegenossen
(Art. 5).

Als selbständig ist nur derjenige zu betrachten, welcher einen eigenen Hausstand hat,
oder ein öffentliches Amt bekleidet, oder ein eigenes Geschäft, beziehungsweise als Mitglied
einer Familie deren Geschäft führt.

Als selbständig ist nicht zu betrachten, wer ständige Unterstützungen aus Mitteln
der bürgerlichen Armenpflege erhält, und wer unter Vormundschaft steht.

Art. 18.

Ausgeschlossen von der Stimmberechtigung ist, wer in Folge strafrichterlichen Urtheils
der bürgerlichen Ehrenrechte verlustig ist, oder wer in den letzten der Wahl vorangegangenen
drei Jahren wegen Diebstahls, Unterschlagung, Betrugs, Meineids, Urkundenfälschung
in gewinnsüchtiger Absicht, Gotteslästerung, Beschimpfung der evangelischen Kirche oder
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ihrer Einrichtungen und Gebräuche oder wegen eines Verbrechens oder Vergehens gegen
die Sittlichkeit rechtskräftig verurtheilt worden ist oder eine Freiheitsstrafe auf Grund
einer Verurtheilung wegen der genannten Verbrechen oder Vergehen erstanden hat.

Das Stimmrecht ruht
1) bei demjenigen, gegen welchen wegen eines Verbrechens oder eines Vergehens das

Hauptverfahren eröffnet ist, wenn die Verurtheilung die Entziehung der bürgerlichen
Ehrenrechte zur Folge haben kann, bis zur Beendigung des Verfahrens;

2) bei demjenigen, gegen welchen ein Konkursverfahren eröffnet ist, während der
Dauer des letzteren;

3) bei demjenigen, welcher eigenmächtig die Uebernahme oder die Fortführung der
Funktion eines Mitglieds des Kirchengemeinderaths verweigert oder wegen Verfehlungen
im Wandel oder in der Amtsführung von dieser Funktion gemäß Art. 83 entlassen worden
ist, bis zur Zeit nach der nächsten in Gemäßheit der Art. 16 oder 84 Abs. 3 vorzuneh-
menden Wahl;

4) bei allen, welche, obwohl sie mindestens vier Wochen vorher besonders gemahnt
wurden, mit der Bezahlung kirchlicher Umlagen über ein Jahr lang im Rückstand sind,
bis zur Erledigung dieses Rückstandes.

Art. 19.

Wählbar in den Kirchengemeinderath sind die über dreißig Jahre alten, im wirk-
lichen Genusse des Stimmrechts stehenden Kirchengemeindegenossen.

Außer den nach Art. 17 und 18 nicht stimmberechtigten beziehungsweise zeitlich von
der Ausübung des Stimmrechts ausgeschlossenen Personen ist nicht wählbar, wer in Folge
gerichtlichen Urtheils zu Bekleidung öffeutlicher Aemter unfähig ist.

Art. 20.

Ueber die aktive Wahlfähigkeit hat im Anstandsfalle, jedoch ohne aufschiebende Wir-
kung für den Fortgang der Wahlhandlung, das Evangelische Konsistorium zu entscheiden.
Gegen die Entscheidung ist Beschwerde an das Ministerium des Kirchen= und Schul-
wesens binnen der Ausschlußfrist von zwei Wochen zulässig. Das Ministerium entscheidet
endgültig.

Art. 21.

Ueber Einsprachen gegen die Person eines Gewählten wegen gesetzlicher Mängel hat
nach Anhörung des Betreffenden und nach vorgängiger Vernehmung des Kirchengemeinde-
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raths das Evangelische Konsistorium zu entscheiden. Gegen einen Beschluß des Evange—
lischen Konsistoriums, wodurch solche Einsprachen für begründet erkannt werden, steht
dem davon Betroffenen binnen der Ausschlußfrist von zwei Wochen das Recht der
Beschwerde an das Ministerium des Kirchen- und Schulwesens zu, welches endgültig
entscheidet.

· Art. 22.

Die Wahl in den Kirchengemeinderath kann abgelehnt werden:
1) von denjenigen, welche unmittelbar zuvor drei Jahre hindurch Kirchengemeinde-

räthe waren;

2) von solchen, welche überhaupt schon sechs Jahre als Kirchengemeinderäthe Dienste
geleistet haben;

3) bei einem Lebensalter von über sechzig Jahren zur Zeit der Wahl;
4) wegen anderer erheblicher Entschuldigungsgründe (wie Kränklichkeit, häufiger Ab-

wesenheit, unvereinbarer Dienstverhältnisse u #. f.).
Aus den Gründen der Ziff. 4 kann ein Kirchengemeinderath sein Amt auch niederlegen.
Ueber die Zulässigkeit der Ablehnung und der Niederlegung des Amts entscheidet

der Kirchengemeinderath und, wenn Beschwerde hiegegen erhoben wird, endgültig das Evan-
gelische Konsistorium.

Bis die Gntscheidung erfolgt ist, hat der Kirchengemeinderath sein Amt fortzuversehen.

Art. 23.

Wenn einzelne der Gewählten nicht eintreten, so rücken solche nach, auf welche min-
destens ein Zehntel der abgegebenen Stimmen gefallen ist.

Sind solche nicht vorhanden, so ist die Zahl durch Nachwahl zu ergänzen.
Bei einer außer der Zeit eintretenden Erledigung wählt der Kirchengemeinderath für

die noch übrige Dienstzeit des Ausgeschiedenen einen Ersatzmann.

Art. 24.

Die gewählten Mitglieder des Kirchengemeinderaths verwalten ihr Amt unentgeltlich
als kirchliches Ehrenamt; sie werden vom Vorsitzenden in dasselbe eingeführt und auf
treue Erfüllung ihrer Obliegenheiten verpflichtet.

Die Vorschriften über die Verpflichtung werden im Verordnungswege erlassen.
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Art. 25.

Für die Kassen- und Rechnungsführung und für die Besorgung der laufenden öko—
nomischen Geschäfte der Kirchengemeinde wird von dem Kirchengemeinderath ein Kirchen-
pfleger entweder auf eine bestimmte Anzahl von Jahren, mindestens auf drei Jahre, oder
auf Lebensdauer gewählt (vergl. jedoch Art. 94).

Wählbar ist, wer im wirklichen Genusse des Stimmrechts in einer evangelischen
Kirchengemeinde des Landes steht (Art. 17 und 18) und bei dem nicht die Voraussetzung
des Art. 19 Abs. 2 zutrifft.

Der Gewählte ist verpflichtet, seinen Wohnsitz in dem Bezirke der Kirchengemeinde
(Gesamtkirchengemeinde, Art. 2 Ziff. 1) zu nehmen, für welche er gewählt ist.

Von den Mitgliedern des Kirchengemeinderaths können nur die gewählten (Art. 9
Ziff. 1) als Kirchenpfleger bestellt werden; in diesem Falle ist für das zum Kirchenpfleger
bestellte Mitglied gemäß der Bestimmung in Art. 23 Abs. 3 ein Ersatzmann zu wählen.

Dem Kirchenpfleger können für einzelne Zweige der Verwaltung Theilrechner von
dem Kirchengemeinderath beigegeben werden.

Kirchenpfleger und Theilrechner sind als Rechner in Pflichten zu nehmen und haben
nach den von dem Evangelischen Konsistorium zu erlassenden Bestimmungen Kantion zu
stellen; sie erhalten für ihre Dienstleistungen eine Belohnung.

Die Höhe der Kantion und die Art der Kautionsleistung, sowie der Betrag der Be-
lohnung wird von dem Kirchengemeinderath festgesetzt.

Art. 26.

Wenn in einer Kirchengemeinde die Zahl der Kirchengemeinderäthe mindestens acht
beträgt, so kann von dem Kirchengemeinderath oder, wo ein Gesamtkirchengemeinderath
besteht (Art. 12), von diesem oder dem engern Nathe desselben durch Wahl aus seiner
Mitte ein in seiner Mehrzahl aus weltlichen Mitgliedern bestehender Verwaltungsaus-
schuß bestellt werden, welcher die in Art. 54, 59, 60, 69 letzter Absatz, 70 bezeichneten
Geschäfte unter eigener Verantwortlichkeit zu besorgen hat.

Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsausschusses wird von dem Kirchengemeinde-
rath mit Genehmigung des Evangelischen Konsistoriums bestimmt.

Der Vorsitzende des Kirchengemeinderaths ist kraft seines Amtes Vorsitzender, der
Kirchenpfleger in gleicher Weise Mitglied des Verwaltungsausschusses.
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Art. 27.

Von der Bestellung eines Kirchenpflegers, sowie etwaiger Theilrechner ist dem Ober-
amt Anzeige zu erstatten.

Dasselbe hat die von dem Kirchenpfleger und etwaigen Theilrechnern zu leistende
Kaution zu prüfen.

In Anstandsfällen (Abs. 1 und 2) ist die Entscheidung des Gvangelischen Konsi-=
storiums einzuholen.

Die von dem Evangelischen Konsistorium zu erlassenden allgemeinen Bestimmungen
über die Festsetzung der von dem Kirchenpfleger und den etwaigen Theilrechnern zu leistenden
Kautionen unterliegen der Genehmigung des Ministeriums des Kirchen= und Schulwesens.

Art. 28.

Die Rechner und Theilrechner der Kirchengemeinden sind öffentliche Rechuungsbeamte
im Sinne des Art. 45 des Landespolizeistrafgesetzes vom 27. Dezember 1871 (RNeg. Blatt
S. 391).

Die Aufsichtsbehörde über dieselben ist neben dem Kircheugemeinderath (Art. 55 Abs. 3)
das Evangelische Konsistorium, welchem auch die Befugniß der Entlassung zusteht (vergl.
übrigens Art. 86). Der Art. 83 letzter Absatz findet entsprechende Anwendung.

Bezüglich der vorläufigen Dienstenthebung findet der Art. 5 des Gesetzes vom
4. März 1879 zur Ausführung der Reichsstrafprozeßordnung(Neg.BlattS.50)Anwendung.
Auch abgesehen davon kann, wenn Gefahr im Verzuge ist, das Oberamt oder auch der
Kirchengemeinderath die vorläufige Dienstenthebung unbeschadet des Rechts auf das mit
der Stelle verbundene Einkommen verfügen.

Art. 29.

Die Stellen der Organisten, der Kantoren und der niederen Kirchendiener werden
von dem Kirchengemeinderath besetzt, soweit dieselbe nicht mit einem Schulamte verbunden
sind, und nicht wohlerworbene Rechte Dritter entgegenstehen.

Ausscheidung des Kirchengemeindevermögens.
Art. 30.

Als kirchliche Stiftungen sind anzusehen:
1) Diejenigen, welche fundationsmäßig ausschließlich für die Zwecke des Gottesdienstes

und die Pflege des kirchlichen Lebens bestimmt oder herkömmlich dafür verwendet worden sind:
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2) Die der Armenpflege dienenden Stiftungen, welche nicht in Vollziehung des Art.
11 des Gesetzes vom 17. April 1873 zur Ausführung des Reichsgesetzes über den Unter-
stützungswohnsitz (Reg. Blatt S. 109) in die Verwaltung der Ortsarmenbehörde überge-
gangen sind, wenn dieselben nach dem Willen des Stifters durch kirchliche Organe ver-
waltet oder verwendet werden sollen, oder wenn deren Erträgnisse wenigstens bisher durch
solche Organe verwendet worden sind, oder wenn sie der neben dem speziell für die kom-
munale Armenpflege vorhandenen Fonds bestehenden Kircheupflege zugewendet worden sind,
beziehungsweise in ihr verwaltet werden;

3) Stiftungen für andere milde Zwecke (die Schule u. s. f.), welche nach dem Willen
des Stifters durch kirchliche Organe verwaltet oder verwendet werden sollen, oder wenn
deren Erträgnisse wenigstens bisher durch solche Organe verwendet worden sind;

4) Stiftungen zur Versorgung evangelischer Kirchendiener oder der Angehörigen solcher;
5) Stiftungen, welche nach der ausdrücklichen Willenserklärung des Stifters nur

für Evangelische errichtet worden sind. Dahin gehören insbesondere Stiftungen für Kon-
firmanden, für evangelische Schulkinder, für evangelische Wittwen und Waisen und Stif-
tungen für das Studium der Theologie, nicht aber Stiftungen für das Studium in
andern Fakultäten oder für das akademische Studium überhaupt, auch wenn solche aus-
schließlich für Angehörige der evangelischen Kirche bestimmt sind;

6) Stiftungen, welche ausdrücklich zur bleibenden Erinnerung an einen rein kirch-
lichen Akt (z. B. Taufe, Konfirmation, Kommunion) errichtet worden sind;

7) Stiftungen, deren Erträgnisse an den kirchlichen Festen oder in den kirchlichen
Festzeiten oder an einem Sonntag nach der ausdrücklichen Festsetzung des Stifters zu
vertheilen sind;

8) Stiftungen, deren Erträgnisse in der Kirche oder Sakristei vertheilt werden oder,
wenn sie älter sind, wenigstens bis zum 1. Juli 1840 in der Kirche oder Sakristei ver-
theilt worden sind;

9) Stiftungen, welche evangelische Geistliche für arme Angehörige der Gemeinde, in
welcher sie als Geistliche wirkten, oder welche andere zum ehrenden Andenken an sie, als
Geistliche der Gemeinde, errichtet haben;

10) Stiftungen zur Anschaffung religiöser Bücher und Schriften für Angehörige der
evangelischen Kirche.

Die in Ziff. 2, 3, 5 7 und 8 genannten Stiftungen sind nicht als kirchliche anzu-
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sehen, falls sich aus den Umständen ergibt, daß von dem Stifter eine kirchliche Stiftung
nicht beabsichtigt war.

Sonstige in Ziff. 1-10 nicht genannte örtliche Stiftungen gelten als nichtkirchliche,
wenn sich nicht aus den Umständen ergibt, daß der Stifter eine kirchliche Stiftung be—
absichtigt hat.

« Art 31.

Die theils für kirchliche, theils für andere Zwecke bestimmten Stiftungen bleiben in
der bisherigen Verwaltung des Stiftungsraths, beziehungsweise der Ortsarmenbehörde,
welche jedoch verpflichtet sind, aus dem Ertrage des Vermögens derselben alljährlich dem
Kirchengemeinderath die für die kirchlichen Zwecke stiftungsgemäß zu verwendenden und
bei periodisch wiederkehrenden Reichnissen, wenn der Wille des Stifters nicht mehr nach-
zuweisen ist, die nach dem Durchschnitt dieser Reichnisse seit dem 1. Juli 1840 bis zum
Ende des der Verkündung dieses Gesetzes vorangegangenen Rechnungsjahrs auf das. Rech-
nungsjahr entfallenden Mittel zu diesem Behufe zur Verfügung zu stellen.

Dem Stiftungsrath, beziehungsweise der Ortsarmenbehörde, bleibt übrigens unbe—
nommen, mit der Kirchengemeinde sich durch Ueberlassung eines bestimmten Antheils an
dem betreffenden Stiftungsvermögen ein= für allemal auseinanderzusetzen.

Diese Bestimmungen (Abs. 1 und 2) finden auch auf solche Kirchenstiftungen, welche
der evangelischen Kirche und einer andern Konfession gemeinsam gewidmet sind, entsprechende
Anwendung.

Art. 32.

Reine Kirchenpflegen, d. h. solche Vermögensfonds, welche nur zur Bestreitung des.
kirchlichen Aufwands einer Kirchengemeinde oder von Theilen einer solchen dienen, gehen
von den bisherigen Verwaltungsorganen an die neuen kirchlichen Ortsbehörden über.

Aus den Stiftungspflegen, aus welchen bisher kirchlicher Aufwand und Aufwand
für die Zwecke der bürgerlichen Gemeinde bestritten worden ist (Heiligen-, Armenkasten.,
Kirchen= und Schulstiftungspflegen u. s. f.) ist das Ortskirchenvermögen nach Maßgabe
der Bestimmungen der Art. 33 41 auszuscheiden.

An die Stelle dieser Bestimmungen (Art. 33—41) können Vereinbarungen treten,
welche zwischen den Betheiligten (Stiftungs= und Gemeinderath beziehungsweise Ortsarmen-
behörde unter gesetzlicher Mitwirkung des Bürgerausschusses einerseits und den kirchlichen
Ortsbehörden andererseits) getroffen und von den staatlichen und kirchlichen Aufsichtsbe-
hörden (Art. 18) genehmigt werden.
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Art. 33.

Bei der Ausscheidung des Ortskirchenvermögens aus dem Vermögen der Stiftungs-
pflege (Art. 32 Abs. 2) sind die Einzelstiftungen, sowie die für die besonderen Zwecke
der Kirchen= beziehungsweise der bürgerlichen Gemeinden bestimmten Vermögenstheile,
welche in der Verwaltung der Stiftungspflege stehen, insbesondere die Besoldungsgüter
von Kirchen= und Schulstellen, die Ablösungskapitalien und die besonderen Fonds für
jene Zwecke auszusondern und der je nach der Beschaffenheit dieser Vermögensbestandtheile
für ihre Verwaltung zuständigen Behörde zuzuweisen.

Art. 34.

Von dem allgemeinen Vermögen der Stiftungspflege werden die darauf lastenden
Schulden in Abzug gebracht.

Ist das restliche Aktivvermögen zur Deckung des Grundstocks nicht zureichend, so ist
der Abmangel von der bürgerlichen Gemeinde in dem Falle zu ergänzen, wenn der Auf-
wand, von welchem derselbe herrührt, zum Neubau beziehungsweise zur Neuanlegung oder
Erweiterung von Gebänden oder Plätzen gemacht worden ist, welche ausschließlich für Zwecke
der bürgerlichen Gemeinde bestimmt sind.

Ansprüche, welche der Kirchengemeinde oder der bürgerlichen Gemeinde bei der Auf-
nahme von Schulden oder der Verwendung von Grundstocksmitteln der Stiftungspflege
auf Ersatz derselben vorbehalten worden sind, bleiben durch die Vermögensabtheilung un-
berührt. .erührt Art. 35.

Nach Deckung der Schulden ist von dem Vermögen der Stiftungspflege der zu 4
Prozent kapitalisirte Jahresbetrag der bleibend fixirten Besoldungsleistungen an Geist-
liche, zu welchen die Stiftungspflege verbunden ist, der Kirchengemeinde zuzuscheiden, auf
welche damit auch die der Stiftungspflege bisher obgelegene Verpflichtung zur Reichung
jener Besoldungstheile übergeht.

Art. 36.

Von dem Vermögen der Stiftungspflege ist sodann der Kirchengemeinde das Bau-
kapital -# der Werth der nur in größeren Perioden wiederkehrenden Leistungspflichten der
Stiftungs= und Gemeindepflege für Neubau und Erweiterung von kirchlichen Gebäuden
(Art. 39) zu überweisen.

Uebersteigt das reine Aktivvermögen den Betrag des Bankapitals nicht, so fällt das
Vermogen der Kirchenpflege zu.
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Art. 37.

Der nach Ausscheidung der besonderen Vermögenstheile (Art. 33), Deckung der
Schulden und Ergänzung des Grundstocks (Art. 31), Zuweisung der kapitalisirten Be-
soldungsreichnisse an Geistliche (Art. 35) und Zuscheidung des Bankapitals (Art. 36)
noch übrig bleibende Theil des Stiftungsvermögens wird im Verhältniß des für die Zwecke
der Kirchengemeinde einerseits und der bürgerlichen Gemeinde andererseits gemachten laufen-
den Aufwandes (Art. 10) zwischen beiden Korporationen abgetheilt.

Die Verwaltung dieser Theile des Stiftungsvermögens untersteht hinsichtlich des An-
theils der Kirchengemeinden den Bestimmungen dieses Gesetzes, hinsichtlich der übrigen
Theile den über nichtkirchliche Stiftungen jeweils bestehenden Bestimmungen.

Art. 38.

Erhält die Kirchengemeinde bei der Ausscheidung des Ortskirchenvermögens aus der
Stiftungspflege (Art. 32) kein oder kein ausreichendes Baukapital (Art. 36), so hat die
bürgerliche Gemeinde nur in dem Fall zur Ergänzung desselben beizutragen, wenn anßer-
ordentliche Bankosten für Neubauten und Erweiterung von Bauwesen der bürgerlichen
Gemeinde, ingleichen Kosten für Erwerbung und Erweiterung von Begräbnißplätzen mit
Ausnahme der Begräbnißplätze, deren Benützung den Angehörigen der evangelischen Kon-
fession ausschließlich zusteht (Art. 14 Abs. 2 und Art. 16 Abs. 3 Ziff. 1), aus Mitteln
der Stiftungspflege vom 1. Juli 1840 an bis zum Schluß des der Verkündung dieses
Gesetzes vorangegangenen Rechnungsjahrs aufgewendet worden sind.

Der zum Bankapital fehlende Betrag wird zwischen der Kirchen= und der bürger-
lichen Gemeinde in dem Verhältniß des Aufwands getheilt, welcher zu anßerordentlichen
Baukosten je für dieselben in dem genannten Zeitraum aus Mitteln derStiftungspflege,
beziehungsweise, was kirchliche Bauten betrifft, aus der Stiftungs= oder unmittelbar aus
der Gemeindepflege gemacht worden ist. Deu Bankosten für Neubauten und Erweiterung
kirchlicher Gebände wird behufs Ausmittlung des Beitrags der bürgerlichen Gemeinde
das Bankapital zugerechnet.

Art. 39.

Bei Ausmittlung des Baukapitals für kirchliche Gebäude werden rückständige und
verfallene Leistungen nach ihrem gegenwärtigen Werthe geschätzt.

Bei noch nicht verfallenen Leistungen wird der durch Schätzung festzustellende Auf-P
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wand unter Berechnung von Zins und Zinseszinsen zu 3 Prozent auf den Tag der Ver-
kündung dieses Gesetzes diskontirt.

Bezüglich der Größe der Gebäude für den bestimmungsgemäßen Zweck ist das Be-
dürfniß nach den zur Zeit der Verkündung dieses Gesetzes bestehenden Verhältnissen zu
bemessen, worüber, wie auch über die Bauweise im Fall der Meinungsverschiedenheit das
Evangelische Konsistorinm auf Grund der zu erlassenden Ausführungsbestimmungen zu
entscheiden hat.

Art. 40.

Die Berechnung des laufenden Aufwands der Stiftungspflege für die Zwecke der
Kirchengemeinde einerseits und der bürgerlichen Gemeinde andererseits, welcher die Grund-
lage für die Vertheilung eines übrig bleibenden Vermögens der Stiftungspflege unter
beiden Korporationen bildet, wird nach den Rechnungsergebnissen vom 1. Juli 1840 an
oder, wenn die Stiftungspflege jüngeren Ursprungs ist, nach den Rechnungsergebnissen
seit ihrem Bestehen bis zum Ende des der Verkündigung des Gesetzes vorangegangenen
Rechnungsjahrs vorgenommen.

Zu dem laufenden Aufwand, welcher nach der Berechnung auf die Kirchengemeinde
entfällt, ist auch derjenige zu rechnen, welcher für kirchliche Zwecke unmittelbar von der
bürgerlichen Gemeinde gemacht worden ist und auf die Kirchengemeinde übergeht.

Nicht zu dem laufenden Aufwand sind zu rechnen:
1) der Aufwand für Neubauten, Erweiterung von Gebäuden und für Anlegung

und Vergrößerung von Begräbnißplätzen, sowie die Ausgaben zu Ansammlung von
Fonds zu derartigen Zwecken;

2) der Verwaltungsaufwand, sowie sonstige laufende Ausgaben, welche sich nicht in
solche für die eine oder andere Korporation scheiden lassen (Aufwand anf das Vermögen u. fs. f.);

3) der aus der Stiftungspflege gemachte Armenaufwand, wenn die Stiftungspflege
sich mit der Ortsarmenbehörde nach Art. 11 Abs. 3 des Gesetzes vom 17. April 1873
ein- für allemal durch Ueberlassung eines bestimmten Theils des Stiftungsvermögens
abgefunden hat;

4) die Ausgaben, welche nur als Verwendung der Erträgnisse besonderer Stiftungen
oder sonstiger besonderer Fonds sich darstellen;

5) der aus der Stiftungspflege gemachte Aufwand für Besoldungen der Geistlichen,
wenn für diesen Zweck ein Kapital aus dem Stiftungsvermögen ausgesondert worden ist.
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An dem laufenden Aufwand, welcher nach der Berechnung auf die bürgerliche Ge—
meinde entfällt, ist derjenige Betrag in Abzug zu bringen, welchen dieselbe als Defizits-
deckung zum laufenden Aufwand der Stiftungspflege zugeschossen hat.

Art. 41.

Bei der Auseinandersetzung über das Vermögen der Stiftungspflege ist möglichst
darauf Bedacht zu nehmen, daß beiden Korporationen im Verhältniß ihrer nach Art. 32
bis 40 berechneten Ansprüche au das Stiftungsvermögen gleichwerthige Vermögens
bestandtheile zugewiesen werden.

Dabei sind in Ermanglung anderweitiger Vereinbarungen jedem Theil diejenigen
Schulden zur Abtragung zu überweisen, welche in seinem besonderen Interesse aufgenommen
worden sind. Im übrigen sind Aktiven und Passiven in annähernd gleichem Verhältniß
zuzuscheiden. Die Rechte der Gläubiger werden hiedurch nicht berührt.

Auf Grund der endgültig festgestellten Ausscheidung und Abfindung haben die er-
forderlichen Einträge in den öffentlichen Büchern stattzufinden.

Die auf die Ausscheidung bezüglichen Vereinbarungen unterliegen weder der Sportel-
noch der Acciseabgabe.

Art. 42.

Wenn der bürgerlichen Gemeinde die privatrechtliche Verbindlichkeit zur Bestreitung
des Bauaufwands für kirchliche Gebände oder zur Tragung eines sonstigen Aufwands
für Zwecke der Kirchengemeinde obliegt, so ist die Abfindung solcher Leistungen, soweit
sie nicht auf Grund anderweitiger gesetzlicher Bestimmungen verlangt werden kann, der
Vereinbarung der betheiligten Korporationen vorbehalten.

Art. 43.

Die Vereinigung von Mesner-, Organisten= und sonstigen Kirchendiensten mit Schul-
ämtern, sowie die aus einer früheren solchen Vereinigung herrührende Verbindung kirch-
licher Besoldungstheile mit Schulgehalten wird durch das vorliegende Gesetz nicht gelöst.
Solange die Verbindung dauert, bleibt die Stelle im ungeschmälerten Genuß ihrer Bezüge.

Demgemäß bleiben Dienstgebände und Besoldungsgüter solcher Stellen und besondere
Stiftungen, Ablösungskapitalien und sonstige Fonds, sofern deren Erträgnisse zum kompe
tenzmäßigen Einkommen der verbundenen Stellen gezogen sind, auch fernerhin in der bis
herigen Verwaltung, und es gelangen in dieselbe auch die nach Art. 36 auszumittelnden
Banukapitalien für die betreffenden Gebände. Der Aufwand für Dienstgebäude und Be-
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soldungsgüter, sowie für die Verwaltung der sonstigen Einkommensquellen, welcher bis-
her von der Stiftungspflege getragen wurde, ist in Ermanglung einer anderweitigen
Vereinbarung durch die bürgerliche Gemeinde zu bestreiten. Die Gemeindebehörden sind
in diesem Falle berechtigt, vorhandene Baukapitalien zu Bestreitung des Aufwands für
Neubauten der oben bezeichneten Art zu verwenden, auch von dritten Baulastpflichtigen
die Erfüllung ihrer Verpflichtung zu verlangen.

Naturalbezüge aus Gütern, welche einen Besoldungstheil der verbundenen Stellen
bilden, werden von der Vermögensauseinandersetzung nicht berührt.

Ständige Leistungen, welche aus der Stiftungspflege zum Gehalt verbundener Stellen
(Abs. 1) bisher erfolgt sind, und nicht unter Abs. 2 und 3 fallen, sind künftig, soweit
sie in einem Kirchendienste ihren Grund haben, von der Kirchengemeinde, soweit sie in
einem Schuldienste ihren Grund haben, von der bürgerlichen Gemeinde unverändert zu
verabreichen.

Art. 44.

Die Baulasten an kirchlichen Gebänden und sonstige Leistungen für kirchliche Zwecke,
welche bisher der bürgerlichen Gemeinde oder der Stiftungspflege (Art. 32 Abs. 2) ob-
lagen, gehen nebst den hiemit verbundenen Einnahmen auf die Kirchengemeinde, die Bau-
lasten und der sonstige Aufwand für die Zwecke der bürgerlichen Gemeinde, insbesondere
der Aufwand für die Schule und Begräbnißplätze, welche bisher von der Stiftungspflege
getragen wurden, nebst den mit diesen Einrichtungen verbundenen Einnahmen, jedoch
ausschließlich der kirchlichen Gebühren von Begräbnissen, auf die bürgerliche Gemeinde
vom Tage der Verkündung dieses Gesetzes au ohne Entschädigung über, unbeschadet
der Bestimmungen über die in Art. 34 Abs. 3 und Art. 46 Abs. 6 erwähnten Vorbehalte
der bürgerlichen oder der Kirchengemeinde und über das Baukapital kirchlicher Gebäude
(Art. 36, 38 und 39).

Ausgenommen von der Unterhaltungspflicht der bürgerlichen Gemeinde sind die in
Art. 16 Abs. 3 Ziff.1genannten Begräbnißplätze. Den Bauaufwand an solchen hat
die Kirchengemeinde zu tragen, welcher auch die mit dem Begräbnißplatz verbundenen
Einnahmen zufließen.

Diejenigen Leistungspflichten der bürgerlichen Gemeinde und der Stiftungspflege,
welche auf privatrechtlichen Ansprüchen beruhen, werden durch die Bestimmungen des Absl.1
nicht berührt.

3
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Art. 45.

Die Reichung von Besoldungstheilen, welche Geistliche aus der Gemeindepflege zu
beziehen haben, wird durch dieses Gesetz nicht berührt.

Art. 46.

In das Eigenthum der Kirchengemeinde gehen alle bisher aus Mitteln der Stif—
tungspflege ganz oder theilweise unterhaltenen, den bürgerlichen Gemeinden oder den
Stiftungspflegen (Art. 32 Abs. 2) gehörigen, ausschließlich den Zwecken der evangelischen
Kirche gewidmeten Gebäude nebst Zubehörden solcher ohne Entschädigung über.

Desgleichen geht das der Kirchengemeinde oder der Stiftungspflege zustehende Eigen-
thum an aus den Mitteln der Stiftungspflege ganz oder theilweise unterhaltenen, aus-
schließlich den Zwecken der bürgerlichen Gemeinde gewidmeten Gebäuden nebst Zubehörden,
sowie an den in Unterhaltung der Stiftungspflege oder der bürgerlichen Gemeinde stehen.
den Begräbnißplätzen, auf die bürgerliche Gemeinde ohne Entschädigung über.

Ausgenommen sind diejenigen im Eigenthum der Kirchengemeinde oder der Stiftungs.
pflege stehenden Begräbnißplätze,

1) deren Benützung den Angehörigen der evangelischen Konfession ausschließlich zusteht,
2) welche Zubehörden von Kirchen sind,
3) welche für die Angehörigen mehrerer bürgerlicher Gemeinden bestimmt oder her

kömmlich benützt worden sind.
In den Fällen der Ziff. 1—3 verbleibt das Eigenthum der Kirchengemeinde oder

Stiftungspflege.
Abweichungen von den Bestimmungen in Abs. 2 und 3 bleiben der Vereinbarung

der Betheiligten mit Zustimmung der Aufsichtsbehörden vorbehalten. ·

Die von Einzelnen erworbenen Rechte auf Grabstätten verbleiben denselben auch
nach dem Uebergang der Begräbnißplätze auf die bürgerliche Gemeinde. In die Ver-
bindlichkeiten der Stiftungspflege bezüglich solcher Grabstätten, wie andererseits in den
Bezug der wegen derselben zu entrichtenden Rekognitionsgelder und sonstiger Leistungen
an die Stiftungspflege tritt die bürgerliche Gemeinde ein. "

Die Ansprüche, welche die bürgerliche Gemeinde oder die Kirchengemeinde sich vor
oder während der Herstellung der in Abs.1und 2 bezeichneten Gebäude und Begräbniß
plätze auf die Wiedererstattung des hiefür gemachten Aufwands ausdrücklich vorbehalten
hat, werden durch die vorstehenden Bestimmungen nicht berührt.
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Art. 47.

An der bisher üblichen Benützung der Kirchthürme, Kirchenuhren und Kirchenglocken,
sowie der im Eigenthum der Kirchengemeinde verbleibenden Begräbnißplätze (Art. 46
Abs. 3) für die Zwecke der bürgerlichen Gemeinde tritt eine Aenderung nicht ein, wogegen
die bürgerliche Gemeinde verpflichtet ist, einen dem Maaße dieser Benützung entsprechenden
Antheil an den Kosten der Instandhaltung der bezeichneten Gegenstände zu übernehmen.

Ueber die Benützung der in Abs. 1 genannten Gegenstände für die Zwecke der bür-
gerlichen Gemeinde nach der bisherigen Uebung entscheidet im Streitfall die Kreisregie-
rung und auf Beschwerde, welche binnen der Ausschlußfrist von zwei Wochen zu erheben
ist, endgültig das Ministerium des Innern.

Art. 48.

Das Ausscheidungs= und Abfindungsverfahren wird durch das gemeinschaftliche
Oberamt, welches die Aufsichtsbehörde der betheiligten Stiftungspflege bildet, geleitet.

Die Ausscheidung und Abfindung unterliegt der Genehmigung der Kreisregierung
sowie des Evangelischen Konsistoriums.

Die näheren Ausführungsbestimmungen bleiben der gemeinsamen Verfügung der
Ministerien des Innern und des Kirchen= und Schulwesens vorbehalten.

Art. 49.

Die Kosten des Ausscheidungs= und Abfindungsverfahrens hat die bürgerliche und
die Kirchengemeinde je hälftig zu tragen.

Wirkungskreis des Kirchengemeinderaths und der übrigen Organe der
Kirchengemeinde und Aufsichtsrecht des Staats.

Art. 50.

Dem Kirchengemeinderath steht nach Maßgabe dieses Gesetzes die Vertretung der
evangelischen Kirchengemeinde, sowie vorbehältlich der Staatsaufsicht (Art. 53 Abs. 2)
die Verwaltung des örtlichen Kirchenvermögens unter den nachstehenden näheren Bestim-
mungen zu.

Der kirchlichen Gesetzgebung wird anheimgegeben, die Besorgung der dem Pfarr-
gemeinderath zugewiesenen Angelegenheiten auf den Kirchengemeinderath zu übertragen.
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Für den Fall der Uebertragung dieser Angelegenheiten auf den Kirchengemeinderath
ruht das Wahlrecht in dieses Kollegium (Art. 17 und 19) für denjenigen, welcher sich
bei Eingehung einer Ehe der Pflicht kirchlicher Trauung entschlagen oder seine Kinder
der Taufe oder Konfirmation entzogen hat, insolange, bis das Versäumte nachgeholt ist.

Art. ö1.

Die Anordnung und Vollziehung der die äußere kirchliche Ordnung betreffenden
Polizeivorschriften steht, unbeschadet des Rechts der ortskirchlichen Organe, die äußere
Ordnung innerhalb der kirchlichen Gebände zu handhaben, nur den bürgerlichen Behörden zu.

Durch die Befugniß der kirchlichen Behörden, über die Einräumung des Kirchen-
gebäudes für einzelne nicht zum Gottesdienste der Kirchengemeinde dienende Handlungen
zu entscheiden, werden die Rechte Dritter und die allgemeinen polizeilichen Verfügungen
und Anordnungen nicht berührt.

Die Organe der Kirchengemeinde können über die Kirchenstühle nur unbeschadet
privatrechtlicher, bei dem Civilrichter verfolgbarer Ansprüche verfügen.

Auf die Schule kommt den Organen der Kirchengemeinde eine unmittelbare Ein-
wirkung nicht zu.

Art. 52.

Die Organisten, Kantoren und niederen Kirchendiener stehen unter der Dienstauf-
sicht des Kirchengemeinderaths. Demselben steht über diese Diener eine Disziplinarstraf.
gewalt bis zu zwölf Mark Geldstrafe oder zwei Tagen Haft zu. Auf Haft kann jedoch
nur gegen niedere Kirchendiener erkannt werden.

Bezüglich der vorläufigen Dienstenthebung (Suspension) der Organisten, Kantoren
und niederen Kirchendiener findet der Art. 5 des Gesetzes vom 4. März 187), betreffend
die Ausführung der Reichsstrafprozeßordnung, Anwendung. Auch außer dem Fall des
Art. 5 kann der Kirchengemeinderath diese Diener, unbeschadet des Rechts auf das mit
der Stelle verbundene Einkommen, vorläufig vom kirchlichen Dienste entheben.

Die Entlassung derjenigen Organisten, Kantoren und niederen Kirchendiener, deren
Anstellung nach Art. 29 dem Kirchengemeinderath zukommt, kann von demselben im Dis-
ziplinarwege wegen Dienstunfähigkeit, VBersäumung der Dienstpflichten, schlechten Lebens-
wandels oder strafbarer Handlungen verfügt werden. Vertragsmäßige Zusagen für den
Fall der Dienstunfähigkeit dürfen jedoch nicht verletzt werden.
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Gegen die Erkennung einer Ordnungsstrafe (Abs. 1), sowie gegen die Verfügung der
vorläufigen Dienstenthebung (Abs. 2) und die Entlassung (Abs. 3) geht die binnen der
Ausschlußfrist von zwei Wochen anzubringende Beschwerde an das GEvangelische Konsi-
storium. Demselben steht auch ausschließlich der Vollzug der verfügten Ordnungsstrafe,
welcher sich der Bestrafte nicht freiwillig unterwirft, vorbehältlich der Prüfung zu, ob die
Verfügung nicht zu beanstanden ist.

Hinsichtlich der Verleihung und Entziehung der Stellen von Organisten, Kantoren
und niederen Kirchendienern, welche nicht vom Kirchengemeinderath besetzt werden, hat es,
abgesehen von der in Abs. 2 getroffenen Bestimmung, bei den bestehenden Vorschriften
sein Verbleiben.

Art. 53.

Die Vermögensverwaltung des Kirchengemeinderaths umfaßt:
1) die örtlichen kirchlichen Stiftungen (Art. 30), sofern und soweit nicht vom Stifter

eine besondere Verwaltungsbehörde bezeichnet ist;
2) die Ablösungs-(Absindungs-) Kapitalien für kirchliche Baulasten und Kultbe-

dürfnisse, die besonderen kirchlichen Fonds (Baufonds u. s. w.); vergl. jedoch Art. 43 Abs. 2;
3) den Antheil der Kirchengemeinde an den gemischten Stiftungen (Art. 31);
4) das sonstige Ortskirchenvermögen, welches nach den Bestimmungen dieses Gesetzes

(Art. 32 —49) auszumitteln ist;
5) das Kirchenopfer nach Maßgabe der Anordnungen der kirchlichen Behörden;
6) alle etwaigen weiteren Zuwendungen von Vermäögen, welche für die Zwecke der

Kirchengemeinde oder an das Ortskirchenvermögen werden gemacht werden.
Diese Vermögensverwaltung untersteht der Staatsaufsicht, welche, neben der Wahrung

der staatlichen und bürgerlichen Interessen im allgemeinen, insbesondere die Erhaltung
des Grundstocks und die stiftungsgemäße Verwendung der Stiftungen zum Gegenstande hat.

Art. 54.

Wenn ein Verwaltungsansschuß bestellt ist, so hat derselbe, soweit nicht der Art. 61
entgegensteht, den Etat zu vollziehen, die einzelnen durch denselben im allgemeinen ge—
nehmigten Einnahmen und Ausgaben zu dekretiren und die Aufsicht über das Eigenthum
der Kirche, insbesondere der kirchlichen Gebäude, zu führen. Auch die Besorgung der
laufenden Geschäfte, z. B. die Ausführung der Bauarbeiten, kann ihm, soweit nicht Art. 61
entgegensteht, von dem Kirchengemeinderath übertragen werden.
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Art. 55.

Der Kirchenpfleger sowohl als die übrigen Mitglieder des Kirchengemeinderaths
haben mit Sorgfalt darauf zu achten, daß das Ortskirchenvermögen und die einzelnen
Stiftungen bestmöglich verwaltet werden, der Grundstock unangegriffen erhalten bleibe,
die Erträgnisse dieser Fonds und die sonstigen Forderungen der Kirchenpflege pünktlich
eingezogen, die Naturalien bestmöglich verwahrt und verwerthet, die Kapitalien hinlänglich
versichert, alle unnöthigen Ausgaben vermieden und insbesondere die Stiftungen nicht
mit fremdartigen Lasten und Ausgaben beschwert werden, wie auch andererseits, daß die
den Stiftungen nach dem Willen der Stifter und ihrer ursprünglichen Bestimmung ob-
liegenden Ansgaben wirklich und vollständig geleistet werden.

Der Kirchenpfleger ist dem Kirchengemeinderath untergeordnet und an dessen Beschlüsse
gebunden. Der Kirchengemeinderath überwacht seine Amtsführung, unbeschadet der Ver-
antwortlichkeit des Vorsitzenden für seine nächste Beaufsichtigung, namentlich bezüglich der
erforderlichen Kassenvisitationen.

Dem Kirchengemeinderath kommt innerhalb der in Art. 52 Abs. 1 bestimmten Grenze
eine Disziplinarstrafgewalt gegen den Kirchenpfleger zu. Beziglich des Beschwerderechts
findet Art. 52 Abs. 4 Anwendung.

Art. 56.

Die Kirchenpflegrechnungen sind von dem Kirchengemeinderath zu prüfen und nach
vorgängiger Revision durch einen geprüften Rechnungsverständigen von der kirchlichen
Behörde abzuhören, welche sodann dieselben dem Oberamt zur Einsicht und Prüfung nach
den in Art. 53 Abs. 2 bezeichneten Nichtungen mittheilt.

In Anstandsfällen hat das Oberamt die Akten der Kreisregierung vorzulegen, welche
sodann nach Rücksprache mit dem Evangelischen Konsistorium entscheidet.

Die staatlich erledigte Kirchenpflegrechnung ist während einer vorher anzukündigenden
Frist von einer Woche zur Einsichtnahme der Kirchengemeindegenossen aufzulegen.

Die Kreisregierungen und das Ministerium des Kirchen= und Schulwesens sind be-
fugt, jederzeit von der Kassen= und Rechnungsführung der Kirchenpflegen Einsicht zu
nehmen und die Abstellung etwa gefundener Gesetz= und Ordnungswidrigkeiten zu ver-
anlassen.

Bei Gefahr im Verzuge, wenn es sich um eine Maßregel im Sinne des Art. 28.

Abs. 3 Satz 2 dieses Gesetzes handelt, ist auch das Oberamt zur Kassen= und Rechnungs-
prüfung befugt.
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Art. 57.

Das Oberamt hat je nach Ablauf der Rechnungsperiode über die Rechnungsergebnisse
jeder Kirchenpflege seines Bezirks einen summarischen Bericht unter Beifügung des Grund-
stocksnachweises an die Kreisregierung zu erstatten, welche aus diesen Berichten der Ober-
ämter eine übersichtliche Darstellung des Standes des gesammten unter ihrer Oberaufsicht
stehenden Ortskirchen= und Stiftungsvermögens fertigen läßt, und sodann aus dieser
Darstellung alljährlich dem Ministerium des Kirchen= und Schulwesens einen Auszug
zur Einsichtnahme vorzulegen hat.

Nrt. 58.

Für einen durch die Schuld des Kirchenpflegers oder der mit einzelnen Geschäften oder
Geschäftszweigen Beauftragten entstandenen Schaden haften zunächst die Schuldigen, aus-
hilfsweise diejenigen, welchen mangelhafte Ueberwachung derselben zur Last fällt.

Im übrigen haften alle zu der kirchlichen Vermögens= und Stiftungsverwaltung
berufenen Personen für den etwaigen durch ihre Schuld oder Mitschuld, sei es durch
Handlungen oder Unterlassungen, entstandenen Schaden.

Insbesondere haften, wenn der Schaden durch einen Kollegialbeschluß entstanden ist,
alle Mitglieder, welche an der Beschlußfassung theilgenommen haben, mit Ausnahme der-
jenigen, welche nachweisen können, daß sie ihre Nichtübereinstimmung mit dem Beschlusse
zu Protokoll erklärt haben; ebenso haften bei einer Kollegialversäumniß alle Mitglieder,
welche an dieser Versäumniß theil haben.

Wenn mehrere in gleicher Weise ersatzpflichtig sind, so haftet jeder zu seinem Betreff
und aushilfsweise für das Ganze.

Erforderlichenfalls ist das Evangelische Konsistorium befugt, Ersatzverbindlichkeiten
für die Kirchengemeinde durch einen aufzustellenden Vertreter zu verfolgen.

Art. 59.

Der Etat der Kirchenpflege wird unter Mitwirkung des Kirchenpflegers von dem
Kirchengemeinderath beziehungsweise dem Verwaltungsausschuß entworfen und von dem
ersteren festgestellt, und unterliegt der kirchlichen Genehmigung. Er ist jedoch zuvor dem
Oberamte behufs etwaiger Erinnerung nach den in Art. 53 Abs. 2 angeführten Rich-
tungen mitzutheilen.

Wenn das Oberamt eine Erinnerung zu machen findet, die kirchliche Behörde aber
der Ansicht desselben nicht beitritt, so hat das Oberamt die Akten der Kreisregierung
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vorzulegen, welche nach gepflogenem Benehmen mit dem Evangelischen Konsistorium die
Entscheidung zu treffen hat.

Der nicht beanstandete Etat ist von dem Kirchengemeinderath beziehungsweise dem
Verwaltungsausschuß während einer vorher anzukündigenden Frist von einer Woche zur
Einsichtnahme der Kirchengemeindegenossen aufzulegen, worauf sodann die Vollziehung
des Etats durch die genannten Behörden und den Kirchenpfleger erfolgt.

Falls es sich bei dem Etat zugleich um eine Umlage auf die Kirchengemeindegenossen
handelt, kommen die hierauf bezüglichen besonderen Bestimmungen in Art. 65 73 des
gegenwärtigen Gesetzes zur Anwendung

Art. 60

Der Kirchenpfleger bedarf der vorgängigen schriftlichen Ermächtigung des Kirchen-
gemeinderaths, beziehungsweise des Verwaltungsausschusses

1) zu den einzelnen nicht bereits im voraus bestimmten Ausgaben,
2) zu allen Verträgen (Kauf, Verkauf, Accord, Pacht u. s. w.), welche zum Zweck

der Vollziehung des Etats abgeschlossen werden müssen,
3) zu jeder Ausleihung von Geldern oder Naturalien.

Art. 61.

Der Verwaltungsausschuß hat außer den in Art 62 aufgeführten Fällen die Be-
schlußfassung des Kirchengemeinderaths in folgenden Fällen herbeizuführen:

1) wenn ein Mitglied des Ausschusses bei der Sache persönlich betheiligt ist,
2) wenn die Verbindlichkeit zu der fraglichen Ausgabe nicht ganz zweifellos ist,
3) wenn eine stiftungsmäßige Ausgabe beschränkt oder eingestellt werden soll,
4) wenn irgend eine erhebliche Abweichung von der bisherigen Verwaltung oder

Benützung des Kirchen= und Stiftungsvermögens getroffen werden soll,
5) wenn ein Vertragsabschluß in anderer Weise als im Wege des Aufstreichs oder

Abstreichs erfolgen soll,
6) wenn eine außerordentliche Verehrung, ein Nachlaß oder eine sonstige Vergünstigung,
7) wenn die abgängige Verrechnung eines Ausstandes in Frage kommt,
8) wenn die laufenden Ausgaben durch Ablösung eines Aktivkapitals gedeckt werden

sollen,
9) wenn ein Vorempfang auf die Einkünfte folgender Jahre geschehen soll.



261

Art. 62.

Die Beschlüsse des Kirchengemeinderaths bedürfen der Genehmigung der Kreis-
regierung und können, bevor dieselbe erfolgt ist, nicht zum rechtsgültigen Vollzug gelangen:

1) wenn durch dieselben der Bestand des Vermögens der Kirchengemeinde oder einer
tirchlichen Stiftung betroffen wird, sei es, daß

a) ein dazu gehöriges Grundstück oder Realrecht im Werthe von mehr als 500 M.
veräußert,

b) eine bleibende Verbindlichkeit auf die Kirchengemeinde oder eine Stiftung über-
nommen,

c) eine neue die Schuldenmasse vermehrende Kapitalschuld aufgenommen,
d) ein zum Grundstock oder einem besonderen Fond des Ortskirchen= oder Stiftungs-

vermögens gehöriges Kapital zur Deckung laufender Ausgaben verwendet werden,
oder

0) ein erheblicher Vorempfang auf die Einkünfte folgender Jahre, insoferne solcher
nicht zur Ablösung von Passivkapitalien dient, geschehen soll,

2) wenn ein Neubau oder eine bedentende Reparatur an kirchlichen Gebänden, deren
Unterhaltung der Kirchengemeinde obliegt, ausgeführt werden soll.

Die Entscheidung der Kreisregierung erfolgt nach Rücksprache mit dem Evangelischen
Konsistorium, und nachdem den bürgerlichen Kollegien der betheiligten Gemeinde Gelegen-
heit zur Aeußerung von ihrem Standpunkte gegeben worden ist.

Art. 63.

Hinsichtlich der Bewirthschaftung von Waldungen der Kirchengemeinden und kirch-
lichen Stiftungen bleibt es bei den Bestimmungen des Gesetzes vom 16. August 1875
über die Bewirthschaftung und Beaufsichtigung der Waldungen der Gemeinden, Stiftungen
und sonstigen öffentlichen Körperschaften (Reg. Blatt S. 511).

Art. 64.

Hauskollekten bei den Kirchengemeindegenossen für bestimmte Bedürfnisse der Kirchen-
gemeinde oder für sonstige Zwecke (Bewilligungen an andere Kirchengemeinden, Unter-
stützung evangelisch-kirchlicher Vereine und Anstalten 2c.) unterliegen den allgemeinen
gesetzlichen Bestimmungen (vergl. Art.13 des Landespolizeistrafgesetzes vom 27. Dezember 1871).

4
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Art. 65.

Reichen die ordentlichen und außerordentlichen laufenden Einnahmen der Kirchen-
kasse zu Bestreitung der kirchlichen Bedürfnisse nicht aus, sind ferner keine im voraus an-
gesammelte Fonds verwendbar, und ist bei außerordentlichen Ausgaben auch ein Grund-
stocksangriff oder die Aufnahme eines Anleheus nicht zulässig, so hat der Kirchengemeinde-
rath die Beschaffung der erforderlichen Mittel in Erwägung zu ziehen.

Wird durch Beistener dritter oder durch freiwillige Beiträge der Kirchengemeinde-
genossen der Bedarf nicht aufgebracht, so kann die Erhebung von Umlagen auf die Kirchen-
gemeindegenossen beschlossen werden.

Die kirchliche Besteuerung unterliegt der Staatsaufsicht, welche insbesondere die
Ordnungsmäßigkeit der Auferlegung, die Leistungsfähigkeit der Pflichtigen und die Au-
gemessenheit des Beitragsfußes zum Gegenstand hat.

Art. 66.

Die Gesammtsumme der Umlagen auf die Genossen einer Kirchengemeinde darf
10 Prozent der von der Gesammtheit der kirchensteuerpflichtigen Genossen zu entrichtenden
direkten Staatssteuer aus Grundeigenthum, Gebäuden, Gewerben und Kapital-, Renten.,
Dienst= und Berufseinkommen der Regel nach nicht übersteigen.

Eine Ueberschreitung der in Abs.1 festgesetzten Grenze ist nur mit Genehmigung
der Ministerien des Innern und des Kirchen= und Schulwesens und unter besonderen

erhältnissen zulässig.Verhältnissen zulässig AIrt. 6r.

Der Maßstab für die Vertheilung der Umlagen wird von dem Kirchengemeinderath
nach den örtlichen Verhältnissen, und zwar entweder je für den einzelnen Fall oder nach
Umständen für einen längeren Zeitraum mittels Statuts (vergl. Art. 85), vorbehältlich
der Genehmigung der Staatsbehörde bestimmt.

Insbesondere kann der Umlagemaßstab auch nach Klassen festgestellt werden, in welche
die Kirchengemeindegenossen nach ihren Vermögens- und Einkommeunsverhältnissen einzu—
reihen sind.

Art. 68.

Einem in gemischter Ehe lebenden Ehegatten wird die Hälfte der Umlage angesetzt,
welche unter Anwendung des bestehenden Maßstabs auf die beiden Ehegatten eutfallen
würde.
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Keinem Kirchengemeindegenossen darf mehr als ein Fünftel der in der Kirchengemeinde
zu erhebenden Gesammtumlage zugeschieden werden.

Wer aus der Kirche austritt, wird dadurch von der Umlage nicht befreit, welche in
dem Kalenderjahr seiner Austrittserklärung fällig wird.

Zu den Kosten eines außerordentlichen Bauwesens, dessen Nothwendigkeit vor seiner
Austrittserklärung durch Beschluß des Kirchengemeinderaths oder durch die Ausfsichts-
behörde festgestellt worden ist, hat der Ausgetretene bis zum Ablauf des der Austritts-
anzeige nächstfolgenden Kalenderjahrs ebenso beizutragen, wie wenn der Austritt nicht
erfolgt wäre.

Art. 69.

Der auf die Erhebung einer Umlage gerichtete Beschluß bedarf der Genehmigung
Staatsbehörde und kann, bevor dieselbe erfolgt ist, nicht zum Bollzuge gelangen.
Die zuständigen Staatsbehörden sind

das Oberamt, und
a) wenn die Erhebung regelmäßig wiederkehrender Umlagen auf die Kirchen-

gemeindegenossen erstmals in Frage kommt, sowie
b) bei außerordentlichen Umlagen

die Kreisregierung.
Glanbt das Oberamt in den seiner Verfügung unterstellten Fällen die Zustimmung

nicht ertheilen zu können, so erwächst die Sache auf Antrag der Kirchenbehörde ebenfalls
in die Zuständigkeit der Kreisregierung.

Die Staatsbehörde hat vor allem den bürgerlichen Kollegien der betheiligten Gemeinde
Gelegenheit zur Aeußerung von ihrem Standpunkt zu geben.

Wenn die Kreisregierung ihre Zustimmung versagen zu müssen glaubt, so hat sie
erst nach gepflogenem Benehmen mit dem Evangelischen Konsistorium die Entscheidung
zu treffen. ·

Nach erfolgter Genehmigung des Umlagebeschlusses durch die staatlichen und die
kirchlichen Aufsichtsbehörden vertheilt der Kirchengemeinderath oder, wo ein solcher besteht,
der Verwaltungsausschuß die Umlagen auf die einzelnen Kirchengemeindegenossen.

Art. 70.

Die von dem Kirchengemeinderath beziehungsweise dem Verwaltungsausschusse gefertigte
Berechunng der einzelnen Umlagen ist für eine Frist von mindestens einer Woche zur

der—
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Einsichtnahme der Umlagepflichtigen aufzulegen, nachdem zuvor Ort und Dauer der Auf—
legung mit dem Anfügen bekannt gemacht worden ist, daß Einsprachen gegen den Ansatz
und die Höhe, welche nicht binnen der Auflegungsfrist bei dem Kirchengemeinderath vor-
gebracht werden, ausgeschlossen seien, soweit die Einsprachen nicht bei den Verwaltungs-
gerichten geltend gemacht werden wollen (vergl. Art. 90). Gegen die Verfügung des
Kirchengemeinderaths auf die Einsprache ist binnen der Ausschlußfrist von zwei Wochen
eine Beschwerde an das Oberamtzulässig,dessen Entscheidung entgültig ist, wenn nicht binnen
der weiteren Ausschlußfrist von zwei Wochen der Verwaltungsgerichtshof angerufen wird.

Nach Erledigung etwaiger Einsprachen und geeigneten Falles nach Berichtigung der
Berechnung legt der Kirchengemeinderath das Einzugsregister dem Oberamt vor.

Der Einzug der Umlage kann erst erfolgen, nachdem das Oberamt auf dem Einzugs-
register urkundlich bestätigt hat, daß die Umlage genehmigt sei.

Art. 71.

Die kirchliche und die bürgerliche Verwaltungsbehörde einer Gemeinde können sich
darüber einigen, daß die kirchlichen Umlagen zugleich mit den Steuern für die bürgerliche
Gemeinde von dem Gemeindepfleger erhoben und sodann von diesem im ganzen an den
Kirchenpfleger abgeliefert werden.

Art. 72.

Die Stenerschuldigkeiten der Einzelnen sind mit der urkundlichen Bestätigung des
Oberamts über die Genehmigung der Umlage (Art. 70 Abs. 3) für das betreffende Rech-
nungsjahr verfallen und spätestens bis zum Schlusse desselben zu entrichten.

Das Recht zur Nachforderung zurückgebliebener und zur Zurückforderung zuviel
bezahlter Stenern verjährt in drei Jahren.

Die Verjährung der Nachforderung zurückgebliebener Abgaben lauft vom Schlusse
des Steuerjahrs an, in welchem die Abgabe zu entrichten war, und wird durch urkundliche
Aufforderung zur Zahlung seitens der mit dem Einzug und der Beitreibung beauftragten
Beamten unterbrochen.

Die Verjährung der Zurückforderung zuviel bezahlter Abgaben lauft vom Tage der
geleisteten Zahlung an und wird durch das Anbringen der Rückforderung bei dem Kirchen-
gemeinderath unterbrochen.

Art. 73.

Die Beitreibung kirchlicher Abgaben erfolgt auf Anrufen der kirchlichen Behörden
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nach Maßgabe der Abschnitte I und II des Gesetzes vom 18. August 1879 über die
Zwangsvollstreckung wegen öffentlich-rechtlicher Ansprüche (Reg. Blatt S. 202).

Art. 74.

Für das Beitragsverhältniß zwischen Mutterort und Filial zu dem gemeinsamen
kirchlichen Aufwand ist der Vertheilungsfuß, wie solcher durch Vertrag oder ein diesem
gleichkommendes Herkommen bestimmt ist, und in Ermanglung solcher Feststellung das
Maß der Theilnahme an den kirchlichen Einrichtungen entscheidend.

Die Regelung dieses Beitragsverhältnisses ist der Vereinbarung der Kirchengemeinde-
räthe der betreffenden Gemeinden überlassen.

Kommt eine solche nicht zu stande, so wird das Beitragsverhältniß durch das Evan-
gelische Konsistorinm geordnet, vorbehältlich jedoch der Anrufung des Verwaltungsgerichts.

Versammlung, Berathung und Beschlußfassung der ortskirchlichen
Kollegien.

Art. 75.

Der Kirchengemeinderath, sowie der Verwaltungsausschuß versammelt sich auf Ein-
ladung des Vorsitzenden, so oft es die Erledigung der Geschäfte erforderlich macht.

Durch Beschluß können regelmäßige Sitzungstage festgesetzt werden.

Art. 76.

Der Kirchengemeinderath muß berufen werden, wenn ein Drittel der Mitglieder
unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes den Antrag darauf stellt, oder wenn das
Evangelische Konsistorium den Zusammentritt anordnet.

Art. 77.

Die Leitung der Geschäfte des Kirchengemeinderaths, sowie des Verwaltungsaus-
schusses steht dem ersten Ortsgeistlichen und in dessen Verhinderung dessen gesetzlichem
Stellvertreter zu.

Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzung.
Das Nähere über die Leitung der Geschäfte und den Vorsitz in den Kirchengemeinde-

kollegien, insbesondere in den Fällen des Art. 12, wird im Verordnungswege bestimmt.
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Art. 78.

Beschlußfähigkeit der ortskirchlichen Kollegien ist vorhanden, wenn mehr als die Hälfte
der Normalzahl der Mitglieder anwesend ist.

Wenn auf eine zweite Einladung, mit welcher die Gegenstände der Tagesordnung
den Eingeladenen speziell mitgetheilt worden sind, eine geringere Zahl als die Hälfte
erschienen ist, so sind die Erschienenen beschlußfähig.

In allen Fällen jedoch müssen mindestens drei Mitglieder anwesend sein.
Art. 79.

Die Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit der Anwesenden gefaßt.
Dem Ortsvorsteher, wenn er Mitglied des Kirchengemeinderaths ist, gebührt die erste

Stimme. Die Sitzordnung der übrigen Mitglieder des Kirchengemeinderaths wird im
Verordnungswege geregelt.

Der Vorsitzende stimmt zuletzt ab und hat bei Stimmengleichheit die entscheidende
Stimme.

Die Abstimmung geschieht mündlich, soweit nicht für einzelne Fälle geheime Abstim-
mung beschlossen wird; bei Wahlen ist letztere geboten.

Findet geheime Abstimmung statt, so ist der Vorsitzende nicht gezwungen, bei Stimmen-
gleichheit seine entscheidende Stimme abzugeben; in diesem Fall gilt ein Beschluß als
nicht zustande gekommen.

Bei Wahlen und Stellenbesetzungen giebt im Falle der Stimmengleichheit das höhere
Lebensalter des Gewählten den Ausschlag.

Art. 80.

Bei Verhandlungen über einen Gegenstand, bei welchem ein Mitglied persönlich be-
theiligt ist, darf dasselbe nur auf den besonderen Wunsch des Kollegiums und nur so
lange, als es zur Aufklärung des Sachverhalts wünschenswerth ist, keinesfalls aber bei
der Abstimmung anwesend sein.

Auch derjenige ist von der Theilnahme an den Verhandlungen ausgeschlossen, welcher
mit dem persönlich Betheiligten im ersten oder zweiten Grade nach bürgerlicher Berech-
nungsweise verwandt oder verschwägert ist.

Art. 81.

Ueber die Sitzungen wird ein fortlaufendes Protokoll geführt.
Der Protokollführer wird von dem Kollegium — in der Regel aus seiner Mitte



267

gewählt. Ausnahmen von dieser Regel sind unter Genehmigung der kirchlichen Aufsichts-
behörde gestattet.

Auch der Vorsitzende ist hiezu wählbar.
Die Protokolle werden von dem Vorsitzenden und mindestens noch einem Mitglied

des Kirchengemeinderaths unterschrieben.
Die schriftliche Ausfertigung der Beschlüsse, die Beglaubigung von Auszügen aus

den Protokollen und Akten des Kollegiums, sowie die Geschäftsleitung außerhalb der
Sitzung liegt dem Vorsitzenden ob.

Die schriftliche Ausfertigung der Beschlüsse kann er mit Zustimmung des Kollegiums
auch dem Protokollführer übertragen, doch hat er die Ausfertigung jedenfalls zu unter-
zeichnen.

Art. 82.

Die Mitglieder der ortskirchlichen Kollegien sind verpflichtet, über alle als vertrau-
lich bezeichnete Gegenstände Verschwiegenheit zu beobachten.

Entlassung von Mitgliedern des Kirchengemeinderaths
und Auflösung desselben.

Art. 83.

Die Entlassung eines gewählten Mitglieds des Kirchengemeinderaths muß erfolgen:
1) im Falle des Verlustes der bürgerlichen Ehrenrechte in Folge gerichtlichen Urtheils,
2) im Falle der Verurtheilung wegen eines der in Art. 18 Abs. 1 bezeichneten Ver-

brechen und Vergehen,
3) im Falle des Verlustes der Fähigteit zu Bekleidung öffentlicher Aemter in Folge

gerichtlichen Urtheils.
Sie kann weiter verfügt werden
I) in den sonstigen Fällen des Verlustes einer zur Wählbarkeit erforderlichen Eigen-

schaft (vergl. Art. 17),
2) wegen Verfehlungen in der Amtsführung oder im Wandel, wenn letztere seit der

Wahl vorgekommen sind.
Die Entlassung wird — im Falle des Abs. 2 Ziff. 2 nach Anhörung des Betreffen-

den auf den Antrag oder nach vorgängiger Vernehmung des Kirchengemeinderaths
von dem Evangelischen Konsistorium ausgesprochen.
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Letzteres ist auch befugt, gewählte Mitglieder von ihrem Amte vorläufig zu entheben,
sobald ein Verfahren gegen sie anhängig wird, welches ihre Entlassung zur Folge haben kann.

Gegen den Beschluß des Evangelischen Konsistoriums (Abs. 3 und 4) steht dem Be-
troffenen binnen der Ausschlußfrist von zwei Wochen das Recht der Beschwerde an das
Ministerium des Kirchen= und Schulwesens zu, welches endgültig entscheidet.

Art. 84.

Wenn der Kirchengemeinderath beharrlich die Erfüllung seiner Pflichten vernachlässigt
oder verweigert, so kann er sowohl durch das Evangelische Konsistorium als auch durch
die Kreisregierung, unter gegenseitigem Einvernehmen, aufgelöst werden.

Im Falle einer Meinungsverschiedenheit zwischen genannten Behörden entscheidet auf
Vorlage des Evangelischen Konsistoriums das Ministerium des Kirchen- und Schulwesens.

Mit der Auflösung ist die sofortige Neuwahl anzuordnen.
Wenn binnen Jahresfrist eine zweite Auflösung des Kirchengemeinderaths erfolgt,

so findet der Art. 13 entsprechende Anwendung.

Allgemeine und Schlußbestimmungen.
Art. 85.

Ortsstatutarische Vorschriften auf der Grundlage des gegenwärtigen Gesetzes (bergl.
insbesondere Art. 3 Abs. 2, Art. 12, 67 und Art. 92 Ziff. 6) können nur mit Geneh-=
migung des Evangelischen Konsistoriums erlassen werden.

Vor der Genehmigung hat diese Behörde dem betreffenden Oberamt Gelegenheit zur
Aeußerung vom Standpunkt des Staats und der bürgerlichen Gemeinde zu geben. Das
Oberamt hat vor Abgabe dieser Aeußerung die bürgerlichen Kollegien der betreffenden
Gemeinde zu vernehmen.

Ortsstatutarische Vorschriften in den Fällen des Art. 67 unterliegen außerdem der
Genehmigung der Kreisregierung (vergl. Art. 89).

Art. 86.

Die Mitglieder des Kirchengemeinderaths, sowie die Beamten der Kirchengemeinde
unterliegen wegen Verfehlungen gegen die auf die kirchliche Vermögensverwaltung bezüg-
lichen staatlichen Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, insbesondere wegen
Verletzung der Vorschriften dieses Gesetzes zugleich der Disziplinarstrafbefugniß der Staats-
aufsichtsbehörden.
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Art. 87.

Auf die weltlichen Mitglieder des Kirchengemeinderaths, sowie die Beamten der
Kirchengemeinden finden die 88. 47 und 48 der Verfassungsurkunde keine Anwendung.

Art. 88.

Die bürgerlichen Behörden sind verpflichtet, den kirchlichen Behörden bei Feststellung
der Grundlagen der kirchlichen Besteuerung, sowie bei Anlegung von Personallisten für
andere Zwecke die Einsichtnahme der erforderlichen Akten zu gestatten.

Bezüglich der Geheimhaltung amtlicher Mittheilungen seitens der bürgerlichen an
die kirchlichen Behörden liegt den letzteren dieselbe Verpflichtung ob, wie den ersteren.

Art. 89.

Die Beschwerdeinstanz gegenüber von Beschlüssen der Kreisregierungen bildet, ab-
gesehen von den Fällen des Art. 47 Abs. 2 und Art. 48 Abs. 2, in welchen das Mini-
sterium des Junern zu entscheiden hat, das Ministerium des Kirchen= und Schulwesens.

Zur Erhebung der Beschwerde (Abs. 1) ist auch das Evangelische Konsistorium namens
der Kirchengemeinden befugt.

Die Cntscheidung des Ministeriums des Kirchen= und Schulwesens erfolgt nach Rück-
sprache mit dem Ministerium des Innern.

Dieselbe ist in den Fällen der Art. 59, 62, 67, 69 und 85 Abs. 3 endgültig.

Art. 90.

Bei Streitigkeiten auf Grund der Bestimmungen der Art. 4 Abs. 4, Art. 30—41,
13, 14 Abs. 1 und 2, Art. 46 Abs. 1, 2, 3 und letzter Absatz, Art. 47, soweit es sich
um die Größe des Kostenbeitrags handelt, ferner der Art. 48, 19, 71 Abs. 1 und 3,
und endlich bei Streitigkeiten über kirchliche Umlagen, Art. 65—.73 (vergl. jedoch Abs. 3)
dieses Gesetzes, kommt die Verhandlung und Entscheidung den Verwaltungsgerichten und
zwar in erster Instanz den Kreisregierungen, in zweiter Instanz dem Verwaltungs-
gerichtshof zu.

Wenn in einem Streit über die Bezahlung der kirchlichen Umlagen die Eigenschaft
der Zugehörigkeit zu der Kirchengemeinde bestritten wird, so haben die Verwaltungs-
gerichte auch hierüber zu entscheiden.

Dagegen sind die Beschlüsse der zuständigen Behörde über den Maßstab der kirch-
lichen Umlagen (Art. 67) nicht Gegenstand der Anfechtung vor den Verwaltungsgerichten.

5
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Durch vorstehende Bestimmungen werden die Art. 10 und 12 des Gesetzes vom
16. Dezember 1876 über die Verwaltungsrechtspflege (Reg. Blatt S. 185 f.) ergänzt.

Art. 91.

Das den kirchlichen Bedürfnissen und Anstalten gewidmete Vermögen unterliegt den
allgemeinen Landesgesetzen, insbesondere auch jenen über öffentliche Lasten und Abgaben,
sowie über den Besitz von Liegenschaften durch die todte Hand.

Art. 92.

In solchen Gemeinden, in welchen die Gemeindegenossen in ihrer überwiegenden
Mehrheit der evangelischen Kirche angehören, und der kirchliche Aufwand bisher ganz oder
zum größeren Theil aus Mitteln der Stiftung gedeckt oder von der bürgerlichen Gemeinde
bestritten worden ist, kann die Vertretung der Kirchengemeinde und die Verwaltung des
Kirchenvermögens dem bisherigen Stiftungsrath durch llbereinkunft zwischen dem Stif
tungsrath und Gemeinderath unter nachfolgenden näheren Bestimmungen übertragen werden:

1) die bürgerliche Gemeinde hat die Deckung des kirchlichen Aufwands, soweit hiezu
die Mittel des Stiftungsvermögens nicht zureichen, zu übernehmen;

2) durch diese Uebernahme darf ein Steuerpflichtiger, welcher nicht Genosse der Kirchen-
gemeinde ist, nicht erheblich belastet werden;

3) das Uebereinkommen bedarf der Genehmigung des Evangelischen Konsistoriums.
und der Kreisregierung, gegen deren Entscheidung keine Beschwerde statthaft ist. Die
Genehmigung darf nicht ertheilt werden, wenn der Betrag des von der bürgerlichen Ge-
meinde zu übernehmenden kirchlichen Aufwands fünf Prozent der Staatsstener aus den
im Gemeindebezirk vorhandenen Grundstücken, Gefällen, Gebänden und Gewerben, ein-
schließlich der nur zu Amts= und Gemeindeanlagen beitragspflichtigen (von denen der fin-
girte Staatssteuerbetreff in Nechnung kommt) im Laufe eines Rechnungsjahrs übersteigt:

4) dasselbe kann mit Kündigungsfrist von drei Jahren jederzeit auf Antrag des
Stiftungsraths oder Gemeinderaths oder von Amtswegen unter Angabe der hiefür maß.
gebenden Gründe durch Verfügung des Evangelischen Konsistoriums oder der Kreisregie-
rung aufgehoben werden;

5) im übrigen bleiben für den Fall und die Dauer des oben erwähnten Ueberein
kommens die Bestimmungen des III. Abschnitts des Verwaltungsedikts vom 1. März 1822
bis auf weiteres mit der Maßgabe in Geltung, daß dem Stiftungsrath die Vertretung
der Kirchengemeinde zusteht;
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6) die Erlassung der sonstigen zur Ausführung des Uebereinkommens erforderlichen
Vorschriften bleibt dem Verordnungswege und dem Ortsstatut vorbehalten.

Art. 93.

Die Amtsthätigkeit der Stiftungsräthe und Kirchenkonvente in den durch dieses Gesetz
den Kirchengemeinderäthen zugewiesenen Angelegenheiten erlischt mit dem Tage, an welchem
die Kirchengemeinderäthe in Wirksamkeit treten, beziehungsweise mit der Uebertragung
der betreffenden Vermögensverwaltung auf die neuen Organe.

Das Nähere hierüber wird im Verordnungswege bestimmt.
Art. 94.

Den im Amte befindlichen Stiftungspflegern und Theilrechnern solcher Pflegen bleiben
für die Zeit, auf welche sie angestellt sind, ihre Einkommensbezüge ungeschmälert.

Sie treten bis zum Ablauf dieser Zeit in die Funktionen der Kirchenpfleger, bezieh-
ungsweise der Theilrechner ein und es finden auf sie in dieser Eigenschaft die Vorschriften
dieses Gesetzes Anwendung.

Der auf die Kirchengemeinde übergehende Theil ihrer bisherigen Besoldung wird
nach vorgängigem Benehmen mit dem Evangelischen Konsistorium von der Kreisregierung
sestgestellt.

Im Streitfall entscheidet hierüber endgültig das Ministerium des Innern nach vor-
gängigem Benehmen mit dem Ministerium des Kirchen= und Schulwesens.

Art. 95.

Auf den in Art. 93 bezeichneten Zeitpunkt werden die dem gegenwärtigen Gesetze
entgegenstehenden Gesetze und Verordnungen außer Wirkung gesetzt und die S§. 69
Iu. 4 und 120 —149 des Verwaltungsedikts vom 1. März 1822 in ihrer Wirkung be-
schränkt.

Art. 96.

Auf Hof= und Militärkirchengemeinden findet das gegenwärtige Gesetz keine An-
wendung.

Unsere Ministerien des Innern und des Kirchen= und Schulwesens sind mit der
Vollziehung dieses Gesetzes beauftragt.

Gegeben Stuttgart, den 14. Juni 1887.
Karl.

Mittnacht. Renner. Faber. Steinheil. Sarwey.
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Gesetz, betreffend die Vertretung der Latholischen Pfarrgemeinden und die Verwaltung
ihrer Vermögensangelegenheiten.

Vom 14. Juni 1887.

Karl, von Gottes Guaden König von Württemberg.
Nach Anhörung Unseres Staatsministeriums und unter Zustimmung Unserer

getreuen Stände verordnen und verfügen Wir, wie folgt:

I. Organc.
Art. 1.

In den katholischen Pfarrgemeinden, welchen als öffentlichen Korporationen die Rechte
der juristischen Persönlichkeit zukommen, besteht, soweit nicht eine der in Art. 60 Abs. 1
bis 3 und Art. 67 gemachten Ausnahmen Platz greift, für jede einzelne Pfarrei ein
Kirchenstiftungsrath.

Dasselbe gilt von denjenigen Filialgemeinden, in welchen ein eigenes kirchliches Ver-
mögen vorhanden ist, oder deren Mitgliedern besondere Leistungen zur Bestreitung der
kirchlichen Bedürfnisse der Filialgemeinde obliegen.

Im übrigen nehmen die Filialien, erforderlichenfalls in Gruppen, nach Verhältniß
der Seelenzahl an dem Kirchenstiftungsrath der Muttergemeinde (Abs. 1) bezüglich der
gemeinsamen Angelegenheiten theil.

In größeren Orten, welche in mehrere Pfarreien zerfallen, können sich die in jeder
einzelnen Pfarrei bestehenden Kirchenstiftungsräthe für die Berathung undBeschlußfassung
in gemeinsamen Angelegenheiten zu einem Gesamtstiftungsrath vereinigen.

Das Nähere hierüber sowie über die Theilnahme der Filialgemeinden an dem Kirchen-
stiftungsrath der Muttergemeinde (Abs. 3) wird durch Ortsstatut (vergl. Art. 61) bestimmt.

Art. 2.
Der Kirchenstiftungsrath besteht:
1) aus dem betreffenden Pfarrer oder dessen Stellvertreter und den in der Parochie

etwa vorhandenen Kaplanen beziehungsweise Kaplaneiverwesern, während bloße Oilfs-
priester (Vikare) als solche nur mit berathender Stimme theilnehmen;

2) aus dem Ortsvorsteher, wenn derselbe der katholischen Kirche angehört, oder dem
ordentlichen Stellvertreter desselben unter der gleichen Voraussetzung.
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In einer über mehrere Orte sich erstreckenden Pfarrgemeinde ist der Ortsvorsteher
desjenigen Orts, in welchem der Pfarrer seinen Sitz hat, Mitglied des Kirchenstiftungs-
raths, wenn er der katholischen Kirche angehört;

3) aus dem Kirchenpfleger;
4) aus einer Anzahl weltlicher, von den Pfarrgenossen aus ihrer Mitte gewählter

Mitglieder.
Der Kirchenpatron, wenn derselbe der katholischen Kirche angehört, kann persönlich

an den Sitzungen des Kirchenstiftungsraths mit berathender Stimme theilnehmen.

Art. 3.

Die Zahl der in den Kirchenstiftungsrath zu wählenden weltlichen Mitglieder beträgt
je nach der Größe der Pfarrgemeinde vier bis zwölf.

Wenn der Ortsvorsteher der katholischen Kirche nicht angehört, so wird die Zahl der
von den Pfarrgenossen zu wählenden Mitglieder um eines vermehrt.

Im übrigen wird das Nähere hinsichtlich der Zahl dieser Mitglieder im Verordnungs-
wege bestimmt.

Art. 1.

Stimmberechtigt zur Wahl der weltlichen Mitglieder des Kirchenstiftungsraths sind
alle männlichen, über fünfundzwanzig Jahre alten, selbständigen Pfarrgenossen.

Als stelbständig ist nur derjenige zu betrachten, welcher einen eigenen Hausstand
hat, oder ein öffentliches Amt bekleidet, oder ein eigenes Geschäft beziehungsweise als
Mitglied einer Familie deren Geschäft führt.

Als selbständig ist nicht zu betrachten, wer ständige Unterstützungen aus Mitteln der
bürgerlichen Armenpflege erhält, und wer unter Vormundschaft steht.

Art. 5.

Ausgeschlossen von der Stimmberechtigung ist, wer infolge strafrichterlichen Urtheils
der bürgerlichen Ehrenrechte verlustig ist, oder wer in den letzten der Wahl vorangegangenen
drei Jahren wegen Diebstahls, Unterschlagung, Betrugs, Meineids, Urkundenfälschung
in gewinnsüchtiger Absicht, Gotteslästerung, Beschimpfung der katholischen Kirche oder
ihrer Einrichtungen und Gebräuche oder wegen eines Verbrechens oder Vergehens gegen
die Sittlichkeit rechtskräftig verurtheilt worden ist oder eine Freiheitsstrafe auf Grund
einer Verurtheilung wegen der genannten Verbrechen oder Vergehen erstanden hat.
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Das Stimmrecht ruht:
1) bei demjenigen, gegen welchen wegen eines Verbrechens oder eines Vergehens das

Hauptverfahren eröffnet ist, wenn die Verurtheilung die Entziehung der bürgerlichen
Ehrenrechte zur Folge haben kann, bis zur Beendigung des Verfahrens;

2) bei demjenigen, gegen welchen ein Konkursverfahren eröffnet ist, während der
Dauer des letzteren;

3) bei demjenigen, welcher eigenmächtig die Uebernahme oder die Fortführung der
Funktion eines Mitglieds des Kirchenstiftungsraths verweigert, oder wegen Verfehlungen
im Wandel oder in der Amtsführung von dieser Funktion gemäß Art. 58 entlassen worden
ist, bis zur Zeit nach der nächsten in Gemäßheit der Art. 9 oder Art. 59 Abs. 3 vor-
zunehmenden Wahl;

4) bei allen, welche, obwohl sie mindestens vier Wochen vorher besonders gemahnt
wurden, mit der Bezahlung kirchlicher Umlagen über ein Jahr lang im Rückstand sind,
bis zur Erledigung dieses Rückstandes.

Art. 6.

Wählbar in den Kirchenstiftungsrath sind die über dreißig Jahre alten, im wirk-
lichen Genusse des Stimmrechts stehenden Pfarrgenossen.

Außer den nach Art. 4 und 5 nicht stimmberechtigten beziehungsweise zeitlich von
der Ausübung des Stimmrechts ausgeschlossenen Personen ist nicht wählbar, wer in Folge
gerichtlichen Urtheils zu Bekleidung öffentlicher Aemter unfähig ist.

Art. v.

Ueber die aktive Wahlfähigkeit hat im Anstandsfalle, jedoch ohne aufschiebende Wir-
kung für den Fortgang der Wahlhandlung, das bischöfliche Ordinariat zu entscheiden.
Gegen die Entscheidung ist Beschwerde an das Ministerium des Kirchen= und Schulwesens
binnen der Ausschlußfrist von zwei Wochen zulässig. Das Ministerium entscheidet end-
gültig.

Ueber Einsprachen gegen die Person eines Gewählten wegen gesetzlicher Mängel hat
nach Anhörung des Betreffenden und nach vorgängiger Vernehmung des Kirchenstiftungs-
raths das bischöfliche Ordinariat zu entscheiden. Gegen einen Beschluß des Ordinariats,
wodurch solche Einsprachen für begründet erkannt werden, steht dem davon Betroffenen
binnen der Ausschlußfrist von zwei Wochen das Necht der Beschwerde an das Ministerium
des Kirchen= und Schulwesens zu, welches endgültig entscheidet.
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Art. 8.

Die Wahl wird mittels geheimer Stimmgebung vorgenommen.
Wenn in dem ersten Wahltermine nicht mindestens ein Drittel der Stimmberechtigten

abgestimmt hat, so ist die Wahl in einem späteren Termine fortzusetzen. Hierauf ist sie
ohne Rücksicht auf die Zahl der abgegebenen Stimmen gltig.

Als gewählt sind diejenigen zu betrachten, welche die meisten Stimmen erhalten
haben (vergl. übrigens Art. 11 Abs. 1). Bei gleicher Stimmenzahl geht der ältere dem
jüngeren vor.

Ueber Beanstandungen des Wahlverfahrens entscheidet der Kirchenstiftungsrath, vor-
behältlich einer binnen der Ausschlußfrist von zwei Wochen anzubringenden Beschwerde
an das bischöfliche Ordinariat.

Gegen die GEutscheidung des bischöflichen Ordinariats ist binnen derselben Ausschluß-
frist eine weitere Beschwerde an das Ministerium des Kirchen= und Schulwesens statthaft,
dessen Entscheidung endgültig ist (vergl. Art. 7).

Das Nähere hinsichtlich des Wahlverfahrens wird im Verordnungswege bestimmt.

Art. 9.

Die Wahl erfolgt auf die Dauer von sechs Jahren.
Je nach drei Jahren tritt die Hälfte der gewählten Mitglieder aus, jedoch nicht,

bevor die Nachfolger eingeführt sind.
Die Austretenden können wieder gewählt werden.
Das erstmalige Austreten nach drei Jahren wird durch das Loos bestimmt.

Art. 10.

Die Wahl in den Kirchenstiftungsrath kann abgelehnt werden:
1) von demjenigen, welcher unmittelbar zuvor drei Jahre hindurch Mitglied des

Kirchenstiftungsraths gewesen ist;
2) von solchen, welche überhaupt schon sechs Jahre als Mitglied desselben Dienste

geleistet haben;
3) bei einem Lebensalter von über 60 Jahren zur Zeit der Wahl;
1) wegen anderer erheblicher Entschuldigungsgründe (wie Kränklichteit, häufiger

Abwesenheit, unvereinbarer Dienstverhältnisse u. s. f.).
Aus den Gründen der Ziffer 4 kann ein Mitglied sein Amt auch niederlegen.

"
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Ueber die Zulässigkeit der Ablehnung und der Niederlegung des Amts entscheidet
der Kirchenstiftungsrath und auf erhobene Beschwerde das bischöfliche Ordinariat im Ein-
vernehmen mit der Kreisregierung. Im Falle einer Meinungsverschiedenheit zwischen
beiden hat auf Vorlage der Kreisregierung das Ministerium des Kirchen= und Schul
wesens endgültig zu entscheiden.

Bis die Entscheidung erfolgt ist, hat der Betreffende sein Amt fortzuversehen.
Art. 11.

Wenn einzelne der Gewählten nicht eintreten, so rücken solche nach, auf welche min-
destens ein Zehntheil der abgegebenen Stimmen gefallen ist.

Sind solche nicht vorhanden, so ist die Zahl durch Nachwahl zu ergänzen.
Bei einer außer der Zeit eintretenden Erledigung wählt der Kirchenstiftungsrath

für die noch übrige Dienstzeit des Ausgeschiedenen einen Ersatzmann.
Art. 12.

Die gewählten Mitglieder des Kirchenstiftungsraths verwalten ihr Amt unentgeltlich
als ein kirchliches Ehrenamt. Sie werden von dem Vorsitzenden in ihr Amt eingeführt
und auf treue Erfüllung ihrer Obliegenheiten verpflichtet.

Die Vorschriften über die Verpflichtung werden im Verordnungswege erlassen.
Art. 13.

Für die Kassen= und Rechnungsführung und für die Besorgung der laufenden öko-
nomischen Geschäfte der Pfarrgemeinde wird von dem Kirchenstistungsrath ein Kirchen.
pfleger entweder auf eine bestimmte Anzahl von Jahren, mindestens auf drei Jahre, oder
auf Lebensdauer gewählt (vergl. jedoch Art. 69).

Wählbar ist, wer im wirklichen Genusse des Stimmrechts in einer katholischen Pfarr-
gemeinde des Landes steht (Art.4und 5), und bei dem nicht die Voraussetzung des
Art. 6 Abs. 2 zutrifft.

Der Gewählte ist verpflichtet, seinen Wohnsitz in einem Orte der Pfarrgemeinde zu
nehmen, für welche er gewählt ist.

Von den Mitgliedern des Kirchenstiftungsraths können nur die gewählten (Art. 2
Ziffer 4) als Kirchenpfleger bestellt werden; in diesem Falle ist für das zum Kirchen
pfleger bestellte Mitglied gemäß der Bestimmung des Art. 11 Abs. 3 ein Ersatzmann zu
wählen.
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Dem Kirchenpfleger können für einzelne Zweige der Verwaltung Theilrechner von
dem Kirchenstiftungsrath beigegeben werden.

Kirchenpfleger und Theilrechner sind als Rechner in Pflichten zu nehmen und haben
nach den zu erlassenden Bestimmungen Kaution zu stellen; sie erhalten für ihre Dienst-
leistungen eine Belohnung.

Die Höhe der Kaution und die Art der Kantionsleistung, sowie der Betrag der
Belohnung wird von dem Kirchenstiftungsrath festgesetzt.

Art. 14.

Von der Wahl des Kirchenpflegers und der etwaigen Theilrechner, sowie von der
vorläufigen Festsetzung der von denselben zu leistenden Kaution ist von dem Dekan vor
der kirchlichen Genehmigung der letzteren dem Oberamte Mittheilung zu machen.

Wenn das Oberamt gegen die Person des Kirchenpflegers oder Theilrechners oder
bezüglich der Kaution derselben eine Erinnerung zu machen findet, die Ansicht des Ober-
amts aber von dem Dekan nicht getheilt wird, so hat letzterer die Akten dem bischöflichen
Ordinariate vorzulegen, welches im Einvernehmen mit der Kreisregierung Entscheidung
zu treffen hat. Im Fall einer Meinungsverschiedenheit zwischen beiden hat auf Vorlage
der Kreisregierung das Ministerium des Kirchen= und Schulwesens endgültig zu ent-
scheiden.

Art. 15.

Die Rechner und Theilrechner der Pfarrgemeinden sind öffentliche Rechnungsbeamte
im Sinne des Art. 45 des Landespolizeistrafgesetzes vom 27. Dezember 1871 (Reg. Blatt
S. 391).

Die Aufsichtsbehörde über dieselben ist neben dem Kirchenstiftungsrath (Art. 27) das
bischöfliche Ordinariat, welchem auch die Befugniß der Entlassung zusteht (vergl. übrigens
Art. 63). Der Art. ö8 letzter Absatz findet entsprechende Anwendung.

Bezüglich der vorläufigen Dienstenthebung (Suspension) findet der Art. 5 des Ge-
setzes vom 4. März 1879 über die Ausführung der Reichsstrafprozeßordnung (Reg. Blatt
. 50) Anwendung. Auch abgesehen davon kann, wenn Gefahr im Verzug ist, das
Oberamt, oder auch der Kirchenstiftungsrath die vorläufige Dienstenthebung, unbeschadet
des Rechts auf das mit der Stelle verbundene Einkommen, verfügen.

Art. 16.

Wenn in einer Pfarrgemeinde die Zahl der gewählten Mitglieder des Kirchenstiftungs-
6
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raths mindestens acht beträgt, so kann von letzterem durch Wahl aus seiner Mitte ein in
seiner Mehrzahl aus weltlichen Mitgliedern bestehender Verwaltungsausschuß bestellt
werden, welcher die in Art. 25, 29, 30, 42, 44 bezeichneten Geschäfte unter eigener Ver-
antwortlichkeit zu besorgen hat.

Die Zahl der Mitglieder des Verwaltungsausschusses wird von dem Kirchenstiftungs-
rath mit Genehmigung des bischöflichen Ordinariats bestimmt.

Der Vorsitzende des Kirchenstiftungsraths ist kraft seines Amtes Vorsitzender, der
Kirchenpfleger in gleicher Weise Mitglied des Verwaltungsausschusses.

II. Wirkungskreis der ortskirchlichen Kollegien.

Art. 17.

Auf den Kirchenstiftungsrath geht über:
1) die Fürsorge für die Erhaltung der äußeren Ordnung innerhalb der kirchlichen

Gebäude, vorbehältlich jedoch der den bürgerlichen Behörden zustehenden Anordnung und
Vollziehung der dieselbe betreffenden Polizeivorschriften;

2) die Verfügung über die Kirchenstühle, jedoch unbeschadet privatrechtlicher, vor dem
Civilrichter verfolgbarer Ansprüche;

3) die Vertretung der Interessen der Pfarrgemeinde in Beziehung auf die Schule,
auf welche jedoch eine unmittelbare Einwirkung ihm nicht zusteht.

Art. 18.

Die Besetzung der Stellen der Organisten, Kantoren und der niederen Kirchendiener,
soweit dieselben nicht mit einem Schulamt verbunden sind, und nicht wohlerworbene Rechte
Dritter entgegenstehen, sowie die Dienstaufsicht über dieselben kommt dem Kirchenstiftungs-
rath zu. ,

Von demselben kann die Entlassung der in Abs. 1 bezeichneten Diener im Disciplinar-
wege wegen Dienstunfähigkeit, Versäumung der Dienstpflichten, schlechten Lebenswandel
oder strafbarer Handlungen verfügt werden. Vertragsmäßige Zusagen für den Fall der
Dienstunfähigkeit dürfen jedoch nicht verletzt werden.

Bezüglich der vorläufigen Dienstenthebung (Suspension) der Organisten, Kantoren
und niederen Kirchendiener überhaupt findet der Art. 5 des Gesetzes vom 4. März 187),
betreffend die Ausführung der Reichsstrafprozeßordnung, Anwendung. Auch außer dem
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Falle des Art. 5 kann der Kirchenstiftungsrath diese Diener, unbeschadet des Rechts auf
das mit der Stelle verbundene Einkommen, vorläufig vom kirchlichen Dienste entheben.

Anßerdem steht dem Kirchenstiftungsrath gegen diese Diener eine Disciplinarstraf-
gewalt bis zu 12 4 Geldstrafe oder bis zu 2 Tagen Haft zu. Auf Haft kann jedoch
nur gegen niedere Kirchendiener erkannt werden.

Gegen die Erkennung einer Ordnungsstrafe (Abs. 4) sowie gegen die Berfügung der
vorläufigen Dienstenthebung (Abs. 3) und die Eutlassung (Abs. 2) geht die binnen der
Ausschlußfrist von zwei Wochen anzubringende Beschwerde an die Kreisregierung. Der-
selben steht auch ausschließlich der Vollzug der verfügten Ordnungsstrafe, welcher sich
der Bestrafte nicht freiwillig unterwirft, vorbehältlich der Prüfung zu, ob die Verfügung
nicht zu beanstanden ist.

Hinsichtlich der Verleihung und Entziehung der Stellen von Organisten, Kantoren
und niederen Kirchendienern, welche nicht von dem Kirchenstiftungsrath besetzt werden,
hat es, abgesehen von der in Abs. 3 getroffenen Bestimmung, bei den bestehenden Vor-
schriften sein Verbleiben.

Art. 19.

Der Kirchenstiftungsrath hat die Gesamtheit der Pfarrgenossen in vermögensrecht-
licher Beziehung zu vertreten.

Art. 20.

Weiter geht die Verwaltung des Ortskirchenvermögens und der kirchlichen Lokal-
stiftungen, sofern und soweit nicht der Stifter eine besondere Verwaltungsbehörde be-
zeichnet hat, auf den Kirchenstiftungsrath über, unbeschadet der Aufsichtsbefugnisse der
höheren kirchlichen Behörden, jedoch vorbehältlich der Staatsaufsicht.

Die von dem bischöflichen Ordinariat an die Dekane und die Kirchenstiftungsräthe
bezüglich der Verwaltung des Ortskirchenvermögens und der kirchlichen Lokalstiftungen
ergehenden Weisungen dürfen gegen die zur Wahrung der fundationsmäßigen Stiftungs-
zwecke gegebenen Normen nicht verstoßen, und haben sich innerhalb der durch die staat-
lichen Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften gezogenen Grenzen zu bewegen.

Allgemeine Verfügungen des bischöflichen Ordinariats, mit Einschluß der allgemeinen
Bestimmungen über die Festsetzung der von dem Kirchenpfleger und den etwaigen Theil-
rechnern zu leistenden Kantionen, sowie der Dienstinstruktion für diese, sind dem Mini-
sterium des Kirchen= und Schulwesens zur vorgängigen Kenntnißnahme und etwaigen



280

Erinnerung vom staatlichen Standpunkte vorzulegen, und dürfen vor der Erklärung des
Ministeriums, daß es eine Erinnerung nicht zu machen finde, nicht erlassen werden.

Die Staatsaufsicht hat, neben der Wahrung der staatlichen und bürgerlichen Inte-
ressen im allgemeinen, insbesondere die Erhaltung des Grundstocks und die stiftungsgemäße
Verwendung der Stiftungen zum Gegenstande.

« Art. 21.

Die Vermögensverwaltung des Kirchenstiftungsraths umfaßt:
1) die örtlichen kirchlichen Stiftungen (Art. 22), sofern und soweit nicht vom Stifter

eine besondere Verwaltungsbehörde bezeichnet ist;
2) die Ablösungs-(Abfindungs-) Kapitalien für kirchliche Baulasten und Kultbedürf-

nisse, die besonderen kirchlichen Fonds (Baufonds u. s. w.);
3) den Antheil der Pfarrgemeinde an den gemischten Stiftungen (Art. 23);
4) das sonstige Ortskirchenvermögen, welches nach den Bestimmungen des Art. 21

dieses Gesetzes auszumitteln ist;
5) das Kirchenopfer nach Maßgabe der Anordnung der kirchlichen Oberbehörde;
6) alle etwaigen weiteren Zuwendungen von Vermögen, welche für die Zwecke der

Pfarrgemeinde oder an das Ortskirchenvermögen werden gemacht werden.
Auf die Verwaltung des Vermögens der Kirchenpfründen (Pfarr= und Kaplanei-

stellen), Vikariatsfonds und dergleichen, sowie der Abfindungskapitalien für Baulasten
an den kirchlichen Pfründgebäulichkeiten, soweit diese Kapitalien in den Besitz und die
Verwaltung der betreffenden Kirchenpfründen übergegangen sind, findet das gegenwärtige
Gesetz keine Anwendung.

Art. 22.

Als kirchliche Stiftungen sind anzusehen:
1) diejenigen, welche fundationsmäßig ausschließlich für die Zwecke des Gottesdienstes

und die Pflege des kirchlichen Lebens bestimmt oder herkömmlich dafür verwendet wor-
den sind;

2) die der Armenpflege dienenden Stiftungen, welche nicht in Vollziehung des.
Art. 11 des Gesetzes vom 17. April 1873 zur Ausführung des Reichsgesetzes über den
Unterstützungswohnsitz (Reg. Blatt S. 109) in die Verwaltung der Ortsarmenbehörde
übergegangen sind, wenn dieselben nach dem Willen des Stifters durch kirchliche Organe
verwaltet oder verwendet werden sollen, oder wenn deren Erträgnisse wenigstens bisher
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durch solche Organe verwendet worden sind, oder wenn sie der neben dem speziell für die
kommunale Armenpflege vorhandenen Fonds bestehenden Kirchenpflege zugewendet worden
sind, beziehungsweise in ihr verwaltet werden;

3) Stiftungen für andere milde Zwecke (die Schule u. s. f.), welche nach dem Willen
des Stifters durch kirchliche Organe verwaltet oder verwendet werden sollen, oder wenn
deren Erträgnisse wenigstens bisher durch solche Organe verwendet worden sind;

4) Stiftungen zur Versorgung katholischer Geistlicher,
5) Stiftungen, welche nach der ausdrücklichen Willenserklärung des Stifters nur

für Katholiken errichtet worden sind. Dahin gehören insbesondere Stiftungen für Neu-
kommunikanten, für katholische Schulkinder, für katholische Wittwen und Waisen, und
Stiftungen für das Studium der Theologie, nicht aber Stiftungen für das Studium
in anderen Fakultäten oder für das akademische Studium überhaupt, auch wenn solche
ausschließlich für Angehörige der katholischen Kirche bestimmt sind;

6) Stiftungen, welche ausdrücklich zur bleibenden Erinnerung an einen rein kirchlichen
Akt (z. B. Taufe, Kommunion, Firmung) errichtet worden sind, sowie die sogenannten
Jahrtagsstiftungen;

7) Stiftungen, deren Erträgnisse an den kirchlichen Festen oder in den kirchlichen
Fesizeiten oder an einem Sonntage nach der ausdrücklichen Festsetzung des Stifters zu
vertheilen sind;

8) Stiftungen, deren Erträgnisse in der Kirche oder Sakristei vertheilt werden, oder,
wenn sie älter sind, wenigstens bis zum 1. Juli 1840 in der Kirche oder Sakristei ver-
theilt worden sind;

9) Stiftungen, welche katholische Geistliche für arme Angehörige der Gemeinde, in
welcher sie als Geistliche wirkten, oder welche andere zum ehrenden Andenken an sie, als
Geistliche der Gemeinde, errichtet haben;

10) Stiftungen zur Anschaffung religiöser Bücher und Schriften für Angehörige
der katholischen Kirche.

Die in Ziffer 2, 3, 5, 7 und 8 genannten Stiftungen sind nicht als kirchliche an-
zusehen, falls sich aus den Umständen ergibt, daß von dem Stifter eine kirchliche Stiftung
nicht beabsichtigt war.

Sonstige in Ziffer 1.—10 nicht genannte örtliche Stiftungen gelten als nichtkirchliche, wenn
sich nicht aus den Umständen ergibt, daß der Stifter eine kirchliche Stiftung beabsichtigt hat.
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Art. 23.

Die theils für kirchliche, theils für andere Zwecke bestimmten Stiftungen bleiben in
der bisherigen Verwaltung des Stiftungsraths beziehungsweise der Ortsarmenbehörde,
welche jedoch verpflichtet sind, ans dem Ertrage des Vermögens derselben alljährlich dem
Kirchenstiftungsrathe die für die kirchlichen Zwecke stiftungsgemäß zu verwendenden und,
bei periodisch wiederkehrenden Reichnissen, wenn der Wille des Stifters nicht mehr nach-
zuweisen ist, die nach dem Durchschnitt dieser Reichnisse in der Zeit vom 1. Juli 1840
bis zum Ende des der Verkündung des gegenwärtigen Gesetzes vorangegangenen Rech-
nungsjahrs auf das Rechnungsjahr entfallenden Mittel zu diesem Behufe zur Verfügung
zu stellen.

Dem Stiftungsrath beziehungsweise der Ortsarmenbehörde bleibt übrigens unbenommen,
mit der Pfarrgemeinde sich durch Ueberlassung eines bestimmten Antheils an dem be-
treffenden Stiftungsvermögen ein= für allemal auseinanderzusetzen.

Diese Bestimmungen (Abs. 1 und 2) finden auch auf solche Kirchenstiftungen, welche
der katholischen Kirche und einer andern Konfession gemeinsam gewidmet sind, entsprechende
Anwendung.

Art. 24.

Hinsichtlich der Ausscheidung und Abfindung findet dasjenige, was in den Art. 3)

bis 49 des Gesetzes vom 14. Juni 1887, betreffend die Lattetung der evangelischen
Kirchengemeinden und die Verwaltung ihrer Vermögensangeleg i, bestimmt ist, auch
für die katholischen Pfarrgemeinden entsprechende Anwendung, mit ver Maßgabe, daß
die für die evangelische Landeskirche dem Evangelischen Konsistorium eingeräumtenBefug-
nisse bezüglich der Ausscheidung des örtlichen Kirchenvermögens von dem bischöflichen
Ordinariat ausgeübt werden.

Art. 25.

Wenn ein Verwaltungsausschuß bestellt ist, so hat derselbe, soweit nicht der Art. 31
entgegensteht, den Etat zu vollziehen, die einzelnen durch denselben im allgemeinen ge-
nehmigten Einnahmen und Ausgaben zu dekretiren und die Aufsicht über das kirchliche
Eigenthum, insbesondere die kirchlichen Gebände, zu führen. Auch die Besorgung der
laufenden Geschäfte, z. B. die Ausführung der Bauarbeiten, kann ihm, soweit nicht Art. 3!
entgegensteht, von dem Kirchenstiftungsrath übertragen werden.
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Art. 26.

Der Kirchenpfleger sowohl, als die übrigen Mitglieder des Kirchenstiftungsraths
haben mit Sorgfalt darauf zu achten, daß das Ortskirchenvermögen und die einzelnen
Stiftungen bestmöglich verwaltet werden, der Grundstock unangegriffen erhalten bleibe,
die Erträgnisse dieser Fonds und die sonstigen Forderungen der Kirchenpflege pünktlich
eingezogen, die Naturalien bestmöglich verwahrt und verwerthet, die Kapitalien hinlänglich
versichert, alle unnöthigen Ausgaben vermieden und insbesondere die Stiftungen nicht mit
fremdartigen Lasten und Ausgaben beschwert, wie auch andererseits, daß die den Stiftungen
nach dem Willen der Stifter und ihrer ursprünglichen Bestimmung obliegenden Ausgaben
wirklich und vollständig geleistet werden.

Art. 27.

Der Kirchenpfleger ist dem Kirchenstiftungsrath untergeordnet und an dessen Beschlüsse
gebunden. Der Kirchenstiftungsrath überwacht seine Amtsführung, unbeschadet der Ver-
antwortlichkeit des Vorsitzenden für seine nächste Beaufsichtigung, namentlich bezüglich der
erforderlichen Kassenvisitationen.

Dem Kirchenstiftungsrath kommt innerhalb der in Art. 18 Abs. 4 bestimmten Grenzen
eine Disciplinarstrafgewalt gegen den Kirchenpfleger zu. Bezüglich des Beschwerderechts
findet Art. 18 Abs. 5 Anwendung.

Art. 28.

Für einen durch die Schuld des Kirchenpflegers oder der mit einzelnen Geschäften
oder Geschäftszweigen Beauftragten entstandenen Schaden haften zunächst die Schuldigen,
aushilfsweise diejenigen, welchen mangelhafte Ueberwachung derselben zur Last fällt.

Im übrigen haften alle zu der kirchlichen Vermögens= und Stiftungsverwaltung be-
rufenen Personen für den etwaigen, durch ihre Schuld oder Mitschuld, sei es durch Hand-
lungen oder Unterlassungen, entstandenen Schaden.

Insbesondere haften, wenn der Schaden durch einen Kollegialbeschluß entstanden ist,
alle Mitglieder, welche an der Beschlußfassung theilgenommen haben, mit Ausnahme der-
jenigen, welche nachweisen können, daß sie ihre Nichtübereinstimmung mit dem Beschlusse
zu Protokoll erklärt haben; ebenso haften bei einer Kollegialversäumniß alle Mitglieder,
welche an dieser Versäumniß Theil haben.

Wenn mehrere in gleicher Weise ersatzpflichtig sind, haftet jeder zu seinem Betreff
und aushilfsweise für das Ganze.
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Erforderlichenfalls sind die Kreisregierungen befugt, Ersatzverbindlichkeiten für die
Pfarrgemeinden durch einen aufzustellenden Vertreter zu verfolgen.

Art. 29.

Der Etat der Kirchenpflege wird unter Mitwirkung des Kirchenpflegers von dem
Kirchenstiftungsrath beziehungsweise dem Verwaltungsausschuß entworfen und von dem
ersteren festgestellt. Derselbe ist vor der kirchlichen Genehmigung von dem Dekan dem
Oberamte behufs etwaiger Erinnerung nach den in Art. 20 Abs. 4 angeführten Rich-
tungen mitzutheilen.

Wenn das Oberamt eine Erinnerung zu machen findet, der Dekan aber der Ansicht
desselben nicht beitritt, so hat das Oberamt die Akten der Kreisregierung vorzulegen,
welche nach gepflogenem Benehmen mit dem bischöflichen Ordinariat die Entscheidung zu
treffen hat.

Der nicht beanstandete Etat ist von dem Kirchenstiftungsrath beziehungsweise dem
Verwaltungsausschuß während einer vorher anzukündigenden Frist von einer Woche zur
Einsichtnahme der Pfarrgenossen aufzulegen, worauf sodann die Vollziehung des Etats
durch die genannten Behörden und den Kirchenpfleger erfolgt.

Falls es sich bei dem Etat zugleich um eine Umlage auf die Pfarrgenossen handelt,
so kommen die hierauf bezüglichen besonderen Bestimmungen in Art. 38 bis 48 des gegen-
wärtigen Gesetzes zur Anwendung.

Art. 30.

Der Kircheupfleger bedarf der vorgängigen schriftlichen Ermächtigung des Kirchen-
stiftungsraths beziehungsweise des Verwaltungsausschusses:

1) zu den einzelnen, nicht bereits im voraus bestimmten Ausgaben,
2) zu allen Verträgen (Kauf, Verkauf, Accord, Pacht u. s. w.), welche zum Zweck

der Vollziehung des Etats abgeschlossen werden müssen,
3) zu jeder Ausleihung von Geldern oder Naturalien.

Art. 31.

Der Verwaltungsausschuß hat außer den in Art. 32 aufgeführten Fällen die Be-
schlußfassung des Kirchenstiftungsraths in folgenden Fällen herbeizuführen:

1) wenn ein Mitglied des Ausschusses bei der Sache persönlich betheiligt ist,
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2) wenn die Verbindlichkeit zu der fraglichen Ausgabe nicht ganz zweifellos ist,
3) wenn eine stiftungsmäßige Ausgabe beschränkt oder eingestellt werden soll,
4) wenn irgend eine erhebliche Abweichung von der bisherigen Verwaltung oder Be-

nützung des Kirchen= und Stiftungsvermögens getroffen werden soll,
5) wenn ein Vertragsabschluß in anderer Weise als im Wege des Aufsstreichs oder

Abstreichs erfolgen soll,
6) wenn eine außerordentliche Verehrung, ein Nachlaß oder eine sonstige Vergünstigung,
7) wenn die abgängige Verrechnung eines Ausstandes in Frage kommt,
8) wenn die laufenden Ausgaben durch Ablösung eines Aktivkapitals gedeckt werden

sollen,
9) wenn ein Vorempfang auf Einkünfte folgender Jahre geschehen soll.

Art. 32.

Die Beschlüsse des Kirchenstiftungsraths bedürfen der Genehmigung der Kreisregie-
rung und können, bevor dieselbe erfolgt ist, nicht zum rechtsgültigen Vollzug gelangen:

1) wenn durch dieselben der Bestand des Ortskirchenvermögens oder einer kirchlichen
Stiftung betroffen wird, sei es daß

a) ein dazu gehöriges Grundstück oder Realrecht im Werthe von mehr als 500 4#
veränßert,

b) eine bleibende Verbindlichkeit darauf übernommen,
I) eine neue, die Schuldenmasse vermehrende Kapitalschuld aufgenommen,
4)) ein zum Grundstock oder einem besonderen Fonds des Ortskirchenvermögens oder

der Kirchenstiftung gehöriges Kapital zu Deckung laufender Ausgaben verwendet
werden, oder

e) ein erheblicher Vorempfang auf die Einkünfte folgender Jahre, insofern solcher
nicht zur Ablösung von Passivkapitalien dient, geschehen soll,

2) wenn ein Neubau oder eine bedeutende Reparatur an kirchlichen Gebäuden, deren
Unterhaltung dem örtlichen Kirchen= oder Stiftungsvermögen oder den Pfarrgenossen
obliegt, ausgeführt werden soll.

Die Entscheidung der Kreisregierung erfolgt nach gepflogenem Benehmen mit dem
bischöflichen Ordinariat und nachdem zuvor den bürgerlichen Kollegien der betheiligten
Gemeinde Gelegenheit zur Aeußerung von ihrem Standpunkt gegeben worden ist.

*

1
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Art. 33.

Hauskollekten bei den Pfarrgenossen für bestimmte Bedürfnisse der Pfarrgemeinde
oder für sonstige Zwecke (Bewilligungen an andere Pfarrgemeinden, Unterstützung katholisch-
kirchlicher Vereine und Anstalten 2c. 2c.) unterliegen den allgemeinen gesetzlichen Bestim-
mungen (vergl. Art. 13 des Landespolizeistrafgesetzes vom 27. Dezember 1871).

Art. 34.

Hinsichtlich der Bewirthschaftung von Waldungen der Pfarrgemeinden und kirchlichen
Stiftungen bleibt es bei den Bestimmungen des Gesetzes vom 16. August 1875 über die
Bewirthschaftung und Beaufsichtigung der Waldungen der Gemeinden, Stiftungen und
sonstigen öffentlichen Körperschaften (Reg. Blatt S. 511).

Art. 35.

Die von dem Kirchenpfleger abgelegte Rechnung wird von dem Kirchenstiftungsrath
geprüft, und ist sodann von dem Dekan nach vorgängiger Revision durch einen geprüften
Rechnungsverständigen abzuhören.

Die von dem Dekan geprüften und abgehörten Kircheupflegerechnungen sind von dem-
selben dem Oberamt zur Einsicht und Prüfung nach den in Art. 20 Abs. 4 angeführten
Richtungen mitzutheilen.

Wenn das Oberamt hiebei in der einen oder andern Beziehung einen Anstand findet,
der durch eine Verhandlung mit dem Dekan nicht gehoben werden kann, so hat es die
Atten der Kreisregierung vorzulegen, welche sodann nach gepflogenem Benehmen mit dem
bischöflichen Ordinariat entscheidet.

Die staatlich erledigte Kircheupflegerechuung ist während einer vorher anzukündigen-
den Frist von einer Woche zur Einsichtnahme der Pfarrgenossen aufzulegen.

Art. 36.

Bei Kirchenvisitationen steht es dem Visitator zu, durch Prüfung des Kircheninven.
tars, Vernehmung der Kirchenpfleger, Einsichtnahme von den Kirchenpflegeetats und
Rechnungen, sowie durch Theilnahme an einer Sitzung des Kirchenstiftungsraths sich
Kenntniß von der gesamten Verwaltung des örtlichen Kirchen= und Stiftungsvermögens.
zu verschaffen, um über etwa erfundene Mängel oder Unordnungen behufs der Abhilfe
Anzeige an die zuständigen Behörden zu erstatten.

Ebenso sind die Kreisregierungen und das Ministerium des Kirchen- und Schul-
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wesens befugt, jederzeit von der Kassen= und Rechnungsführung der Kirchenpflegen Ein-
sicht zu nehmen und die Abstellung etwa gefundener Gesetz= und Ordnungswidrigkeiten
zu veranlassen.

Bei Gefahr im Verzuge, wenn es sich um eine Maßregel im Sinne des Art. 15
Abs. 3 Satz 2 dieses Gesetzes handelt, ist auch das Oberamt zur Kassen= und Rechnungs-
prüfung befugt.

Art. 37.

Das Oberamt hat je nach Ablauf der Rechnungsperiode über die Rechnungsergebnisse
jeder Kirchenpflege seines Bezirks einen summarischen Bericht unter Beifügung des Grund-
stocksnachweises an die Kreisregierung zu erstatten, welche aus diesen Berichten der Ober-
ämter eine übersichtliche Darstellung des Standes des gesamten unter ihrer Oberauf-
sicht stehenden katholischen Ortskirchen= und Stiftungsvermögens fertigen läßt, und sodann
aus dieser Darstellung alljährlich dem Ministerium des Kirchen= und Schulwesens einen
Auszug zur Einsichtnahme vorzulegen hat.

Art. 38.

Reichen die ordentlichen und außerordentlichen laufenden Einnahmen der Kirchenkasse
zu Bestreitung der kirchlichen Bedürfnisse nicht aus, sind ferner keine im voraus ange-
sammelte Fonds verwendbar, und ist bei außerordentlichen Ausgaben auch ein Grund-
stocksangriff oder die Aufnahme eines Anlehens nicht zulässig, so hat der Kirchenstiftungs-
rath die Beschaffung der erforderlichen Mittel in Erwägung zu ziehen.

Wird durch Beistener Dritter oder durch freiwillige Beiträge der Pfarrgenossen der
Bedarf nicht aufgebracht, so kann der Kirchenstiftungsrath die Erhebung von Umlagen
auf die Pfarrgenossen beschließen.

Die kirchliche Besteuerung unterliegt der Staatsaussicht, welche insbesondere die Ord-
nungsmäßigkeit der Auferlegung, die Leistungsfähigkeit der Pflichtigen und die Angemessen-
heit des Beitragsfußes zum Gegenstand hat.

Art. 39.

Die Gesamtsumme der Umlagen auf die Genossen einer Pfarrgemeinde darf 10 Pro-
zent der von der Gesamtheit der kirchensteuerpflichtigen Genossen zu entrichtenden direkten
Staatssteuer aus Grundeigenthum, Gebänden, Gewerben und Kapital-, Renten-, Dienst-
und Berufseinkommen der Regel nach nicht übersteigen.
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Eine Ueberschreitung der in Abs. 1 festgesetzten Grenze ist nur mit Genehmigung
der Ministerien des Innern und des Kirchen- und Schulweseus und unter besonderen
Verhältnissen zulässig.

Art. 40.

Der Maßstab für die Verteilung der Umlagen wird von dem Kirchenstiftungsrath
nach den örtlichen Verhältnissen, und zwar entweder je für den einzelnen Fall oder nach
Umständen für einen längeren Zeitraum mittels Statuts (vergl. Art. 61), vorbehältlich
der Genehmigung der Staatsbehörde, bestimmt.

Insbesondere kann der Umlagemaßstab auch nach Klassen festgestellt werden, in welche
die Pfarrgenossen nach ihren Vermögens- und Einkommensverhältnissen einzureihen sind.

Art. 41.

Der auf die Erhebung einer Umlage gerichtete Beschluß bedarf der Genehmigung
Staatsbehörde und kann, bevor dieselbe erfolgt ist, nicht zum Vollzuge gelangen.
Die zuständigen Staatsbehörden sind:
das Oberamt und

a) wenn die Erhebung regelmäßig wiederkehrender Umlagen auf die Pfarrgenossen
erstmals in Frage kommt, sowie

b) bei anßerordentlichen Umlagen
die Kreisregierung.
Glaubt das Oberamt in den seiner Verfügung unterstellten Fällen die Zustimmung

nicht ertheilen zu können, so erwächst die Sache auf Antrag der Kirchenbehörde ebenfalls
in die Zuständigkeit der Kreisregierung.

Die Staatsbehörde hat vor allem den bürgerlichen Kollegien der betheiligten Ge-
meinde Gelegenheit zur Aeußerung von ihrem Standpunkte zu geben.

Wenn die Kreisregierung ihre Zustimmung versagen zu müssen glaubt, so hat sie erst
nach gepflogenem Benehmen mit dem bischöflichen Ordinariat die Entscheidung zu treffen.

der—

Art. 42.

Nach erfolgter Genehmigung des Umlagebeschlusses durch die staatlichen und die
kirchlichen Aufsichtsbehörden vertheilt der Kirchenstiftungsrath oder, wo ein solcher besteht,
der Verwaltungsausschuß die Umlagen auf die einzelnen Pfarrgenossen.
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Art. 43.

Einem in gemischter Ehe lebenden Ehegatten wird die Hälfte der Umlage angesetzt,
welche unter Anwendung des bestehenden Maßstabs auf die beiden Ehegatten entfallen würde.

Keinem Pfarrgenossen darf mehr als ein Fünftel der in der Pfarrgemeinde zu er-
hebenden Gesamtumlage zugeschieden werden.

Wer aus der Kirche austritt, wird dadurch von der Umlage nicht befreit, welche in
dem Kalenderjahr seiner Austrittserklärung fällig wird.

Zu den Kosten eines außerordentlichen Bauwesens, dessen Nothwendigkeit vor seiner
Austrittserklärung durch Beschluß des Kirchenstiftungsraths oder durch die Aufsichts-
behörde festgestellt worden ist, hat der Ausgetretene bis zum Ablauf des der Austritts-
anzeige nächstfolgenden Kalenderjahrs ebenso beizutragen, wie wenn der Austritt nicht
erfolgt wäre.

Die Erklärung des Austritts, welche, abgesehen von den in Abs. 3 und 4 enthaltenen
Bestimmungen nach 4 Wochen in Kraft tritt, muß von dem Austretenden schriftlich oder
mündlich bei dem Vorsitzenden des Kirchenstiftungsraths angezeigt werden, welcher hierüber
eine Bescheinigung auszustellen hat.

Art. 44.

Die von dem Kirchenstiftungsrath beziehungsweise dem Verwaltungsausschusse ge-
fertigte Berechnung der einzelnen Umlagen ist für eine Frist von mindestens einer Woche
zur Einsichtnahme der Umlagepflichtigen aufzulegen, nachdem zuvor Ort und Dauer der
Auflegung mit dem Anfügen bekannt gemacht worden ist, daß Einsprachen gegen den An-
satz und die Höhe, welche nicht binnen der Auflegungsfrist bei dem Kirchenstiftungsrathe
vorgebracht werden, ausgeschlossen seien, soweit die Einsprachen nicht bei den Verwaltungs-
gerichten geltend gemacht werden wollen (vergl. Art. 66).

Gegen die Verfügung des Kirchenstiftungsraths auf die Einsprache ist binnen der
Ausschlußfrist von zwei Wochen eine Beschwerde an das Oberamt zulässig, dessen Ent-
scheidung endgültig ist, wenn nicht binnen der weiteren Ausschlußfrist von zwei Wochen
der Verwaltungsgerichtshof angerufen wird.

Art. 45.

Nach Erledigung etwaiger Einsprachen und geeigneten Falles nach Berichtigung der
Berechunng legt der Kirchenstiftungsrath das Einzugsregister dem Oberamt vor.
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Der Einzug der Umlage kann erst erfolgen, nachdem das Oberamt auf dem Einzugs-
register urkundlich bestätigt hat, daß die Umlage genehmigt sei.

Art. 46.

Die kirchliche und bürgerliche Berwaltungsbehörde einer Gemeinde können sich darüber
einigen, daß die kirchlichen Umlagen zugleich mit den Steuern für die bürgerliche Gemeinde
von dem Gemeindepfleger erhoben und sodann von diesem im ganzen an den Kirchenpfleger
abgeliefert werden.

Art. 17.

Die Beitreibung kirchlicher Abgaben erfolgt auf Aurufen der kirchlichen Behörden
nach Maßgabe der Abschnitte!und II des Gesetzes vom 18. August 1879 über die
Zwangsvollstreckung wegen öffentlich rechtlicher Ansprüche (Reg. Blatt S. 202).

Art. 48.

Die Stenerschuldigkeiten der Einzelnen sind mit der urkundlichen Bestätigung des
Oberamts über die Genehmigung der Umlage (Art. 45 Abs. 2) für das betreffende Rech-
nungsjahr verfallen und spätestens bis zum Schlusse desselben zu entrichten.

Das Recht zur Nachforderung zurückgebliebener und zur Zurückforderung zuviel be-
zahlter Steuern verjährt in drei Jahren.

Die Verjährung der Nachforderung zurückgebliebener Abgaben lauft vom Schlusse
des Steuerjahrs an, in welchem die Abgabe zu entrichten war, und wird durch urkundliche
Aufforderung zur Zahlung seitens der mit dem Einzug und der Beitreibung beauftragten
Beamten unterbrochen.

Die Verjährung der Zurückforderung zuviel bezahlter Abgaben lauft vom Tag der
geleisteten Zahlung an und wird durch das Anbringen der Rückforderung bei dem Kirchen-
stiftungsrath unterbrochen.

Art. 49.

Für das Beitragsverhältniß zwischen Mutterort und Filial zu dem gemeinsamen
kirchlichen Aufwand ist der Vertheilungsfuß, wie solcher durch Vertrag oder ein diesem
gleichkommendes Herkommen bestimmt ist, und in Ermanglung solcher Feststellung das
Maß der Theilnahme an den kirchlichen Einrichtungen entscheidend.

Dieses Beitragsverhältniß wird in Ermanglung einer Vereinbarung der Kirchen
stiftungsräthe der betheiligten Gemeinden durch das bischöfliche Ordinariat geordnet, vor-
behältlich jedoch der Aurufung des Verwaltungsgerichts (vergl. Art. 66).
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III. Versammlung, Berathung und Beschlußfassung der ortskirchlichen
Kollegien.

Art. 50.

Der Kirchenstiftungsrath sowie der Verwaltungsausschuß versammelt sich auf Ein-
ladung des Vorsitzenden, so oft es die Erledigung der Geschäfte erforderlich macht.

Durch Beschluß können regelmäßige Sitzungstage festgesetzt werden.
Art. 51.

Der Kirchenstiftungsrath muß berufen werden, wenn ein Drittheil der Mitglieder
unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes den Antrag darauf stellt, oder wenn die
Oberkirchenbehörde den Zusammentritt anordnet.

Art. 52.

Die Leitung der Geschäfte des Kirchenstiftungsraths und des Verwaltungsausschusses
steht dem Pfarrer und in dessen Verhinderung dessen gesetzlichem Stellvertreter zu.

Der Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt die Sitzung.
Das Nähere über die Leitung der Geschäfte und den Vorsitz in den ortskirchlichen

Kollegien wird im Verordnungswege bestimmt.
Art. 53.

Beschlußfähigkeit der ortskirchlichen Kollegien ist vorhanden, wenn mehr als die
Hälfte der Normalzahl der Mitglieder anwesend ist.

Wenn auf eine zweite Einladung, mit welcher die Gegenstände der Tagesordnung
den Eingeladenen speziell mitgetheilt worden sind, eine geringere Zahl als die Hälfte er-
schienen ist, so sind die Erschienenen beschlußfähig.

In allen Fällen müssen jedoch mindestens drei Mitglieder anwesend sein.
Art. 54.

Die Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit der Anwesenden gefaßt.
Dem Ortsvorsteher, wenn er Mitglied des Kirchenstiftungsraths ist, gebührt die erste

Stimme. Die Sitzordnung der übrigen Mitglieder des Kirchenstiftungsraths wird im
Wege der Verordnung geregelt.

Der Vorsitzende stimmt zuletzt ab und hat bei Stimmengleichheit die entscheidende
Stimme.
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Die Abstimmung geschieht mündlich, soweit nicht für einzelne Fälle geheime Ab-
stimmung beschlossen wird; bei Wahlen ist letztere geboten.

Findet geheime Abstimmung statt, so ist der Vorsitzende nicht gezwungen, bei Stimmen-
gleichheit seine entscheidende Stimme abzugeben; in diesem Fall gilt ein Beschluß als
nicht zu Stande gekommen.

Bei Wahlen und Stellenbesetzungen gibt im Falle der Stimmengleichheit das höhere
Lebensalter des Gewählten den Ausschlag.

Art. 55.

Bei Verhandlungen über einen Gegenstand, bei welchem ein Mitglied persönlich be-
theiligt ist, darf dasselbe nur auf den besonderen Wunsch des Kollegiums und nur so
lange, als es zur Aufklärung des Sachverhalts wünschenswerth ist, keinenfalls aber bei
der Abstimmung anwesend sein.

Auch derjeuige ist von der Theilnahme an den Verhandlungen ausgeschlossen, welcher
mit dem persönlich Betheiligten im ersten oder zweiten Grade nach bürgerlicher Berech-
nungsweise verwandt oder verschwägert ist.

Wenn so viele Mitglieder des Kirchenstiftungsraths wegen persönlicher Betheiligung
an einer vermögensrechtlichen Angelegenheit der Pfarrgemeinde verhindert sind, daß Be-
schlußfähigkeit nicht mehr vorhanden ist, so kommt in dieser Sache die Vertretung der
Pfarrgemeinde an Stelle des Kirchenstiftungsraths dem bischöflichen Ordinariat zu.

Art. 56.

Ueber die Sitzungen wird ein fortlaufendes Protokoll geführt.
Der Protokollführer wird von dem Kollegiuim in der Regel aus seiner Mitte

gewählt. Ansnahmen sind unter Genehmigung der kirchlichen Aufsichtsbehörde gestattet.
Auch der Vorsitzende ist hiezu wählbar.
Die Protokolle werden von dem Vorsitzenden und mindestens noch einem Mitglied

des Kirchenstiftungsraths unterschrieben.
Die schriftliche Ausfertigung der Beschlüsse, die Beglaubigung von Auszügen aus

den Protokollen und Akten des Kollegiums, sowie die Geschäftsleitung außerhalb der
Sitzung liegt dem Vorsitzenden ob.

Die schriftliche Ausfertigung der Beschlüsse kann er mit Zustimmung des Kollegiums.
auch dem Protokollführer übertragen, doch hat er die Ausfertigung jedenfalls zu unter-
zeichnen.
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Art. 57.

Die Mitglieder der ortskirchlichen Kollegien sind verpflichtet, über alle als vertrau-
lich bezeichneten Gegenstände Verschwiegenheit zu beobachten.

IV. Entlassung von Mitgliedern des Kirchenstiftungsraths und
Auflösung sowie Ersetzung desselben.

Art. 58.

Die Entlassung eines gewählten Mitglieds des Kirchenstiftungsraths muß erfolgen
1) im Falle des Verlusts der bürgerlichen Ehrenrechte infolge gerichtlichen Urtheils;
2) im Falle der Verurtheilung wegen eines der in Art. 5 Abs. 1 genannten Ver-

brechen oder Vergehen;
3) im Falle des Verlusts der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter infolge

gerichtlichen Urtheils.
Sie kann weiter verfügt werden
1) in den sonstigen Fällen des Verlustes einer zur Wählbarkeit erforderlichen Eigen-

schaft (vergl. Art. 4),
2) wegen Verfehlungen in der Amtsführung oder im Wandel, wenn letztere seit der

Wahl vorgekommen sind.
Die Entlassung wird, — im Falle des Abs. 2 Ziffer 2 nach Anhörung des Betref-

fenden — auf den Antrag oder nach vorgängiger Vernehmung des Kirchenstiftungsraths
von dem bischöflichen Ordinariat ausgesprochen.

Letzteres ist auch befugt, gewählte Mitglieder von ihrem Amte vorläufig zu entheben,
sobald ein Verfahren gegen sie anhängig wird, welches ihre Entlassung zur Folge haben kann.

Gegen den Beschluß des bischöflichen Ordinariats (Abs. 3 und 4) steht dem Betroffenen
binnen der Ausschlußfrist von zwei Wochen das Recht der Beschwerde an das Ministerium
des Kirchen= und Schulwesens zu, welches endgültig entscheidet.

Art. 59.

Wenn der Kirchenstiftungsrath beharrlich die Erfüllung seiner Pflichten vernachlässigt
oder verweigert, so kann er sowohl durch das bischöfliche Ordinariat, als auch durch die
Kreisregierung, unter gegenseitigem Einvernehmen, aufgelöst werden.

8
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Im Falle einer Meinungsverschiedenheit zwischen den genannten Behörden entscheidet
auf Vorlage der Kreisregierung das Ministerium des Kirchen- und Schulwesens.

Mit der Auflösung ist die sofortige Neuwahl anzuordnen.
Art. 60.

Wenn eine Wahl des Kirchenstiftungsraths nicht zu Stande kommt, oder wenn so
viele der gewählten Mitglieder das Amt zu übernehmen oder auszuüben sich weigern,
daß der Kirchenstiftungsrath nicht mehr beschlußfähig ist (Art. 53 Abs. 1), oder wenn
binnen Jahresfrist eine zweite Auflösung des Kirchenstiftungsraths erfolgt, so kann so-
wohl das bischöfliche Ordinariat als die Kreisregierung unter gegenseitigem Einvernehmen,
im Anstandsfalle das Ministerium des Kirchen= und Schulwesens eine kommissarische Ver-
waltung einsetzen.

Derselben kommen sämmtliche Befugnisse des Kirchenstiftungsraths in vermögens-
rechtlichen Angelegenheiten der Pfarrgemeinde zu.

Die Amtsthätigkeit dieser Verwaltung dauert bis zu dem Zeitpunkte, wo der Kirchen-
stiftungsrath durch eine nach Art. 8 bis 11 dieses Gesetzes erfolgende, spätestens binnen
drei Jahren anzuberaumende Neuwahl wieder gebildet sein wird.

V. Allgemeine und Schlußbestimmungen.

Art. 61.

Außer den in Art. 1, Art. 40 und Art. 67 Ziffer 6 dieses Gesetzes bezeichneten Fällen
können auch sonst auf der Grundlage des gegenwärtigen Gesetzes den örtlichen Verhält-
nissen und Bedürfnissen entsprechende Einrichtungen durch Ortsstatuten getroffen werden.

Ortsstatutarische Vorschriften bedürfen der Genehmigung des bischöflichen Ordinariats.
und der Kreisregierung, welch' letztere zuvor das Oberamt darüber zu vernehmen und
durch dieses auch den bürgerlichen Kollegien der betheiligten Gemeinde Gelegenheit zur
Aeußerung von ihrem Standpunkt zu geben hat.

Im Fall einer Meinungsverschiedenheit zwischen dem bischöflichen Ordinariat und
der Kreisregierung entscheidet auf Vorlage der letzteren das Ministerium des Kirchen-
und Schulwesens endgültig.

Art. 62.

Auf die Mitglieder des Kirchenstiftungsraths sowie die Beamten der Pfarrgemeinde
finden die §§. 47 und 48 der Verfassungsurkunde keine Anwendung.
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Art. 63.

Die Mitglieder des Kirchenstiftungsraths sowie die Beamten der Pfarrgemeinde
unterliegen wegen Verfehlungen gegen die auf die kirchliche Vermögensverwaltung bezüg-
lichen staatlichen Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, insbesondere wegen
Verletzung der Vorschriften dieses Gesetzes zugleich der Disziplinarstrafbefugniß der Staats-
aufsichtsbehörden.

Art. 64.

Die bürgerlichen Behörden sind verpflichtet, den kirchlichen Behörden bei Feststellung
der Grundlagen der kirchlichen Besteuerung, sowie bei Anlegung von Personallisten für
andere Zwecke die Einsichtnahme der erforderlichen Akten zu gestatten.

Bezüglich der Geheimhaltung amtlicher Mittheilungen seitens der bürgerlichen an
die kirchlichen Behörden liegt den letzteren dieselbe Verpflichtung ob wie den ersteren.

Art. 65.

Die Beschwerdeinstanz gegenüber von Beschlüssen der Kreisregierung bildet, abgesehen
von den Fällen der in Art. 24 dieses Gesetzes genannten Art. 47 Abs. 2 und Art. 48

Abs. 2 des Gesetzes vom 14. Juni 1887, betreffend die Vertretung der evangelischen Kirchen-
gemeinden und die Verwaltung ihrerVermögensangelegenheiten,in welchen das Mini-
sterium des Innern zu entscheiden hat, das Ministerium des Kirchen= und Schulwesens.

Zur Erhebung der Beschwerde (Abs. 1) ist auch das bischöfliche Ordinariat namens
der Pfarrgemeinden befugt.

Die Entscheidung des Ministeriums des Kirchen= und Schulwesens erfolgt nach
Rücksprache mit dem Ministerium des Innern.

Dieselbe ist in den Fällen der Art. 29, 32, 40 und 41 endgültig.

Art. 66.

Bei Streitigkeiten auf Grund der Bestimmungen der Art. 22 bis 24, mit den in
Art. 90 Abs. 1 des Gesetzes vom 14. Juni 1887, betreffend die Vertretung der evange-
lischen Kirchengemeinden u. s. w., enthaltenen Beschränkungen, ferner der Art. 38 bis 48,
mit der in dem nachfolgenden Abs. 3 bezeichneten Ansnahme, endlich des Art. 49 kommt
die Verhandlung und Entscheidung den Verwaltungsgerichten, und zwar in erster Instanz
den Kreisregierungen, in zweiter Instanz dem Verwaltungsgerichtshof zu.

Wenn in einem Streite über die Bezahlung der kirchlichen Umlagen die Eigenschaft
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der Zugehörigkeit zu der Pfarrgemeinde bestritten ist, so haben die Verwaltungsgerichte
auch hierüber zu entscheiden. «

Dagegen sind die Beschlüsse der zuständigen Behörde über den Maßstab der kirch-
lichen Umlagen (Art. 40) nicht Gegenstand der Anfechtung vor den Verwaltungsgerichten.

Durch vorstehende Bestimmungen werden die Art. 10 und 12 des Gesetzes vom 16. De-
zember 1876 über die Verwaltungsrechtspflege (Reg. Blatt S. 485) ergänzt.

Art. 67.

In solchen Gemeinden, in welchen die Gemeindegenossen in ihrer überwiegenden
Mehrheit der katholischen Kirche angehören, und der kirchliche Aufwand bisher ganz oder
zum größeren Theil aus Mitteln der Stiftung gedeckt oder von der bürgerlichen Gemeinde
bestritten worden ist, kann die Vertretung der Pfarrgemeinde und die Verwaltung des
Kirchenvermögens dem bisherigen Stiftungsrath durch Uebereinkunft zwischen dem Stif-
tungsrath und Gemeinderath unter nachfolgenden näheren Bestimmungen übertragen werden:

1) die bürgerliche Gemeinde hat die Deckung des kirchlichen Aufwands, soweit hiezu
die Mittel des Stiftungsvermögens nicht zureichen, zu übernehmen;

2) durch diese Uebernahme darf ein Steuerpflichtiger, welcher nicht Genosse der
Pfarrgemeinde ist, nicht erheblich belastet werden;

3) das Uebereinkommen bedarf der Genehmigung des bischöflichen Ordinariats und
der Kreisregierung, gegen deren Entscheidung keine Beschwerde statthaft ist. Die Ge-
nehmigung darf nicht ertheilt werden, wenn der Betrag des von der bürgerlichen Gemeinde
zu übernehmenden kirchlichen Aufwands 5 Prozent der Staatssteuer aus den im Gemeinde-
bezirk vorhandenen Grundstücken, Gefällen, Gebänden und Gewerben einschließlich der nur
zu Amts= und Gemeindeanlagen beitragspflichtigen (von denen der fingirte Staatsstener-
betreff in Rechnung kommt) im Laufe eines Rechnungsjahrs übersteigt;

4) dasselbe kann mit einer Kündigungsfrist von drei Jahren jederzeit auf Antrag des
Stiftungsraths oder Gemeinderaths oder von Amtswegen unter Angabe der hiefür maß-
gebenden Gründe durch Verfügung des bischöflichen Ordinariats oder der Kreisregierung
aufgehoben werden;

5) im übrigen bleiben für den Fall und die Dauer des oben erwähnten Ueberein=
kommens die Bestimmungen des dritten Abschnitts des Verwaltungsedikts vom 1. März
1822 bis auf weiteres mit der Maßgabe in Geltung, daß dem Stiftungsrath die Vertre-
tung der Pfarrgemeinde zusteht;



297

6) die Erlassung der sonstigen zu Ausführung des Uebereinkommens erforderlichen
Vorschriften bleibt dem Verordnungswege und dem Ortsstatut vorbehalten.

Art. 68.

Die Amtsthätigkeit der Stiftungsräthe und Kirchenkonvente in den durch dieses
Gesetz den Kirchenstiftungsräthen zugewiesenen Angelegenheiten erlischt mit dem Tage,
an welchem die Kirchenstiftungsräthe in Wirksamkeit treten, beziehungsweise mit der Ueber-
tragung der betreffenden Vermögensverwaltung auf die neuen Organe.

Das Nähere hierüber wird im Verordnungswege bestimmt.
Art. 69.

Den im Amte befindlichen Stiftungspflegern und Theilrechnern solcher Pflegen
bleiben für die Zeit, auf welche sie angestellt sind, ihre Einkommensbezüge ungeschmälert.

Sie treten bis zum Ablauf dieser Zeit in die Funktionen der Kirchenpfleger be-
ziehungsweise Theilrechner ein, und es finden auf sie in dieser Eigenschaft die Vorschriften
dieses Gesetzes Anwendung.

Der auf die Pfarrgemeinde übergehende Theil ihrer bisherigen Besoldung wird nach
vorgängigem Benehmen mit dem bischöflichen Ordinariat von der Kreisregierung festgestellt.

Im Streitfalle entscheidet hierüber endgültig das Ministerium des Innern nach
vorgängigem Benehmen mit dem Ministerium des Kirchen= und Schulwesens.

Art. 70.

Auf den in Art. 68 bezeichneten Zeitpunkt werden die dem gegenwärtigen Gesetze
entgegenstehenden Gesetze und Verordnungen außer Wirkung gesetzt und die SS§. 69 lit. d
und 120 bis 149 des Verwaltungsedikts vom 1. März 1822 in ihrer Wirkung beschränkt.

Unsere Ministerien des Innern und des Kirchen= und Schulwesens sind mit der
Vollziehung dieses Gesetzes beauftragt.

Gegeben Stuttgart, den 14. Juni 1887.

K arl.

Mittnacht. Renner. Faber. Steinheil. Sarwey.

Gedruckt bei G. Hasselbrink (Chr. Scheufele).
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M 25.

Regiernungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
Ausgegeben Stuttgart Dienstag den 5. Juli 1887.

Inhalt.

t 33de Inßuuzministeriums, betreffend ein „Ergänztes Familienstatut“ der Grafen von Neipperg. Vomekanntmachung des Fingnminsstrimel betreffend die Abänderung der Ausführungs-16. Jumi 1662. dem Gesetze wegen Erhebung der Reichsstempelabgaben. Vom 23. Juni 1887. — Bekannt-
machung des Finanzministeriums, betreffend die Errichtung eines Salzsteueramts Heilbronn. Vom 25. Juni188.

ekanntmachung des Jultizministeriums,
betreffend ein „Ergänztes Familienstatut“ der Grafen von Neipperg.

Vom 18. Juni 1887.

Seiner Königlichen Majestät haben der Graf Erwin von Neipperg und dessen
Sohn, der Erbgraf Reinhard von Neipperg ein mit nachträglicher Zustimmung der
Vormünder der Söhne des Erbgrafen Reinhard von Neipperg sowie der Döchter des
Grafen Erwin von Neipperg und deren Ehegatten, der letzteren zugleich als der gesetz-
lichen Vertreter ihrer unmündigen Kinder, unter dem 23. August 1884 zu Schwaigern
errichtetes „Ergänztes Familienstatut“ der Grafen von Neipperg über die Erbfolge in
die sämmtlichen Grundbesitzungen des Grafen Erwin von Neipperg im Königreich Würt-
temberg und im Großherzogthum Baden mit der Bitte vorlegen lassen, dieses „Ergänzte
Familienstatut“ landesherrlich zu bestätigen.

Nachdem Seine Königliche Majestät vermöge Höchster Entschließung vom
26. März l. Is. diesem Statut, soweit solches die in dem Königreich Württemberg
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gelegenen Gräflich von Neipperg'schen Besitzungen zum Gegenstand hat, unter Vorbehalt
der Rechte jedes Dritten die landesherrliche Bestätigung gnädigst zu ertheilen geruht haben,
so wird nunmehr dasselbe unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung vom 5. Juni 1835,
betreffend die Errichtung eines Familienstatuts der Grafen von Neipperg, (Reg. Blatt
S. 234) mittelst des nachstehenden Auszugs zur allgemeinen Kenntniß und Nachachtung
gebracht.

Stuttgart, den 18. Juni 1887.
Faber.

Anlage.

Auszug
aus dem „Ergänzten Familienstatut“ der Grafen von Neipperg

vom 23. August 1884.

rc. 20. rc.

I. Das unveräußerliche und untheilbare Stammgut und Familienfideikommiß be-
steht aus sämmtlichen Gütern und Liegenschaften und dinglichen Rechten in Württemberg
und Baden, wie solche in den öffentlichen Büchern und Urkunden mit Stammguts= und
Fideikommißeigenschaft aufgeführt und von der Badischen Regierung als Fideikommiß
genehmigt und anerkannt sind. Für Württemberg aber bestimmen Wir ausdrücklich,
daß ausnahmslos alle Güter und Liegenschaften nebst Gebäuden u. s. w., welche zur
Zeit in Unserem Besitze sind und künftig von Uns und Unseren Nachfolgern im Fami-
lienfideikommiß in der Nähe und zur Arrondirung Unserer Güter durch Kauf, Tausch
oder unter irgend einem andern Rechtstitel erworben werden sollten, sofort Bestandtheile
Unseres unveräußerlichen Familienfideikommisses werden und bleiben.

Es soll aber jedem Familienfideikommißinhaber frei stehen, solche neu von ihm ge-
machten Erwerbungen ausdrücklich als allod zu erklären oder auch andere von ihm sonst
erworbene Liegenschaft als Bestandtheil zum Fideikommiß zu schlagen. Der gegenwärtige
Güterbestand des Fideikommisses ist in einem besonderen Verzeichniß aufgenommen, welches
diesem ergänzten Familienstatut beigelegt ist.
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Außerdem gehören zum Familienfideikommiß die in und auf Unseren Schlössern,
Gebäuden und Gütern befindlichen beweglichen Sachen, welche mit diesen physisch ver-
bunden sind, oder welche dem Interesse der Bewohner, also ihrem Nutzen und ihrer An-
nehmlichkeit, bleibend zu dienen bestimmt, oder dazu besonders eingerichtet und zu diesem
Zwecke bereits in die nöthige Beziehung zu den Gebäuden oder Gütern gebracht worden
sind oder von dem Fideikommißinhaber ausdrücklich als Fideikommißsache erklärt werden,
z. B. die vorhandenen Möbel, Sammlungen, Gemälde, Bibliothek mit Einrichtung, Speise-
und Küchengeräthe, Bett= und anderes Weißzeug u. s. w. Nachweisbar fremdes Eigen-
thum ist aber hierunter nicht begriffen.

II. Die Erbfolge in dieses so nach seinem Umfang festgesetzte Familienfideikommiß
gebührt dem Mannesstamme der Grafen von Neipperg in der Linealerbfolgeordnung nach
dem Rechte der Erstgeburt und setzt die Abstammung durch rechtmäßige Geburt aus einer
gesetzlich giltigen und standesgemäßen Ehe voraus. Adoptirte oder aus einer nicht standes-
gemäßen Ehe stammende oder uneheliche Kinder, auch wenn sie legitimirt werden, sei es
durch nachfolgende Ehe oder durch Rescript des Landesherrn oder eine andere Weise, sind
von der Erbfolge in das Fideikommiß ausgeschlossen.

Des Fideikommisses wird verlustig und ist von der Surcession ausgeschlossen, wer
eine entehrende Strafe erlitten hat, wegen Verschwendung entmündigt worden ist oder
eine nicht standesgemäße Ehe eingegangen hat. Das Fideikommiß geht in diesem Falle
auf den statutenmäßigen Nachfolger über, wie wenn der Ausgeschlossene gestorben wäre.

Als standesgemäß wird jeder alte christliche Adel des In= und Auslandes mit 16
Ahnen, d. h. acht Ahnen auf jeder Linie, augesehen.

Die weiblichen Nachkommen sämmtlicher Linien des Gräflich von Neipperg'schen
Hauses bleiben vom Familienfideikommiß bis auf den Abgang des ganzen Mannsstammes
ausgeschlossen und haben die Töchter des jeweiligen Fideikommißinhabers vor ihrer Ver-
heirathung eine förmliche Erbverzichtsurkunde in Beziehung auf das Familienfideikommiß
auszustellen.

III. Nach dem Aussterben des ganzen Mannsstamms, oder wenn nur noch von der
Succession und dem Fideikommiß ausgeschlossene Agnaten vorhanden sind, geht die Erb-
folge auf die Töchter des letzten rechtmäßigen Fideikommißinhabers und zwar zunächst auf
die älteste Tochter über und beginnt bei ihr dann wieder die Erbfolge in dem von ihr
herrührenden Mannsstamme in der Linealerbfolge nach dem Erstgeburtsrechte; ist aber
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ihr ältester Sohn bereits im Besitze eines größeren Familienfideikommisses oder Stamm-
guts, so geht das von Neipperg'sche Familienfideikommiß in dem Falle auf ihren nächst-
ältesten Sohn und dessen Mannsstamm über, wenn ein solcher nächstältester Sohn
vorhanden ist; ganz nach denselben Grundsätzen wie in II. bestimmt ist.

Hiebei wird der Wunsch ausgesprochen, daß der nächste männliche Familienfideikom=
mißinhaber in der weiblichen Linie den Namen von Neipperg seinem Geschlechtsnamen
anhängen möge, vorbehältlich der Einholung der etwa landesgesetzlich hiezu erforderlichen
staatlichen Ermächtigung.

Hat die älteste Tochter keine Kinder, geht es nach ihrem Tode auf die zweitälteste
Tochter des letzten Familienfideikommißinhabers und deren Mannsstamm in ganz gleicher
Weise über, wie bei der ältesten Tochter bestimmt ist und so dem Alter nach auf die
andern Töchter und deren Mannsstamm.

Hat der letzte Fideikommißinhaber aber keine Töchter, so geht das Familienfidei-
kommiß auf seine älteste Schwester und deren Mannsstamm über; hat auch diese keine
Kinder, auf die nächstälteste Schwester und deren Mannsstamm u. s. w. und so in ganz
gleicher Weise über, wie bei den Töchtern bestimmt ist.

Hat der letzte Familienfideikommißinhaber auch keine Schwestern, so geht das Fidei-
tommiß auf die ihm am nächsten verwandte Cognatin und deren Mannsstamm über
und bei gleich nahen Verwandten auf die ältere unter diesen und deren Mannsstamm
und bei letzterem dann ganz in derselben Erbfolge wie in II. bestimmt ist.

Auch bei den weiblichen Nachkommen und deren Nachfolgern wird aber Abstammung
aus einer gesetzlich giltigen und standesgemäßen Ehe vorausgesetzt, wie bei den männlichen
Nachkommen und gelten hier dieselben Bestimmungen und Ausschließungsgründe von
der Succession und dem Fideikommiß.

Erst mit dem Tode des letzten Nachkommen des Grafen Erwin von Neipperg soll
das Fideikommiß erlöschen.

IV. Die Wittwe des Familienfideikommißinhabers hat keinen Anspruch auf Apanage
aus den Fideikommißgütern und ist es stets Sache des Fideikommißinhabers, durch Ehe-
vertrag für dieselbe zu sorgen.

V. Die nachgeborenen Brüder und unverheiratheten Schwestern des Fideikommiß-
inhabers, welche mit ihm von demselben Vater herstammen, haben zusammen Anspruch auf
Apanagen nach Kopftheilen, deren Gesammtsumme den Theil des Neinerträg-
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nisses der Familienfideikommißgüter nicht überschreiten darf. Heirathet eine Schwester
oder stirbt eines der Geschwister oder wird es seiner Apanage wegen Eingehung einer
nicht standesgemäßen Ehe oder einer entehrenden Strafe oder Entmündigung wegen Ver—
schwendung verlustig, wie hiemit bestimmt wird, so geht sein Apanagenantheil auf die
übrigen Apanageberechtigten über. Ist nur Ein Apanageberechtigtes vorhanden, so hat
dieses nur einen Anspruch auf den Theil des Reinerträgnisses des Fideikom=
misses. Wittwen und Kinder der Brüder haben keinen Anspruch auf die Apanage ihres
verstorbenen Ehemannes oder Vaters.

Die Schwestern und Töchter des Fideikommißinhabers bekommen bei ihrer erstmaligen
Verheirathung nach Ausstellung des Erbverzichts ein Heirathgut und Aussteuer v0#

VI. Alle etwa mit diesem hier ergänzten Familienstatut im Widerspruch stehende
Bestimmungen des Familienstatuts vom 25. Juli 1833 und seines Nachtrages vom Jahr
1834 sind aufgehoben.

rc. rc. rc. rc.

Bekanntmachung des Finanzministeriums,
betreffend die Abänderung der Ausführungsvorschriften zu dem Gesetze wegen Erhebung

der Reichsstempelabgaben. Vom 23. Juni 1887.

Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung des Finanzministeriums vom 26. Sep-
tember 1885 (Reg. Blatt S. 403) in Betreff der Ausführungsvorschriften zu dem Reichs-
stempelabgabengesetz (Reichsgesetzblatt 1885 S. 179) wird die in dem Centralblatt für das
Deutsche Reich Nro. 21 von 1887 S. 159 veröffentlichte Bekanntmachung des Reichs-
kanzlers vom 11. Juni 1887 im Nachstehenden zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Stuttgart, den 23. Juni 1887.
Renner.

Bekanntmachung,
betreffend die Erhebung und Verrechnung der Reichsstempelabgaben.

Auf Grund des Bundesrathsbeschlusses vom 10. März 1882 (Centralblatt Seite 107)
wird hiedurch in Abänderung der Nummer 2° Absatz1Satz2 der Ausführungsvorschrif-
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ten zu dem Gesetze, betreffend die Erhebung von Reichsstempelabgaben (Centralblatt
für 1885 Seite 417) Folgendes bestimmt:

Der auf inländische und ausländische Werthpapiere der Tarifnummern 1 bis 3 des
vorbezeichneten Gesetzes vermittelst Maschine aufzudrückende Stempel ist kreisrund mit
einem Durchmesser von 31 mm und trägt in der zwischen zwei Linien laufenden Umschrift
die Bezeichnung: „REICHS-STEMPEL-ABGABE“, sowie in fetter Schrift die Angabe des
Steuersatzes: FUNF bezw. 2WEl oder EINS vom TAUSEND“; das Mittelfeld ist aus-
gefüllt durch einen nur in Umrißlinien gezeichneten Reichsadler, unter welchem das
Unterscheidungszeichen der betreffenden Abstempelungsstelle sich befindet.

Bis auf Weiteres darf die Abstempelung der Werthpapiere auch mit dem bisherigen
in der Nummer 27 der Eingangs gedachten Ausführungsvorschriften bezeichneten Stempel
vorgenommen werden.

Berlin, den 11. Juni 1887.
Der Reichskanzler.

In Vertretung:
gez. Jarobi.

Bekanntmachung des Finanzministeriums,
betreffend die Errichtung eines Salzsteneramts Heilbronn. Vom 25. Juni 1887.

Seine Königliche Majestät haben vermöge Höchster Entschließung vom 20. d. M.
die Errichtung eines Salzsteueramts Heilbronn für das Privatsalzwerk daselbst in Unter-
ordnung unter das Hauptzollamt Heilbronn in Gnaden genehmigt.

Demselben ist die Erhebung und Kontrollirung der Abgabe von Salz bei dem Pri-
vatsalzwerk Heilbronn übertragen und die unbeschränkte Befugniß zur Ausfertigung von
Begleitscheinen I und II über inländisches Salz, sowie zur Erledigung von Begleit-
scheinen 1I über solches beigelegt worden.

Stuttgart, den 25. Juni 1887.
Renner.

Hedruct bei G. Hasselbrint (Chr. Scheufele.
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 26.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
Ausgegeben Stuttgart Freitag den 15. Juli 1887.

Inhalt.
Bekanntmachung des Justizministeriums, betreffend die Nangverhältnisse der aufLebenszeit augestellten Beamten der

Staatsanwaltschaft bei den Landgerichten. Vom 12. Juli 1887. — Bekanntmachung der Ministerien des Innern
und des Kriegswesens, betreffend das Erlöschen der einer Lehranstalt verliehenen Berechtigung 7 Wsstellung
wissenschaftlicher Befähigungszengnisse für den einjährig-freiwilligen Militärdienst. Vom 27. Juni —

gekanntmachung des Justizministeriums,
betrefend die Rangverhältnisse der auf Lebenszeit angestellten Bramten der Staatsanwaltschaft

bei den Landgerichten. Vom 12. Juli 1887.

Durch Höchste Entschließing Seiner Königlichen Majestät vom 10. Juli d. J.
sind aus Anlaß der letzten Etatsverabschiedung die Nangverhältnisse der auf Lebenszeit
angestellten Beamten der Staatsanwaltschaft bei den Landgerichten in nachstehender Weise
festgestellt worden:

Fünfte Stufe der Nangordnung:
Erste Staatsanwälte, welche vermöge ihrer etatsmäßigen Stelle mit den Oberlandes-

gerichtsräthen, Landgerichtsdirektoren und Ministerialräthen rouliren;
Sechste Stufe der Nangordnung:

Erste Staatsanwälte, soweit sie nicht in der fünften Rangstufe eingereiht sind, und
Staatsanwälte, welche vermöge ihrer etatsmäßigen Stelle mit den Landgerichtsräthen
rouliren:
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Siebente Stufe der Rangordnung:
Staatsanwälte, soweit sie nicht in der sechsten Rangstufe eingereiht sind, und Hilfs-

staatsanwälte.
Solches wird unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung des Justizministeriums

vom 14. August. 1879, betreffend die Feststellung des Rangs von Beamten des Justiz-
departements, (Reg. Blatt S. 163), welche hienach theilweise abgeändert ist, sowie auf die
Bekanntmachung des Justizministeriums vom 20. April 1881, betreffend denselben Gegen-
stand, (Reg. Blatt S. 330) hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Stuttgart, den 12. Juli 1887. Faber.

Bekauntmachung der Ministerien des Innern und des nriegswesens,
betreffend das Erlöschen der einer Lehranstalt verliehenen Berechtigung zur Ausstellung

wissenschaftlicher Befähigungszeugnise für den einjährig-freiwilligen Militärdienst.
Vom27. Juni 1887.

Nachstehend wird die von dem Reichskanzler in Nr. 24 des Centralblattes für das
Deutsche Reich erlassene Bekanntmachung vom 15. Juni 1887, betreffend das Erlöschen
der einer Lehranstalt verliehenen Berechtigung zur Ausstellung wissenschaftlicher Be-
fähigungszeugnisse für den einjährig-freiwilligen Militärdienst, zur allgemeinen Kenntniß
gebracht.

Stuttgart, den 27. Juni 1887.
Hölder. Steinheil.

Bekauntmachung.
Die der Amthor'schen höheren Handelsschule (Handelsakademie) von Karl August

Kippenberg zu Gera provisorisch ertheilte Berechtigung zur Ausstellung von Zeugnissen
über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst (Ver-
zeichniß vom 29. April d. Is., Centralblatt S. 134, IX)# ist in Folge des am 1. d. Mts.
eingetretenen Ablebens des Dirigenten Kippenberg erloschen.

Berlin, den 15. Juni 1887. Der Reichskanzler:
In Vertretung: Eck.

 ) NehierungeblattS.138.

Gedruckt bei G. Haosselbrink (Chr. Scheufe (#3.
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 27.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
Ausgegeben Stuttgart Mittwoch den 3. August 1887.

Inhalt.
Bekanntmachung der Ministerien des Innern und des Kriegswesens, betreffend Aenderungen der Landwehrbezirks-

eintheilung für das Deutsche Reich. Vom 4. Juli 1887. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern
zum Vollzug des Reichsgesetzes, betreffend die Unfallversicherung der bei Banten beschäftigten Personen vom
11. Juli 1887 (Reichs-Gesetzblatt S. 287). Vom 27. Juli 1887. — Verfügung des Ministeriums des Innern,
betreffend die Untersuchung der Dampfkessel. Vom 28. Juli 1887.

ekanntmachung der Ministerien des Innern und des Kriegswesens,
betreffend Aenderungen der Landwehrbezirkseintheilung für dus Deutsche Reich.

Vom 4. Juli 1887.

Nachstehend wird die von dem Reichskanzler in dem Centralblatt für das Deutsche
Reich erlassene Bekanntmachung vom 16. Juni 1887, betreffend Aenderungen der dem
S. 1 des ersten Theils der Deutschen Wehrordnung vom 28. September 1875 als An-
lage 1 beigefügten LandwehrbezirkseintheilungzurallgemeinenKenntnißgebracht.

Stuttgart, den 4. Juli 1887.
Hölder. Steinheil.

1
Bei dem XII. (Königlich sächsischen) Armee-Korps ist mit dem 1. April d. J. eine neue Eintheilung

der Landwehr-Bezirke in Kraft getreten.
In Folge dessen wird in der dem S§. 1 Theil I. der Wehrordnung vom 28. September 1875

als Anlage 1 beigefügten Landwehr-Bezirks-Eintheilung (Centralblatt 1875, S. 609/626)
auf Seite 620 und 621 der auf das XII. Armee-Korps bezügliche Abschnitt durch die nachstehende
Eintheilung ersetzt.
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Gleichzeitig werden einige seit Erlaß der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1886 (Central=
Blatt 1886, S. 405) in der Landwehr-Bezirks-Eintheilung des III. und VII. Königlich preußischen
Armee-Korps eingetretene Aenderungen, durch welche die gedachte Anlage 1 auf Seite 611, 614 und
615 an den einschlägigen Stellen berichtigt wird, hierdurch bekannt gemacht.

. In- Landwehr- Verwaltungs- Bundesstaat.
fanteriee sImm (bezw. Aushebungs-) Pu(prroin, bezw.

· ·- Re - i

Brigade. Regiment. Bataillon. Bezirke. gierungs- Bezirt.)

Armee-

Korps.

1. (Pirna). Amtshauptmannschaft
irna.

Amtshauptmannschaft
3. Königlich Dippoldiswalde.

sächsisches Nr. 102. 2. (Zittau). Amtshauptmannschaft
ittau.

46 Amtshauptmannschaft
(2. König- öbau.

Ha . 1— —— —

.-- 1. (Bautzen). Amtshauptmannschaft
sächsische.) Bautzen.

Amtshauptmannschaft
4. Königliig amenz-= *7

... · ,»--

xn sächsisches Nr. 103. 2. (2. Dresden). Amtshauptmannschaft
Alll,.Großenhain. Köniare:

(Königlich Amtshauptmannschaft Sachreich
sächsisches). Dresden-Neustadt. ·

1. (Plauen). Amtshauptmannschaft
Oelsnitz.

Amtshauptmannschaft
5. Königlich * Plauen.
. , »-- -..

47. sächsisches Nr. 104. 2. (Schneeberg).Amtshauptmannschaft
(3. König- Schwarzenberg.

li Amtshauptmannschaft
sächsische.) Auerbach.

* I1. (Zwickau). Amtshauptmannschaft
Zwickau.6. Königligg ro..

sächsisches Nr. 105. 2. (Glauchau). Anmitshauptmannschaft
Glauchau.
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Armee-

Korps.

In-
fanterie-
Brigade.

Landwehr-

Bataillon.Regiment.

Verwaltungs-
(bezw. Aushebungs-)

Bezirke.

Bundesstaat.
(Provinz, bezw.

Regierungs-Bezirk.)

XII.
(Königlich
sächsisches).

1

sächsische.)

7. Königlich I. II. Leipzig). Stadt Leipzig.

sächsisches Nr. 106. 2. (2. Leipzig). Amtshauptmannschaft
Leipzig.

48.

(4. König-
1. (Borna). AmtshauptmanuschafRoae ieonn

orna.
8. Königlich

sächsisches Nr. 107. 2. (Wurzen). Amtshauptmannschaft
Grimma

Amtshauptmannschaft
Oschatz.

63.

(5. König-
lich

sächsische)

(6. 4
sächlste. )

1. (Freiberg). Amtshauptmannschaft
reiberg.

9. Königlich 2.sächsisches Nr. 133. (Annaberg)

I

Amtshauptmannschaft
arienberg.

Amtshauptmannschaft
Annaberg.

1. (Chemmigg.
10. Königlich

Stadt Chemnitz.
Amtshauptmannschaft

Chemnitz.
ächsisches Nr. 134.

sächsisches Nr 2. (Frankenberg).
.
1—

Amtshauptmannschaft
löha.

# 1. (Döbeln). Amtshauptmannschaft
öbeln.

11. Königlich  2 Meiten

sächsisches N.139 2. (Meißen).
l

Amtshauptmannschaft
Meißen.

Amtshauptmannschaft
Dresden-Altstadt.

Königlich sächsis *Reserve- Landwehr-
Bataillon (1. Dresden) Nr. 108.

Stadt Dresden.

Königreich
Sachsen.
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Armee In- Landwehr- Verwaltungs- Bundesstaat.
Korps fanterie- (bezw. Aushebungs-) n Wrovinz bezu
. . ». , -

Brigade. Regiment. Bataillon. Bezirke. gierungs- Bezirt.)

III. .II. 7. branden- 1. (Brandenburgtadt Brandenburg. Königreich
burgisches Nr. 60. a. H.) Kreis Westhavelland. 8 8 )

Stadt Spandau. R. 8 ren
Kreis Osthavelland. N.-B. Potsdam.

Kreis Rees.

Stadt Duisburg. Königreich
5. westfalisches Kreis Wlheim a. d. g. Preußen,D25. Nr. 53. 1. (Wesel). uhr. R.-B.Düsseldorf.(Deseh Ruhrort. "I

Anmerkung. Die neue Kreiseintheil

den Kreis Mülheim a. 5 i nWVII m -—“t mit dem 1. Juli 8 s
" 3. westfälisches 2. (Dortmund.) Stadt Dortmund.

Nr. 16. Landkreis Dortmund.

Kreis Hörde.
27. — IR.B. Arnsberg.7. westfälisches

Nr. 56.
2. (Iserlohn)

Berlin, den 16. Juni 18387.
Der Reichskanzler:

Stadt Hagen.
Landkreis Hagen.
Kreis Schwelm.

Iserlohn.

In Vertretung: Eck.

Bekanntmachung des Ministeriums des Junern
zum Vollzug des Reichsgesetzes, betreffend die Unfallversicherung der bei Hanten beschäftigten Personen

vom 11. Juli 1887 (Reichsgesetzblatt S. 287).
Vom 27. Juli 1887.

Unter Bezugnahme auf die Ministerialverfügung vom 20. Juli 1884 (Reg. Blatt
S. 149), betreffend den Vollzug des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 (Reichs-
gesetzblatt S. 69), wird die in Nr. 28 des Centralblatts für das Deutsche Reich (S. 192)
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enthaltene Bekanntmachung des Reichsversicherungsamtes vom 14. Juli 1887, betreffend
die Anmeldung unfallversicherungspflichtiger Tiefbau- und anderer Baubetriebe, durch den
nachfolgenden Abdruck mit dem Anfügen zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die ge—
mäß 8. 11 des Bauunfallversicherungsgesetzes vom 11. Juli 1887 und §. 11 des Un-
fallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 bis längstens 1. September d. Is. zu
erstattenden Anmeldungen der unter §. 4 Ziff. 1 desB fallversicherungsgesetzes vom
I1. Juli 1887 fallenden Betriebe von den Unternehmern durch Vermittlung der Orts-
vorsteher an die Oberämter zu erstatten sind.

Stuttgart, den 27. Juli 1887.
Für den Staatsminister:

Rüdinger.

Bekanuntmachung,
betreffend die Anmeldung unfallversicherungspflichtiger Tiefbau-

und anderer Baubetriebe. Vom 14. Juli 1887.

In Gemäßheit des §. 11 des Gesetzes, betreffend die Unfallversicherung der bei Bauten
beschäftigten Personen, vom 11. Juli 1887 (Reichsgesetzblatt S. 287) hat jeder Unternehmer eines
gewerbsmäßigen Eisenbahn-, Kanal-, Wege-, Strom-, Deich= und sonstigen nicht unter die Be-
stimmungen des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 oder unter die nach §. 1 Absatz 8
desselben vom Bundesrath erlassenen Anordnungen fallenden Baubetriebes den letzteren nach den
Vorschriften des §. 11 des Unfallversicherungsgesetzes innerhalb einer von dem Reichsversicherungs-
amt zu bestimmenden und öffentlich bekannt zu machenden Frist anzumelden. (Vergl. §. 4
Ziffer 1 des Gesetzes vom 11. Juli 1887.)

Die Frist für die Anmeldung wird hiermit auf die Zeit bis zum 1. September 1887 ein-
schließlich festgesetzt.

Die Anmeldung hat unter Angabe des Gegenstandes und der Art des Betriebes, sowie der
Zahl der durchschnittlich darin beschäftigten versicherungspflichtigen Personen bei der unteren Ver-
waltungsbehörde zu erfolgen. Unternehmer von Betrieben, welche schon gegenwärtig einer Berufs-
genossenschaft angehören, haben in der Anmeldung anzugeben, ob der angemeldete Betrieb den Haupt-
betrieb oder den Nebenbetrieb bildet, und welcher Berufsgenossenschaft der Betrieb bereits angehört.

Welche Staats= oder Gemeindebehörden als untere Verwaltungsbehörden anzusehen sind,
ist von den Landescentralbehörden in Gemäßheit des §. 109 des Unfallversicherungsgesetzes seiner
Zeit bestimmt und öffentlich bekannt gemacht worden.

Für die nicht angemeldeten Betriebe hat die untere Verwaltungsbehörde die Angaben nach
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ihrer Kenntniß der Verhältnisse zu ergänzen. Dieselbe ist befugt, die Unternehmer nicht an—
gemeldeter Betriebe zu einer Auskunft darüber innerhalb einer zu bestimmenden Frist durch
Geldstrafen im Betrage bis zu einhundert Mark anzuhalten.

Im Uebrigen wird wegen der Anmeldung auf die beigefügte Anleitung hingewiesen.
Berlin, den 14. Juli 1887.

Das Reichsversicherungsamt.
Bödiker.

Anleitung,
betreffend die Anmeldung unfallversicherungspflichtiger Tiefbau-

und anderer Baubetriebe.

(§. 4 Ziffer1und §. 11 des Bauurfallversicherungsgesetzes vom 11. Juli 1887 und §. 11 des Unfallversicherungs-
gesetzes vom 6. Juli 1884.) «

1. Die Anmeldungspflicht erstreckt sich auf die gewerbsmäßige Ausführung von
a) Eisenbahn-Bauarbeiten,
b) Kanal-Bauarbeiten,
c) Wege-(Straßen-, Chaussee-) Bauarbeiten,
d) Strom-Bauarbeiten,
e) Deich= (Damm-) Bauarbeiten,
4) Festungs-, Meliorations-, Bewässerungs-, Entwässerungs-, Drainirungs-, Boden-

kultur-, Uferschutz-Bauarbeiten und
8) anderen Bauarbeiten, welche nicht unter die Bestimmungen des Unfallversicherungs-

gesetzes vom 6. Juli 1884 oder unter die nach §. 1 Absatz 8 a. a. O. vom Bundes-
rath erlassenen Anordnungen fallen.

2. Unter die bereits gegenwärtig versicherungspflichtigen Bauarbeiten (Ziffer 1 lit. g) fällt
die gewerbsmäßige Ausführung von Bauarbeiten insbesondere insoweit, als Arbeiter und Betriebs-
beamte von einem Gewerbetreibenden, dessen Gewerbebetrieb sich auf die Ausführung von Maurer-,
Zimmer-, Dachdecker-, Steinhauer-, Brunnen= oder Schornsteinfegerarbeiten, auf die Ausführung
von Tüncher-, Verputzer-(Weißbinder-), Gypser, Stuckateur-, Maler= (Anstreicher-), Glaser-,
Klempner= und Lackirerarbeiten bei Bauten, auf die Anbringung, Abnahme, Verlegung und
Reparatur von Blitzableitern, oder auf die Ausführung von Schreiner= (Tischler-), Einsetzer-,
Schlosser= oder Anschlägerarbeiten bei Bauten erstreckt, in diesem Gewerbebetriebe beschäftigt
werden (Unfallversicherungsgesetz §. 1 Absatz 2 und 8 und die zur Ausführung des Absatzes 8 von
dem Bundesrath gefaßten Beschlüsse; vergleiche bezüglich der letzteren die Bekanntmachungen
vom 11. Februar 1885, Central-Blatt für das Deutsche Reich Seite 38, und vom 10. Juni 1886,
#. a. O. Seite 191).
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3. Zu den nach Ziffer 1 lit. g anmeldungspflichtigen Baugewerbetreibenden gehören ins-
besondere die Ofensetzer, Tapezierer (Tapetenankleber), Stubenbohner, sowie Gewerbetreibende,
deren Gewerbebetrieb sich auf die Anbringung, Abnahme und Reparatur von Wetterronleaus
(Marquisen, Jalousien) erstreckt.

4. Gewerbsmäßig ist die Ausführung von Bauarbeiten, wenn aus dieser Ausführung ein
Gewerbe gemacht wird, der Betrieb also zu Zwecken des Erwerbes für einige Daner erfolgt.

5. Nicht anzumelden sind:
a) Bauarbeiten, deren Ausführung nicht gewerbsmäßig erfolgt (s. 4 Ziffer 1 und 4

des Gesetzes vom 11. Juli 1887),
b) Bauarbeiten, welche von dem Reich oder von einem Bundesstaat als Unternehmer

ausgeführt werden (S. 4 Ziffer 2 a. a. O.),
) Bauarbeiten, welche von einem Kommunalverbande oder einer anderen öffentlichen

Korporation als Unternehmer ausgeführt werden (§. 4 Ziffer 3 a. a. O.),
4) Bauten, welche von Eisenbahnverwaltungen für eigene Rechnung (in Regie) ausge-

führt werden (s. 4 Ziffer 4 Absatz 2 a. a. O.),
e) die laufenden Reparaturen an den zum Betriebe der Land= und Forstwirthschaft

dienenden Gebäuden und die zum Wirthschaftsbetriebe gehörenden Bodenkultur= und
sonstigen Bauarbeiten, insbesondere die diesem Zwecke dienende Herstellung oder
Unterhaltung von Wegen, Dämmen, Kanälen und Wasserläufen, gelten als Theile
des land= und forstwirthschaftlichen Betriebes, wenn sie von Unternehmern land-
und forstwirthschaftlicher Betriebe ohne Uebertragung an andere Unternehmer auf
ihren Grundstücken ausgeführt werden (§. 1 Absatz 4 a. a. O.). Ebenso gelten als
Theile des Fabrikbetriebes und sind nicht anzumelden die laufenden Reparaturen
an den Gebäuden, welche zu den im §. 1 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli
1884 gedachten Betrieben dienen, und die zum laufenden Betriebe gehörenden Bau-
arbeiten, wenn sie von dem Unternehmer des Fabrikbetriebes ohne Uebertragung an
andere Unternehmer auf seinem Grundstücke ausgeführt werden.

6. Nicht versicherungspflichtig und daher nicht anzumelden ist die Ausführung von Bau-
arbeiten, bei welcher der Unternehmer allein und ohne Gehülfen oder sonstige Arbeiter thätig ist.

Dagegen ist die Versicherungspflicht begründet, wenn ein Familienangehöriger des Unter-
nehmers als Gehülfe oder sonstiger Arbeiter in dem Betriebe beschäftigt wird, mit Ausnahme
der Beschäftigung der Ehefrau, welche niemals als eine von ihrem Ehemanne beschäftigte Ar-
beiterin gilt. «

Im Uebrigen ist die Anmeldungspflicht weder von der Zahl der in dem Betriebe beschäf-
tigten Arbeiter, noch von der Art desselben (Handbetrieb., Motorenbetrieb rc.) abhängig.

7. Personen, welche nicht gewerbsmäßig Bauarbeiten ausführen, unterliegen der Anmel-
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dungspflicht nicht, wenn sie einen Bau durch direkt angenommene Arbeiter im Regiebetriebe
ausführen lassen.

8. Bei der Anmeldung ist der Gegenstand des Betriebes genau zu bezeichnen.
9. In der Anmeldung ist ferner die Art des Betriebes genau zu bezeichnen, insbesondere

ob derselbe lediglich ein Handbetrieb ist oder unter Benutzung elementarer Kräfte (Wind, Wasser,
Dampf, Gas, heiße Luft c.) erfolgt.

10. Unternehmer von Baubetrieben der in Ziffer 1 bezeichneten Arten, welche schon gegen-
wärtig einer Berufsgenossenschaft angehören — z. B. wegen der Ausführung von Maurer-
Zimmer-, Brunnen-#2c. Arbeiten oder wegen der Benutzung einer Arbeits= (Feld-) Bahn oder
wegen eines anderen versicherungspflichtigen Nebenbetriebes (z. B. eines Steinbruchs) 2c. —,
haben bei der Anmeldung anzugeben, ob der jetzt angemeldete Baubetrieb den Haupt= oder den
Nebenbetrieb bildet, und welcher Berufsgenossenschaft der Betrieb bereits angehört.

Es ist dies deshalb erforderlich, weil mit dem Inkrafttreten des Gesetzes vom I1. Juli 1887
diejenigen schon bisher versicherungspflichtigen Betriebe, welche den Nebenbetrieb von Unternehmern
der unter dieses Gesetz fallenden gewerbsmäßigen Bauarbeiten bilden, aus den auf Grund der
bisherigen Gesetze gebildeten Berufsgenossenschaften (für Baugewerbetreibende, Straßenbahnen #c.)
ausscheiden (§. 9 Absatz 3 a. a. O.).

11. Zur Anmeldung verpflichtet ist der Unternehmer des Betriebes oder sein gesetzlicher
Vertreter. Als Unternehmer gilt der Baugewerbetreibende, für dessen Rechnung der gewerbs-
mäßige Betrieb erfolgt.

12. Die Zahl aller in dem Betriebe durchschnittlich beschäftigten versicherungspflichtigen
Personen muß in der Anmeldung angegeben werden, einerlei, ob dieselben Inländer oder Aus-
länder, männlichen oder weiblichen Geschlechts, ob sie erwachsene Arbeiter oder jugendliche Per-
sonen mit oder ohne Lohn sind, ob sie dauernd oder vorübergehend beschäftigt werden. Beamte mit
mehr als 2000 5 Jahresarbeitsverdienst sind nicht mitzuzählen. Tantiemen und Naturalbezüge,
letztere nach Ortsdurchschnittspreisen berechnet, bilden einen Theil des Jahresarbeitsverdienstes.

13. Bei Betrieben, welche regelmäßig nur eine bestimmte Zeit des Jahres arbeiten ist
die anzumeldende „durchschnittliche“ Arbeiterzahl diejenige, welche sich für die Zeit des regel-
mäßigen vollen Betriebes ergiebt.

14. Als in dem Betriebe beschäftigt sind diejenigen anzumelden, welche in dem Betriebs-
dienste stehen und Arbeiten, welche zu dem Baubetriebe gehören, zu verrichten haben, ohne Rücksicht
darauf, ob die Verrichtung innerhalb oder außerhalb der etwa vorhandenen Betriebsanlage erfolgt.

15. Die Anmeldung hat zu erfolgen ohne Unterschied, ob es sich um einen Neubau oder
um die Unterhaltung und Wiederherstellung von Bauwerken handelt.

16. Für die Anmeldung wird die Benutzung des nachstehenden Formulars empfohlen.
17. Ist ein Unternehmer zweifelhaft, ob er seinen Betrieb anzumelden habe oder nicht, so

wird derselbe gut thun, die Anmeldungsfrist nicht unbenutzt verstreichen zu lassen, wenn er sicher
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sein will, den aus der Nichtanmeldung eines versicherungspflichtigen Betriebes sich ergebenden
Nachtheilen zu entgehen. Hierbei bleibt ihm unbenommen, in dem Formulare, Spalte „Bemerk-
ungen“, die Gründe anzugeben, aus denen er die Anmeldungspflicht bezweifelt.

18. Schließlich werden die betheiligten Betriebsunternehmer noch besonders darauf auf-
merksam gemacht, daß, wenn sie die vorgeschriebene Anmeldung nicht bis zum 1. September 1887
erstatten, sie hierzu durch Geldstrafen im Betrage bis zu einhundert Mark angehalten werden
können.

Formular für die Anmeldung.
Staat .. BezirkderunterenVerwaltungsbehörde....

Bezirk der höheren Verwaltungsbehörde Gemeinde= (Guts-) Bezirk.

Anmeldung
auf Grund des §. 11 des Gesetzes vom 11. Juli 1887 in Verbindung mit §. 11 des

Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884.

Name Gegenstand Art Sabl
des 6r der durchschnittlich

uUnternehmers des des beschäftigten Bemerkungen.)
(Firma) Betriebes.“) Betriebes.“) Hersicherungspflichtigen

" Personen.““")

 1.. 20„ A 444 6565.

, den . ...1887.

(Unterschrift des zur Anmeldung Verpflichteten.)

4. B. Strom= und Wegebauarbeiten.
ei riesr Betriebszweigen ist der Hauptbetrieb zu unterstreichen.Betrieb mit Dampfkraft, Gasmotoren.

die Anmeldung hat auch dann zu erfolgen, wenn weniger als 10 versicherungspflichtige Personen (Ar-
beiter und solche Betriebsbeamte, deren Fahresarbeitveglenst an Gehalt oder Lohn zweitausend Mark

#tbübersteig, beschäftigt werden.ereits angemeldet auf Grund des Gesetzes vom 6. Zuli 1884Der Wegebaubetrieb ist der Hauptbetrieb. Der Unternehmer gehört laen der bei dem Wegebau her-
zustellenden hemanerten Durchlässe der nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossenschaft an.

.Die Erdarbeiten (Eisenbahndammschüttung, Herstellung von ifeabebeischm — bilden denaie.Die dabei zur Verwendung kommende Arbeitsbahn gehört derS

—- 22
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verfügung des Ministeriums des Innern, betreffend die Untersuchung der Dampfkessel.
Vom 28. Juli 1887.

Auf Grund des Art. 32 Ziff. 5 und des Art. 51 Abs. 1 des Gesetzes, betreffend
Aenderungen des Polizeistrafrechts bei Einführung des Strafgesetzbuchs für das Deutsche
Reich, vom 27. Dezember 1871 (Reg. Blatt S. 391) wird in Ergänzung der bestehenden
Vorschriften für den Betrieb der Dampfkessel (zu vergl. insbesondere §. 35 der Mini-
sterialverfügung 3 vom 14. Dezember 1871, betreffend die Errichtung und den Betrieb
von Anlagen, welche einer besonderen Genehmigung bedürfen, Reg. Blatt S. 350) Nach-
stehendes verfügt. „

Jeder im Betrieb befindliche Dampfkessel ist einmal im Jahr und ausnahmsweise
in der Zwischenzeit, wenn zuverlässige Anzeigen über eine gefährliche Beschaffenheit des
Kessels vorliegen, einer äußeren Untersuchung zu unterwerfen.

In Verbindung mit dieser Untersuchung hat alle 5 Jahre eine innere Untersuchung
stattzufinden. Eine solche ist übrigens beim Zutreffen der im vorigen Absatz angegebenen
Voraussetzungen auch nach kürzerer Frist vorzunehmen.

Die Untersuchung ist auch auf diejenigen Dampfkessel auszudehnen, welche zeitweilig
nicht im Betrieb sind, sofern nicht die für eine Dampfkesselanlage ertheilte Konzession
durch dreijährigen Nichtgebrauch oder durch ausdrücklich dem Oberamt erklärte Verzicht-
leistung erloschen ist.

Die auf Grund gegenwärtiger Verfügung vorzunehmende innere Untersuchung hat
bei allen Dampfkesseln erstmals längstens bis 31. Dezember 1890 zu geschehen.

z. 2.

Die äußere Untersuchung erfolgt ohne vorherige Benachrichtigung des Kesselbesitzers.
Einer inneren Untersuchung hat eine Verständigung über die Zeit der Vornahme

zwischen dem Visitator und dem Kesselbesitzer vorauszugehen.
. 3.

Falls ein Kesselbesitzer der Anforderung des zur Untersuchung berufenen Visitators,
den Kessel für die Untersuchung bereit zu stellen, nicht nachkommt, so ist durch den Visi-
tator dem Oberamt zu entsprechender Verfügung, gegebenen Falls zur Einstellung des
Betriebs des Kessels bis nach erfolgter innerer Untersuchung Anzeige zu erstatten.
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Die zur Ausführung der Untersuchung erforderliche Arbeitshilfe hat der Besitzer des
Kessels dem Visitator auf Verlangen unentgeldlich zur Verfügung zu stellen.

8. 4.
Soll eine innere Untersuchung vorgenommen werden, so hat der Kesselbesitzer dafür

Sorge zu tragen, daß bei Eintreffen des Visitators der Kessel und die Heizkanäle ge-
hörig gereinigt und erkaltet sind.

2 —2

.5.

Mit der inneren Untersuchung ist in der Regel eine Prüfung des Kessels mittelst
Wasserdrucks nach Maßgabe des §. 11 der Allgemeinen polizeilichen Bestimmungen über
die Anlegung von Dampfkesseln vom 29. Mai 1871 (Reichsgesetzblatt S. 122) zu ver-
binden. Letztere kann jedoch unterbleiben, wenn der Visitator deren Vornahme im ein-
zelnen Fall nicht für geboten erachtet.

Die Ummauerung oder Ummantelung eines Kessels muß, wenn die Untersuchung
sich nicht auf andere Weise zur Genüge bewirken läßt, auf Anordnung des Visitators
an einzelnen zu untersuchenden Stellen oder, wenn es sich als nothwendig herausstellt,

gänzlich beseitigt werden. S. D.

Die äußeren und inneren Untersuchungen sind von dem zuständigen staatlichen Dampf-
kesselvisitator persönlich vorzunehmen.

Aus besonderen Gründen kann jedoch von dem Ministerium des Innern die Vor-
nahme innerer Untersuchungen einschließlich der mit denselben zu verbindenden äußeren
Untersuchungen für den Bezirk eines staatlichen Dampfkesselvisitators an Stelle des letz-
teren einem auf dem Gebiete der inneren Untersuchungen von Dampfkesseln erfahrenen
vereideten Maschineningenieur übertragen werden.

S. 7.
Die von dem Kesselbesitzer zu entrichtende Gebühr für die in Berbindung mit der

äußeren Untersuchung vorgenommene innere Untersuchung eines Kessels — mit oder ohne
Wasserdruckprobe (Totalrevision) beträgt 20 für jeden Kessel.

Für die äußere Untersuchung ist in diesem Fall eine besondere Gebühr nicht zu
entrichten.

Stuttgart, den 28. Juli 1887. Für den Staatsminister:
Rüdinger.

Gedrucki bei G. Hasselbrink (Chr. Scheufele!).
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M 28.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Donnerstag den 11. August 1887.

Inhalt.
Bekanntmachung der Ministerien des Innern und ds Kriegswesens, betreffend die provisorische Berechtigung einer

Lehranstalt zur Ausstellung von Zeuanissen über die wissenschaftliche Befähigung für de einjährig-freiwilligenMilitärdienst. Vom 27. Juli 1887. Verfügung des Ministeriums des Innern, betreffend das?Kenean für
die Wahl der Verneeter. der Arbeiter bei der württembergischen Baugewerks- Berufsgenossenschaft und der von
diesen zu wählenden Beisitzer zum Schiedsgericht dieser Berufsgenossenschaft. Vom 6. August 1887.

Zekanntmachung der Ministerien des Innern und des Kriegswesens,
betreffend die provisorische Berechtigung einer Hehranstalt zur Ausstellung von Zeugnissen über

dir wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienkt.
Vom 27. Juli 1887.

Nachstehend wird die von dem Reichskanzler in Nro. 29 des Centralblattes für das
Deutsche Reich erlassene Bekanntmachung vom 18. Juli 1887, betreffend die provisorische
Berechtigung einer Lehranstalt zur Ausstellung von Zengnissen über die wissenschaftliche
Befähigung für deneinjährig freiwilligen Militärdienst, zur allgemeinen Kenntniß ge-
bracht.

Stuttgart, den 27. Juli 1887.

Für den Staatsminister des Junern: Der Staatsminister des Kriegswesens:

Rüdinger. Steinheil.
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Bekanntmachung.
Im Anschluß an die diesseitige Bekanntmachung vom 15. v. Mts. (S. 160)“ wird

hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der lateinlosen (7) Amthor's höheren
Privat-Handelsschule (Handels-Akademie) unter Leitung des Friedrich Glaußen zu Gera
provisorisch gestattet worden ist, Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für
den einjährig-freiwilligen Militärdienst denjenigen ihrer Schüler zu ertheilen, welche eine
auf Grund eines von der Aufsichtsbehörde genehmigten Reglements in Gegenwart eines
Regierungskommissars abzuhaltende Entlassungsprüfung wohl bestanden haben.

Berlin, den 158. Juli 1887.
Der Reichskanzler.
In Vertretung: Eck.

* Regierungsblatt S. 306.

Verfügung des Ministeriums des Innern,
betreffend das Regulativ für die Wahl der Vertreter der Arbeiter bei der württembergischen

gangewerksberufsgenossenschaft und der von diesen zu wählenden Beilitzer
zum Schirdsgericht dieser gerufsgenossenschaft.

Vom 6. August 18987.

Unter Bezugnahme auf das Reichsgesetz vom 11. Juli 1887, betreffend die Unfall-
versicherung der bei Bauten beschäftigten Personen (Reichsges.-Bl. S. 287) wird hiemit
das Regulativ für die Wahl der Vertreter der Arbeiter bei der Württembergischen Bau-
gewerksberufsgenossenschaft und der von diesen zu wählenden Beisitzer vom 2. Oktober 1885
(Reg. Blatt S. 114) abgeändert beziehungsweise ergänzt, wie folgt:

1) Der Abs. 2 des §. 1 des Regulativs erhält folgende Fassung:
„Die Abgrenzung der Wahlbezirke und die Bestimmung der Zahl der in jedem
Wahlbezirke zu wählenden Vertreter der Arbeiter erfolgt durch das Ministeriunm
des Innern unter Berücksichtigung der Zahl der Mitglieder, welche den wahl-
berechtigten Kassen angehören und in Betrieben der Berufsgenossenschaft beschäf.
tigt werden.“
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2) Der §. 2 des Negulativs erhält folgende Fassung:=
. §.2.

,,DicBorständcderjenigenOrts-(Bezirks-),Betriebs-(Fal)rik-),Bau-und
Innungskrankenkassen, welchen mindestens zehn in den Betrieben der Bau-
gewerksberufsgenossenschaft beschäftigte versicherte Personen angehören, erhalten
für diese Berufsgenossenschaft vom Ministerium des Innern behufs der Wahl
der Arbeitervertreter und ihrer Ersatzmänner je einen mit dem Stempel des
Ministeriums versehenen Stimmzettel, auf welchem der Name der Berufs-
genossenschaft, der Wahlbezirk, der Name und die in Betracht kommende Mit-
gliederzahl der wahlberechtigten Kasse, endlich der Name und Wohnort des mit der
Leitung der Wahl beauftragten Vorsitzenden des Schiedsgerichts angegeben sind.“

3) Der §F. 4 des Regulativs erhält folgende Fassung:
S§. 1.

„Wählbar sind nur männliche, großjährige, gegen Unfall versicherte, einer wahl-
berechtigten Krankenkasse (§. 2) angehörende Deutsche, welche bei Bauarbeiten
der Mitglieder der Württembergischen Baugewerksberufsgenossenschaft und im
Bezirk derselben dauernd beschäftigt sind, sich im Besitze der bürgerlichen Ehren-
rechte befinden und nicht durch richterliche Anordnungen in der Verfügung über
ihr Vermögen beschränkt sind.“

4) Der §F. 12 des Negulativs erhält folgende Fassung:
8. 12.

„Die zu wählenden Schiedsgerichtsbeisitzer und deren Stellvertreter müssen den
in §. 4 bezeichneten Voraussetzungen genügen und dem Arbeiterstande angehören.“

Der S. 13 Abs. 2 des Regulativs erhält folgende Fassung:
„Der Beisitzer, der erste und der zweite Stellvertreter desselben sind je in einem
besonderen Wahlgange zu wählen."“

Der §. 18 des Regulativs erhält folgende Fassung:
S. 18.

„Die bei der erstmaligen Wahl im Jahre 1885 nach S§. 44 Abs. 3 des Unfall-
versicherungsgesetzes ausgeloosten und die später im regelmäßigen Wechsel nach
dem Dienstalter ausscheidenden Arbeitervertreter und deren Ersatzmänner bleiben
solange in Funktion, bis die Neuwahlen stattgefunden haben. Die Ausschei-
denden können wieder gewählt werden."

Dit —

— S —
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Die Absätze 3 und 4 des 8. 20 des Regulativs erhalten folgende Fassung:
„Ueber die Giltigkeit von Stimmzetteln und Stimmen entscheidet vorbehaltlich
der Beschwerde an das Reichs- beziehungsweise Landesversicherungsamt der mit
der Leitung der Wahl beauftragte Schiedsgerichtsvorsitzende.

Streitigkeiten über die Giltigkeit der vollzogenen Wahlen werden vom
Reichs- beziehungsweise Landesversicherungsamt entschieden. Befindet dasselbe
die Ungiltigkeit einer vollzogenen Wahl, so ist die betreffende Wahl nach Maß-
gabe dieses Regulativs zu wiederholen.“

8) Der §. 21 des Regulativs erhält folgende Fassung:
F. 21.

„Alle Zustellungen des Ministeriums des Innern und seines Beauftragten an
die wahlberechtigten Kassenvorstände, an die Arbeitervertreter und die gewählten
Personen erfolgen, sofern sie den Lauf von Fristen bedingen, durch die Post
mittelst eingeschriebenen Briefes. Der Beweis der Zustellung kann auch durch
behördliche Beglaubigung geführt werden.“

Nach §. 21 wird folgender weiterer Paragraph angefügt:
S. 22.

„Die zur Wahl der Schiedsgerichtsbeisitzer erschienenen Vertreter der Arbeiter
erhalten aus der Genossenschaftskasse auf Anweisung des Genossenschaftsvorstands
nach den durch das Genossenschaftsstatut bestimmten Sätzen Ersatz für nothwen-
dige baare Auslagen und entgangenen Arbeitsverdienst.

Die dieserhalb aufzustellenden Liuidationen sind nach Schluß des Wahl-
termins von dem mit Leitung der Wahl beauftragten Schiedsgerichtsvorsitzenden
hinsichtlich der in Ansatz zu bringenden Zeit und zurückgelegten Entfernungen
auf ihre Richtigkeit zu prüfen und zu bescheinigen und von ihm alsdann sofort
an den Genossenschaftsvorstand zur Zahlungsanweisung einzusenden. Gegen
die Anweisung ist die Beschwerde an das Ministerium des Innern zulässig."

10) Die in Gemäßheit des §. 1 des Regulativs ergangene Ministerialverfügung
vom 2. Oktober 1885, betreffend die Bezirke für die Wahl der Arbeitervertreter zu der
Württembergischen Baugewerksberufsgenossenschaft (Reg. Blatt S. 450) wird aufgehoben.

Stuttgart, den 6. Angust 1897. Für den Staatsminister:

Baetzuer.
Gedruckt bei G. Hasielbrin! (Chr. Scheufele).

—–1

—.—2 —
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 29.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
Ausgegeben Stuttgart Freitag den 26. August 1887.

Inhalt.

Verfügung der Ministerien des Innern und des Kriegswesens, ketreffend die Dienstvorschrift überkueMarschgsbähnistbei Einbernfungen zum Dienst und bei Entlassungen vom 22. Februar 1887. Vom 12. Angustdes Ministeriums. des Innern, betreffend die Zulassung von in ber . der kils husel, Grenze “½%
haften einem andern deutschen Bundesstaat angehörigen Hebammen zur Ausübung ihrer Berufsthätigkeir in
Württemberg. Vom 19. August 1887 Bekanntmachung des Ministeriums des Innern, betreffend die Ver-
leihung der juristischen Persönlichkeit andie Kinderrettungsanstalt Herbrechtingen. Vom 19. Angust 1887.

Verfügung der Ministerien des Innern und des fKriegswesens,
betreffend die Dienstvorschrift über Marschgebührnisse bei Einberufungen zum Dienst

und bei Entlassungen vom 22. Februar 1397. Vom 12. August 1887.

Durch Allerhöchste Kabinetsordre Seiner Majestät des Kaisers vom 7. Mai
Is. ist die Dienstvorschrift über Marschgebührnisse bei Einberufungen zum Dienst und

bei Entlassungen vom 22. Februar 1887 auch für die Mannschaften der Kaiserlichen
Marine, die Marinetheile und Marinebehörden in Kraft gesetzt worden. Demgemäß sind
die durch Verfügung der Ministerien des JInnern, des Kriegswesens und der Finanzen
vom 13. März 1887 im Auszuge bekannt gegebenen Bestimmungen der fraglichen Vor-

schrift. Surt69/82des Regierungsblattes für 1887) durch folgende Zusätze zu ergänzen:
1) Seite 69, S§.1,1 als fünfte Zeile: Seewehrlente I. und II. Klasse, Schiffsjungen.

2) Seite 69, §. 1,2 in der zweiten Zeile
hinter „Armee“: und in die Marine



324

3) Seite 69, 8. 1,2 Zeile 4 zwischen den
Worten „Wallmeister“ und „Zeugfeld—
webel“:

und zwischen „Zeugfeldwebel“ und „Zeug-
sergeauten“

4) Seite 70, Anmerkung“") zu als
zweiter Absatz:

8.2

5) Seite 71, Aumerkung“) zu 8. 4 am
Schluß:

6) Seite 76, . 42,berste Zeile erhält „Kriegs-
freiwillige“ einen Stern?) mit der Aumer-
kung:

7) Seite 77, §. 13,1 zweite Zeile zwischen
„Kriegsministeriums“ und „tbesondere“:

8) Seite 78, §. 15 am Schluß des ersten
Absatzes:

Deckoffiziere

Depot-Vicefeldwebel, Zeugobermaate,

Für die Mannschaften der seemännischen Bevölkerung
gilt bei Einberufungen zur Marine als Aufenthaltsort
auch derjenige deutsche Hafen, in welchem sie sich bei ihrer
Einberufung befinden oder welchen sie demnächst zuerst
erreichen.

der Marinetheil, die Marinebehörde.)

*) Kriegsfreiwillige, welche für Hülfsoffizier= oder
Hülfsdeckoffizier-Stellen bereits im Frieden designirt sind.
erhalten die Reisegebührnisse einberufener Offiziere bezw.
Deckoffiziere unter Anrechnung der ihnen etwa bereits g.
währten Marschgebührnisse nachträglich von ihrem Marine-
theile.

bezw. des Chefs der Admiralität

Seewehrschein, Seewehrpaß.

Hiernach sind auch die den Gemeinden durch Verfügung des Ministeriums des Jnnern
vom 15. März 1887 Nro. 2401 für den Handgebrauch der Gemeindepfleger besonders.
überwiesenen Exemplare der Nr. 8 des Regierungsblattes für 1887 zu ergänzen. Die
Königlichen Oberämter haben sich über den Vollzug dieser Anordnung zu vergewissern.

Stuttgart, den 12. August 1887.
Für den Staatsminister:

Baetzuer. Steinheil.
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Verfügung des Ministeriums des Innern,
betreffend die IZnlalsung von in der Nähe der württembergischen Grenze wohnhaften einem andern
dentschen Gundesstaat angehörigen Hebammen zur Ausübung ihrer Berufsthätigkeit in Württemberg.

Vom 10. August 1887.

Auf Grund des Bundesrathsbeschlusses vom 5. Mai d. Is., betreffend die gegen-
seitige Zulassung der in der Nähe der Grenzen wohnhaften Hebammen zur Ausübung
ihrer Berufsthätigkeit in den einzelnen Bundesstaaten, wird hiemit nachstehendes verfügt.

I. Hebammen, welche das Prüfungszeugniß einer nach den Landesgesetzen eines be-
nachbarten deutschen Bundesstaats zur Ertheilung dieses Zeugnisses zuständigen Behörde
erworben haben, sind, wenn sie in diesem Staate in der Nähe der württembergischen
Grenze wohnhaft sind, befugt, ihre Berufsthätigkeit in den in der Nähe der Grenze ge-
legenen württembergischen Orten in gleichem Maße wie ihnen dies an ihrem Wohnsitze
gestattet ist, auszuüben.

II. Die in Ziffer I bezeichneten Hebammen verlieren die Befugniß zur Ansübung
des Berufs in Württemberg, wenn sie sich in Württemberg dauernd niederlassen oder
daselbst ein Domizil begründen.

III. Hebammen, welche nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmung ihr Gewerbe
in Württemberg ausüben, sind hiebei den in Württemberg geltenden Gesetzen und Ver-
waltungsvorschriften unterworfen.

Jusbesondere haben sie
!) sich der Verabreichung von Arzneimitteln an Schwangere und Wöchnerinnen,

soweit die Hebammen hiezu nicht nach den in Württemberg geltenden Vorschriften er-
mächtigt sind, zu enthalten;

2) über die in Württemberg besorgten Geburten haben sie für jedes Kalenderjahr
ein Tagebuch nach den für die württembergischen Hebammen bestehenden Vorschriften zu
führen und solches je bis zum 15. Jannar des folgenden Jahres dem Oberamtsarzt des-
jenigen Oberamtsbezirks, in welchem sie die Praxis ausüben, vorzulegen. Uebt die
Hebamme ihre Berufsthätigkeit in mehreren württembergischen Grenzoberämtern aus,
so hat sie für jedes dieser Oberämter ein besonderes Tagebuch zu führen und vorzulegen;

3) Fälle von Abtreibung oder Tödtung der Leibesfrucht, welche bei Ansübung ihres
Berufs zur Kenntnuiß der Hebammen kommen, sind sofort dem zuständigen württem-
bergischen Ortsvorsteher anzuzeigen;
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4) die Behandlung der Schwangeren und Gebärenden muß unter Anwendung der
Karbolsäure als Desinfektionsmittel entsprechend den Bestimmungen der württembergischen
Dienstanweisung für Hebammen vom 6. Mai 1884 erfolgen.

IV. Die Oberämter und Oberamtsphysikate der Grenzbezirke werden angewiesen,
über die Einhaltung der vorstehend, insbesondere in Ziffer III getroffenen Bestimmungen
zu wachen und namentlich, wenn eine auswärtige Hebamme in Parzellargemeinden an
der Grenze als Ortshebamme aufgestellt werden sollte, dieselbe auf die von ihr zu be-
achtenden württembergischen Vorschriften unter Zustellung eines von dem Setretariat
des Medizinalkollegiums zu beziehenden Exemplars der Dienstanweisung für Hebammen
vom 6. Mai 1884 ausdrücklich hinzuweisen.

Stuttgart, den 19. August 1887.
Für den Staatsminister:

Baetzner.

Gekanntmachung des Ministerinms des Innern,
betreffend die Verleihung der juriKtischen Persönlichkeit an die Kinderrettungsanstalt herbrechtingen.

Vom 19. August 1887.

Seine Königliche Majestät haben vermöge Höchster Entschließung vom
17. d. Mts. der Kinderrettungsanstalt Herbrechtingen, welche ihren Sitz in Herbrechtingen
Oberamts Heidenheim hat, auf Grund der vorgelegten Statuten und unter dem Vor-
behalt der Rechte Dritter die juristische Persönlichkeit gnädigst verliehen.

Stuttgart, den 19. August 18987.
Für den Staatsminister:

Baetzner.

Gedruckt bei G. Hasselbrint (Chr. Scheufele).
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M 30.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
— —

Ausgegeben Stuttgart Montag den 5. September 1887.

Inhalt.
Königliche Verordunng, betreffend den Wiederzusammentritt der Ständeversammlung. Vom 29. August 1837.

Königliche Verordnung, betreffend den Wiederzusammentritt der Ständeversammlung.
Vom 29. August 1887.

Karl, von Gottes Gnaden König von Württemberg.
Nach Anhörung Unseres Staatsministeriums haben Wir den Wiederzusammentritt

der vertagten Ständeversammlung auf
Dienstag den 13. September dieses Jahres

bestimmt.
Wir befehlen demnach, daß sich die Mitglieder beider Kammern an diesem Tage

zur Eröffnung ihrer Sitzungen in Unserer Haupt und Residenzstadt Stuttgart wieder
versammeln.

Gegeben Friedrichshafen, den 29. August 1887.

Karl.

Mittnacht. Renner. Steinheil.

Gedruckt bei G. Hasselbrint (Chr. Scheufele).
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M 31.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Mittwoch den 21. September 1887.

Inhalt.
Gesetz, betreffend den Eintritt Württembergs in die Branntweinstenergemeinschaft. Vom 17. September 1887. —

Bekanntmachung des Ministeriums des Kirchen= und Schulwesens, betreffend die Verleihung der juristischen Per-
sönlichkeit an die Frech-Stiftung in Eßlingen. Vom 2. September 1887.

Gesehz, betreffend den Eintritt Württembergs in die 8
Vom 17. September 1887.

Karl, von Gottes Gnaden König von Württemberg.
Nach Anhörung Unseres Staatsministeriums und unter Zustimmung Unserer

getreuen Stände verordnen und verfügen Wir, wie folgt:
Einziger Artikel.

Das Königreich Württemberg tritt in die Branntweinstenergemeinschaft nach Maß-
gabe der Bestimmungen des §. 47 des Reichsgesetzes vom 24. Juni 1887, betreffend die
Besteuerung des Branntweins, (Reichsgesetzblatt Seite 253) ein.

insteuergemeinschaft

Unsere sämmtlichen Ministerien sind mit der Vollziehung des gegenwärtigen Ge-
setzes beauftragt.

Gegeben Schloß Friedrichshafen, den 17. September 1887.

Karl.

Mittnacht. Renner. Faber. Sarwoy. Schmid.
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Bekanntmachung des Ministeriums des Rirchen- und Schulwelens,
betreffend die Verleihung der juristischen Persönlichkeit an die Frech-Stiftung in Eblingen.

Vom 2. September 1887.

Seine Königliche Majestät haben vermöge Höchster Entschließung vom
31. August d. J. der zu Ehren desverstorbenen Musikdirektors J. G. Frech am Schul-
lehrerseminar in Eßlingen errichteten sogenannten Frech-Stiftung in Eßlingen auf Grund
der vorgelegten Statutendiejuristische Persönlichkeit gnädigst verliehen.

Stuttgart, den 2. September 1887.
Sarwey.

 ——

Gedruckt bei G. Hasselbrint (Chr. Scheufele).
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W 32.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Dienstag den 27. September 1887.

Inhalt.
bekanmmachung des Finanzministeriums, betreffend die Besteneruug des Bramtweins. Vom 21. September 1887.

gekanntmachung des Finanzministerinms,
betreffend die Besteuerung des Branntweins. Vom 24. September 1887.

unter Beziehung auf die Kaiserliche Verordnung vom 23. September d. J., betref-
fend die Besteuerung des Branntweins im Königreich Württemberg, (Reichsgesetzblatt
Nr. 37) wird das Gesetz vom §. Juli 1869, betreffend die Besteuerung des Branntweins
in verschiedenen zum Norddeutschen Bunde gehörenden Staaten und Gebietstheilen
(Bundesgesetzblatt des Norddeutschen Bundes S. 384), welches mit den in §. 40 des
Gesetzes vom 21. Juni d. J., betreffend die Besteuerung des Branntweins (Reichsgesetz-
blatt S. 253), bezeichneten Aenderungen und Ergänzungen mit dem I. Oktober d. J.
für das gesamte Gebiet der Branntweinsteuergemeinschaft in Kraft tritt, im Nachstehenden
zur allgemeinen Kenntuiß gebracht.

Stuttgart, den 21 September 1897.
Renner.
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Gesetz, betreffend die gestenerung des Branntweins in verschiedenen zum Norddeutschen
Lunde gehörenden Staaten und Gebietstheilen. Vom 3. Juli 1868.

(Bundesgesetzblatt 1868 Seite 384.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen rc.
verordnen im Namen des Norddeutschen Bundes, nach erfolgter Zustimmung des Bundes-
rathes und des Reichstages, für den zum Norddeutschen Bunde gehörenden Theil des
Großherzogthums Hessen, für die Großherzogthümer Mecklenburg-Schwerin und Meckleu-
burg-Strelitz, für das Herzogthum Lauenburg, für die freie und Hansestadt Lübeck und
deren Gebiet, sowie für die nach dem 1. Januar d. J. in die Zolllinie des Zollvereins
gezogenen und noch zu ziehenden Preußischen und Hamburgischen Gebietstheile,
was folgt:

J. Allgemeine Bestimmungen.
S. 1.

Die Steuer von dem im Inlande erzeugten Branntwein soll für das Preußische
Quart Branntwein zu 50 Procent Alkoholstärke nach dem Alkoholometer von Tralles
19/16 Silbergroschen betragen.

8. 2.
Diese Steuer wird erhoben:
a) bei der Bereitung des Branntweins aus Getreide oder anderen mehligen Stoffen

nach dem Rauminhalte der zur Einmaischung oder Gehrung der Maische benutzten
Gefäße (Maischbottichsteuer);

5) bei der Bereitung des Branntweins aus nicht mehligen Stoffen nach der Menge
der dazu zu verwendenden Materialien (Branntweinmaterialsteuer).

8. 3.

Die Maischbottichstener (§. 2a) wird mit drei Silbergroschen für jede 20 Preußische
Quan des Rauminhalts der Maischbottiche und für jede Einmaischung erhoben.
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Von landwirthschaftlichen Brennereien, welche nur in dem Zeitraume vom 1. November
bis zum 16. Mai, diesen Tag mit eingeschlossen, im Betriebe sind, in dem vorher-
gegangenen Sommerhalbjahre ganz geruht haben, nur selbst gewonnene Erzeugnisse ver-
wenden und an einem Tage nicht über 900 Preußische Ouart Bottichraum bemaischen,
sollen jedoch nur zwei Silbergroschen und 6 Pfennige für 20 Preußische Ouart Maisch-
raum erhoben werden.

S. 4.

An Branntweinmaterialstener (5S. 2b) wird entrichtet: h) Branntwein-
malerialsteuer.

a) für jeden Eimer zu 60 Preußischen Quart eingestampfte Weintreber, Kernobst
oder auch Treber von Kernobst und Beerenfrüchten aller Art vier Silbergroschen;

b) für jeden Eimer Trauben= oder Obstwein, Weinhefen und Steinobst acht Silber-
groschen;

Je) bei anderen nicht mehligen Stoffen, welche zur Branntweinerzeugung verwendet
werden möchten, wird die Stener durch die oberste Finanzbehörde des betreffen-
den Staates nach Verhältniß der Ausbente und nach dem Normalsatze (§. 1)
festgesetzt.

Bei der Ausfuhr von Branntwein nach dem Auslande wird eine Nückvergütung4. Vergütung,Steuer bei
der Steuer von 11 Silberpfennigen für das Onart zu 50 Procent Alkohol nach Tralles oren

von Branntwein
gewährt. ins Ausland.

II. Vorschriften über die Erhebung und Controlirung der Stener.

S. 6.

Wer eine Brennerei einrichten oder einen Destillirapparat auschaffen will, ist gehalten,1#46 n
solches vorher der betreffenden Stenerhebestelle anzuzeigen und derselben mindestens acht I
Tage vor Anfang des Betriebes eine Nachweisung nach einem besonders vorzuschreiben-
den Muster einzureichen, worin die Räume zur Aufstellung der Geräthe und zum Betriebe
der Brennerei, die Brenn= und Maischgefäße, als: Blasen, Helme, Maischwärmer, Kühl-
apparate, Maischbottiche, Vormaischbottiche, Kartoffeldämpfer und andere Dampfgefäße,
Kühl-, Hefen= und Schlempegefäße, Maisch-, Lutter= und andere Reservoirs u. s. w., in-
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gleichen der in Preußischen Onarten ausgedrückte gesammte Rauminhalt jedes einzelnen
dieser Geräthe genan und vollständig angegeben sein müssen. Dieser Nachweisung muß
ein einfacher Grundriß desjenigen Naumes, in welchem sich die Brennereigeräthe befinden,
und ihrer Stellung in demselben nach einem von der Stenerbehörde vorzuschreibenden
Muster beigefügt und die darin bezeichnete Stellung der Geräthe während jeder Betriebs-
zeit so lange nnverändert beibehalten werden, als Abänderungen nicht durch Einreichung
eines anderweiten Grundrisses angezeigt worden sind.

Ebenso liegt dem Besitzer einer Brennerei oder eines Destillirapparates ob, wenn
Geräth angeschafft wird, oder wenn das bereits angemeldete ganz oder zum Theil ab-
geändert worden ist, binnen drei Tagen nach der Empfangnahme des Geräthes der Stener-
hebestelle davon Anzeige zu machen und dasselbe nicht ohne die von letzterer zu ertheilende
amtliche Bescheinigung in Gebrauch zu nehmen.

Zur Anzeige binnen drei Tagen ist derselbe auch verpflichtet, wenn das bereits an—
gemeldete Geräth ganz oder zum Theil in ein anderes Lokal gebracht wird.

Diejenigen, welche zur Zeit der Publikation dieses Gesetzes eine Brennerei oder einen
Destillirapparat bereits besitzen, sind verpflichtet, den Stenerhebestellen die vorgeschriebene
Nachweisung der Betriebsräume und Geräthe, wenn ein Betrieb stattfinden soll, mindestens
acht Tage vor Anfang desselben, sonst aber jedenfalls im Laufe desjenigen Monats,
welcher der Publikation dieser Verordnung folgen wird, einzureichen, soweit dies nicht
bereits auf Grund der bisherigen gesetzlichen Vorschriften geschehen ist.

S. 7.

Besitzer von Brennereien dürfen keine Brennereigeräthe (§. 6) und andere Personen
keine Destillirgeräthe, nämlich Blasen, Helme und Kühler, weder ganz noch theilweise
aus ihren Händen geben, bevor sie es der Stenerhebestelle ihres Bezirks angezeigt und
von dieser eine Bescheinigung darüber erhalten haben.

8. 8.
Die in den Brennereien vorhandenen, die künftig hinzukommenden und die ab-

geänderten Brennereigeräthe und Gefäße werden nach der Bestimmung der Steuerbehörde
numerirt, auch von derselben nachgemessen und, soweit es thunlich ist, mit einem Stempel
versehen. Den ermittelten Rauminhalt und die Nummer muß der Brennereibesitzer an
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den Geräthen deutlich bezeichnen und diese Bezeichuung gehörig erhalten lassen; wie
solche zu bewirken und wo sie anzubringen sei, wird für jedes Geräth von der Steuer-
behörde bestimmt.

Bis zur amtlichen Nachvermessung der Meaischgefäße, welche lediglich im Interesse
der Steuerverwaltung erfolgt, dienen die über den Nauminhalt abzugebenden Anmeldungen
zur vorläufigen Berechnung der Steuer.

S. 9.
Die vorhandenen Maisch= und Destillirgeräthe werden von der Stenerbehörde für

die Zeit, während welcher ein Betrieb nicht angemeldet und gestattet worden, auf an-
gemessene Weise außer Gebrauch gesetzt.

§. 10.
Wer eine Brennerei in Betrieb setzen will, ist verpflichtet, vor dem Beginn desselben

den Betriebsplan nach den näheren Bestimmungen der §§. 24 ff. der Stenerhebestelle
anzumelden, diesen Betriebsplan in der Brennerei auszuhängen, solchen reinlich auf-
zubewahren und demselben bei dem Betriebe genau nachzukommen.

S. 11.
Wer Branntwein aus nicht mehligen Stoffen bereiten will, hat zuvor der Steuer-

hebestelle nach näherer Vorschrift des §. 35 ein Verzeichniß seiner sämmtlichen Material-
vorräthe, welches zugleich den Ort ihrer Anfbewahrung angeben muß, einzureichen, auch
jeden ferneren Zugang zur Nachtragung in das Verzeichniß sogleich anzumelden. Der
zur Verarbeitung bestimmte Theil des Materials wird auf den Grund des Betriebs-
plans, welcher den Aufbewahrungsort während der Betriebszeit angeben muß, in dem Vor-
rathsverzeichnisse abgeschrieben.

Während des Zeitraums, auf welchen der Betriebsplau lautet, und so lange die
Brennerei nicht unter Siegel gelegt worden ist, darf in der Brennerei kein anderer als
der in dem Betriebsplan angegebene Vorrath von den im §. 4 bezeichneten Stoffen vor-
handen sein.

S. 12.

Die vorstehend zur Controlirung der Steuer ertheilten Vorschriften (§§. 6 bis 11)“
und die zu deren Vervollständigung getroffenen reglementären Bestimmungen ist nicht
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nur Derjenige, welcher die Brennerei betreibt, oder für seine Rechnung betreiben läßt,
sondern auch ein Jeder, welcher bei der Brennerei beschäftigt ist, zu beobachten schuldig.

§. 13.

Die Branntweinstener ist, sofern nicht nach den von der obersten Finanzbehörde zu
erlassenden Bestimmungen eine Stundung bewilligt wird, spätestens am letzten Tage
des Monats, in welchem ein Brennereibetrieb stattgefunden hat, zu entrichten. Wer
diesen Zahlungstermin einmal versänmt, muß die Steuer bei jeder ferneren Anmeldung
vorausbezahlen.

S. 14.

Ein Erlaß der Steuer kann nur dann erfolgen, wenn durch einen außerordent-
lichen Zufall .

a) eine unvermeidliche Unterbrechung des Betriebes entsteht, oder
b) die Maische eines versteuerten unangebrochenen Bottichs gänzlich unbrauchbar

geworden ist.
§. 15.

Zu viel erhobene Gefälle werden zurückgezahlt, wenn binnen Jahresfrist, vom Tage
der Versteuerung an gerechnet, der Anspruch auf Ersatz angemeldet und begründet wird.
Wenn der Anspruch ganz oder theilweise zurückgewiesen wird, so ist dagegen der Rekurs
an die vorgesetzte Behörde binnen einer Präklusivfrist von sechs Wochen zulässig. Wendet
sich der Reklamant an eine inkompetente Behörde, so hat diese das Rekursgesuch an die
kompetente Behörde abzugeben, ohne daß dem Reklamanten die Zwischenzeit auf die
Frist anzurechnen ist.

Zu wenig oder gar nicht erhobene Gefälle können gleichfalls innerhalb Jahresfrist,
vom Tage des Eintritts der Zahlungsverpflichtung an gerechnet, nachgefordert werden.
Nach Ablauf des Jahres ist jeder Anspruch auf Zurückerstattung oder Nachzahlung der
Gefälle beziehungsweise gegen den Staat und den Steuerschuldigen erloschen; dem
Staate bleiben jedoch seine Rechte auf Schadenersatz gegen die Beamten, durch deren
Schuld die Gefälle gar nicht oder unrichtig erhoben worden, jederzeit vorbehalten, ohne
daß die Beamten befugt sind, den Steuerschuldigen wegen Nachzahlung der Gefälle in
Anspruch zu nehmen.
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III. Betriebsvorschriften.

A. Im Allgemeinen.

8. 16.

Die Einreichung des nach§.6 der Steuerhebestelle zu übergebenden Grundrisses 1. „nneldung
der Brennereiräume und Geräthe muß in doppelter Ausfertigung geschehen und ein sboe l
GEremplar von jener bescheinigt, in derselben Art, wie weiter unten im §. 2 wegen des rmere-geräthe.
Betriebsplanes bestimmt werden wird, in der Brennerei aufgehängt werden. Ummeldungder Geräthe.

S. 17.

Bei Vermessung der Blasen und der Moischbottiche ist in ihrer waagerechten ) —7
Stellung derjeuige innere Naum, welchen sie vom Boden zum äußersten Nande bis zum der Geraihe

Ueberlaufen haben, durch die Steuerbeamten ohne allen Abzug auszumitteln.

S. 18.

Die Stenerhebestelle ist verpflichtet, über die Anmeldung, die Vermessung und ihr c) Amtliche Be-
Ergebniß und die Art der Bezeichuung eine Bescheinigung zu ertheilen. —

Nur durch diese Bescheinigung, welche nebst den Vermessungs-Verhandlungen in eräthe
der Brennerei aufbewahrt werden muß, kann der Nachweis geführt werden, daß die
Geräthe vorschriftsmäßig augemeldet worden.

S. 19.
Die zu. den Brennereien gehörigen Geräthe müssen in den Betriebsräumen zu= 2. Aufscht auf

sammen aufbewahrt werden. Dahin nicht gehörige Gefäße dürfen in denselben nicht ôGVerathe
vorhanden sein.

Destillirgeräthe und Maischgefäße stehen so lange, als sie nicht zum Gewerbebetriebe
angemeldet werden, dergestalt unter besonderer Aufsicht der Stenerbehörde, daß ihre Be-
nutzung zu einem außerordentlichen Zwecke, namentlich auch zur Bereitung von Vieh-
futter, ohne Steuerentrichtung nur auf vorgängige Anmeldung und unter den von der
Steuerbehörde anzuordnenden Sicherheitsmaßregeln erfolgen darf.
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Bei Personen, welche mit dergleichen Geräthschaften blos handeln, oder sie zum
Handeln verfertigen, sind solche dieser Aufsicht nicht unterworfen.

8. 20.

Wer Destillirgeräthe besitzt, welche nicht im Gebrauch sind, ist dennoch verbunden.
sie dem Steuerbeamten auf Erfordern vorzuzeigen, damit er sich überzeugen könne, daß
sie noch in dem Zustande befindlich sind, in welchen sie zur Verhütung ihres Gebrauchs.
versetzt worden.

Diejenigen, welche Destillirgeräthe blos verfertigen, oder damit handeln, sind hier-
unter nicht begriffen.

S§. 21.

Destillirgeräthe, welche ausschließlich zu anderem Gebrauche, als zur Branntwein-
brennerei, gehalten werden, stehen zwar nicht unter der für Branntweinbrennereien an
geordneten Controle (§. 19), bleiben aber, zur Verhütung von Mißbräuchen, der
allgemeinen Aufsicht der Steuerbehörde unterworfen.

S. 22.

., Versahren, Um für die Zeit, wo die Maisch= und Destillirgeräthe nicht in Betrieb sein dürfen,um Geräthe , *

außer Gebrauch ihre unbefugte Benutzung für letzteren zu verhindern, werden entweder
n seten. a) die Geräthe an Ort und Stelle durch einen Steuerbeamten unter Verschluß ge—

setzt, in welchem Falle der Brennereibesitzer die Materialien zur Versiegelung
oder zum Verschlusse, und zwar in guter brauchbarer Beschaffenheit, zu liefern
hat, oder
es muß ein Theil des Destillirgeräths am nächsten Wochentage nach Ablauf der
Wtriebsfrist an die Steuerhebestelle abgeliefert werden. Befindei sich letztere
nicht am Orte, so wird für den Transport des Geräths auf jede halbe Meile
Entfernung Eine Stunde gut gerechuet.
Kommt es darauf an, in Brennereien, welche zum Betriebe angemeldet sind, das
Destillirgeräth während einzelner betriebsloser Tage und Stunden außer Gebrauch
zu setzen, und ist die Hebestelle über eine Viertelmeile entfernt, so kann auch ge-
stattet werden, daß ein von der Steuerbehörde zu bestimmendes Stück des
Destillirgeräths entweder bei einer zuverlässigen Person im Orte, oder, in Er-

— —

6
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mangelung einer solchen, in einem von dem Brennereilokale möglichst entfernten
Raume im Gehöft des Brennereibesitzers niedergelegt werde.

Eine zur Aufbewahrung des Destillirgeräths geeignete und willfährige Person
zu ermitteln, ist Sache des Brennereibesitzers; sie für den Zweck anzuerkennen
oder nicht, hängt von der Steuerbehörde ab.
Findet in Maischbrennereien zwischen mehreren Einmaischungen ein Zwischen-
raum in der Art statt, daß in Maischgefäßen an demselben Tag, wo sie leer
geworden, nicht wieder eingemaischt wird, so kann die Stenerbehörde verlangen,
daß jene Maischgefäße für den Tag oder die Tage des Nichtgebrauchs schief ge-
stellt werden.

Wenn eine Brennerei ganz ruht, tritt in der Regel Verschluß der Geräthe an Ort
und Stelle ein, über dessen Anlegung von dem Steuerbeamten eine Verhandlung auf-
genommen wird, welche bis zur Wiederabnahme des Verschlusses in der Brennerei auf-
bewahrt werden muß. Ob innerhalb der Betriebszeit einzelne Geräthe und welche außer
Gebrauch zu setzen, und welches der oben unter a bis d angegebenen Mittel dazu in
Anwendung kommen soll, ist nach den Umständen von der Steuerbehörde zu bestimmen.

S. 23.
Wenn in den im §. 14 erwähnten Fällen der Brennereibetrieb unterbrochen wird,

so ist dies mit Beachtung der dieserhalb zu erlassenden näheren Anordnungen sogleich der
Steuerbehörde anzuzeigen, welche die Richtigkeit der Angabe an Ort und Stelle unter-
suchen läßt und die zu entrichtende Steuer festsetzt.

B. Vorschristenfürdie-Beuutzungder Brennereien und Geräthe.

8. 24.
Der im §. 10 angeordnete Betriebsplan muß nach dem von der Steuerbehörde vor-

zuschreibenden Muster für einen vollen Kalendermonat, oder wenn der Betrieb erst im
Laufe eines Monats beginnen soll, für den noch übrigen Theil des Kalendermonats ein-
gereicht werden, und die Einreichung mindestens drei Tage vor der ersten Einmaischung
erfolgen.

Außer den im §. 14 erwähnten Fällen kann eine Abänderung des angemeldeten
Betriebs einmal im Monate dann gestattet werden, wenn der Betrieb dadurch verstärkt wird.

2
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8. 25.
2. Anfertigung Der Betriebsplan, zu dessen Anfertigung nur allein das von der Stenerhebestelle
*t Wn unentgeltlich zu liefernde Formular benutzt werden darf, muß deutlich geschrieben und,
wiue, znd e ohne daß darin etwas abgeändert oder ausgelöscht ist, zweifach der ersteren übergeben werden.

elben. Mangelhaft gefertigte Betriebspläne gibt dieselbe sofort zur Berichtigung zurück,
und es wird in solchen Fällen die Einreichung als nicht geschehen betrachtet.

Findet sich bei der von der Hebestelle vorzunehmenden Prüfung des Betriebsplaus.
nichts zu erinnern, so werden beide Exemplare von derselben genehmigt und vollzogen:
das eine bleibt bei der Steuerhebestelle, das andere wird dem Brennereibesitzer zurück-
gegeben, welcher gehalten ist, noch vor Anfang der ersten Einmaischung dasselbe an einem
hellen Orte in der Brennerei, welchen die Stenerbehörde dazu auswählt, anzuheften und
dort in einem Behältnisse, über dessen Beschaffenheit die Steuerbehörde nähere Anleitung
geben wird, während der ganzen Dauer des angemeldeten Betriebs unbeschädigt zu er-
halten, damit die Aufsichtsbeamten und jeder, der in die Brennerei eintritt, alsbald solches
einsehen können.

Wenn die Betriebszeit abgelaufen ist, muß dieses Exemplar von dem Breuuereibesitzer
binnen drei Tagen an die Hebestelle zurückgeliefert und kaun alsdann gegen das bei der
Steuerhebestelle zurückgebliebene Exemplar ausgetauscht werden.

 S§. 26.
e ienein Für jeden zur Einmaischung bestimmten Tag darf nicht unter 600 Preußische Quart

Beirieb. Maischraum angemeldet werden, auch sind kleinere Maischbottiche als von 300 Qnart
a) Beschränk . . ..-.

)der"s)))kkcfi«ilci;«-"g Inhalt nicht zuläßig.
E— Die Einmaischungen dürfen nur geschehen: .

und Zeit in den Monaten Oktober bis einschließlich März von Morgens 6 Uhr bis.

Abends 10 Uhr, in den übrigen Monaten aber von Morgens4bis Abends 10 Uhr.

.. 27.
b) Regelmäßig- Dem Brennereibesitzer bleibt zwar freigestellt, wie oft und wann er während des
keitim Gebrauch » . . . . .-

clvclklsllojmiiTiTZU Monats, für welchen er den Betrieb angemeldet hat, die angemeldeten Maischbottiche
betlite. benutzen will; die Beuutzung derselben muß jedoch in einer regelmäßigen Reihenfolge der—

gestalt geschehen, daß in dem zuerst geleerten Maischbottiche auch mit der Einmaischung
zuerst wieder begonnen wird.
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g. 28.

Wenn die Bereitung und Aufbewahrung der Maische bis zum Abbrennen derselben
nicht in den versteuerten Maischbottichen allein geschehen soll, sondern dazu, oder zu einer
mit der Branntweinfabrikation zu verbindenden Hefenbereitung aus Meische, die steuer-
freie Benutzung noch anderer Gefässe oder Geräthe gewünscht wird, so muß dazu die
besondere Erlanbniß der Steuerbehörde nachgesucht werden.

S. 29.
Dem Brennereibesitzer ist gestattet, die Maische entweder am dritten oder vierten Tage

nach der Einmaischung, den Tag derselben mitgerechnet, abzubrennen und darnach den
Betriebsplau einzurichten. Die an Einem Tage bereitete Maische muß auch an Einem
Brenntage vollständig abgeluttert werden.

Ein früheres oder späteres Abbrennen der Meische ist in der Regel nicht gestattet;
wird in außerordentlichen Fällen eine Ansnahme nöthig, so muß zuvor der Stenerhebe-
stelle davon Anzeige gemacht, und deren schriftliche Genehmigung, welche jedoch bei An-
trägen auf späteres Abbrennen nicht über den vierten Tag hinaus gegeben wird, dem
Betriebsplan beigeheftet werden.

S. 30.
An den Tagen, wo Branntweinblasen zum Betriebe angemeldet sind, darf in der

Regel von 7 Uhr Abends bis 5 Uhr Morgens nicht gebrannt werden. Ist wegen der Stärke
des Betriebs, oder nach der Eigenthümlichkeit des Breungeräths, oder in anderen besonderen
Fällen eine Ausnahme nöthig, so ist darauf bei der Steuerbehörde anzutragen, welche
nach Prüfung der für den Antrag geltend gemachten Gründe die Genehmigung, den Um-
ständen nach, nicht versagen wird.

S. 31.
Wenn unter amtlichen Verschluß gesetzte Maisch= und Destillirgeräthe in Betrieb

kommen sollen, so bestimmt die Hebestelle, wann sich ein Beamter zur Abnahme des Ver-
schlusses in der Brennerei einfinden soll.

Der Brenner ist nicht gehalten, auf den Beamten länger als eine Stunde über die
bestimmte Zeit zu warten, und kann nach deren Ablauf, wenn ein bekannter und glaub-
würdiger Mann gegenwärtig ist, und dieser den Verschluß als unversehrt anerkannt hat,
denselben abnehmen.
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*ö Da, wo die Braumalzstener besteht, darf bei demgleichzeitigen Betriebe der Brauerei
Kitigen Vetrieb und Brennerei für die letztere, falls nicht die von der Brauerei zu entrichtende Steuer
und Brennerei. fixirt ist, reines Malzschrot nicht verwendet, das zur Brennerei bestimmte Malz muß viel-

mehr vor dem Schroten auf der Mühle wenigstens zum vierten Theile mit ungemalztem
Noggen vermischt werden. Wird an Orten, wo die Braumalzsteuer besteht, neben der
Brauerei Branntwein aus Kartoffeln gebrannt, so ist zu letzterem Behufe der Gebrauch
von reinem Malzschrot zwar gestattet, dasselbe muß jedoch besonders angemeldet und auf-
bewahrt werden und steht unter der Aufsicht und Kontrole der Stenerbehörde.

g. 33.
— Bezüglich der Anmeldung des Betriebs kommen die Bestimmungen der S§. 24 und 25

von, — auch bei der Bereitung von Branntwein aus nicht mehligen Stoffen zur Anwendung.
ligen Stoffen. Der Betriebsplan darf für die Periode, auf welche er lautet, in der Regel nur auf
be Aeumelpung Stoffe von einem und demselben Stenersatze gerichtet sein; wer für die ganze angemeldete

Betriebszeit den höheren Stenersatz (§. 4 Lit. b.) entrichtet, ist in der Wahl der nicht
mehligen Stoffe und deren Abwechselung keiner Beschränkung unterworfen.

Wer in einem Jahre nicht mehr als 15 preußische Eimer Stoffe der ersten (I. 4 L#t. a.)
oder 7 Eimer der zweiten Art (§. 4 Lit. h.) zu Branntwein verwenden kann oder will,
muß diesen Vorrath innerhalb eines Kalendermonats abbrennen, auch darf überhaupt nicht
weniger als beziehungsweise 15 und 7 Eimer für rinen Monat angemeldet werden.

S. 34.

—— nn In Ansehung der Brennzeit greifen zwar die Bestimmungen des §F. 30 ebenfalls
Platz, jedoch kann dieselbe, wenn die Anzahl der angemeldeten Blasenfüllungen, welche
nicht unter zwei an einem Tage sein darf, der Produktionsfähigkeit der Blase innerhalb
der vierzehnstündigen Brennzeit nicht entspricht, durch die Stenerbehörde auf das wirkliche
Bedürfniß vermindert werden.

§. 35.
nl= Die im §. 11 vorgeschriebenen Material-Vorrathsverzeichnisse müssen in doppelter
) Abgabe von Ausfertigung übergeben werden, und die Art und Menge des in jedem Gefäße befind-
kehte - lichen Materials, sowie den Aufbewahrungsort enthalten.

nissen. Auf dieses Verzeichniß findet dasjenige ebenfalls Anwendung, was im §. 25 wegen
der Betriebspläne vorgeschrieben ist.
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g. 36.
Bei Revision der Vorräthe an Material werden alle, dergleichen Vorräthe enthaltende #) Aroihion der

Gefäße für voll angenommen; bei eingestampften Weintrestern, Kernobst und Trestern
von demselben jedoch für die obere unbrauchbare Schicht zehn Prozent von dem Inhalt
des Gefäßes in Abzug gebracht.

8. 37.
Der Revision wird das nach8.35 abzugebende Verzeichniß zum Grunde gelegt und

unter demselben der Befund von dem revidirenden Beamten bescheinigt. Ergiebt sich

hierbei nach dem im vorigen Paragraphen gedachten Abzuge gegen den angezeigten Ge-
sammtvorrath ein Mehrbetrag und beläuft sich dieser nicht auf ein Zehntheil, so tritt,
wie bei einem Minderbefund, nur eine Berichtigung des Verzeichnisses ein; wegen eines
größeren Mehrbetrages muß jederzeit das Strafverfahren eingeleitet werden. Das eine
Eremplar des mit der Revisionsbescheinigung versehenen Verzeichnisses wird bei der Steuer-
hebestelle zurückbehalten, das andere Exemplar aber dem Brennereibesitzer zurückgegeben,
der solches aufbewahrt und bei Aufstellung der Betriebspläne benutzt.

S. 38.
Werden neue Vorräthe angeschafft, so müssen solche der Hebestelle angemeldet und

unter gehöriger Revision in dem Verzeichnisse (§. 35) in Zugang gebracht werden. Ebenso
muß jede Verwendung des in diesen Verzeichnissen enthaltenen Materials zu anderen
Zwecken, als unter gehöriger Anmeldung zum Branntweinbrennen, der Hebestelle ange-
zeigt und nachgewiesen werden, es müßte denn auf ferneren Brennereibetrieb bis zum
nächsten Septembermonat ganz verzichtet werden, in welchem Falle die Materialkontrole,
von der Verzichtung ab, bis dahin aufhört.

S. 39.
Der zum Brennen angemeldete und von dem Vorrathsverzeichnisse zu diesem Zwecke

abgeschriebene Theil der Materialien wird auf den Grund des Betriebsplaus besonders
revidirt und unter demselben der Befund von der Hebestelle bescheinigt. Bei Abweich-
ungen des Befundes von dem angemeldeten Betrage findet die dieserhalb in dem§.37
gegebene Vorschrift Anwendung.

Die Steuerzeichen an den Gefäßen müssen, bis deren Inhalt ganz abgebrannt ist,
unverletzt erhalten werden.

Liecsihe
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S. 40.
Material, welches bei der Revision verdorben und untauglich zur Verwendung auf

Branntwein gefunden werden möchte, ist von dem revidirenden Steuerbeamten, wenn es
mehr als die oben nach§.36 zu vergütende Schicht begreift, entweder mit Zustimmung
des Breunereibesitzers aus dem Aufbewahrungsgefäß sogleich auszusondern und von dem
Vorrathsverzeichnisse oder dem Betriebsplane abzusetzen, oder aber, wenn der Brennerei-
besitzer dieses nicht will, oder nicht zugegen ist, das ganze Gefäß, worin sich dieses ver-
dorbene Material befindet, aus der Vorrathserklärung auszuscheiden.

Außerdem kann auf angebliches Verdorbensein von Material keine Rücksicht ge
nommen werden.

S. 41.
Für Brennereibetrieb, der unnnterbrochen wenigstens sieben Tage fortgehen soll,

kann auch, und zwar auf diese oder längere Zeit innerhalb jeden Kalendermonats,
Fixation der Steuer eintreten. Diese wird dann berechnet nach Maßgabe der zu ver-
wendenden Materialgattung und derjenigen Menge dieses Materials, welche während der
erklärten Betriebszeit ohne Unterbrechung mit den zum Gebrauch bestimmten Destillir-
geräthen nach ihrer Betriebsfähigkeit (§. 34) in Branntwein umgewandelt werden kann.

Die Steuerkontrole beschränkt sich alsdann allein darauf, die Geräthe nur während
der Betriebszeit außer Verschluß zu lassen und dahin zu sehen, daß keine höher bestenerten
Materialgattungen zur Verwendung auf Branntwein kommen.

Die oben vorgeschriebene Materialkontrole ruht für so fixirte Brennereien und sie
sind nicht gehalten, besondere Betriebspläne abzugeben, oder ihre Materialbestände nach
zuweisen. Eine solche Steuerfixation hängt übrigens von dem freien Uebereinkommen
der Verwaltung mit dem Steuerpflichtigen ab, und es sind zu dem Ende die Beding-
ungen in der Fixationsbewilligung bestimmt auszudrücken.

Die Steuerbehörde kann zu jeder Zeit die Fixationsbewilligung zurückuehmen, wenn
die Geräthe verändert und die festgesetzten Bedingungen nicht erfüllt werden.

S. 42.
Brennereien, welche außer den §.4genannten Stoffen auch Getreide, Kartoffeln

u. s. w. auf Branntwein verarbeiten, sind in dieser Hinsicht ganz nach den für die
Brauntweinbereitung aus solchen Materialien bestehenden Vorschriften zu behandeln.
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IV. Rechte und Pflichten der Steuerbeamten bei Ausübung des Dienstes.

S. 43.
Das Gebände, in welchem eine Brennerei betrieben wird, wohin auch die Räume,

in welchen die Gefäße zum Einmaischen, Abkühlen, Kochen und Dämpfen des Materials
aufgestellt sind, sowie die Gefäße, in welchen nicht mehlige Stoffe, und die Räume, in
denen außer Gebrauch gesetzte Theile des Destillirgeräths aufbewahrt werden, gehören,
kann, sobald die Brennerei zum Betriebe angemeldet ist, zu jeder Zeit, sonst aber nur
von Morgens 6 bis Abends 9 Uhr von den Stenerbeamten behufs der Nevision be-
sucht, und muß ihnen zu dem Behufe sogleich geöffnet werden.

So lange in der Brennerei gearbeitet wird, muß der Zugang derselben stets unver-

schlossen sein. *

In derselben erstreckt sich die Revisionsbefugniß der Beamten darauf, nachzusehen, daß
a) überhaupt die Brennereigeräthe unverändert, so wie sie angegeben und bezeichnet

worden, auch keine unangemeldeten Geräthe vorhanden sind, und außer Gebrauch
gesetzte Geräthe sich noch in diesem Zustande befinden;
der abgegebene Betriebsplan in allen Theilen pünktlich befolgt werde, auch,
insofern aus nicht mehligen Stoffen gebrannt wird, keine unangemeldete Gefäße
mit dergleichen Stoffen vorhanden sind.

Ist gegründeter Verdacht vorhanden, daß Unterschleife, um dem Staat die schul-
digen Gefälle zu verkürzen, begangen worden, und deßhalb eine förmliche Haussuchung
erforderlich, es sei bei Personen, welche Brennerei betreiben, oder bei anderen, so
darf sie nur unter Beachtung der für Haussuchungen im Allgemeinen vorgeschriebenen
Formen und an solchen Orten stattfinden, die zur Begehung des Unterschleifs oder Ver-
heimlichung von Beständen steuerpflichtiger Gegenstände geeignet sind.

F. 46.
Diejenigen, bei welchen revidirt wird, und deren Gewerbsgehülfen sind verbunden,

den revidirenden Beamten diejenigen Hülfsdienste zu leisten, oder leisten zu lassen, welche
erforderlich sind, um die ihnen obliegenden Geschäfte, es mögen solche in Revision des
Betriebs, Nachmessung der Geräthe, Anlegung des Verschlusses oder Feststellung des

——
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Thatbestandes bei vorgefundenen Unrichtigkeiten bestehen, in den vorgeschriebenen Grenzen
zu vollziehen.

8. 47.
2. Dienststund Die Diensts · · ie Er sbe — . .und fansne Die Dienststunden, in welchen die Erhebungsbeamten an den Wochentagen zur Ab-

sertigung. fertigung der Steuerpflichtigen bereit sein müssen, bestimmt die Verwaltung. Als Regel
wird festgesetzt, daß, wo die Hebestellen mit zwei oder mehreren Beamten besetzt sind,
die Dienststunden folgende sein sollen:

in den Wintermonaten Oktober bis Februar einschließlich Vormittags von 8 bis
12 Uhr und Nachmittags von 1 bis 5 Uhr,

in den übrigen Monaten von 7 bis 12 Uhr und von 2 bis 5 Uhr. — An anderen

Orten sind die Dienststunden auf die Vormittagszeit von 9 bis 12 Uhr eingeschränkt.
Wenn es nöthig ist, muß auch außer dieser Zeit die Abfertigung der Steuer-

pflichtigen möglichst bewirkt werden. Abweichungen von vorstehenden Bestimmungen sollen
an den Orten, wo dergleichen stattfinden, besonders bekannt gemacht werden.

8. 48.
* Wiepnenvon Von den Steuerschuldigen dürfen die Steuerbeamten unter keinen Umständen für

irgend ein Dienstgeschäft ein Entgelt oder Geschenk, es sei au Geld, Sachen oder Dienst-
leistung, es habe Namen, wie es wolle, verlangen oder annehmen. Andererseits dürfen
die Steuerpflichtigen dergleichen unter keinen Umständen und unter keinerlei Vorwand
geben oder nur antragen, ohne sich straffällig zu machen.

8. 19.
. znlasfoen Außer den bestimmten Steuersätzen wird nichts erhoben; Cnittungen und Beschei-
von Nebenerhebe

ungen. nigungen der Stenerbehörden werden gebührenfrei ertheilt.

V. Von den Strafen und dem Strafverfahren.

A. Allgrmeine Strafbestimmungen.
8. 50§. 50.

E— Wer eine Gewerbshandlung, von deren Ausübung die Entrichtung der Branntwein-randa . «

steuer abhängig ist, vornimmt, hat, wenn solche entweder in einem von der Steuerhebe-
stelle vollzogenen Betriebsplane gar nicht angegeben ist, oder von der hierin angegebenen
dergestalt abweicht, daß daraus eine Verkürzung der Steuer folgt, die Strafe der
Defrandation verwirkt.
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8. 51.
Die Strafe der Defraudation besteht in einer Geldbuße, welche dem vierfachen Be= a im ersten

trage der vorenthaltenen Steuer gleichkommt. Die Steuer ist überdem von der Strafe dal.

unabhängig zu entrichten.

Im Falle der Wiederholung nach vorhergegangener Bestrafung wird die Strafeb) im ersten Rück-
auf den achtfachen Betrag der vorenthaltenen Steuer bestimmt. Außerdem darf der sal.
Schuldige, wenn er Brenner ist, das Recht zum Brennen in einem Zeitraume von drei
Monaten weder selbst ausüben, noch durch einen Anderen zu seinem Vortheile aus-
üben lassen.

Im dritten Falle der Uebertretung nach vorhergegangener zweimaliger Bestrafung P e
ist der sechszehnfache Betrag der nicht erlegten Stener als Strafe verwirkt. Ist der
Schuldige ein Brenner, so darf er das Gewerbe des Brennens nie und zu keinen Zeiten
weder selbst ausüben, noch durch einen Anderen zu seinem Vortheile ausüben lassen.

S. 54.
Wenn Maischgefäße, welche von der Steuerbehörde außer Gebrauch gesetzt worden, f

unbefugter Weise zum Einmaischen benutzt worden sind, so soll die Berechnung der tionsstrafe,
Stener und der Defraundationsstrafe in der Art geschehen, daß auf jeden dritten Tag woabet
von der Stunde ab, wo die Maischgefäße zuletzt amtlich unter Verschluß gefunden wor- inich oer

k, "* „26 144 " : 1 ; unbefugter Weise
den sind, bis zur Zeit der Entdeckung eine-Einmaischung angenommen wird. benugt Vrrltei

Sind in Brennereien, wo Branntwein aus nicht mehligen Stoffen bereitet wird,
Destillirgeräthe, welche von der Steuerbehörde außer Gebrauch gesetzt worden, unbefugter
Weise wieder in Betrieb gebracht, so werden die verkürzte Steuer und der Betrag der
Defrandationsstrafe nach derjenigen Materialmenge zum höchsten Steuersatze berechnet,
welche seit der Stunde, wo das unbefugterweise gebrauchte Destillirgeräth zuletzt amtlich
unter Verschluß gefunden worden ist, bis zur Zeit der Entdeckung auf diesem Geräth
hat zu Branntwein verarbeitet werden können.

S. 56.8

Wird den bei Fixationsbewilligungen festgesetzten Bedingungen zur Verkürzung der tees
Steuer entgegengehandelt, so tritt die Strafe der Defraudation ein. tionsstrafe bei

der Verletzung
· von Fixations-
3 bewilligungen.
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B. Besondere Strafbestimmungen.

S. 57.

in gel xm Die Einmaischung oder Zubereitung von Maische, die dem Steuerbeamten gar nicht
E angesagt, oder die an anderen Tagen, in anderen Räumen oder in anderen Gefäßen,

reitung und als den in dem amtlich bestätigten Betriebsplaue dazu angemeldeten, vorgenommen wird.
ebenih soll an und für sich mit einer Geldbuße von Einhundert Thalern (Einhundert und

fünfzig Gulden) und mit der Konufiskation der gebrauchten Gefäße bestraft werden, die
gesetzliche Defraudationsstrafe daneben aber nur alsdann eintreten, wenn die Absicht
einer Verkürzung der Stener nachgewiesen wird.

S. 58.

4 tuafe,ver Wenn der Vorschrift des §. 11 entgegen steuerpflichtige Materialien entweder gar
te nicht angezeigt, oder in größerer Menge, als solche nach den Bestimmungen der S#§. 36

steuerpflichiger und 37 straffrei ist, oder au anderen Orten, als das Vorrathsverzeichniß und der Be-
Stoffe triebsplan ergeben, vorgefunden werden, so findet eine Geldbuße von Einhundert Thalern

(Einhundert und fünfzig Gulden) statt. Wird bei Zuwiderhandlungen obiger Art zu-
gleich die Absicht der Steuerverkürzung nachgewiesen, so tritt außerdem noch die Defrau-
dationsstrafe hinzu.

S. 59.

krws Wenn die Brennereigeräthe oder die damit vorzunehmenden oder vorgenommenen
nnd– Veränderungen nicht, wie im §. 6 vorgeschrieben ist, angezeigt worden, so tritt die Kon-

räthe. fiskation der verschwiegenen, veränderten oder anderswohin gebrachten Stücke und eine
Geldstrafe von 25 bis 100 Rthlr. (40 bis 150 Gulden) ein.

8. 60.

1untre der Wer der Vorschrift im §.7 zuwider Brennerei= oder Destillirgeräthe, ohne Anzeige
Anzeige beim bei der Steuerhebestelle und darüber erhaltene Bescheinigung, einem Anderen übergiebt,

neb ..,.. 3 7.
Ocraeiheneenuon,verfälltineine Strafe von 5 bis 20 Rthlr. (5 bis 30 Gulden), welche bei Wieder-

dere Hand. holungen auf 20 bis 50 Rthlr. (30 bis 75 Gulden) erhöht wird.

F. 61.
5. Straf Oer — noichri; — n . « ·- -

2. Werden die im §. 8 vorgeschriebenen Bezeichnungen der Geräthe unterlassen, so
Geräthebezeic= kommen die Strafbestimmungen des §. 59 zur Anwendung.

mung.
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S. 62.
Abweichungen von den Tageszeiten, in welchen eingemaischt werden soll, sowie Ab- W—W*“*“*Jö

weichungen von den deklarirten Tagen des Blasenbetriebs, oder von der an diesen Tagen ver Maicch= und
gestatteten Brenufrist werden mit 2 Rthlr (3 Gulden) und bei Wiederholungen mit Irem
5 bis 20 Rthlr. (5 bis 20 Gulden) bestraft.

S. 63.
Eigenmächtige Beränderungen in dem von der Steuerhebestelle vollzogenen Betriebs= 7. Strafe des

plane (§. 10), insofern dadurch nicht eine härtere Strafe verwirkt ist, werden mit 2 bis awd brihrnn
50 Rthlr. (3 bis 75 Gulden) bestraft. Im Wiederholungsfalle tritt Verdoppelung der n“’mßes
Strafe und im dritten Uebertretungsfalle überdem der Berlust der Befugniß zur Be- keriar n
treibung der Brennerei ein. Auch Derjenige, welcher seinen Betriebsplan nicht reinlich
aufbewahrt oder nicht bereit hält, solchen jederzeit dem Revisionsbeamten gleich vorlegen
zu können, wird schon deshalb um Ein bis fünf Thalex (Ein bis fünf Gulden) bestraft,
wenn auch nicht erweislich ist, daß derselbe, um eine Kontravention zu verbergen, weg-
geschafft oder beschädigt worden.

Was vorstehend in Betreff der Betriebspläue angeordnet worden, gilt auch für die
Material-Vorrathsverzeichnisse (. 11.).

S. 64.
Wer den amtlichen Verschluß, durch welchen Maisch-, Destillir= und andere Geräthe §. Verleung

· . . -- . .. des Verschlusses

außer Gebrauch gesetzt worden, abnimmt, verletzt oder sonst unbrauchbar macht, die vor- eber denschaes,
geschriebene Bezeichnung der Geräthe (§. 8) zerstört, verändert oder nachmacht, wird, sung ier Ge
wenn auch eine Steuerverkürzung nicht beabsichtigt worden, bei einer Veränderung oder
Zerstörung der vorgeschriebenen Bezeichnungen mit der im §. 59 bestimmten Strafe
und bei Verletzung des amtlichen Verschlusses der Maisch= und Destillirgeräthe mit einer
Geldbuße von 2 bis 20 Rthlr. (3 bis 30 Gulden) belegt, falls nicht glaubwürdig dar-
gethan wird, daß die Zerstörung der Bezeichnung oder die Verletzung des Verschlusses
durch einen vom Stenerpflichtigen nicht verschuldeten Zufall entstanden, und davon gleich,
nachdem solche wahrgenommen worden, Anzeige geschehen ist.

S. 65.
Die Uebertretung anderer in diesem Gesetz enthaltenen Vorschriften und der in u#. Bestrafung
—t . . . . « ·» onstiger Gesetz=

Gemäßheit derselben erlassenen und gehörig bekannt gemachten Verwaltungsvorschriften, Kerterunee
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auf welche keine besondere Strafe gesetzt worden, soll mit einer Geldbuße von 1 bis
10 Rthlr. (1 bis 15 Gulden) geahndet werden.

C. Vertretungsverbindlichkeit für verwirkte Geldstrafen.

S. 66.
I. Wer Brennerei treibt, haftet, was die im §. J1 bis einschließlich §. 65 verhängten

Geldstrafen betrifft, mit seinem Vermögen für seine Verwalter, Gewerbsgehülfen, sowie
für diejenigen Hausgenossen, welche in der Lage sind, auf den Gewerbebetrieb Einfluß
zu üben, wenn

1. diese Geldstrafen von dem eigentlich Schuldigen wegen Unvermögens nicht beige-
trieben werden können, und zugleich

2. der Nachweis erbracht wird, daß der Brennereitreibende bei Auswahl und An-
stellung der Verwalter und Gewerbsgehülfen, oder bei der Beaufsichtigung der-
selben, sowie der Eingangs bezeichneten Hausgenossen fahrlässig, das heißt, nicht
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes zu Werke gegangen ist.

Als solche Fahrlässigkeit gilt insbesondere die wissentliche Anstellung beziehungs-
weise Beibehaltung eines wegen Branntweinsteuer-Defrandation bereits bestraften Ver-
walters oder Gewerbsgehülfen, falls nicht die oberste Finanzbehörde die Anstellung be-
ziehungsweise Beibehaltung eines solchen genehmigt hat.

Ist ein Brennereitreibender, welcher nach, den Bestimmungen dieses Gesetzes isub=
sidiarisch in Anspruch genommen wird, bereits wegen einer von ihm selbst in der nach-
gewiesenen Absicht der Steuerverkürzung begangenen Branntweinsteuer-Defrandation be-
straft, so hat derselbe die Vermuthung fahrlässigen Verhaltens so lange gegen sich, als
er nicht nachweist, daß er bei Auswahl und Anstellung, beziehungsweise Beaufsichtigung
seines Eingangs bezeichneten Hülfspersonals die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäfts-
mannes angewendet hat.

II. Hinsichtlich der in Folge einer Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften dieses
Gesetzes vorenthaltenen Steuer haftet der Brennereitreibende für die unter #I bezeichneten
Personen mit seinem Vermögen, wenn die Stener von dem eigentlich Schuldigen wegen
Unvermögens nicht beigetrieben werden kann.

In denjenigen Fällen jedoch, in welchen die Berechnung der vorenthaltenen Stener
lediglich auf Grund der in diesem Gesetze vorgeschriebenen Vermuthungen erfolgt (88. 54,
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55), tritt die subsidiarische Haftbarkeit des Brennereitreibenden nur unter der zu I. 2

bestimmten Voraussetzung ein.
III. Zur Erlegung von Geldstrafen auf Grund subsidiarischer Haftung in Gemäß=

heit der Vorschriften zu l. kann der Brennereitreibende nur durch richterliches Erkennt-
niß verurtheilt werden.

Dasselbe gilt für die Erlegung der vorenthaltenen Steuer, welche auf Grund der
in diesem Gesetze vorgeschriebenen Vermuthungen berechnet wird.

IV. Die Befugniß der Steuerverwaltung, statt der Einziehung der Geldbuße von
dem subsidiarisch Verhafteten und unter Verzicht hierauf, die im Unvermögensfalle an
die Stelle der Geldbuße zu verhängende Freiheitsstrafe sogleich an dem eigentlich Schul-
digen vollstrecken zu lassen, wird durch die vorstehenden Bestimmungen nicht berührt.

D. Zusammentreffen mehrerer Zuwiderhandlungen gegen die Gesetze.

S. 67.
Treten der Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes andere Ver-

gehen oder Verbrechen hinzu, so kommen die allgemeinen Strafgesetze zur Anwendung.
Ist mit einer Defrandation zugleich eine Verletzung besonderer Vorschriften dieses

Gesetzes verbunden, so tritt die darauf gesetzte Strafe in der Regel der Strafe der
Defraudation hinzu.

Im Falle mehrerer oder wiederholter Zuwiderhandlungen gegen dieses Gesetz, welche
nicht in Defraudationen bestehen, soll, wenn die Kontraventionen derselben Art sind und
gleichzeitig entdeckt werden, die Kontraventionsstrafe, insbesondere die durch die S§. 57
und 58 verhängte Strafe von Einhundert Thalern (Einhundert und fünfzig Gulden)
gegen den subsidiarisch Verpflichteten (§. 66), gleichwie gegen die eigentlichen Thäter und
Theilnehmer, nur in einmaligem Betrage festgesetzt werden.

E. Strafe der gestechung der Beamten und der Widersehlichkeit gegen Beamte, Umwandlung der
Geldstrafen, Verfahren bei Zuwiderhandlungen und Verjährung. "

8. 68.
In Ansehung der Bestrafung wegen Bestechung der Beamten und wegen Wider-

setzlichteit gegen Beamte, zu welcher auch die Versagung der im §. 16 den Gewerbe-
treibenden zur Pflicht gemachten Hülfsleistung gerechnet wird, ferner in Ansehung der
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Verwandlung der Geld= in Freiheitsstrafen, sowie des Verfahrens bei Verfolgung von
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes und der Verjährung der
Strafen kommen die entsprechenden Anordnungen des Zollstrafgesetzes und, wenn solche
darin nicht enthalten sind, die betreffenden allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen in
Anwendung.

· 8. 69.

Der obersten Finanzbehörde des betreffenden Staats, welche für Ausführung dieses
Gesetzes zu sorgen hat, bleibt die Bestimmung der Hebestellen und Beamten, welchen die
Erhebung der Branntweinsteuer und die Kontrole übertragen wird, sowie der Erlaß der
erforderlichen Kontrolvorschriften und Instruktionen überlassen. Auch ist dieselbe er-
mächtigt, soweit nach den örtlichen Verhältnissen das Bedürfniß von Erleichterungen be-
züglich der in den S§. 16 bis 42 dieses Gesetzes ertheilten Betriebsvorschriften sich er-
giebt, solche Erleichterungen für die von dem Bundesrathe zu bemessende Uebergangs-
periode anzuordnen.

Soweit die Vorschriften dieses Gesetzes auf Preußische Währung und Preußisches
Gemäß sich beziehen, hat die betreffende Finanzbehörde, nach Bedürfniß, diese Vorschriften
in ihrer Anwendung auf die in dem betreffenden Landestheile gesetzlich bestehende Währung
und das bestehende Gemäß näher zu bestimmen.

S. 70.
Dieses Gesetz tritt in dem zum Norddeutschen Bunde gehörenden Theil des Groß-

herzogthums Hessen mit dem 1. Juli 1869, in den übrigen im Eingange genannten
Staaten und Gebietstheilen aber mit demjenigen Tage in Kraft, welchen das Präsidium
für jeden dieser Staaten und Gebietstheile bestimmen wird.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Bundes-
Insiegel.

Gegeben Schloß Babelsberg, den 8. Juli 1868.

(I. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

Gedruckt bei G. Hasselbrink (Chr. Scheusele).
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Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
Ausgegeben Stuttgart Mittwoch den 28. September 1887.

Inhalt.
Uerfügung des Finanzministeriums zu Vollziehung der Reichsgesetze, betreffend die Bestenerung des Brauntweins

vom 21. Juni 1887 und vom 8. Juli 1868. Vom 25. September 1897.

Verfügung des Finanzministeriums
zu Vollzichung der Reichsgesetze, betreffend die Besteuerung des Granntweins

vom 24. Juni 18387 und vom 3. Juli 1868.
Vom 25. September 1887.

Zu Vollziehung des Gesetzes vom 21. Juni d. Is., betreffend die Besteuerung des
Branntweins (R.G. Bl. S. 253) und des Gesetzes vom S. Juli 1865, betreffend die Be-
steuerung des Branntweins in verschiedenen zum Norddeutschen Bunde gehörenden Staaten
und Gebietstheilen (Reg. Blatt 1887 S. 332) wird folgendes verfügt:

I. Allgemeine Beltimmungen.
S. 1.

1) Erhebungssätze.
1) Der Berechnung der Maischbottichsteuer (Gesetz vom 8. Juli 1868, S. 3, Gesetz

vom 21. Juni 1887, §. 11 Z. 1I. und II.) ist der ganze vom Boden bis an den Rand
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gemessene Rauminhalt der Maischbottiche zu Grunde zu legen; ein Abzug für den Gär-
oder Steigraum ist nicht zulässig.

2) Gemäß §. 4 lit. c des Gesetzes vom 8. Juli 1868 wird der Steuersatz für 1 I
umgeschlagenes Bier bis auf weiteres auf 60 J festgesetzt.

3) Außer den in §. 41 III. lit. b des Gesetzes vom 24. Juni 1887 genannten
Materialien unterliegen dem Steuersatz von 0,15 J/¾ für 1 hl die Schleedornbeeren und
die zur Weinbereitung nicht tanglichen Trauben.

4) Gesuche um Freilassung von der Maischbottich= oder Branntweinmaterialstener
gegen Entrichtung eines Zuschlags zur Verbrauchsabgabe (Gesetz vom 24. Juni 1887
§. 42 I. Abs. 3) sind von dem Kameralamt und Umgeldskommissariat in willfährigem
Sinne zu erledigen, soferne nicht Anstände vorliegen; in letzterem Fall entscheidet auf
Vorlage das Steuerkollegium.

§. 2.
2% Bbrennereileiter, Person des Steuerpflichtigen; Termin zur Steuerzahlung.

(Gesetz vom 8. Juli 1868 §S. 12 und 13. Gesetz vom 24. Juni 18867 SFS. 1. 3. 13. 41. und 42.)

I) Brennereiinhaber, welche den Betrieb nicht selbst leiten, haben dem Ortssteueramt
schriftlich diejenigen Personen anzuzeigen, welche in ihrem Namen und Auftrag handeln.

2) Zur Entrichtung der Maischbottich= und Branntwein-Materialstener in Brennereien
welche der Betriebsplankontrolle unterliegen, ist der Brennereiinhaber (Besitzer oderPächter)
verpflichtet.

In den der Abfindung (Fixation) unterliegenden Brennereien hat der Brennereiinhaber
sowohl die Fabrikationssteuer (Maischbottich= oder Materialsteuer), beziehungsweise den
an Stelle derselben tretenden Zuschlag zur Verbrauchsabgabe, als auch die Verbrauchs-
abgabe selbst zu entrichten.

Bezüglich der Entrichtung der Verbrauchsabgabe, sowie des an die Stelle der Fabri-
kationssteuer tretenden Zuschlags zu der Verbrauchsabgabe, sofern diese Abgaben in
Brennereien mit Sammelgefässen oder Meßapparaten aufallen, wird auf die Bestimmungen
in §. 3 des Gesetzes vom 24. Juni 1887 und die dazu ergangenen Ausführungsbestim-
mungen des Bundesrathes verwiesen.

3) Die in Ziffer 2 Abs. 1 und 2 bezeichneten Abgaben sind mit der Gröffnung des.
Steneransatzes an den Steuerpflichtigen, beziehungsweise dessen Vertreter, welche durch
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Zustellung der von dem Ortssteuerbeamten vollzogenen Betriebspläne und Betriebserklä—
rungen rc. an den Brenner erfolgt, zahlungsfällig, sie werden aber, wofern nicht ein
Ausfall an der Steuerschuldigkeit zu befürchten oder läugere Stundung gewährt worden
ist, in der Regel vierteljahrsweise je am Anfang der Monate Januar, April, Juli und
Oktober für den im letztvorangegangenen Vierteljahr ausgeübten Brennereibetrieb erhoben.

3) Rückvergütung der Fabrikationsabgabe bei der Ausfuhr von Branntwein über die Zollgrenze.
(Gesetz vom 8. Juli 1866 S.5.)

1) Eine Rückvergütung der Fabrikationsabgabe wird nur für Mengen von mindestens
68,7 Liter und bei einer Stärke von mindestens 35% Tralles gewährt.

2) Die Rückvergütung beträgt für 1 hl. zu 50% Alkohol nach Tralles 8,058 M

II. Kontrolle der Brennereien.

S. 4.
!) Im Allgemeinen.

(Gesetz vom B. Juli 1868 SF. 6, 12, 43 ff. Gesetz vom 24. Juni 1887 S. 43.)

Die Brennereien unterliegen der Kontrolle der Steuerverwaltung.
Die Steuerbeamten sind berechtigt, die Brennereien in der Zeit, für welche sie zum

Betriebe angemeldet sind, jederzeit, außerdem aber nur von Morgens 6 Uhr bis Abends
§ Uhr behufs der Vornahme der Kontrollehandlungen zu betreten.

Der Brennereiinhaber und seine Gewerbegehilfen sind verpflichtet, die zum Voll-
zug dieser Kontrollehandlungen erforderlichen Hilfsdienste zu leisten oder leisten zu lassen.

Der Zugang zur Brennerei muß, solange in derselben gearbeitet wird, unver-
schlossen sein. Die Steuerverwaltung kann jedoch Brennereien, welche unter die Ab-
findung fallen, von dieser Vorschrift ausnehmen.

8. 5.
2) Rechte der Stenerbeamten; Pllichten des Breunereiinhabers.

(Gesetz vom 8. Juli 1868 SS. S8, 43 ff. Gesetz vom 24. Juni 1887 8. 43.)

1) Zu den Steuerbeamten, welche die Kontrolle auszuüben haben, gehören neben
den Beamten der Reichskontrolle, des Kameralamts oder Hauptsteueramts und dem Um-



356

geldskommissär auch die niederen Steuerbediensteten, wie insbesondere die Ortsslener—
beamten und die Angehörigen der Stenerwache, sowie deren Stellvertreter.

2) Die Gelasse, welche die Steuerbeamten zu betreten berechtigt sind, sind nicht nur
die Räume, in welchen die Maische vor= und zubereitet und die Destillation vorgenommen
wird, sondern auch diejenigen, in welchen die Rohmaterialvorräthe und Fabrikate auf-
bewahrt werden; endlich die mit der Brennerei in Verbindung stehenden oder unmittel-
bar an dieselben angrenzenden Räume. Diese Gelasse sind den kontrollirenden Stener-
beamten unweigerlich zu öffnen.

3) Die Brennereiinhaber und ihre Gewerbegehilfen haben auf Verlangen der
Steuerbeamten den Visitationen anzuwohnen und die Hilfsdienste, welche zum Vollzug
der Kontrollehandlungen erforderlich sind, zu leisten oder leisten zu lassen.

Insbesondere sind dieselben verpflichtet, zur Herbeiholung und nachherigen Fort-
schaffung des Wassers im Falle der Nachmessung der Geräthe auf nassem Wege, zur
Bezeichnung der Geräthe nach Nummern und Nauminhalt, zur Dienstleistung bei der
Versehung der Geräthe mit steneramtlichen Stempeln, zur Herstellung der bei der Ver-
schlußanlage und Außergebrauchsetzung der Geräthe erforderlichen Vorrichtungen, sowie
zur Beschaffung von Licht und den zur Vornahme der Kontrollehandlungen nöthigen
Materialien und Geräthschaften.

S. 6.
3) Einreichung der Brennereibeschreibung.

(Gesetz vom 8. Juli 1868 SS. 6, 16, 20, 21.)

1) Brennereien im Sinne des Gesetzes sind diejenigen Einrichtungen, welche zur
Herstellung von Branntwein bestimmt sind, Destillirapparate dagegen solche, welche aus-
schließlich anderen Zwecken, als der Herstellung von Branntwein dienen, also insbesondere
die betreffenden Apparate in chemischen Fabriken, in Laboratorien, in Spiritus-Rekti-
fikationsanstalten und in Liqueurfabriken, wo Branntwein über Ingredienzien, wie Küm-
mel, Anis und dergleichen abgezogen wird.

Die Pflicht zur Einreichung einer Nachweisung der Betriebsräume und Betriebs-
geräthschaften (Brennereibeschreibung) liegt den Inhabern der Brennereien und der
Destillirapparate ob (siehe jedoch unten §. 11, Ziff. 2).

Die Inhaber von bereits bestehenden Brennereien oderDestillirapparaten haben diese
Nachweisung nicht mehr einzureichen.
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2) In der Brennereibeschreibung sind die Betriebsräume (§. 5, Ziff. 2) und deren
Lagc, die Art ihrer Benützung und die in jedem Naum befindlichen Geräthschaften nach-
zuweisen. «

3) Die Betriebsgeräthschaften, welche in der Brennereibeschreibung nachgewiesen
werden müssen, sind entweder

a) Hauptgeräthe, z. B. Maischbottiche, Maischwärmer, Vorwärmer, Blasen, Kessel,
Rektifikatoren, Kühlen (Kühlfässer), Kondensatoren, Helme, Hüte, oder

b) Nebengefässe, z. B. Kartoffeldämpfer, Vormaischbottiche, Maischbehälter (Reser-
voirs zur Aufbewahrung reifer fertiger Maische), Kühlschiffe und Kühlwannen,
Hefen= und Schlempengefässe, Lutter= und Branntweinbehälter.

Die Inhaber von Brennereien nicht mehliger Stoffe haben außer der Breunvorrich-
tung nur solche Geräthe in die Brennereibeschreibung aufzunehmen, welche zum ständigen
(Gebrauche in der Brennerei dienen.

4) In der Brennereibeschreibung ist der Rauminhalt der Geräthe nach dem Liter-
maß anzugeben. Bei den Helmen und Kühlgefässen ist diese Angabe nicht erforderlich.

5) Die Brennereibeschreibung ist nach dem von der Steuerverwaltung aufzustellenden,
don dem Brennereiinhaber unentgeltlich zu beziehenden Formular, mindestens 8 Tage
vor Anfang des Betriebs dem Ortssteuerbeamten in doppelter Ausfertigung einzureichen.

Das eine der beiden Exemplare ist dem Brennereiinhaber bescheinigt zurückzugeben
und von ihm an der von dem Umgeldskommissär zu bezeichnenden Stelle in dem Betriebs-
lokal selbst oder doch in dessen Nähe zur Einsicht der Steuerbeamten niederzulegen und
unversehrt zu erhalten.

Ist die Brennereibeschreibung in der Folge irgendwie schadhaft, nnleserlich oder sonst
ubrauchbar geworden, so ist eine neue einzureichen.

6) Die Einreichung der Brennereibeschreibung vertritt zugleich die in §. 6 des Gesetzes
vorgeschriebene Anzeige der beabsichtigten Einrichtung einer Brennerei.

7) Für die Anzeige der Aenderungen in den Betriebsräumen und Betriebsgeräth=
schaften, worunter auch die Verbringung eines angemeldeten Geräthes in ein anderes
(Gelaß gehört, gelten die vorstehend für die Brennereibeschreibung ertheilten Vorschriften.

Zu den Aenderungsanzeigen sind die von der Steuerverwaltung festzustellenden, von
dem Brennereiinhaber unentgeltlich zu beziehenden Formulare zu benützen.
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Den Inhabern von Brennereien, welche der Abfindung unterliegen, ist gestattet, die
Veränderungen dem Ortssteuerbeamten mündlich anzuzeigen.

S. 7.
4) Uebergabe eines Grundrifles.

(SGesetz vom 8. Juli 1n68 §§. 6, 16. Gesetz vom 24. Juni 1887 SF. 43.)

1) Ein Grundriß der Betriebsräume ist bis auf weiteres nur von den Inhabern
solcher nen entstehender Brennereien einzureichen, welche der Betriebsplankontrolle zu
unterstellen sind.

Dem Stenuerkollegium bleibt jedoch überlassen, die Einreichung eines Grundrisses
auch in anderen Fällen, wo es die steuerlichen Interessen verlangen, anzuordnen.

2) In Absicht auf die Aufbewahrung des Grundrisses und die Ergänzung desselben
bei Aenderungen in der Stellung der Betriebsgeräthschaften gelten die oben in §. 6 Ziff.)
und 7 für die Brennereibeschreibung ertheilten Vorschriften.

S. 8.
5) Nachmessen, Stempeln und Unmmeriren der Geräthe.

(Gesetz vom B. Juli 1868 SS. 8, 17. Gesetz vom 24. Juni 1887 8. 42.)

1!) Ju sämmtlichen zur Anmeldung kommenden Brennereien sind die Brennblasen,
in den unter §. 12 I. des Gesetzes vom 24. Juni 1887 fallenden auch die Maischbottiche,
in den übrigen der Betriebsplankontrolle zu unterstellenden Brennereien außerdem noch
die Maischvorrathsbehälter, Hefen= und Schlempegefässe von den Steuerbehörden nachzu-
messen.

Unter welchen Verhältnissen in einzelnen Fällen Ausnahmen zulässig sind oder das
Nachmessen weiter auszudehnen oder zu wiederholen ist, hat das Stenerkollegium zu
bestimmen.

2) Das Nachmessen, Stempeln und Nummeriren der Geräthe geschieht nach den vom
Stenerkollegium zu erlassenden näheren Vorschriften und unter Aufsicht und Leitung der
Organe der Steuerverwaltung.

3) Ergeben sich bei dem Nachmessen der Geräthe durch die Steuerbehörde Differenzen
gegenüber den Angaben der Brennereiinhaber und hat der Brennereibetrieb schon vor
der Nachmessung begonnen, so begründet eine Differenz, welche einen geringeren, als den
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in der Brennereibeschreibung angegebenen Nauminhalt darthut, keinen Anspruch auf
Nachlaß oder Rückvergütung der Steuer.

Weist dagegen die Nachmessung einen größeren, als den in der Brennereibeschreib-
ung angegebenen Inhalt aus und hat der Brennereibetrieb schon vor der Nachmessung
begonnen, so ist für die abgelaufene Betriebszeit

a) bei einer Differenz von weniger als 5 Prozent von weiterem abzustehen,
b) bei einer Differenz von 5 10 Prozent nur die Steuer nachzuholen,
IP) bei einer größeren Differenz aber die Steuer nachzuholen, und zugleich wegen

des nun in Frage kommenden Strafverfahrens dem zuständigen Kameralamte
Anzeige zu erstatten.

4) Erkennt der Brennereiinhaber das Ergebniß der steueramtlichen Nachmessung
nicht an, so kann er den Rauminhalt durch die ordentliche Eichbehörde ermitteln lassen.

Für die Steuerberechnung ist bis zur Nachmessung durch die Eichbehörde der steuer-
amtlich festgestellte Rauminhalt maßgebend.

F. 9.
6) Gefässe, welche nicht Brennereizwecken dienen.

(Geset vom #. Juli 1868 S. 19.)

1) Gefässe, welche nicht Brennereizwecken dienen, aber zu solchen verwendet werden
tönnen, dürfen in den Betriebsräumen der Brennereien, welche der Betriebsplankontrolle
zu unterstellen sind nur mit Genehmigung des Umgeldskommissärs aufbewahrt werden.

2) Die zu Brennereizwecken, insbesondere zur Herstellung und Aufbewahrung der
Maische nicht geeigneten Geräthe, wie z. B. Tische, Pflüge 2c. können ohne besondere
(erlaubniß in den Betriebsraumen aufbewahrt werden.

S. 10.
7) Auflsicht über dir Grräthe, Außergebrauchsehung derselben.

(Gesetz vom 8. Juli 1868 SS. 9, 19, 20, 21, 22, 31. Gesetz vom 24. Juni 1887 S. 10.)

1) Die bloßen Destillierapparate werden nicht außer Gebrauch gesetzt.
2) Die Außergebrauchsetzung der Geräthe geschieht durch Verschlußanlage oder durch

Ablieferung einzelner Theile des Brennapparats an die Stener= oder Ortsbehörde, oder
durch Aufbewahrung dieser Theile an einem von dem Brennereilokale entfernten Orte
in dem Hause des Brenners.
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Für Maischgefässe kann zu diesem Zwecke die Schiefstellung derselben angeordnet
werden.

3) Der angebrachte steuerliche Verschluß ist unversehrt zu erhalten; wahrgenommene
Verschlußverletzungen hat der Brennereiinhaber längstens binnen 24 Stunden nach der
Wahrnehmung dem Ortssteuerbeamten anzuzeigen.

4) Der amtliche Verschluß darf in der Regel nur von dem Ortssteuerbeamten ab-
genommen werden.

Findet sich der Ortssteuerbeamte behufs der Verschlußabnahme nicht zu der im
Betriebsplan oder in der Betriebserklärung festgesetzten Zeit in dem Brennereilokal ein,
so darf der Breunereiinhaber, sofern er noch eine Stunde über diese Zeit zugewartet
hat, den Verschluß in Gegenwart eines glaubwürdigen Zeugen, welcher den Verschluß
als unversehrt auerkannt hat, ausnahmsweise selbst abnehmen.

5) Solange die Brennerei ruht, können die Brennereigeräthe außerhalb der Be—
triebsräume aufbewahrt werden; den Steuerbeamten muß aber der Zutritt zu den be—
treffenden Gelassen ermöglicht werden.

6) Die unter steuerlichem Verschlusse stehenden Brennereigeräthe dürfen zu stener-
freien Zwecken, wie z. B. zur Bereitung von Viehfutter, nur nach vorgängiger Genehmigung
des Ortssteuerbeamten benützt werden.

S. 11.
. Destillierapparate der Apotheker re.

(Gesetz vom 8. Juli 1868 S. 21).

1) Destillierapparate, welche ausschließlich zu anderen Zwecken, als zur Branntwein-
bereitung bestimmt sind, stehen unter der allgemeinen Aufsicht der Stenerbehörde und
sind dem Ortssteuerbeamten unter Angabe des Orts ihrer Aufstellung anzuzeigen.

Die Räume, in welchen solche Destillierapparate aufgestellt sind, müssen den Steuer-
beamten zugänglich sein.

2) Die in den Laboratorien der Apotheker befindlichen Blasen bis zu 20 Liter
Rauminhalt, sowie die zu Unterrichtszwecken in Lehranstalten dienenden Blasen von dem-
selben Rauminhalt sind von jeder Stenerkontrolle ausgenommen; bezüglich dieser bedarf
es daher auch der Einreichung einer Brennereibeschreibung (§ 6, Ziff. 1) nicht.
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8. 12.

9) Einreichung des Betriebsplans.
(Gesetz vom 8. Juli 1868 SF. 10, 11, 24, 25.)

1) Der Betriebsplan ist nach dem von der Stenerverwaltung aufßzustellenden, von
dem Brennereiinhaber unentgeltlich zu beziehenden Formular auszufertigen und in der
Regel 3 Tage vor der ersten Einmaischung, bezw. bei Verwendung nichtmehliger Stoffe
!Tage vor dem ersten Brenntage in doppelter Ausfertigung bei dem Ortsstenerbeamten
einzureichen.

Den Juhabern von Brennereien, welche an einem Tage nicht über 15 Hektoliter
Maischbottichraum bemeischen, ist gestattet, den Betriebsplau erst am Tage unmittelbar
vor der Einmaischung einzureichen.

2) Der Betriebsplan darf niemals über einen und denselben Kalendermonat hinaus
sich erstrecken, somit niemals Tage verschiedener Kalendermonate umfassen. Soll das
Brennen über den Monat hinaus fortgesetzt werden, so ist 3 Tage, bezw. im Falle der
Ziff. 1, Abs. 2 einen Tag vor dem Beginne des folgenden Monats ein neuer Betriebs-
plau einzureichen.

Es ist nicht erforderlich, daß sich der Betriebsplan auf alle Tage des Monats er
streckt; dagegen muß er eine ganze Monatsperiode, bezw. den ganzen Rest des Monats
umfassen, wenn auch nur an einzelnen in diese Zeit fallenden Tagen gebraunt werden soll.

3) Brennereien, welche an einem Tage nicht über 10½ Hektoliter Maischbottichraum
bemaischen, ist gestattet, den Betriebsplau auch auf eine kürzere Zeit als auf einen Monat
einzureichen, jedoch darf diese Zeit nicht weniger als eine Woche und am Schluß der
Brennperiode nicht weniger als 3 Tage umfassen. Derartige Betriebspläne können im
Laufe eines Monats mehrmals abgegeben werden.

4) Der Betriebsplan muß reinlich und leserlich geschrieben sein, darf weder abge-
änderte, noch durchstrichene oder radierte Stellen enthalten und ist von dem Brennerei-
inhaber oder dessen Bevollmächtigten selbst zu unterzeichnen.

5) Der Betriebsplan muß enthalten:

a) Die Nummern der Bottiche, in welchen an den bestimmten Tagen eingemaischt
und deren Inhalt auf die Brennblasen gebracht werden soll;
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b) die Tage der Einmaischung mit der Angabe, ob dieses Geschäft Vormittags oder
Nachmittags erfolgen wird, und die Tage des Abbrennens;

c) die Art und Menge des für jeden Tag und jeden einzelnen Bottich zum Ein-
maischen bestimmten Nohmaterials, einschließlich des zur Hefebereitung bestimmten
Materials; bei Verarbeitung nichtmehliger Stoffe die Gattung und Menge nach
dem Litermaaß;

d) die Nummern der für jeden Tag zum Abbrennen des Maischguts, des Brannt-
weinmaterials oder des Lutters bestimmten Blasen;

e-) alle übrigen steueramtlich aufgenommenen und während des Betriebs in Gebrauch
kommenden Gefässe, nebst genauer Angabe ihrer Nummern und der Zeit ihres
Gebrauchs;

I) die dem Brennereiinhaber etwa gemachten besonderen Zugeständnisse, welche in
Anwendung kommen sollen.

6) Geht ein Betriebsplan in der Brennerei verloren, so hat der Brennereiinhaber
dem Ortssteuerbeamten hievon alsbald Anzeige zu machen, welcher nach vorheriger Unter-
suchung des Thatbestands an Stelle des zu Verlust gegangenen einen neuen Betriebs-
plan ausfertigen wird.

S. 13.

10) Abänderung des angemeldeten getriebs.
(Gesetz vom 8. Juli 1868, SS. 23, 24. Gesetz vom 244. Juni 1887, S. 10 und F. 42 IV.)

1) Eine Abänderung des Betriebs ist zulässig, wenn während der Dauer der ange-
meldeten Betriebsfrist eine Verstärkung oder eine Verminderung desselben eintreten soll:
eine derartige Aenderung kann innerhalb eines Monats mehrmals stattfinden.

In solchen Fällen hat der Brennereiinhaber oder sein Bevollmächtigter rechtzeitig
(oben §. 12 Ziff. 1) einen neuen Betriebsplau für die Zeit von dem Tage ab, mit
welchem die Aenderung eintreten soll, unter Rückgabe des bisherigen Plaus und unter
Angabe der Gründe bei dem Ortssteuerbeamten einzureichen.

2) Wird der planmäßige Betrieb durch unvorhergesehene Ereignisse unterbrochen, so
hat der Brennereiinhaber den Ortsstenerbeamten hievon zur Aufnahme des Befundes
unverzüglich in Kenntniß zu setzen, und wenn derselbe am alsbaldigen Erscheinen ver-
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hindert wäre, durch zwei glaubwürdige Zeugen den Befund und die Zeit der Besichtigung
bescheinigen zu lassen, auch die hierüber aufgenommene Urkunde unverweilt dem Orts-
steuerbeamten zuzustellen.

Wird durch das eingetretene Hinderniß eine Veränderung im Betriebe für den Rest
des Monats erforderlich, so ist für diese Zeit ein neuer Betriebsplan einzureichen.

3) Bei den unter §. 421 des Gesetzes vom 24. Juni 1887 fallenden Brennereien
sind Abänderungen des angemeldeten Betriebs mit der Maßgabe zulässig, daß die Ab-
weichung vorher im Betriebsplan bemerkt und binnen 21 Stunden dem Ortssteueramt
angezeigt werden muß.

S. 14.

II) prüfung, Genehmigung und Vollziehung des Betriebsplans.
(Gesetz vom 8. Juli 1868, S. 25.)

1) Die Prüfung, Genehmigung und Vollziehung des Betriebsplans ist Obliegenheit
des Ortssteuerbeamten. Ein hiebei als mangelhaft erfundener und deshalb dem Brennerei-
inhaber zurückgegebener Betriebsplan ist als nicht eingereicht zu betrachten.

2) Der Betriebsplan ist als vollzogen anzusehen, sobald das eine Exemplar des-
selben dem Brennereiinhaber durch den Ortssteuerbeamten genehmigt eingehändigt
worden ist.

Dieses Exemplar ist von dem Brennereiinhaber an der für die Aufbewahrung der
Brennereibeschreibung bestimmten Stelle (oben §. 6, Ziffer 5, Abs. 2) zur Einsicht der
Steuerbeamten niederzulegen und unversehrt zu erhalten.

S. 15.
12) RKückgabe des Betriebsplans.

(Gesetz vom 8. Juli 1868, S. 25.)

Der in der Brennerei niedergelegte Betriebsplan ist nach Ablauf der Betriebszeit
von dem Brennereiinhaber alsbald, längstens aber binnen der Frist von 3 Tagen, dem
rtssteuerbeamten zuzustellen, welcher auf Verlangen das andere Exemplar des Betriebs-
blaus zurückzugeben hat.
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III. Besondere Bestimmungen sür die einzelnen Erhebungsarten.

a) Für Brennereien, welche mehlige Stoffe oder Melasse, Rüben oder Rübensaft unter
Betriebsplankontrolle berarbeiten.

S. 16.
1) Einmaischen; Anstellen der Maische.

(Gesetz vom 8. Juli 1868, 8§. 26, 27. Gesetz vom 24. Juni 1887, S. 42 IV.)

1) Das Einmoaischen, d. h. das Vermischen der mehligen Stoffe mit Malz und
Wasser, darf in den Monaten Oktober bis einschließlich März nur von Morgens 5 Uhr
bis Abends 10 Uhr, in den übrigen Monaten aber nur von Morgens 3 Uhr bis Abends
10 Uhr geschehen und nur in den angemeldeten und amtlich aufgenommenen Betriebs-
räumen und Geräthschaften vorgenommen werden.

Der Beginn der Einmaischung darf nicht später als auf 7 Uhr Abends in dem Be-
triebsplan angesetzt werden.

Blos vorbereitende Handlungen, wie z. B. das Heizen des Dampfkessels, oder das
Dämpfen der Kartoffeln oder das Einteigen von Grünmalz in dem Vormaischbottich,
können schon vor Beginn der zulässigen Tagesstunden erfolgen.

2) Die Verwendung von Maischbottichen unter einem Hektoliter Inhalt ist verboten.
3) Die Benützung der Maischbottiche muß in einer regelmäßigen Reihenfolge derart

geschehen, daß in dem zuerst geleerten Maischbottich auch mit der Einmaischung zuerst
wieder begonnen wird.

4) Es ist verboten, den angemeldeten Bottichraum zu erweitern oder an anderen
Tagen, in anderen Näumen oder in anderen Gefässen, als in dem amtlich genehmigten
Betriebsplane angemeldet sind, oder ohne Anmeldung bei der Steuerbehörde und ohne
deren Genehmigung einzumaischen, Maische zuzubereiten oder aufzubewahren.

Unter die verbotene Erweiterung des Bottichraums gehört die Anbringung von Auf
sätzen oder ähnlicher zur Verhütung des Ueberlaufens der Maische bestimmter Vor-
richtungen.

Ebenso ist es verboten, das Ueberlaufen gähreuder Maische durch Ausschöpfen zu
verhindern oder überlaufende Maische in andere Gefässe aufzufangen oder die ausgelaufene
Maische in die Bottiche zurückzuschöpfen.
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5) Das Anstellen der Maische, d. h. die Versetzung der letzteren mit Gährungs-
mitteln, darf nur in den Maischbottichen geschehen.

Ausnahmsweise kann der Umgeldskommissär hiefür die Benützung der Vormeisch-
bottiche, Kühlschiffe oder Kühlwannen gestatten, die Maische muß aber jedenfalls vor
(iintritt der Gährung in die planmäßig bezeichneten Maischbottiche geleitet werden.

6) Auf Antrag des Brennereiinhabers kann die Steuerbehörde von den in Ziffer 1,
3 und 1 ertheilten Vorschriften Ausnahmen zulassen.

S. 117.
2) Abbrennen der Maische.

(Gesetz vom 8. Juli 1868, SS. 29, 30. Gesetz vom 24. Juni 1887, S. 42 IV.)

1) Ju den Monaten Ofktober bis einschließlich März darf nur von Morgens 5 Uhr
bis Abends 8 Uhr, in den übrigen Monaten aber nur von Morgens 3 Uhr bis Abends
5 Uhr gebrannt werden.

Auf Antrag des Brennereibesitzers kann die Steuerbehörde Ausnahmen zulassen.
2) Ein Wechsel zwischen drei= und viertägigen Gährungsfristen während der plan-

mäßigen Betriebszeit ist gestattet, wenn derselbe durch dazwischen liegende Sonn= oder
Feiertage veranlaßt ist.

Darauf, ob die Einmaischung am ersten Tage früh oder spät erfolgt ist, wird keine
Rücksicht genommen; vielmehr beginnt die Breunzeit am dritten oder vierten Tage stets
um 3 Uhr bezw. um 3 Uhr Morgens.

3) Vor Beginn der gesetzlichen Brennstunden können zwar die Blase und der Vor-
wärmer mit Maische gefüllt werden; dagegen ist es unzulässig, vor Beginn dieser Zeit
unter der Blase Feuer anzumachen.

4) Wenn in gewerblichen Brennereien mit Betriebsplankontrolle .(Ges. v. 21. Juni
1887, 8. 42 —) die Anzahl der angemeldeten Blasenfüllungen der Produktionsfähigkeit
der Blase innerhalb der gesetzlichen Breunzeit nicht entspricht, weil das deklarierte Maisch-
guantum nach der Leistungsfähigkeit des Brennapparats in kürzerer Zeit abgebraunt
werden kann, so ist die Dauer der Breunzeit durch den Umgeldskommissär auf das wirk-
liche Bedürfniß zu beschränken.
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S. 18.
3) Benützung von Nebengesäßen.

(SGesetz vom 8. Juli 1868 F. 28. Gesetz vom 24. Juni 1887 S. 42 IV.)

1) Der steuerfreie Gebrauch von Nebengefäßen zur Bereitung und Aufbewahrung
der Maische und zur Bereitung der Hefe ist gestattet, soferne der Rauminhalt der Gesäße
im richtigen Verhältnisse zu dem Umfange der einzelnen Betriebsunternehmung steht und
die von dem Stenerkollegium anzuordnenden Kontrollevorschriften beachtet werden.

2) Bei dem unter §. 42 I des Gesetzes vom 24. Juni 1887 fallenden Breunereien
ist in Bezug auf die Größe und Zahl der Nebengefäße eine Genehmigung nicht er-
forderlich.

b. Für Brennereien, welche nicht-mehlige Stoffe, mit Ausnahme von Melasse, Rüben
oder Rübensast, unter Betriebsplankontrolle verarbeiten.

8. 19.
(Gesetz vom 8. Juli 1868 88. 11, 33—40. Gesetz vom 24. Juli 1887 F. 41 III.)

1) Die Materialvorräthe sind vorbehältlich der von dem Umgeldskommissär zu ge-
stattenden Ausnahmen in den angemeldeten unter steneramtlicher Aufsicht stehenden Be-
triebsräumen aufzubewahren und dürfen erst je nach Uebergabe des Betriebsplans an den
Ortssteuerbeamten und nach der darauf erfolgten Revision der Stenerbehörde in das
Brennereilokal verbracht werden.

2) Das Materialvorrathsverzeichniß ist nach dem von der Steuerverwaltung auf-
gestellten, dem Brennereiinhaber unentgeltlich abzugebenden Formulare anzufertigen und
in doppelter Ausfertigung spätestens mit der Abgabe des ersten Betriebsplaus (oben
§. 12, Ziff. 1) bei dem Ortssteuerbeamten einzureichen.

3) Das Materialvorrathsverzeichniß ist für das ganze Betriebsjahr (1. Juli des einen
bis 30. Juni des nächsten Jahres) nur einmal abzugeben:; dasselbe muß aber stets dem
wirklichen Stande der Materialvorräthe genau entsprechen. Deshalb ist jeder Zugang
au Material vor der Einbringung in das Brennereilokal und spätestens binnen 24 Stunden



367

von dem Zeitpunkte an, wo das zugewachsene Material in die anderen Betriebsräume
aufgenommen worden ist, schriftlich und zwar auch in doppelter Ausfertigung dem Orts-
steuerbeamten anzuzeigen. In der gleichen Weise ist auch jeder durch Verkauf oder ander-
weite Verwendung, wie z. B. Viehfütterung oder Düngung, sich ergebende Abgang an
Material anzumelden.

4) Das eine Exemplar des Materialvorrathsverzeichnisses und der Nachtragsurkunden
ist dem Brennereiinhaber bescheinigt zurückzugeben und von ihm an der für die Auf-
bewahrung der Brennereibeschreibung bestimmten Stelle (oben F. 6, Ziff. 5) zur Einsicht
der Steuerbeamten niederzulegen und unversehrt zu erhalten.

Für den Fall des Verlustes oder der Beschädigung dieses Verzeichnisses gelten die
Vorschriften in §. 12, Ziff. 6 dieser Verfügung.

5) Das Materialvorrathsverzeichniß und der Betriebsplan bilden die Grundlage für
die von dem Ortssteuerbeamten vorzunehmende Revision der Materialvorräthe.

Bei der Revision werden alle Gefäße, welche Vorräthe an Material enthalten,
für voll angenommen. Ausnahmen hievon können in unbedenklichen Fällen für eines
der Gefäße mit Füllungen von gleichen Stoffen und bei eingestampften Weintrebern für
Ale Gefäße zugelassen werden.

Bei eingestampften Weintrebern, Kernobst und Trebern von Kernobst werden als
obere unbrauchbare Schichte 10%des Inhalts der Gefäße oder, wenn dieselben nicht
für voll angenommen wurden, des Materialquantums in Abzug gebracht.

Das bei der Revision verdorben erfundene und deshalb auszuscheidende Material
ist nach Anweisung und unter Aufsicht des Ortsstenerbeamten zum Abbrennen untanglich
zu machen.

6) Weniger als 6 Hektoliter der in S. 11 IIIale des Gesetzes vom 21. Juni 1887
oder 3 Hektoliter der in lil. 4 daselbst genannten Stoffe dürfen für einen Monat nicht
angemeldet werden.

7) Bezüglich der Brennfrist gelten die oben in §. 17 gegebenen Bestimmungen.1

§) Der Betrag der zu entrichtenden Steuer wird auf Grund der nach dem Be-
triebsplan vorzunehmenden amtlichen Revision festgesetzt.
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IV. Verhältnih zur Malzsteuer.

§. 20.
(Gesetz vom 8. Juli 1868 F. 32.)

1) Die Malzsteuer ist von demjenigen Malz nicht zu entrichten, welches unter Be
obachtung der von der Steuerverwaltung vorzuschreibenden Kontrollemaßregeln zur r
zeugung von Branntwein verwendet wird.

2) Auf die Schrotung und Versendung des zur Branntweinbereitung bestimmten
Darr= oder Luftmalzes, sowie auf die Erwerbung und den Gebrauch von Privatschrot
mühlen und sonstigen Maschinen, auf welchen Malz geschroten werden kann, finden die
bezüglichen Bestimmungen des Malzsteuergesetzes vom 8. April 1856 (Reg. Blatt S. S#3),
des Gesetzes vom 12. Dezember 1871 (RNeg. Blatt S. 333) und die hiezu ergangenen Ver-
fügungen und Vorschriften Anwendung.

3) Bei Brennereien mehliger Stoffe, welche der Betriebsplankontrolle unterliegen,
ist das zum Einmaischen bestimmte Darr= oder Grünmalz im Betriebsplan zu detlariren.

V. Aufstellung eines selbständigen Geschäftsführers.

F. 21.
(Gesetz vom 24. Juni 1887 F. 29.)

Auträge auf Aufstellung eines selbständigen GeschäftsführerssindvondemBrennerei#
inhaber schriftlich bei dem Kameralamt anzubringen. Zugleich istsder Nachweis zu er
bringen, daß der betreffende Geschäftsführer zu Uebernahme dieses Auftrags bereit ist.

Stuttgart, den 25. September 1887.
Renner.
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 34.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Donnerstag den 29. September 1887.
Inhalt.

Verfügung sämmtlicher Ministerien, betreffend denLolzug des Allgemeinen Sportelgesetzes (Neg. Blatt 1887 S. 189).
Vom 19. September 1887.— Verfügung des Instizministeriums, betreffend die Gebühren für die bei Führung des
Handelsregisters vorkommenden Geschäfte und für darauf bezügliche Beglaubigungen. Vom 23. Seplember 1887.
Verfügung desMiuisteriumsstdes Innern, betreffend den Vollzug des AllgemeinenSportelgesetzes Reg. Blatt 18#7
S. 189). Vom 26. September 18387. Bekanntmachung des Ministerinms des Innern, betreffend die Befug-nisse der Altm uen. E— 1. September 1887.

Verfügung sämmtlicher Ministerien,
betrefend den Volliug des Aulgemeinen Sportelgesetzes (Reg.latt 1467 S. 139).

Vom 19. September 1837.

Zum Vollzug des Allgemeinen Sportelgesetzes sammt Tarif in der vom Staats-

minisieriun auf Grund des Artikels IV des Gesetzes vom I4. Juni 1887 (Neg. Blatt
. 163), betreffend die fernere Wirksamkeit des Allgemeinen Sportelgesetzes vom 24. März

ken, bekannt gegebenen Redaktion (Reg. Blatt 1887 S. 189) werden an Stelle der Ver-

fügung vom 12. Mai 1881 (Reg. Blatt S. 347) vorbehältlich der von den einzelnen
Ministerien für ihre Departements zu treffenden Anordnungen nachstehende Vorschriften
ertheilt:

S. 1 (zu Art. 1 Abs. 5).

Soweit das Staatsoberhaupt, der Staat oder das Reich Sporteln zu eutrichten
hätten, sind diese nur dann, wenn in einer höheren Instanz ein anderer Betheiligter zu
deren Tragung verurtheilt werden könnte, anzusetzen und in der Nechnung innerhalb der
Linie vorzutragen.
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§. 2 (zu Art. 2 Abs. 1).

Die Sporteln für die auf Höchster Entschließung des Königs beruhenden Dienst-
anstellungen, Entscheidungen, Verfügungen u. s. w. werden von demjenigen Ministerium
angesetzt, welches die Höchste Entschließung eingeholt hat.

Z 8. 3.

Die Sportel ist sogleich bei der Entscheidung oder Erledigung des Falls anzusetzen
und unter Bezeichnung des Tarifsatzes in das Konzept und die Reinschrift der Aus-
fertigung aufzunehmen. Bei den Ministerien und Kollegien hat sich der Antrag des
Referenten jedesmal auch auf den Sportelansatz zu erstrecken.

(Zu Art. 3.)
8. 4.

Bei Bemessung der Sporteln innerhalb eines gesetzlichen Rahmens ist davon aus—
zugehen, daß im Allgemeinen das mittlere Maß für diejenigen Fälle zutreffend
ist, bei welchen besondere Gründe weder für eine niedrigere noch für eine höhere Bemessung
vorliegen.

Durch die Bemessung der Sportel nach den Vermögens= und Einkommensverhält-
nissen soll namentlich ungünstigen Vermögensverhältnissen des Sportelpflichtigen Rechnung
getragen werden. Günstige Vermögensverhältnisse dürfen, abgesehen von den bei ein-
zelnen Tarifnummern getroffenen besonderen Bestimmungen, nicht zu einer solchen Be-
messung der Sportel veranlassen, welche mit dem Maß der den Behörden verursachten
Mühe und der Bedeutung des Gegenstands beziehungsweise dem den Betheiligten er-
wachsenden Nutzen nicht im Einklang steht. Bei Berücksichtigung der Vermögens-- und
Einkommensverhältnisse des Sportelpflichtigen ist nicht sowohl der ziffermäßige Betrag
des Vermögens oder Einkommens als vielmehr die allgemeine Vermögenslage und Zah-
lungsfähigkeit desselben in Betracht zu ziehen, soweit diese Verhältnisse der die Sportel
ansetzenden Behörde bereits bekannt sind oder ohne belästigende Nachforschungen erhoben
werden können.

In Fällen, in welchen mehrere Sportelansätze gleichzeitig oder nach einander zu er-
folgen haben, und die zugleich in einem thatsächlichen Zusammenhang unter sich stehen,
wie z. B. beim Zusammentreffen der Sporteln Nr. 2, 9, 15, 30 des Tarifs, sind die ein-
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zelnen Sporteln so zu bemessen, daß deren Gesammtbetrag nicht eine Ueberbürdung des

Sportelpflichtigen zur Folge hat. *5. 9).

Die nach dem Gesetz zwischen einem Mindest= und Meistbetrag zu bemessenden Spor-
teln sind in Summen festzusetzen, welche betragen

das Mehrfache von halben Mark bei Sportelansätzen bis zu 3 4,
das Mehrfache von vollen Mark bei Sportelansätzen zwischen 3 und 25 . M,
das Mehrfache von 5 bei Sportelansätzen zwischen 25 und 80 J,
das Mehrfache von 10 /¾ bei Sportelansätzen von mehr als 80 .##

Vorstehende Bestimmungen beziehen sich nicht auf Sporteln für Abweisung oder
Zurückziehung eines Gesuchs oder Antrags, jedoch sind diese nicht unter 20 5 und stets
in der Art zu bemessen, daß die Pfennigbeträge durch 10 theilbar sind (zu vgl. Art. 3
Abs. 1 des Allgemeinen Sportelgesetzes).

Der Ansatz oder Nichtansatz einer Sportel bei Abweisung oder Zurückziehung eines
Gesuchs oder Antragsinden im Tarif besonders bezeichneten Fällen hängt von dem
billigen Ermessen der Behörden ab. Jedenfalls ist bei Abweisung eines Gesuchs oder
Antrags in solchen Fällen, in welchen auf das Gesuch oder den Antrag von der Behörde
materiell nicht eingegangen wird, sondern solche von vornherein aus rein formellen
Gründen zurückgewiesen werden, in der Regel von dem Ausatz einer Sportel abzusehen.
Dasselbe ist der Fall bei der Zurückziehung eines Gesuchs oder Antrags, wenn zur Zeit
der Zurückziehung in Beziehung auf dieselben eine materielle Würdigung durch die an-
gerufene Behörde noch nicht stattgefunden hat.

(Zu Art. J.)
S. 6.

Die vorschußweise Erlegung von Sporteln kann vorbehältlich der zu einzelnen
Tarifnummern zu treffenden Bestimmungen verlangt werden, wenn der Sportelpflichtige
Ausländer ist oder sich in solchen Verhältnissen befindet, daß der Einzug der Sportel
nach deren Fälligkeit gefährdet oder wesentlich erschwert erscheint.

S. 7.
Die Erledigung von Gesuchen um Zahlungsfristen kommt derjeuigen Behörde zu,

welche die Sportel angesetzt hat, wenn aber die Sportel nach Maßgabe des §. 12 Abf. 2
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dem Kameralamt überwiesen worden ist, dem Stenerkollegium. Jedoch können die Orts-
vorsteher Zahlungsfristen für die von ihnen angesetzten Sporteln über den Termin hin-
aus, auf welchen die Vierteljahrsrechnungen abzuschließen sind, nicht ohne Genehmigung
des Oberamts bewilligen.

Fristen für Zahlung von Sporteln dürfen nur in dringlichen Fällen bei erwiesener
zeitlicher Zahlungsunfähigkeit des Sportelpflichtigen bewilligt werden. Solche Bewilli-
gungen können sowohl von der bewilligenden Behörde als von den vorgesetzten Behörden
jederzeit widerrufen werden. Die fristenweise Bezahlung der unter Nr. 17 und l8 des
Tarifs bezeichneten Sporteln durch Abzüge am Diensteinkommen innerhalb Jahresfrist ist
jedoch nicht zu erschweren.

S. S.
Soweit nicht andere Bestimmungen getroffen werden, ist für die Ermächtigung zu

abgängiger Verrechnung uneinbringlicher Ausstände die der Einzugsbehörde zunächst vor-
gesetzte Behörde zuständig, für die von den Kameralämtern einzuziehenden Ausstände das
Steunerkollegiuim.

§. 9 (zu Art. 6).
Der Sportelansatz für die Ausstellung von Reisepässen, Staatsangehörigkeitszeng-

nissen, Wandergewerbescheinen (Tarif Nr. 88 Ziff. 1 5) und Zeugnissen, für Beglau-
bigungen, Abnahme von Eiden und Löschungen im Handelsregister, sowie für die Erthei-
lung der Erlaubniß zu Schaustellungen (Tarif Nr. 65 Ziff. 2) kann bei nachgewiesener
gänzlicher Mittellosigkeit der Betheiligten von der zum Ansatz zuständigen Behörde unter-
lassen oder zurückgenommen werden.

S. 10.
Gesuche um Nachlaß von Sporteln im Guadenwege sind bei der Behörde, welche die

Sportel angesetzt hat, anzubringen und von dieser dem vorgesetzten Ministerium beziehungs-
weise der etwa auf Grund besonderer Vorschrift an Stelle desselben zur Erledigung solcher
Gesuche ermächtigten Behörde vorzulegen.

S. 11.
Wird eine bereits bezahlte Sportel nachgelassen oder herabgesetzt oder deren Ansatz

aufgehoben, oder die Zahlung der Sportel einem andern als demjenigen, welcher sie be-
zahlt hat, auferlegt, so ist der bezahlte beziehungsweise zu viel bezahlte Betrag aus der
Sportelkasse derjenigen Behörde, welche die betreffende Sportel seiner Zeit erhoben und
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verrechnet hat, zurückzuerstatten und diese Ausgabe durch den amtlichen Beschluß oder die
höhere Verfügung, worauf die Rückerstattung beruht, zu rechtfertigen, sowie die Empfangs-
bestätigung des Betheiligten der Sportelrechnung beizulegen.

(Zu Art. 8.)
S. 12.

Vorbehältlich besonderer Bestimmungen haben diejenigen Behörden, welche nicht selbst
eine Sportelkasse führen, zugleich mit den von ihnen getroffenen oder von höheren Behörden
an sie ausgeschriebenen Entscheidungen oder Verfügungen die hiemit verbundenen Sportel-
ansätze behufs des Einzugs durch die die Entscheidung oder Verfügung eröffnende oder
vollziehende Behörde auszuschreiben. Wird die Entscheidung oder Verfügung nicht un-
mittelbar an letztere Behörde ausgeschrieben, so ist die mit dem Sporteleinzug zu beauf-
tragende Behörde in dem Erlaß an die Mittelstelle zu bezeichnen.

Führt die eröffnende oder vollziehende Behörde keine Sportelkasse, oder ist der Sportel-
ansatz nicht mit einer an eine Behörde auszuschreibenden Entscheidung oder Verfügung ver-
bunden, so ist die Sportel von der dieselbe ansetzenden Behörde nach dem angefügten Form-
lar A an das Kameralamt desjenigen Bezirks zum Einzug und zur Verrechnung zu über-
weisen, in welchem der Sportelpflichtige wohnt oder sich aufhält. Wenn der Sportel-
pflichtige keinen Wohnsitz im Lande hat oder wenn vorschußweise Erlegung der Sportel
erfolgt, so kann die Sportel dem nächstgelegenen KRameralamt überwiesen werden.

S. 13.
Ueber die bei dem Staatsministerium und Geheimen Rath, bei den Ministerien und

bei den Landeskollegien mit Ausnahme des Oberlandesgerichts und der Landgerichte angesetz-
ten Sporteln werden bei denselben durch die hiemit beauftragten Kanzleibeamten besondere
Kontrollverzeichnisse nach Formular B geführt.

Den einzelnen Ministerien bleibt vorbehalten, gemeinsame Kontrollverzeichnisse für
mehrere Behörden anzuordnen.

Die von den übrigen keine Sportelkasse führenden Behörden sowie von den bei ein-
zelnen Departements bestehenden Prüfungskommissionen angesetzten Sporteln sind, vor-
behältlich der diesfalls in den einzelnen Departements zu treffenden anderweitigen Bestim-
mungen, jedesmal gleichzeitig mit der Ausschreibung oder Ueberweisung der Sportel (§. 12)
dem Sportelkontrolleur der vorgesetzten Behörde anzuzeigen und von letzterem in das
Lontrollverzeichniß einzutragen.
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Die Registratoren haben darauf zu achten, daß kein Aktenstück reponirt wird, bevor
auf demselben der Eintrag des darauf befindlichen Sportelansatzes in das Kontrollver-
zeichniß oder dessen Anzeige an den Sportelkontrolleur bescheinigt ist.

8. 14.
Die Sportelkontrollverzeichnisse umfassen je den Zeitraum eines Etatsjahrs.
Je am 1. Juli, 1. Oktober, 1. Jannar und 1. April übergibt der kontrollirende Beamte

den die Sportelrechnungen revidirenden Stellen spezielle Anszüge über die während des vor-
angegangenen Vierteljahrs zur Aufnahme in diese Rechnungen überwiesenen Sporteln. Die
Auszüge über die in dem abgelaufenen Etatsjahr an die Kameralämter überwiesenen
Sporteln (§F. 12 Abs. 2) sind am 1. April an das Steuerkollegium einzusenden.

8. 15.
Die Kanzleibeamten, welche nach 88. 13 und 14 die Kontrollirung der Sportel-

erhebung neben ihren ordentlichen Dienstverrichtungen zu besorgen haben, erhalten hiefür
eine Belohnung, welche beträgt:

bis auf 200 Sportelfälle
28 Mark von 100 Fällen,

von 200 400 Sportelfällen
24 Mark von 100 Fällen,

von 100 800 Sportelfällen
18 Mark von 100 Fällen,

über 300 aber

14 Mark von 100 Fällen.

Bei Sportelansätzen unter 1 Mark dürfen jedoch 2 Fälle nur für einen gezählt
werden.

S. 16.
Nachstehenden Behörden liegt der Einzug und die Verrechnung der von ihnen an-

gesetzten oder von anderen Behörden ihnen zum Einzug überwiesenen Sporteln ob:
dem Oberlandesgericht, den Landgerichten und den Amtsgerichten;
den Oberämtern;
der Universitätskasse;
dem Kriegszahlamt;
den Hauptzoll-, Hauptstener= und den Kameralämtern.



375

Die von den Oberämtern eingezogenen Sportelbeträge sind je nach Abschluß eines
Vierteljahrs, sowie dann, wenn der Kassenbestand eine 300 .M übersteigende Summe er-
reicht hat, an das Kameralamt des Bezirks abzuliefern. Für einzelne Oberämter kann
die Höhe des zulässigen Kassenbestands durch das vorgesetzte Ministerium anders bestimmt
werden.

Die Universitätskasse und das Kriegszahlamt liefern die von ihnen eingezogenen
Sporteln unmittelbar an die Staatskasse ab.

Ist eine Sportel von 100 X oder mehr von einem Oberamt einzuziehen, so hat
dieses den Sportelschuldner anzuweisen, den Betrag an das Kameralamt zu entrichten.
Letzteres ist von dieser Anweisung nach Formular I) in Kenntniß zu setzen und hat nach
erfolgter Zahlung der anweisenden Behörde für eine Lieferung im gleichen Betrage nach
Formular E zu bescheinigen. Die Ansdehnung dieser Vorschriften auf andere der in
Abs. 1 bezeichneten Behörden bleibt den einzelnen Ministerien vorbehalten.

Die zwangsweise Beitreibung der Sporteln nach Maßgabe des Gesetzes vom
1§. August 1879, betreffend die Zwangsvollstreckung wegen öffentlich rechtlicher Ansprüche,
(Reg. Blatt S. 202 ff.), Art. 10 bis 13, liegt in allen Fällen derjenigen Behörde ob, welche
die Sportel angesetzt hat.

S. 17.

Die Sportelrechnungen der Gerichte und Oberämter sind nach dem Formular C je
für ein Vierteljahr zu führen und haben die beiden Hauptabtheilungen

a) die von diesen Behörden selbst angesetzten Sporteln,
b) die von andern Behörden ihnen zum Einzug überwiesenen Sporteln

zu enthalten.
Die einzelnen Sporteln sind sofort nach ihrem Anfall der Zeitfolge nach, und zwar

deren Betrag insolange, als die Zahlung noch nicht erfolgt ist, in der Rubrik „Soll“
und alsbald nach der Bezahlung unter Anfügung des Zahlungstags in der Rubrik
„Hat“ einzutragen.

Wenn eine Sportel nachgelassen oder niedergeschlagen oder wenn ein Sportelansatz
unterlassen oder zurückgenommen (Art. 6) oder wieder aufgehoben (Art. 5) worden ist, so
ist hievon in der Sportelrechnung innerhalb der Linie mit der Angabe der hinsichtlich
der Sportel getroffenen Verfügung Vormerkung zu machen.
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S. 18.
Soweit von den Oberämtern sportelpflichtige Urkunden auf Formularien auszustellen

sind, welche vom Staat geliefert werden, sind diese Formularien von dem Revisorat des
Ministeriums des Innern zu beziehen.

Ueber die Sporteln von solchen Urkunden können je besondere Nebenrechnungen ge-
führt werden. Aus denselben ist sodann je am Schlusse eines Vierteljahrs die Zahl der
ausgestellten Urkunden und der Gesammtbetrag der angefallenen Sporteln für dieselben
in die allgemeine Sportelrechnung zu übertragen.

Beim Abschluß der Vierteljahrsrechnung ist der Bestand an solchen Formularien
festzustellen und deren Verbrauch auf Grund der Rechnung nachzuweisen.

Unbrauchbar gewordene Formularien sind der Rechnung beizulegen und in dem
Formulariennachweis als verbraucht zu verrechnen.

Das Ministerialrevisorat hat den Kreisregierungen je nach Ablauf eines Viertel-
jahrs eine Uebersicht über die Formularien, welche an die Oberämter des betreffenden
Kreises abgegeben worden sind, zu übersenden.

Die nur für eine bestimmte Zeit geltenden Formularien sind nach deren Ablauf dem
Ministerialrevisorat zurückzusenden.

Die Kosten der in Abs. 1 bezeichneten Formularien werden auf die Sportelgefälle
angewiesen.

S. 10.

Die Ortsvorsteher haben über die von ihnen für den Staat einzuziehenden Sporteln
Verzeichnisse nach dem Formular C (§. 17), jedoch ohne Abtheilungen, zu führen.

Als Belohnung für sämmtliche auf den Sporteleinzug sich beziehende Geschäfte, so
wie als Ersatz für etwa verwendete Formularien und für sonstigen Baaraufwand erhalten
die Ortsvorsteher eine Gebühr von 10 0% der eingezogenen Sporteln.

Je auf 1. Juli, 1. Oktober, 1. Jannar und 1. April haben die Ortsvorsteher ihre
Verzeichnisse abzuschließen und eine Reinschrift derselben sowie die eingezogenen Sporteln
nach Abzug der ihnen zukommenden Gebühr dem vorgesetzten Oberamt vorzulegen. Sind
Sporteln nicht angefallen, so ist Fehlanzeige zu erstatten.

Das Oberamt hat die eingesendeten Sportelbeträge in seiner Sportelrechnung zu
verrechnen, die Sportelverzeichnisse sämmtlicher Ortsvorsteher des Bezirts zu prüfen, er
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forderlichenfalls richtig zu stellen und dieselben sodann der von ihm zur Revision vorzu-
legenden oberamtlichen Vierteljahrsrechnung (8. 20 Abs. 2) anzuschließen.

g. 20.
Je auf 1. Juli, 1. Oktober, 1. Januar und 1. April sind die Sportelrechnungen

der Gerichte und Oberämter über das abgelaufene Vierteljahr abzuschließen, Kassen- und
Formulariensturz (8. 18) vorzunehmen und das Ergebnis von dem rechnungsführenden
Beamten und dem Amtsvorstand oder dem sonst von dem zuständigen Ministerium be—
zeichneten vorgesetzten Beamten zu beurkunden. Etwaige Ausstände sind, soweit sie nicht
vor Abschluß der Rechnung eingezogen werden können, bei demselben besonders zu ver-
zeichnen und in die neue Rechnung zu übertragen, beim Abschluß der Rechnung auf den
I. April überdies einzeln zu verurkunden.

Eine in gleicher Weise wie das Original zu beurkundende Reinschrift der Rechnung
nebst sämmtlichen Rechnungsbelegen ist hierauf zur Revision an die hiefür von dem zu-
ständigen Ministerium bestimmte. Behörde vorzulegen.

Das Original der Sportelrechnung sowie die in §. 18 bezeichneten Nebenrechnungen
sind in der Registratur der rechnungsführenden Behörde zu verwahren.

S. 21. «

Die vorgelegten Rechnungen sind unter Vergleichung mit den Auszügen ans den
Sportelkontrollverzeichnissen und mit den Uebersichten des Ministerialrevisorats über die
Formularienlieferungen (§. 18) von den Revisionsbehörden zu prüfen und erforderlichen-
falls richtig zu stellen.

Die geprüften zur Begründung der Verrechnung in den kameralamtlichen Steuer-
hauptbüchern dienenden Sportelrechnungen der Oberämter sind dem Steuerkollegium zu
übergeben. Demselben sind auch die Rechnungen über die Belohnung der Sportel-
kontrolleure zur Prüfung und Zahlungsanweisung vorzulegen.

§.22.
Die Kosten der Anschaffung der in dieser Verfügung bezeichneten Rechnungs-

formularien der Oberämter sind aus den Sportelgefällen zu entnehmen und ausgäblich
zu verrechnen.

Aus den Sportelgefällen sind ferner die der Staatskasse zur Last fallenden Kosten
der zwangsweisen Beitreibung von Sporteln zu bestreiten. Den nicht selbst eine Sportel-

2
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kasse führenden Behörden sind dieselben von der Behörde, an welche die Sportel zum
Einzug ausgeschrieben oder überwiesen war (§. 12), zu ersetzen.

S. 23.
Zu Nr. 11 und 67 des Tarifs.

Soweit nach den bestehenden Vorschriften für Auszüge und Abschriften Gebühren
für die Staatskasse zu erheben sind, beträgt die Schreibgebühr für die Seite,
welche mindestens zwanzig Zeilen von durchschnittlich zwölf Silben enthält, zehn Pfennig,
auch wenn die Herstellung auf mechanischem Wege stattgefunden hat. Jede angefangene
Seite wird voll berechnet.

Für die Abschrift von Urkunden und Aktenstücken, welche in fremden Sprachen ab-
gefaßt oder besonders schwer leserlich oder verständlich sind, kann die Schreibgebühr auf
das Doppelte bis Vierfache dieses Betrags erhöht werden.

Der Einzug und die Verrechnung der Schreibgebühren erfolgt in Gemäßheit der
innerhalb der einzelnen Departements getroffenen besonderen Anordnungen.

Auf den gegen Schreibgebühr gefertigten Abschriften und Aktenauszügen ist deren
Uebereinstimmung mit den Urschriften von Amts wegen zu beurkunden, wofür eine weitere
Gebühr nicht zu erheben ist. In sonstigen Fällen ist für die Beglaubigung der Ueber-
einstimmung von Aktenauszügen und Abschriften mit den Arschriften, sofern dieselben
nicht von Amts wegen und kostenfrei zu ertheilen sind, eine Sportel anzusetzen, welche
den vierten Theil der in Absatz 1 und 2 für die Schreibgebühr bestimmten Sätze, min-
destens aber 50 JF beträgt.

Wenn Urkunden von einer der in §. 16 bezeichneten Behörden einer höheren Behörde
zur Beglaubigung der Aechtheit vorgelegt werden, so hat die vorlegende Behörde sofort
für den Einzug und die Verrechnung der von der höheren Behörde anzusetzenden Sportel
Sorge zu tragen. ·

8. 24.
Zu Nr. 14 des Tarifs.

Der Ansatz oder Nichtansatz der Sportel für die Entscheidung über Beschwerden
nach Tarifnummer 14 hängt von dem billigen Ermessen der Behörden ab. Der Ansatz
der Sportel ist stets besonders zu begründen.
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Zu Nr. 17 des Tarifs.

Sporteln für Dienstanstellungen sind demjenigen Kameralamt zum GEinzug zu über-
weisen, in dessen Bezirk der Angestellte seinen dienstlichen Wohnsitz hat, bei israelitischen
Geistlichen der israelitischen Zentralkirchenkasse (Gesetz Art. 13 Abs. 1).

F. 26.
Zu Nr. 57 des Tarifs.

Die Sporteln für Prüfungen (Nr. 57 1 19) sind, soweit nicht für einzelne Fälle
besondere Bestimmungen getroffen werden, von den Kandidaten vor dem Beginn der
Prüfung an den mit der Beausfsichtigung derselben beauftragten Beamten (Prüfungs-
aktnar) zu erlegen und von diesem mit einem speziellen Verzeichniß in einer Summe an
das nächstgelegene Kameralamt abzuliefern.

Nach der Prüfung sind diese Sporteln gemäß §. 12 Abs. 2 demselben Kameralamt
zur Verrechnung zu überweisen.

8. 27.
Zu Nr. 18 und 71 des Tarifs.

Die Sporteln für die Bestellung von Standesbeamten und für die Genehmigung
zur Ernennung besonderer Standesbeamten durch die Gemeindebehörde und zur Ueber-
tragung der Geschäfte des Standesamts durch den Ortsvorsteher an einen andern Ge-
meindebeamten (§. 4 des Neichsgesetzes vom 6. Februar 1875) sind an die Oberämter
zum Einzug auszuschreiben.

Stuttgart, den 19. September 1887.

Ministerium Ministerium Ministerium Ministerium Ministerium
Justizministerium: der auswärtigen des Innern: des Kirchen- des Kriegs- der Finanzen:

Angelegenheiten: u. Schulwesens: wesens:
Für den Staatsminister:

Faber. v. Urkull. Schmid. Sarwey. Steinheil. Nenner.
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Formular A (auf einem halben Bogen) zu einem Sportelausschreiben zu 8. 12.

An Sporteln hat zu bezahlen

N. . . . für.

Tarif Nr.. . . . Ziff.. . . . lit..

welche das. .. . . .... z........ einziehen und

verrechnen wolle.

.. N. . . . den en ...
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Formular B zu einem Sportelkontrollevergeichniß (§. 13).

Bezeichnung Ta Ansetzende; Namc, Stand Tarif-
der K Behörde und Wohnort —Aum-

. . des Sportel.
mit dem Einzug Sportel- und des Gegenstand. mer

beauftragten ann. Akten- Sportel- (Ziff.)
Behörde. sahes. nummer. pflichtigen. 4 Cit.)

An Behörden des Neckarkreisses.

An Behörden sdes Schwarzwsaldkreises
u. s. w.

An Kameralämster 1

i

I
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Formular C zu einer Sportelrechnung (§. 17).

Beil.

ansatzes

3.

Name, Stand
und

Wohnort
des

Sportel=
pflichtigen.

1.

Gegenstand.

5.

Tarif-
Num-

mer

(Ziff.)
(lit.)

Sportel.

7.

Hat.

8.

Tag
der

Zah=
lung.

Bemerkungen.
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Formular D zu 8. 16.

N. N.

ist angewiesen, an das Kameralamt
an Sporteln für Rechnung der unterzeichneten Stelle zu Fe 9

tm. W.)

Das Kameralamt wolle diesen Betrag vereinnahmen und Lieferungsbestätigung hieher über-
jenden.

Datum

An Unterschrift der anweisenden Behörde.
das K. Kameralamt

Formular E zu §. 16.

Von N. N. ist für Rechnung des

an Sporteln heute der Betrag von. . .and1e unterzeichncte Stelle

bezahlt worden, worüber dem Sportelpflichtigen Bescheinigung ertheilt worden ist.

Datum
K. Kameralamt.

An

das
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Verfügung des Justizministeriums,
betreffend die Gebühren für die bei Führung des Handelsregisters vorkommenden Geschäste

und für darauf bezügliche HBeglanbigungen.
Vom 23. September 1887.

Zux Vollziehung der Tarifnummer 34 des Allgemeinen Sportelgesetzes in der von
dem K. Staatsministerium auf den Grund des Art. IV des Gesetzes vom 14. Juni 1887

(Reg. Blatt S. 163), betreffend die fernere Wirksamkeit des Allgemeinen Sportelgesetzes
vom 24. März 1881, bekannt gegebenen Redaktion (Reg. Blatt 1887 S. 189 ff.) wird
hiemit bestimmt:

An die Stelle der Verfügung des Justizministeriums vom 25. März 1881 (Reg.
Blatt S. 275), durch welche die 8§. 31, 33, 34, 35 der Verfügung des Justizministeriums
vom 31. Oktober 1865, die Führung der Handelsregister betreffend, (Reg. Blatt S. 162 ff.)
ersetzt worden sind, treten mit Wirkung vom 1. Oktober d. J. ab folgende Vorschriften:

S. 31.
Für die bei Führung des Handelsregisters vorkommenden Geschäfte haben die Gerichte

folgende Gebühren (Sporteln) von den Betheiligten zu erheben (zu vergl. Art. 14 Abs. 74
und Art. 15 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch vom 13. August 1865, (Reg.
Blatt S. 216,) und Nr. 34 des Tarifs zum Allgemeinen Sportelgesetze): "

1) für Eintragungen und Löschungen in Betreff eines Einzelkaufmanns:
a) für die erste Eintragung der Firnmnme 1 „

b) für jede spätere auf die Nechtsverhältuise der Firna ine Ein-
tragung . .24

e) für die Löschung des Gesannteintengs- .... ;z»,,»

2) für Eintragungen und Löschungen in Betreff der offenen H#ndelsgesell,
schaften und der Kommanditgesellschaften:

a) für die erste Eintragung der Firmm 12 1

b) für jede spätere auf die Nechtsverhältuisse der Firna bezügliche Ein-
tragunnng 6 ..4

J) für die Löschung des Gesammteintrags 9 ½/
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3) für Eintragungen und Löschungen in Betreff der Kommanditgesellschaften
auf Aktien, der Aktiengesellschaften und der juristischen Personen, welche
Inhaber von Handelsgewerben sind:

a) für die erste Eintragung der Firma . . . 50 .AM.
5) für die spätere Eintragung einer Aenderung in # Gesellschaftsver

trage oder in den Statuten der juristischen Peroo —-

J0) für sonstige spätere auf die Nethtzverhaltuisse der Firma T
Eintragungen 20 MA.

4) für die Löschung des Gesanmteintrags .·. ..40,.-!-.
4) für Eintragungen in dem Vormerkungshefte für nichtregistrirte

Handelsfrauen (s. 1001) 3 4
5) fürdie Fertigung einer #n nbeglaubigten Abscrift aus dem Handelsregister

(mit Einschluß des Beilagenbuchs, §. 12, und des Vormerkungshefts für nichregistrirte

Handelsfrauen, §. 16) oder aus den Registeratten . . . . die Schreibgebühr,
(ogl. Sporteltarif Nr. 67) und§.23 Abs. 1. 2 der Verfügung sämmtlicher Ministerien
vom 19. September 1887 (Reg. Blatt SS.369), betreffend den Vollzug des Allgemeinen

Sportelgesetzes.
6) für die Fertigung einer beglaubigten Abschrift oder eines amtlichen Zeng-

nisses aus dem Handelsregister oder denReuisieralten
vom ersten Blatt . ....... .1.-!30»2

vonchcmwcttcrutNlatt.... ..—--)0»J,
7) für die Aufsuchung eines Eintr ags im Handelsregister sowie der dazu ge-

hörigen Registerakten, falls solche verlangt werden, und für dieVorlegungderselben zur
Einsict .. . LAM.

In amtlichem oder wissenschaftlichem Interesse aun die Einsicht der Register und
die Ertheilung der Auszüge gebührenfrei gewährt werden. (Zu vgl. auch 8. 9 der Ver—
fügung sämmtlicher Ministerien vom 19. September 1887 (Reg. Blatt S. 369), betreffend
den Vollzug des Allgemeinen Sportelgesetzes.)

S. 33.

Wird von einem Amtsrichter gemäß Art. 13 Abs. 3— 5 des Einführungsgesetzes
zum Handelsgesetzbuch eine zur Eintragung in das Handelsregister eines andern Ge-

3
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richts bestimmte Anmeldung oder die Zeichnung einer Firma oder Unterschrift,
welche bei einem andern Gerichte einzureichen ist, beurkundet oder eine zum Zweck einer
Anmeldung ausgestellte Vollmacht beglaubigt, so ist

a) für die Beurkundung der Anmeldung
vom ersten Blatt des ausgenommenen Protokolls 1-4 50 H
von jedem weiteren Blat 50 3

5) für die Beurkundung der Zeichnung einer Firma üPPder. ünter
schrift . 1464 20

o) für die Vollnachtssbeglaubigung . 1.420 6
an Gerichtsgebühr anzusetzen.

Wenn die in lit. a) und h) bezeichneten Beurkundungen gleichzeitig erfolgen, so ist
nur die Gerichtsgebühr lit. a) zu erheben.

Wird eine Beurkundung oder Vollmachtsbeglaubigung der vorerwähnten Art durch
einen Notar oder Schultheißen vollzogen (Art. 13, Abs. 3—5 des Einführungsgesetzes
zum Handelsgesetzbuch), so hat derselbe die hier bezeichneten Gebühren für sich zu erheben.

8. 34.

Für die Vornahme der Beurkundung, welche gemäß dem Reichsgesetz vom 18. Juli
1884, betreffend die Kommanditgesellschaften auf Aktien und die Attiengesellschaften,
(Reichsges. BlattS. 123), aus Anlaß der Errichtung von Kommanditgesellschaften auf
Aktien und von Aktiengesellschaften in Beziehung auf den Inhalt des Gesellschaftsver-
trags (Art. 175, 209 des Gesetzes), sowie in Beziehung auf die in dem Gesetze näher
bezeichneten Gesellschaftsbeschlüsse und Rechtsakte (zu vgl. insbesondere Art. 180 f. 180 b.
206 a. 209 d. 238 a des Gesetzes) erfordert wird, ist, wenn dieselbe durch einen Amts-

richter erfolgt (zu vgl. Art 35 Abs. 3 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch),
eine Gerichtsgebühr vporo# .. . 12 .M.

und, wenn das aufgenommene Prototoll nehr. als l Bogen beträgt, für
jeden weitern Begenc D2920
zu erheben.

Erfolgt jene Beurkundung durch einen Notar (vgl. Einf.Ges. a. a. Oy, so hat der-
selbe die gleiche Gebühr für sich zu beziehen; woneben ihm, falls er sich auch der vor-
gängigen Entwerfung des Gesellschaftsvertrags unterzogen hat, die für Fertigung von
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Verträgen bestehende Gebühr (K. Verordnung vom 7. Oktober 1874, betreffend die Ge-
bühren der Notare für Nebenverrichtungen, S. 1 Ziff. 3, lit. a. Reg. Blatt S. 219 ff.)
zukommt.

Wird von einem Amtsrichter eine ihm vorgelegte Abschrift oder ein ihm vorge-
legter Abdruck einer gemäß dem Reichsgesetz vom 18. Juli 1884, betreffend die Kommandit-
gesellschaften auf Aktien und die Aktiengesellschaften (Reichsges. BlattS. 123), zum
Handelsregister einzureichenden Urkunden (zu vgl. insbesondere Art. 176, 180 e Abs. 1,
Art. 210, 2137 Abs. 4 Art. 238aAbs. 2 des Gesetzes), ferner von einem Amtsrichter eine
ihm vorgelegte Abschrift der in §. 12 Abs. 1 dieser Instruktion genannten Urkunden über
die Rechtsverhältnisse einer juristischen Person oder ein ihm vorgelegter Abdruck derselben
nach vorgenommener Vergleichung mit der Urschrift als mit letzterer übereinstim-
mend beglaubigt, so ist

von jedem Blatt einer Abschrit:t:: 25
von jedem Blatt eines Abdruks 50 „T

als Gerichtsgebühr zu erheben.
Geschieht diese Beglaubigung durch einen Notar oder Schultheißen (zu vergl.

§. 12 Abs. 2 dieser Instruktion), so hat derselbe die gleiche Gebühr für sich zu beziehen.
Stuttgart, den 23. September 1887. —

Faber.

Verfügung des Ministerinms des Innern,
betreffend den Vollzug des Allgemeinen Sportelgesetzes (Reg.Blalt 1887 S. 169).

Vom 26. September 1887.

Unter Hinweisung auf die im Regierungsblatt 1887 S. 369 bekannt gemachte Voll-
ziehungsverfügung sämmtlicher Ministerien vom 19. September 1887 zu dem Allgemeinen
Sportelgesetz werden hiemit folgende besondere Vorschriften zum Vollzug dieses Gesetzes
ertheilt:

S. I.
Der Einzug und die Verrechnung der Sporteln und die Führung der Sportelkassen

bei den Oberämtern liegt den zweiten Beamten der Oberämter unter Aussicht der Ober-
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amtmänner, im Fall der Abwesenheit oder Verhinderung des zweiten Beamten, oder,
während dessen Stelle nicht besetzt ist, den Oberamtmännern ob, sofern nicht im einzelnen
Falle von der vorgesetzten Behörde eine andere Anordnung getroffen wird.

Die Prüfung der oberamtlichen Sportelrechnungen ist Obliegenheit der Kreisregierungen.

S. 2.
Gemeinsame Sportelkontrollverzeichnisse sind zu führen:

1) für das Ministerium des Innern, die Adelsmatrikelkommission, die Ministerial-
abtheilung für den Straßen= und Wasserban, die Landgestütskommission und die Ablösungs-
kommission;

2) für die CentralstellefürdieLandwirthschaftundderenAbtheilungfür Feldbereinigung
außerdem sind Sportelkontrollverzeichnisse zu führen

3) bei der Ministerialabtheilung für das Hochbauwesen;
4) bei dem Medizinalkollegium;
5) bei dem Oberbergamt und bei dem Bergamt (§F. 10 Abs. 3);
6) bei der Forstdirektion, Abtheilung für Körperschaftswaldungen;
7) bei den Kreisregierungen;
8) bei der Centralstelle für Gewerbe und Handel.

S. 3.
Von den Ortsvorstehern sind anzusetzen, einzuziehen und zu verrechnen die Sporteln

folgender Tarifnummern: ·

Nr. 18. Dienstanstellungsbestätigung, Ernennung und Bestellung der Amtskörper-
schafts-, Gemeinde= und Stiftungsbeamten in den in Nr. 18 Ziffer 3 auf-
geführten Fällen;

Nr. 27. Fischerkarten;
Nr. 13. Kollekten;
Nr. 65. Ziffer 2 Schaustellungen u. s. w.;
Nr. 75. Tanzerlaubniß;

bei letzteren drei, soweit zur Ertheilung der Erlaubniß die Gemeindebehörden
zuständig sind;

88. Ziffer 5 Erlanbnißscheine zum Gewerbebetrieb im Sinne des 8. 12b der
Reichsgewerbeordnung;

Nr. —
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Nr. 93. Ziffer 6 Erlaubniß zu einem vorübergehenden Wirthschaftsbetrieb auf einem
Jahrmarkt (Reichsgewerbeordnung §. 67 Abs. 2) oder bei einer ähnlichen
besonderen Veranlassung, sowie zum Feilbieten geistiger Getränke in den
JFällen des §. 42aAbs. 3 und §.56 Abs. 2 Ziffer1der Reichsgewerbeordnung.

S. 4.
Bei den Sportelansätzen und bei den Einträgen in die Rechnungen und Kontroll-

verzeichnisse ist die Tarifnummer und die Unterabtheilung derselben, auf welche der
Sportelansatz sich gründet, beizufügen.

Gesuche um Nachlaß von Sporteln im Gnadenwege sind bei der Behörde, welche
die Sportel angesetzt hat, anzubringen und von dieser im Instanzenweg dem Ministerium
beziehungsweise der etwa auf Grund besonderer Vorschrift an Stelle desselben zur Erledigung
solcher Gesuche ermächtigten Behörde vorzulegen.

Zum Sportestarif.
F. 6.

Zu Nr. 5. Arzneimischungen.

Der Sportelansatz ist mit dem Bescheid des Medizinalkollegiums in Rubrik e der
nach der Ministerialverfügung vom 15. Februar 1877 einzureichenden drei Exemplare der
Anzeigen einzutragen.

Das dem nachsuchenden Apotheker zu verabfolgende Exemplar des Bescheids ist von
dem Oberamtsphysikat dem Oberamt zu übergeben und von letzterem unter Einziehung
der Sportel an den Apotheker auszuhändigen.

S. 7.
Zu Nr. 7. Ausstocken von Waldungen.

Bei Zurückziehung eines von einer Körperschaftsbehörde eingereichten Waldausstockungs-
gesuches ist die Sportel, wenn die Zurückziehung in der Bezirksinstanz erfolgt, von dem
Forstamt (ohne Mitwirkung des Oberamts, vgl. Art. 16 Abs. 1 des Forstpolizeigesetzes
dom 8. September 1879), wenn solche in der Instanz der Forstdirektion, Abtheilung für
Körperschaftswaldungen, erfolgte, von dieser letzteren, und zwar auch dann anzusetzen,
wenn die Akten von dem Forstamt dem Oberamt beziehungsweise von der Forstdirektion,
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Abtheilung für Körperschaftswaldungen, der Kreisregierung zur Aeußerung zugegangen
sind und sich bei Einlauf der Zurückziehungserklärung dort in Behandlung befinden.

Die in solchen Fällen zum Ansatz kommenden Sporteln sind in Gemäßheit des
§. 12 Abs. 2 und §. 13 Abs. 3 der Verfügung sämmtlicher Ministerien, betreffend den
Vollzug des Allgemeinen Sportelgesetzes vom 19. September 1887, (Reg. Blatt S. 369)
dem Kameralamt des betreffenden Bezirks zum Einzug und zur Verrechnung zu über-
weisen, welches dieselben, übrigens abgesondert von den Sporteln für die Zurückziehung
sonstiger Waldausstockungsgesuche, zu verzeichnen hat.

Die von den Forstämtern in solchen Fällen anzusetzenden Sporteln sind in das von
ihnen zu führende Sportelkontrollverzeichniß, übrigens abgesondert von den Sporteln für
die Zurückziehung sonstiger Waldausstockungsgesuche, einzutragen.

8. 8.
Zu Nr. 9. Bausachen.

Bei Genehmigung eines Bauwesens in der Instanz des Oberamts (Allgemeine Bau-
ordnung Art. 79 Abs. 1 und Art. 81 Abs. 2 und 3) soll der Sportelrahmen von 1 10 %
die Regel bilden und ein Hinausgreifen auf höhere Sätze nur bei größeren Bauwesen
stattfinden.

Besonders wird noch darauf hingewiesen, daß das Sportelminimum in Tarif Nr.
Ziff. 1 lil. a nur in Rücksicht auf ganz geringfügige Banwesen, z. B. Backöfen, Schweine-
ställe, kleine Anbanten, von 3 „K auf 1 X ermäßigt ist.

§. 9.
Zu Nr. 10. Beerdigung.

Außer der Einholung der Erlaubniß zur Beerdigung an einem anderen Ort als
dem öffentlichen Begräbnißplatz oder einer zugelassenen Familienbegräbnißstätte (§. 17
der Kgl. Verordnung vom 21. Jannar 1882, Reg. Blatt S. 33 ff.) sind, sofern die Be-
erdigung nicht am Sterbeort erfolgt, die für den Leichentrausport bestehenden Vorschriften
(Tarif Nr. 48, Leichentransport und Ministerialverfügung vom 13. Juli 1877, Reg. Blatt
S. 189) zu beachten.

S§. 10.
Zu Nr. 12. Bergbausachen.

Das Oberbergamt hat die von ihm angesetzten Sporteln unmittelbar den Kameral-
ämtern zum Einzug und zur Verrechnung zu überweisen.
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Bei Zustellung einer Bergwerksverleihungsurkunde ist der Erwerber ausdrücklich
darauf aufmerksam zu machen, daß er nach Ablauf von zwei Jahren vom Tag der Ver-
leihung oder der Betriebseinstellung an auf die Dauer der Unterlassung des Betriebs je
am Jahresanfang ein jährliches Rekognitionsgeld von einem Zehntel der Verleihungs-
sportel zu bezahlen habe, und zugleich aufzufordern, von der Inbetriebsetzung des Berg-
werks, sowie von der Betriebseinstellung das Bergamt in Kenntniß zu setzen.

Das Bergamt hat die von ihm angesetzten Rekognitionsgelder und sonstigen Sporteln
den Kameralämtern zum Einzug zu überweisen, über dieselben ein Kontrollverzeichniß zu
führen und je auf 1. April eine Abschrift desselben zur Revision dem Oberbergamt vor-
zulegen.

Das Oberbergamt hat nach vollzogener Revision diese Abschrift zugleich mit seinem
Kontrollverzeichniß dem Kgl. Steuerkollegium zu übergeben.

S. 11.
Zu Nr. 13. Beschälpatent.

Die Beschälpatente dürfen ohne vorherige Bezahlung der Sportel von der Patenti-
rungskommission ausgefolgt werden.

Die Sporteln für die ertheilten Patente hat die Landgestütstommission anzusetzen
und an die Oberämter zum Einzug zu überweisen.

S. 12.

Zu Nr. 16. Depositen.

Die von den Versicherungsgesellschaften und deren Agenten, sowie den Auswande-
rungsagenten auf amtliche Auordnung hinterlegten Kantionen werden sportelfrei ver-
wohrt.

S. 13.
Zu Nr. 18. Dienstanstellungsbestätigung u. s. w.

Die Oberämter haben auf Grund der von den Ortsvorstehern eingesendeten Be-
richte über dieGemeinderathsergänzungswahlenzu prüfen, ob die von den Ortsvorstehern
nach Tarif Nr. 18 Ziff. 3 anzusetzenden Sporteln vollständig und richtig angesetzt sind,
und wegen der etwa unterbliebenen oder nurichtig gemachten Sportelansätze das Erforder-
liche zu versügen.
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8. 14.
Zu Nr. 33. Glücksspiele.

Es ist genau darauf zu achten, daß die Tarifnummer 33 nicht auf Spiele ange-
wendet wird, welche unter eine andere Tarifnummer, z. B. Darbietung öffentlicher Lust-
barkeitenimSinneder Tarifnummer 65 oder als Lotterien unter das Reichsgesetz, be-
treffend die Erhebung von Reichsstempelabgaben vom 1. Juli 1881, (Reichsgesetzblatt
S. 185) fallen.

Bei Ertheilung der Erlanbniß zur Aufstellung von Glücksbuden ist die Art des in
diesen zu veranstaltenden Glücksspiels anzugeben und in dem Grlaubnißschein zu be-
merken.

Die Sportel ist für die ganze gestattete Zeitdauer im Vorans anzusetzen und zu
erheben.

S. 15.
Zu Nr. 40. Jahrtagsstiftungen.

Soferne die Genehmigung zur Annahme von Jahrtagsstiftungen durch die gemein-
schaftlichen Oberämter ertheilt wird, hat das Oberamt die Sportel anzusetzen.

Für die Berechnung der Sportel sind die in Ziff. 1 der Ministerialverfügung vom
21. März 1876 (Reg. Blatt S. 143) bezeichneten Mindestbeträge der gestifteten Kapitalien
auch dann maßgebend, wenn Seitens der Vertreter der Kircheupflegen die Hinterlegung
eines höheren Kapitals als Bedingung der Annahme der Stiftung gefordert wird.

S. 16.
Zu Nr. 42. Kaminfeger.

Die Sporteln dieser Tarifnummer sind von den Oberämtern anzusetzen.

S. 17.
Zu Nr. 48. Leichentransport.

Diese Sporteln sind auch dann von den Oberämtern anzusetzen, wenn nach §§. 2
und 1 der Ministerialverfügung vom 13. Juli 1877 (Neg. Blatt S. 189 die Ent-
schließung des Ministeriums eingeholt worden ist.
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8. 18.
Zu Nr. 57. Prüfungen.

Die Sporteln werden angesetzt
1) vom Ministerium des Innern

15

für die höheren Dienstprüfungen im Departement des Junern,
K. Verordnung vom 7. November 1885 (Reg. Blatt S. 491),

für die Prüfung für den ärztlichen Staatsdienst oder für die öffentliche An-
stellung als Gerichtswundarzt,

K. Verordnung vom 17. Juli 1876 (Neg. Blatt S. 287),

für die Staatsprüfung in der Thierheilkunde,
Ministerialverfügung vom 1. Juli 1873 (Reg. Blatt S. 291),

für die erste Staatsprüfung im Hochbau= und Ingenieurfach,
K. Verordnung vom 4. November 1872 (Reg. Blatt S. 371),
K. Verordnung vom 22. Juni 1876 (Reg. Blatt S. 189),
K. Verordnung vom 13. April 1881 (Reg. Blatt S. 329) und vom 10. Jannar 1881

(Reg. Blatt S. 2),

für die zweite Staatsprüfung im Ingenieurfach,
S§. 19 ff. K. Verordnung vom 4. November 1872 (Neg. Blatt S. 376),
Ministerialverfügung vom 12. Mai 1879 (Reg. Blatt S. 111) und
Ministerialverfügung vom 16. November 1882 (Reg. Blatt S. 160),

für die Prüfungszengnisse der Feldmesser,
K. Verordnung vom 20. Dezember 1873 (Neg. Blatt S. 441) und
Ministerialverfügung vom 13. April 1881 (Reg. Blatt S. 327),

für die Prüfungszengnisse der Markscheider,
K. Verordnung vom 4. November 1875 (Neg. Blatt S. 537) und
Ministerialverfügung vom 13. April 1881 (Reg. Blatt S. 327).

Von der Ministerialabtheilung für das Hochbauwesen
für die Werkmeisterprüfung,

Ministerialverfügung vom 3. Dezember 1874 (Reg. Blatt S. 313).
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3) Von der Ministerialabtheilung für den Straßen= und Wasserbau
für die Prüfungszeugnisse der Wasserbautechniker,

K. Verordnung vom 23. November 1856 (Reg. Blatt S. 333) und
Ministerialverfügung vom 13. April 1881 (Reg. Blatt S. 327).

4) Von den Kreisregierungen
für die niederen Dienstprüfungen,

K. Verordnung vom 10. Februar 1837 (Reg. Blatt S. 81).

5) Von der Centralstelle für Gewerbe und Handel
für die Prüfungszeugnisse der Eichmeister,

§. 23 der Ministerialverfügung vom 20. Mai 1871 (Reg. Blatt S. 135).

6) Von dem Oberamt Heilbronn
für die Patente für die Neckarschifffahrt,

Ministerialverfügung vom 15. Mai 1884 (Reg. Blatt S. 96).

7) Von der Hafendirektion in Friedrichshafen
für die Patente zur Bodenseeschifffahrt,

Artikel 10 der Internationalen Schifffahrts= und Hafenordnung für den Bodensee
vom 22. September 1867 (Reg. Blatt 1868 S. 44).

§) Für die Prüfungszeugnisse der Hufschmiede von demjenigen Oberamt, in dessen
Bezirk die Prüfung stattgefunden hat,

§. I7 der Ministerialverfügung vom I1. Juni 1885 (Reg. Blatt S. 215).

8. 19.
Zu Nr. 59. Rechnungen.

1) Wenn für die Nechnungsprüfungssporteln keine Aversalsummen festgestellt sind
(Aumerkung b zu Nr. 59), so hat der Rechnungssteller mit der Uebergabe der Rechnung
au das Oberamt demselben eine Zusammenstellung des Blattgehalts der Rechnung und
der, der Sportelpflicht unterliegenden Rechnungsbeilagen zu übergeben; letztere ist an-
läßlich der Rechnungsrevision zu prüfen und es ist sodann auf Grund dieser Prüfung
die Sportel festzusetzen.

2) Die Festsetzung von Aversalsummen für die Rechnungsprüfung ist überall da zu
empfehlen, wo nicht besondere vorübergehende Verhältnisse der Bemessung der Sportel



395

auf eine Reihe von Jahren entgegenstehen. Die Oberämter haben demnach die Körper—
schaftsbehörden, deren Nechnungen von dem Oberamt zu revidiren sind, zu einer Beschluß-
fassung darüber aufzufordern, ob sie die Festsetzung einer Aversalsumme für je einen
zeitraum von fünf Jahren, erstmals vom 1. April 1881 ab gerechnet wünschen.

Bejahendenfalls hat das Oberamt zu Gewinnung einer Grundlage für die Fest-
setzung der Aversalsummen die Sportel nach dem Blattgehalt der zuletzt gestellten Rech-
nung nebst Beilagen oder, wenn diese Rechnung besonderer Verhältnisse wegen eine von
dem gewöhnlichen Umfang abweichende Ausdehnung haben sollte, einer früheren Nechnung
zu berechnen, bei welcher die normalen Verhältnisse zutreffen. Unter Berücksichtigung
aller sonst in Betracht kommenden Umstände, welche den Zeitaufwand für die Revision
zu erhöhen oder zu vermindern geeignet sind, hat sodann das Oberamt den Betrag der
von ihm für angemessen erachteten Aversalsumme vorläufig festzusetzen, wobei davon aus-
zugehen ist, daß der Betrag der in einem Bezirke zur Erhebung kommenden Sporteln
den Betrag des Aufwandes für die Rechnungsrevision nicht übersteigen soll, und die Be-
stimmung in Anmerkung c zu Nr. 59 zu beachten ist. Eine Zusammenstellung der nach
dem Blattgehalt sich ergebenden Sportelbeträge und der vorläufig festgesetzten Aversal=
summen mit den erforderlichen Erläuterungen ist nebst einer Aeußerung über den Zeit-
und Kostenaufwand, der im Ganzen durch die Revision der Rechnungen des Bezirks
veranlaßt wird, der Kreisregierung vorzulegen.

Die Kreisregierungen haben nach Einlauf der Uebersichten der Oberämter diese einer
Prüfung in der Richtung zu unterwerfen, ob die für die Bemessung der Aversalsummen
maßgebenden Verhältnisse im Wesentlichen beachtet sind und gleichförmig verfahren wor-
den ist, hienach die zu verlangenden Aversalsummen festzustellen und an die Oberämter
auszuschreiben.

Die Oberämter haben die festgestellten Aversalsummen den betreffenden Verwaltungs-
behörden mitzutheilen und sie zur Erklärung darüber aufzufordern, ob sie dieselben wäh-
rend der bestimmten fünfjährigen Dauer zu bezahlen bereit sind. Fällt die Erklärung
verneinend aus, so ist die Sportel nach dem Blattgehalt zu berechnen.

Im Falle besondere Gründe vorliegen, kann die Aversalsumme von Amts wegen
oder auf Antrag der Körperschaftsbehörden für weniger als fünf Jahre festgestellt
werden.
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3) Bezüglich der Erhebung der Sporteln wird Folgendes bestimmt:
Auf den 1. Februar jeden Jahres ist ein Verzeichniß über sämmtliche seitens des

Oberamts in dem betreffenden Etatsjahr zu revidirenden Rechnungen und die von den
revidirten Rechnungen verfallenen Sporteln anzufertigen, von dem Oberamtmann zu be-
urkunden und dem Sportelrechner zum Einzug der Sporteln zu übergeben.

Ein Verzeichniß derjenigen Rechnungen, von denen die Sportel nicht erhoben werden
konnte, weil sie am 1. Februar noch nicht revidirt waren, ist mit der gleichen Beurkun-
dung des Oberamtmanns versehen, dem Sportelrechner im nächsten Onartal beziehungs-
weise in den folgenden Quartalen bis zur Bereinigung aller Rückstände zum Einzug zu
übergeben.

4) Die Sporteln für die Prüfung der Schulfondsrechnungen sind, soweit nicht
Aversalsummen festgestellt find, von den Oberämtern anzusetzen.

S. 20.
Zu Nr. 65. Schaustellungen u. s. w.

Die Bemessung der Sporteln dieser Tarifnummer hat sich insbesondere nach dem
Umfang und der Einträglichkeit des Betriebs und der Zeitdauer zu richten, für welche
die Erlaubniß ertheilt wird.

Die Erlaubniß muß stets schriftlich ertheilt und hiebei die Art der gestatteten Schan-
stellung, Aufführung oder Lustbarkeit, sowie die Zeit, für welche Erlaubniß ertheilt wurde,
angegeben und der Sportelansatz beigefügt werden.

F. 21.
Zu Nr. 66. Schiffprüfungszeugnisse u. s. w.

1) Die Sporteln für die Zeugnisse über die Untersuchung der Neckarschiffe und für
die Bezeichnung der Ladungsfähigkeit derselben sind von dem Hafenpolizeibeamten in
Heilbronn anzusetzen, gleichzeitig mit den in §. 17 der Ministerialverfügung vom 15. Mai
1884 (Reg. Blatt S. 82) bezeichneten Gebühren einzuziehen und gegen Ouittung an das
Oberamt Heilbronn abzuliefern, diese Quittung aber ist dem Sportelkontrolleur der Re-
gierung für den Neckarkreis behufs Vormerkung der Sportel in dem Kontrollverzeichniß
zu übersenden.

2) Die Sporteln für die Zeugnisse über die Prüfung der Bodenseeschiffe (Art. 6
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und 7 der Schifffahrts- und Hafenordnung für den Bodensee vom 22. September 1867,
Reg. Blatt 1868, Seite 13) sind von der Hafendirektion Friedrichshafen anzusetzen, ein-
zuziehen und dem Oberamt Tettnang gegen Onittung zu übersenden, diese Qnittung
aber ist dem Sportelkontrolleur der Regierung für den Donankreis behufs Vormerkung
der Sportel in dem Kontrollverzeichniß zu übersenden.

8. 22.

Zu Nr. 75. Tanzerlaubniß.

Soweit die Ertheilung der Tanzerlaubniß in die Zuständigkeit der Oberämter fällt,
soll in der Regel nicht unter den Betrag von 5.4, sofern aber die Tanzunterhaltung in
der Advents= oder Fastenzeit stattfinden soll, nicht unter den Betrag von 15 ¾ herab-
gegangen werden.

Die Berücksichtigung besonderer Veranlassungen und örtlicher Verhältnisse ist bei
Bemessung der Sportel nicht ausgeschlossen.

§. 23.
Zu Nr. 88. Wandergewerbescheinc.

1) Die Sportel für die Wandergewerbescheine zum Feilbieten von Waaren oder
von künstlerischen Leistungen oder Schanstellungen, bei welchen ein höheres wissenschaft-
liches oder Kunstinteresse nicht obwaltet, ist nur dann niedriger als mit 3 ./¾ zu bemessen,
wenn besondere Gründe vorliegen, wie Dürftigkeit des Nachsuchenden, Geringfügigkeit
oder kurze Dauer des Betriebs.

2) Von der Ermächtigung zur Unterlassung oder Zurücknahme des Sportelansatzes
wegen Mittellosigkeit der Betheiligten ist nur dann Gebrauch zu machen, wenn die den
Wandergewerbeschein Nachsuchenden auch zur Zahlung des Mindestbetrags der Sportel
die Mittel nicht aufzubringen vermögen.

Jusbesondere dürfen gänzlich erwerbsunfähige Personen durch Nachsehen der Sportel
nicht in den Stand gesetzt werden, unter dem Vorwand eines Hausirhandels lediglich die
Mildthätigkeit des Publikums in Anspruch zu nehmen.

3) Im Falle der Beanstandung eines Druckschriftenverzeichnisses ist eine Sportel
nach Tarif Nr. 88 Ziffer 4 erst dann anzusetzen, wenn dem Gewerbetreibenden gemäß
§. 54 Abs. 5 der Ministerialverfügung vom 9. November 1883 unter Bezeichnung der
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Bedenken die Vorlage eines die beanstandeten Schriften nicht enthaltenden Verzeichnisses
anheimgegeben worden, derselbe aber hiezu nicht bereit ist und demzufolge die Genehmigung
mittelst schriftlichen Bescheids unter Angabe der Gründe versagt wird.

4) Bei der Ausdehnung eines gemeinsamen Wandergewerbescheins auf einen
andern Bezirk ist der Sportelansatz innerhalb des in der „Anmerkung zu Ziffer 1 und ?
der Tarif-Nr. 88“ festgesetzten Nahmens so zu treffen, daß die Sportel nicht höher ist,
als wenn für die in dem gemeinsamen Wandergewerbeschein aufgeführten Personen Ginzel-
scheine ausgedehnt würden.

8. 21.
Zu Nro. 93 Ziffer 1. Wirthschaftskonzessionssporteln.

Vor Ertheilung der Erlaubniß zum Wirthschaftsbetrieb oder zum Kleinhandel mit
Branntwein und Spiritus (Ziffer1113) hat das Oberamt nach Vernehmung des
Kameralamts die Höhe der Erlaubnißsportel festzusetzen und den Nachsuchenden zu deren
Hinterlegung beim Oberamt, sofern aber die Sportel 100 A oder mehr beträgt, zur
Hinterlegung beim Kameralamt aufzufordern.

Bevor dieser Aufforderung nachgekommen, beziehungsweise Bescheinigung hierüber
von dem Kameralamt übersendet worden ist, darf das Oberamt den Beschluß auf Er-
theilung der Erlaubniß nicht eröffnen.

Wenn im Falle der Abweisung des Erlaubnißgesuches der Rekurs eingelegt wird, so
hat die Kreisregierung die vorschußweise Hinterlegung des Betrags der Konzessionsspor-
teln und der Sportel für das Verfahren durch den Rekurrenten bei dem Oberamt, be-
ziehungsweise dem Kameralamt anzuordnen, und den Beleg dieser Hinterlegung einzu-
fordern. Im Fall der Hinterlegung beim Oberamt sind die hinterlegten Beträge in das
oberamtliche Depositenverzeichniß einzutragen.

Der Einzug und die Verrechnung der von den Oberämtern oder von den Kreis-

regierungen angesetzten Wirthschaftskonzessionssporteln kommt den Oberämtern auch
dann zu, wenn der Einzug in der Weise erfolgt, daß gemäß Abs. 1 bei Sportelbeträgen
von 100 X und mehr der Sportelschuldner zur Entrichtung des Betrags an das Kameral-
amt angewiesen worden ist.

Von den Oberämtern ist den Kameralämtern in jedem Fall der Ertheilung einer
Erlanbniß zum Betrieb der Gastwirthschaft oder Schankwirthschaft, zur Verlegung der-



399

selben, ebenso von jeder Erweiterung der ertheilten Wirthschaftsbefugnisse und von der
(ertheilung der Erlaubniß zum Kleinhandel mit Branntwein oder Spiritus, unter Be-
zeichnung des mit der Erlanbnißertheilung verbundenen Sportelansatzes Mittheilung
zu machen.

Ebenso haben die Ortsvorsteher von jeder Ertheilung der Erlaubniß zu einem vor-
übergehenden Wirthschaftsbetrieb auf einem Jahrmarkt oder bei einer ähnlichen beson-
deren Veranlassung (§. 42a Abs. 3, §. 56 Abs. 2 Ziffer1und §. 67 Abs. 2 der Reichs-
Gewerbe-Ordnung) sowie von der hiefür angesetzten Sportel das Ortssteueramt in Kennt-
niß zu setzen.

Ueber Gesuche um Nachlaß von Wirthschaftskonzessionssporteln sind wie bisher von
den Oberämtern die Kameralämter um gutächtliche Aeußerung anzugehen, während die
(inholung einer Aeußerung des Stenerkollegiums nicht mehr erforderlich ist.

S. 25.
Die durch die Ministerialverfügung vom 1. Juni 1881 (Amtsblatt Seite 169) vor-

geschriebene Anfertigung statistischer Uebersichten über die auf Grund des Allgemeinen
Sportelgesetzes angesetzten Sporteln hat vom 1. Oktober 1887 an nicht mehr zu erfolgen.

S. 26.

Durch vorstehende Bestimmungen werden die Vollzugsvorschriften zu dem Allgemeinen
Sportelgesetz vom 21. März 1881 und zwar die Ministerialverfügungen vom 4. April 1881
(Amtsblatt des Ministerinms des Jnnern Seite 101), vom 1. Juni 1881 (Amtsblatt
des Ministeriums des Innern Seite 169), vom 3. November 1882 (Amtsblatt des Mini-
steriums des Junern Seite 404) und vom 22. Dezember 1882 (Reg. Blatt 1883 S. 1),
sowie der Ministerialerlaß vom I. September 1881 (Amtsblatt des Ministeriums des
Annern Seite 264) ersetzt.

Stuttgart, den 26. September 1887.

Schmid.
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 GBekauntmachung des Ministeriums des Innern, betreffend die Befugnisse der Aichämter.
Vom 19. September 1887.

Die Befugnisse der Aichämter Geislingen und Kirchheim u. T. sind auf die Aichung
von Waagen bis zu 10000 Kg größter Belastung ausgedehnt worden.

Stuttgart, den 19. September 1887.

Schmid.

 edruckt bei G. Hasselbrint (Ghr. Scheufele)
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M 35.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
Ausgegeben Stuttgart Dienstag den I1. Oktober 1887.

Inhalt.
Verfügung des Ministeriums des Innern, betreffend die Anordnung einer neuen Abgeordnetenwahl für den Ober=

amtsbezirk Aalen. Vom 10. Oktober 1887.

Verfügung des Ministeriums des Innern,
betreffend dir Anordunng einer neuen Abgeordnetenwahl für den Oberamtebezirk Aalen.

Vom 10. Oktober 1887.

Nachdem der bisherige Abgeordnete des Oberamtsbezirks Aalen sein Abgeordneten-
mandat niedergelegt hat, wird auf Höchsten Befehl Seiner Königlichen Majestät die
Vornahme einer Neuwahl für den Oberamtsbezirk angeordnet und Nachstehendes verfügt:

1) Die örtlichen Kommissionen für Entwerfung und Fortführung der Wählerlisten
haben unverweilt für die Richtigstellung der letzteren Sorge zu tragen.

Die Ortswahlkommissionen werden hiebei hinsichtlich der Frage, welche Personen in
die Wählerlisten aufzunehmen sind, auf Art. 4 des Wahlgesetzes vom 26. März 1868
(Reg. Blatt S. 178) und §. 3 der Ministerialverfügung, betreffend die Vollziehung des
Wahlgesetzes vom 6. November 1882, (Reg. Blatt S. 345), besonders hingewiesen.

2) Der in Art. 7 des Wahlgesetzes vom 26. März 1868 angeordnete öffentliche
Aufruf der Wahlberechtigten zur Anmeldung ihres Wahlrechts ist alsbald von dem
Oberamt Aalen in dem Bezirksblatt zu erlassen und außerdem von den Ortsvorstehern
in den einzelnen Gemeinden auf ortsübliche Weise bekannt zu machen.

3) Die Wählerlisten müssen binnen zehn Tagen nach dem Erscheinen gegenwärtiger
Verfügung im Regierungsblatt, somit spätestens am Freitag den 21. d. Mts., voll-
endet sein, sodann während eines unmittelbar anschließenden Zeitraums von sechs Tagen,
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also bis Donnerstag den 27. d. Mts. einschließlich, auf dem Rathhaus zur allgemeinen
Einsicht aufgelegt werden. Längstens binnen drei Tagen von Erhebung etwaiger Vor-
stellungen gegen die Wählerliste an gerechnet hat die Kommission hierüber Beschluß zu
fassen. Spätestens am einundzwanzigsten Tage nach dem Erscheinen des gegenwärtigen
Vahlausschreibens im Regierungsblatt, am Dienstag den 1. November d. J., haben die

Ortsvorsteher die Wählerlisten nebst den Akten über beanstandete Wahlberechtigungen dem
Oberamt einzusenden.

4) Die Wahl ist am dreißigsten Tage nach dem Erscheinen gegenwärtiger Ver-
fügung im Negierungsblatt, also

am Donnerstag den 10. November dieses Jahres
in allen Abstimmungsdistrikten gleichzeitig vorzunehmen.

5) Die in Art. 13 der Wahlgesetzuovelle vom 16. Juni 1882 vorgeschriebene Be-
kanntmachung hat spätestens am Montag den 7. November d. J. zu erfolgen

6) Die Wahlvorsteher werden vornämlich auf die Art. 12, 13 Abs. 2, Art. 138 bis
18e der Wahlgesetzuovelle vom 16. Juni 1882 und die §§. 11—22 der Vollziehungs-
instruktion zu derselben vom 6. November 1882 hingewiesen und darauf aufmerksam ge-
macht, daß den Wählern der Zutritt zur Wahlhandlung einschließlich der Zählung der
abgegebenen Stimmen freisteht.

7) Die Ermittlung des Wahlergebnisses durch die Oberamtswahlkommission hat
spätestens am Sonntag den 13. November d. J. stattzufinden.

8) Das Ergebniß der Wahl ist dem Ministerium vom Wahlkommissär telegraphisch
anzuzeigen, auch ist dem Ministerium eine die Abstimmungsverhältnisse enthaltende Ab-
schrift des Protokolls über die Ermittlung des Wahlergebnisses vorzulegen.

9) Behufs gesetzmäßiger Durchführung des Wahlgeschäfts wird im Uebrigen auf die
Bestimmungen des Wahlgesetzes vom 26. März 1868 in der demselben durch Art. J bis II
der Wahlgesetzuovelle vom 16. Juni 1882 gegebenen Fassung (Reg. Blatt S. 212), die
Vollziehungsverfügung hiezu vom 6. November 1882 (Reg. Blatt S. 315) und die Be-
kanntmachung, betreffend das Verfahren bei den Landtagswahlen, vom 27. Juni 1883
(Amtsblatt des Ministeriums des Innern S. 157), zur Nachachtung hingewiesen.

Stuttgart, den 10. Oktober 1887.
Schmid.

Gedruckt bei G. Hasselbrink. (Chr. Scheufele).
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M 36.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
Ausgegeben Stuttgart Samstag den 15. Oktober 1887.

Inhalt.
nerfügung der Ministerien der Iustiz und ver. Fiunmzen. betreffend deneeVBollzugdesdes„AlgemeinenSportelgesetzesvom 14. Juni 1887, Tarifnummer 32. Ilschaftsverträge. Bekanntmachungder ni des Innern und des eelal betreffend die nan aer u 5er Lehranstalt

zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdieust.
Vom 23. September 1887. — Boekmtmachuß des Ministeriums des Innern, betreffend die Befugnisse der
Aichämter. Vom 23. September 1887. — Bekanntmachung des Ministeriums des Innern, betreffend die Aich-
ämter. Vom 23. September 1887. — Verfügung des Ministeriums des Innern, betreffend dic stat'stischen
Uebersichten und Rechnungsabschlüsse der Krankenkassen. Vom 29. September 1887. — Berichtigung.

verfügung der Ministerien der Justiz und der Finanzen,
betreffend den Vollzug des Allgemeinen Sportelgesetzes vom 14. Juni 1387,

Tarifnummer32.Gesellschaftsverträge.
Vom 1. Oktober 1887.

Unter Bezugnahme auf das Allgemeine Sportelgesetz in der von dem K. Staats-
ministerium auf den Grund des Art. IV des Gesetzes vom 14. Juni 1887 (Reg. Blatt
. 163) bekannt gegebenen Redaktion (Reg. Blatt 1887 S. 189) Tarifnummer 32,
Gesellschaftsverträge, werden die Verfügungen der Ministerien der Justiz und der
FEinanzen vom 28. März 1881 (Reg. Blatt S. 278) und vom 12. Juni 1881 (Reg. Blatt
. 395) durch nachstehende Neu-Redaktion ersetzt:

S. 1.
Die Amtsgerichte haben über jeden Eintrag in das Handels= und Genossenschafts-

register, welcher einen nach Tarifnummer 32 der Abgabe unterliegenden Vertrag betrifft,
fofort dem Kameralamte (Hauptsteueramte), zu dessen Bezirk der Sitz des betreffenden
Amtsgerichts gehört, einen vollständigen beglaubigten Registerauszug gegen Empfangs-
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bescheinigung zu übergeben und letztere als Beleg zu den Registerakten zu nehmen. Auch
ist dem Kameralamt (Hauptsteueramt) auf Verlangen jede weitere Auskunft zu geben,
welcher dasselbe für den Ansatz der Abgabe bedarf.

S. 2.
Außerdem haben die Amtsgerichte über die in §. 1 erwähnten abgabepflichtigen Ver-

träge ein fortlaufendes Verzeichniß nach den Rubriken 1 bis 4 des Handels= und Genossen-
schaftsregisters zu führen, und je am Schlusse eines Sportelrechnungsjahres spätestens
auf den 15. April solches unter Beurkundung der Richtigkeit und Vollständigkeit eventuell
aber eine Fehlurkunde an das vorgesetzte Landgericht behufs der Uebergabe an das Steuer-
kollegium einzusenden.

S. 3.
Ist bei dem erstmaligen Ansatz der Abgabe aus Verträgen über die Errichtung einer

auf Gewinn berechneten Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft auf Aktien (Tarif-
nummer 32 Ziffer 1) das Grund= oder Aktienkapital noch nicht voll einbezahlt, so hat
das Kameralamt (Hauptsteueramt) den Vorstand der Aktiengesellschaft beziehungsweise
den Aufsichtsrath der Kommanditgesellschaft darauf hinzuweisen, daß er bei Gefahr der in
Art. 18 Abs. 3 des Allgemeinen Sportelgesetzes angedrohten Maßregeln sofort bei der Ein-
forderung weiterer Einzahlung dem Kameralamt (Hauptsteueramt) Anzeige zu machen habe.

Stuttgart, den 1. Oktober 1887.

Faber. Renner.

bekanntmachung der Ministerien des Innern und des Kriegswesens,
betreffend die provisorische Berechtigung einer Lehranstalt zur Ausstellung von Zeugnissen über die

wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst.
Vom 23. September 1887.

Nachstehend wird die von dem Reichskanzler in Nro. 37 des Centralblatts für das
Deutsche Reich erlassene Bekanntmachung vom 13. September 1887, betreffend dieprovisorische
Berechtigung einer Lehranstalt zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche
Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst, zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Stuttgart, den 23. September 1887.
Schmid. Steinheil.
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Bekanntmachung.
Der vormals Dr. Günther'schen Privatlehranstalt unter Leitung des Pastors D. A.

Skerl zu Braunschweig ist für die Prüfungstermine Michaelis 1887 und Ostern 1888
provisorisch gestattet worden, Zeugnisse über die wissenschaftliche Befähigung für den
einjährig-freiwilligen Militärdienst denjenigen ihrer Schüler zu ertheilen, welche eine auf
Grund eines von der Aufsichtsbehörde genehmigten Reglements in Gegenwart eines
Regierungskommissars abzuhaltende Entlassungsprüfung wohl bestanden haben.

Berlin, den 13. September 1887.
Der Reichskanzler.

Im Auftrage:
Bosse.

ekanntmachung des Ministeriums des Innern, betreffend die Befugnisse der Aichämter.
Vom 23. September 1887.

Die Befugnisse des Aichamts Eßlingen sind auf die Aichung von Flüssigkeitsmaßen
aus Glas, Meßwerkzeugen für Flüssigkeiten und Meßflaschen ausgedehnt worden.

Stuttgart, den 23. September 1887.
Schmid.

ekanntmachung des Ministeriums des Innorn, betreffend die Aichämter.
Vom 23. September 1887.

Der Gemeinde Schönthal, Oberamts Künzelsau, ist die Genehmigung zur Errichtung
eines Faßaichamts ertheilt worden.

Stuttgart, den 23. September 1887.
Schmid.

Verfügung des Ministeriums des Innern,
betreffend die statistischen Uebersichten und Rechnunggabschlüse der Krankenkassen.

Vom 29. September 1887.

Die in Nr. 28 des Centralblatts für das Deutsche Reich Seite 187 fg. enthaltene
Bekanntmachung des Neichskanzlers vom 7. Juli d. Is. in obenbezeichnetem Betreff wird
durch den nachfolgenden Abdruck zur allgemeinen Kenntniß gebracht. Unberührt durch
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die nachstehenden Vorschriften bleibt die in der Bekanntmachung vom 16. Oktober 1881
(Reg. Blatt S. 216) enthaltene Anordnung, daß

„die in den §§. 9, 41 des Krankenversicherungsgesetzes, sowie im §. 27 des
Gesetzes über die eingeschriebenen Hülfskassen vorgeschriebenen Uebersichten und
Rechnungsabschlüsse nach Maßgabe der nachfolgenden Formulare l. und II.
(nunmehr die in Anlage 4 der nachfolgenden Bekanntmachung vom 7. Juli 1887
vorgeschriebenen Formulare) unter Beachtung der vorgedruckten Erläuterungen
für jedes Kalenderjahr aufzustellen und binnen drei Monaten nach Ablauf des-
selben in doppelter Ausfertigung an die zuständige Behörde einzusenden sind.“

Ebenso finden die Bestimmungen der Ministerialverfügung vom 22. Oktober 1881,
betreffend die nach den Reichsgesetzen über die Krankenversicherung der Arbeiter und über
die eingeschriebenen Hülfskassen aufzustellenden Uebersichten und Rechnungsabschlüsse
(Reg. Blatt S. 213 fg.) auch ferner Anwendung, übrigens mit der Maßgabe, daß auch für
die in Ziff. 2 dortselbst bezeichneten auf Grund landesrechtlicher Vorschriften errichteten
Hülfskassen und für die in Gemäßheit der Art. 1—3 des Ausführungsgesetzes zum
Krankenversicherungsgesetz vom 20. Mai 1884 (Reg. Blatt S. 109 fg.) errichteten Kranken-
pflege-Versicherungskassen die Uebersichten und Rechnungsabschlüsse vom 1. Jannar 1889
ab nach den in der Anlage A zu nachstehender Bekanntmachung vom 7. Juli 1887 ent-
haltenen Formularen und Vorschriften aufzustellen sind.

Für die Gemeinde-Krankenversicherung und für die einzelnen Arten der Kranten-
kassen können übrigens je besondere Formulare benützt werden, welche in der Weise her-
gestellt sind, daß diejenigen Rubriken, welche nach den Bemerkungen zu den festgestellten
Formularen für die betreffenden Kassen ausfallen, nicht aufgenommen werden.

In Bezug auf Format und Linirung müssen die zu benützenden Formulare genau
den Mustern entsprechen, welche seinerzeit von dem Ministerium werden ausgegeben werden.

Die im Jahre 1888 einzureichenden statistischen Ulebersichten und Rechnungsabschlüsse
für das Jahr 1887 sind noch nach den bisherigen Vorschriften und Formularen. Be-
kanntmachung vom 16. Oktober 1884 und den derselben beigefügten Formularen (Reg. Blatt

.216 fg.) mit den Aenderungen und Ergänzungen der unterm 6. Jannar 1887 (Reg. Blatt

. 16 fg.) bekannt gemachten Anleitung — aufzustellen.

Die Rechnungs= und Registerführung der Krankenkassen ist vom 1. Jannar 1888
ab so einzurichten, daß aus den Rechnungen und Registern alle durch die neuen For-

 OG
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mulare geforderten Angaben zu entnehmen sind. In Bezug auf die hiewegen von den
höheren Verwaltungsbehörden zu treffenden Anordnungen werden demnächst nähere
Weisungen erteilt werden.

Stuttgart, den 29. September 1887.
Schmid.

Bekanntmachung.

Der Bundesrath hat auf Grund des §. 79 des Krankenversicherungsgesetzes vom 15. Juni 1883
und des §. 27 des Gesetzes über die eingeschriebenen Hülfskassen vom 1. Juni 1884 beschlossen,
was folgt:

An die Stelle der durch Beschluß des Bundesraths vom 9. Oktober 1884 — Be-
kanntmachung vom 16. Oktober 1884 (Central-Blatt von 1884 Seite 266) — für
die nach S§. 0, 41 des Krankenversicherungsgesetzes und nach §. 27 des Gesetzes über
die eingeschriebenen Hülfskassen zu liefernden Nachweisungen vorgeschriebenen Formulare
nebst den durch Beschluß des Bundesraths vom 16. Dezember 1886 — Bekannt-
machung vom 6. Jannar 1887 (Central-Blatt von 1887 Seite 5) — dazu erlassenen

Erläuterungen treten vom 1. Januar 1889 an die Formulare der Anlage A.
Die Landes-Centralbehörden können für die Gemeind sicherung und die einzelnen

Arten der Krankenkassen die Benutzung besonderer Formulare vorschreiben, welche in der Weise
hergestellt sind, daß diejenigen Rubriken, welche nach den Bemerkungen zu den festgestellten
Formularen für die betreffenden Kassen ausfallen, nicht ausgenommen werden.

Berlin, den 7. Juli 1887. Der Reichskanzler:
In Vertretung: v. Boetticher.
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Anlage A.

Staat:

Nachweisungen,
. betreffend

die Krankenversicherung der Arbeiter,
nach dem Reichsgesetz vom 15. Juni 1883 und den dasselbe ergänzenden

reichsgesetzlichen Bestimmungen.

Der Krankenkasse
Name

Art')
Sitz
Kreis (Bezirksamt, Amtshauptmannschaft, Oberamt 2c.)
Bezirk der höheren Verwaltungsbehörde

*) Genan anzugeben, ob Gemeindekrankenversicherung, Orts-, Betriebs-(Fabrik-), Bau-, Innungskrankenkasse,
. , ... . 7. April 1876 . -

eingeschriebene Hülfskasse nach dem Reichsgesetzvom1.Juui1884,auf landesrechtlicher Vorschrift beruhende Hülfskasse.

den Daß Formular! und U übereinstimmend
mit den Verzeichnissen, Büchern und der
Kasse aufgestellt sind, bescheinigt

Der Vorstand.
(Unterschrift)

Von der Mufssichtsbehörde auszufüllen:
1. Prozentverhältniß:

der Beiträge zum Lohnea)
des Krankengeldes zum Lohnea)

2. Statutenmäßige Dauer der Krankenunterstützung b)
a) mit vollem Krankengele Wochen,
b) von da ab mit geringerem Krankengelde Wochen.

a) Bei der Gemeindekrankenversicherung zum ortsüblichen Tagelohne (§. 6 Absatz 1 Ziffer 2, §. 8 des Ge-
setzes), bei den Orts= und Innungskrankenkassen zum durchschnittlichen Tagelohne (§. 20 Absatz 1 Ziffer 1
und Absatz 2 des Gesetzes), bei den Betriebs= und Baukrankenkassen zum durchschnittlichen Tagelohne oder
zum wirklichen Arbeitsverdienste (S. 64 Ziffer 1).

Für Hülfskassen fallen diese Angaben fort. .
Ist das Prozentverhältniß im Laufe des Jahres geändert, so ist das neue Prozentverhältniß gleich-

falls anzugeben unter Beifügung des Zeitpunktes, mit welchem es eingetreten ist. .
) Als statutenmäßige Dauer der Krankennnterstützung ist nicht nur diejenige anzugeben, während welcher

as volle Krankengeld gegeben wird (a), sondern auch diejenige, während welcher ein geringeres Kranken=
geld gegeben wird (b). Bei der Gemeindekrankenversicherung fallen diese Angaben fort.
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Formular I.

Aebersicht
über die

Mitglieder, die Krankheits= und Sterbefälle 2c. für das Jahr

Kassen, welche nicht das ganze Jahr in Thätigkeit waren, für den Zeitraum vom bis .)

Zahl der Mitglieder )
am männliche. weibliche. 2.Erkrankungsfälleh) im Laufedes Jahres der

1. Jannar (Jahresanfang) männlichen Mitglieder
1. Februar .

1.März. ... weiblichen

1.A.pkil.
1. Mai .. 3. Krankheitstage b) im Laufe des Jahres der
1. Juni . . s .. » ·»

1 d männlichen Mitglieder
I. August · weiblichen
1. September .

1. Oltober · 4.Sterbcfålle.(«)JmLaufedchahrcsgcsiorbene
1. November .

1. Dezember ... männliche Mitglieder
1. Januar (Anfang des fol- *-1

genden Jahres) weibliche

v Es ist die Zahl derjenigen Mitglieder anzugeben, welche nach Answeis des Mitgliederverzeichnisses zu den angegebenen
Zeitpunkten vorhanden war.

Als erste Zahl „1. Jannar (Jahresaufang)“ ist die letzte Zahl „1. Jannar (Anfang des folgenden Jahres)“
der vorjährigen Uebersicht einzutragen. », . .

Bei der Gemeindekrankenversicherung genügt die Angabe der Mitgliederzahl am 1. Jannar, 1. April, 1. Juli,
1. Oktober und 1. Jannar (Anfang des folgenden Jahres).

„#.) Als Erkrankungsfälle und Krankheitstage sind nur diejenigen zu zählen, für welche Krankengeld oder Verpflegungs-
kosten an Krankenhäuser oder Ersatzleistungen an Dritte für gewährte Krankennnterstützungen gezahlt worden (Ziffer
3, 6, 7 unter „b. Ausgaben“ des Formulars II). — Als Erkrankungsfällesindnurdieim Laufe des Jahres ein-
getretenen zu zählen, ältere, noch andauernde Erkrankungen kommen dabei nicht in Rechnung; als Krankheitstage
dagegen sind zu zählen alle in das Jahr fallende, auch die aus vorjährigen Erkrankungsfällen herrührenden. Wenn
ein Mitglied mehrmals erkrankt, wird jeder Erkrankungsfall besonders gezählt. Ein regelmäßig verlaufendes Wochen-
belt zählt nicht als Krankheit.

ac) Für die Gemeindekrankenversicherung fallen diese Angaben fort.



410

FormularII.
Rechnungsabschluß.)

Der Krankenkasse Name Art Sitz

I. Kassenrechnung!))
für das Kalenderjahr 18 .(Bei Kassen, die nicht das ganze Jahr über bestanden,

für den Zeitraum vom bis .)
a. Einnahmen.

Baarer Kassenbestand am 1. Jan
Zinsen von Kapitalien und i in Vehden, *“ *vonsoistinenVerniögensiheilen

. Butritsgeler .

Iokfchusse aus der Gemeindekasse nach g. 9 Asas 4 bes Geseten
corschüsse des Arbeitgebers nach §. 64 Ziffe Prdes Gesetzuschüsse des Arbeitgebers nach §. 65 Ab8 Llebes
eratleistungen Dritter für gewährte ahen mach Keanktwersichennngse. gz. 50, 57

Absatz 4, uiofalsversicherungsgeset, vom 5. Juli 1884 Absa .),« Insfallversicherungs-gesetz vom 5. Mai 1886, S. 10 Absatz 4, §. 11, S.1ö alsat 5,38 17 3
9. Aus verkauften Werthpapieren und zurückgezogenen — Spartassen“bebter Vankeinnlagen

10. Uufgenommene Darlehen, Vorschisse bes Nechmngsführers!undsjonstige nichtnunter5und6 fallende

½MEERERESebssnß#ss
St

e
1. Sensiige Einnahmens) .
2. Summe der Einnahmen Gifer 1 bis 10.—

h. Lissten
*r*s ärztliche Behandlung3.

——

ür Arznei und sonstige m-
rankengelder:
r an Mitglieder .

an Angehörige der Migueber nach .7 Absab 2de Gesebes .
4 Unter tütziingen an Wöchnerinner .5. Sterbegeld6. Kur= und Terpfiegungskaßten an Krankenanstalten .

7. — Gan DritteffürLewährte dKrankenunterstützungnach g. 57 Absatz 2 desGesetzes, 8. 16ai

n lte Vorschüsse (der zuuZiffer 5 und ¾ der Einnahmen bezeichneten Art)l6. urückgezahlte Beiträge und Eintrittsgelder
ür Kapitalanlagen a nkauf von Werthpapieren rc.)p Anlagen beiSparkassen oder Banken.urückgezahlte Darlehen (der bei den Einnahmen Ziffer 10 bezeichneten Art) .

12 erwatiinsaiiögb.i) erkönlichey
h)sãchliche. .13. Sonstige Ausgaben .

14.SiiiiiiiiederAnsgabenGiffer1bisw)

i-.Abichlii«.
Summe der Einnahmen (Ziffer # 112. .Summe der Ausgaben (Ziffer b 14)

Ergiebt einen baaren gassenbestand. am 31. Dezemiber von

Mart. Pi— —— ——

*) Dieser Rechnungsabschluß gilt zugleich als Uebersicht der vereinnahmten Beiträge und geleisteten Unterstützungen.

1. 5 6 lallen! aus: für die Gemeindekrankenversicherung Ziffer3,6, 7 der Einnahmen, Zisfer 4, 5 12 der Ausgaben; für Orttrankenlassener d it Beirlels. und Bankrankenkassen Ziffer 5 der Einnahmen: für Hülfskassen Zisser7 der Elnnahmen, Ziffer 8 der Ausgaben:in ber Wie Ziffer s der Ausgaben.
9

büchern, Strafgelde
Besoldungen,
Generalversammlung u.

4. Ausgaben für Sachthommoners, Statutenbücher, Porti, Lokalmiethe, Prozeßkosten 2c.

Freiwillige oder bersceszahe (micht auf gesezlicher Verpflichtung beruhende) Zuwendungen, serner Erlös aus dem Verkauf von Statuten.

en Wannemen, Derolumen flr Krankenkontrole, Einnehmergeblihren, Reisekosten und Dläten der Revisoren, der Abgeordneten der
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Vermögensausweis
nach dem Bestande vom 31. Dezember 18

A. Das Gesammtvermögen der Kasse (ausschließlich des Werthes etwaiger Grundstücke) setzt sich wie folgt zusammen:
1. Aktiva: Mark. Pf.

a) Der Baarbestand am 31. Dezember 19. ...·..... –
h) in Hypotheken, Werthpapieren1),Sparkassenbüchern,Bankeinlagen .
c)sonstigeVordetnnqcn(Ekfavfordermtgengegen Gemeinden, Berafögetsosseufchaften, Arbeitgebex
vergllasztssc18)2) ...........................

Summe

2. Passiva:
a) Darlehne und Vorschüsse (vergl. 1 a Ziffer 5, 6, 10)
b) Ersatzforderungen Dritter für gewährte Krankenunterstützung Cergl. #in Zister 7 *’7 .
c)unbertchttgtgcbltebcne Forderungen vontKassenmitgliedern, Aerzten, Apothelen und Kranken-häufern ). . . .....

Sstmntc.......

3. Hiernach beträgt das Gesammtvermögen der Kasse ............·.
NachdcmvorjähriqcnAbschlnsscbctrngdasGefammtvermägen.................».»......

H. ». »Einem ....,
Ergiebt gegen das Vorjahr an Gesammtvermögen weniger. 7P—m——-

Mark. Pf

Bei dem Verkauf von Werthpapieren ist gegen den im vorährigen
Gewinn . .. .................

Verlust .

Außer dem Kapitalvermögen unter 3 besitzt die Kasse Grundstücke, welche
nach Abzug der Abgaben und Lasten einen jährlichen Ertrag gewähren von.

Abschluß eingestellten Werth entstanden

Das Gesammtvermögen vertheilt sich wie folgt:
1. Zum Stammvermögen gehören von dem Betrage unter t3

Nach dem vorjährigen Abschluß betrug das Stammvermögen.

w

mehr
Ergiebt gegen das Vorjahr an Stammvermögen *) weniger

2. zum Reservefonds gehören nach den stattgefundenen Leberweisiugen (Entziehungen)Nach dem vorjährigen Abschluß betrug der Reservesonds ....

Ergiebt gegen das Vorjahr an Reservefonds mehr —
weniger „

3. Als Betriebsfonds verbleiben der Kasse von dem Betrage unter A 3 nach Abzug der Beträge
unter B 1 und 2:

a) baar
b) in Sparkassenbüchem, Bankeinlagen rc. ...· ............ ......

Ergiebt einen Betriebsfonds von

) Die Veränderung im Stammvermogen gegen das Vorjahr ist entstanden: (hier sind die Gründe des Zuwachses oder Verlustes lurz anzugeben.)

1. TueWerchpapiere sind erstmalig *W dem gehetntehunß. oder wern dieser nicht bekannt ist, mit demjenigen Kurse, welchen sle zu Anfang des
Jabr X 1888 hatten, zu herrckhnen- gestellte Werth ist bei den welteren Jahresabschlüssen benzubehalten

ständige Beiträge gehören nicht hieu. Rwwiige8. ge geh ich
ur bhia Fotderunen der hier berchvernn # sind hier aufzuführen, welche uscht mehr streitig er noch lucht eingezogen sind. Rücck-

Forderungen der Frichenn Art sind hier aufzuführen, welche, obwohl bereits füllig geworden, een Mangel an Mitteln
· nndenchukzc Hebt eben sind, nicht dagegen solche welche nach bestehender, ausdrlicklicher oder stillschweigenderVerein arung regelmäßig

träglich für das. verflossene Jahrdeleht werden 2
nach.
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Berichtigung.

In Nro. 34 des Regierungsblatts von 1887 ist in der Verfügung des Justizministeriums
vom 23. September 1887, betreffend die Gebühren für die bei Führung des Handelsregisters
vorkommenden Geschäfte und für darauf bezügliche Beglaubigungen, auf S. 385 Ziffer 5 Zeile 4
die Klammer hinter den Worten „Sporteltarif Nr. 67“ zu streichen und ist dieselbe dagegen
auf Zeile 6 daselbst am Schluß des Absatzes hinter dem Wort „Sportelgesetzes“ einzusetzen, so-
dann ist auf S. 387 F. 35 Zeile 4 statt „Urkunden“ zu lesen „Urkunde“ und ist ferner in X. 35
auf Zeile 5 vor dem Wort „ferner“ das Wort „wird“ einzuschalten.

Gedruckt bei G. Hasselbrink (Chr. Scheufele.)
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M 37.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
Ausgegeben Stuttgart Freitag den 21. Oktober 1887.

Inhalt.
Verfügung der Ministerien der auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für die Verkehrsanstalten, des Innern und

der Finanzen, betreffend die Vornahme der ersten Staatsprüfung im Baufache. Vom 29. September 1887.

versügung der Ministerien der auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für die Verkehrsanstalten,
des Innern und der Finanzen, betreffend die Vornahme der ersten Staatsprüsung

im Baufache. Vom 29. September 1887.

Gemäß §. 17 der K. Verordnung vom 4. November 1872, betreffend die Staats-
prüfungen im Baufache (Reg. Blatt S. 369), werden unter Hinweisung auf die K. Ver-
ordnungen vom 22. Juni 1876 (Reg. Blatt S. 189), vom 13. April 1881 (Reg. Blatt S. 329)
und vom 10. Jannar 1884 (Reg. Blatt S. 2) in Beziehung auf die Art und Weise der
Vornahme der ersten Staatsprüfung im Hochbau= und Ingenieurfache, sowie hinsichtlich
der Feststellung des Prüfungsergebnisses nachfolgende nähere Vorschriften ertheilt.

§. 1.
Die Leitung der Prüfungsgeschäfte, des Gangs und der Form derselben besorgt der

Vorstand der Prüfungskommission beziehungsweise der Stellvertreter desselben.
Ohne dessen Einverständniß darf kein Mitglied der Prüfungskommission eine Sitzung

versäumen.
Bei den Beschlußfassungen der Prüfungskommission oder einer Abtheilung derselben

(§. 21) hat der Vorsitzende nur im Falle der Stimmengleichheit eine zählende Stimme.
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Findet derselbe bei einem gefaßten Beschluß einen erheblichen Anstand, so hat er
hierüber die Eutschließung der Ministerien der auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung
für die Verkehrsanstalten, des Innern und der Finanzen durch das Ministerium des
Innern einzuholen.

S. 2.
Die Prüfung der Kandidaten in den einzelnen Prüfungsfächern wird von den in

die Prüfungskommission zu berufenden Lehrern des Polytechnikums vorgenommen.
Einzelnen mündlichen Prüfungen haben neben diesen Lehrern und dem Vorstand

auch die weiteren technischen Beamten, welche der Prüfungskommission angehören, anzu-
wohnen (§. 20). Außerdem haben die letzteren von einzelnen schriftlichen und graphischen
Arbeiten der Kandidaten Einsicht zu nehmen und sind ihnen zu diesem Zweck jene Ar-
beiten nach deren Prüfung durch die Referenten und Korreferenten (§. 8) zuzustellen.

S. 3.
Die Besorgung der Expeditionsgeschäfte, die Anfertigung der erforderlichen Verzeich-

nisse und Uebersichten und die Führung der Protokolle bei den Verhandlungen der ge-
sammten Prüfungskommission, wie einzelner Abtheilungen derselben liegt dem Sekretär
der Prüfungskommission ob.

Derselbe hat auch bei den schriftlichen Arbeiten der Kandidaten die Aufsicht zu führen.
Ist jedoch die Zahl der Kandidaten so groß, daß sie in verschiedene Lokale vertheilt wer-
den müssen, so werden nach Bedürfniß weitere Kustoden aufgestellt.

8. 4.
Die technischen Beamten der Departements der auswärtigen Angelegenheiten, Ab-

theilung für die Verkehrsanstalten, des Iunern und der Finanzen, welche sich bei der
Prüfung zu betheiligen haben (§. 10 der Verordnung vom 4. November 1872), werden
alljährlich von den betreffenden Ministerien bezeichnet.

Unter denselben wechselt nach einem zwischen den drei Ministerien verabredeten Turnus
ebeuso jährlich der Vorsitz in der Prüfungskommission.

Im Falle der Abwesenheit oder Verhinderung des Vorsitzenden vertritt denselben
derjenige der Prüfungskommission angehörige technische Beamte, welcher dem andern dem
Range nach, und bei gleichem Rang dem Lebensalter nach vorgeht, solange als nicht das.
Ministerium, dessen Departement der Vorstand angehört, eine andere Verfügung trifft.
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8. 5.
Der Sekretär der Prüfungskommission (§. 10 der Verordnung vom 1. November

1872) und die zur Aussicht bei den schriftlichen Arbeiten der Kandidaten etwa erforder-
lichen weiteren Personen (§. 3 oben) werden alljährlich von demjenigen Ministerium be-
stellt, dessen Vertreter in der Prüfungskommission den Vorsitz zu übernehmen hat.

S. 6.

Die aus den Lehrern des Polytechnikums — unbeschadet des unnnterbrochenen Fort-
gangs ihrer Unterrichtsstunden — zu wählenden Mitglieder der Prüfungskommission
(8. 10 der Verordnung vom 4. November 1872) werden auf den Vorschlag des Lehrer-
konvents des Polytechnikums von den Ministerien der auswärtigen Angelegenheiten, Ab-
theilung für die Verkehrsanstalten, des Innern und der Finanzen bezeichnet.

Die Direktion des Polytechnikums legt die Vorschläge des Lehrerkonvents jährlich
vor dem 1. Januar dem Ministerium des Innern vor, welches sofort wegen Bestellung
der Prüfungskommission unter Rücksprache mit den betheiligten Ministerien das weiter

Erforderliche einleitet. *’1#
Nach Ablauf des Meldungstermins (§. 4 der Verordnung vom 22. Juni 1876)

wird von dem Ministerium des Innern die Prüfungskommission über die von den Kan-
didaten vorgelegten Zeugnisse und Arbeiten (§. 12 der Verordnung vom 4. November
1972 und §. 1 der Verordnung vom 13. April 1881), sowie über den Prüfungstermin
zu gutächtlicher Aeußerung veraulaßt, sodann in Gemeinschaft mit den Ministerken der
auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für die Verkehrsanstalten, und der Finanzen
über die Zulassung zur Prüfung erkannt und der Prüfungstermin bestimmt (§. 13 der
Verordnung vom 4. November 1872 und §. 4 der Verordnung vom 22. Juni 1876) und,
wenn wenigstens zwei zulassungsfähige Kandidaten vorhanden sind (§. 3 der Verordnung
vom 4. November 1872), deren Vorladung verfügt (§. 13 der Verordnung vom 4. No
vember 1872) und hievon der Vorstand der Prüfungskommission unter Mittheilung der
Meldungseingaben und deren Beilagen in Kenntniß gesetzt.

S. 8.
Hierauf wird von dem Vorstande aus den in die Prüfungskommission berufenen

Lehrern für jedes einzelne Prüfungsfach ein Referent und ein Korreferent bestimmt und
der Prüfungsplan festgestellt.
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Hievon sind die Mitglieder der Prüfungskommission in Kenntniß zu setzen und ist
ihnen dabei eine tabellarische Uebersicht über die persönlichen Verhältuisse der Kandidaten
mitzutheilen.

8. 9.
Die Referenten stellen in Gemeinschaft mit den Korreferenten die schriftlichen Fragen

und Aufgaben in den ihnen zugewiesenen Fächern fest und übersenden dieselben, bevor sie
aun die Reihe kommen, versiegelt dem Vorstand der Prüfungskommission, welcher sie, falls
er keinen Austand findet, mit seinem Vidit versehen, gleichfalls versiegelt, den Referenten
zurückgibt oder dem Sekretär zur Ablieferung an dieselben zustellt.

Der Kommissionsvorstand und die Referenten und Korreferenten, sowie der Sekretär
und die etwaigen weiteren Kustoden sind für die vollkommene Geheimhaltung der Prü-
fungsaufgaben verantwortlich.

8. 10.

Soweit in einzelnen Prüfungsfächern, welche für die Kandidaten des Hochbau= und
Ingenieurfachs die nämlichen sind, an diese je besondere Anforderungen gestellt werden
(vergl. §§. 15, 16 der Verordnung vom 1. November 1872 und §. 3 der Verordnung vom
22. Juni 1876), sind auch für die betreffenden Fächer je besondere Prüfungsaufgaben
zu stellen.

S. 11.

Die schriftliche Prüfung wird mit allen zu einer Prüfung vorgeladenen Kandi-
daten zugleich vorgenommen und dauert sechs Tage mit wenigstens acht Arbeitsstunden.

Das hiebei erforderliche Schreibpapier wird den Kandidaten im Prüfungslokal zur
Verfügung gestellt. Alle übrigen Materialien haben dieselben mitzubringen.

§. 12.

Die Fragen und Aufgaben für die schriftliche Prüfung werden insoweit, als nicht
für deren Lösung längere Zeit bestimmt wird, je für einen halben Tag unmittelbar vor
dem Beginn dieses Prüfungsabschnitts von den Referenten oder im Falle der Verhinde-
rung derselben von dem Korreferenten oder dem Kustos (§. 3) den versammelten Kandidaten
eröffnet und von denselben sofort unter unausgesetzter Aufsicht des Kustos bearbeitet.

Hiebei nehmen die Kandidaten im Prüfungslokal die ihnen von dem Kustos anzu-
weisenden Plätze in alphabetischer Ordnung ein.
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8. 18.
Die schriftlichen Arbeiten und Zeichnungen sind am Schlusse eines halben Tages

beziehungsweise der für ihre Fertigung bestimmten längeren Frist (§. 12) von jedem
Kandidaten mit seiner Namensunterschrift versehen dem Kustos zu übergeben und sofort
von diesem nach vorgängiger Beurkundung der Zeit der Uebergabe auf jeder Arbeit ver-
schlossen dem betreffenden Referenten zuzustellen.

Die nach Ablauf eines halben Tages, beziehungsweise der bestimmten längeren Lö-
sungsfrist, noch unvollendeten Arbeiten sind in diesem unvollendeten Zustand abzugeben.

Nach der Uebergabe einer Ansarbeitung an den Kustos darf eine Aenderung oder
ein Beisatz nicht mehr gemacht werden.

8. 14.
Vor erfolgter Abgabe seiner schriftlichen Arbeiten darf kein Kandidat das Prüfungs-

zimmer verlassen, oder mit irgend einem Dritten ohne Vermittlung des Kustos in
mündlichen oder schriftlichen Verkehr treten.

Nur in dringenden Fällen kann ein Austritt der Kandidaten unter angemessener
Kontrole gestattet werden.

F. 15.
Das in §. 14 erwähnte Verbot, sowie das Verbot des Gebrauchs von Hilfsmitteln

jeder Art, soweit solche nicht ausdrücklich gestattet sind (vergl. §. 6 der Verordnung vom
I. November 1872), desgleichen das Verbot der Kollusion zwischen den Examinanden ist
den versammelten Kandidaten nnmittelbar vor dem Beginn der schriftlichen Prüfung
mittelst Vorlesung des angeführten §. 6 der Verordnung vom 1. November 1872 durch
den Kustos besonders einzuschärfen.

8. 16.
Wahrnehmungen von Uebertretungen der in den 88. 14 und 15 erwähnten Verbote

hat der Kustos unter Wegnahme vorgefundener Hilfsmittel unverweilt dem Vorstande
der Prüfungskommission anzuzeigen.

Sofort ist von der Prüfungskommission nach Befund der Umstände über die Aus-
schließung der betreffenden Kandidaten (§. 6 der Verordnung vom 1. November 1872)
Beschluß zu fassen und dieser unter Anführung des Sachverhalts in das Protokoll über
die Prüfung aufzunehmen.



418

8. 17.
Nach dem Schluß der schriftlichen Prüfung werden

A) gleichmäßig die Kandidaten des Hochbau- und Ingenieurfachs in
Baumaterialienlehre,

8) besonders
a) die Kandidaten des Hochbaufaches in

Encyklopädie der Ingenieurwissenschaft
(Grundzüge des Straßen-, Eisenbahn-, Brücken= und Wasserbaus),

5) die Kandidaten des Ingenieurfachs in
1) Baugeschichte,
2) Maschinenkunde

von den betreffenden Neferenten und Korreferenten in Gegenwart des Vorstands der
Prüfungskommission in der Regel in Abtheilungen von vier Examinanden, welche in
alphabetischer Reihenfolge aufgerufen werden, in der Weise mündlich geprüft, daß die
Prüfung jeder Abtheilung in einem Fach mindestens eine Viertelstunde währt.

8. 18.
In gleicher Weise (§. 17) findet auch in den Fächern der schriftlichen Prüfung

(§. 17 der Verordnung vom 4. November 1872), mit Ausnahme der praktischen Geome.
trie, insoweit als die Arbeiten der Kandidaten hiezu Anlaß geben, eine mündliche Prü-
fung statt, welche hauptsächlich auf die Erläuterung von Unbestimmtheiten in den schrift-
lichen Arbeiten, auf die Verbesserung von Fehlern und Lücken in denselben und auf die
Erforschung der Selbstständigkeit der Arbeiten zu richten ist.

S. 19.
Weiter wird mit sämmtlichen Kandidaten des Hochbau= und Ingenieurfachs in der

praktischen Geometrie von dem betreffenden Referenten und Korreferenten in Anwesenheit
des Vorstands der Prüfungskommission oder dessen Stellvertreters eine mündliche Prü-
fung unter Auwendung der erforderlichen Instrumente, soweit nothwendig im Freien,
vorgenommen.

Die Dauer dieser Prüfung ist so zu bemessen, daß sie sich je nach der Zahl der
Kandidaten auf einen bis zwei Tage erstreckt.
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8. 20.
Bei den mündlichen Prüfungen (§§. 17, 18, 19) können außer den in den S§. 17

und 19 bezeichneten Personen auch andere Mitglieder der Prüfungskommission anwohnen
(vergl. insbesondere §. 2 oben) und ebenso wie die Ministerialdelegirten nach Abschluß der von
den Referenten und Korreferenten vorgenommenen Prüfung einzelne weitere Fragen stellen.

§. 21.
Je nach dem Schluß der mündlichen Prüfungen wird sofort von den Examinatoren

das Ergebniß derselben gewürdigt und über die hienach zu bestimmende Klassifikation von
den Mitgliedern der betreffenden Abtheilungen (§§. 17, 18 und 19 oben) mit Stimmen-
mehrheit Beschluß gefaßt.

8. 22.
Der Vorstand der Prüfungskommission hat nach dem Schluß der mündlichen Prü-

fung aller Kandidaten die Sitzung der Prüfungskommission abzuhalten, in welcher die
Neferenten über das Ergebniß der schriftlichen Prüfung mit Einschluß der Zeichungs-
aufgaben Vortrag zu erstatten haben und das Ergebniß der Prüfung in der Weise fest-
zustellen ist, daß unter Berücksichtigung des Ergebnisses der mündlichen Prüfungen zunächst
uber die jedem einzelnen Kandidaten für die verschiedenen Prüfungsfächer gebührenden
Prädikate und hierauf nach dem Gesammtergebniß dieser Prädikate über die Klassifikation
der Kandidaten mit Stimmenmehrheit Beschluß gefaßt wird.

Wenun Hindernisse obwalten, diese Sitzung unmittelbar nach dem Schluß der münd-
lichen Prüfungen vorzunehmen, so kann sie längstens auf 14 Tage verschoben werden.

S. 23.
Zu Bestimmung der Prüfungszeugnisse dienen nachstehende Anhaltspunkte:
1) Für jedes der in §. 15 Lit. A Ziffer 4—8 und Lit. B der Verordnung vom

I. November 1872 aufgeführten Fächer, sowie für das Zeichnen, und zwar je besonders für
das Freihand= und Linearzeichnen (F. 15 letzter Absatz der Verordnung vom 4. November 1872
und §. 1 der Verordnung vom 13. April 1881), sind besondere Zeugnisse zu ertheilen.

2) Die für die einzelnen Prüfungsfächer zu ertheilenden Prädikate sind:

—

unbrauchbar oder garvricht gefertigt ... ·. .-0,
chwach.. . ....·.-1,

mittelmäß.ig ... .....·-2,

mittelmäßig bis ziemlich gut. 3-39
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ziemlich gut 4,

ziemlich gut bis zt . -)
qut... ...... .··....—6,
gut bis recht gut. JJJ777
recht nt 88,

g. ausgezeichnte — 9.

3) Die Fächer „Technische Mechanik- für Ingenieure und „Ingenieurkonsiruktionen
(§. 17 lit. b Ziffer 2 und 4 der Verordnung vom 4. November 1872) werden dreifach,
die übrigen Fächer, in welchen schriftlich geprüft wird (§. 17 lit.aZiffer 1—5 und lit. b
Ziffer 1, 3 und 5 der Verordnung vom 4. November 1872) werden doppelt gezählt.

4) Bei den Fächern, in welchen schriftlich und mündlich geprüft wird, wird das
Prädikat auf Grund der schriftlichen Arbeiten ertheilt und die Note dann nach dem Re-
sultat der mündlichen Prüfung unter Umständen erhöht oder niedriger gestellt.

Hinsichtlich der in der Prüfung selbst von den Kandidaten angefertigten Zeichnungen
ist gemäß §. 17 Abs. 3 der Verordnung vom 4. November 1872 zu verfahren.

5) Um die Prüfung im Ganzen mit Erfolg erstanden zu haben, ist erforderlich, daß
die Prädikate eines Kandidaten in sämmtlichen Prüfungsfächern durchschnittlich mindestens
die Ziffer 3,5 und in den Fächern, in welchen schriftlich geprüft wird, durchschnittlich
mindestens die Ziffer 4 ergeben.

Bei Ziehung des Durchschnitts sind die in Ziffer 3 oben bezeichneten Fächer gleich-
falls doppelt beziehungsweise dreifach zu rechnen.

Der nach §. 5 der K. Verordnung vom 22. Juni 1876 (Reg. Blatt S. 191) ge-
forderte Nachweis genügender Kenntnisse in der praktischen Geometrie ist erbracht, wenn
die in diesem Fache erlangte Note mindestens 4beträgt.

6) In dem Prüfungszeugniß wird die Befähigungsstufe bei einem durchschnittlichen
Ergebniß der Prädikate in sämmtlichen Prüfungsfächern von

3,5—4,2 mit Klasse IIIb, (zureichend)
4,.3—4,9 „ „ HIa, (ziemlich gut)
5 —5,4 „ „ Hb, (eziemlich gut bis gut)
5,5—6,4 „ „ Ha, (gut)

6,6—7,4 „ „ Ib, (recht gut)
7,5u.mehr, „ T , (ausgezeichnet)

bezeichnet.
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Zu den Hauptzahlen hinzukommende Brüche werden hiebei auf Eine Dezimalstelle
in der Weise abgerundet, daß füuf Hundertel und weniger außer Berechnung gelassen,
alles Weitere aber als ganzes Zehntel in Berechnung genommen wird.

S. 24.
Nach Feststellung des Prüfungsergebnisses sind die Prüfungszengnisse entsprechend

dem in der Beilage enthaltenen Formular auszufertigen und von dem Vorstand und den
Mitgliedern der Prüfungskommission zu unterzeichnen und zugleich die von dem Sekretär
an die etwa nicht für befähigt erkannten Kandidaten hiewegen zu erlassenden Bekannt-
machungen zu entwerfen.

Sodann hat der Vorstand der Prüfungskommission die Prüfungszeugnisse und die
Schreiben an die nicht für befähigt erkannten Kandidaten unter Anschluß sämmtlicher
Akten dem Ministerium des Innern vorzulegen, welches hierauf die Unterzeichnung der
Prüfungszeugnisse durch die Departementschefs der auswärtigen Angelegenheiten, Ab-
theilung für die Verkehrsanstalten, des Innern und der Finanzen, nebst Beidrückung
der betreffenden Ministerialsigille (§. 7 der Verordnung vom 4. November 1872), die
öffentliche Bekanntmachung des Prüfungsergebnisses durch die genaunten Ministerien
(§. 9 der Verordnung vom 4. November 1872), die Ausfolge der Prüfungszeugnisse und
die Beeidigung der zu Baumessungen 2c. 2c. befähigten Kandidaten (§. 18 der Verord-
nung vom 4. November 1872 und §. 1 der Verordnung vom 10. Jannar 1884), die
Benachrichtigung der nicht für befähigt erkannten Kandidaten von dem Ergebniß der
Prüfung und den Einzug der gesetzlichen Prüfungssportel einleitet.

Die Kosten der Prüfung werden von demjenigen Ministerium bestritten, welches für
die betreffende Prüfung den Vorstand und Sekretär der Prüfungskommission bestellt hat.

Der Vorstand der Prüfungskommission hat nach dem Schluß der Prüfung sowohl
die Belohnungen der mit derselben bemühten Personen, als die übrigen Kosten speziell
verzeichnen zu lassen und das Kostenverzeichniß nebst Beilagen dem betreffenden Ministerium
zur Prüfung und Zahlungseinleitung vorzulegen.

Stuttgart, den 29. September 1887.
Für den Staateminister der auswärtigen Angelegenheiten,

Abtheilung für die Verkehrsanstalten
v. Urkull. Schmid. NRenner.
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Beilage
zu §. 24 der Ministeralverfügung vom 29F. September 1387.

(K. Württ. Wappen)

Rönigreich Württemberg.

Brüfungs-Zeugnifß.
Der Kandidat des (Hochbau-, Ingenieur-) Faches

(Vor= und Geschlechtsname und Heimathort des Kandidaten)
hat im Mont . 18. ..

die erste Staatsprüfung im (Hochbau-, Ingenieur-) Fache bestanden und bei derfelben
die Befähigungsstufe der (ersten 2c.) Klasse, Unterabtheilung (A. B)

mit dem Prädikat „Bauführer“
zuerkannt erhalten.

Stuttgart,den 18

zur Beglaubigung
der Staatsminister der auswärtigen Känigliche Prüfungskommission:
Angelegenheiten, Abtheilung für die

Verkehrsanstalten:
(L. S.)

Der Staatsminister des Innern:

(L. S.)

Der Staatsminister der Finanzen:
(I. S.)

Die Prüfungszeugnisse haben folgende Abstufungen: Klasse I#n# ausgezeichnet; Klasse 1b recht gut; Klasse I1
gut; Klasse II b ziemlich gut bis gut; Klasse III a ziemlich gut; Klasse III 1 zureichend.

Gedruckt bei G. Hasselbrink (Chr. Scheufele.)
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N 38.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
f Ausgegeben Stuttgart Montag den 7. November 1887.

Inhalt.
Verfügung des Ministeriums des Innern, betreffend die Anordnung einer neuen Abgcordnetenwahl für den Ober-

amtsbezirk Cannstatt. Vom 4. November 1887.

Verfügung des Ministeriums des Innern,
betreffend dir Anordnung einer neuen Abgrordnetenwahl für den Gberamtsbezirk Caunstatt.

Vom 4. November 1887.

Nachdem der bisherige Abgeordnete des Oberamtsbezirks Cannstatt gestorben ist,
wird auf Höchsten Befehl Seiner Königlichen Majestät die Vornahme einer Neuwahl
für den Oberamtsbezirk angeordnet und Nachstehendes verfügt:

1) Die örtlichen Kommissionen für Eutwerfung und Fortführung der Wählerlisten
haben unverweilt für die Richtigstellung der letzteren Sorge zu tragen.

Die Ortswahlkommissionen werden hiebei hinsichtlich der Frage, welche Personen in
die Wählerlisten aufzunehmen sind, auf Art. 1 des Wahlgesetzes vom 26. März 1868.
(Reg. Blatt S. 178) und §. 3 der Ministerialverfügung, betreffend die Vollziehung des
Wahlgesetzes vom 6. November 1882, (Reg. Blatt S. 345), besonders hingewiesen.

2) Der in Art. “ des Wahlgesetzes vom 26. März 1868 angeordnete öffentliche
Aufruf der Wahlberechtigten zur Anmeldung ihres Wahlrechts ist alsbald von dem
Oberamt Gannstatt in dem Bezirksblatt zu erlassen und außerdem von den Ortsvorstehern
in den einzelnen Gemeinden auf ortsübliche Weise bekannt zu machen.

3) Die Wählerlisten müssen binnen zehn Tagen nach dem GErscheinen gegenwärtiger
Verfügung im Regierungsblatt, somit spätesteus am Donnerstag den 17. d. Mts., voll-
endet sein, sodann während eines unmittelbar anschließenden Zeitraums von sechs Tagen,
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also bis Mittwoch den 23. d. Mts. einschließlich, auf dem Rathhaus zur allgemeinen
Einsicht aufgelegt werden. Längstens binnen drei Tagen von Erhebung etwaiger Vor-
stellungen gegen die Wählerliste an gerechnet hat die Kommission hierüber Beschluß zu
fassen. Spätestens am einundzwanzigsten Tage nach dem Erscheinen des gegenwärtigen
Wahlausschreibens im Regierungsblatt, am Montag den 28. d. Mts. haben die Orts-
vorsteher die Wählerlisten nebst den Akten über beanstandete Wahlberechtigungen dem Ober-
amt einzusenden.

4) Die Wahl ist am dreißigsten Lage nach dem Erscheinen gegenwärtiger Ver-
fügung im Regierungsblatt, also

am Mittwoch den 7. Dezember dieses Jahres
in allen Abstimmungsdistrikten gleichzeitig vorzunehmen.

5) Die in Art. 13 der Wahlgesetzuovelle vom 16. Juni 1882 vorgeschriebene Be-
kanntmachung hat spätestens am Sonntag den 4. Dezember d. J. zu erfolgen.

6) Die Wahlvorsteher werden vornämlich auf die Art. 12, 13 Abs. 2, Art. 13a bis.
lse der Wahlgesetzuovelle vom 16. Juni 1882 und die §§. 11 22 der Vollziehungs-
instruktion zu derselben vom 6. November 1882 hingewiesen und darauf aufmerksam ge-
macht, daß den Wählern der Zutritt zur Wahlhandlung einschließlich der Zählung der
abgegebenen Stimmen freisteht.

7) Die Ermittlung des Wahlergebnisses durch die Oberamtswahlkommission hat
spätesteus am Samstag den 10. Dezember d. J. stattzufinden.

8) Das Ergebniß der Wahl ist dem Ministerium vom Wahlkommissär telegraphisch
anzuzeigen, auch ist dem Ministerium eine die Abstimmungsverhältnisse enthaltende Ab-
schrift des Protokolls über die Ermittlung des Wahlergebnisses vorzulegen.

9) Behufs gesetzmäßiger Durchführung des Wahlgeschäfts wird im llebrigen auf die
Bestimmungen des Wahlgesetzes vom 26. März 1868 in der demselben durch Art. 1 bis III
der Wahlgesetzuovelle vom 16. Juni 1882 gegebenen Fassung (Reg. Blatt S. 212), die
Vollziehungsverfügung hiezu vom 6. November 1882 (Reg. Blatt S. 345) und die Be-
kanntmachung, betreffend das Verfahren bei den Landtagswahlen, vom 27. Juni 1883
(Amtsblatt des Ministeriums des Innern S. 157), zur Nachachtung hingewiesen.

Stuttgart, den 4. November 1887.
Schmid.

Gedruckt bei G. Hasselbrink (CGhr. Scheufele.)
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M 39.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
Ausgegeben Stuttgart Mittwoch den 9. November 1887.

Inhalt.
Bekanntmachung des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für dieVerkehrsanstalten, betreffend

die Rangverhältnisse der Beamten der Verkehrsanstalten. Vom 3. November 1887. Bekanntmachung des
Ministeriums des Innern, betreffend die Lerleihnng. der sieetichen pieset an denrVerein für die Herberge
zur Heimath in Heilbronn. Vom 18. Oktober 1887. — Berichti

ekanntmachung
des Ministeriums der answärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für die Verkehrsanstalten,

betreffend die Rangverhältnige der Geamten der Verkehrsanstalten.
Vom 3. November 18987.

Mit Höchster Genehmigung Seiner Majestät des Königs vom1. November d. J.
wird die Rangliste der Beamten der Verkehrsanstalten (Reg. Blatt von 1881 S. 396 und
von 1883 S. 205) in nachstehenden Punkten abgeändert und ergänzt:

VII. Nangstufe.
1) Bei den Oberbeamten der K. Generaldirektion der Staatseisenbahnen sind ein-

zuschalten: der Vorstand des Revisorats und ein weiterer Vorstand des in 2 Ab-
theilungen zerlegten Bureaus für Rechnungskontrole.

Der bezügliche Absatz erhält demgemäß folgende Fassung:
„Oberbeamte der K. Generaldirektion der Staatseisenbahnen:

Eisenbahnhauptkassier,
Vorstände der Hauptmagazinsverwaltung, des technischen Bureaus, des Revi-

sorats der Bureaux für Rechnungskontrole,
Betriebsoberinspektoren,
Obermaschinenmeister der K. Generaldirektion der Staatseisenbahnen,
Kulturinspektor.“
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2) Bei den Oberbeamten der K. Generaldirektion der Posten und Telegraphen sind
einzuschalten: der Vorstand der Druckerei und Drucksachenverwaltung der Ver-
kehrsanstalten, der Telegrapheninspektor und der Baubeamte.

Der bezügliche Absatz erhält demgemäß folgende Fassung:
„Oberbeamte der K. Generaldirektion der Posten und Telegraphen:

Oberpostkassier,
Vorstände des Rechnungsbureaus und des Kontrolebureaus für Postanweisungen,

sowie der Druckerei und Drucksachenverwaltung der Verkehrsanstalten,
Telegrapheninspektor,
Baubeamter.)“

Zu streichen sind dagegen (in der alphabetischen Reihenfolge):
„Druckmaterialienverwalter der Verkehrsanstalten“ und „Telegrapheninspektor.“

3) Hinter „Postinspektoren“ ist in Klammern einzuschalten: „(einschließlich des Brief-
postinspektors bei dem Postamt Nr.1 in Stuttgart und des Eisenbahnpost=
inspektors)“; dagegen ist zu streichen (in der alphabetischen Reihenfolge): „Eisen-
bahnpostinspektor.“

VIII. Rangstufe.

4) Einzuschalten sind:
„Abtheilungsingenieure (technische Expeditoren);“

dagegen sind zu streichen:
„Sektionsingenieure (und Telegrapheningenieure).“

5) Bei „Expeditoren“ sind zu streichen: „(Buchhalter der Eisenbahnhaupttasse und
der Oberpostkasse, Kontroleure);“

dagegen sind unter besonderer Linie vorzutragen:
„Buchhalter (Kontroleure) der Eisenbahnhauptkasse und der Oberpostkasse.“"

6) Zu streichen ist: „Güterbahnhofverwalter in Stuttgart."

*) Anmerkung. Dem dermaligen Baubeamten, Postbanmeister Ockert, bleibt der Rang vorerst auf der
VIII. Stufe der Nangordumg angewiesen.
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7) Abzuändern ist:
„Der aufsichtführende Beamte für den Telegraphendienst (Stationsverwalter)
bei dem Postamt Nr. 1 in Stuttgart"“

in

„Der erste aufsichtführende Beamte für den Telegraphendienst bei dem Postamt
Nr. 1 in Stuttgart.“

8) Einzuschalten sind:
„Vorstände der Montierungsverwaltung der Verkehrsanstalten und des Post-
inventardepots.“

Dagegen ist zu streichen (in der alphabetischen Reihenfolge):
„Montirungsverwalter der Verkehrsanstalten."

IX. Rangstufe.

!9) Der Beisatz „sofern sie eine höhere Dienstprüfung erstanden haben“ ist durchweg
abzuändern in: „wenn sie die höhere Dienstprüfung erstanden haben."“

10) Bei „Assistenten“ sind zu streichen: „(Ingenieurassistenten, Kassenassistenten).“
11) Statt: „der Materialverwalter bei der Eisenbahnverwaltung“ ist zu setzen: „der

Materialverwalter bei der Hauptmagazinsverwaltung.“

12) An die Stelle von:
„Werkführer in Eisenbahn= und Telegraphenwerkstätten, sofern sie eine höhere
Dienstprüfung erstanden haben.“

tritt folgender Absatz:
„Werkführer in Eisenbahnwerkstätten und beim tech-

nischen Burean der Generaldirektion der Staats-
eisenbahnen,

Assistent des Telegrapheninspektors, Verwalter und
Werkführer der Telegraphenwerkstätte,

wenn sie die

höhere Dienstprüfung
erstanden haben.“

Stuttgart, den 3. November 1887.
Mittnacht.
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Bekanntmachung des Ministeriums des Innern,
betreffend die Verleihung der juristischen persönlichkeit an den Verein für die Hherberge

zur Heimath in Heilbronn.
Vom 18. Oktober 18687.

Seine Königliche Mäjestät haben vermöge Höchster Entschließung vom 13. d. Mts.
dem Verein für die Herberge zur Heimath in Heilbronn auf Grund der vorgelegten
Statuten und unter dem Vorbehalt der Rechte Dritter die juristische Persönlichkeit
gnädigst verliehen.

Stuttgart, den 18. Oktober 1887.
Schmid.

Berichtigung.
In Nr. 33 des Regierungsblatts von 1887 ist auf Seite 355 in §. 3 Ziffer 2 der Ver-

fügung des Finanzministeriums vom 25. September 1887 betreffend die Besteuerung des Brannt-
weins statt 8.058 44 zu lesen: 8 40 0,58 J.

Stuttgart, den 29. Oktober 1887.
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M 40.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Dienstag den 22. November 1887.

Inhalt.
Bekanntmachung des K. Staatsministeriums, betreffend die Berichtigung des Textes des Gesezes vom 24. Mai 1887

über die Beschaffung von Geldmitteln für den Eisenbahnbau, sowie für außerordentliche Bedürfnisse der Eisenbahn-
verwaltung in der Finanzperiode 1887/89. Vom 5. November 1887. Bekannimachung des Ministeriums der
auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für die Verkehrsanstalten, betreffend die Konzessionsertheilung zum
Bau und Betrieb einer Dampfstraßenbahn von Ravensburg nach Weingarten. Vom 15. November 1887. —
Bekauntmachung der Ministerien des Innern und des Kriegswesens, belreffend ein Nachtragsverzeichniß solcher
höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den
einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigt sind. Vom 1. November 1837.

Lekanntmachung des fK. Staatoministeriums,
betreffend die gerichtigung des Tertes des Gesetzes vom 24. Mai 1337 über die Leschaffung von

Geldmitteln für den Eisenbahnbau sowie für auherordentliche Bedürfnisse der
Eisenbahnverwaltung in der Finanzperiode 1387/99.

Vom 5. November 1887.

Mit Höchster Ermächtigung Seiner Königlichen Majestät vom 3. d. M. wird
hiemit der in der Nummer 15 des Regierungsblatts S. 139 f. verkündete Text des
Gesetzes vom 24. Mai 19887, betreffend die Beschaffung von Geldmitteln für den Eisen-
bahnbau sowie für außerordentliche Bedürfnisse der Eisenbahnverwaltung in der Finanz-
periode 1887/89, dahin berichtigt, daß in Art. 3 anstatt des Absatzes 2 die nachstehenden
Absätze 2 und 3 zu setzen sind:
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„Für den Bau einer Zweigbahn von Schramberg nach Schiltach wird
aus verfügbaren Mitteln der Restverwaltung ein Betrag von 190 000 Mart

bestimmt. ·

Zur Deckung des weiteren Aufwandes nach Art. 1 und 2 sind Staatsanlehen
bis zum Betrag von 2 760 000 Mark — zwei Millionen siebenhundert und
sechzigtausend Mark — unter möglichst günstigen Bedingungen aufzunehmen.“

Stuttgart, den 5. November 1887.

Mittnacht. Renner. Faber. Steinheil. Sarwey. Schmid.

gekanntmachung
des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für die Verkehrsanstalten.

betreffend die Konzessionsertheilung zum Bau und Betrieb einer Dampfstraßenbahn
von Ravensburg nach Weingarten.

Vom 15. November 18987.

Nachdem zu Folge Höchster Eutschließung Seiner Königlichen Majestät vom
15. November 1887 der Lokalbahn-Aktiengesellschaft in München in Gemäßheit des
Artikels 6 des Gesetzes vom 18. April 1813, betreffend den Bau von Eisenbahnen, die
Konzession zum Bau und Betrieb einer Dampfstraßenbahn für den öffentlichen Personen-
und Güterverkehr zwischen Ravensburg und Weingarten ertheilt worden ist, so wird die
Konzessionsurkunde nachstehend zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Stuttgart, den 15. November 1887.
Mittnacht.

Konzessionsurkunde
für eine

Dampfstraßenbahn von Ravensburg nach Weingarten.

Der Lokalbahn-Aktiengesellschaft in München wird in Gemäßheit der Höchsten Ent-
schließung Seiner Königlichen Majestät vom 15. November 1887 auf Grund des
Artikels 6 des Gesetzes vom 18. April 1813, betreffend den Bau von Gisenbahnen, die
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Konzession zum Bau und Betrieb einer Dampfstraßenbahn für den öffentlichen Personen—
und Güterverkehr zwischen Navensburg und Weingarten unter den nachstehenden Beding-
ungen ertheilt:

S. 1.
Der Unternehmer hat für den Bau und den Betrieb der Dampfstraßenbahn von

Ravensburg nach Weingarten eine besondere Niederlassung in einer dieser beiden Städte
zu errichten. An dem Orte dieser Niederlassung hat er für alle auf den Bau und Be-
trieb der Bahn sich beziehenden oder aus der gegenwärtigen Konzessionsurkunde abgelei-
teten Ansprüche Recht zu geben. Der Ort der Niederlassung gilt den württembergischen
Behörden gegenüber als Sitz des Unternehmers.

2

Für die gesammte Leitung der Bau= und Betriebsverwaltung ist ein Vorstand zu
bestellen, welcher für die Geschäftsführung, insoweit dieselbe der staatlichen Beaufsichtigung
unterliegt, der Aufsichtsbehörde verantwortlich ist, und welcher überhaupt das Unternehmen
den Behörden und dem Publikum gegenüber sowohl gerichtlich als außergerichtlich zu ver-
treten hat.

Die Wahl des Vorstands, desgleichen die Geschäftsinstruktion für denselben bedarf
der Genehmigung des K. Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für
die Verkehrsanstalten.

Sofern die oberste Betriebsleitung nicht durch den Vorstand selbst erfolgt, finden
die vorsteheuden Bestimmungen auch auf die Wahl und Geschäftsinstruktion des oder der
Betriebsleiter Anwendung.

S. 3.
Der Unternehmer ist verpflichtet, sich den Anordnungen zu unterwerfen, welche von

der Staatsregierung zu Ausübung des Aufsichtsrechts über seine Geschäftsführung, sowie
zur Ausübung der Bahnpolizei erlassen wurden oder noch erlassen werden.

Die Einhaltung der Konzessionsbedingungen sowie der hinsichtlich des Baues und
des Betriebes vorgeschriebenen Polizeiverordnungen und Reglements wird, soweit die
Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs und die Instandhaltung der öffentlichen
Wege in Frage steht, durch die zuständigen Behörden des K. Ministeriums des Innern
uberwacht. Im Ulebrigen wird die Staatsaufsicht von dem K. Ministerium der auswär-
tigen Angelegenheiten, Abtheilung für die Verkehrsanstalten, und den von demselben be-
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zeichneten Behörden ausgeübt. Die durch die Ausübung des staatlichen Aufsichtsrechts
erwachsenden Kosten hat der Unternehmer zu ersetzen.

Die zur Ausübung der Bahnpolizei berufenen Beamten des Unternehmers, desglei-
chen die Lokomotivführer, werden, sobald ihre Qualifikation dargethan ist, durch eine von
der Aufsichtsbehörde bezeichnete Eisenbahnstelle beeidigt.

Diejenige Eisenbahnstelle, welche die in Artikel 12 des Gesetzes vom 12. Angust 1879,
betreffend Aenderungen des Landespolizeistrafgesetzes vom 27. Dezember 1871 und das
Verfahren bei Erlassung polizeilicher Strafverfügungen, sowie in Artikel 4 des Gesetzes
vom 2. Oktober 1845, betreffend die Verwaltung der Eisenbahnpolizei, erwähnten Straf-
befugnisse ausznüben hat, wird durch die Aussichtsbehörde bestimmt.

8. 4.
Für den Bau und Betrieb der Bahn sind die Bahnordnung für deutsche Eisen-

bahnen untergeordneter Bedeutung vom 12. Juni 1878 (publizirt im Centralblatt für
das Deutsche Neich vom 14. Juni 1878) und die dazu ergehenden ergänzenden und ab-
ändernden Bestimmungen maßgebend.

S. 5.
Die Beschaffung des zur Anlage der Bahn und ihrer Zubehörden erforderlichen

Areals und die Beseitigung aller gegen die Anlage oder den Betrieb der Bahn gerichte-
ten privatrechtlichen Einwendungen der betheiligten Gemeinden oder der Aulieger ist Sache
des Unternehmers.

Hinsichtlich der Benützung der Ortsstraßen von Navensburg und Weingarten, sowie
der diese Städte verbindenden Staatsstraße greifen die von dem K. Ministerium des
Innern in besonderer Zusammenstellung zu ertheilenden Vorschriften Platz.

S. 6.
Hinsichtlich der erzwungenen Abtretung des für die Ausführung der Bahn erforder-

lichen Eigenthums kommt der §. 30 der Verfassungsurkunde zur Anwendung.
Das gegen die Grundeigenthümer und sonstige Berechtigte, mit welchen ein gütlicher

Abtretungsvertrag nicht zu Stande kommt, einzuleitende Expropriationsverfahren findet
unter der Leitung der Generaldirektion der Staatseisenbahnen statt.

Derselben sind über diejenigen Fälle, in welchen die Zwangsenteignung nöthig wird,
für jede Gemeindemarkung eine Zusammenstellung der betreffenden Grundstücke mit ge-
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nauer Bezeichnung der Parzellen nach Katasterunmmer, Kulturart, Meßgehalt und An—
gabe des vorläufig angenommenen Bedarfs, sowie eine Beurkundung der Gemeindebehörde
über die an diesen Grundstücken bestehenden Rechtsverhältnisse, endlich eine protokollarische
Erklärung der betreffenden Eigenthümer oder sonstigen Berechtigten darüber, ob sie die
Nothwendigkeit der Abtretung anerkennen oder aus welchem Grunde sie dieselbe bestreiten
wollen, vorzulegen.

Nachdem von der Generaldirektion der Staatseisenbahnen die Entscheidung des K.
Geheimen Raths über die Nothwendigkeit der Abtretung herbeigeführt worden ist, läßt
dieselbe, als die durch den §. 30 der Verfassungsurkunde vorgezeichnete Verwaltungs-
behörde, durch einen Kommissär unter Beiziehung beeidigter Sachverständiger die Schätzung
der abzutretenden Eigenthums= oder sonstigen Rechte vornehmen. Auf Grund dieser
Schätzung wird sodann die den Berechtigten zu gewährende Entschädigung festgesetzt und
die Zwangsenteignung gegen vorgängige Ausbezahlung, beziehungsweise gerichtliche Hinter-
legung dieser Entschädigung und vorbehältlich der den Expropriaten gemäß §. 30 der Ver-
fassungsurkunde zustehenden Betretung des Rechtswegs ausgesprochen.

S. 7.

Für den Ban insbesondere gelten folgende Bestimmungen:
1) Die Spurweite der Bahn soll 1 m betragen.
2) Der Halbmesser der Krümmungen auf freier Strecke darf nicht kleiner sein als 50 m.
3) In angemessener Entfernung von den in gleicher Ebene mit der Bahn liegenden

Wegüberkrenzungen kann die Aufstellung von Warnungstafeln oder von Abschluß-
vorrichtungen verlangt werden.

4) Das Normalprofil des lichten Raums, welches für die auf dem Bahngeleise zu
bewegenden Züge mindestens frei zu halten ist, ebenso das Ladeprofil, ist in der
Anlage dargestellt.

5) Dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für die Verkehrs-
anstalten, bleibt vorbehalten:

die Feststellung der Bahnlinie in ihrer vollständigen Durchführung durch alle
Zwischenpunkte,

die Bestimmung der Stationen und Anhaltestellen,
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die Genehmigung der Projekte aller für den Betrieb der Bahn bestimmten
baulichen Anlagen und Einrichtungen, sowie der Projekte für die Betriebsmittel
und ihre Anzahl.

Der Unternehmer ist auch nach Eröffnung der Bahn zur Aenderung und Er-
weiterung der Anlagen verpflichtet, sofern und soweit die Staatsanufsichtsbehörde
solche im Interesse des Verkehrs und insbesondere im Interesse der Sicherheit
des Bahnbetriebs oder des Straßenverkehrs für erforderlich erachtet.
Die Herstellung von Hochbauten für die Zwecke der Bahn unterliegt in Gemäß-
heit der allgemeinen Vorschriften dem Erkenntniß der Baupolizeibehörde.
Nach Vollendung der Bahn hat der Unternehmer auf seine Kosten die Vermar-
kung und Vermessung der an den benützten öffentlichen Wegen eingetretenen
Flächenänderungen, sowie der außerhalb solcher Wege zur Bahnanlage verwen-
deten Grundflächen vornehmen zu lassen, einen vollständigen Plan nebst Beschrei-
bung der Bahn mit Zubehörden und eine genaue und vollständige Rechnung über
die Kosten des Bahnbaues dem K. Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten,
Abtheilung für die Verkehrsanstalten, vorzulegen. Die gleichen Ausfertigungen
sind im Falle der Vornahme von Ergänzungs= und Erweiterungsbauten einzu-
reichen.

S. S.

Die Vollendung und Inbetriebnahme der Bahn muß längstens innerhalb 7 Monaten
von der Ausfolgung dieser Konzessionsurkunde an erfolgen.

Treten Ereignisse ein, welche den Beginn oder die Fortsetzung des Baues ohne
Schuld des Konzessionars wesentlich erschweren, so kann auf dessen Ansuchen eine Ver-
längerung der Frist gewährt werden.

 1S——

Für den Betrieb der Bahn gelten insbesondere folgende Bestimmungen:
1) Die größte zulässige Fahrgeschwindigkeit ist auf 20 km in der Stunde festgesetzt.
2) Die Bahnstrecke ist mindestens an jedem dritten Tage zu begehen und zu revidiren.
3) Die Signalordnung, die Dienstvorschriften und die für das Publikum geltenden

Bestimmungen bedürfen der Genehmigung der Aussichtsbehörde.
4) Zur Vermittelung des Personenverkehrs sind mindestens zwei Wagenklassen ein-

zustellen.
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5) Zu Einführung der reglementarischen und Tarifbestimmungen, sowie der Tarif-
sätze, ferner des Fahrplans und dessen Aenderung ist die Genehmigung des K.
Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für die Verkehrs-
anstalten, bezw. der von diesem bezeichneten Behörde erforderlich.

6) Die Gröffnung der Bahn darf nicht eher erfolgen, als bis nach vorgängiger
Prüfung des Schienenwegs und der sonstigen Betriebseinrichtungen durch die da-
mit beauftragten Kommissäre von dem K. Ministerium der auswärtigen Angelegen-
heiten, Abtheilung für die Verkehrsanstalten, die Erlanbniß hiezu ertheilt ist.

S. 10.

Der Unternehmer ist verpflichtet:
1) seine Betriebsrechnung nach den von dem K. Ministerium der auswärtigen An-

gelegenheiten, Abtheilung für die Verkehrsanstalten, ertheilten Vorschriften ein-
zurichten und der Regierung zu der von ihr zu bestimmenden Zeit den jährlichen
Betriebsrechnungsabschluß einzureichen;

2) die von der Aufsichtsbehörde zu statistischen Zwecken für nöthig erachteten Nach-
weisungen, sowie deren Unterlagen auf seine Kosten zu beschaffen und der Auf-
sichtsbehörde in den von derselben festgesetzten Fristen einzureichen.

S. I1.

Der Unternehmer hat zu Sicherstellung der ihm durch gegenwärtige Konzessions-
urkunde und durch die Vorschriften hinsichtlich der Benützung der Straßen auferlegten
Verpflichtungen eine Kaution von 1000  entweder in baar oder durch fanstpfändliche
Hinterlegung von Schuldverschreibungen des Reichs oder eines Bundesstaats, welche zum
Neunwerth berechnet werden, zu stellen.

Die Konzession tritt erst nach Uebergabe des Kantionsbetrags an die K. Eisenbahn=
hauptkasse in Wirksamkeit.

Nach Vollendung und Inbetriebsetzung der Bahn wird die Kaution zur Hälfte zurück-
gegeben.

Die Kaution haftet insbesondere für die von dem Unternehmer etwa beizutreibenden
Kosten und Strafen und für die unter Umständen von dem Unternehmer zu ersetzenden
Kosten der Wiederherstellung der Straße in den vorigen Stand.
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Die Kaution verfällt zu Gunsten der Staatskasse
1) zu einem Viertheil ihres Betrags, falls nicht binnen drei Monaten von der Aus-

folgung dieser Konzessionsurkunde an mit dem Bau der Bahn begonnen;
2) in ihrem ganzen Betrag, falls der vorgeschriebene Termin für die Vollendung

und Inbetriebsetzung der Bahn nicht eingehalten wird.

§. 12.
Die ertheilte Konzession kann von dem K. Ministerium der auswärtigen Angelegen-

heiten, Abtheilung für die Verkehrsanstalten, für erloschen erklärt werden, wenn eine der
allgemeinen oder besonderen Bedingungen derselben nicht erfüllt wird und eine Auffor-
derung zur Erfüllung binnen einer angemessenen Frist ohne Erfolg bleibt.

S. 13.
Kommt der Unternehmer den ihm auferlegten Verpflichtungen nicht oder nicht voll-

ständig nach, so kann, wofern nicht gemäß §. 11 die Kaution für verfallen oder gemäß
§. 12 die ertheilte Konzession für erloschen erklärt wird, das K. Ministerium der aus-
wärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für die Verkehrsanstalten, ihm hiezu angemessenen
Termin bestimmen und nach dessen fruchtlosem Ablauf die getroffenen Anordnungen auf
Kosten des Unternehmers zum Vollzug bringen, auch gegen denselben mit Geldstrafen
bis zu 1000 für den einzelnen Fall einschreiten, welch letzteren sich der Unternehmer
als konzessionsmäßig festgesetzten Konventionalstrafen unterwirft.

S. 14.
Der Unternehmer darf den Betrieb der Bahn nur mit Genehmigung des K. Mini-

steriums der auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für die Verkehrsanstalten, aufgeben.
Will er die Bahn veräußern, verpfänden oder verpachten, so hat er hiezu gleichfalls

Genehmigung einzuholen.
8. 15.

Falls die Regierung gemäß Artikel 9 des Gesetzes vom 18. April 1843, betreffend
den Bau von Eisenbahnen, die Abtretung der Bahn an den Staat verlangt,so ist sie
berechtigt, gleichzeitig die zur Zeit der Abtretung vorhandenen beweglichen Gegenstände
an Transportmaterial, Betriebsgeräthschaften, Vorräthen c. gegen Erstattung des von
Sachverständigen festgestellten Werths an sich zu ziehen.
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Sollten bei Ausübung des staatlichen Rückkaufsrechts die Bahn oder ihre Zubehör-
den sich in schlechtem Zustande befinden, so wird der Aufwand für die vollständige In-
standsetzung derselben, welcher nöthigenfalls durch Sachverständige ermittelt wird, an dem
zu erstattenden Anlagekapital abgezogen.

Ist die Beiziehung von Sachverständigen erforderlich, so haben das K. Ministerium
der auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für die Verkehrsanstalten, der Unternehmer
und die Ministerialabtheilung für den Straßen= und Wasserbau je einen Sachverständi-
gen zu wählen. Die Sachverständigen können nur nach Maßgabe der Vorschrift des
§. 371 der Givilprozeßordnung abgelehnt werden. Ueber die Ablehnung entscheidet der
Vorstand des K. Verwaltungsgerichtshofs als Schiedsrichter.

S. 16.
Wenn die ertheilte Konzession für erloschen erklärt wird und die K. Regierung die

Bahn gegen Erstattung des durch Sachverständige gemäß §. 15 zu ermittelnden Werths
derselben zu erwerben nicht beabsichtigt, so kann das K. Ministerium der auswärtigen
Angelegenheiten, Abtheilung für die Verkehrsanstalten, die Bahn mit den Transportmit-
teln nebst allem Zubehör für Rechnung des Unternehmers öffentlich versteigern lassen.

S. 17.
Der Unternehmer ist verpflichtet, auf Verlangen der K. Postverwaltung mit jedem

fahrplanmäßigen Zuge die Postsendungen in einem den Anforderungen der Postverwal-
tung gemäß einzurichtenden Wagenraum gegen eine besonderer Vereinbarung vorbehaltene
Vergütung zu befördern.

S. 15.
Der Unternehmer ist verpflichtet, sich den bezüglich der Leistungen für militärische

Zwecke bereits erlassenen oder künftig für die Eisenbahnen im Deutschen Reich ergehenden
gesetzlichen und reglementarischen Bestimmungen zu unterwerfen.

S. 19.
Der Unternehmer ist verpflichtet, hinsichtlich der Besetzung der Subaltern= und Un-

terbeamtenstellen mit Militäranwärtern, soweit dieselben das 40. Lebensjahr noch nicht zurück-
gelegt haben, die für den Staatseisenbahndienst in dieser Beziehung und insbesondere
bezüglich der Ermittelung der Militäranwärter bestehenden und noch zu erlassenden Vor-
schriften zur Anwendung zu bringen.
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8. 20.

Für Kriegsbeschädigung und Demolirungen, es mögen solche vom Feinde ausgehen,
oder im Interesse der Landesvertheidigung veranlaßt werden, kann der Unternehmer einen
Ersatz vom Staat nicht in Anspruch nehmen.

Auch kann wegen einer im öffentlichen Interesse oder durch höhere Gewalt nothwen-
dig gewordenen oder von der Militärbehörde auf Grund des §. 31 des Reichsgesetzes
über die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873 angeordneten zeitweisen Beschränkung oder
gänzlichen Einstellung des Betriebs der Bahn keine Schadloshaltung wom Staate ver-
langt werden.

S. 21.

Streitigkeiten, welche sich wegen der Auslegung oder Anwendung der gegenwärtigen
Konzessionsbedingungen zwischen den betreffenden Staatsbehörden und dem Unternehmer
ergeben sollten, werden mit Ausschluß der Givilgerichte durch das K. Ministerium der
auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für die Verkehrsanstalten, vorbehältlich der
Rechtsbeschwerde an den K. Verwaltungsgerichtshof entschieden.

Soweit die getroffene Entscheidung nicht durch die ohne weiteres Verfahren zulässige
Veräußerung der als Kaution hinterlegten Fanstpfänder zum Vollzug gegen den Unter-
nehmer gebracht werden kann, sind für die Zwangsvollstreckung die jeweils bestehenden
Vorschriften über die Vollstreckung von Eutscheidungen der Verwaltungsbehörden maßgebend.

§. 22.

Die Sportel für die Ertheilung der Konzession wird snach Maßgabe der Nummer 21
des Sporteltarifs auf den Betrag von 300 —4 festgesetzt.

Stuttgart, den 15. November 1887.

K. Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten,
Abtheilung für die Verkehrsanstalten:

Mittnacht.
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439 Anlage.

Vormalprofil für eine Dampfstraßenbahn
von Ravensburg nach Weingarten.
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Bekanntmachung der Ministerien des Innern und des Kriegswesens,
betreffend ein Nachtragsverzeichuiß solcher höheren Lehraustalten, welche zur Ausstellung von

Bengnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig freiwilligen Militärdienst
berechtigt sind.

Vom 1. November 1887.

Nachstehend wird die von dem Reichskanzler in Nr. 43 des Centralblattes für das
Deutsche Reich erlassene Bekanntmachung vom 23. Oktober 1887, betreffend ein Nach-
tragsverzeichniß solcher höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen
über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigt
sind, zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Stuttgart, den 1. November 1887.

Schmid. Steinheil.

Bekanntmachung.
Im Verfolg der Bekanntmachung vom 29. April d. J. (S. 117)7) wird hierunter ein Nachtrags-
Verzeichniß solcher höheren Lehranstalten veröffentlicht, welche nach §. 90 Th. I der Wehrordnung
vom 28. September 1875 zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung
für den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigt sind.

Nachtrags-Verzcichniß
solcher höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über
die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militär-

dienst berechtigt sind.

A. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolgreiche Besuch der zweiten Klasse zur
Darlegung der wissenschaftlichen Befähigung erforderlich ist.

u. Gymnasien.

1. Königreich Preußen. mit dem Real-Progymnasium daselbst). —

Provinz Pommern. A. u. I. 75 des Verzeichnisses vom 29. April
Das Gymnasium zu Greifswald (verbunden 1887. S. 11%

*) Reg, Blatt S. 114.
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Rheinproving. II. Königreich Bayern.
Das Gymnasium zu Mühlheim a. d. Ruhr 1. Das Alte Gymnasium zu Würzburg (A. a.

(verbunden mit dem Real-Gymnasium da- II. 32 a. a. O.),

selbst). 2. Das Neue Gymnasium daselbst.
Anmerk. Anerkennung mit rückwirken- Anmerk. Anerkennung mit rückwirken-

der Kraft bis zum Östertermin 1887. der Kraft bis zum Michaelistermin 1886.

b. Real-Gymnasien.

Königreich Preußen.

Rheinprovinz.
Das Real-Gymnasium zu Mühlheim a. d. Ruhr (verbunden mit dem Gymnasium daselbst). —

A. D. I. 89 a. a. O.

c. Ober-Realschulen.

Herzogthum Braunschweig.
4 Die Ober-Realschule zu Braunschweig (bisher Realschule B. b. VIII. a. a. O.).

Anmerk. Anerkennung mit rückwirkender Kraft für diejenigen Schüler der Anstalt,
welche im Ostertermin 1887 die Reifeprüfung bestanden haben.

B. Lehranstalten, bei welchen der einjährige, erfolgreiche Besuch der ersten Klasse zur
Darlegung der wissenschaftlichen Befähigung erforderlich ist.

a. Proghmunasien.

Königreich Preußen.

Provinz Hessen-Nassan.
Das Progymnasium zu Eschwege (verbunden mit der ##Realschule daselbst).

Anmerk. Anerkennung mit rückwirkender Kraft für diejenigen Schüler der Anstalt,
welche im Ostertermin 1887 die Entlassungsprüfung bestanden haben.

b. Realschulen.

Königreich Preußen.

Proving Hessen-Nassan.
Die Realschule zu Eschwege (verbunden mit dem Progymnasium daselbst). B. b. 1. 5 a. u. O. —

+ Die mil einen # bezeichneten Lehranstalten haben keinen obligatorischen Unterricht im Latein.
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c. Real-Progymnasien.

Königreich Preußen.

Provinz Pommern.
Das Real-Progymnasium zu Greifswald (verbunden mit dem Gymnasium daselbst) bisher

Real-Gymnasium, A. b. I. 27 a. a. O.

C. Lehraustalten, bei welchen das Bestehen der Entlassungsprüfung zur Darlegung der
wissenschaftlichen Befähignug erforderlich ist.

a. Oeffentliche.

#un. Höhere Bürgerschulen.

Herzogthum Braunschweig.
Die höhere Bürgerschule zu Wolfenbüttel. "6“

Anmerk. Anerkennung mit rückwirkender Kraft bis zum Michaelistermin 1886.

(bb. Andere Lehranstalten.)

b. Privat-Lehranstalten.

Königreich Preußen.

Provinz Schlesien.
Das Pädagogium unter Leitung des Vorstehers Bauer zu Niesky.) (. I. 6 a. a. O.).

Berlin, den 23. Oktober 1887. Der Reichskanzler.
In Vertretung: Eck.

)Diese Anstalt darf Befähigungszeugnisse auf Grund einer wohl bestandenen Entlassungsprüfung aus-
stellen, für welche das Reglement von der Aufsichtsbehörde genehmigt ist.
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 41.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Donnerstag den 24. November 1887.

Inhalt.
Königliche Verordnung, betreffend die Errichtung eines Landesversicherungsamts. Vom 15. November 1887. —

Bekanntmachung des Justizministeriums, betreffend den Abonnementspreis für das Regierungsblatt und für das
Reichsgesetzblatt auf das Kalenderjahr 1888. Vom 14. November 1887. — Verfügung des Ministeriums des
Innern, betreffend den Vollzug des Reichsgesetzes vom 11. Juli 1887 über die Unfallversicherung der bei Bauten
beschäftigten Personen. Vom 14. November 1887.

Königliche Verordnung, betrefend die Errichtung eines Landesversicherungsamts.
Vom 15. November 1887.

Karl, von Gottes Gnaden König von Württemberg.
Auf Grund der S§. 92 und 93 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884,

der §§. 100 und 101 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1896, betreffend die Unfall= und
Krankenversicherung der in land= und forstwirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen,
und des §. 45 des Reichsgesetzes vom 11. Juli 1887, betreffend die Unfallversicherung
der bei Bauten beschäftigten Personen, verordnen und verfügen Wir, nach Anhörung
Unseres Staatsministeriums, was folgt:

8. 1.
Für das Königreich Württemberg wird ein Landesversicherungsamt errichtet. Das-

selbe tritt mit dem 1. Jannar 1888 in Wirksamtkeit.
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S. 2.

Dem Landesversicherungsamt kommen die Befugnisse eines Landeskollegiums zu.
Dasselbe ist der Dienstaufsicht des Ministeriums des Innern unterstellt.

Unser Ministerium des Innern ist mit der Vollziehung dieser Verordnung beauftragt.
Gegeben Stuttgart, den 15. November 1887.

Karl.

Mittuacht. Renner. Faber. Steinheil. Sarwoy. Schmid.

tekanntmachung des Justizministeriums,
betreffend den Abonnementspreis für das Regierungsblatt und für das Reichsgesetzblatt auf das

Kalenderjahr 16888. Vom I 1. November 1887.

Der Abonnementspreis für den Jahrgang 1888 des Regierungsblattes ist auf 3 /
für das Exemplar festgesetzt worden, derjenige für das Reichsgesetzblatt beträgt 1./¾ für
das Exemplar, was hiemit bekannt gemacht wird.

Stuttgart, den 14. November 1887.

Faber.

Verfügung des Ministeriums des Innern,
betreffend den Vollzug des Reichsgesetzes vom 11. Juli 1387 über die Unfallversicherung der bei

Banten beschästigten Personen. Vom 14. November 1887.

Zum Vollzug des Reichsgesetzes vom 11. Juli 1887, betreffend die Unfallversicherung
der bei Bauten beschäftigten Personen (N.Ges. Bl. S. 287), wird hiemit Nachstehendes
verfügt:

S. 1.
Die in §. 32 Abs. 2 des Reichsgesetzes vom 11. Juli 1887 der höheren Verwal-

tungsbehörde vorbehaltene Genehmigung statutarischer Bestimmungen ist von der vorge-
setzten Kreisregierung zu ertheilen.
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Im Uebrigen werden die Zuständigkeiten, welche durch das Reichsgesetz vom 11. Juli 1887
und durch die nach demselben entsprechende Anwendung findenden Bestimmungen des Un—
fallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 den „höheren Verwaltungsbehörden“
zugewiesen sind, von der Centralstelle für Gewerbe und Handel wahrgenommen.

Die daselbst den „untern Verwaltungsbehörden“ zugewiesenen Zuständigkeiten
sind von den Oberämtern, die den „Ortspolizeibehörden“ und „Gemeindebehörden“
zugewiesenen Zuständigkeiten sind von den Ortsvorstehern wahrzunehmen.

§. 2.

Die Ortsvorsteher werden hiemit als diejenigen Behörden bestimmt, welchen die in
§. 22 des Reichsgesetzes vom 11. Juli 1887 vorgeschriebenen Nachweisungen vorzulegen
sind, und welchen die Eutgegennahme, Prüfung und erforderlichen Falls Aufstellung oder
Ergänzung dieser Nachweisungen obliegt.

Die Ortsvorsteher haben die von ihnen entgegengenommenen beziehungsweise aufge-
stellten Nachweisungen mit der in §. 22 Absatz 3 vorgeschriebenen Bescheinigung je binnen
einer Woche nach Ablauf des Kalendervierteljahrs an das vorgesetzte Oberamt einzusenden.
Sind Nachweisungen nicht angefallen, so hat der Ortsvorsteher dem Oberamt die Be-
scheinigung darüber vorzulegen, daß ihm über Ansführung von Bauarbeiten im Gemeinde-
bezirk, für welche nach den bestehenden Vorschriften Nachweisungen vorzulegen wären,
nichts bekannt geworden.

Die Oberämter haben die Nachweisungen von sämmtlichen Gemeinden des Bezirks
je binnen zwei Wochen nach Ablauf des Kalendervierteljahrs an den Genossenschaftsvor-
stand oder das von diesem bezeichnete Organ der Genossenschaft einzureichen.

S. 3.

Die Bestimmungen des §. 2 der Ministerialverfügung vom 15. September 1885 be-
treffend den Vollzug des Unfallversicherungsgesetzes (Reg. Blatt S. 356) über den Bezug
der Geldstrafen in den Fällen der §. 11 Abs. 3, §. 35 Abs. 2, §. 82 Abs. 2 und §. 85
Abs. 2 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 finden insoweit gleichmäßige An-
wendung, als letztere Vorschriften nach dem Reichsgesetz vom 11. Juli 1887 in ent-
sprechende Anwendung kommen.
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8. 4.
Die Vergütung, welche den Ortsvorstehern für den Einzug der Beiträge gemäß §. 25

Abs. 3 des Reichsgesetzes vom 11. Juli 1887 von den Berufsgenossenschaften zu gewähren
ist, beträgt 4 vom Hundert der eingezogenen Prämien.

Die Mittel zur Deckung der Entschädigungsbeträge und Verwaltungskosten, welche
der Versicherungsanstalt aus Unfällen bei den in §. 21 lit. b des Reichsgesetzes vom
11. Juli 1887 bezeichneten Bauarbeiten erwachsen, sind von den Amtskorporationen auf-
zubringen (vgl. §. 30 des Reichsgesetzes).

§..
Die Beitreibung rückständiger Beiträge, Prämien, Kautionsbeträge und Strafzuschläge

in Gemäßheit des §. 42 Abs. 1 des Reichsgesetzes vom 11. Juli 1887 erfolgt unter ent-
sprechender Anwendung der Art. 10 bis 13 des Gesetzes vom 18. August 1879 über die
Zwangsvollstreckung wegen öffentlich-rechtlicher Ansprüche (Reg. Blatt S. 206). Die Er-
theilung des Zahlungsbefehls kommt dem Ortsvorsteher derjenigen Gemeinde zu, in deren
Bezirk Vollstreckungshandlungen vorzunehmen sind.

Die Bestimmungen des §. 3 der Ministerialverfügung vom 15. September 1885

betreffend den Vollzug des Unfallversicherungsgesetzes (Reg. Blatt S. 356) finden inso-
weit gleichmäßige Anwendung, als die in demselben in Bezug genommenen Vorschriften
des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 nach dem Reichsgesetz vom 11. Juli 1887
zur entsprechenden Anwendung zu kommen haben.

Stuttgart, den 14. November 1887.
Schmid.
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 42.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Dienstag' den 29. November 1887.

Inhalt.
Verfügung des Justizministeriums, betreffend die Berichtigung der Güterbücher (Servitutenbücher) und Unterpfands-

bücher aus Anlaß einer Feldbercinigung. Vom 22. November 1887. Bekanntmachung des Kriegsministeriums,
betreffend die Erhebung von Pensionen, Pensionszuschüssen, Wittwen= und Waisengeldern, Medaillengehalten,
ständigen Beihülfen und Unterstützungen Seitens der Militärpersonen (Offiziere, Aerzte, Beamte, Soldaten vom
Feldwebel 2c. abwärts) und Seitens der Hinterbliebenen derselben. Vom 15. November 1887.

———

Versügnug des Junstizministeriums,
betreffend dic. Lerichtigung der Güterbücher (Vervitutenbücher) und Unterpfandsbücher

-#ais Aunlaß ciner Feldbereinigung. Vom 22. November 13837.

In Bezieh#ng auf die Berichtigung der Güterbücher (Servitutenbücher) und Unter-

vindstucher Aad Bestimmung in Art. 19 Abs. 2 des Gesetzes, betreffend die Feld-
bereinigung?. vom 7U. März 1886 (Reg. Blatt S. 111) wird hiemit im Anschluß an
S. W r Vollziehung dieses Gesetzes ergangenen Verfügung des Ministeriums des

9. Juli 1886 (Reg.Blatt S. 253) im Einvernehmen mit dem Ministerium
chstehendes verfügt:

*v

des Innern?

I. Allgemeine Bestimmungen.
* 8. J.

Nach Einlauf der in 8. 78 der Verfügung des Ministeriums des Innern vom
19. Inli 1886 (Reg. Blatt S. 253) vorgeschriebenen tabellarischen „Mittheilungen zum
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Güterbuch und Unterpfandsbuch“ hat das Amtsgericht diese Mittheilungen sofort einer
allgemeinen Durchsicht in der Richtung zu unterwerfen, ob einer Anordnung wegen
Berichtigung der Einträge im Güterbuch (Servitutenbuch) und Unterpfandsbuch kein
Hinderniß im Wege steht.

Ergibt sich ein Anstand, so ist wegen Beseitigung desselben mit der Vollzugskom-
mission, beziehungsweise mit der GCentralstelle (Art. 53 Abs. 2 des Gesetzes) in Rück-
sprache zu treten.

Andernfalls sind die „Mittheilungen“ dem betreffenden Gemeinderath mit dem Auf-
trag zuzufertigen, wegen Herbeiführung der Einträge und Vormerkungen im Güterbuch
(Servitutenbuch) und Unterpfandsbuch das Erforderliche einzuleiten.

8. 2.

Der Gemeinderath, zutreffendenfalls unter Mitwirkung des Güterbuchs- und Pfand—
hilfsbeamten, hat zunächst zu prüfen, ob gegen den Eintrag der, gemäß den Mittheilungen
der Vollzugskommission zufolge der Feldbereinigung eingetretenen Aenderungen des
„Besitzstandes“ im Güterbuch (Servitutenbuch) und Unterpfandsbuch kein Anstand ob-
waltet, ob insbesondere bei der Feststellung des „neuen Besitzstandes“ nicht Rechte Dritter
unberücksichtigt geblieben sind. Bei dieser Prüfung sind namentlich die gemäß Art. 33
Abs. 1 des Gesetzes, §. 80 Abs. 4 der Vollzugsverfügung des Ministeriums des Innern
schon zuvor zwischen der Vollzugskommission und der Unterpfandsbehörde beziehungsweise
dem Pfandaktuar gepflogenen Verhandlungen zu Rathe zu ziehen.

Ergibt sich hiebei ein Anstand, welcher nicht von dem Gemeinderath gehoben werden
kann, treten insbesondere Thatsachen hervor, welche eine weitere Entscheidung der Voll-
zugskommission beziehungsweise der Centralstelle (Art. 53 Abs. 2 des Gesetzes) erforder-
lich erscheinen lassen, so ist hierüber Bericht an das Amtsgericht zu erstatten, welches je
nach Lage der Sache das weiter Erforderliche zu veranlassen hat. Insoweit ein Anstand
nicht obwaltet, ist von dem Gemeinderath beziehungsweise der Unterpfandsbehörde die
Richtigstellung des Güterbuchs (Servitutenbuchs) beziehungsweise Unterpfandbuchs auf
den Grund der „Mittheilungen“ der Vollzugskommission anzuordnen.

Behufs Durchführung dieser Anordnung (Abs. 2) bezüglich des Güterbuches hat
der Gemeinderath weiter zu erwägen, ob nach dem Umfange der in dem Güterbuche zu
bewerkstelligenden neuen Einträge und mit Rücksicht auf die dermalige Beschaffenheit des
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Güterbuchs eine gänzliche oder theilweise Neuanlegung desselben geboten erscheint, oder
ob sich der Eintrag der eingetretenen Aenderungen in dem bisherigen Güterbuch bewerk-
stelligen läßt. Der diesbezügliche Beschluß ist dem Amtsgericht zur Genehmigung und
weiteren Behandlung in Gemähheit der Vorschriften in §#§. 2 ff. der Verfügung der
Ministerien der Justiz und des Innern vom 3. Dezember 1832 (Reg.Blatt S. 471)
vorzulegen (zu vgl. auch die Verfügung der Ministerien der Justiz und des Jnnern vom
6. Dezember 1836, Reg. Blatt S. 670).

8. 3.
Die sämmtlichen von dem Gemeinderath beziehnngsweise der Unterpfandsbehörde

gemäß den Vorschriften in 8. 2 gefaßten Beschlüsse, sowie die etwaigen weiteren von
denselben auf den Grund der „Mittheilungen“ der Vollzugskommission (§. 1) zu tref-
fenden Anordnungen, insbesondere auch etwaige in Beziehung auf Werthsausgleichungen
in Geld erforderliche Verfügungen (zu vgl. Art. 37 Ziff. 3, Art. 53 Abs. 5 des Gesetzes,
§§. 58, 80 Abs. 3, §. 81 der Vollzugsverfügung des Ministeriums des Innern) sind
am Schluß der „Mittheilungen“ und, soweit es sich um Anordnungen in Beziehung auf
die Richtigstellung des Unterpfandsbuchs und bestehende Pfandverhältnisse handelt, auch
im Unterpfandsprotokoll vorzutragen und von den anwesenden Mitgliedern des Gemeinde-
raths, beziehungsweise der Unterpfandsbehörde zu unterzeichnen; auch ist ebendaselbst der
Vollzug der getroffenen Anordnungen seiner Zeit von dem betreffenden Beamten oder
Geschäftsmann nachzuweisen und zu beurkunden.

Die „Mittheilungen“ sammt den hiezu getroffenen Anordnungen cc. sind demnächst
in einem geschlossenen Buche zu vereinigen (einzubinden) und als Quelle und Grund-
lage für die Bereinigung und Richtigstellung des Güterbuchs (Servitutenbuchs) und
Unterpfandsbuchs in der Gemeinderegistratur aufzubewahren (zu vgl. §. 12 der Mini-
sterialverfügung vom 3. Dezember 1832, Reg. Blatt S. 471).

II. Berichtigung des Güterbuchs (Servitutenbuchs-).
S. 4.«

—

Soweit nicht eine Neuanlegung des Güterbuchs oder einzelner Theile desselben
in Frage steht, in welchem Falle hinsichtlich des aufzustellenden Geschäftsmannes die
hierüber bestehenden besonderen Vorschriften Anwendung leiden (zu vgl. 8. 5 ff. der Mini-
sterialverfügung vom 3. Dezember 1832, Reg. Blatt S. 471, Ministerialverfügung vom
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6. Dezember 1836, Reg. Blatt S. 670), ist die Herbeiführung der erforderlichen Aende-
rungen und der Eintrag des „neuen Besitzstandes“ im Güterbuch (Servitutenbuch) Ob-
liegenheit der nach Maßgabe der Art. 2 und 3 des Gesetzes vom 13. April 1873 (Reg. Blatt
S. 101) mit der Güterbuchsführung beauftragten Beamten. Die Gemeinderäthe sind
jedoch befugt, wenn besondere Gründe dazu vorliegen, mit Genehmigung des Amtsgerichts
die Besorgung dieses Geschäftes eigenen, für diesen Zweck bestellten, zur Güterbuchsführung
gesetzlich befähigten Hilfsbeamten zu übertragen. Die Verwendung von Gehilfen bei
der Besorgung des Geschäfts ist nicht gestattet.

8. 5.

Bei der Richtigstellung beziehungsweise Neuanlegung des Güterbuchs (Servituten-
buchs) hat der Güterbuchsbeamte unter den allgemeinen „Vorbemerkungen“ (zu vergl.
§. 32 der Ministerialverfügung vom 3. Dezember 1832, Reg. Blatt S. 471, und Ziffer 1
der Ministerialverfügung vom 18. September 1844, Reg. Blatt S. 415) einen — von
dem Gemeinderath zu beurkundenden —allgemeinen Eintrag über die auf der Gemeinde-
markung stattgehabte Feldbereinigung und deren Umfang zu machen, wobei insbesondere
auch anzuführen ist, in welchem Zeitpunkt der einem jeden Grundeigenthümer zugetheilte
Grund und Boden die rechtliche Natur seines früheren Grundbesitzes angenommen, Be-
rechtigungen und Lasten, welche auf dem früheren Grundbesitz geruht haben, auf den neu
zugetheilten Grundbesitz übergegangen sind (Art. 417, 18, 53 Abs. 1 des Gesetzes).

g. 6.

Bei der Uebertragung des in den „Mittheilungen“ der Vollzugskommission dar-
gestellten „neuen Besitzstandes“ in das Güterbuch sind im Allgemeinen die in Beziehung
auf die Form der Einträge bei Aulegung beziehungsweise Fortführung des Güterbuchs
(Servitutenbuchs) bestehenden Vorschriften mit der Maßgabe zur Anwendung zu bringen,
daß bei jeder Aenderung und bei jedem neuen Eintrag auf die Feldbereinigung als
Grund der Aenderung oder des neuen Eintrags und auf die Mittheilungen der Vollzugs-
behörde als deren Quelle hingewiesen wird.

Dabei ist nicht ausgeschlossen, bei bloßen Aenderungen in dem Meßgehalt oder in
der Parzellennummer eines Grundstücks die Richtigstellung mittelst Durchstreichung der
bisherigen Maß= und Nummernangaben und Beisetzung der neuen Zahlen herbeizuführen,
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wofern nur die Aenderung in der Art geschehen kann, daß der durchstrichene Eintrag
leserlich bleibt, z. B.

25
Parz. 1216 13 Ar * Acker im Lehen, 1888 aus Anlaß der Feldbereinigung

im Gewande A 21m abgetreten.
Mittheilungen S.

1403 64 m

Parz. 1#18 15 Ar 26—mAcker im Grund, 1888 aus Anlaß der Feldbereinigung
im Gewande A 12 m abgetreten. Die Parzellennummer wurde verändert in 1403.

Mittheilungen S.
Im llebrigen ist darauf Bedacht zu nehmen, daß die Einträge inthunlichst über-

sichtlicher Weise erfolgen; es ist daher in allen Fällen, in welchen wegen bereits statt-
gehabter mehrfacher Aenderungen oder aus sonstigen Gründen eine Nichtigstellung an der
alten Stelle nicht rathsam erscheint, eine solche insbesondere zu Verwirrungen Anlaß
geben könnte, der neue Eintrag unter Beifügung der erforderlichen Hinweise sowie unter
Herübernahme der maßgebend bleibenden Allegationen (Kaufbuch, Realtheilung, Unter-
pfandsbuch 2c.) nach dem in Anlage beigefügten Muster an einer geeigneten neuen
Stelle des Güterbuchs zu bewirken.

Aus Anlaß der Feldbereinigung empfangene oder bezahlte Entschädigungen für
Grund und Boden (Art. 37 Ziff. 3, Art. 53 Abs. 5 des Gesetzes) sind bei den betreffen-
den Grundstücken kurz vorzumerken.

S. 7.

Ergeben sich im Lauf des Eintragungs-(Aenderungs-) Geschäfts (§. 6) Anstände,
welche nicht sofort im Einvernehmen mit den Betheiligten beseitigt werden können (zu
ogl. auch §§. 41 ff. der Ministerialverfügung vom 3. Dezember 1832, Reg. Blatt S. 471),
so ist hierüber von dem Güterbuchsbeamten dem Gemeinderath Vortrag zu erstatten,
welcher erforderlichenfalls das Amtsgericht um entsprechenden Bescheid oder um Veran-
lassung des Weiteren bei der Vollzugskommission, beziehungsweise bei der Centralstelle
zu ersuchen hat (vgl. oben §. 2).
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III. Berichtigung des Anterpfandsbuchs.
S. 8.

Die zufolge der Feldbereinigung eingetretenen Aenderungen in den Pfandverhält-
nissen sind auf den Grund der „Mittheilungen“ der Vollzugskommission und in Ge-
mäßheit der hiezu etwa ergangenen Verfügungen der Unterpfandsbehörde (8§. 2, 3) nach
näherer Anordnung des Vorstands der Unterpfandsbehörde von dem Pfand-
aktnar (Nathsschreiber, Pfandhilfsbeamten) in dem Unterpfandsbuch vorzumerken,
wobei im Einzelnen in nachstehend bezeichneter Weise zu verfahren ist:

1) Handelt es sich nur um Aenderungen in dem Meßgehalt oder in den
Parzellennummern der verpfändeten Grundstücke, so kann, wofern nach der äußeren
Beschaffenheit der bestehenden Einträge ein Anstand nicht obwaltet, die Aenderung da-
durch herbeigeführt werden, daß die bisherigen Maße und Nummern in der ersten Ab-
theilung des Unterpfandsbuchs auf die sonst vorgeschriebene Weise durchstrichen und an ihrer
Stelle die neuen Maße und Parzellennummern eingesetzt werden, in der zweiten Abtheilung
aber Grund und Quelle der stattgehabten Nichtigstellung angegeben wird (zu vgl. S. 6).

2) Stehen weitergehende Aenderungen in Frage, oder stellen sich bei geringeren
Aenderungen dem in Ziffer 1 bezeichneten Verfahren Bedenken entgegen, so ist der bis-
herige Eintrag bezüglich des betreffenden Pfandobjekts in der „ersten Abtheilung“ zu
durchstreichen und in der „zweiten Abtheilung“ der in den Pfandverband eingetretene
„neue Besitzstand“ unter Angabe der sonstigen bezüglich desselben bestehenden Rechts-
verhältnisse (Mannsbeibringen, Errungenschaft 2c.) sowie unter Angabe von Grund und
Quelle der eingetretenen Aenderung nach dem in Anlage B beigefügten Muster neu
vorzutragen.

3) Läßt die Beschaffenheit der bisherigen Einträge im Unterpfandsbuch oder die
Rücksicht auf die wünschenswerthe Uebersichtlichkeit der Einträge ein Verfahren im Sinne
der Ziffer 2 unthunlich erscheinen, so kann die in den Pfandverhältnissen eingetretene
Aenderung unter Beachtung der sonstigen in Ziffer 2 ertheilten Vorschriften auch in
einem dem Pfandeintrag beigefügten Nachtrag zur Darstellung gebracht werden.

4) Das in Ziffer 1—3 vorgeschriebene Verfahren ist entsprechend auch dann zur
Anwendung zu bringen, wenn sich zufolge der Feldbereinigung Aenderungen an unbe-
weglichen Sachen und Rechten (Pfandgesetz Art. 3) ergeben, in Beziehung auf welche
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Rechte Dritter, insbesondere Pfandrechte im Unterpfandsbuch nur vorgemerkt, beziehungs-
weise gewahrt sind (zu vgl. Art. 74 ff. des Pfandgesetzes).

5) Ist von der Vollzugskommission die Hinterlegung von Werthsausgleichungsbe-
trägen bei der Unterpfandsbehörde verfügt worden, so ist über die erfolgte Hinterlegung
im Unterpfandsbuch Vormerkung zu machen (zu vgl. auch oben §. 3).

6) Die sämmtlichen in Gemäßheit der Bestimmungen unter Ziffer 1—5 bewirkten
Vormerkungen im Unterpfandsbuch sind je einzeln von dem Pfandaktuar und dem Vor-
stand der Unterpfandsbehörde zu beurkunden. Im Unterpfandsprotokoll ist über
die sämmtlichen erfolgten Vormerkungen kurzer Nachweis unter Angabe der betreffenden
Stellen des Unterpfandsbuchs zu geben, auch ist daselbst über die von dem Vorstand der
Unterpfandsbehörde in Betreff dieser Vormerkungen etwa getroffenen besonderen Anord-
nungen und über die sonstigen von ihm aus Anlaß des Berichtigungsgeschäfts etwa ge-
faßten Beschlüsse entsprechender Eintrag zu machen.

8. 9.

Von den im Unterpfandsbuch bewirkten Vormerkungen (§. 8) ist den betreffenden
Pfandgläubigern, beziehungsweise den sonstigen Berechtigten mittelst Zustellung beglau-
bigter Auszüge aus dem Unterpfandsbuch, zutreffendenfalls mit dem Bemerken Nachricht
zu geben, daß auf Verlangen der Berechtigten die eingetretenen Aenderungen in den
Pfandverhältnissen auch auf den zu diesem Zwecke vorzulegenden Pfandscheinen werden
beurkundet werden. Die Ergänzung der Pfandscheine erfolgt in gleicher Weise, wie die
VormertungimUnterpfandsbuch(§.8) durch den Pfandaktuar unter Beurkundung durch
diesen und den Vorstand der Unterpfandsbehörde.

v 2

8. 10

Ergeben sich im Verlauf der Richtigstellung des Unterpfandsbuches (8. 8) Anstände,
welche nicht sofort im Benehmen mit den Betheiligten ihre Erledigung finden können,
tommen insbesondere nachträglich Realberechtigungen zum Vorschein, in Beziehung auf
welche eine Verfügung der Vollzugskommission nicht erfolgt ist, so ist sofort der Unter-
ofandsbehörde Vortrag zu erstatten, welche hierüber soweit erforderlich das Amtsgericht
um Bescheid, zutreffendenfalls um die Herbeiführung einer Entscheidung der Vollzugs-
kommission beziehungsweise der Centralstelle anzugehen hat (vgl. oben §. 2).
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S. 11.
Erscheinen im Zusammenhang mit der Berichtigung des Unterpfandsbuches auf den

Grund der „Mittheilungen“ der Vollzugskommission Einträge oder Löschungen im Un-
terpfandsbuche angezeigt oder geboten, welche nicht blos den von der Vollzugskommission
festgestellten, den Bestimmungen in Art. 48 Abs. 1, Art. 53 Abs. 1 des Gesetzes unter-
liegenden. Bestand der Pfandobjekte betreffen, so finden in Beziehung auf solche durch—
weg die bestehenden pfandgesetzlichen Bestimmungen Anwendung. Es ist daher insbeson-
dere in Beziehung auf die Löschung eines Pfandeintrags ein kollegialischer Beschluß der
Unterpfandsbehörde gemäß Art. 143, 210 ff. des Pfandgesetzes dann herbeizuführen, wenn
aus Anlaß der Feldbereinigung ein Pfandgläubiger um seine Forderung vollständig be-
friedigt wird, wogegen im Falle theilweiser Tilgung einer Pfandforderung zufolge einer
dem Pfandgläubiger zugegangenen Werthausgleichung in Geld (Art. 37 Ziff. 3 des Ge
setzes, §. 80 Abs. 3, §. 81 der Vollzugsverfügung des Ministeriums des Innern)
hinsichtlich der Vormerkung der Theilzahlung die Bestimmung in Art. 217 Abs. 2 des
Pfandgesetzes Anwendung leidet.

IV. Kosten der Werichtigung.
§. 12.

Auf die in Gemäßheit der „Mittheilungen“ der Vollzugsbehörde zu machenden Ein-
träge in die Güterbücher und auf die in Gemäßheit derselben zu machenden Vormer-
kungen in den Unterpfandsbüchern finden die Vorschriften der Art. 6, 7 des Gesetzes
vom 13. April 1873, betreffend die Führung der Güterbücher durch Gemeindebeamte,
(Reg. Blatt S. 101) und die Bestimmungen in §§. 4, 10 Ziff. 2, §. 18 der K. Verordnung
vom 14. Dezember 1873, betreffend die Gebühren der Gemeindediener (Reg. Blatt S. 123),
keine Anwendung. "

Die sämmtlichen Kosten der Nichtigstellung, Ergänzung und Erneuerung der Güter-
und Unterpfandsbücher, der Fertigung von Auszügen aus den letzteren für die Pfand-
gläubiger, sowie der Richtigstellung der Pfandscheine infolge einer Feldbereinigung sind
von den betreffenden Gemeinden, beziehungsweise Theilgemeinden zu tragen (zu vgl.
Art. 63 Abs. 2 des Gesetzes).

Für die Gemeinderathskollegien kommen wegen der in §§. 2, 3 bezeichneten Ge-
schäfte besondere Gebühren nicht zum Ansatz. Dagegen erfolgt die Belohnung des Gü-
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terbuchsbeamten, des Vorstands der Unterpfandsbehörde und des Pfand-
aktuars, soweit nicht besondere Verträge darüber abgeschlossen werden, worauf Seitens
der Gemeindebehörden in erster Reihe Bedacht zu nehmen ist, nach dem Zeitaufwand,
und zwar für den Ortsvorsteher und Rathsschreiber unter Zugrundlegung der Be-
lohnungssätze der K. Verordnung vom 14. Juni 1875 (Reg. Blatt S. 312), für den Pfand-
hilfs= und Güterbuchsbeamten nach Maßgabe der Belohnungssätze der K. Verord-
nung vom 3. Juni 1875 (Reg. Blatt S. 311).

Belohnungsverträge, welche über die in Frage stehenden Einträge (Abs. 1) abge-
schlossen werden, sind dem Amtsgericht und dem Oberamt zur Genehmigung vorzulegen.

S. 13. «

An der Belohnung, welche die Geschäftsmänner anzusprechen haben (§. 12 Abs. 3),
dürfen auf den Grund von Fortgangsberichten über den Stand des Geschäfts von der
Gemeinde mit Genehmigung des Amtsgerichts Abschlagszahlungen bis zu ½/ der Ge-
sammtforderung geleistet werden.

Zur Ausbezahlung des ganzen Belohnungsbetrags ist die Gemeinde von dem Amts-
gericht erst dann zu ermächtigen, wenn das letztere von dem richtigen Vollzug des Ge-
schäfts durch eine an Ort und Stelle vorgenommene Prüfung desselben sich versichert
hat (vgl. 8. 15).

V. Exemte Gütetr.
8. 14.

Die zufolge einer Feldbereinigung vor sich gegangenen Aenderungen in dem Bestand
und in den Rechtsverhältnissen der exemten Güter sind auch in den bei den Gemeinde-
behörden geführten besonderen Beschreibungen und Verzeichnissen der exemten Güter nach-
zutragen (zu vgl. §. 10 der Instruktion zum Vollzug des Gesetzes über die Ausdehnung
des Amts= und Gemeindeverbands auf sämtliche Theile des Staatsgebiets vom 18. Juni
1849, Reg. Blatt S. 561). Die Civilkammern der Landgerichte haben daher nach
erfolgter Vormerkung bezüglich der ihnen gemäß §. 78 der Vollzugsinstruktion des
Ministeriums des Innern vom 19. Juli 1886 (Reg. Blatt S. 253) zugegangenen „Mit-
theilungen“ zu den Akten des Landgerichts die betreffenden Gemeindebehörden wegen des
Eintrags der Aenderungen in jenen Beschreibungen und Verzeichnissen mit der erforder-
lichen Anleitung zu versehen.
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VI. Schlußbestimmung.

S. 15.

Das Amtsgericht hat darüber zu wachen, daß das Berichtigungsgeschäft mit thun.
lichster Beschleunigung und in durchweg sachgemäßer Weise zur Ausführung gelangt.
Nach Beendigung des Geschäfts ist von dem Amtsgericht, erforderlichenfalls im Wege
einer außerordentlichen Güterbuchs= und Pfandbuchsvisitation (zu vgl. Ziff. 12 Abf. 1
der Verfügung des Justizministeriums vom 2. Dezember 1884, Amtsblatt des Justiz-
ministeriums S. 63) zu prüfen, ob die Art der Ausführung in allen Theilen den be-
stehenden Vorschriften entspricht, und es sind von demselben zur Beseitigung der hiebei
etwa sich ergebenden Anstände die geeigneten Verfügungen zu treffen.

Stuttgart, den 22. November 1887.
Faber.
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Anlage A.

Früh, Peter, Schlosser.
7N1|ll.!o'omövo D Steuer= Pfandverhältnisse.

verhältnise·
Akten- » « 1 insbesondere Unter- Lösch-

4 Beschreibung des Gutes. Steuer- pfands- ung
nachweisung. anschlag. buch im

Jahr
Klase.525 .

Alter Beschrieb Seite 98 Acker B.
Güterb. II. 113.|11. 726. 1

25 Ar 30m Acker am Kjrchweg, neben 2c. 11 36 316
Beibr. Inv. vom 1857 Eigenthum des Mannes,alsHeirathsgulvon

3. Juli 1857. den Eltern N. N. "
Mittheilungen 1888 aus Anlaß der Feldbereinigung abgetreten #
S. und dafür zugetheilt erhalten 24 Ar 12 m neben l

Wilhelm Gohl an der Parz. 710, unten S. 106
sowie 60 A Entschädigung.

Alter Beschrieb Seite 100 Acker B. . n
Güterb. III. 166.I. 718.

12 Ar 20 m im Grunfd, neben . II 16 34
Kfb. Blatt 140./1873 während der Ehe voon Georg Renz erkauft um «

500 A und mit lebsenslänglichem Leibgeding
desselben dinglich belastet.

Event. Theilung881 Eigenthum der 2 Kinder I. Ehe Karl und 1
der I Ehefrau vom Marie für ihr Mutterggut.

12. Juni 1881. 1
Mittheilungen I#88 aus Anlaß der Feldbereinigung abgetreten 1

S. und dafür zugetheilt erhalten 12 Ar 8 m neben
Karl Harm an der Parz. 710, unten Seite 106.

Neuer Beschrieb Seite 106 Acker B.
Güterb. II. 113.I. 710.

III. 166
—oben Seite 98-100|36 Ar 20 m Acker im Kirchweg, neben Wilhelm II 51 .

Ä.V.18883iff.12.Gol)lundKarlHarm. S
1888 aus Anlaß der Feldbereinigung zugetheilt

Mitth. S. erhalten, und zwar: i *v
Beibr. Inv. vo124 Ar 12 m neben Wilhelm Gohl als Ersatz HI16

3. Juli 1857. für Parz. 726, oben S. 98 und daher wie „
diese Mannseigenthum;

Event. Theilung 12 Ar Zm neben Karl Harm als Ersatz für n
der I. Ehefrau Parz. 718 und daher wie diese Eigenthum der "„

vom 12. Juni 1881, 2 Kinder I.Ehe Karl und Marie und mit lebens- H
Kfb. 1873 Bl. 140. längl. Leibgeding d. Georg Nenz dinglich belastet.
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Anlage B.

Früh, Peter, Schlosser.
Verwahrungen, Löschungen, Veränderungen.

Tag Alten-
des Aken- Grund und Gegenstand des Eintrags.

nachweisung.Eintrags. "

12. Januar.
1889.

12. Jann
dem Pfandglä

zugef

Mitth. S.
Güterb. IV.

Bl. 120

w. ö.

ar 1889

ubiger Auszug
ertigt.

Prot. S. Zufolge der Feldbereinigung vom Jahr 1888 ist an Stelle der
neben gestrichenen Parzelle Nr. 526 getreten

die Parzelle Nr. 516 20 ar 15 m Acker,
9 „ 7 „ Baumwiese,

29 „ 22„,im Kirchweg, neben 2c. 2c.

Sondergut des Manns

oder: 2c. . getreten:

24 ar 12 m Acker neben Wilhelm Gohl, von der Parzelle 710
im Kirchweg 2c. 2c.

Zur Beurkundung
Unterpfandsbehörde

Vorstand Aktuar
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Bekanntmachung des Kriegsministerinms,
betreffend die Erhebung von Peusionen, Pensionszuschüssen, Wittwen- und Waisengeldern,

Medaillengehalten, ständigen Beihülfen und Unterstützungen Seitens der Militärpersonen (Offziere,
Aerzte, Beamte, Soldaten vom Feldwebel 2c. abwärts) und Seitens der Hinterbliebenen derselben.

Vom 15. November 1887.

An Stelle der am 21. Febrnar 1873 — Regierungsblatt Seite 46152 — und
7. Mai 1874 — Regierungsblatt Seite 158 — erlassenen Vorschriften über die Er-

hebung der vorbezeichneten Bezüge und über die hiezu erforderlichen Ouittungsleistungen
Seitens der Militärpersonen und deren Hinterbliebenen treten die nachfolgenden Be-
stimmungen: ç

Die Erhebung geschieht auf Grund von Onittungen, welche von den Empfangs-
berechtigten auszustellen und den zahlenden Kassen zu übergeben sind.

Diese Ouittungen sind .

Monats-Qnittungens)
und

Jahres-Onittungen.
Bei Ausfertigung der Ouittungen sind die hier angefügten Formulare in

Anwendung zu bringen, auch die Anmerkungen auf der Rückseite derselben zu beachten.
1Die Ausbezahlung erfolgt

durch die Kameralämter,
für den Stadtdirektionsbezirt und das Amtsoberamt Stuttgart

durch das Kriegszahlamt
und zwar bei dem Kriegszahlamt derart, daß
die vorauszahlbaren Beträge

vom 3. bis 12. jedes Monats bezw des ersten Ouartalsmonats in den
Vormittagsstunden,

die nachzahlbaren Beträge
innerhalb der 5 letzten Tage jedes Monats gleichfalls während der
Vormittagsstunden

zu erheben sind.
*) Die auf den Rückseiten der Anlagen I, I1 und llIl für die Monats#quittungen gegebenen Bestimmungen

finden auf die Bescheinigungen über die in Vierteljahr esraten zahlbaren Unterstützungen 2c. sinngemäße Anwendung.

Anlage
ll. 1. TII.



460

3. Werden von Pensions= 2c. Empfängern die vorschriftsmäßig ausgestellten Onit-
tungen dem Kassendiener des Kriegszahlamts behufs Erhebung und Ueberbringung
des Geldes übergeben, so geschieht solches lediglich auf Gefahr der Empfangs-
berechtigten.

Vorstehende Bestimmungen treten mit dem 1. März 1888 in Wirksamkeit in der
Weise, daß schon bei Ausstellung der Jahresquittungen für 1887 88 die neuen Formulare
in Anwendung zu bringen sind.

Nicht berührt werden von diesen Bestimmungen die Quittungen für außerordent-
liche Unterstützungen; sie sind nach keinem besonderen Formular aufzustellen, es genügen
hiefür gewöhnliche auf das Kriegszahlamt lautende, die Beträge nach Zahlen und Worten
ausdrückende Quittungen, und bedürfen sie einer amtlichen Bescheinigung nicht.

Stuttgart, den 15. November 1887.

Steinheil.



461

Anlage I. für: Pension, Penstonszuschuß, — Medaillengehalt, stäudige Beihülfe
oder Unterstützung.

(Offiziere, Aerzte, Beamte und Soldaten vom Feldwebel rc. abwärts u. s. w.).

Cuittung.
* r*e

V

buchstäblich

(Pension),. .. ..71u...
18 .. sind mir von dem Abniglichen Kriegszahlamt zu

Stuttgart gezahlt worden, worüber ich mit der Versicherung quittiere, daß ich kein (oder: welches)
anderweites Einkommen im Reichs-, Staats-, oder Kommunaldienste beziehe.

 den ten. 18.
Vor= und Zuname:

Dienstgrad:
Truppentheil oder Behörde, welchen
der Empfangsberechtigte zuletzt ange-
hört hat oder zur Zeit angehört:

Soll 9 #% . Abl-

Ahzug...»..»undztoarSteuern-. --L-....«9,.
baar *i # 2. Wittwen= und Waisengeldbeiträge ...»

:,3.Jnvaltdcngeld. ».·-»

-I.Beitragzu.. . »..-»

5. 2 7"

wie neben 15 9

Bescheinigung.
Daß der Bezugsberechtigte sich am Leben befindet, vorstehende Ouittung eigenhändig unter-

schrieben hat und im Besitze der deutschen Staatsangehörigkeit ist, wird hiemit bescheinigt.
den. ten 18

(Dienststempel und Unterschrift.)

Anmerkungen umstehend.



Anmerkungen.
1. Für die Form der Quittungsleistung ist das vorseitige Formular maßgebend und zwar ist solches sowohl zu

den Monats= als Jahresquittungen zu verwenden.
2. Die Jahresquittungen, welche beim letzten Empfang in einem Rechnungsjahre, also im März auszustellen

—

—

sind, müssen den Gesammtbetrag der Empfänge innerhalb des Rechnungsjahres enthalten und amtlich be-
scheinigt sein in der am Schluß des Formulars vorgesehenen Weise.

Die Monats-Quittungen bedürfen einer solchen Bescheinigung in denjenigen Fällen nicht, in wel-
chen entweder der Berechtigte persönlich seine Gebühr in Empfang nimmt und der bahlenden Kasse be-
kannt ist oder wenn ein Dritter auf Grund unbedenklicher und vorschriftsmäßiger Vollmacht, aus der sich

weffeles W daß der Berechtigte zur Zeit der Fälligkeit der Gebühr sich am Leben befunden hat, daseld erhebt.

Die Bescheinigung der Quittungen ist innerhalb des Deutschen Reiches durch eine Militär= oder Civil-
behörde (Staats= oder Gemeindebehörde) oder durch einen zu Führung eines Dienstsiegels berechtigten öffent-
lichen Beamten, im Auslande durch einen deutschen Gesandten oder einen deutschen Konsul unter Beidrückung
des Dienststempels auszustellen.

In der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie kann die Bescheinigung außerdem durch eine der
un dem Staatsvertrag vom 25. Februar 1880 (Reichsgesetzblatt von 1881 Seite 4/7) genannten Behördenerfolgen.

3. Pensionäre der Unterklassen (Unteroffiziere und Soldaten), welche in Gemäßheit der Bestimmungen vom
15. Dezember 1875 (Reg. Blatt S. 605) mit dem Pensionsquittungsbuch versehen sind. haben letzteres bei jeder
Heserhebung vorzuweisen und es bildet dasselbe neben der Quittung selbst eine Bedingung für die jeweilige

ahlung.
. Die Quittungen haben in Zahlen und Worten den vollen Monats-(Quartals-) oder Jahresbetrag der be-

züglichen Gebühr zu enthalten; die an letzterer stattsindenden Abzüge (Steuern, Beiträge zu anderen Kassen
7 o) gich mterhal der Quittung ersichtlich zu machen, und zwar geschieht dies in der Regel durch diezahlende Kasse.
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Anlage II. für: Wittwen- und Waisengeld, — Wittwen= und Waisen-Pension,
Pensionszuschuß, — Beihülfe.

Cuittung.
buchstäblich . ...........

und zwar (Wittwengeld 2c.) für mich . .. .

Waisengeld für meine Kinder:
u. (Vornamen) geborena 41 .H.

b. (Vornamen) geboren am 9.

U. s. w. Zusammen 6

wie obr 4

habe ich als Wittwe des (Name und Dienstgrad rc. des Mannes) für
18 . . von dem Königlichen Kriegszahlamt zu Stuttgart gegahlt erhalten. worüber ich

quittire.
Ort. Datum.

Unterschrift der Wittwe mit Vornamen, Mannes- und Geburtsnamen.

Abzugn 262 (Einkommenssteuer)
barr. 5. „

Bescheinigung.
Daß die Wittwe (Vor= und Mannesname) geborene

noch lebt und seit dem Tode des (Name und Dienstgrad 2c. des Ehemannes) nicht wieder
geheirathet, vorstehende Quittung selbst unterschrieben hat und zu dem Unterzeichneten in
keinem nahen verwandtschaftlichen Verhältnisse steht, sowie daß die vorbezeichneten Kinder
noch am Leben sind und die (Vor= und Zuname der mehr als 16 Jahre alten Tochter)
geboren am ..n Unverehelicht ist, wird hiermit unter Bei-
drückung des Dienstsiegels bescheinigt.

den. ten 18

(Dienststempel und Unterschrift.)

Anmerkungen umstehend.



Anmerkungen.
1.

#

—

4

Hrn

Für die Form der Onittungsleistung ist das vorseitige Formular sowohl für die Bezüge auf Grund der
Württembergischen Gesetze (Wittwen= und Waisen-Pension bezw. Zuschuß) als auch für diejenigen auf

hurnd der Reichsgesetze vom 27. Juni 1871 (Beihülfen) und vom 17. Juni 1887 (Wittwen= und Waisen-geld) maßgebend.
Dabei ist für jede Gattung von Bezügen eine besondere Quittung auszustellen.
Das Formular ist sowohl zu den Monats= als Jahresquittungen zu verwenden. Vorausgesezt ist bei

dem Formular, daß zum Empfang der Gebührnisse für die Wittwe und die Waisen, also für die Wittwen-
und Waisenpension und die Zuschüsse, für die Beihülfen, für das Wittwen= und Waisengeld eine und die-
selbe Person berechtigt ist. Ist die Wittwe nur für ihre Gebührnisse empfangsberechtigt, der Vormünder
oder Pfleger aber für diejenigen der Waisen, so ist für die Quittungen der Wittwe das Formular nach
Anlage II., für diejenigen des Vormundes dasjeuige nach Anlage III. anzuwenden.

. Die Jahresquittungen, welche beim letzten Empfang in einem Rechnungsjahre, also im März auszu-4 zustellen sind, müssen den Gesammtbetrag der Empfänge innerhalb des Rechnungsjahres enthalten und amtlich
bescheinigt sein in der am Schluß des Formulars vorgesehenen Weise.

Die Monatsquittungen bedürfen einer solchen Bescheinigung in denjenigen Fällen nicht, in
welchen entweder die Berechtigten den Betrag an der Zahlstelle persönlich erheben und hiebei dem zat
lenden Beamten die in Bekracht üommenden Verhältnisse hinlänglich bellannt fsind oder wenn die Er-
hebung durch andere auf Grund solcher unbedenklicher und vorschriftsmäßiger Vollmacht erfolgt, aus welcher
sich zweifellos das Erforderliche ergibt.

Die Bescheinigung der Onittungen ist innerhalb des Deutschen Reiches durch eine Militär= oder
Civilbehörde (Staats= oder Gemeindebehörde) oder durch einen zu Führung eines Dienstsiegels berechtigten
öffentlichen Beamten, im Auslande durch einen deutschen Gesandten oder einen deutschen Konsul unter Bei-
drückung des Dienststempels auszustellen. "

In der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie kann die Bescheinigung außerdem durch eine der
in dem Staatsvertrag vom 25. Febrnar 1880 (Reichsgesetzblatt von 1881 Seite 4/7) genannten Behörden
erfolgen.

In den Bescheinigungen, welche außerhalb des Deutschen Reiches ausgestellt werden, ist zugleich zum Aus-
druck zu bringen, daß die Berechligten im Besitze der deutschen Staatsangehörigkeit sich befinden.

3. Die Onitiungen haben in Zahlen und Worten den vollen Monats= oder Jahresbetrag der palülichenGebühr zu enthalten. Die an letzterer etwa zu machenden Abzüge (Einkommenssteuer) sind unterhalb der
ssOnittung ersichtlich zu machen, und zwar geschieht dies in der Regel durch die zahlende Kasse.

 Die Bezüge der Wittwen und Waisen auf Grund der Reichsgesetzevom 27. Juni 1871 und vom 17. Juni
1887 sind monatlich voraus zahlbar, wogegen die Wittwen= 2c. Pensionen auf Grund der Württember-
gischen Gesetze wie seither erst nach Ablauf des Monats fällig sind.

5. Die Quittungen und die dazu gehörigen Bescheinigungen dürfen allgemein nicht vor dem Fälligkeitstermin
ausgestellt werden; für die Bezüge auf Grund der Reichsgesetze mithin nicht vor dem ersten Tagedesjenigen
Monats, für welchen das Witlwen= und Waisengeld 2c. gezahlt werden soll, für die Bezüge auf Grund der
Württembergischen Gesetze aber nicht vor den 5 letzten Tagen des Empfangsmonats.



465

Anlage III. für: Waisengeld, — Waisenpension, Pensiouszuschuß — Erziehungsbeihülfen.

Quittung.
6 ½

(Bescheinigung der zah- buchstäblich
lenden Stelle). ).V I)

Die Urkunde über (Waisengeld) für die Kinder des verstorbenen (Name und Dienst-
die Bestellung des Herrn grad r2c. des Vaters) und zwar:

für (Vornamen) geboren am —
............ » » H.

als Vormund der neben u. s. w.

erwähnten Kinder ist bei wie oben %

Empfangnahme des habe ich als Vormund fr l8 . von dem

Waisengeldes vorgezeigt. Königlichen Kriegszahlamt zu Stuttgart gezahlt erhalten, worüber
worden. ich quittire.
ç den ten Ort. Datum.

günigliche . (Unterschrift mit Namen und Stand.)

Bescheinigung.
Taß die vorbezeichncten Kinder des (Name und Dienstgrad . des Vaters) noch leben und

die (Vor= und Zunahme der mehr als 16 Jahre alten Tochter) geboren am.
unverehelicht ist, sowie daß der (Name und Stand des Vormundes)

die vorstehende Luittung selbst unterschrieben hat, wird hierdurch unter Beidrückung des Dienst-
siegels mit dem Bemerken bescheinigt, daß der Unterzeichnete weder zu dem Vormund noch zu
dessen Pflegebefohlenen in einem nahen verwandtschaftlichen Verhältnisse steht.

den ten Id

(Dienststempel und Unterschrift.)

Anmerkungen umstehend.



Anmerkungen.
—

*

*

Für die Form der Qnittungsleistung ist das vorseitige F#er sowohl für die Bezüge auf Grund derWürttembergischen Gesetze (Waisenpension bzw. Zuschuß), als auch für diejenigen auf Grund der
Reichsgesetze vom 27. Juni 1871 (Beihülfen) und vom 17. Juni 1887 (Waisengeld) maßgebend.

Dabei ist für jede Gattung von Bezügen eine besondere Quittung auszustellen.
Das Formular ist sowohl zu den Monats= als Jahresauittungen zu verwenden.

Die Jahresquittungen, welsche beim letzten Empfang in einem Rechnungsjahre, also im März aus-
zustellen sind, müssen den Gesammtbetrag der Empfänge innerhalb des Rechnungsjahres enthalten und
amtlich bescheinigt sein in der am Schluß des Formulars vorgesehenen Weise.

Die Monats-Ouittungen bedürfen einer solchen Bescheinigung in denjenigen Fällen nicht, in
welchen entweder die Berechtigten den Betrag an der Zahlstelle persönlich erheben und hiebei dem
zahlenden Beamten die in Betracht gommenden Berhäfltuisse hinkänglich bekannt sind oder wenn die
Erhebung durch Andere auf Grund solcher unbedenklicher und vorschristsmäßiger Vollmacht erfolgt, aus
welcher sich zweifellos das Erforderliche ergibt.
Die Bescheinigung der QOuittungen ist innerhalb des Deutschen Reiches durch eine Militär= oder

Civilbehörde (Staats= oder Gemeinde-Behörde) oder durch einen zu Führung eines Dienstsiegels berechtigten
öffentlichen Beamten, im Auslande durch einen deutschen Gesandten oder einen deutschen Konsul unter
Beidrückung des Dienststempels auszustellen.

In der Oesterrreichisch-Ungarischen Monarchie kann die Bescheinigung außerdem durch eine
der in dem Staatsvertrag vom 25. Februar 1880 (Reichsgesetzblatt von 1881 Seite 4/7) genannten Behörden

erfolgen.
In den Bescheinigungen, welche außerhalb des Deutschen Reiches ausgestellt werden, ist zugleich zum

Ausdruck zu bringen, daß die Berechtigten im Besitze der deutschen Staatsangehörigkeit sich befinden.
.Die Quittungen haben in Zahlen und Worten den vollen Monats= oder Jahresbetrag der bezüglichen

Gebühr zu enthalten.
Die Erziehungsbeihülfen und das Waisengeld auf Grund der Reichsgesetze vom 27. Juni 1871 und vom
17. Juni 1887 find monatlich voraus zahlbar, wogegen die Waisen-Pension auf Grund der Württem-
bergischen Gesetze wie seither erst nach Ablauf des Monats füllig ist.

. Die Onittungen und die dazu gehörigen Bescheinigungen dürfen allgemein nicht vor dem Fälligkeitstermin
ausgestellt werden; für die Bezüge auf Grund der Reichsgesetze mithin nicht vor dem ersten Tage desjeni-
gen Monats, für welchen das Waisengeld gezahlt werden soll, für die Waisen-Pension auf Grund der Würt-
tembergischen Gesetze aber nicht vor den 5 letzten Tagen des Empfangsmonats.

 —–— ——

Gedruckt bei G. Hasselbrink (Chr. Scheufele).
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Königreich Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Montag den5. Dezember 1887.
Inhalt.

Königliche Verordnung, betreffend die Veröffentlichung des am 15. Juni 1887 zwischen Württemberg und Preußen
abgeschlossenen Staatsvertrags wegen Herstellung einer Ei enbahn von Tuttlingen nach Sigmaringen. Vom
15. November 1887. Bekanntmachung des Königlichen Staatsministerims, betreffend die Veröffentlichungder zur Vervollständigung des Eisenbahnnetzes im Interesse der Landesvbercheidigung abgeschlossenen Verein-
barungen. Vom 15. November 1887. — Verfügung des Ministeriums des Innern, betreffend die Umlage des
Gebändebrandschadens für das Jahr 1888. Vom K. November 1887. Berichtigung.

Königliche Verordnung,
betreffend die Veröffentlichung des am 15. Juni 1867 zwischen Württemberg und Preuhen abgeschlossenen

Staatsvertrags wegen herstellung einer Eisenbahn von Tuktlingen nach Sigmaringen.
Vom 15. November 1887.

Karl, von Gottes Gnaden König von Württemberg.
Nachdem der am 15. Juni 1887 zwischen Württemberg und Preußen wegen Her-

stellung einer Eisenbahn von Tuttlingen nach Sigmaringen (Inzigkofen) abgeschlossene
Staatsvertrag beiderseits ratificirt worden ist, verordnen Wir, nach Anhörung Unseres
Staatsministeriums, daß dieser Vertrag sammt dem hiezu gehörigen Schlußprotokolle
öffentlich bekannt gemacht werde.

Gegeben Stuttgart, den 15. November 1887.

Karl.

Mittnacht. Renner. Faber. Steinheil. Sarwey. Schmid.
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Staatsvertrag
zwischen

Württemberg und Preußen
wegen Herstellung einer Eisenbahn von Tuttlingen nach Sigmaringen

(Inzigkofen), vom 15. Juni 19887.

Seine Majestät der König von Württemberg
und

Seine Majestät der König von Preußen
haben zum Zwecke einer Vereinbarung über die Herstellung einer Eisenbahnverbindung
zwischen Tuttlingen und Sigmaringen (Inzigkofen) zu Bevollmächtigten ernannt:

Seine Majestät der König von Württemberg:
Allerhöchst Ihren Staatsrat Carl von Schmid,

Seine Majestät der König von Preußen:
Allerhöchst Ihren Geheimen Oberfinanzrat Gustav Schmidt,
Allerhöchst Ihren Geheimen Oberregierungsrath I#r. Panul Micke,

welche vorbehaltlich der Allerhöchsten Ratifikation folgenden
Staatsvertrag

Artikel l.

Die Königlich Preußische Regierung gestattet der Königlich Württembergischen Re-
gierung innerhalb ihres Gebietes den Bau und Betrieb einer Eisenbahn von Tuttlingen
in der Richtung auf Sigmaringen zum Anschluß an die Bahn von Tübingen nach Sig-
maringen in der Nähe von Inzigkofen.

Artikel 2.

Die Spurweite der zu erbauenden Eisenbahn soll in Uebereinstimmung mit den an-
schließenden Bahnen überall gleichmäßig 1,435 Meter im Lichten der Schienen betragen.
Auch im Uebrigen soll die Bahn und deren Betriebemittel dergestalt eingerichtet werden,
daß letztere von und nach den Nachbarbahnen ungestört übergehen können.

abgeschlossen haben.
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Sowohl die Feststellung der Bauprojekte, als auch die Prüfnug der anzuwendenden
Fahrzenge soll der Königlich Württembergischen Regierung zustehen, welche indeß bezüglich
der Trace der Bahn und der Anlegung von Stationen (Anhalte= und Aufenthaltsstellen)
sowohl für den Personen= als auch für den Güterverkehr in dem Prenßischen Staats-
gebiete an allen denjenigen Punkten, an denen ein entsprechendes Verkehrsbedürfniß vor-
handen ist oder künftig sich herausstellen wird, etwaige besondere Wünsche der Königlich
Preußischen Regierung thunlichst berücksichtigen wird.

Die landespolizeiliche Prüfung und Genehmigung der Banprojekte, soweit diese die
Herstellung von Wegeübergängen, Brücken, Durchlässen, Flußkorrektionen, Vorfluthanlagen
und Parallelwegen betreffen, nebst der baupolizeilichen Prüfung der Bahnhofsanlagen
bleibt für das Preußische Gebiet der Königlich Preußischen Regierung vorbehalten.

Artikel 3.

Die Königlich Preußische Regierung wird zur planmäßigen Ausführung der von
der Königlich Württembergischen Regierung im Königlich Preußischen Gebiete zu bauenden
Eisenbahn nebst den dazu gehörigen Anlagen das Enteignungsrecht verleihen.

Artikel 4.

Die Königlich Württembergische Regierung wird bei den im Preußischen Gebiete zu
bauenden Bahnstrecken alle Anlagen einrichten und unterhalten, welche an Wegen, Ueber-
fahrten, Triften, Einfriedigungen, Bewässerungs= und Vorfluthanlagen u. s. w. zur
Sicherung gegen Gefahren und Nachtheile nothwendig sind. Entsteht die Nothwendigkeit
solcher Anlagen erst nach Eröffnung des Bahnbetriebes durch eine mit den benachbarten
Grundstücken vorgehende Veränderung, so wird die Königlich Württembergische Regierung
dieselben zwar einrichten und unterhalten, jedoch nur auf Kosten der Interessenten.

Artikel 5.

Die Landeshoheit bleibt hinsichtlich der von der Königlich Württembergischen Regie-
rung zu banenden und zu betreibenden Bahnstrecken im Prenßischen Gebiete der Königlich
Preußischen Regierung ausschließlich vorbehalten. Alle innerhalb des Königlich Preußi-
schen Gebiets vorkommenden, die Bahnanlagen oder den Transport auf denselben betref-
fenden Verbrechen, Vergehen und llebertretungen sollen daher den Königlich Preußischen
Behörden zur Ermöglichung einer Untersuchung und Bestrafung angezeigt werden.
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Die an den Bahnstrecken im Königlich Preußischen Gebiet zu errichtenden Hoheits-
zeichen sollen nur diejenigen des Preußischen Staates sein.

Wird die Verhaftung eines auf der Bahn innerhalb des Königlich Preußischen
Gebiets angestellten Königlich Württembergischen Eisenbahnbediensteten wegen Verbrechen,
Vergehen oder Uebertretungen von Königlich Preußischen Behörden verfügt, so wird hier-
bei von denselben auf die Erfordernisse des Eisenbahndienstes gehörige Rücksicht genommen
und soweit es nach den Umständen irgend thunlich ist, die nächst vorgesetzte Eisenbahn-
behörde so zeitig von der Verhaftung in Kenntniß gesetzt werden, daß der etwa nöthige
Stellvertreter noch rechtzeitig in den Dienst eingewiesen werden kann.

Gesetzliche Bestimmungen, welche vom Tage des Abschlusses dieses Vertrages an
gerechnet, in Bezug auf Eisenbahnunternehmungen von der Königlich Preußischen Re-
gierung erlassen werden, sollen für die in Rede stehende Eisenbahn, so lange sie im Gigen-
thum und im Betriebe der Königlich Württembergischen Regierung sich befindet, ohne
vorherige Verständigung keine Anwendung finden.

Artikel 6.

Die Bahnpolizei wird unter Aufsicht der dazu in jedem Staatsgebiete kompetenten
Behörden nach Maßgabe des Bahnpolizeireglements für die Eisenbahnen Deutschlands
vom 30 November 1885 und seinen etwaigen weiteren Aenderungen und Ergänzungen
gehandhabt. Die in dem Königlich Preußischen Staatsgebiete stationirten Bahnpolizei-
beamten sind auf Vorschlag der Bahnverwaltung bei den zuständigen Königlich Preußischen
Behörden zu verpflichten.

Artikel 7.

Die Königlich Württembergische Regierung verpflichtet sich, die auf Grund dieses
Vertrages von ihr in Königlich Prenßischem Gebiet ausgebaute Bahn mit gleicher Sorg-
falt fortwährend zu unterhalten und zu betreiben wie ihre Staatsbahnen auf Königlich
Württembergischem Gebiet.

Artikel 8.

In Betreff der Staats= und Gemeindeabgaben und Lasten wird die Königlich
Preußische Regierung die Befreiungen, welche sie der am meisten begünstigten Regierung
für ihre Eisenbahnen im Königlich Preußischen Gebiete eingeräumt hat oder noch ein-
räumen wird, in gleichem Umfange auch der Königlich Württembergischen Regierung zu
Theil werden lassen.
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Insbesondere soll der Betrieb auf der betreffenden Bahn, so lange diese im Eigen—
thum und Betriebe der Königlich Württembergischen Regierung sich befindet, mit einer
Gewerbesteuer oder ähnlichen öffentlichen Abgaben nicht belegt werden, und rücksichtlich
der Grundstener als verabredet gelten, daß unter allen Umständen mindestens der Schienen-
weg der von der Königlich Württembergischen Regierung im Preußischen Gebiete gebauten
und betriebenen Eisenbahn von der Grundsteuer befreit bleiben muß.

Artikel 9.

Die Königlich Württembergische Regierung wird die Stellen der Lokalbeamten im
Königlich Preußischen Gebiete mit Ausnahme der Bahnhofsvorstände und der Kassen-
beamten thunlichst mit Angehörigen des Preußischen Staates besetzen, falls qualifizirte
Militäranwärter, unter welchen die Prenßischen Staatsangehörigen gleichfalls den Vor-
zug haben, zur Besetzung der bezeichneten Stellen nicht zu ermitteln sind. Nicht-Preußen,
welche die Königlich Württembergische Regierung bei den Bahnstrecken im Königlich
Prenßischen Gebiete beschäftigt oder anstellt, scheiden dadurch aus dem Unterthanenverbande
ihres Heimathlandes nicht aus.

Artikel 10.

Die Königlich Württembergische Regierung ist damit einverstanden, daß die von ihr
bestellte Bau= und Betriebsverwaltung wegen aller Eutschädigungsansprüche, welche aus
Anlaß der Eisenbahnanlage auf Preußischem Gebiete oder des Betriebes auf derselben
erhoben werden möchten, der Entscheidung der zuständigen Königlich Preußischen Gerichte
sich zu unterwerfen habe, und daß die gegen die vorgedachte Verwaltung in Vertretung
der Königlich Württembergischen Regierung ergehenden Entscheidungen ihrerseits als ver-
bindlich auzuerkennen seien.

Artikel 11.

Die Feststellung der Fahrpläne und Tarife wird der Königlich Württembergischen
Regierung insoweit und so lange allein überlassen, als die Bahn in ihrem Eigenthume
und eigenem Betriebe sich befindet. Die auf der Bahn verkehrenden Personenzüge sollen,
soweit die Königlich Preußische Regierung es für ein Bedürfniß erkennen wird, bei
sämmtlichen Stationen des Königlich Preußischen Gebietes anhalten.

Die Königlich Württembergische Regierung wird für den gesammten Verkehr von
und nach den im Königlich Preußischen Gebiete liegenden Stationen keine ungünstigeren
Tarifbestimmungen und keine höheren Tarifeinheiten zur Anwendung bringen, als für
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den Verkehr von und nach den im Königlich Württembergischen Gebiet liegenden Stationen
jeweilig in Geltung sein werden. Tarifermäßigungen und Erleichterungen, welche einem
Interessenten zu Theil werden, sollen bei sonst gleichen Verhältuissen auch anderen In—
teressenten gewährt werden. Zwischen den gegenseitigen Unterthanen sollen, sowohl bei
Feststellung der Fahr- und Frachtpreise, als auch in Bezug auf die Zeit der Abfertigung
keine Unterschiede gemacht werden, namentlich sollen die aus dem Gebiet des einen Staats
in das Gebiet des andern Staats übergehenden Transporte weder in Beziehung auf die
Abfertigung noch rücksichtlich der Beförderungspreise ungünstiger behandelt werden, als
die aus dem betreffenden Staate abgehenden und darin verbleibenden Transporte.

Artikel 12.

Der Königlich Württembergischen Regierung wird gestattet, längs den auf Preußischem
Gebiete belegenen Bahnstrecken eine Telegraphenleitung für den Bahndienst anzulegen.

Der Reichstelegraphenverwaltung gegenüber übernimmt die Königlich Württember-
gische Negierung diejenigen Verpflichtungen, welche der Preußischen Staatsbahnverwal-
tung nach den Gesetzen und Verordnungen des Deutschen Reichs jeweilig obliegen.

Artikel 13.

Die Königlich Württembergische Regierung überläßt dem Ermessen der Königlich
Preußischen Regierung, zur Ueberwachung der Königlich Preußischen Interessen und
Gerechtsame bei der von der Königlich Württembergischen Negierung im Königlich
Preußischen Gebiete gebauten und betriebenen Eisenbahn, sowie zur Verhandlung mit
der Königlich Württembergischen Eisenbahnverwaltung in allen auf den Bau und Betrieb
sich beziehenden Angelegenheiten einen besonderen Kommissarius zu bestellen oder auch
andere geeignete Organe auszuwählen.

Artikel 14.

Die Königlich Preußische Regierung behält sich das Recht vor, bei der im Artikel 1
genannten Eisenbahn die innerhalb ihres Gebiets von der Königlich Württembergischen
Regierung hergestellten Bahnstrecken nebst allem zu derselben zu rechnenden Zubehör nach
Verlauf von dreißig Jahren, vom Tage der Betriebseröffnung an gerechnet, in Folge
einer mindestens drei Jahre vorher zu machenden Ankündigung gegen Erstattung des
Anlagekapitals (Kosten der ersten Anlage, einschließlich der während der Banzeit auf-
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gelaufenen vierprozentigen Zinsen, sowie der Kosten für spätere Vervollständigungen und
Erweiterungen) zu erwerben. .

Von dem zu erstattenden Anlagekapital sind in Abrechnung zu bringen:
a. der von der Königlich Preußischen Regierung nach dem zwischen dem Reich, Preußen,

Württemberg und Baden wegen des Baues und Betriebes einer Eisenbahn von
Tuttlingen nach Sigmaringen (Inzigkofen) abgeschlossenen Abkommen vom
11. März 1887 zu den Baukosten der Preußischen Theilstrecken zu zahlende Baar-
zuschuß von 500 000 J,

der Seitens des Reichs nach demselben Abkommen zu den Baukosten der ganzen
Bahnlinie Tuttlingen—Sigmaringen (Inzigkofen) zu leistende Baarzuschuß von
7506 900 .¾ in dem auf die Preußischen Theilstrecken nach Maßgabe ihrer Bau-
länge entfallenden Betrage,
ein durch Sachverständige zu bestimmender Prozentsatz von dem ursprünglichen
Anlagekapital, jedoch nur sofern zur Zeit der Erwerbung der Zustand der Bahn
gegen die ursprüngliche Anlage sich wesentlich verschlechtert haben sollte.

Die von der Königlich Württembergischen Regierung in dem mehrfach erwähnten
Abtommen gegenüber dem Reich übernommenen Rechte und Pflichten gehen alsdann hin-
sichtlich der im Preußischen Gebiet belegenen Bahnstrecken auf die Königlich Preußische
Regierung über, welche sich verpflichtet, die Königlich Württembergische Regierung wegen
aller diesbezüglichen Ansprüche des Reichs zu vertreten.

Beide hohe kontrahirende Regierungen sind übrigens einverstanden, daß, falls die
Königlich Preußische Regierung von dem hier vorbehaltenen Rückkaufsrechte künftig Ge-
brauch machen sollte, ungeachtet der Aenderung in den Eigenthumsverhältnissen der be-
treffenden Bahn nie eine Unterbrechung des Betriebes auf derselben eintreten, vielmehr
wegen Erhaltung eines ungestörten einheitlichen Betriebes unter Anwendung gleicher
Tarifsätze und Tarifbestimmungen für die ganze Bahnlinie zuvor eine den Verhältnissen
anpassende geeignete Verständigung Platz greifen soll.

Artikel 15.

Für den Fall, daß die Königlich Württembergische Regierung sich veranlaßt sehen
möchte, die im Königlich Preußischen Gebiete hergestellten Bahnstrecken künftig an eine
andere Regierung oder an Privatunternehmer, sei es im Wege einer Concession oder der
Veräußerung oder Verpachtung ganz oder theilweise zu überlassen, so ist hierzu die Zu-

—-

*
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stimmung der Königlich Preußischen Regierung erforderlich, und wird alsdann über die
einer Abänderung bedürfenden Punkte des gegenwärtigen Vertrages das Nähere zwischen
den beiderseitigen Regierungen verabredet werden.

Artikel 16.

Etwaige aus gegenwärtigem Vertrage oder über die Ausführung desselben ent-
springende Streitfragen zwischen den beiderseitigen kontrahirenden Regierungen sollen
schiedsrichterlich erledigt werden.

Zu diesem Behufe ernennt im vorkommenden Falle binnen sechs Wochen nach bean-
tragter schiedsrichterlicher Entscheidung jeder Theil zwei, keinem der beiden Staaten
angehörige unparteiische Schiedsmänner, welche einen fünften sich beiordnen, unter denen
dann die Stimmenmehrheit über den Streitpunkt endgültig entscheidet. Können die vier
gewählten Schiedsmänner sich über die Person des fünften nicht einigen, so hat jede der
beiden Regierungen einen uuparteiischen, gleichfalls keinem der beiden Staaten angehö-
rigen Mann zu dem Zweck zu bezeichnen, damit nach Bestimmung des Looses einer dieser
beiden Männer von den vier Schiedsmännern als Fünfter zugezogen werde.

Artikel 17.

Der gegenwärtige Vertrag soll beiderseits zur landesherrlichen Genehmigung vor
gelegt und die Auswechselung der Ratifikationsurkunden zu Berlin baldthunlichst
genommen werden.

Dessen zur Urkunde haben die beiderseitigen Bevollmächtigten den Vertrag in zwei
gleichlantenden Ausfertigungen unter Beidrückung ihrer Siegel unterzeichnet.

So geschehen zu Berlin, den 15. Juni 1887.

(l. S.) Carl von Schmid. (L. 8S.) Gustav Schmidt.
(Il. S.) Dr. Paul Micke.

·-

vor-

Schlußprotokoll zum Staatsvertrage
zwischen Württemberg und Preußen vom 15. Juni 1887, wegen Herstellung

einer Eisenbahn von Tuttlingen nach Sigmaringen (Inzigkofen).

Die unterzeichneten Bevollmächtigten waren heute zusammengetreten, um zum Ab-
schlusse und zur Vollziehung des wegen Herstellung einer Eisenbahn von Tuttlingen nach
Sigmaringen (Inzigkofen) vereinbarten Staatsvertrages zu schreiten.
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Hierbei sind in das gegenwärtige Schlußprotokoll nachstehende, mit den Verein—
barungen des Vertrages selbst gleich verbindliche Erklärungen aufgenommen worden:

1) Die Königlich Württembergische Regierung erklärt sich bereit, alle Tarife und
Tarifänderungen für sämmtliche auf Preußischem Staatsgebiete belegene Württembergische
Bahnen bei ihrem Eintritt, Tariferhöhungen aber mindestens sechs Wochen vor ihrem
Inkrafttreten, öffentlich bekannt zu machen.

2) Die vertragschließenden Theile sind darin einig, daß die Bestimmungen des
Gesetzes vom 20. Dezember 1875 (Reichsges. Blatt S. 318 ff.), betreffend die Abänderung
des §. 4 des Gesetzes über das Postwesen des Deutschen Reichs vom 28. Oktober 1871,
auf die innerhalb des Reichspostgebietes belegenen Strecken der Bahn Tuttlingen—Sig-
maringen (Inzigkofen) Kraft Gesetzes Anwendung finden.

Die mit dem vereinbarten Entwurfe übereinstimmend befundenen zwei Ausfertigungen
des Vertrages sind hierauf von den beiderseitigen Bevollmächtigten unterzeichnet und unter-
siegelt worden, und es haben der Königlich Württembergische Bevollmächtigte und die
Königlich Preußischen Bevollmächtigten je eine Ausfertigung des Vertrages und des
Schlußprotokolles entgegengenommen.

So geschehen zu Berlin, den 15. Juni 1887.

Karl von Schmid. Gustav Schmidt. Dr. Paul Micke.

gekanntmachung des Königlichen Staatsministeriums,
betreffend die Veröffentlichung der zur Vervollständigung des Eisenbahnnetzes im Interesse

der Landesvertheidigung abgeschlossenen Vereinbarungen.
Vom 15. November 1887.

Im Anschluß an die vorstehende Publikation des Staatsvertrags vom 15. Juni 1887
wird das in Art. 14 desselben erwähnte Abkommen vom 11. März 1887 zwischen dem
Reiche, Württemberg, Preußen und Baden behufs Herstellung der im Interesse der
Landesvertheidigung erforderlichen Eisenbahnverbindung von Tuttlingen nach Sigmaringen,
und wird ferner das Abkommen vom 11. März 1887 zwischen dem Reiche und Würt-
temberg behufs Regelung der Betheiligung des Reichs und des Königreichs Württemberg

2
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an dem im Interesse der Landesvertheidigung erforderten zweigeleisigen Ausbau württem-
bergischer Eisenbahnstrecken, nachdem die Stände beiden Abkommen die Zustimmung er-
theilt haben, zufolge Höchster Entschließung Seiner Königlichen Majestät vom
15. d. Mts. mit dem Anfügen bekannt gemacht, daß zu §. 1 des erstgenannten Abtom-
mens die Königlich Württembergische und die Großherzoglich Badische Regierung darüber
einverstanden sind, es sei für sie die hierin vorbehaltene nähere Regelung der für den
Bau und Betrieb der Bahn von Tuttlingen nach Sigmaringen in Betracht kommenden
staatsrechtlichen Verhältnisse durch den Art. 27 des zwischen Württemberg und Baden
am 29. Dezember 1873 wegen Herstellung weiterer Eisenbahnverbindungen abgeschlossenen
Staatsvertrags (Reg. Blatt von 1875 S. 265 f.) im Voraus getroffen und bedürfe einer
weiteren Uebereinkunft zu diesem Zwecke nicht.

Stuttgart, den 15. November 1887.

Mittnacht. Renner. Faber. Steinheil. Sarwey. Schmid.

Behufs Herstellung der im Interesse der Landesvertheidigung erforderlichen Eisen-
bahn von Tuttlingen nach Sigmaringen, welche über Württembergisches, Badisches und
Preußisches Gebiet sich erstrecken wird, haben die Unterzeichneten und zwar

für das Reich der Stellvertreter des Reichskanzlers, Staatsminister von Boetticher,
für Württemberg der Königliche Staatsrath von Schmid,
für Preußen der Vice-Präsident des Königlichen Staatsministeriums, Staats.

minister von Puttkamer,
für Baden der Großherzogliche außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte

Minister Freiherr Marschall von Bieberstein,
der ihnen ertheilten Ermächtigung gemäß Folgendes verabredet:

S. 1.
Die Königlich Württembergische Regierung übernimmt den Bau und Betrieb einer

Eisenbahn von Tuttlingen in der Richtung auf Sigmaringen zum Anschluß an die Bahn
von Tübingen nach Sigmaringen in der Nähe von Inzigkofen. Die Bahn wird als
eingeleisige Vollbahn, mit zweigeleisigen Tunnels und mit Berücksichtigung des für die
Anlage eines zweiten Geleises Erforderlichen bei dem Unterbau der größeren Kunstbauten,
hergestellt.
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Der Bauausführung werden die reichsseitig mit der Königlich Württembergischen
Regierung zu vereinbarenden Entwürfe und Kostenanschläge zu Grunde gelegt.

F. 3.
Der Bau wird thunlichst beschleunigt und, wenn immer möglich, binnen drei Jahren

nach seinem Beginn vollendet werden.

8. 4.
Die Königlich Preußische und die Großherzoglich Badische Regierung werden für

ihre Gebiete den Bau und Betrieb der Bahn zulassen, das dazu erforderliche Enteignungs-
recht gewähren und dem Unternehmen jede thunliche Förderung angedeihen lassen.

Die nähere Regelung der in Betracht kommenden staatsrechtlichen Verhältnisse bleibt
der Vereinbarung der betheiligten Regierungen vorbehalten.

S. 5.

Dem Königreich Württemberg steht das ausschließliche Eigenthum an den auf Grund
dieses Abkommens ausgeführten Bauanlagen (F. 1) und sonstigen Einrichtungen, sowie
an dem für die Zwecke des Unternehmens erworbenen Grund und Boden zu.

8. 6.
Die Königlich Württembergische Regierung wird die Bahnanlagen der neuen Linie

in einer die Durchführung des Militärfahrplans verbürgenden Weise fortdauernd unter-
halten und erneuern, sowie zur Sicherung der Leistungsfähigkeit für den Kriegsfall diese
Linie im Frieden als Vollbahn betreiben.

§. 7.
Das Reich und Preußen gewähren zu den Herstellungskosten an Württemberg je

eine Geldleistung ohne Anspruch auf Verzinsung und Rückzahlung.

F. 8.
Die Leistung Preußens beträgt 500000
Die ziffermäßige Feststellung der Leistung des Reichs erfolgt auf Grund des zu

vereinbarenden Kostenanschlages, in welchem die Kosten für Beschaffung der erforderlichen
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Betriebsmittel mit vorgesehen sind (8. 2). Das Reich gewährt diese Anschlagssumme
nach Abzug des Zuschusses, welchen Preußen leistet, und eines weiteren Betrages von
4625 000 , welcher Württemberg zur Last bleibt.

S. 9.
Die Leistungen des Reichs und Preußens gelten als Pauschabfindungen in dem Sinne,

daß Mehr= oder Minderausgaben, welche sich gegenüber dem Anschlage bei Ausführung
der im §. 1 gedachten Bauanlagen und zugehörigen Einrichtungen herausstellen, auf Rech-
nung Wütttembergs kommen.

Einer NRechnungslegung gegenüber dem Reiche oder gegenüber Preußen bedarf es nicht.

8. 10.

Für den Betrieb der Linie und für die Unterhaltung und Erneuerung der Bahn-
anlagen (§. 6) wird Württemberg ausschließlich aus eigenen Mitteln sorgen.

§. 11.

Das Reich wird seine Geldleistung in Raten durch Ueberweisung des seinem Antheil
an den Anschlagskosten entsprechenden Theiles des jeweiligen Baubedarfs an Württemberg
abführen und zwar die erste Rate im Höchstbetrage von 170000 &amp; zum Beginne der Bau-
arbeit, und die folgenden Naten im Höchstbetrage von 600000 -4, sobald die Königlich
Württembergische Regierung mittheilt, daß die bisherigen Baugelder bis auf 10000 M
aufgebraucht seien, oder daß größere den vorhandenen Bestand übersteigende Zahlungen
unmittelbar bevorstehen.

F. 12.

Die Leistung Preußens an Württemberg erfolgt dem Fortschritt der Bauausführung
entsprechend gleichfalls in Raten, welche sich nach Verhältniß seines Antheils an der An-
schlagssumme bemessen.

8. 13.

Die Genehmigung der gesetzgebenden Faktoren bleibt, soweit erforderlich, vorbehalten.
Sollte dieselbe seitens der Landesvertretungen bis zu dem reichsseitig zu bezeichnenden
Zeitpunkt des Beginnes des Baues nicht ertheilt sein, so wird zwar mit der verabredeten
Bauausführung vorgegangen werden, doch wird alsdann das Reich bis zur endgültigen
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Regelung bei seinen Ratenzahlungen zugleich den Antheil des betreffenden Bundesstaats
an dem jeweiligen Baubedarf vorschießen.

So geschehen zu Berlin, den 11. März 1887.

(L. S.) von Boetticher.
(L. S.) Schmid.
(L. S.) von Putttamer.

(I. S.) Freiherr von Marschall.

Behufs Regelung der Betheiligung des Reichs und des Königreichs Württemberg
an dem im Interesse der Landesvertheidigung erforderten zweigeleisigen Ansbau der Würt-
tembergischen Eisenbahnen haben die Unterzeichneten, und zwar:

für das Reich
der Stellvertreter des Reichskanzlers, Staatsminister von Boetticher,

für Württemberg
der Königliche Staatsrath von Schmid

der ihnen ertheilten Ermächtigung gemäß Folgendes verabredet.

S. 1.
Die Königlich Württembergische Regierung wird den zweigeleisigen Ausbau der Bahn-

strecke von der Bayerisch-Württembergischen Grenze bei Crailsheim über Weinsberg und
Heilbronn bis Eppingen ausführen, dabei die Ergänzung der Wasserstationen und der

Bahnhofsgeleise, so weit es im militärischen Interesse erfordert wird, bewirken, beide
Geleise gleichmäßig in Betrieb nehmen und die Anlagen in einer die Durchführung des
Militärfahrplans verbürgenden Weise fortdauernd unterhalten und erneuern.

8. 2.
Die Bauausführungen sollen mit thunlichster Beschleunigung erfolgen.

8. 3.
Dem Königreich Württemberg steht das ausschließliche Eigenthum an den auf Grund

dieses Abkommens (8. 1) ausgeführten Bauanlagen und sonstigen Einrichtungen sowie
an dem für dieselben erworbenen Grund und Boden zu.
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F. 4.

Das Reich gewährt zu den Herstellungskosten eine Geldleistung ohne Anspruch auf
Verzinsung und Rückzahlung.

8. 6.
Die ziffermäßige Feststellung dieser Geldleistung erfolgt auf Grund des Kosten-

anschlags, welcher im Wege der Vereinbarung auf eine Summe von 6969200 .#¾ ab-
geschlossen worden ist.

Von dieser Summe trägt das Königreich Württemberg 20 % vorweg.
Der von der Anschlagssumme hiernach verbleibende Betrag stellt die Leistung des

Reiches dar (F§. 4).
S. 6.

Die Leistung des Reichs gilt als Pauschabfindung in dem Sinne, daß Mehr= oder
Minderausgaben, welche sich gegenüber dem Anschlage bei Ausführung der im §. 1 be-
zeichneten Bauanlagen und Einrichtungen herausstellen, auf Rechnung der Königlich
Württembergischen Regierung kommen.

Einer Rechnungslegung gegenüber dem Reiche bedarf es nicht.

S. 7.

Für den Betrieb, die Unterhaltung und Erneuerung der Anlagen wird die König-
lich Württembergische Regierung ausschließlich aus eigenen Mitteln sorgen.

8. 8.
Das Reich wird seine gemäß §. 5 auf den Gesammtbetrag von 5 575 360 J4 sich

bemessende Geldleistung in Raten durch lleberweisung des seiner Ouote entsprechenden
Theiles des jeweiligen Baubedarfs an die Königlich Württembergische Regierung abführen
und zwar die erste Nate im Höchstbetrage von 500 000-&amp;“ zum Beginne der Bauarbeit,
und die folgenden Raten im Höchstbetrage von einer Million Mark, sobald die Königlich
Württembergische Regierung mittheilt, daß die bisherigen Baugelder bis auf 10000.#4
aufgebraucht seien, oder daß größere den vorhandenen Bestand übersteigende Zahlungen
numittelbar bevorstehen.

S. 9.
Die Genehmigung der gesetzgebenden Faktoren bleibt, soweit erforderlich, vorbehalten.
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8. 10.

Sollte die erforderliche Genehmigung der Landesvertretung nicht bis zu dem reichs-
seitig zu bezeichnenden Zeitpunkt des Beginns der Banausführung ertheilt sein, so wird
mit der letzteren zwar vorgegangen werden, doch wird alsdann das Reich bis zur end-
gültigen Regelung den ganzen jeweiligen Baubedarf in den oben vorgesehenen Raten
vorschießen.

So geschehen zu Berlin, den 11. März 1887.
(l. S.) von Boetticher.
(l. S.) Schmid.

Verfügung des Ministeriums des Innern,
betreffend die Umlage des Gebäudebrandschadens für das Jahr 1338.

Vom 26. November 1887.

Nach Maßgabe der Art. 39 Abs.1und Art. 40 des Gesetzes vom 14. März 1853,
betreffend die veränderte Einrichtung der allgemeinen Brandversicherungsanstalt (Reg. Blatt
. 79), sowie des Art. 1 des Gesetzes vom 30. März 1875, betreffend einige Abänderungen
des Gesetzes vom 14. März 1853 aus Anlaß der Einführung der Reichsmarkrechnung
(Reg. Blatt S. 163), wird im Hinblick auf den gegenwärtigen Stand der Brandversicherungs-
kasse und die durchschnittliche Höhe der in den letzten Jahren angefallenen Brandschäden
die Umlage für das Kalenderjahr 1888 in der Weise bestimmt, daß bei den Gebäuden
der dritten Klasse, welche die Regel und die Grundlage für die Berechnung des Beitrags
in den höheren und niederen Klassen bildet (K. Verordnung vom 14. März 1853 §. 12 ),
der Beitrag von Einhundert Mark Brandversicherungsanschlag

neun Pfennig
zu betragen hat.

Ferner wird verfügt, daß je die Hälfte der Umlage auf 1. April und 1. August k. Is.
an die Brandversicherungskasse einzuliefern ist.

Die Oberämter werden angewiesen, in Gemäßheit der bestehenden Vorschriften für
den rechtzeitigen Abschluß der Katasterrevisionsgeschäfte und der Umlage in den einzelnen
Gemeinden, sowie für den rechtzeitigen Einzug und die Ablieferung der Beiträge zu
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sorgen und die zu fertigenden Umlageurkunden spätens auf den 1. März 1888 an den
Verwaltungsrath einzusenden.

Stuttgart, den 26. November 1887.

Schmid.

Berichtigung.
In §. 4 der Verfügung des Ministeriums des Innern vom 14. November 1887, betreffend

den Vollzug des Reichsgesetzes vom 11. Juli 1887 über die Unfallversicherung der bei Bauten
beschäftigten Personen, ist auf Seite 446 oben statt

„gemäß §. 25 Abs. 3“
zu setzen:

„gemäß §. 25 Abl. 4“.

Gedruckt bei G. Hasselbrint (Ehr. Scheufele).
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X 44.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
Ausgegeben Stuttgart Freitag den 16. Dezember 1887.

Inhalt.

Selammmachung des Ministeriums des Junern, betreffend Die Befugnisse der Aichämter. Don- 2 DDezember1887.
rfügung der Ministerien dee Innern und der Finanzen, betreffend den VollzugdesReichsgesetes,vomir. Juli 1887 über die Unfallversicherung der bei Bouten beschäftigten Personen. Vom 9 Dezember 1

Bekanntmachung des Ministeriume des Innern, betreffend die Prämientarife der auf Grund des i-mi.*
versicherungsgesetzes vom 11. Juli 1887 errichteten Versicherungsanstalten. Vom 12. Dezember 1887.

bekanntmachung des Minislerinms des Innern, betreffend die Vefugnisse der Aichämter.
Vom 5. Dezember 18987.

Die Befugnisse der Aichämter LTübingen und Göppingen sind auf die Aichung von
Waagen bis zu 10 0000 ka größter Belastung ausgedehnt worden.

Stuttgart, den 5. Dezember 1887.
Schmid

Versügung der Alinisterien des Innern und der Finanzen,
betreffend den Vollzug des Reichsgesetzes vom II. Juli 1387 über die Anfallversicherung der

bei Banten beschäftigten Personen.
Bom Iu. Dezember 1887.

In Bezug auf die Anwendung des Banunfallversicherungsgesetzes vom I1. Juli
1887 (Reg. Blatt S. 287) auf die Bauarbeiten des Staats wird hiemit Nachstehendes
verfügt:
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S. 1.

Bei Bauarbeiten in den Departements des Innern und der Finanzen, welche der
Staat auf eigene Rechunng ausführt, erfolgt die Unfallversicherung in Gemäßheit des
A fallversicher setzes vom 11. Juli 1887,

a) insoweit es sich um Arten von Bauarbeiten handelt, bei welchen für gewerbs-
mäßige Betriebe die Versicherung bei den Bangewerks-Berufsgenossenschaften ein-
tritt,— bei der Württembergischen Bangewerks-Berufsgenossenschaft, welcher der
Staat gemäß &amp;. 5 des genannten Reichsgesetzes als Mitglied beigetreten ist,
insoweit es sich um Arten von Bauarbeiten haudelt, bei welchen für gewerbs-
mäßige Betriebe die Versicherung bei der gemäß §. 41 Ziff. 1 und §. 9 des
genannten Neichsgesetzes errichteten Tiefbau-Berufsgenossenschaft eintritt, —
durch den Staat nach den Vorschriften der §§. 16 und 17 des angeführten
Gesetzes und der S§. 2 und 3 gegenwärtiger Verfügung.

S. 2.

Als „Ausführungsbehörde“ zur Wahrnehmung der nach dem Bauurfallversicherungs-
gesetz vom 11. Juli 1887 in Verbindung mit dem Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1881
der Genossenschaftsversammlung und dem Vorstand der Genossenschaft zugewiesenen Befug-
nisse und Obliegenheiten wird für die gemäß §§. 16 und 17 des Reichsgesetzes vom
II. Juli 1887 eingerichtete Unfallversicherung (S. 1 li#.b) #

a) bei den Bauarbeiten im Departement des Innern die K. Ministerialabtheilung
für den Straßen: und Wasserbau,

b) bei den Bauarbeiten im Departement der Finanzen die K. Forstdirektion
bestimmt.

Diesen Behörden liegt auch die Feststellung der bei Unfällen zu gewährenden Gut-
 m —schädigungen (§. 37 des 8 fallversicherungsgesetzes und §. 57 des Unfallversicherungs-1*0)

gesetzes vom 6. Juli 1884) je für ihren Geschäftsbereich ob.

S

8. 38

Für die gemäß §§. 46 und 47 des Bauunfallversicherungsgesetzes eingerichtete Unfall-
versicherung bei Tiefbau= und ähnlichen Bauarbeiten in den Departements des Innern
und der Finanzen wird ein Schiedsgericht (§. 47 des Bauunrfallversicherungsgesetzes, §. 6
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des Ausdehnungsgesetzes vom 28. Mai 1885, R. G. Bl. S. 159, und 8. 16 des Unfall-

versiherungegesetes vom 6. Juli 1884) mit dem Sitz in Sintigart errichtet.
Die im §. 17 Abs. 3 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 bezeichneten

Beisitzer des Schiedsgerichts (vergl. §. 6 des Ausdehnungsgesetzes vom 28. Mai 1885)
werden von der K. Ministerialabtheilung für den Straßen= und Wasserbau im Benehmen
mit der K. Forstdirektion ernannt.

Stuttgart, den 10. Dezember 1887.
Schmid. Renner.

Gekanntmachung des AMlinisteriums des Innern,
betreffend die prämientarise der auf Grund des 6 fallversicherungsgesetzes vom II. Juli 1637

errichteten Versicherungsanstalten. .

Vom 12. Dezember 1887.

Die nachstehenden Bekanntmachungen des Reichsversicherungsamts vom S. Dezember
d. Js., betreffend die Prämientarife der auf Grund des Bauunfallversicherungsgesetzes
vom II. Juli 1887 errichteten Versicherungsanstalten der Württembergischen Bangewerks-
Berufsgenossenschaft und der Tiefban-Berufsgenossenschaft, werden hiemit in Gemäßbeit
des §. 24 Abs. 3 des ebengenannten Gesetzes zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Stuttgart, den 12. Dezember 1897.
Schmid.

Bekanntmachung.
r*

Auf Grund des K. 21 des B fallversicherungsgesetzes vom 11. Juli 1887 (Neichs-
Gesetzblatt Seite 287) wird der von dem Reichsversicherungsamt festgesetzte Prämientarf für die
Versicherungsanstalt der Württembergischen Baugewerks-Berufsgenossenschaft zu Stuttgart nach-
stehend bekannt gemacht.

Berlin, den 8. Dezember 1887.
Das Reichsversicherungsamt

Bödiker.
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 —Brämientarif
für

die Versicherungsanstalt der Württembergischen BVaugewerks-Verufsgenos#nschaft.

(efahrenklasse
des

berufsgenossenschaftlichen Gesfahrentarifs.

Lohnprozente,
welche als Prämic
zu entrichten sind.

Betrag der
für jede angefangene

albe Mark
des in Betracht

skommenden Lohnes
zu entrichtenden

Gefahrenklasse 1.
Bildhauer, Stubenbohner, Ofensetzer, Tapetenankleber

Gefahrenklasse II.
Baulackirer, Bauanstreicher, Baumaler, Stuckateure, Asphaltirer

und Steinsezer, Kunft##und Dekorationomaler bei Bauten

Gefahrenklasse III.
Bauglaser ohne Moloren, Einrichter von Gas= und Wasseranlagen,

Wegearbeiter

Gefahrenklasse IV.
Steinmetzen, Betriebe für Bauunternehmung und Bauumerhaltung,

Maurer, Zimmerer, einschließlich Mühlenbau= und Schiffs-
bau in Holz, Gypser, Tüncher, Verputzer, Weißbinder, Bau-
Schreiner (-Tischler), Einseter, Schlosser und Anuschläger,
Anbringung und Abnahme von Wetterrouleaus (Marquisen
und Zalonsien) ,

Gefahrenklasse V.
Bauklempner .

Gefahrenklasse VI.
Betriebe für Blitzableiter-Anbringung,-Abnahme, -Verlegung und

Reparatur, Bauglaser mit Motoren, Dachdecker, Kanal-,
Strom= und Deich-Arbeiter. .

Gefahrenklasse VII.
Brunnenmacher

Pfennig.
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Hinsichtlich der in dem vorstehenden Prämientarif nicht besonders aufgeführten Kategorien
von Arbeiten (Nebenarbeiten) ist zunächst festzustellen, ob die betreffende Kategorie in dem berufs-
genossenschaftlichen Gefahrentarif klassifizirt worden ist. Trifft dies zu, so ist für die begügliche
Arbeit die der betreffenden Gefahrenklasse entsprechende Prämie zu entrichten. Für alle übrigen
im Gefahren= und Prämientarif nicht klassifizirten Bauarbeiten ist der Prämiensatz der vor-
stehenden Klasse IVV mit 1½ Pfennig für jede angefangene halbe Mark des in Betracht kom-
menden Lohnes maßgebend. «

Festgesetzt gemäß §. 24 des Gesetzes, betreffend die Unfallversicherung der bei Banten be-
schäftigten Personen, vom 11. Juli 1887 (Reichs-Gesetzblatt Seite 287).

Berlin, den §. Dezember 1887.
Das Reichsversicherungsamt

Bödiker.

Bekanntwachung.

Auf Grund des §. 21 des B fall versicher gsg j tzes vom 11. Juli 1887 (Reichs Gesetz-

blatt Seite 287) wird der von dem Reichsversicherungsamt festgesetzte Prämientarif für die Ver-
sicherungsanstalt

der Tiefbau-Berufsgenossenschaft zu Berlin

nachstehend bekannt gemacht.

Berlin, den §. Dezember 1887.
Das Reichsversicherungsamt

Bödiker.

*

Prämien-Farif
für die

Versccherungsanstalt der Tiefban-Lerufsgenogeenschaft.

Als Prämien für die bei der Versicherungsanstalt der Tiefban-Berufsgenossenschaft ver-
sicherten Personen (F. 16 des V fallversicherungsgesetzes vom 11. Juli 1887) sind gleichmäßig
„Zwei Progent“ der bei der Bauausführung von den Versicherten verdienten Löhne oder Ge-
hälter (vergleiche §. 25 Absatz 2 a. a. O.) beziehungsweise des in Betracht kommenden Jahres-
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arbeitsverdienstes (F. 2 a. a. O.), das ist für jede angefangene halbe Mark des in Betracht kom-
menden Lohnes #. #. „Ein Pfennig,“ zu entrichten.

Berlin, den #. Dezember 1887.
Das Reichsversicherungsamt

Bödiker.

Gedruckt bei G. Hasselbrink (Chr. Scheufele).
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Negierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
Ausgegeben Stuttgart Freitag den 23. Dezember 1887.

Inhalt.
Verfügung der Ministerien des Innern und des Kriegswesens, betreffend die Bekanntmachung von Abänderungen

der Wehrordnung vom 28. September 1875. Vom 2. Dezember 1887. — Verfügung des Ministeriums des
Innern, betreffend die Formen des Verfahrens und den Geschäftsgang bei dem Landes-Versicherungsamt.
Vom 19. Dezember 1887. Verfügung des Ministeriums des Innern, betreffend die den nichtständigen Mit-gliedern des Landes-Versicherungsamts zu gewährenden Vergütungen. Vom 19. Dezember 1887. — Bekauni-
machung des Ministeriums des Kirchen= und Schulwesens, betreffend die Gleichstellung der bichnischen Hochschmen
Württembergs und Preußens im Sinne der gegenseitigen Zulassung ihrer Studierenden zu den Staatsprüfungen
im Bau= und Maschinenfache. Vom 12. Dezember 1887. — Verfügung des Finanzministeriums, betreffend die
Errichtung eines Kameralamts in Leutkirch. Vom 14. Dezember 1887.

 —

Verfügung der Ministerien des Innern und des Kriegswesens,
betrefend die Lekanntmachung von Abänderungen der Wehrordnung vom 28. September 1875.

Vom 2. Dezember 1887.

Nachdem die Kaiserliche Genehmigung zur Abänderung des ersten Theils der Wehr-
ordnung vom 28. September 1875 in dem Centralblatt für das Deutsche Reich vom
18. November 1887 Nro. 16 verkündigt worden ist, wird dieselbe durch nachfolgenden
Abdruck zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Stuttgart, den 2. Dezember 1887.
Schmid. Steinheil.

Auf den Bericht vom 22. v. M. will Ich den nachfolgenden Aenderungen des ersten Theils
der Wehrordnung vom 28. September 1875 (Centralblatt für das Deutsche Reich Seite 534)
hierdurch Meine Genehmigung ertheilen:

1. Im §.1 Ziffer 2 sind hinter den Worten
„Jeder Ersatzbezirk zerfällt“ die Worte einzuschalten:

„in der Regel“.
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2 Ziffer 4 erhält folgenden Zusatz:
Im Bezirk der 11. Infanterie-Brigade werden zwei Ober-Ersatzkommissionen

gebildet, und zwar die eine für die Aushebungsbezirke der Reserve-Landwehrregimenter
(1I. und 2. Berlin) Nr. 35, sowie des 2. Bataillons (Teltow) 7. Brandenburgischen
Landwehrregiments Nr. 60 mit der Bezeichnung:

Ober-Ersatzkommission im Bezirke Berlin,
die andere für die übrigen Aushebungsbezirke der genannten Brigade mit der Bezeichnung:

Ober-Ersatzkommission im Bezirke der 11. Infanterie-Brigade.
Die Ersatz-Behörde der Ministerial-Instanz ist ermächtigt, für den Geschäftsbereich der

Ober-Ersatzkommission im Bezirke Berlin Hülfs-Ober-Ersatzkommissionen zu bilden, welche unter
fortlaufender Nummer zu bezeichnen sind, und deren Geschäftsbereich nach den Anfangsbuchstaben
der Familiennamen der Wehrpflichtigen abzugrenzen ist.

Berlin, den 3. November 1887.

Wilhelm.

1

v. Boetticher.
An den Neichskanzler.

verfügung des Ministeriums des Innern,
betreffend die Formen des Verfahrens und den Ereschäftsgang bei dem Landesversichrrungsamt.

Vom 19. Dezember 1887.

Auf Grund des §F. 93 Abs. 4 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1881
(N.G.Bl. S. 105), der §§. 100 und 101 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886, betreffend

die Unfall= undKrankenversicherung der in land= und forstwirthschaftlichen Betrieben be-
schäftigten Personen (N.G. Bl. S. 166), und des §. 45 des B fallversicher setzes
vom I11. Juli 1887 (N.G.Bl.S.304) und unter Bezugnahme auf die Königliche Ver-
ordnung vom 15. November 1887, betreffend die Errichtung eines Landesversicherungsamts
(Neg. Blatt S. 443), wird mit Höchster Genehmigung Seiner Königlichen Maje-
stät in Bezug auf die Formen des Verfahrens und den Geschäftsgang bei dem Landes-
versicherungsamt Nachstehendes verfügt:

I. Verfahren und Geschäftsgang im Allgemeinen.
S. 1.

Die nichtständigen Mitglieder des Landesversicherungsamts und deren Stellvertreter
werden für die Erfüllung der Obliegenheiten ihres Amts von dem Vorsitzenden des
Landesversicherungsamts mittelst Handschlags an Eidesstatt verpflichtet.
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8. 2.

Die Erledigung der Geschäfte erfolgt in der Regel (vergl. 8. 3) in den Sitzungen,
welche der Vorsitzende anberaumt.

Die Entscheidung ist, soweit nicht in 8. 93 Absatz 3 verbunden mit §. 90 Absatz1
lit. P bis e und Absatz 3 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 oder 8. 101
Absatz 6 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 beziehungsweiseindieserVerfügungein Anderes
bestimmt ist, durch die Anwesenheit von mindestens drei Mitgliedern einschließlich des
Vorsitzenden bedingt.

In schleunigen Fällen kann der Vorsitzende eine schriftliche Abstimmung anordnen.
Ergibt sich hierbei eine Meinungsverschiedenheit, so muß die Untscheidung auf Grund
gemeinsamer mündlicher Berathung erfolgen.

S. 3.

Verfügungen, welche eine sachliche Entschließung nicht enthalten, insbesondere die-
jenigen, welche nur die Leitung des Verfahrens bezüglich eines anhängigen Rekurses
betreffen, werden ohne kollegiale Berathung von dem Vorsitzenden oder unter dessen Mit-
zeichnung von demjenigen Mitgliede gefertigt, welchem die Bearbeitung der Sache von
dem Vorsitzenden übertragen worden ist.

Im Falle einer Meinungsverschiedenheit zwischen dem Vorsitzenden und dem gedachten
Mitgliede oder im Falle des Widerspruchs eines Betheiligten gegen eine solche Verfügung
entscheidet das Kollegium.

S. 4.

Die Sitzungen sind, soweit nicht die Bestimmung in §. 15 Platz greift, nicht öffentliche.
Die Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit gefaßt. Der Vorsitzende stimmt mit, bei
Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Wird ein stellvertretendes Mitglied
zur Berathung zugezogen, so hat dasselbe, vorbehaltlich der Bestimmung von S.7 Absatz2,
auch dann mit abzustimmen, wenn kein ordentliches Mitglied abwesend ist.

Bilden sich in Beziehung auf Summen, über welche zu entscheiden ist, mehr als
zwei Meinungen, deren keine die Mehrheit für sich hat, so werden die für die größte
Summe abgegebenen Stimmen den für die zunächst geringere abgegebenen so lange hinzu-
gerechnet, bis sich eine Mehrheit ergibt.
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ie Stimmen werden in nachfolgender Reihenfolge abgegeben:
.l von den Berichterstattern,

. von den Mitgliedern, welche durch die Vertreter der versicherten Arbeiter gewählt sind,

.l von den Mitgliedern, welche von den Genossenschaftsvorständen gewählt sind,

. von den beiden richterlichen Beamten,

.l von den ständigen Mitgliedern,
l von dem Vorsitzenden.

Die Reihenfolge der Abstimmung der Mitglieder innerhalb der unter 2 bis5 er-
wähnten Klassen richtet sich nach dem Dienstalter dergestalt, daß das jüngste Mitglied
zuerst stimmt. Bei gleichem Dienstalter hat das dem Lebensalter nach jüngere Mitglied
zuerst zu stimmen.

8. 5.
Für den mündlichen Vortrag in den Sitzungen ernennt der Vorsitzende einen, oder

falls er dies aus besonderen Gründen für erforderlich erachtet, zwei Berichterstatter.
Die Entscheidungen (Beschlüsse und Urtheile) sind von dem Berichterstatter zu ent-

werfen und in der Urschrift außer von diesem von dem Vorsitzenden zu zeichnen (vergl.
jedoch §. 23).

Die Verfügungen und Entscheidungen ergehen unter der Bezeichnung: „Das Königlich
Württembergische Landesversicherungsamt“, und werden in der Ausfertigung vom Vor-
sitzenden vollzogen.

 FPS5

S. 6.
Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und Berathungen in den Sitzungen, er

stellt die Fragen und sammelt die Stimmen.
Meinungsverschiedenheiten über den Gegenstand, die Fassung und die Reihenfolge der

Fragen oder über das Ergebniß der Abstimmung werden in Gemäßheit des §. 1 entschieden.

II. Verfahren und Geschäftsgang in den Fällen des 8. 90 lit.Dund c
des Unfallversicherungsgesetzes und des §. 98 lit. b und c des

Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886.

S. 7.
Das Landesversicherungsamt entscheidet in den Fällen des §. 90 Ul. h, und c des

Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 und des §. 98 lit. b undc des Reichsgesetzes
vom 5. Mai 1886 in der Besetzung von fünf Mitgliedern mit Einschluß des Vorsitzenden,
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sowie von zwei richterlichen Beamten. Unter den fünf Mitgliedern muß sich je ein Ver-
treter der Genossenschaftsvorstände und der Arbeiter befinden.

Ein stellvertretendes ständiges Mitglied des Landesversicherungsamts darf mit Stimm-
recht nur dann zugezogen werden, wenn ein ordentliches ständiges Mitglied an der Theil-
nahme behindert ist.

S. 8.
Die Einbernfung zu den einzelnen Sitzungen des Landesversicherungsamts liegt dem

Vorsitzenden ob und erfolgt in der Regel mindestens eine Woche vor der Sitzung.
8. 9.

Die Bestimmungen in den S§. 11 ff. der Civilprozeßordnung über die Ausschließung
und Ablehnung der Richter finden auf die Mitglieder des Landesversicherungsamts ent-
sprechende Anwendung.

leber das Ablehnungsgesuch entscheidet das Landesversicherungsamt mittelst Beschlusses
(§§. 2 ff.).

F. 10.
Der Antrag auf Entscheidung des Landesversicherungsamts in den Fallen des §. 32

des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1881 und des §. 13 des Reichsgesetzes vom
5. Mai 1886 sowie der Nekurs an dasselbe (F. 63 des Unfallversicherungsgesetzes vom
6. Juli 1884, §. 68 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 und §. 38 des Bauunfall-
versicherungsgesetzes vom 11. Juli 1887) muß an das Landesversicherungsamt schriftlich
gerichtet werden.

In dem Schriftsatze ist der Gegenstand des Anspruchs zu bezeichnen, deßgleichen sind
die für die Entscheidung maßgebenden Thatsachen mit Angabe der Beweismittel für die-
selben anzuführen.

Für jeden Gegner ist eine Abschrift des Schriftsatzes beizufügen.
S. 11.

Das Landesversicherungsamt hat die Abschrift des Antrages dem Gegner zur Ein-
reichung einer Gegenschrift binnen einer bestimmten, von einer Woche bis zu vier Wochen
zu bemessenden Frist mitzutheilen. In der Aufforderung ist zugleich die Verwarnung
auszusprechen, daß, wenn die Gegenschrift innerhalb der Frist nicht eingeht, die Ent-
scheidung nach Lage der Akten erfolgen werde. Die Frist kann auf Antrag aus wichtigen
Gründen verlängert werden.
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Der Gegenschrift ist eine Abschrift beizufügen, welche dem Gegner von dem Landes-
versicherungsamt zuzustellen ist.

S. 12.
Anträge und Gegenschriften (§§. 10, 11) müssen entweder von den Betheiligten selbst,

oder von ihren gesetzlichen Vertretern, oder von ihren Bevollmächtigten unterzeichnet sein.
Die Vollmacht muß schriftlich ertheilt werden.

Das Landesversicherungsamt kann Vertreter, welche, ohne Rechtsanwälte zu sein,
die Vertretung geschäftsmäßig betreiben, zurückweisen.

F. 13.
Die Entscheidung erfolgt auf Grund mündlicher Verhandlung vor dem Landes-

versicherungsamt. Der Termin hiezu wird von dem Vorsitzenden auberaumt. Die Be-
theiligten werden mit eingeschriebenem Brief oder gegen Zustellungsnachweis von dem
Termin mit dem Bemerken in Kenntniß gesetzt, daß im Falle ihres Ausbleibens nach
Lage der Akten werde entschieden werden. Hält das Landesversicherungsamt das persön-
liche Erscheinen eines Betheiligten für angemessen, so hat dasselbe die nach Lage des
Falles an das Nichterscheinen sich knüpfenden Nachtheile in der Vorladung besonders zu
bezeichnen.

S. 14.
Die Berichterstatter (§. 5) haben, soferne dies von dem Vorsitzenden angeordnet

wird, vor dem Termin eine schriftliche Sachdarstellung vorzulegen.

Die mündliche Verhandlung erfolgt in öffentlicher Sitzung. Die Oeffentlichkeit kann
durch einen öffentlich zu verkündigenden Beschluß ausgeschlossen werden, wenn das Landes-
versicherungsamt dies aus Gründen des öffentlichen Wohls oder der Sittlichteit für ange-
messen erachtet.

Die zur Verhandlung gelangenden Sachen werden der Regel nach in der durch den
Vorsitzenden bestimmten, durch Aushang vor dem Sitzungszimmer bekannt zu machenden
Reihenfolge erledigt.

S. 16.
Die mündliche Verhandlung beginnt mit der Darstellung des Sachverhältnisses durch

den Berichterstatter, demnächst sind die erschienenen Betheiligten zu hören und ist nach
Umständen Beweis einzuziehen.
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Der Vorsitzende hat jedem beisitzenden Mitgliede des Landesversicherungsamts auf
Verlangen zu gestatten, Fragen zu stellen.

8. 17.
Die mündliche Verhandlung erfolgt unter Zuziehung eines vereidigten Protokoll-

führers. Von demselben ist ein Protokoll aufzunehmen, welches den Gang der Verhand-
lung im Allgemeinen angibt. Anerkenntnisse, Verzichtleistungen, Vergleiche und solche
Anträge und Erklärungen der Betheiligten, welche von den Schriftsätzen abweichen, sowie
der Tenor des Urtheils sind in das Protokoll aufzunehmen.

Die Protokolle sind von dem Vorsitzenden und dem Protokollführer, in Fällen der
Urtheilssprechung außerdem von den Berichterstattern und mindestens einem andern Mit-
glied, welches an der Urtheilssprechung theilgenommen hat, zu vollziehen.

S. 18.
Die Berathung und Entscheidung des Landesversicherungsamts erfolgt in nichtöffent-

licher Sitzung. *
Das Landesversicherungsamt entscheidet innerhalb der erhobenen Ansprüche nach

freiem Ermessen.
Die GEntscheidung erstreckt sich anch auf die in dem Verfahren vor dem Landes-

versicherungsamt den Parteien erwachsenen Kosten, und auf die Frage, welcher Kosten-
betrag zur zweckentsprechenden Wahrung der Ansprüche und Rechte nothwendig gewesen ist.

Bei den Entscheidungen, welche auf Grund der mündlichen Verhandlung ergehen,
dürfen nur Mitglieder mitwirken, vor welchen diese Verhandlung stattgefunden hat.

8. 20.
Das Verfahren vor dem Landesversicherungsamt ist kosteufrei; ein Ersatz der durch

dieses Verfahren dem Landesversicherungsamt verursachten baaren Auslagen durch die
Parteien findet nicht statt.

F. 21.
Die Entscheidung kann ohne vorgängige Anberaumung einer mündlichen Verhand-

lung ergehen, wenn beide Theile auf eine solche ansdrücklich verzichten.
§. 22.

Der Vorsitzende verkündet die ergangene Entscheidung in öffentlicher Sitzung durch
Verlesung des Beschlusses oder der Urtheilsformel.
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Wird die Verkündigung der Gründe für angemessen gehalten, so erfolgt sie durch
Verlesung derselben oder durch mündliche Mittheilung des wesentlichen Inhalts.

Die Verkündung der Entscheidung kann auf eine spätere Sitzung vertagt werden,
welche in der Regel binnen einer Woche stattfinden soll.

In dem Falle des §. 90 lit. c des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 und
des §. 98 lit. c des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 ist dem Schiedsgericht, gegen dessen
Entscheidung Rekurs eingelegt worden ist, Abschrift des Urtheils zu ertheilen.

8. 23.
Die Urtheile werden nebst Gründen von den Berichterstattern entworfen und in der

Urschrift von den ständigen und richterlichen Mitgliedern, welche au der Verhandlung
betheiligt gewesen sind, unterzeichnet.

8. 24.
Im Eingange des Urtheils sind die Mitglieder, welche an der Entscheidung theil-

genommen haben, namentlich aufzuführen; auch ist der Sitzungstag zu bezeichnen, an
welchem die Entscheidung erfolgt ist.

Die Ausfertigungen der Urtheile werden mit der Ueberschrift versehen:
„Im Namen des Königs.“

Sie enthalten neben dem Siegel des Landesversicherungsamts die Schlußformel:
„Urkundlich unter Siegel und Unterschrift“

„Das Königlich Württembergische Landesversicherungsamt.“
Die Vollziehung erfolgt durch den Vorsitzenden.

III. Besondere Befugnisse des Vorsitzenden.

8g. 25.
Dem Vorsitzenden steht die Leitung und Beaufsichtigung des gesammten Dienstes zu;

er trifft die nähere Bestimmung über die Vertheilung der Geschäfte, über die Berufung
von nichtständigen Mitgliedern und von Stellvertretern. Auch ernennt er die Vertreter
und Beauftragten des Landesversicherungsamts zur Wahrnehmung von Geschäften außer-
halb des Kollegiums (vergl. insbesondere S§. 27 und 88 des Unfallversicherungsgesetzes
vom 6. Juli 1884 und §§. 32 und 96 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886).
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S. 26.
Der Vorsitzende ordnet die Einrichtung des Bureaus, der Akten und Geschäftsregister;

ihm steht die Verfügung in allen Verwaltungsangelegenheiten des Amts, insbesondere
in denjenigen zu, welche das Etats= und Kassenwesen, die Geschäftsräume und deren Ein-
richtung, die Vervollständigung der Bibliothek und sonstige Anschaffungen betreffen.

S. 27.
Mit Genehmigung des Ministeriums des Innern kann der Vorsitzende einen Theil

seiner Befugnisse einem ständigen Mitgliede des Landesversicherungsamts übertragen.
Der Vorsitzende wird im Behinderungsfalle von dem nach ihm im Dienstrang folgenden
ständigen Mitgliede vertreten.

IV. Innerer Geschäftsgang.
g. 28.

Vorladungen und Zustellungsschreiben werden durch die Unterschrift des von dem
Vorsitzenden dazu bestimmten Beamten und unter Beifügung des Siegels des Landes-
versicherungsamts beglanbigt.

§. 29B- – %

Das Landesversicherungsamt führt ein Siegel mit der Umschrift „Königlich Würt-
tembergisches Landesversicherungsamt.“

V. Geschäftssprache.

F. 30.
In Betreff der Geschäftssprache vor dem Landesversicherungsamt finden die Bestim-

mungen in den 88. 156 ff. des Gerichtsverfassungsgesetzes vom 27. Jannar 1877 ent-
sprechende Anwendung. Eingaben, welche nicht in deutscher Sprache abgefaßt sind, werden
nicht berücksichtigt.

VI. Geschäftsbericht.
S. 31.

Am Schlusse eines jeden Jahres hat das Landesversicherungsamt dem Ministerium
des Jnnern einen Geschäftsbericht einzureichen.

Stuttgart, den 19. Dezember 1887.
Schmid.



498

Verfügung des Ministerinins des Aunern,
betreffend die den nichtständigen Mitgliedern des Landes-Versicherungsamts zu gewährenden

Vergütungen. Vom 19. Dezember 1887.

Auf Grund des §. 93 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 (R.G. Bl.
S. 101), dés §. 100 des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886, betreffend die Unfall= und
Krankenversicherung der in land= und forstwirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen
(N.G. Bl. S. 166) und des §. 45 des Bauunfallversicherungsgesetzes vom 11. Juli 1887
(N.G. Bl. S. 304) werden hiemit die den nichtständigen Mitgliedern des Landes-Ver-
sicherungsamts zu gewährenden Vergütungen mit Höchster Genehmigung Seiner
Königlichen Majestät geregelt, wie folgt:

S. 1.

Diejenigen nichtständigen Mitglieder des Landes-Versicherungsamts, welche nicht am
Sitze desselben wohnen, erhalten für ihre Theilnahme an den Sitzungen des Landes-
Versicherungsamts Diäten und Reisekosten.

Die Diäten betragen für den ganzen Tag §//X, wenn aber die Hin= und Rück-
reise an demselben Tage erfolgt, 6. X. Bezüglich der Bemessung der Diäten nach dem
Zeitbetrag finden die Bestimmungen des §.5des Diätenregulativs vom 23. Juni 1873
(Reg. Blatt S. 269) Anwendung.

Die Reisekosten werden nach den Bestimmungen der §§.6—9 des Düätenregulatios
vom 23. Juni 1873 vergütet.

S. 2.

Die Vertreter der Arbeiter erhalten Entschädigung für den ihnen durch ihre Theil-
nahme an den Sitzungen des Landes-Versicherungsamts entgangenen Arbeitsverdienst. So-
fern nicht der Eutgang eines höheren Arbeitsverdiensts nachgewiesen wird, beträgt diese
Entschädigung für jeden Tag, an welchem dieselben in Anspruch genommen werden, . 4.

Stuttgart, 19. Dezember 1887.
Schmid.
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Bekauntmachung des Ministeriums des Kirchen- und Schulwesens,
betreffend die Gleichstellung der technischen Hochschulen Württembergs und preußens im Sinne

der gegenseitigen Zulassung ihrer Studierenden zu den Staatsprüfungen im Bau-
und Maschinenfache. Vom 12. Dezember 1887.

Im Einverständnisse mit den Ministerien der auswärtigen Angelegenheiten, Abthei-
lung für die Verkehrsanstalten, des Innern und der Finanzen wird zur öffentlichen
Kenntniß gebracht, daß nach den hierüber gepflogenen Verhandlungen das Studium auf
den Preußischen technischen Hochschulen mit derselben Wirkung für die diesseitigen Staats-
prüfungen im Hochbau-, Bauingenieur= und Maschineningenieurfach (vergl. §. 11 Ziffer 4
in Verbindung mit §. 12 Abs. 1 lit. a der K. Verordnung vom 4. November 1872
Reg. Blatt S. 372 bezw. §. 2 Abs. 2 und §. 3 Abs. 2 Ziffer 1 lit, c der K. Verordnung
vom 20. Mai 1883 Reg. Blatt S. 68, sowie §. 1 der Ministerial-Verfügung vom 23. Mai
1883 Neg. Blatt S. 74) zurückgelegt werden kann, wie auf dem Polytechnikum in Stutt-
gart. Zugleich wird bezüglich der Zulassung der Studierenden der letzteren Hochschule
zu den Preußischen Staatsprüfungen im Baufache auf die in Ausführung des §. der
Vorschriften über die Ausbildung und Prüfung für den Preußischen Staatsdienst im
Baufache vom 6. Juli 1886 erlassene Bekauntmachung vom 13. September 1887 (K.
Preußischer Staatsanzeiger Nro. 218 vom I7. September 1887) verwiesen, nach welcher
das Studium auf der technischen Hochschule in Stuttgart mit derselben Wirkung für die
Preußischen Staatsprüfungen zurückgelegt werden kann, wie auf den Preußischen techni-
schen Hochschulen.

Stuttgart, den 12. Dezember 1887.
Sarwey.

Versügung des Finanzministerinms, betreffend die Errichtung eines Kameralamts in Leutkirch.
Vom 14. Dezember 1887.

Seine Königliche Majestät haben vermöge Höchster Entschließung vom 28. No-
vember d. Is. auf Grund der Verabschiedung in dem Hauptfinanzetat für 1887/89 die Errich-
tung eines Kameralamts für den Oberamtsbezirk Leutkirch mit dem Sitz in Leuttirch
genehmigt.
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Infolge hievon werden die bisher zu den Kameralämtern Ochsenhausen, Waldsee
und Wangen gehörigen Gemeinden des genannten Oberamtsbezirks dem neuen Kameral—
amt Leutkirch zugetheilt und zwar:

von dem Kameralamtsbezirk Ochsenhausen
die Gemeinden: Berkheim, Haslach, Kirchdorf, Ober-Opfingen, Roth, Spindel-

wag, Thannheim;
von dem Kameralamtsbezirk Waldsee

die Gemeinden: Aichstetten, Altmannshofen, Diepoldshofen, Ellwangen, Gos-
poldshofen, Hauerz, Mooshausen, Reichenhofen, Seibranz, Wurzach;

von dem Kameralamtsbezirk Wangen
die Gemeinden: Leutkirch, Friesenhofen, Gebrazhofen, Herlazhofen, Hofs, Walters-

hofen, Winterstetten, Wuchzenhofen.
Ferner wird dem Kameralamt Leutkirch das bisher dem Kameralamt Wangen zu-

getheilte Forstrevier Leutkirch rücksichtlich der Erhebung der Einnahmen und Leistung der
Ausgaben zugewiesen.

Endlich sind in dem Kameralamtsbezirk Leutkirch die bezirksbauamtlichen Geschäfte
von dem Bezirksbanamt Navensburg und die Kontrolle des Umgelds, der Bier= und
Branntweinbestenerung von dem Umgeldskommissariat Biberach zu besorgen.

Vorstehende Bezirkseintheilung tritt mit dem I. Jannar 1888 in Wirkung.

Stuttgart, den 14. Dezember 1887.
Renner.
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 46.

Regierungsblatt
für das

Königreich Württemberg.
 Ausgegeben Stuttgart Dienstag den 27. Dezember 1887.

Inhalt.
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern, betreffend die Nachweisungen von NRcgie-Bauarbeiten. Vom

19. Dezember 1887.
—

Bekanutmachung des Ministeriums des Innern, betreffend die Uachweisungen von Regie-Bauarbeiten.
Vom 19. Dezember 1887.

Die Bekanntmachung des Reichsversicherungsamts vom 12. d. Mts., betreffend die
Nachweisungen von Regie-Bauarbeiten, wird durch nachstehenden Abdruck unter Hinweisung
auf 8. 2* der Verfügung des Ministerinms des Innern vom 14. November d. Is.,
betreffend den Vollzug des Reichsgesetzes vom 11. Juli 1887 über die Unfallversicherung
der bei Bauten beschäftigten Personen (Reg. Blatt S. 445), zur allgemeinen Kenntniß
gebracht. Den Oberämtern und Ortsvorstehern werden wegen des Vollzugs des eben—
genannten 8. 2 der Verfügung vom 14. November demnächst noch nähere Weisungen
ertheilt werden.

Stuttgart, den 19. Dezember 1887.
Schmid.

* Der oben allegirte 8. 2 der Ministerialberfügung vom 14. November lautet:
. 2.

Die Ortsvorsteher werden hiemit als diejenigen Behörden bestimmt, welchen die in §. 22 des Reichs-
gesetzes vom 11. Juli 1887 vorgeschriebenen Nachweisungen vorzulegen sind, und welchen die Entgegen-
nahme, Prüfung und erforderlichen Falls Aufstellung oder Ergänzung dieser Nachweisungen obliegt.

Die Ortsvorsteher haben die von ihnen entgegengenommenen beziehungsweise aufgestellten Nach-
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Bekauntmachung,
betreffend die Nachweisungen von Regie-Bauarbeiten.

Vom 12. Dezember 1887.

Nach §. 22 Absatz 1 des Baunnfallversicherungsgesetzes vom 11. Juli 1887 (Reichs-
gesetzblatt Seite 287) haben Unternehmer, welche Regie-Bauarbeiten ausführen, zu deren
Ausführung, einzeln genommen, mehr als sechs Arbeitstage thatsächlich verwendet worden
sind, von einem von dem Reichs-Versicherungsamt zu bestimmenden und öffentlich
bekannt zu machenden Zeitpunkte ab der von der Landes-Centralbehörde bestimmten Be-
hörde nach einem von dem Reichs-Versicherungsamt vorzuschreibenden Formular längstens
binnen drei Tagen nach Ablauf eines jeden Monats eine Nachweisung der in diesem
Monate bei Ausführung der Bauarbeiten verwendeten Arbeitstage und der von den Ver-
sicherten dabei verdienten Löhne und Gehälter vorzulegen.

Als Zeitpunkt, von welchem ab die Nachweisungen vorzulegen sind, wird hiermit
der 1. Jannar 1888 bestimmt.

Für die einzureichenden Nachweisungen wird das unten abgedruckte Formular
vorgeschrieben.

Im Uebrigen wird wegen der Anmeldung auf die beigefügte Anleitung hingewiesen.
Berlin, den 12. Dezember 18987.

Das Reichs-Bersicherungsamt.
Bödiker.

weisungen mit der in §. 22 Absatz 3 vorgeschriebenen Bescheinigung je binnen einer Woche nach Ablauf
des Kalendervierteljahrs an das vorgesetzte Oberamt einzusenden. Sind Nachweisungen nicht angefallen,
so hat der Ortsvorsteher dem Oberamt die Bescheinigung darüber vorzulegen, daß ihm über Ausführung
von Bauarbeiten im Gemeindebezirk, für welche nach den bestehenden Vorschriften Nachweisungen vorzulegen
wären, nichts bekannt geworden.

Die Oberämter haben die Nachweisungen von sämmtlichen Gemeinden des Bezirks je binnen zwei
Wochen nach Ablauf des Kalendervierteljahrs an den Genossenschaftsvorstand oder das von diesem bezeichnete
Organ der Genossenschaft einzureichen.
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Formular für die Nachweisung.

Stat

Bezirk der höheren Verwaltungsbehöden
Bezirk der unteren Verwaltungsbehördei
Gemeinde= (Stadt-) (Guts-), Beziinn.....

Nachweisung
der im Monat .. 18 . ausgeführten Regie-Bauarbeiten, zu deren

Ausführung nehr als sechs Arbeitstage thatsächlich verwendet worden sind.
(5.22 des Banunfallversicherungsgesetzes.)

u. Vor= und Zuname, Stand und I ................................

Wohnung des Unternehmers ................................

l-Ortdchmmrbcit(Vaisstcllc)........ .............

(-GegenstanddchauarbcilU........................

·lArtdchetricbch................... (.......

(-.JstdiclllrbcitschonimoorocmangcncnMonatbegonnenworden?Unodersckcin.)"«)....

JstfürdenvornemangenenMonatschoneineNacthcisungvorgelegtworden?(Jatidcstincsiit-«i-I)«I)...—

2z. Ist die Bauarbeit beendigt? (Ja oder Nein.)

Wenn die Bauarbeit noch nicht beendigt ist, wird sie im laufenden Monat fortgesetzt werden?
(Ja oder Nein.)

1) 3. B. Neubau eines Schuppecus durch Maurer-, Zimmer= und Dachdeckerarbeit.
Bei mehreren Arbeitszweigen ist der Hauptarbeitszweig zu unterstreichen.

*: Z. B. Handbetrieb, Betrich mit Motoren 2c.
3) Bei Einreichung der Nachweisung für den Monal Jannar 1888 sind die Fragen c und k nicht zu beantworten.
4) Die Frage 1 ist nur dann zu beantworten, wenn die Frage e bejaht worden ist.
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V. 5

LohrundVomNatnehmernicht
ZahlderTolr-«.neh

 Ge-ArtArbeits.]Gehalt,Gesammt1auszufüllen!schlecht:«macwklchenlohn,WirdvonderVersicherungs-

 Fort-Namemänn-der(Arbeits-piwelcher«anstaltausgefüllt.

lauu4-.--..scl)ichten·"ck.!9"von
 sederbeiderBau-!•1½UeschäftigungjederTage.GeldjederEtwaigeZurLaut jendesiiemM.)NersndlnundBerechnun»s-

 arbeitbeschäftigtenPerson.werke)dil—PersonJBemerkungen.szutnuanPrämien-Zu
 Num-soder„4welcheNatural-·g60br.tarif

 Person.)weib-(3.B.Maurerarbeit,jedebezügenverdientiIts-Un"iftzttcthcbcnentrichtende
 mer.lichDachdecken,Brunnen-Persontäglichsworden(6.25fürjederämic.

 graben:c.)geleisteterhaltenistAbsatz2desangefangene
 (w.).bat.hat.·B,1I.V,G,)«halbe9)latl.

 ·MacthqucPt«Mak-.Pf.«PI.-quc.Pi.

 t.2.3l1.50.720.10.II.

 I.ImvergangenenMlonat.

 7Scahitler77.AMrrerttrbein14"„ 2Aliiller77Zeimrmerrrrgrbeite6½**5602250 II.Imvorvergang-,

 enenMonat.

 DiePersoncu,welchemitderselbenArtvonBauarbeitbeschäftigtwaren,sindthunlichstunmittel- barnacheinandervorzutragen,z.B.zuer#alle,welchemitMaurerarbeitbeschäftigtwaren,dann

diejenigen,welcheZimmerarbeitenausgeführthabenr2c. )AuchhalbeundViertels-Arbeitstagesindanzugeben.

)Hieristnurdannctwaseinzutragen,wenndieArbeitschonimvergangenenMonatbegonnen,

 aberfürdenselbeneincNachweisungnichtvorgelcgtwordenist

 BeiEinreichungderNachweisungfürdenMonatJannar188ißtunterIInichtselnzutragen.

(Datum.)(UnterschriftdeszurVorlegungderNachweisungVerpflichteien.)
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Anleitung
in Betreff der Nachweisungen von Regie-Bauarbeiten.

1. Zur Einreichung von Nachweisungen sind gemäß §. 22 Absatz 1 in Verbindung
mit §. 4 Ziffer 1 Absatz 1 des Baunufallversicherungsgesetzes verpflichtet:

a) alle Privatpersonen, welche Bauarbeiten nicht gewerbsmäßig als Unternehmer
d. h. für ihre Nechnung ausführen, bezüglich dieser Bauarbeiten;

5) Kommunalverbände (Provinzen, Kreise, Stadt= und Landgemeinden, selbständige
Gutsbezirke, Distriktsgemeinden in Bayern, Amtskorporationen in Württemberg,
Aemter in der Provinz Westfalen 2c.) und andere öffentliche Korporationen
G. B. Deich= oder Meliorationsverbände, Kirchengemeinden oder Stiftungen),
welche Bauarbeiten als Unternehmer in eigener Regie ausführen, bezüglich dieser
Bauarbeiten.

2. Nachweisungen sind einzureichen für diejenigen Bauarbeiten, zu deren Ausführung,
einzeln genommen, mehr als sechs Arbeitstage thatsächlich verwendet worden sind. Letzteres
ist sowohl dann der Fall, wenn ein Arbeiter mehr als sechs Arbeitstage thätig gewesen
ist, als auch dann, wenn mehr als sechs Arbeiter einen Arbeitstag thätig waren, als
auch dann, wenn überhaupt Arbeiter zusammen mehr als sechs Arbeitstage (Arbeits-
schichten, Tagewerke) aufgewendet haben.

3. Bezüglich der Verpflichtung zur Einreichung einer Nachweisung macht es keinen
Unterschied, ob es sich um einen Neuban oder um die Unterhaltung und Wiederherstellung

bestehender Baulichkeiten handelt.
4. Nicht verpflichtet zur Einreichung von Nachweisungen sind:

a) das Reich und die Bundesstaaten bezüglich derjenigen Bauarbeiten, welche von
ihnen als Unternehmer ausgeführt werden;

b) alle Eisenbahnverwaltungen, einschließlich der Verwaltungen von Pferdebahnen,
Arbeitsbahnen oder ähnlichen Unternehmungen, bezüglich derjenigen Bauten, welche
von ihnen für eigene Rechnung (in eigener Regie, ohne Uebertragung an einen
anderen Unternehmer, durch direkt angenommene und gelohnte Arbeiter und Be-
triebsbeamte) ausgeführt werden;
Personen, welche gewerbsmäßig Bauarbeiten (Hoch= oder Tiefbanarbeiten) aus-
führen, bezüglich dieser Arbeiten;
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4) Unternehmer, welche Bauarbeiten ausführen, die als Nebenbetriebe oder Theile
eines anderen Betriebes anderweit versicherungspflichtig sind.

Die laufenden Reparaturen au dem zum Betriebe der Land= und Forstwirth-
schaft dienenden Gebäuden und die zum Wirthschaftsbetriebe gehörenden Boden-
kultur= und sonstigen Bauarbeiten, insbesondere die diesem Zweck dienende Her-
stellung oder Unterhaltung von Wegen, Dämmen, Kanälen und Wasserläufen,
gelten als Theile des land= und forstwirthschaftlichen Betriebes, wenn sie von
Unternehmern land= und forstwirthschaftlicher Betriebe ohne Uebertragung an
andere Unternehmer auf ihren Grundstücken ausgeführt werden. Wenn aber solche
Bauarbeiten nicht von dem Unternehmer desjenigen land= oder forstwirthschaft-
lichen Betriebes, zu dessen Gunsten sie vorgenommen werden, für eigene Rechnung
ausgeführt werden, so gelten sie nicht als Theile dieses Betriebes.

Die laufenden Reparaturen an den Gebänden, welche zu den im §. 1 des Un-
fallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 gedachten Betrieben dienen, und die
zum laufenden Betriebe gehörenden Bauarbeiten gelten als Theile des Fabrit= 2c.
Betriebes, wenn sie von dem Unternehmer des Fabrik= r2c. Betriebes, ohne Ueber-
tragung an andere Unternehmer auf seinem Grundstücke ausgeführt werden.

5. Die Verpflichtung zur Einreichung von Nachweisungen fällt weg:
a) für Kommunalverbände oder andere öffentliche Korporationen, wenn dieselben

rS

0 —

bezüglich aller oder einzelner Arten der von ihnen als Unternehmer ausgeführten
Bauarbeiten derjenigen Berufsgenossenschaft, welche in dem betreffenden Bezirke
für die Gewerbetreibenden der betreffenden Art errichtet ist (Tiefbau-Berufs-
genossenschaft oder die betreffende Bangewerks-Berufsgenossenschaft), durch eine
von ihrem Vorstande abgegebene entsprechende Erklärung als Mitglied beigetreten
sind, bezüglich derjenigen Arten von Bauarbeiten, betreffs deren die Erklärung
abgegeben worden ist;
für Kommunalverbände oder andere öffentliche Korporationen, sofern die Landes-
Zentralbehörde auf deren Antrag erklärt hat, daß sie zur Uebernahme der durch
die Versicherung entstehenden Lasten für leistungsfähig zu erachten sind:
für Kommunalverbände, öffentliche Korporationen und andere Banherren, welche
regelmäßig ohne Uebertragung an andere Unternehmer Bauarbeiten ausführen,
wenn auf ihren Antrag von der Verwaltung der mit der Berufsgenossenschaft
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verbundenen Versicherungsanstalt der Betrag der der Berechnung der Prämien
zu Grunde zu legenden Arbeitslöhne und Gehälter in Pausch und Bogen fest-
gesetzt worden ist (§. 29 des Bauunfallversicherungsgesetzes).

6. Nachweisungen sind vorzulegen für Bauarbeiten jeder Art, also für Maurer-,
Zimmer-, Dachdecker-, Steinhauer-, Brunnenarbeiten, Tüncher-, Verputzer-(Weißbinder-,
Gypser-, Stuckateur-, Maler= (Anstreicher-), Glaser-, Klempner= und Lackirerarbeiten bei
Bauten, für die Anbringung, Abnahme, Verlegung und Reparatur von Blitzableitern,
für Schreiner= (Tischler-), Einsetzer-, Schlosser= und Anschlägerarbeiten bei Bauten, für
Eisenbahn-, Kanal-, Wege-, Strom-, Deich-, Meliorations-, Entwässerungs-, Bewässe-
rungs-, Drainirungs= und andere Erd-Bauarbeiten, für Ofensetzen, Tapezieren (Tapeten-
ankleben), Stubenbohnen, Anbringung, Abnahme und Neparatur von Wetterronleaus
(Marquisen, Jalousien) 2c.

7. Wenn ein Baugewerbetreibender eine Bauarbeit ausführt, welche zu seinem ge-
werbsmäßigen Betriebe nicht gehört, auch nicht zu demselben in dem Verhältnisse eines
Nebenbetriebes (§. 9 Absatz 3 des Unfallversicherungsgesetzes beziehungsweise §. 9 Absatz 2
des Bauunfallversicherungsgesetzes) steht, so ist bezüglich dieser Bauarbeit eine Nachweisung
ebenso einzureichen, als wenn ein Nichtgewerbetreibender eine Bauarbeit ausführt. Es
ist also z. B. eine Nachweisung vorzulegen, wenn ein Bauschlosser im Regiebetriebe für
sich ein Wohnhaus errichtet.

8. Eine Nachweisung ist nicht einzureichen bezüglich solcher Banarbeiten, welche eine
Privatperson für ihre Rechnung (als Unternehmer) allein und ohne Gehülfen und
sonstige Arbeiter ausgeführt hat. Dagegen ist eine Nachweisung einzureichen, wenn bei
der Ausführung einer Bauarbeit ein Familienangehöriger des Unternehmers als Gehülfe
oder sonstiger Arbeiter beschäftigt war, mit Ausnahme der Ehefrau, welche niemals als
eine von ihrem Ehemanne beschäftigte Arbeiterin gilt. Im lUlebrigen ist die Pflicht zur
Einreichung der Nachweisungen weder von der Zahl der bei der Ausführung der Bau-
arbeit beschäftigten Arbeiter, noch von der Art der Ausführung (Handbetrieb, Motoren=
betrieb 2c.) abhängig.

9. Zur Ginreichung der Nachweisung verpflichtet ist der Unternehmer der Bauarbeit
oder sein gesetzlicher Vertreter.

Als Unternehmer im Sinne des Baunufallversicherungsgesetzes gilt bei Bauarbeiten,
welche nicht in einem gewerbsmäßigen Baubetriebe ausgeführt werden, derjeuige, für
dessen Rechnung dieselben ausgeführt werden.
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Für die Verpflichtung zur Einreichung der Nachweisungen ist es an sich ohne Be—
deutung, ob der Unternehmer eine physische oder eine juristische Person, ein Kommunal=
verband oder eine Privatperson ist.

10. Die Einreichung der Nachweisungen hat vom 1. Januar 1888 ab zu erfolgen,
d. h. es sind erstmalig für die im Monat Jannar 1888 ausgeführten Bauarbeiten Nach-
weisungen einzureichen. Die Einreichung muß läugstens binnen drei Tagen nach Ablauf
des Monats, also für die im Monat Januar ausgeführten Bauarbeiten längstens bis
zum 3. Februar einschließlich, geschehen.

11. Wenn der dritte Tag eines Monats ein Sonntag oder allgemeiner Feier-
tag ist, so endigt die Frist zur Vorlegung der Nachweisung für die im vorhergehenden
Monat ausgeführten Bauarbeiten mit Ablauf des nächstfolgenden Werktages.

12. Wenn eine einzelne Bauarbeit, zu deren Ausführung mehr als sechs Arbeitstage
thatsächlich verwendet werden, sich über zwei Monate erstreckt, und auf den ersten Monat
nur sechs oder weniger als sechs Arbeitstage entfallen, so ist für den ersten Monat
keine Nachweisung vorzulegen. Dagegen sind in die Nachweisung für den zweiten
Monat die sämmtlichen auf die Ausführung der Bauarbeit bis dahin verwendeten Arbeits-
tage, sowie die sämmtlichen von den Versicherten dabei verdienten Löhne und Gehälter
aufzunehmen.

Zum Beispiel: ein Privatmann läßt durch einen Dachdeckergesellen, welcher gerade
außer Arbeit steht, das Dach seines Hauses umdecken. Die Arbeit, welche acht Arbeits-
tage in Anspruch nimmt, wird am 30. Januar 1888 begonnen und — da der 5. Februar
1888 ein Sonntag ist — am 7. Febrnar beendigt. In diesem Falle ist für den Monat
Januar keine Nachweisung vorzulegen; dagegen ist eine solche für den Monat Februar
einzureichen und sind in derselben die sechs Arbeitstage, welche im Monat Februar auf
die Ausführung des Dachumdeckens verwendet worden sind, und die zwei Arbeitstage des
Monats Januar nebst allen von den Versicherten hierbei verdienten Löhnen und Gehältern
aufzuführen.

Wenn dagegen eine Bauarbeit sich über zwei Monate erstreckt, in jedem Monat aber
mehr als sechs Arbeitstage zu ihrer Ausführung verwendet worden sind, so ist für jeden
dieser Monate eine besondere Nachweisung rechtzeitig einzureichen. Gesetzt z. B., die oben
aufgeführte Arbeit des Dachumdeckens hätte vierzehn Arbeitstage erfordert und vom
24. Jannar bis S§. Februar 1888 gewährt, so müßte für die im Monat Jannar auf
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die Ausführung verwendeten sieben Arbeitstage spätestens am 3. Februar eine Nach—
weisung eingereicht werden, desgleichen für die im Monat Februar verwendeten sieben
Arbeitstage spätestens am 3. März. In der Nachweisung für den Monat Jannar wäre
auf Seite 1 des Formulars die Frage a2 mit „Nein“ zu beantworten; dagegen wären
in der Nachweisung für den Monat Februar auf Seite 1 des Formulars die Fragen e,
f und g mit „Ja“ zu beantworten.

Gleiches gilt, wenn eine Bauarbeit sich über zwei Monate erstreckt und im ersten
Monat mehr als sechs, im zweiten Monat nur sechs oder weniger als sechs Arbeitstage
zu ihrer Ausführung verwendet werden. In diesem Falle ist nicht nur für den ersten
Monat, sondern auch für den zweiten, obgleich in diesem, für sich allein genommen, nicht
mehr als sechs Arbeitstage verwendet worden sind, eine Nachweisung vorzulegen. In
der Nachweisung für den zweiten Monat ist hierbei durch Bejahung der auf Seite 1 des
Formulars unter lil.e gestellten Frage ersichtlich zu machen, daß die Bauarbeit, auf
deren Ausführung im zweiten Monat Arbeitstage verwendet wurden, eine schon im vor-
vergangenen Monat begonnene, im Ganzen mehr als sechs Arbeitstage erfordernde Bau-
arbeit war. Wenn z. B. die mehrerwähnte Arbeit des Dachumdeckens am 20. Jannar
1888 begonnen und am 4. Februar geendigt hätte, so wäre der Unternehmer verpflichtet,
für die im Monat Januar auf die Ausführung verwendeten zehn Arbeitstage (und den
hierauf treffenden Lohn) spätestens am 3. Februar eine Nachweisung einzureichen und für
die im Monat Febrnar hierauf verwendeten vier Arbeitstage spätestens am 3. März eine
weitere Nachweisung vorzulegen.

13. Für die einzureichenden Nachweisungen ist das oben abgedruckte Formular zu
benntzen.

Eine Nachweisung ist nur vorzulegen für diejenigen Monate, in welchen Bauarbeiten
stattgefunden haben.

14. In der Nachweisung sind die in dem betreffenden Monat bei Ausführung der
Bauarbeit verwendeten Arbeitstage (einschließlich der halben und Viertels-Arbeitstage)
anzugeben, desgleichen die von den Versicherten hierbei verdienten Löhne und Gehälter.

Wenn die Arbeiter nicht nach Tagelöhnen, sondern nach einer Akkordsumme bezahlt
wurden, so ist der verdiente Lohn nach Maßgabe der in jedem Monat auf die Aus-
führung verwendeten Arbeitszeit zu berechnen und in die Nachweisung des betreffenden
Monats einzustellen.

2
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In die Nachweisungen sind die von den Versicherten verdienten Löhne und Gehälter
voll einzusetzen, auch wenn sie den Betrag von vier Mark für den Arbeitstag übersteigen.

Als Gehalt oder Lohn gelten auch Tantiemen und Naturalbezüge, letztere nach Orts-
durchschnittspreisen berechnet.

Die Arbeitstage, Löhne und Gehälter der bei den Bauarbeiten beschäftigten Be-
triebsbeamten, deren Jahresarbeitsverdienst an Lohn oder Gehalt 2000 Mark übersteigt,
sind in die Nachweisungen nicht aufzunehmen.

15. In den Nachweisungen sind der Gegenstand der Bauarbeit und die Art des
Betriebes genan zu bezeichnen, insbesondere ob derselbe lediglich ein Handbetrieb ist oder
unter Benutzung elementarer Kräfte (Wind, Wasser, Dampf, Gas, heiße Luft rc.) erfolgt.

Wenn bei der Ausführung einer Bauarbeit mehrere Arten (Kategorien) von Bau-
arbeiten vertreten waren — z. B. bei der Ausführung eines Schuppens fanden Maurer-,

Zimmer= und Dachdeckerarbeiten statt —, so sind die sämmtlichen Arten anzugeben, und,
wenn möglich, für jede Art die verwendeten Arbeitstage und die verdienten Löhne ge-
trennt aufzuführen. Ist letzteres nicht augängig, so ist die Hauptkategorie besonders her-
vorzuheben.

16. Die Nachweisung ist der von der Zentralbehörde bestimmten zuständigen Be-
hörde vorzulegen, in deren Bezirk die Bauarbeit ausgeführt wurde.

Für jedes einzelne Bauobjekt ist eine besondere Nachweisung einzureichen.
17. Ist der Unternehmer einer Bauarbeit zweifelhaft, ob er eine Nachweisung vor-

zulegen habe, so wird derselbe gut thun, die Einreichungsfrist nicht unbenutzt verstreichen
zu lassen, wenn er sicher sein will, den aus der Nichteinreichung einer vorzulegenden Nach-
weisung sich ergebenden Nachtheilen zu entgehen. Hierbei bleibt ihm unbenommen, in
der Spalte „Bemerkungen“ die Gründe anzugeben, aus denen er seine Verpflichtung zur
Einreichung einer Nachweisung bezweifelt.

18. Schließlich werden die betheiligten Unternehmer noch besonders darauf aufmerksam
gemacht, daß, wenn sie die vorgeschriebene Nachweisung nicht rechtzeitig oder nicht voll-
ständig einreichen, die von der Landes-Zentralbehörde bestimmte Behörde die Nachweisungen
nach ihrer Kenntuiß der Verhältuisse selbst aufzustellen oder zu ergänzen hat. Sie kann
zu diesem Zweck die Verpflichteten zu einer Auskunft innerhalb einer zu bestimmenden
Frist durch Geldstrafen bis zu einhundert Mark anhalten.
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Ferner können Unternehmer, welche den ihnen obliegenden Verpflichtungen in Betreff
der Einreichung der Nachweisungen nicht rechtzeitig nachkommen, mit einer Ordnungsstrafe
bis zu dreihundert Mark belegt werden, und endlich können gegen Unternehmer Ordnungs=
strafen bis zu fünfhundert Mark verhängt werden, wenn die von ihnen eingereichten
Nachweisungen unrichtige thatsächliche Angaben enthalten.

Gedruckt bei G. Hasselbrint (Ehr. Scheufel.
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Allgemeine Bestimmungen.

 Die neuen Taxen treten mit dem 1. Januar 1888 in Wirksamkeit.

Wenn in der Taxc der Preis für einzelne Gewichtspositionen nicht ausgesetzt ist. s

findet die Berechnung in folgender Weisc statt:
a. Für kleinere Gewichtsmengen berechnet sich der Preis direkt nach der niedrigsten Tax-

Dosition (1. B. 1 Gramm Crocus = 40 Pf., daher 0,5 Grm. = 20 Pf., 0,1 Grm. = 4 Pf.);

 bei grösseren Gewichtsmengen wird der Taxpreis in der Weise berechnet. dass für
1 Grm. das achtfache von 0.1 Grm., für 10 Grm. das achtfache von 1 Grm., für 100 Grm.

das achtfache von 10 (Grm., für 500 Grm. das dreifache von 100 Grm. genommen

wird (z. B. 10 Grm. Acid. sulfur. dil. = 5 Pf., 100 Grm. = 40 Pf. 500 Grm. = 120 Pf.).

—

.Sind bei einem Arzneimittel für verschiedene Quantitäten die Preise normirt, so kommt

bei der Berechnung die für das nüchst kleinere Gewicht gegebene Taxe in Anwendung.
bis der Dreis der nächst höheren Gewichtsabstufung erreicht ist; So kostet 0.01 Gramm

Strrchninum nitricum 10 Pf. 0,6 oder 0.8 Gramm kosten 50 Pf. und nicht 60 oder S0 Pf.

da der Preis von 1,.0 Gramm zu 50 Pf. angesctzt ist.

 Das Minimum eines einzelnen Preis-Ansatzes sind drei Plennige, Pfennigbrüche worden in
jeder Position zu einem vollen Pfemig berechnet.

Bei dem Taxiren aller ärztlichen Ordinationen ist der aus dem Summiren der einzelnen

Positionen sich ergebende Taapreis — wenn derseclbe 1 Mark nicht übersteigt — auf

die Weisc aufzuunden, dass 1 bis 4 Pfenmige auf 5 Pfennige und 6 bis 9 Pfennige auf
10 Pfennige erhöht werden.

Wein jedoch der Taxpreis einer ärztlichen Ordination 1 Mark übersteigt. wird in der
Weise ab gerundet, dass z. B. 1 Mark 1 bis 4 Pfennige auf 1 Mark und 1 Mark 6 bis

9bbefeimige auf 1 Mark 5 Pf. zu reduciren sind.

Sind in der Pharmacopöc oder in der Arzneitage von einem Arzneimittel verschiedene

Sorten aufgeführt und hat dler Arzt im Recept nicht eine bestimmte Sorte vorgeschricben.
s0 ist mit Ausnahme von Thierarzneimitteln stets die bessere in der Pharmakopöc auf-

geführte Sorte zu nehmen und diese in Anrechnung zu bringen.
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Die thierürztlirhen lleilmittel, wic auch dic hiefür zur Anwendung kommenden Arbeiten

und Gelässc (grünc Gläscr, grauc Töpfc) werden nach den allgemeinen Takxen berechnet.
Von der darnach berechneten Gesammtsumme werden sodann 20 Procent in Abzug
gebracht, wenm dadurch der Betrag nicht unter 1 Mark herabsinkt; darnach wären
Verordnungen im Betrag von 1 Mark 1 Pf. bis 1 Nark 25 Pf. auf 1 Murk abzurunden.

Die bestchende Verfügung specificirter Taxirung der Arzneimittel auf den Recepten ist
eimzuhalten und zwar in nachstchender Reihenfolge:

a. die cinzelnen Arzneimittel,

b. die Grundtazc,
. die einzelnen Zuschläge gur Grundtaxe in der in der Taxc der Arbeiten einge-

haltenen Reihenfolge,
. die Gelüssec.

Wem Gefässe zur Aufnahme der Arzucien zurückgebracht werden, so sind die-

schben schon bei Taxation der cinzelnen Ordinationen nur zum halben Taxpreis in

Anrechnung. nicht erst später in Abrechnung zu bringen.

Ueberschreitung der Tagc ist in Rezeptur und Ilandverkauf verboten, eine Ermässigung
ist jedoch zulässig (Gewerbe-Orimmg des Deutschen Reichs §. 80, Reg.Blatt vom
Juhr 1871 Nr. 30 S. 24).

Von den fetten und den Sspecifisch schwereren ätherischen Oelen und von den Tinkturen

werden 20 Tropfen, von den übrigen ätherischen Oelen, dem Chloroform, Essigäther und
von wässrigen Flüssigkeiten 25 Tropfen, vom Acther 50 Tropfen auf 1 Gramm berechut.

 In allen Fällen, wo auf dem Rccepte bestimmtc, auf dic Taxe Bezug habende Angaben
lehlen, müssen diesc durch eine Bemerkung des Apothekers ergänzt werden.

Wenn daher 4. B. zu einem geistigen Infsusum zu 60 Gramm Colatur 80 Gramm Wein

oder Weingeist genommen sind, oder bei einer Pillen-Massc eine dem Apotheker anheim--
gestellte Menge irgend eines Mittels zugesctzt worden ist, so muss dies auf dem
Recepte bemerkt werden.

 Dic in der Taxe der Arzneimittel nicht ausgeführten Drogen und chemischen oder
Dharmazeutischen Präüparate sind bei Verordnungen derselben in Mengen von 100 Gramm
und darüber mit dem 2fsachen. weniger als 100 bis zu 10 Gramm mit dem 2½#achen.

weniger als 10 Gramm mit dem 3lachen des Ankaufs- jeweiligen Tagespreises zu berechnen.
Bei Oblaten. Alincralwassern. Mutterlangen, sowic bei Verbandstoffen, Dflastermull oder

anderen Arzneistoffen in Originulpackung sind auf 100 Pl. des en gros Preises in An-

rechmung zu bringen 160 Pfl. Dagegen darf weder Porto für deren Bezug noch die

Grundtaxe für dieren Abgabe in Anrechnung kommen.
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S. 12. Bei Arzneilliclerungen auf Rechnung öfflentlicher Kassen, sowic von Krankenkassen aller
-Art. insoweit nicht besondere Vereinbarungen bestehen, ferner bei Epidlemieen findet.
weimn der Taxbetrag der vierleljährlichen Lieferung 5 Mark übersteigt, bei rechtzeitiger.
cl. h. binnen 3 Monaten nach Uebergabe beziehungsweise Richtigstellung der mangelhaft
übergebenen Rechnung erfolgender, Bezahlung ein Abzug von 10 Procent. wenn der Tax-
betrag der vierteljährlichen Lieferung 75 Mark übersteigt bei rechtzeitiger Bezahlung ein
Abzug von 15 Procent statt.



I. Taxe der Arzueimittel.
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* 1889 1890 1891 1892 1893

M. Pf. . I- PTLN. PrHNPTINATP
retum 100 Gramm — 10

500 „ 10

— aromaticum. 100 — 10

— Digitalis. 10 „ — 10

— burmm . 100 — 15

prrolignosum crudum 100 „ — 15

— — recticatuum] „ —25

— Saecillnc 10 — 10

idum accticum. . 10 „ — 10

— — dilutum 1 — 5

arsenicosum sür jede Quan-
titüt bis zu 10 Gr. incl. 10 — 20

— hornzoicum e Benzo6 Sium

Subl. .. 1 — 40

peoricum et Subt. pulr½ 100 „ — 60

(earbolicum 100 „ 1 20

— — crudum 100 — 30

— — liquesactum. 100 „ 1 # 20

— ehromiemm 1 — 5

tetricum et subt. Dulw. 10 „ — 25

— formicicum 10 — 10

— lixdrobromicum 10 „ — 20

(1.20 pd. Spec.) i
—li)·(lt-0(sltloricum . 10 „ – 5

— — crucum 100 „ 10

— — dilulum 10 „ — 5

lucticum. 1 „ — 10

— unitricum. 10 „ — 5

— — crudum. 100 5 — 20

— — (lilutum. 10 — 5

— umans 10 „ — 10

— bhosphoriecum. 10 „ — 5

pyrogallieum —20
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M. Df. IM.PII AM. PI M. P|.

2

Pi. M. pi.

Acrilum Salicylieenn .. 10 Gramm—10

—. Sulfurinnn .. 10 „ — 5 .

— — cru(lutn.·..100» —10

500 „ — 40

— — cdilutum . .. 10 „ — 5

— tannien „ — 20

— üaurtaricum et subt. pulv. 10 „ —.20

Aconitimuni purum pulv. . . . . IICentigranun —

Adeps suillus.. . . . .. 10 Gramm V

100 „ — 50

deher 10 „ — 5

— aAcetirs .. 10 „ — 10

— betrolee 100 „ — 360

Kcthylenum chloraum. 1 „ —

Alo6 ct gross. moll. pullv. 10 „ — 5

— subt. pullvv. 10 „ —

Uumen ct gross. mod. pbu. — 20

- 500 „ — 80

— zzauabt. pbuilll. 100 „ — 30

ustum bullr. 10 „ — 10

Alumina hy# drat 10. — 30

Alumimum acctico-tartarieimm. 1 „ — 5

— sulfurirum.. 10 „ — 15

Annnonincum subt. pullr.10 „ — 15

Ammonium bromaurt . 10 „ — 30

— carboniem. 10 „ — 5

— Drrooleöosumü0 — 10

— chloratumetgr. mod.puly.|0O „ — 0

— subt. pulv. .. 10 — 10

— Krratm 10



—

1889 1890 1891 1802 1893

M.f. IN. T NM. „PffN. PfIMN. Pf. Dl.

mmonium jodatum. 1 GCraum 20
—. phosphoricum. 10 „ — 25

— sulforichthrolicum (leh-

thyolum). 1 „ —.

nygdalae amarae 10 „ — 5

100 — 50

— — fcort. 19 „ —

dulcos. 10 — 5

100 — 50

— — (xkcort. 10 „ — 10

iylium nitrosum 1 „ — 10

milum Marantae 10 — 5

Tritici subt. pulr. 100 „ — 30

atifebrinum 1 — 5

utipv rinum . l —30

Wmmplnnum lizihmshlmmtm . 1(’0ntigramnn—lu

Il)e(-igramm—öu
qua Amygdalarum amararum. 10 Gram -41

100 „ —80

— — (liluta 100 „ — 15

— Calcariae 100 — 5

500 „ —%

carbolisata (3%) 100 „, — 15

hamomillac 100 — 20

— — anisata 100 „ — 20

— chlorata. 100 „ — 50

Cinnamomi . 100 „ — 20

destilataegnasanankanrt wenn100 „ — 5

veroränet, nicht in Anrechmng00 —52
gebracht werden.) 1 “

 Florum Anrantü 10 — 5

Vocniculi 100 —·20
— Iloelissae 100 — 20
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—

M.Pf.M. IN- PLN, PTIN,-„ DI. Pt.

Aqua Menthae crispac. 100 (rami— •0
—1 — Diheritue 100 „ — 20

— Opii 10 „ —

—Ü Petroselini. 100 — 20

— Picis 100 „ — 20

— DPlumbi 100 „, —. 10

— Rosac 100 — 20

— Rubi Jdaci. 100 — 2„

 Salkiae 100 — 120

— Sambuci. 100 — 20

— liliae 100 — 20

— Falerianac 100 — 20

Adqune medicamentosae Handemachert 100 — 60

Arac . 10.. —l()

Argentum soliatum 3 Blatt — 5

— nitrium (eryst. et. E Deeigramm— 5

1 Gramm— 0
— — cum kalio nitrito „ — 15

Aga foctilda subt. pulv 10 — 5

Atropinum salichlicum .Gentigramm — 10

IDecigramm —0
— Sulfuricum 1Centigramm — 5

Auro-Natrium ehloratum 1 .. — 5

Aurum fsoliatum I1 Blatt. — 10

Ballanmm Copairac 10 Gramm 20

100 „ 1 50

500 „ 5—

Nucista 10 „ 40

— Perriamm •-o — 650

Tomtanm ., 10 „ — 930

Benzinum Petrolei 100 „, — 830

Benzoöß (Sumatra)ctgross.mon. hulr. 10 — 20
Bismutum salicylicum hasicum l — 20

— subnitricum 1 — 10

— valorianicum 1 — 20
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M. Pf.N. N- Pf.IN. CN- PTIN. Irl.

Bolus alba pul. 100 üram —

Liorad et suht. pulv. 10 „ —. 5
Uramum für jelde Onant. bis #unl. l.. —20

l(),, —80 1
100 360 « «

lknlldusscsilliuscom-.(st.,(.s;I-.nwl.1nth.l» — 5

— Suht. pulv. 10 — 15

„(neno irita sinc olco ([(coigun) 10 —.5
’alearia chloratu 100 — 20

— usta 100 20

(nleinm carbon. prnceip. Cee. I’ 11 irm. 10 –5
alcinm chloratum lurissimum siceum 10 5

hrpophosphoruasum 10 30
hosphoricum 10 20
 cruckum 100 — 20

 aulfuricum ustum. 100 — 10

(aumphora 10 — 4 «

— tril. 10 15 »

(’-Intlt-n·i(lespulv» lu —70
(’-Is·lml«ignilitslwmt.ns. 10 — 5 »

(’-u·lmn(1nmStill·tss«al.uns 10 — 10 %

(larragern conc. 100 — 50 1

(vurpohhyli 10 10
— pulv.. 10 In n

Castorenm Canadense eopt. hulr. 1 0
„Calechu subt. pulr 10 — 10
(Vlera alba 10 — 115

— flava .. 10 10

100 1 —

Ceralum BNesinac l'ini 10 10

(lerussa pulr. 10 „ — 5

Cetaceum 10 — 2

(Fharla nitrala. 400 U Lim. — 5

Ceosinosn loo0 Ucim. 5

1.
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NM.DN IIIM TTHNNN- PKI. P#
Uharta sinapisata 1 Blatt—10

10 „ — 80

Chininum bisulfuricum 1 uram 30
— ferro-citrieum 1 — 15

— hy(lrochloricum 1 „ — 30

m 270
100 22—

— Sulluricum l , —25

10 „ 2.

100 17—

— lannicum 1 — 15

— Vvulerianium 1 — 50

hinioidinum l — 5

« 10 — 4

Uhinolinmn pPurissimum. l ---l()
— tartaricum l 10

Chloralum hydratum. l — 5 l

10 30

Chloraformimnm 10 15
100 1 —

Chrysarobim 1 20
Cinchoninum sulluricum 1 „ 5 !

(ocninum hi#lrochlorirum 1 Decier. 40
!1 Graml 83

Coccionella xubt. pulv. l.. -5
Codeinum i Deeigr. 40
Coffeinum 1 „ — 5

Collodium 10 Gramm l
100. — 60

— cantharidatum !10 „, — 40

— clastieum. 10 „ ——

Colophonium 100 — 20

— Dulvy. 10 „ — 5

 (ounchat pracharatne 10 — 5
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ELIIEIIIIIIIIIII
Coniinim ! Troplen 10 pl. 1 Decigr. 260 "

 („Oortes Cuscarilluc gr. moldl. pulv. 10 Grammm 5

— — subt. pulv. 10 „ — 10 1

Chinnegr. m. Dulv. (scc.Pharnm.) —0 "
— Subt. pulv. 1 — 30 " D

 Calisarac gr. m. puly.10 — 4 "

— — — Siubt. pulv.. 10 — 10 6 3

(üinnamomihinens.c.tgr.m.. — 5 % l
—-— — — subt. pulv. 10 — 10 I

Condurango conc. 10 — 50

Franguluc ----... 100,, — 30

lructus Aurantii c. et gr. m. p. 10 – 10

— — Subt. Dulv. 10 — 15 " «

Citt«iconc.erkannij10 —1() I
Granati conc. et gr. m. p. 10 — 10

— — rad. conc. et gr. m. p. 10 15

Alrzerei. .... tun 50

Quercus Conc. ct gr. mod. p.4 — 20

— Saubht. puly. 10 — 5

(irocus l 10
xubi. pulv. l — 50

(ubebac subt. pulv.. 10 — 10

(luprum accticum. 10 10
aluminnlum. 10 15

oxycdatum 10 — 630

Sulluricum 10 — 5

—- crudum 100 — 25

I)vrocl Sarsalzat- !Z in 8 lagen. (Uivis.500 5 —
combos. Jortius «

Inst-actSin·sitj)ur.l·« l«».l,»»· J.
compos. mitius Im d lagen. divis. 2500 350

Electuarium e Senna 10 10
Lligxir amarum. .... 10 — 30

— Aurantiorum conwmositum. 10 — 30

c Succo Liquiritiue 10 — 20

100 120
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1889 1890 1891 1892 189#

NM. Tf.MI. N, PINM, TN. DT/. L#l.
Emplastrum ad fonticulos. 10 Granmi — 10

— — —I esxtensum.00 ctmw— 10

Emplastrumadlacsivum. . 10Gramm—15
— — extensum 100 UQci.

« 1000 —60

—- — Anglicum 50 „ — 20

— u#romaticeum 10 Gramm — 530

— Belladonnac. . 10 — 20

— Cantharidum ordinarium 10 — 30

— — perpetuun 10 — 860

— Cerussac. 10 — 10

— Tonii 10 — 20

— soetidum. 10 —20

— Tuscum 10.. —0

100 „ — 70

– — Camphoratum. 10 „ — 15

— IIFdrarg#ri. 110 . — 25P

— Hvoscrami 10 — 20

— Lithargyri 10 — 10

— — Compositum 10 — 1

— —I molle 10 —

Meliloti 10 — 2

— Minii rubrum 10 — 5

 opiatiun. L — 10

ONvcroccum. 10 —10
Pieis irritans 10 —

*. Sabonatum 10 „ — 15

Luphorbium subt. pulk. .10 „ — 1

sberechnen - dreiVier-
lxtracta siccu stheilen des Preises der betr.

nicht trockenen Extracte.

L #trackum Absinthü 1 — 15

Aconiti 1 — 20

— KNbüös 1 — 5

— Auramü ortieis l — 15

— Belladonnac 1 — 20

10 120
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1880 1890 1891 1892 13

M. Pf.A I IM T.NPTN. PLIN. Pl.
Lxtractum Calami ! (ram —15 T

— Cammabis Indica l —«10

—- Cittstluibenuljcti l —5

— Carnis Lichig (conl. S. 10! — 9

— Cascarac sagradlac Kuillmmd — 25

— Cascarillae 1 — 15

Centaurii. l — 10

— Chamomillac 1 — 20

Chinac aquosum 1 — 30

— — Spirituosum 1 — 0

— Cinac l -30

—coloc»mtln(lis .l — 30

— — composituuwu — 30

Colombo l — 30

Conü l —20

ln l20
Cubebarum l — 50

— Digitalis l —-2()

10 120
— Dulcamarae 1 — 5

— Fabac Calabaricae 1 Deceigr.— 10

Ferri pomatum. 1 Grame
— l'ilicis. 1 — 10

10 3—

— Gentianac. l —5

-— Graminis l — 5

— Gratioluc 1 — 120

Helenii ....l — 15

Irdrastis Canadens. Nuid. — 25

Ioscrami l — 20

10 120

— I.actucac virosue l —2«

10 120

I. uiritinc Radicis. "1 — 5
— Malti (conl. S. 11.)).10 — 5

— kserratum (conl. 8.11) — 65



1889 1800 1891 1892 18½3

M.f.T- I D.IM- PfI.T.
Extruclum Millelolii. 1 UCramm—

— Mrrhne 1 „ —1

— Opii. .. 1 „ — 50 D4

— Pulsatillac 1 — 20

— Quassiace. 1 — ½% T

— Ratunhine l — 20

— Rhei 1 — 20

— Conositum 1 „ —20

Sabinac 1 — 120

Scillac. l —15

Sccalis cornuti 1 —10
— Scnheguc l — 30

Stramonlü. l —-2()
sitzt-hin (d1)ntluukum) l Deut-hinan — 5
Strrohni aquosum. 1 Gramm 1/0
Turaxaci. 1 „ — 5

Trisolü fibrini 1 — 5

— Valerianae l »So

Fel Tauri inspissalum 1 – 5

Verre-Jatrium Mrophosploricum 10 — 90

Ferrum carbonicum saccharatum 10 15
chloralum. · m ——2(I

—--ritt-kamunanoniutum l — 5

— — OfyF-datum. . l — 5

— eoldat. rec. par f. jede Quantität

bis zu 1 gr. incl. l — 20

— Saccharatum 1 10

— lacticum 10 20

oxydatum fuscum 10
— — Sacch. Solubilc 10 — 15

Plioxphoricum (oxxdulat.) 10 —½
pulveratum 10 — 10
pxropliosph. c. Ainion. eitri. 10 — 10

reductum 10 — 30

— Soösduichloratum 10 — 10
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1889 1890 1891 1892 1893

NM.Pf. I ILI M. Df.M. Pf.M. DN, P.
Perrum sulfuricum 10 Gramm— 5

crulim. 100 — 110

500 — 20

— — ONFdat. ammoniat. 10 —

— siceum 10 — 10

Flores Arnicae conc. et gr. m. p. 10 — 10

100 — 60

Chamaomillac 10 — 5
100 — 40

500 2 —

– „Conéc. uC. Lr. m. p. 10 — 10

— Hiom. C. ClI #r. m. b. 10 10

Cinae . 10 — 5

— Subt. pulv. 10 — 110

Koso conc. L —0

— Subt. pulv. 10 —

Lavandulae cone. 10 — 5

Jlalvar conc. . 10 — 10

— anrborene conc. 10 — 10

— Millefolii conc. ct gr. m. h.# 10 5

Rhocados conc. . 10 — 15 1

Rosac conc. 10 — 10

Sambuei .... 10 — 5

— „Conc. et. gr. m. P.. 10 10

Tiliac conc. . 10 10

Verbasch ·.... 10 — 15

— — conc. et gr. m. p.. L — 20

T’olin Allhacac conc. et gr. m. p. 10 - 5

Aurantii conc... .. . . . 10 –10 i ,

Belladonnae conc. et gr. m. pP. / 10 — 10
Coca cone. 10 — 20 J1 D
 — iäubt. pulv. (0 – 30

— Digitalis ronc. ct gr. m. P. 10 — 10

— — zaubt. nllr. 0 — 15

 Farlarae conc. 10 — 5 l

—-.I:ilw-:mtlivom-. 10 — 160

l
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ELIEIEIIILIIIII I.
Folia Juglandis conc. . 10 Gramm 5

— NMalvae conc. et gr. m. p. 10 — 5

— lelissac conc. et gr. m. p. 10

— Nonthac erisp. e. et gr. m. bä — ½

— Diperit. c. et gr. m. blo — 10

— JNicotinnac cone. . 10 „ —

— Sakviac conec. et gr. m. p. !10 „ —1

— Zubt. pulv. 10 515

— Sennne alexandr. c. et gr. m. P. 10 — 15

— Sennac alexandr. subt. pulv. 10 —

- — Vinevelly c. ct gr. m. P. 10 10

— — —-sul)t..1iulv. 10 15

— — Stiritu extracta cone. 1°u —|½

Stramonü conc. ect gr. m. D. 10 — 10

— Sguht. pulv. 10 — 15

 Pril#lii fbrini conc. et gr. m. P. 1 — 5

Uvne Urxsi cone. et gr. m. p. 10 — 5

Frneiuns Anisi et gr. m. P. 10 — 5

— — zuht. pulv. .10 —1

— Sstollati ct gr. m. P.. 10 — 1

Aurantii immaturi et gr. m. P. 10 — 5

(annabis %½ 20

apsici conc. et gr. m. pulyv. — 20

— Suht. pulv. 10 225

 (Cluarlamomi pulv. 10 — 6

Curvi et gr. m. pD. 10 —

— — Subt. pulr. 10 — 10

 ('eloeynthidis c. et gr. m. b 10 —

(’oriandri ct gr. m. p. 10 — 5

— Faoeniculi et gr. m. p. 10 — 5

— — Subt. pulv. 10 — 1

— uniperi et gr. m. p. 100 — 20

 auri gr. m. . 10 — 5

Ay#till . . 10 — 5

— Dapaveris immaturi conc. 10 — 5

— Petrosclini et gr. m. pulvyv. 10 — 5

— Huhellandrii ct gr. m. P. 10 — 5
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1880 1890 1891 1892 1803

A. PIN. Il. l Pf-! HMUHZ -
I’nnans Chirurgorum. . l()(i1-imnn—t-·p

—I.-n«i(-iscon(s-.otgtnnr.ji 10 — 15

— — Subt. Dulw. 10 — 20

Galbanum subt. pul. 10 20
C(iclatina albissima 10 — 15

—- Lichenis Island. vacch. sicca..0) — 4

Glandulac Lupuli. 10 —20
V„ilrcerinum . 100 — 60

Tiossypium depuratum #cond. 11). —
(mmi Arabicum suht. ½ 10 30
Gutti subt. pulxv. ..· 10 — 30

TIIerba Absinthür conc. ct gr. m. p. 10 — 5

— Cannabis ludicacc. et gr. m. p. 10 — 10

— Carcui benedicti e. et gr. m. p. l10 — 5

— Centauri conc. ct gr. m. Vb.0 —5ê

— Conii conc. et gr. m. P. 10 1

— (lsaleopsidis conc. et gr. m. MW19 — 5

— Gratiolae conc. cet gr. m p. —10

— Hyoscyami conc. et gr. m. p. 10 — 10

— Lobeliac conc. et gr. m. V. — 10

—-Dlajorannge conc. et gr. m. p. 10 — 10

— — subt. pulv. 10 — 15

— Ileliloti conc. et gr. m p. 10 — 5

—Mille folii conc. 10 — 5

— Serpylli conc. 10 — 5

— Thymi conc. 10 — 5

— Violae tricoloris Cone. 10 „ — 5

Hirudines jeies Stück!—530
IIrdrargyrum (depuratun) 1!0 GCram—½’½

— bichloratum corrosiv. 1 — 5

10 —30

100 1860
— büoclatum . l — 20

— chloratum mite. prach. l —-5

— — Fah.par. l ., — 5

— yanntum. 1 „ — 10
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 . PH/I N. T- Pf.M. PII N. pf.
IIrdrarrrum jodlaattm ! Wraum —15

— nitricum oxydulatum. 1 — 5

— oxydatum. . . .. l — 5

— — via hunm. Par. 1 — H

— praccipitatum albumi. 1 „, — 5

– Sulfuratum nigrum l — 5

— ruhrum l — 5

dulluricum neutrale 10 — 15

Ilvdrogenium peroxvydatum (10%) 100 — 160

Infusum Sennac compositum 10 10
TJodoforminm et Subt. puly. l — 115

Jodolum 1 0

Jodum I — 15

Kairinum ½*- ,1 –%
Kali causticum lusum 10 —5
Kalinm aceticum 10 — 115

— bicarbonieum. 1½ — 5

— beiehromieum (erullum) 10 — 5

1% — 50

— Iromatum et subt. pulr. 10 15
— carhonieum 10 10

100 —5

— — cruckum 100 20

— lclhloricum et subt. pulv. 100 — 60

— sollatum 10 1

nitricum «··, 10 — 5

— — huilx. gr. (pr. uxu veter.)] 100 — 120

5% „ 50

permanganicum. . 10 — 10

 abulluratum (ad halncum) 100. — 1%
— vaulluricmm Suht. pulr. 10 — 1

— —ven. pulr. (pr. usu rater.)t0 — 20

500 §0

— tartaricum .. 10 15

— — auht. pulr. L — 20

Kamala 10 –— 30
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1889 EIILII 1892 1893

M.f. .- PI M. PH IDFN, Pf.
Keralimm !1 üCam
Kreosotum l — 5

Luctucarium l —20
Linniniusiii . 10 — 15

Lianolinum albissimum 10 15 l

Lichen Elandicus conc. H100 „ — 30

— ah amaritic .00 l--

liimm Cunjaci couc. 10 — 5 .

COunssiac conc. 10 — 5 1

— Subt. pulr. 10 —14

Sussalras conc. *- 10 — 5 1

Trinimenlum ammoninto camphorat. 1/0 10 3
— unmmoniatum. . 1/0 — 6%

— Sabonato-ammoniatum 100 – 60 "%

— Pamphorutummn — 10 «

— — — lid. 10 — 10

— terebinthinntum 10 – 1 3

L quor Alumini# acctici. 100 — Go

 Ammiohü acetici 10 — 5

— anisutus 10 —160

— Ammonü caustici 10 — 5

100 –8% „

— — Succinici L 10 «

l·"u«1·iuceti(«i. m ——Iu D
- — alhuminati 10 — 10 ·

— -—ux»n-lslontti , 10 — 10 "

— —Scsduichlorati 1 — lo

100 — 60 «

— — Sulfimici oky(dali 10 — 10

100 — s0

— Kuli caustici 10 —

Kulii acctici 10 — 1/

— arsenicosi 10 — 20

100 — 10

Coearhonici 10 — 5
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NM.. N P|N. PI. M. Prl. Dt.
Liquor Kalii silicici 100 GCram — 260

— Natri caustici 10 — 5

— JNatrü silicici 100 — 20

— PDPlumbi subacctici 10 — 5

« 100 — 30

500 1 ---

— Stibii ehlorati 10 — 5

lithargyrum subt. pulv. 100 —120
Lithimm benzoicum 1 — 5

— carbonicum. 1 — 5

— Salicrlieum l — 5

Lycopodium. 10 — 15

Aagnesia ustu 10 — 15

Magnesium carbonicum subt. pulv. 10 — 5
—. citricum eltervescens 16 „ — 20

100 „ 160

500 6—
— sulsuricum. 100 — 10

— — Siccuni. 10 „ — 5

Alanganum sulfuricum 10 —1
MNanna camulata 10 — 25

communis . 10 — 15

Alassa Dilularum Valctti 10 — 50

Alcl (nostras) 100 — 60

— depuratum 10 — 10

— rosatum 10 — 10

Minium ... 100 — 20 D

Aixtura olcoso-balsamica 10 — 15 .

— Saulfurica acidn 10 — 10

 pFulneraria acidn. 100 — 9

Aollinum 10 — 15 I

Morpliimnn..... lDecigr.-20
— y-drochloricum 1 — 10

— lacticum l —20 l

— sulfuricum 1 „ — 10

Aloschus !1 Cemigr.—
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1889 1890 1891 1892 1893

M. P. IN. I. NM. TIINA. 'Pi. A. ptM us
Alucilago Gummi Arabici . ll)(jt«annn—15

100. I-
Uutlt.1subt1)u1x.. . l().. --2-«)
thlttalmmnlnsublnnnttnn ulbum . 100 — 20

— Alkohol. depuramm 10 —15

Naphtolum # reerystallisatum 410 — 0
Natrium acetiem 10 — 5

— bpenzoicum es cid. artil.har.4 — 25

— Hicarbonicun pulv. . 10 — 5

— — TVen. pulv. (pr. us. vet.) — 20

— Doeomatum et subt. pullr.10 — 20

— Carboniimm 100 —0

— — crudum . . 8100 —

— — Siccum 1 —10

 echlorntum purum bulr.00 — 30

— — ven. pulw.(pr.us.vet.)0 — 5

500 — 125

— chiloricum et subt. pulr.0 — 15

— hypopliospliorosum .10 — 30

— odatum. 10 120 i
——njt1icumetg1m.p· . 10 — 5 1

— Pohosphoricum 10 — 5 I

— pyrophosphoricum ferratum 10 — 0

— Salicylicum .1 — 60

100 5.—
500 20 —

— sulsuricum . .. 100 — 15

— — ven. pulv. Or.uus.vet) 100 — 10

— — Siccum. 00 —. 40

— thiosulfuricum ven. pier.

(pr. us. vet.). 100 —2

Oleum Amygdalarum 10 —1
— mnnimale erudum 10 —1

— Aniss , l,, —10

munmtlslmum .1l)(scigrmnm—25
1 Tropfken—10



1889 1800 1801 1802 1803

AM. N. IN. TLISN- .I-N. 1
Olcum Bergamottar !1 (vumm 10 "

— Cacao L — 1 1

— ('ajeputi 10 — 60 -%

— ('ulami . l —5

camphorutum 10 —1 1
canthuriutum 10 —. 0 «

(arri ....· l — 10 "

Uarvrophrliorum (allun rectil.) !1. — 5 -

Chamonillae aethereum becigramm — 30

1 Tronsen15
— ('inamomi ((assinec) I! (iumm 5

Citri. l —I()

—(’s()cos l« —- 5

Crotonis . l — 5

Ileucalpti globuli 10 60
— Faooniculi l — 5

IIyoscyami. ... L — 15

ecoris Aselli Huv. et rubr.. 100 — 25
500 1

vap. par.
(T’hurm. german.) — 335

500 1 10

Inniperi .... l -—l()

— --n-«.(pr.ns.nst.) 10 — 15

— empreumnt.(OI.Cnd.) — 5

I. auri 100 — 0

Lavandulae 1 — 0

ligni Ssantalini (citrin.). l — 25
l.ini 100 — 25

Macidis. l.. -—1n «

Month-tepijnsritaus. ll)(-(·ik-srinnm— 5
!1 Tropten! 5

— drloistuc 10 0raum —0
Olivarum 10 — 10 1

100 — 60 1

— commne 100 —4



1889 18900 1891 1892 1803

M.Df... P.N. PIN-PTIN. Il.
Oleum Dapareris 100 (raum —40

—. Detrac Italic. 10 — 110

 Detraselini. l -—:-3(l
—l)inisill"tssll"is. L — 1330

Rapae 100 — 80

Ricini 10. — 5

liosn#e# 1 Deeigrauim — 0

1 Trobsen—20
dosmarini ! (ramm 5

Sinapis l —:-lt)
"l’(-nsliinlllin-us. 100 —25

500 1

— r(-(:lili(-.«tl.stns 10 5

— T’hrmi l —

— Valerinnae l -·-.;»

nssiunssnlmpulv. l —2«
nynwl.-l(,-t«u.·.-.·iins. ltl --—l»

Scillar L — 15 I

sitnpltsx ltl lu «

Punissnnylnkrnsrottslquasi-:
cfr. S. 12 incl. Grundtage für je 10 bosen — 5

'araffinum liquidum I00 Gramm — 56

500 2 —

Solitlmn 160 — 90

500 2

I’inraldeh##hm (altsolntum)] 10 – «

l«-ssl-I(in-n--nmstilitpullx 10 1
I’epsinum 1 — 15

I’ercha lamellata ... 10 — 0

Lhosphorns in jeder (Onant. bis zu indll. 1. —

I’hrsostigmimm Saliclicum !1 Centior.–25 I
« xulfurieum 1 30 "

liilerarpbimm hydrerhloriemm. l .. — L I

llltsriglz —lill



1889 1890 1891 1892 1893

M.Pf. .N- PIN- TNPTI. Dpf.
Pilnlac aloöticac ferratae 10 Stück %

100 — 80

— Ferri carbonici. 10 —5

100 120

— Jalapag 10 — 20

100 1 50

Pix liquida 100 Gramm — 20
Placenta Seminis lim zuls 100 „ — 20

llumbum aceticum 10 — 5

— — erud. pulv. (pr. us.vet.) 100 — 125

— jodatum l —lö

Podophyllinum l — 20
Pulpa Tamarindorum eruda 100 — 20 "

— — depurata 100 — 60

Lnlvis aörophorus 10 „ —½
— — Anglieus. 1 Dos —

10 — 60

— — laxans 1 — 20

10 „ 1 50

— aromaticus 10 Graum—

— gummosus 10 — 3060

— lpecacuanhae opiatus l — 5 "

 lägquiritiac compositus 10 — 1 :
— Magnesiac cum Rheo. 10 — 20

salicylicus eum Talco. 100 — 550

Radix Althacac conc. ct gr. m. b.0 —

— — Sabt. pulv. 10 — 10

— Angelicac con. et gr. m. D.. 10 — 5

— Arnicac conec. et gr. m. b. 10 — 5

Asari conc. et gr. m. D 10 — 5
— Bardangc conc. . 10 — 5

—MBeaelladomac conc. et gr. m. p. 10 5

— — subt. pulllbv. — 1

 Cüarlinae conc. et gr. m. D.0 — 3

— Colombo conc. et gr. m. D. 10 — 10

— — Sudbt. pulv. 10 15
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1889 1890 1891 1892 1893

M. P. M IrLINAI. * Il. IPIN. TN. #pt.
Radis Gentianae conc. et gr. m. D.00 Gramm—.

— — subt. pulv. L — 5

— Holenü conc. ct gr. m. p. 100 „ — 0

— — Saubt. Dulv. 10 „ — 5 # T

— lhecacuanhae C. et gr. m. p. 1 „ — 10 i

1½1N„0„ ! l
— — subt. pulv.. 1 „ — 15 )

10 „ 1.—

— Hecvistici conc. 10 — 5

— Leiquiritiae (glabrac)c. euer. m.p 10 „ — 5
— —mundatae c. et gr. m. p. 10 — 5

— — — subt. pulv. 10 „ —

— OOnocnidis conc. 10 — 98

— Dimnpinellac conc. ct gr. m.p. 10 „ — 5

— Ratanhiae conc. et gr. m. V!l „ — 10 "

— Rhei conc. et gr. m. b. 10 „ — 40 6

— — Subt. pulv. 10 „ — 50 «

— Saponariac conc. 10 — 5

— Sarsaparillac conc. 10 „ —120 I

100 „ 1 50

500 „ 6— # T
— Senegae conc. et gr. m. 7.4% — 25

— Valerianae conc. et gr. m. b..0 „ — 9

— subt. pulv. 10 — 10

Resina Guajaci subt. pulv. 10 „ — 25 "

— Jalapae 1 — 20

— Pini 100 „ — 15

Resorcinum . 1 „ —

Lhizoma Calami conc. et.gr. m. D. 0 „ — 3 D

— — Subt. pulv. 10 „ — 5

— Pfiieis subt. pulv. 10 — 25 Ü

— Galangac conc. et gr. m. b1 — 5 3
— — Subt. pulv. 10 — 10

— Graminis conc. 100 — 20 D

— Imperatoriae C. ct gr. m. D. —0

— Ticllis conc. et gr. m. p. 10 —5 3

— — subt. pulv.. 10 — 10
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1880 1890 1891 1892 1893

N. IN. IM. PIN IfNN- PLIN. P.
Rhizoma Tormentillac c. et gr. m. p.100 Gramm 13 « «" s

—Veratriconcetgtxmn10,, — 5

— — subt. Dulv. 10 „ — 10

— acdoariac conc. et gr. m. V.10 „ — 5

— Feingiberis conc. ct gr. m. HHlI „ — 5

— — subt. pulv. 10 „ — 10

Rotulae Menthae piperitac 10 „ — 10

Rum 10 — 10

Saccharum subt. pulv. 10 — 5
— Lactis subt. pulv. 10 „ —10

Saccharinum . l, — 40

Sal Carolinum lactitium. eryst. 100 „ — 00 n!

— — — Dulw. (Ph. tenv, 100 „, — 50
Santoninum 1 — 10

Sapo domcsticus zubt. pulv. 10 „ —%
— jalahinus 1 „ –1

— kalinus H100 „ — 40 D

— — vVenalis (Sabo viridis)s00 „ —

— meldicatus subt. 10 „ — 15 —

Scbum ovilc 10 — 5 1

Sccalc cornutum 10 „ — 15 1
— — Subt. pulv. Keth entr. 10 „ —4 .

Semen Colchici gr. m. D. 10 „ — 5

— Cxdoniaec . 10 —0 »

— Facnugracci gr. m. . 100 „, —0
— TLini .· 100, —20

— — zr. m. pulv. 100 „, — 130

— Ilyristicae. 10 „ —0 «

—I’apmem. 1()(),, — 3
— Qucercus tostum pulv.. 100 — 20

— Sinapis gr. m. pulv. 100 „, — 30
— Strpychni gr. m. D. 10 „, — 5 -

— —1)ulv.subt. m» —10 l
serumLiurthaluminatum. 500 — 0 .

Species aromaticae 100 „, —70Q

— emollientes 100 — 60 6
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1889 1890 1891 1892 1893

NM.f. . TTN.D.II NM. PII, T-.
Specries lakantes (St. (lerman) !10 Gramm5 1 #

— lignorum 100 „ — 40

500 „ 110 «

— peoctorales ·· 100 „ — 60

— — cuni fruclibus 100 — 660

Spiritus 0,830 —0,834 pd. spec. 100 „ — 25 .
1 Liter 11—

— ab#solutus 100 Gramim 50

500 — 1

— gethereus 10 „ — 5

— Ziectheris chlorati 10 „ — 20

— — hitrosi 10 „ 20 |

— Angelicac compositus 10 „ —10

— aromaticus 10 „, — 10 »

— camphoratus .10 — 5 "

— Cochleariae 170 —

— (oloniensis .... 10 —

— (llutus 0,892-0.896 pd. spec. 100 — 20

— Formicarum 10 — 5

— Juniperi 10 „ — 5

— Lavandulae . 10 „ — 5

— MMielissac composilus 10 —

— Aenthac Piperitac 10 „ — 10

— Rosiarini 10 — 5

— Saponatus 100 – 5P0 n

500 „ 2 f
—sct«1))-·lli 10 „ — 5

— Sinnpis 10 „, — 10

— Vini Cognac. 10 — 15

Shongiac ccratae s – 15

10 11— "

— compressac l — 20 D

10 150

Stibium sulfuratum aurantiacum. 10 — 20

- — ning(-nul.gr.m.p.100 — 80

—4 — — — lacvigat.0 — 10
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1889 1890 1891 1892 1893

M.Df.1. P M. PHIN. PII. . Pt.
Stipites Dulcamarac conc. 100 Cram — 20

Strychninum nitricum 1 Decigr.— %
1 Graumm 00

Strrax liquidus ernd. pro us. vet. 10 „ — 10

— — ((Oepur.) 10 — 20

Snccus citri 10 „ — 10

— Juniperi inspissatus 10 — 10

100 — 50

— Legquiritiunc .. 100 — 80 b

— — subt.1)ulv.. 10 — 120

— — depuratus 10 — 30

— — — Subt. pulv. 1 — 5

10 —30

— TLigquiritae depuratus tabula- %
tus sine vel cum Ammonio 1
chlorato 10 — r

100 120 1
500 4 i

Suliur depuratum 10 — 5 "

— praecipitatum 10 — 10

— Sublimatum et Dulw. 100 — 15

Summitates Sabinac conc. et gr. m.w.,10 „ — 5

Srrupus Althacae 10 „ —

100 — 50

— Anygdalarum. 10 .. — 10

— Aurantii Corticis. 10 „ — 10
— — Florum 10 — 5

100 „ — 50

— Balsami Peruviam 10 — 110

— Cerasorum. 10 „, — 10

— Cinnamomi 10 „ — 10

— Ferri jodaitii 10 — 20

— — oydati solubilis 10 „ — 10

— GEummosus 10 — 10

— Igpecacuanhae 10 „ —

— Liaquiritiae 10 — 10
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1889 1890 1891 1892 1893

NM.Pt.N P/N- „PfN. r. -e.
Frupus Mamae 1!10 Gram 10 «

— Menthag 10 „ — 10

— Opiatus 10 „, —10

— Papaveris ... 10,. —l0 »

—-Rliamnicatltitrticau· 10 „ —. I

— Hhei 10 „ —10

— Rubi ldaci= 10 „ — 5

100 „ — 50

— Senegae 10 „, — 10

— Sennn 10 „ — #

— Simplex 10 „ — 5

100 — 50

Talcum subt. pulv. 100 — 15
Tartarus boragats. 10 — 120

— depuratus gr. m. pulv. 10 —10

— — subt. pulv. 10 — 15

— ferratus in globulis et pulv. 100 — 80

— — in camillis 10 — 40

— natronatus gr. m. pulv. 10 — 10

— — Subt. puln. 10 — 15

— Sstribiatus subt. pulv. 10 „ — 20 E

Terebinthina (Veneta) 10 „ — D

- — 60 "

Thallinum sulfuricum 1 — 50

— tartaricum 1 — 50

Thymolum l —20
Tinctura Absinthii 10 — 10

— Aaoconiti. 10 „ — 15

— Aloes . 1()., —10 ;

— — (CFompositn 10 — 10

— mmara 10 — 10

— Arnicaen. 10 „ — 0

— aromatica 10 „ — 10

— — acide. 10 „ — 10

— A89e toetidae 10 „, — 10

— Aurantü 10 —
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1889 1890 1891 1892 1893

A.#. P M. PN- Pf.)M. PLI,. P l.
Tinclura Belladomme 10 GCram —H

— Benzoös 10 „ — 10

— Calami 10 „ —

— Cannabis Indicac 1 „ — 5

— Cantharidum 10 „ — 20

 Capsici 10 „ — 1

— Cascarillae 10 —U

 Caeastorei 1 „ — 5

— Catechu 10 „ —

— Chinae . 10 „ — 5

— — Composita 10 „ — 15

— C0hinioidini 10 „ — 10

— Ceinnamomi 10 „ — 10

— Colchiiieee0 „ — 15

— Coloc#ynthidis 10 „ — 15

— Crei 1 „ — 5

— Coupri acctici Rademacheri 10 „ —

— Digitalis . 10 — 15

— — aetherea 10 — 15

— lerri acetici aetherca 10 —

— — — Rademacheri 10 — 10

— — cllorati getherca 10 „ — 5

— — pomata 10 „ —

— liallaum 10 „ —4

— Golsemü tsembervirentis 10 — 20

— Gerntianae 10 „ — 10

— Guajaci 10 —

 Hollebori viridis 10 „ —15

— Ioecacuanhae 10 „ — 16

— Jodi 10 „ — 30

— (ecolorata 10 „ — 0

— Haebcliac 10 „ — 10

— Naoschi 1 „ — 25

— Märrha 10 „, — 1

— Opii benzoicu 10 — 5

— — erocata 10 „ — 60

— — Ssimplrer10 — 50
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1 1890 189s 1892 1893

NM. DlI.. . TM. P1 Pf.. Wkl
Tinrtura Pimpinellae 10 Gramm] — 10

— Hatanhiac . 10 „ — 10

— Rhei aquoss. .. l0 —1U

—- —vjnosa. 10 — 115

— Sasillae 10 , — 10

— Sccalis cornuti 10 — 15

— Spilanthis composita 10 — 13
— Stramonii 10 15 1

— Strychni. 10 „ — 15 D

— Valerianae. . 10 „ 10

— — actherea 10 „ — 15

— Veratri 10 „ — 15 F

—Zingiberis 10 „ — 10

Tingacantha subt. pulr. 1 „ — 5 I

Trochisci Ibecacusnhne 10 Stück— 20 4 "
— Jatrü bicarboniei 10 — 20

— GBantonini 10 „ — 30

Tubera Jalapac subt. pul. 10 Gamm U

100 „ 1.

— Salep subt. pulw. 10 „ — 20

nguentun acre 10 25
100 1160
5000. 6

—. basilicum 10 „ —,1

— (antharium 0 „ — 40

— — (Pharm.Württ.) 10 — 25

100 160
— cereum 10 „, — 15

— Cerussac H0 „ — 10

— — Camphoratim# — 10

— (liachlon 10 — 10

— flavum 10 — 10

100 — 60

— Glycerini . 10 — 10

— IHydrargyri alhum 10 — 15

— — cinereum 10 — 20 I

— — rubrum 10 „, — 15 "„ 1
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A. Pf.N. PTIM, DfM. Pf.M. PIIN. Dtf.
Unguentum Lalii jodati 10 Graum J.

— leniens 10 „ — 15

— ophtalmicum compositun 10 „ — 20

— owgenatnm .. 10., — 15

— Paraffini (Pharm. 2 10 — 10
— Plumbi 10 — 10

100 , — 60

— Rosmarinicomposjttnn. 10 „ —20

— Sabinae 10 „, — 10

— Tartari stibiati 10 — 20

— Terebinthinae 10 — 10

100 — 60

— — composituni 10 — 10

100 „ — 60

— Zinci 10 — 10

Vanilla saccharata 10 „ — 50

Veratrinum 1 „ —80
Vinmn efsfervescens Cermantenum 11 Fklasche 59— .

1½ * 3

— Camphoratum. 10 Graum—
— Chinae 10 — 5

6 100 „, 1

— Colchici 10 „ — 20

— Iopecacuanhac 10 „ — 20

— Pepsin: .. 10 „ — 15

— Stibiatum 10 — 10

— TKerense 100 „ —60

500 „ 2 50

Zincum aceticum 10 — 10

— chloratum 10 „ — 10

— oxydatum . . 10, — 15

— — crudum. 10 „, — 5

— Sulfocarbolicum 1 „ — 5

— Sulfuriem 10 — 5

— valerianieum. 1 — 15



II.

Taxe der homöopathischen Argpneimittel.

I’l.
1. Muttertinkturen.

N. Essenzen aus gleichen Theilen aus-

Lohressten frischen Saftes und
Weingeistes zusammengesetzt. I Dis 30 Troplen 1.

31 bis 100 Troplen oder
5 ram ½0

de weitere 100'Tropfen
oder 5 Gram 15

B. Tineimien aus 1 Theil trockener

Arzneisubstanz und 10 Theilen

Weingeistes bercitet I bis 30 Tropfen 15
31 bis 100 PFropfen oder

5 Gram 20

jole weitere 100 ’Troplen
oder 5 Gramm. L

2. Verdünnungen.
A. Ait Weingeist bereitet von derel. I! bis :30 Tropfen 15

bis 30. Verllünnung l Isthis100«l’s«0pl"(-nmit-r
5 Gram 20

jede weitere 100 Tropsen
oller 5 (namm , In

li.Sti·(sttkiig(sl(-lIt-Is,w(sl(«lI(-mileins-m ««

Amusinsitlcsll-(-i"estI(—lIl(-lsintl.. liisztt.l(5mnnn. 15
über 1 Gr. bis zu 2 (er. 20

1 ber ?2 Cr. bis 3u 5 (r. 110
Reine unbeluchtete Strenkügelchen,

reiner präparirter MNilchzucker. 5 (ramm 10
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Pf.

3. Verreibungen.
Aus 1 Theil trockenen Arzneistoffes

und 100 Theilen Milchzuckers durch
binstündiges Zusammenreiben be-

reitet bis 1 Gam. 20
jedes weitere Gramm 10

Dei Verreibungen, welche im Verhältniss von 1 zu 10 bereitet sind, darf für die erste

Verreibung der Preis des angewendeten Arzneistoffes noch besonders in Rechnung gebracht werden.
Wei ausser den gewöhnlichen Verreihungen ein Pulver verordnct wird, welches durch lüngeres,

Verreiben bereitet werden muss, 80 tlürken für jeils Viertelstunde Reibens noch 10 Pf. in
Rechnmung gebracht werden.

Die ausser den Streukügelchen und dem Milchzucker zur Bereitung homöcpathischer Arzneien
kzehränchlichen Vehikel wie

destillirtes Wasser, Weingeist, Süssholzwurzelpulver u. S. W.,
sowie

dic Wägungen, das Mengen und Austheilen der huhrer und sonstige Arbeiten, dann
Glüser, Schachteln und andere Gefisse

Sind nach der gowöhnlichen Taxc zu hberechnen.



III. Taxe der Arbeiten.
Dfennig.

A. Grundtaxe für Anfertigung und Abgabe der verschiedenen Arzneiformen ein-
Schliesslich

201

der sümmtlichen Wüägungen.
der erkleinerung jeder Art von in der Taxe der Arzneimittel nicht schon

kleinert uufgeführten Arzneistoffen bis Zum (iesummtgewicht von 50 Grumm.

der Mengung von Flüssigkeiten, von Pulvern oder Spezies,

des vorgeschriebenen oder sonst etwi nöthigen Kolirens oder Fiültrirens.

des Umhüllungsmaterials, soweit die Anwendung eines Gefisses nicht stattfindet.
der Arbeit des Signirens und Tektirens

Für dic Abgube eines einfachen Arzneimittels, wicciner 7-einesaehenischen
oder galenischen Prüpurates, dürfen einschliesslich der Abzählung von Pillen.
Dulvern. Tropfen, Blutegeln etec. nur ungerechmet werden.

Ammnerkung. Auf die Abgabe von Oblaten, Mincralwussern. Mutterlaugen, sowic von Verband-
stoflen, Pflastermull oder von anderen Arzneistoffen in Originalpackung, findet die Grundtare
keine Anwendung.

B. Zuschlüge zur Grundtage.

I. Für die Bercitung der Arznecimittel oder Massen
a. für Anreibon und Auflösen,

—

Bereitung einer Emulsion,
"n Latwerge oder LDaste.

Mischen und Schmelzen bei Bereitung von Bucillen. Bougies. Supposi-
torien und Vaginalkugeln.
Nischen und Schmelzen bei Berecitung eines Pfinsters.
Anstossen der Musse bei Bereitung von Pillen. Boli. Trochiscl.

Mischen oder Schmelzen bei Bereitung einer Sulbe,
Bereitung einer Saturation ohne Anwendung von Würme.

 Bereitung eines Schleims ohne Anwending von Wünnc,
auchin dem Fulle, wenn mehrere dieser Arbeiten bei Antertigung derselben

Arznei zusammenkommen. und Cinschlicsslich des zu vorstehenden Arbeiten

etwu nöthigen Erhitzens von Wasser

 für Bereitung eines Dekoktes.
 lockoktintuses,

20

10

20
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III.

DPsennig.
für Bereitung einer Digestion.

Gelaubine,
cines Infusums,

- einm·M-tcorution,

. eines-gekochten1)ttust.crs,

ciner gekochten Sulbe.
. oines gekochten Schleimes.

cinschlierlich des zur Bereitung etwa nothwendigen destillirten Wassers

und der Arbeit des Kolirens ............

Ismctlkungchnmcslncretlotnistetbsscmsnntonmlctneunmisuitctlcncdel-unter
 und b aufgezählten Arbeiten bei Anfertigung derselben Arznei ansgeführt werden.
darf der Gesammtzuschlag I zur Grundtaxe 40 PDl. nicht überschreiten.

Für die Abtheilung von Arzneiformen

für Bacillen, Bougies. Suppositorien und Vuginalkugel jedes Stück
 Boli und Trochisci je bis zu 10 Stück
. Goelatinckupseln einschliesslich des Füllens derselben je 1 luek

 Dillen einschliesslich des Bestreuungsmittels je bis zu 30 Stück

 Pulver, jedes Stück sammt Pupierkapseln
 Paulver, jedes Stück sammt Wachspupierkapseln.

Pulver, jedes Stück summt Limousinkupseln
 Pulver, jedes Stück sammt Gelatinekapschn
 abgetheilte grobe Pulver jedes Stück
 abgetheilte Salben jedes Stück
 ubgetheilte Spezies jedes Stück

bei kolgenden besonderen Arbeiten
für Abdumplen im Wusserbud

für jede zu verdampfenden 100 Gramm oder weniger
für Extinktion von Quecksilber .·.

Alt-StreichenenthfIastersbtsAn cum-(- von je 100 gem nschliesslien

des etwa nothwendigen Erweichens und Schmelzens

Dei grösseren Pflastern wird für je weitere 20 gem berechnet

Für das unzuwendende Zeug werden berechnet bei Leder- oder Seidenzeug für je 100 qem
bei Schirting oder Leinwand für je 100 qdem. ............
Das Bestreichen des Randes mit Klehpflaster etc. ist in obige Preise mit eingerechnet.

10

30
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Pleunig.
Zerkleincrung jeder Art von in der Taxe der Alzneimittel nicht schon

erkleinert uulgeführten Arzneistoffen bei über 50 bis 500 Gramm Ge-
suümmtgewicht . ..

IchmwchcsndetPslltsn smsspliliesxlich des Uehennsmterial= fur je 30
Stück oder weniger .

himetlumgWolicttlensnlsllmul lll .nlfx,(.slslnlcn Arzneisormen und Arheiten
zugleieh einzelne oder mehrere der unter La und b bezeichneten Arheiten notlwendig
werden. dars aueh der far diese ausgesetzte Zusehlag von 20 Pf. oder 30 Pl. beziehungs-
weisc 10 Pf. in Anrechnung kommen.

10
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IV. Taxe der Gefässe.

Glüser, grüne, halb- und dreiviertelweisse.
Grünc. hulb- und dreiviertelweisse Glüser mit Kork. Tektur und Signutur kosten

Gas Stück Pfeunig.
bis zu 100 Grumm

über 100 bis zu 300 Gramm

über 300 bis zu 500 ramm. ..........

l"(-I)(,-s-lanntlwotscksnfiirtlusMehl-geweht-mnjolsiszu25(.I(r"t«amnnberechnet

Gliisets,stmslcowejsse.
Starkewobst-Gläser-tnitl(ut-l(,«l’ekhn-umlsignuturkostenJus-stück-tin-dic-

Hülfte obiger Preise mehr.
Dünnere weisse Glüser dürfen nur wie hulbweissc berechnet werden.

Starke weisse Glüser mit eingericbenen CGlasstopfen oder mit Kautschukstopfen werden
incl. Tektur und Signutur das Stück

bis incl. 100 Grumm:

 . 300

 500

theurer bereclmet.

Dutent-Tropfglüser das Stück ..·.........

Weise-soI)1th·et«gliisots,l·l)-eilit-hglsis(-r,ges(«-1m·äit«ztt-,gtslljmtltcotlergelbbriuunkGläser
werden wie starke weisse Gläser berechnet.

Korkstopfen mit Holzdeckel oder Glasstopfen zu den weissen Pulverglüsern und
Holzdeckel zu Salbentöpfen kosten mit Signatur das Stück

zu Gefüssen bis zu 100 Grumm Inhalt

" 300 . ·

zu grösseren Gefüssen

Pappschuchteln (mit Falz.
Luppschachteln Kosten mit Signatur dus Stück

bis zu 50 Grumm

über 50 bis zu 150 Gramm:.

156 bis 250*

10

20

:0

20

30

10

10

20

30

10

20
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l'sennig.
Pulrerschieber (Convolutkästehen)

kosten bis zu 10 Dulvern 10

von 11 bis 20 bulvern 20

bei mehr als 20 Dulvern “u

Pappschachteln und Pulwezschieber leiner Qulitat cdürfen um iie L pöher *
vorstehende Ansütze berechnet # erden.

Pulverconvolute
jeder (irüsse in Brieftaschenlorm kosten

Töpfe, graue aus Steinzeug. (Irdene Löpft sind ausgeschlessen).
(raue Töpfe kosten incl. Tektur und Signatur das Stück

bis zu 100 Gramm.

über 100 300 ,-

800,.)00 . .

Imlusrl Pfund werden für jede weiteren 250 Gramm *7iunnet

Töpfe. weisse. (I'0rZcllan).
Weisse Töpfe kosten incl. Tektur und Signntur das Stück

bis zu 100 Gramm.

über 100 „ „ 300 „

„ 300 „„ 500

Anmerkung I. Starke weisse Gläser, Patenttropfgläser, Gläser mit eingeriebenen Glusstopfen oder
mit Kantschunkstopfen, Hyalithglüser, geschwürzte, gelbrothe oder gelbbraune Glüser sowie Holadeckel mit
oder ohne Korkstopfen, feine Pappschachteln oder Pulverschieher, Salbentöpfe aus Porzellan dürfen nur
zur Anwendung respektire Berechnung kommen, wenn sie verlungt werden oder wenn sie vermöge tler
Natur des Arzneimittels nothwendig sind.

Anmerkung 2. Starke weisse Glüser, Pappschachteln feiner Qualität, Pulverschicher, Pulvercon-
volute und weisse Töpfe dürlen hei Abgahe von Arzneien für öflentliche Kassen und Krankenkassen aller
Art nur im Fallc besonderer schriftlicher Vereinbarung und bei thierürztlichen Arzneimitteln, nur wenn sie
verlangt verden, in Rechnung gebracht werden.

Anmerkung 3. Für die der Berechnung zu Grunde zu legende Grösse der Glüser, Schnchteln und

Töple giht das absolute Gewicht der durch sie aufenmehmenden Arzneistoffe, ohne Rücksicht auf das
sbezifische Gewicht derselben, den Massstah ab, so dass demnach z. B. für 100 Gramm Srrup: Wasser,

Oel, Spiritus oder Acther stets ein Glas au 100 Gramm: für 50 Gramm kohlensaures Magnesium stels
eine Schachtel mit50 Gramm etc. zu berechnen ist.

10

20

30

10

20

10

60
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Anmerkung 1. Sollen Gläser oder Töpfe trockenc Substanzen aufnehmen, so vird die Grösse der-
selben nach der Menge destillirten Wassers berechnet, welehe sie zu fassen vermögen.

Anmerkung 5. Wenn zur Aufnahme der Arznei mit dem Rezepte reine Glüser, Pulverschieber.
Schachteln, Töpfe in die Apotheke gebracht oder bei Reiteraturen wieder mitgebracht werden, so darf
für Erneuerung des Korkes, der Tektur und Signatur die Halfte der vorstehenden Preise in Anrechnung
gebracht werden. (Vergl. Allgemeine Bestimmungen §. S vorletzter Absatzl.

Anmerkung 6. Wenn für Krankenanstulten reine Vorrathsgeflsse zur Füllung oder Wiederfüllung
die Apotheke gebracht werden. so darf für Kork, Tektur und Signatur eine Anrechnung nicht gemucht

verden. « -



Register
über

das Regierungsblatt für das Königreich Württemberg
vom Jahr 1887.

—

J.

Chronologisches Verzeichniß der im Jahrgang 1887 des Regierungsblattes enthaltenen
Gesetze, Verordnungen und Bekanntmachungen.

Dezember 1886.
Königliche Verordnung, betreffend neue Statuten des K. Friedrichsordens. 9.
.Ministerium des Innern Verfügung, betreffend den Vollzug des Abschnitts B des

Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 über die Unfall= und Krankenversicherung der in land= und forst-
wirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Personen. 1.

. Ebendasselbe. Bekanntmachung, betreffend die Unfallversicherung bei denjenigen Gewerbe-
betrieben, welche sich auf die Ausführung von Schreiner-(Tischler-), Einsetzer-, Schlosser= oder
Anschlägerarbeiten bei Bauten erstrecken. 6.
Ministerien des Innern und des Kriegswesens. Bekanntmachung, betreffend die
Vergütung für die Naturalverpflegung der Truppen für das Jahr 1887. 14.

Jannar 1887.
. Ministerium des Innern. Bekanntmachung, betreffend die statistischen Uebersichten und

Rechnungsabschlüsse der Krankenkassen. 15.
. Kultministerialabtheilung für Gelehrten= und Realschulen. Bekanntmachung,

betreffend die Verleihung der juristischen Persönlichkeit an die Neeff Mörike'sche Studienstiftung für
evangelische Theologen. 56.

. Ministerien des Innern und des Kriegswesens. Verfügung, betreffend Anord-
nungen hinsichtlich der periodischen Vormusterungen des Pferdebestandes und Beschaffung der Mobil-
machungspferde im Königreich Württemberg. (Pferdeaushebungsreglement.) 19.
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. Ministerium des Innern. Bekanntmachung, betreffend ein neues Verzeichniß der in
Preußen auf Grund des Gesetzes über die Abwehr und Unterdrückung der Reblauskrankheit vom
3. Juli 1883 (Reichsgesetzblatt S. 149) gebildeten Weinbaubezirke. 53.
Ministerien der auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für die Ver-
kehrsanstalten, des Innern und der Finanzen. Bekanntmachung, betreffend die
Ausfuhr der zur Kategorie der Rebe nicht gehörigen Pflänzlinge. 62.

Februar.
. Finanzminisierium. Bekanntmachung, betreffend die Ausgabe neuer Reichsstempelmarken

und gestempelter Schlußnotenformulare. 63.
. Justizministerium. Bekanntmachung, betreffend Ausführungsbestimmungen zu dem Reichs-

gesetz vom 30. November 1874 über Markenschutz. 57.
Ebendasselbe. Bekanntmachung, betreffend Ausführungsbestimmungen zu dem Reichsgesetz
vom 11. Januar 1876 über das Urheberrecht an Mustern und Modellen. 60.

. Eben dasselbe. Bekanntmachung, betreffend die Unzulässigkeit der Pfändung von Fahrbetriebs-
mitteln Kaiserlich österreichischer Eisenbahnen. 65.
Ministerium des Innern. Bekanntmachung, betreffend die Verleihung der juristischen
Persönlichkeit an die Konfirmandenanstalt Martinshaus in Altshausen, Oberamts Saulgau. 66.

—

März.
. Ministerium des Innern. Verfügung, betreffend die Umlage zur Bestreitung der Ent-

schädigung für auf polizeiliche Anordnung getödtete oder vor Ausführung dieser Anordnung ge-
sallene Thiere sowie zur Bestreitung der Entschädigung für an Milzbrand gefallene Thiere. 67.
Ebendasselbe. Verfügung, betreffend die Gewinnung von Kuhpockenlymphe für die Schutz-
pockenimpfung. 83.

. Ministerien des Innern, des Kriegswesens und der Finanzen. Verfügung,
betreffend die Vollziehung derjenigen Bestimmungen der Dienstvorschrift über Marschgebührnisse
vom 22. Februar 1887, welche sich auf die Verpflichtungen der Gemeinden beziehen. 68.
Finanzministerium. Verfügung, betreffend die Steuererhebung vom 1. April 1887 an. 84.
Ministerien des Innern und des Kriegswesens. Verfügung, betreffend die Be-

kanntgebung des auf Arztgebühren und Arzneien bezüglichen §. 32 der Dienstvorschrift über Marsch
gebührnisse vom 22. Februar 1887. 89.

 Gesetz, betreffend die Forterhebung von örtlichen Verbrauchsabgaben durch die Gemeinden. 85.

Königliche Verordnung, betreffend die Ermächtigung mehrerer Gemeinden zur,Fortsetzung
der Erhebung örtlicher Verbrauchsabgaben. 86.
Gesess, betreffend die vorläufige Verlängerung der Wirksamkeit des Allgemeinen Sportelgesetzes
vom 24. März 1881. 91.
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30. Steuerkollegium. Verfügung, betreffend die Umlage der Grund--, Gefäll-, Gebäude= und
Gewerbesteuer auf die ersten 4 Monate des Etatsjahres 1887/88. 96.
 Gesetz, betreffend das steuerfreie Zinsen= und Renteneinkommen der Wittwen, geschiedenen oder

verlassenen Ehefrauen, vaterlosen Minderjährigen, sowie gebrechlichen Personen. 93.

April.
. Ministerium des Innern. Verfügung, betreffend die bei Sprengungen in der Nähe von

öffentlichen Wegen zu beobachtenden Sicherheitsmaßregeln, 94.
. Ministerium des Kirchen= und Schulwesens. Bekanntmachung, betreffend die Ver-

leihung der juristischen Persönlichkeit an die Jubiläumsstiftung des Eberhard-Ludwigs5 Ut

in Stuttgart. 112.
. Königliche Verordnung, betreffend die Veröffentlichung des am 10. Februar 1867 zwischen

Württemberg und Bayern abgeschlossenen Staatsvertrags über die Herstellung weiterer Verbindungen
zwischen den beiderseitigen Eisenbahnen und die Abänderung der die vorhandenen Eisenbahnanschlüsse
betreffenden Vereinbarungen. 103.

. Ministerium des Innern. Bekanntmachung, betreffend die Verleihung der juristischen
Persönlichkeit an den katholischen Gesellenverein in Ulm. 112.

3. Ministerien der auswärtigen Angelegenheiten, Abtheillung für die
Verkehrsanstalten, des Innern und des Kriegswesens. Verfügung, betreffend
den Verkehr mit explosiven Stoffen. 113.

Mai.

. Ministerium des Innern. Bekanntmachung, betreffend das Erlöschen der juristischen Per-
sönlichkeit der Gesellschaft zu Rath und That in Stuttgart. 114.

. Ministerien des Innern und des Kriegswesens. Bekanntmachung, betreffend das
Verzeichniß derjenigen höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissen-
schaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigt find; — desgleichen der
provisorisch berechtigten Anslalten. 114.

. Ministerium des Innern. Bekanntmachung, betreffend die Abänderung der Vorschriften
über die ärztliche Prüfung. 142.

 Gesetz, betreffend die Beschaffung von Geldmitteln für den Eisenbahnbau sowie für außerordent-
liche Bedürfnisse der Eisenbahnverwaltung in der Finanzperiode 1887/89. 139.
Gesets, betreffend die Herstellung weiterer Eisenbahnverbindungen und die Beschaffung von Geld-
mitteln hiefür in der Finanzperiode 1887/89. 141.

Juni.
. Ministerien des Innern und des Kirchen= und Schulwesens. Verfügung, be-

treffend die Ertheilung von Unterricht in der Impftechnik. 148.
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Geset, betreffend die Festsetzung des steuerbaren Jahresertrags der Gebäude. 145.
. Gesetz, betreffend die Vervollständigung des Eisenbahnnetzes im Interesse der Landesvertheidigung

und die Beschaffung von Geldmitteln hiefür in der Finanzperiode 1887/89. 147.
Ministerium des Innern. Bekanntmachung, betreffend die Befugnisse der Aichämter. 162.
Gesektz, betreffend die Beilagen des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der Staatsbeamten, sowie
der Angestellten an den Latein= und Realschulen vom 28. Juni 1876. 151.
Gesetz, betreffend die fernere Wirksamkeit des Allgemeinen Sportelgesetzes vom 24. März
1881. 163.

Finuanzgeset für die Finanzperiode 1. April 1887 bis 31. März 1889. 177.
Geses, betreffend die Abänderung des Art. 17 des Gesetzes über Besteuerungsrechte der Amts-
körperschaften und Gemeinden vom 23. Juli 1877. 187.
Gesetz, betreffend die Vertretung der evangelischen Kirchengemeinden und die Verwaltung ihrer
Vermögensangelegenheiten. 237.
Gesess, betreffend die Vertretung der katholischen Pfarrgemeinden und die Verwaltung ihrer
Vermögensangelegenheiten. 272.

. Staatsminislerium. Bekanntmachung, betreffend die Redaktion des Allgemeinen Sportel-
gesetzes. 189.

. Justizministerium. Bekanntmachung, betreffend ein „Ergänztes Familienstatut“ der Grafen
von Neipperg. 299.
Katasterkommission. Verfügung, betreffend die in der Finanzperiode 1. April 1887 bis
31. März 1889 in Vollziehung des Art. 3 des Finanzgesetzes vom 14. Juni 1887 (Regierungs-
blatt S. 177) aus Grundeigenthum und Gefällen, Gebäuden und Gewerben zu erhebende
Steuer. 235.

. Finanzministerium. Bekanntmachung, betreffend die Abänderung der Ausführungsvor-
schriften zu dem Gesetze wegen Erhebung der Reichsstempelabgaben. 303.

. Ebendasselbe. Bekanntmachung, betreffend die Errichtung eines Salzsteueramts Heilbronn. 304.

. Ministerien des Innern und des Kriegswesens. Bekanntmachung, betreffend das
Erlöschen der einer Lehranstalt verliehenen Berechtigung zur Ausstellung wissenschaftlicher Befähi-
gungszeugnisse für den einjährig-freiwilligen Militärdienst. 306.

Juli.
. Ministerien des Innern und des Kriegswesens. Bekanntmachung, betreffend

Aenderungen der Landwehrbezirkseintheilung für das Deutsche Reich. 307.
. Justizministerium. Bekanntmachung, betr. die Nangverhältnisse der auf Lebenszeil ange-

stellten Beamten der Staatsanwaltschaft bei den Landgerichten. 305.
. Ministerium des Innern. Bekanntmachung zum Vollzug des Reichsgesetzes, betreffend die

Unfallversicherung der bei Bauten beschäftigten Personen vom 11. Juli 1887 (Reichsgesetzblatt
S. 287). 310.
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Ministerien des Innern und des Kriegswesens. Bekanntmachung, betreffend die
provisorische Berechtigung einer Lehranstalt zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaft-
liche Befähigung für den einjährigefreiwilligen Militärdienst. 319.
Ministerium des Innern. Verfügung, betreffend die Untersuchung der Dampfkessel. 316.

August.

. Ministerium des Innern. Versügung,berreffend das Regulativ für die Wahl der Ver-
treter der Arbeiter bei der württembergischen Baugewerksber ssenschaft und der von diesen
zu wählenden Beisitzer zum Schiedsgericht dieser Berufsgenossenschast. 320.

. Ministerien des Innern und des Kriegswesens. Verfügung, betreffenddieDienst-
vorschrift über Marschgebührnisse bei Einberufungen zum Dienst und bei Entlassungen vom 22. Feb-
ruar 1887. 323.

. Ministerium des Innern. Verfügung, betreffend die Zulassung von in der Nähe der
württembergischen Grenze wohnhaften einem andern deutschen Bundesstaat angehörigen Hebammen
zur Ausübung ihrer Berufsthätigkeit in Württemberg. 325.
Ebendasselbe. Bekanntmachung, betreffend die Verleihung der juristischen Persönlichkeit an
die Kinderrettungsanstalt Herbrechtingen. 326.
Königliche Verordnung, betreffend den Wiederzusammentritt der Ständeversammlung. 327.

September.
. Ministerium des Kirchen= und Schulwesens. Bekanntmachung, betreffend die Ver-

leihung der juristischen Persönlichkeit an die Frech--Stiftung in Eßlingen. 330.
 Gesetz, betreffend den Eintritt Württembergs in die Branntweinsteuergemeinschaft. 329.
. Sämmtliche Ministerien. Verfügung, betreffend den Vollzug des Allgemeinen Sportel-

gesetzes (Regierungsblatt 1887 S. 189). 369.
Ministerium des Innern. Bekanntmachung, betreffend die Befugnisse der Aichämter. 400.

. Justizministerium. Verfügung, betreffend die Gebühren für die bei Führung des Handels-
registers vorkommenden Geschäfte und für darauf bezügliche Beglaubigungen. 384. Berichti-
gung 412.

Ministerien des Innern und des Kriegswesens. Bekanntmachung, betreffend
die provisorische Berechtigung einer Lehranstalt zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissen-
schaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst. 404.
Ministerium des Innern. Bekanntmachung, betreffend die Befugnisse der Aichämter. 405.
Ebendasselbe. Bekanntmachung, betreffend die Aichämter. 405.

. Finanzministerium. Bekanntmachung, betreffend die Besteuerung des Branntweins. 331.
Ebendasselbe. Verfügung zu Vollziehung der Reichsgesetze, betreffend die Besteuerung des
Branntweins vom 24. Juni 1887 und vom 8. Juli 1868. 353. Berichtigung 428.



26.

29.

—

—

S

520

Ministerium des Innern. Verfügung, betreffend den Vollzug des Allgemeinen Sportel-
gesetzes (Regierungsblatt 1887 S. 189). 387.
Ministerien der auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für die
Verkehrsanstalten, des Innern und der Finanzen. Verfügung, betreffend die
Vornahme der ersten Staatsprüfung im Baufache. 413.
Ministerium des Innern. Verfügung, betreffend die statistischen Uebersichten und Rechnungs-
abschlüssederKrankenkassen.405.

Oktober.
. Ministerien der Justiz und der Finanzen. Berfügung, betreffend den Vollzug

des Allgemeinen Sportelgesetzes vom 14. Juni 1887, Tarifnummer 32. Gesellschaftsverträge 403.
4. Ministerium des Innern. Verfügung, betreffend die Anordnung einer neuen Abgeordneten-

wahl für den Oberamtsbezirk Aalen. 401.
Ebendasselbe. Bekanntmachung, betreffend die Verleihung der juristischen Persönlichkeit an
den Verein für die Herberge zur Heimath in Heilbronn. 428.

November.
. Ministerien des Innern und des Kriegswesens. Bekanntmachung, betreffend ein

Nachtragsverzeichniß solcher höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über die
wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigt sind. 440.

. Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für die
Verkehrsanstalten. Bekanntmachung, betreffend die Rangverhältnisse der Beamten der
Verkehrsanstalten. 425.

. Ministerium des Innern. Verfügung, betreffend die Anordnung einer neuen Abgeordneten-
wahl für den Oberamtsbezirk Cannstatt. 423.

Staatsministerium. Bekanntmachung, betreffend die Berichtigung des Textes des Gesetzes
vom 24. Mai 1887 über die Beschaffung von Geldmitteln für den Eisenbahnbau, sowie für außer-
ordentliche Bedürfnisse der Eisenbahnverwaltung in der Finanzperiode 1887/89. 429.

. Justizministerium. Bekanntmachung, betreffend den Abonnementspreis für das Regierungs-
blatt und für das Reichsgesetzblatt auf das Kalenderjahr 1888. 444.
Ministerium des Innern. Verfügung, betreffend den Vollzug des Reichsgesetzes vom
11. Juli 1887 über die Unfallversicherung der bei Bauten beschäftigten Personen. 444. Be-
richtigung 482.

. Königliche Verordunung, betreffend die Errichtung eines Landesversicherungsamts. 443.
Königliche Verordnung, betreffend die Veröffentlichung des am 15. Juni 1887 zwischen
Württemberg und Preußen abgeschlossenen Staatsvertrags wegen Herstellung einer Eisenbahn von
Tuttlingen nach Sigmaringen. 467. ·

— Staatsministerium. Bekanntmachung, betreffend die Veröffentlichung der zur Vervollstän-
digung des Eisenbahnnetzes im Interesse der Landesvertheidigung abgeschlossenen Vereinbarungen. 475.
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Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für die
Verkehrsanstalten. Bekanntmachung, betreffend die Konzessionsertheilung zum Bau und
Betrieb einer Dampfstraßenbahn von Ravensburg nach Weingarten. 430.
Kriegsministerium. Bekanntmachung, betreffend die Erhebung von Pensionen, Pensions-
zuschüssen, Wittwen= und Waisengeldern, Medaillengehalten, ständigen Beihülfen und Unterstützungen
Seitens der Militärpersonen (Offiziere, Aerzte, Beamte, Soldaten vom Feldwebel 2c. abwärts) und
Seitens der Hinterbliebenen derselben. 459. 6
Justizministerium. Verfügung, betreffend die Berichtigung der Güterbücher (Servituten-
bücher) und Unterpfandsbücher aus Anlaß einer Feldbereinigung. 447.
Ministerium des Innern. Verfügung, betreffend die Umlage des Gebäudebrandschadens
für das Jahr 1888. 481.

Dezember.
. Ministerien des Innern und des Kriegswesens. Verfügung, betreffend die Be-

kauntmachung von Abänderungen der Wehrordnung vom 28. September 1875. 489.
. Ministerium des Innern. Bekanntmachung, betreffend die Befugnisse der Aichämter. 483.

Ministerium des Innern und der Finanzen. Verfügung, betreffend den Vollzug
des Reichsgesetzes vom 11. Juli 1887 über die Unfallversicherung der bei Bauten beschäftigten
Personen. 483.

. Ministerium des Innern. Bekanntmachung, betreffend die Prämientarife der auf Grund
des Bauunfallversicherungsgesetzes vom 11. Juli 1887 errichteten Versicherungsanstalten. 485.
Ministerium des Kirchen= und Schulwesens. Bekanntmachung, betreffend die
Gleichstellung der technischen Hochschulen Württembergs und Preußens im Sinne der gegenseitigen
Zulassung ihrer Studierenden zu den Staatsprüfungen im Bau= und Maschinenfache. 499.

. Finanzministerium. Verfügung, betreffend die Errichtung eines Kameralamts in Leut-
kirch. 499.

. Ministerium des Innern. Verfügung, betreffend die Formen des Verfahrens und den
Geschäftsgang bei dem Landesversicherungsamt. 490.
Ebendasselbe. Verfügung, betreffend die den nichtständigen Mitgliedern des Landesver-
sicherungsamte zu gewährenden Vergütungen. 408.
Ebendasselbe. Bekanntmachung, betreffend die Nachweisungen von Regie-Bauarbeiten. 501.
Medizinalkollegium. Bekanntmachung, betressend die Einführung einer neuen Arznei-
taxe. 513.
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II.

Alphabetisches Sachregister.
A*vI.

Abgaben s. Steuerwesen, Verbrauchsabgaben.
Abgeordnete, Abgeordnetenwahl s. Landtag.
Abonnementspreis für das Regierungsblatt und für das Reichsgesetzblatt auf das Kalender-

jahr 1888. Bekanntmachung des Justizministeriums vom 14. November 1887. 444.
Aerzte s. Prüfungen.
Aichwesen. Befugnisse der Aichämter. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom

13. Juni 1887. 162, vom 19. September 1887. 400, vom 23. September 1887. 405
und vom 5. Dezember 1887. 483.

Allgemeines Sportelgeses (. Sportelwesen.
Amtskörperschaften. Abänderung des Artikels 17 des Gesetzes über Besteuerungsrechte der

Amtskörperschaften und Gemeinden vom 23. Juli 1877. Gesetz vom 14. Juni 1887. 187.

Arzneien s. Marschgebührnisse.
Arzneitaxe. Einführung einer neuen Arzneitaxe. Bekanntmachung des Medizinalkollegiums vom

24. Dezember 1887. 513.
Arztgebühren s. Marschgebührnisse.

B.
Baufach s. Prüfungen.
Baugewerksberufsgenossenschaft s. Unfallversicherung.
Bayern. Veröffentlichung des am 10. Februar 1887 zwischen Württemberg und Bayern abgeschlossenen

Staatsvertrags über die Herstellung weiterer Verbindungen zwischen den beiderseitigen
Eisenbahnen und die Abänderung der die vorhandenen Eisenbahnanschlüsse betreffenden
Vereinbarungen. Königliche Verordnung vom 18. April 1887. 103.

Beamte s. Staatsbeamte.
Betriebe, unfallversicherungspflichtige s. Unfallversicherung.
Biersleuer s. Verbrauchsabgaben.
Branntwein. Eintritt Württembergs in die Branntweinsteuergemeinschaft. Gesetz vom 17. Sep-

tember 1887. 329.

Besteuerung des Branntweins. Bekanntmachung des Finanzministeriums vom 24. Sep-
tember 1887. 331.

Verfügung des Finanzministeriums vom 25. September 1887 zu Vollziehung der Reichs-
gesetze, betreffend die Besteuerung des Branntweins vom 24. Juni 1887 und vom
8. Juli 1868. 353. Berichtigung 428.
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D.
Dampfkessel. Untersuchung der Dampfkessel. Verfügung des Ministeriums des Innern vom

28. Juli 1887. 316.
Dampfstraßenbahn. Konzessionsertheilung zum Bau und Betrieb einer Dampfstraßenbahn von

Navensburg nach Weingarten. Bekanntmachung des Ministeriums der auswärtigen An-
gelegenheiten, Abtheilung für die Verkehrsanstalten vom 15. November 1887. 430.

Dienstprüfungen s. Prüfungen.
E.

Eberhard-Ludwigsgymnasium in Stuttgart, dessen Jubiläumsstiftung s. Juristische Persönlichkeit.
Eichwesen s. Aichwesen.
Einjährig-freiwilliger Militärdienst. Verzeichniß derjenigen höheren Lehranstalten,

welche zur Ausstellung von Zeugnissen über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-
freiwilligen Militärdienst berechtigt sind; — deßgleichen der provisorisch berechtigten An-
stalten. Bekanntmachung der Ministerien des Junern und des Kriegswesens vom 11. Mai
1887. 114.

Namhaftmachung einer weiteren provisorisch berechtigten Anstalt. Bekanntmachung der
Ministerien des Innern und des Kriegswesens vom 27. Juli 1887. 319 und vom
23. September 1887. 404.

Erlöschen der einer Lehranstalt verliehenen Berechtigung zur Ausstellung wissenschaftlicher
Befähigungszeugnisse für den einjährig-freiwilligen Militärdienst. Bekanntmachung der
Ministerien des Innern und des Kriegswesens vom 27. Juni 1887. 306.

Nachtragsverzeichniß solcher höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen
über die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigt
sind. Bekanntmachung der Ministerien des Innern und des Kriegswesens vom 1. No-
vember 1887. 440.

Eisenbahnen s. Verkehrsanstalten.
Evangelische Kirchengemeinden. Vertretung der evangelischen Kirchengemeinden und die

Verwaltung ihrer Vermögensangelegenheiten. Gesetz vom 14. Juni 1887. 237.
Explosive Stoffe. Die bei Sprengungen in der Nähe von öffentlichen Wegen zu beobachtenden

Sicherheitsmaßregeln. Verfügung des Ministeriums des Innern vom 4. April 1887. 94.
Verkehr mit explosiven Stoffen. Verfügung der Ministerien der auswärtigen Angelegen-

heiten, Abtheilung für die Verkehrsanstalten, des Innern und des Kriegswesens vom
23. April 1887. 113.

Familienstatut. Bekanntmachung des Justizministeriums vom 18. Juni 1887, betreffend ein
„Ergänztes Familienstatut“ der Grafen von Neipperg. 299.

Feldbereinigung. Berichtigung der Güterbücher (Servitutenbücher) und Unterpfandsbücher aus
Anlaß einer Feldbereinigung. Verfügung des Justizministeriums vom 22.November 1887. 447.
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Finanzgeset für die Finanzperiode 1. April 1887 bis 31. März 1889 vom 14. Juni 1887. 177.
Fleischsteuer s. Verbrauchsabgaben.
Frechstisftung in Efßlingen s. Juristische Persönlichkeit.

G.
Gassteuer s. Verbrauchsabgaben.
Gebäudebrandschadensumlage für das Jahr 1888. Versügung des Ministeriums des

Innern vom 26.November 1887. 4381.
Gemeinden. Abänderung des Artikels 17 des Gesetzes über Besteuerungerechte der Amtskörper-

schaften und Gemeinden vom 23. Juli 1877. Gesetz vom 14. Juni 1887. 187.
s. auch Marschgebührnisse, Verbrauchsabgaben.

Gesellschaftsverträge s. Sportelwesen.
Gesellschaft zu Rath und That in Stuttgart s. Juristische Persönlichkeit.
Grund-, Gefäll-, Gebäude= und Gewerbesteuer. Umlage auf die ersten 4 Monate

des Etatsjahres 1887/88. Verfügung des Steuerkollegiums vom 30. März 1887. 96.
Festsetzung des steuerbaren Jahresertrags der Gebäude. Gesetz vom 6. Juni 1887. 145.
Die in der Finanzperiode 1. April 1887 bis 31. März 1889 in Vollziehung des Art. 3 des

Finanzgesetzes vom 14. Juni 1887 (Regierungeblatt S. 177) aus Grundeigenthum und
Gesällen, Gebäuden und Gewerben zu erhebende Steuer. Verfügung der Kataster-
kommission vom 18. Juni 1887. 235.

Güterbücher. Berichtigung der Güterbücher (Servitutenbücher) und Unterpfandsbücher aus Anlaß
einer Feldbereinigung. Versügung des Justizministeriums vom 22. November 1887. 447.

—–vs

Handelsregister. Ausführungsbestimmungen zu dem Reichsgesetz vom 30. November 1874 über
Markenschutz. Bekanntmachung des Justizministeriums vom 11. Februar 1887. 57.
Ausführungsbestimmungen zu dem Reichsgesetz vom 11. Januar 1876 über das Urheber-

recht an Mustern und Modellen. Bekanntmachung des Justizministeriums vom 11.Fe-
bruar 1887. 60.

Gebühren für die bei Führung des Handelsregisters vorkommenden Geschäfte und für darauf
bezüglichen Beglaubigungen. Verfügung des Justizministeriums vom 23. September 1887.
384. Berichtigung 412.

Hebammen. Zulassung von in der Nähe der württembergischen Grenze wohnhaften einem andern
deutschen Bundesstaat angehörigen Hebammen zur Ausübung ihrer Berufsthätigkeit in
Württemberg. Verfügung des Ministeriums des Innern vom 19. August 1887. 325.

Hochschulen. Gleichstellung der technischen Hochschulen Württembergs und Preußens im Sinne
der gegenseitigen Zulassung ihrer Studierenden zu den Staatsprüfungen im Bau= und
Maschinenfache. Bekanntmachung des Ministeriums des Kirchen= und Schulwesens vom
12. Dezember 1887. 499.
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J.

Impftechnik. Gewinnung von Kuhpockenlymphe für die Schutpockenimpfung. Verfügung des
Ministeriums des Innern vom 12. März 1887. 83.
Abänderung der Vorschriften über die ärztliche Prüfung. Bekanntmachung des Ministeriums

des Innern vom 17. Mai 1887. 142.

Ertheilung von Unterricht in der Impftechnik. Verfügung der Ministerien des Innern
und des Kirchen= und Schulwesens vom 4. Juni 1887 148.

Jurislische Persönlichkeit.
Verleihung derselben an

die Neeff-Mörike'sche Studienstiftung für evangelische Theologen. Bekanntmachung der
Kultministerialabtheilung für Gelehrten= und Realschulen vom 13. Jannar 1887. 56.

die Konfirmandenanstalt Martinshaus in Altshausen, Oberamts Saulgan. Bekannt-
machung des Ministeriums des Innern vom 26. Februar 1887. 66.

die Jubiläumsstiftung des Eberhard-Lud siums in Stuttgart. Bekanntmachung
des Ministeriums des Kirchen= und Schulwesens vom 6. April 1887. 112.

den katholischen Gesellenverein in Ulm. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern
vom22. April 1887. 112.

die Kinderrettungsanstalt Herbrechtingen. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern
vom 19. August 1887. 326.

die Frech-Stiftung in Eßlingen. Bekanntmachung des Ministeriums des Kirchen= und
Schulwesens vom 2. September 1887. 330.

den Verein für die Herberge zur Heimath in Heilbronn. Bekanntmachung des Ministe-
riums des Innern vom 18. Oktober 1887. 428.

Erlöschen der juristischen Persönlichkeit der Gesellschaft zu Rath und That in Stuttgart.
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 3. Mai 1887. 114.

K.
Kameralämter. Errichtung eines Kameralamts in Leutkirch. Verfügung des Finanzministeriums

vom 14. Dezember 1887. 499.

Katholischer Gesellenverein in Ulm s. Juristische Persönlichkeit.
Katholische Pfarrgemeinden. Vertretung der katholischen Pfarrgemeinden und die Ver-

waltung ihrer Vermögensangelegenheiten. Gesetz vom 14. Juni 1887. 272.
Kinderrettungsanstalt Herbrechtingen s. Juristische Persönlichteit.
Kirchengemein den evangelische s. Evangelische Kirchengemeinden.
Konfirmandenanstalt Martinshaus in Altshausen, Oberamts Saulgau, s. Juristische

Persönlichkeit.
Krankenversicherung. Vollzug des Abschnitts B des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 über die

Unfall= und Krankenversicherung der in land= und forstwirthschaftlichen Betrieben beschäftigten
Personen. Verfügung des Ministeriums des Innern vom 29. Dezember 1886. 1.
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Statistische Uebersichten und Rechnungsabschlüsse der Krankenkassen. Bekanntmachung des
Ministeriums des Innern vom 11. Januar 1887. 15 und Verfügung des Ministeriums
des Innern vom 29. September 1887. 405.

Errichtung eines Landesversicherungsamts s. Landesversicherungsamt.
Kuhpockenlymphe s(. Impftechnik.

L.
Landesversicherungsamt. Errichtung eines Landesversicherungsamts. Königliche Verordnung

vom 15. November 1887. 443.

Die Formen des Verfahrens und der Geschäftsgang bei dem Landesversicherungsamt.
Verfügung des Ministeriums des Innern vom 19. Dezember 1887. 490.

Die den nichtständigen Mitgliedern des Landesversicherungsamts zu gewährenden Vergütungen.
Verfügung des Ministeriums des Innern vom 19. Dezember 1887. 498.

Landtag. Wiederzusammentritt der Ständeversammlung. Königliche Verordnung vom 29. August
1887. 327.

Anordnung einer neuen Abgeordnetenwahl für den Oberamtebezirk Aalen. Verfügung des
Ministeriums des Innern vom 10. Oktober 1887. 401.

Anordnung einer neuen Abgeordnetenwahl für den Oberamtsbezirk Cannstatt. Verfügung
des Ministeriums des Innern vom 4. November 1887. 423.

Landwehrbezirkseintheilung. Aenderungen der Landwehrbezirkseintheilung für das Deutsche
Reich. Bekanntmachung der Ministerien des Innern und des Kriegswesens vom 4. Juli
1887. 307.

Latein= und Realschulen. Gesetz vom 14. Juni 1887, betreffend die Beilagen des Gesetzes.
über die Rechtsverhältnisse der Staatsbeamten, sowie der Angestellten an den Latein= und
Realschulen vom 28. Juni 1876. 151.

M.
Markenschutz. Ausführungsbestimmungen zu dem Reichsgesetz vom 30. November 1874 über

Markenschutz. Bekanntmachung des Justizministeriums vom 11. Februar 1887. 57.
Marschgebührnisse. Vollziehung derjenigen Bestimmungen der Dienstvorschrift über Marsch-

gebührnisse vom 22. Februar 1887, welche sich auf die Verpflichtungen der Gemeinden be-
ziehen. Verfügung der Ministerien des Innern, des Kriegswesens und der Finanzen vom
13. März 1887. 68.
Bekanntgebung des auf Arztgebühren und Arzneien bezüglichen §. 32 der Dienstvorschrift

über Marschgebührnisse vom 22. Februar 1887. Verfügung der Ministerien des Innern
und des Kriegswesens vom 21. März 1887. 89.

Verfügung der Ministerien des Innern und des Kriegswesens vom 12. August 1887, be-
treffend die Dienstvorschrift über Marschgebührnisse bei Einberufungen zum Dienst und
bei Entlassungen vom 22. Februar 1887. 323.
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Maschinenfach s. Prüfungen.
Medizinalwesen. Gewinnung von Kuhpockenlymphe für die Schutzpockenimpfung. Verfügung

des Ministeriums des Innern vom 12. März 1887. 83.
Abänderung der Vorschriften über die ärztliche Prüfung. Bekanntmachung des Ministeriums

des Innern vom 17. Mai 1887. 142.
Ertheilung von Unterricht in der Impftechnik. Verfügung der Ministerien des Innern und

des Kirchen= und Schulwesens vom 4. Juni 1887. 148.
Zulassung von in der Nähe der württembergischen Grenze wohnhaften einem andern deut-

schen Bundesstaat angehörigen Hebammen zur Ausübung ihrer Berufsthätigkeit in Würt-
temberg. Verfügung des Ministeriums des Innern vom 19. August 1887. 325.

Einführung einer neuen Arzneitaxe. Bekanntmachung des Medizinalkollegiums vom 24. De-
zember 1887. 513.

Militärpersonen. Erhebung von Pensionen, Pensionszuschüssen, Wittwen= und Waisengeldern,
Medaillengehalten, ständigen Beihülfen und Unterstützungen Seitens der Militärpersonen
(Offiziere, Aerzte, Beamte, Soldaten vom Feldwebel 2c. abwärts) und Seitens der Hinter-
bliebenen derselben. Bekanntmachung des Kriegsministeriums vom 15. November 1887. 459.

Militärwesen. Vergütung für die Naturalverpflegung der Truppen für das Jahr 1887. Be-
kanntmachung der Ministerien des Innern und des Kriegswesens vom 31. Dezember 1886. 14.
Anordnungen hinsichtlich der periodischen Vormusterungen des Pferdebestandes und Be-

schaffung der Mobilmachungspferde im Königreich Württemberg. (Pferdeaushebungsregle-
ment). Verfügung der Ministerien des Innern und des Kriegswesens vom 16. Jannar
1887. 19.

Vollziehung derjenigen Bestimmungen der Dienstvorschrift über Marschgebührnisse vom
22. Februar 1887, welche sich auf die Verpflichtungen der Gemeinden beziehen. Verfügung
der Ministerien des Innern, des Kriegswesens und der Finanzen vom 13. März 1887. 68.

Bekanntgebung des auf Arztgebühren und Arzneien bezüglichen §. 32 der Dienstvorschrift
über Marschgebührnisse vom 22 Februar 1887. Verfügung der Ministerien des Innern
und des Kriegswesens vom 21. März 1887. 89.

Aenderungen der Landwehrbezirkseintheilung für das Deutsche Reich. Bekanntmachung der
Ministerien des Innern und des Kriegswesens vom 4. Juli 1887. 307.

Verfügung der Ministerien des Innern und des Kriegswesens vom 12. August 1887, be-
treffend die Dienstvorschrift über Marschgebührnisse bei Einberufungen zum Dienst und
bei Entlassungen vom 22. Februar 1887. 323.

Bekanntmachung von Abänderungen der Wehrordnung vom 28. September 1875. Ver-
sügung der Ministerien des Innern und des Kriegswesens vom 2. Dezember 1887. 489.

Verzeichniß der höheren Lehranstalten, welche zur Ausstellung von Zeugnissen über die
wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienst berechtigt sind,
s. Einjährig-freiwilliger Militärdienst.
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Erhebung von Pensionen 2c. 2c. Seitens der Militärpersonen und Seitens der Hinterblie-
bliebenen derselben s. Militärpersonen.

Milzbrand s. Viehseuchen.
Muster und Modelle. Ausführungsbestimmungen zu dem Reichsgesetz vom 11. Januar 1876

über das Urheberrecht an Mustern und Modellen. Bekanntmachung des Justizministeriums
vom 11. Februar 1887. 60.

· N.

Naturalverpflegung der Truppen s. Militärwesen.
Neeff-Mörike'sche Studienstiftung für evangelische Theologen s. Juristische

Persönlichkeit.
Grafen von Neipperg. Bekanntmachung des Justizministeriums vom 18. Juni 1887, betreffend

ein „Ergänztes Familienstatut“ der Grafen von Neipperg. 299.

O.
Oertliche Verbrauchsabgaben s. Verbrauchsabgaben.
Oesterreich. Unzulässigkeit der Pfändung von Fahrbetriebsmitteln Kaiserlich österreichischer Eisen-

bahnen. Bekanntmachung des Juslizministeriums vom 19. Februar 1887. 65.
Orden. Neue Statuten des K. Friedrichsordens. Königliche Verordnung vom 27. Dezember 1886. 9.

P.
Pensionen. Erhebung von Pensionen, Pensionszuschüssen, Wittwen= und Waisengeldern, Medaillen-

gehalten, ständigen Beihülfen und Unterstützungen Seitens der Militärpersonen (Offiziere,
Aerzle, Beamte, Soldaten r2c. 2c. vom Feldwebel abwärts) und Seitens der Hinterbliebenen
derselben. Bekanntmachung des Kriegsministeriums vom 15. November 1887. 459.

Pfsändung von Fahrbetriebsmitteln Kaiserlich österreichischer Eisenbahnen
s. Oesterreich.

Pfarrgemeinden katholische s. katholische Pfarrgemeinden.
Pferdeaushebungsreglemen t. Anordnungen hinsichtlich der periodischen Vormusterungen

des Pferdebestandes und Beschaffung der Mobilmachungspferde im Königreich Württemberg.
Verfügung der Ministerien des Innern und des Kriegswesens vom 16. Jannar 1887. 19.

Pflanzen. Ausfuhr der zur Kategorie der Rebe nicht gehörigen Pflänzlinge. Bekanntmachung der
Ministerien der auswärtigen Angelegenheilen, Abtheilung für die Verkehrsanstalten, des
Innern und der Finanzen vom 31. Januar 1887. 62.

Polizeiwesen. Vollzug des Abschnitts B des Reichsgesetzes vom 5. Mai 1886 über die Unfall-
und Krankenversicherung der in land= und forstwirthschaftlichen Betrieben beschäftigten Per-
sonen. Verfügung des Ministeriums des Innern vom 29. Dezember 1886. 1.
Unfallversicherung bei denjenigen Gewerbebetrieben, welche sich auf die Ausführung von

Schreiner-(Tischler-), Einsetzer-, Schlosser= oder Anschlägerarbeiten bei Bauten erstrecken.
Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 31. Dezember 1886. 6.
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Statistische Uebersichten und Rechnungsabschlüsse der Krankenkassen. Bekanntmachung des
Ministeriums des Innern vom 11. Januar 1887. 15 und vom 29. September 1887. 405.

Neues Verzeichniß der in Preußen auf Grund des Gesetzes über die Abwehr und Unter-
drückung der Reblauskrankheit vom 3. Juli 1883 (Reichsgesetzblatt S. 149) gebildeten
Weinbaubezirke. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 25. Januar 1887. 53.

Ausfuhr der zur Kategorie der Rebe nicht gehörigen Pflänzlinge. Bekanntmachung der
Ministerien der auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für die Verkehrsanstalten, des
Innern und der Finanzen vom 31. Januar 1887. 62.

Gewinnung von Kuhpockenlymphe für die Schutzpockenimpfung. Verfügung des Ministeriums
des Innern vom 12. März 1887. 83.

Die bei Sprengungen in der Nähe von öffentlichen Wegen zu beobachtenden Sicherheits-
maßregeln. Verfügung des Ministeriums des Innern vom 4. April 1887. 94.

Verkehr mit explosiven Stoffen. Verfügung der Ministerien der auswärtigen Angelegen-
heiten, Abtheilung für die Verkehrsanstalten, des Innern und des Kriegswesens vom
23. April 1887. 113.

Vollzug des Reichsgesetzes, betreffend die Unfallversicherung der bei Bauten beschäftigten
Personen vom 11. Juli 1887 (Reichsgesetzblatt S. 287). Bekanntmachung des Mini-
steriums des Innern vom 27. Juli 1887. 310, vom 14. November 1887. 444. Be-
richtigung 482 und Verfügung der Ministerien des Innern und der Finanzen vom 10. De-
zember 1887. 483.

Untersuchung der Dampfkessel. Versügung des Ministeriums des Innern vom 28. Juli
1887. 316.

Regulativ für die Wahl der Vertreter der Arbeiter bei der württembergischen Baugewerks-
berufsgenossenschaft und der von diesen zu wählenden Beisitzer zum Schiedsgericht dieser
Berufsgenossenschaft. Verfügung des Ministeriums des Innern vom 6. August 1887. 320.

Errichtung eines Landesversicherungsamts. Königliche Verordnung vom 15. November
1887. 443. «

Prämientarife der auf Grund des Bauunfallversicherungsgesetzes vom 11. Juli 1887 errich-
teten Versicherungsanstalten. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 12. De-
zember 1887. 485.

Die Formen des Versahrens und der Geschäftsgang bei dem Landesversicherungsamt. Ver-
fügung des Ministeriums des Innern vom 19. Dezember 1887. 490.

Die den nichtständigen Mitgliedern des Landesversicherungsamts zu gewährenden Vergütungen.
Verfügung des Ministeriums des Innern vom 19. Dezember 1887. 498.

Nachweisungen von Regie-Bauarbeiten. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom
19. Dezember 1887. 501.

s. auch Aichwesen, Viehseuchen.
Preußen. Veröffentlichung des am 15. Juni 1887 zwischen Württemberg und Preußen abgeschlossenen

3



530

Staatsvertrags, wegen Herstellung eiuer Eisenbahn von Tuttlingen nach Sigmaringen.
Königliche Verordnung vom 15. November 1887. 467.
Gleichstellung der technischen Hochschulen Württembergs und Preußens im Sinne der gegen-

seitigen Zulassung ihrer Studierenden zu den Staatsprüfungen im Bau= und Maschinen-
fache. Bekanntmachung des Ministeriums des Kirchen= und Schulwesens vom 12. De-
zember 1887. 499.

Prüfungen., Abänderung der Vorschriften über die ärztliche Prüfung. Bekanntmachung des Mini-
steriums des Innern vom 17. Mai 1887. 142.
Vornahme der ersten Staatsprüfung im Baufache. Veruug der Ministerien der aus-

wärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für die Verkehrsanstalten, des Innern und der
Finanzen vom 29. September 1887. 413.

Gleichstellung der technischen Hochschulen Württembergs und Preußens im Sinne der gegen-
seitigen Zulassung ihrer Studierenden zu den Staatsprüfungen im Bau= und Maschinen-
fache. Bekanntmachung des Ministeriums des Kirchen= und Schulwesens vom 12. De-
zember 1887. 409.

R.
Rang s. Staatsbeamte.
Realanstalten. Gesetz vom 14. Juni 1887, betreffend die Beilagen des Gesetzes über die Rechts-

verhältnisse der Staatsbeamten, sowie der Angestellten an den Latein= und Realschulen vom
2. Juni 1876. 151.

Reblaus. Neues Verzeichniß der in Preußen auf Grund des Gesetzes über die Abwehr und Unter-
drückung der Reblauskrankheit vom 3. Juli 1883 (Reichsgesetzblatt S. 149) gebildeten
Weinbaubezirke. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 25. Januar 1887. 53.

Regierungs- und Reichsgesetzblatt. Abonnementspreis für dieselben auf das Kalenderjahr
1888. Bekanntmachung des Justizministeriums vom 14. November 1887. 444.

Reichsstempelabgaben. Ausgabe neuer NReichsstempelmarken und gestempelter Schlußnoten-
formulare. Bekanntmachung des Finanzministeriums vom 2. Februar 1887. 63.
Abänderung der Ausführungsvorschriften zu dem Gesetze wegen Erhebung der Reichsstempel-

abgaben. Bekanntmachung des Finanzministeriums vom 23. Juni 1887. 303.
Renteneinkommen (. Zinseneinkommen.

S.
Salzsteuerämter. Errichtung eines Salzsteueramts Heilbronn. Bekanntmachung des Finanz-

ministeriums vom 25. Juni 1887. 304.

Schlußnotenformulare (. Reichsstempelabgaben.
Servitutenbücher s. Güterbücher.
Sportelwesen. Vorläufige Verlängerung der Wirksamkeit des Allgemeinen Sportelgesetzes vom

24. März 1881. Gesetz vom 28. März 1887. 91.
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Fernere Wirksamkeit des Allgemeinen Sportelgesetzes vom 24. März 1881. Gesetz vom
14. Juni 1887. 163.

Redaktion des Allgemeinen Sportelgesetzes. Bekanntmachung des Staatsministeriums vom
16. Juni 1887. 189.

Vollzug des Allgemeinen Sportelgesetzes (Regierungsblatt 1887. S. 189). Verfügung sämmt—-
licher Ministerien vom 19. September 1887. 369 und Verfügung des Ministeriums des
Innern vom 26. September 1887. 387.

Gebühren für die bei Führung des Handelsregisters vorkommenden Geschäfte und für dar-
auf bezügliche Beglaubigungen. Verfügung des Justizministeriums vom 23. September
1887. 384. Berichtigung 412.

Vollzug des Allgemeinen Sportelgesetzes vom 14. Juni 1887, Tarifnummer 32. Gesell-
schaftsverträge. Verfügung der Ministerien der Justiz und der Finanzen vomI.Oktober
1887. 403.

Sprengstoffe s. Explosive Stoffe.
Staatsbeamte. Gesetz vom 14. Juni 1887, betreffend die Beilagen des Gesetzes über die Rechts-

verhältnisse der Staatsbeamten, sowie der Angestellten an den Latein= und Realschulen
vom 28. Juni 1876. 151.
Rangverhältnisse der auf Lebenszeit angestellten Beamten der Staatsanwaltschaft bei den

Landgerichten. Bekanntmachung des Justizministeriums vom 12. Juli 1887. 305.
Rangverhältnisse der Beamten der Verkehrsanstalten. Bekanntmachung des Ministeriums

der auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für die Verkehrsanstalten, vom 3. No-
vember 1887. 425.

Staatsverträge fs. Verkehrsanstalten.
Ständeversammlung s. Landtag.
Stempelabgaben s. Reichsstempelabgaben.
Steuerwesen. Ausgabe neuer Reichsstempelmarken und gestempelter Schlußnotenformulare. Be-

kanntmachung des Finanzministeriums vom 2. Februar 1887. 63.
Steuererhebung vom 1. April 1887 an. Verfügung des Finanzministeriums vom 19. März

1887. 84.

Gesetz vom 31. März 1887, betreffend das steuerfreie Zinsen= und Renteneinkommen der
Wittwen, geschiedenen oder verlassenen Ehefrauen, vaterlosen Minderjährigen, sowie ge-
brechlichen Personen. 93. ·

Umlage der Grund-, Gesäll-, Gebäude= und Gewerbesteuer auf die ersten 4 Monate des
Etatsjahres 1887/88. Verfügung des Steuerkollegiums vom 30. März 1887. 96.

Festsetzung des steuerbaren Jahresertrags der Gebäude. Gesetz vom 6. Juni 1887. 145.
Abänderung des Artikels 17 des Gesetzes über Besteuerungsrechte der Amtskörperschaften

und Gemeinden vom 23 Juli 1877. Gesetz vom 14. Juni 1887. 187.
Verfügung der Katasterkommission vom 18. Juni 1887, betreffend die in der Finanzperiode
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1. April 1887 bis 31. März 1889 in Vollziehung des Art. 3 des Finanzgesetzes vom
14. Juni 1887 (Regierungsblatt S. 177) aus Grundeigenthum und Gefällen, Gebäuden
und Gewerben zu erhebende Stener. 235.

Abänderung der Ausführungsvorschriften zu dem Gesetze wegen Erhebung der Reichs-
stempelabgaben. Bekanntmachung des Finanzministeriums vom 23. Juni 1887. 303.

Errichtung eines Salzsteueramts Heilbronn. Bekanntmachung des Finanzministeriums vom
25. Juni 1887. 304.

Eintritt Württembergs in die Branntweinsteuergemeinschaft. Gesetz vom 17. September
1887. 329.

Besteuerung des Branntweins. Bekanntmachung des Finanzministeriums vom 24. Sep-
tember 1887. 331.

Verfügung des Finanzministeriums vom 25. September 1887 zu Vollziehung der Reichs-
gesetze, betreffend die Besteuerung des Branntweins vom 24. Juni 1887 und vom
8. Juli 1868. 353. Berichtigung 428.

T.

Truppenverpflegung s. Militärwesen.

u.

Umlage zur Bestreitung der Entschädigung für auf polizeiliche Anordnung getödtete oder vor Aus-
führung dieser Anordnung gefallene Thiere sowie zur Bestreitung der Entschädigung für
an Milzbrand gefallene Thiere. Verfügung des Ministeriums des Innern vom 12. März
1887. 67.

der Grund-, Gefäll-, Gebäude= und Gewerbesteuer auf die ersten 4 Monate des Etats-
jahres 1887/88. Verfügung des Steuerkollegiums vom 30. März 1887. 96.

Festsetzung des steuerbaren Jahresertrags der Gebäude. Gesetz vom 6. Juni 1887. 145.
Verfügung der Katasterkommission vom 18. Juni 1887, betreffend die in der Finanzperiode

1. April 1887 bis 31. März 1889 in Vollziehung des Art. 3 des Finanzgesetzes vom
14. Juni 1887, (Negierungsblatt S. 177) aus Grundeigenthum und Gefällen, Gebäuden
und Gewerben zu erhebende Steuer. 235.

Umlage des Gebäudebrandschadens für das Jahr 1888. Verfügung des Ministeriums des
Innern vom 26. November 1887. 481.

Unfall versicherung. Unfallversicherung bei denjenigen Gewerbebetrieben, welche sich auf die
Ausführung von Schreiner-(Tischler-), Einsetzer, Schlosser= oder Anschlägerarbeiten bei
Bauten erstrecken. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 31. Dezember
1886. 6.

Vollzug des Reichsgesetzes vom 11. Juli 1887, betreffend die Unfallversicherung der beie
Bauten beschäftigten Personen. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom
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27. Juli 1887. 310. Vom 14. November 1887. 444. Berichtigung 482 und Ver-
fügung der Ministerien des Innern und der Finanzen vom 10. Dezember 1887. 483.

Regulativ für die Wahl der Vertreter der Arbeiter bei der württembergischen Baugewerks-
berufsgenossenschaft und der von diesen zu wählenden Beisitzer zum Schiedsgericht dieser

Berufsgenossenschaft. Versügung des Ministeriums des Innern vom 6. August 1887. 320.
ErrichtungeinesL gsamts. Königliche Verordnung vom 15.November 1887. 443.
Prämientarife der auf Grund des Bauunfallversicherungsgesetzes vom 11. Juli 1887 er-

richteten Versicherungsanstalten. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom
12. Dezember 1887. 485.

Die Formen des Verfahrens und der Geschäftsgang bei dem Landesversicherungsamt. Ver-
fügung des Ministeriums des Innern vom 19. Dezember 1887. 4900.

Die den nichtständigen Mitgliedern des Landesversicherungsamts zu gewährenden Vergü-
tungen. Verfügung des Ministeriums des Innern vom 19. Dezember 1887. 498.

Nachweisungen von Regie-Bauarbeiten. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern
vom 19. Dezember 1887. 501.

Unterpfandsbücher. Berichtigung der Güterbücher (Servitutenbücher) und Unterpfandsbücher
aus Anlaß einer Feldbereinigung. Verfügung des Justizministeriums vom 22. November
1887. 447.

V.

Verbrauchsabgaben. Forterhebung von örtlichen Verbrauchsabgaben durch die Gemeinden. Gesetz
vom 25. März 1887. 85.
Ermächtigung mehrerer Gemeinden zur Fortsetzung der Erhebung örtlicher Verbrauchs-

abgaben. Königliche Verordnung vom 25. März 1887. 86.
Verein für die Herberge zur Heimath in Heilbronn s. Juristische Persönlichkeit.
Verkehrsanstalten. Unzulässigkeit der Pfändung von Fahrbetriebsmitteln Kaiserlich österreichischer

Eisenbahnen. Bekanntmachung des Justizministeriums vom 19. Februar 1887. 65.
Veröffentlichung des am 10. Februar 1887 zwischen Württemberg und Bayern abgeschlosse-

nen Staatsvertrags über die Herstellung weiterer Verbindungen zwischen den beiderseitigen
Eisenbahnen und die Abänderung der die vorhandenen Eisenbahnanschlüsse betreffenden Ver-
einbarungen. Königliche Verordnung vom 18. April 1887. 103.

Beschaffung von Geldmitteln für den Eisenbahnbau sowie für außerordentliche Bedürfnisse
der Eisenbahnverwaltung in der Finanzperiode 1887/89. Gesetz vom 24. Mai 1887.
139. Berichtigung des Textes dieses Gesetzes. Bekanntmachung des Staatsministeriums
vom 5. November 1887. 429.

Herstellung weiterer Eisenbahnverbindungen und die Beschaffung von Geldmitteln hiefür in
der Finanzperiode 1887/89. Gesetz vom 24. Mai 1887. 141.

Vervollständigung des Eisenbahnnetzes im Interesse der Landesvertheidigung und die Be-
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schaffung von Geldmitteln hiefür in der Finanzperiode 1887/89. Gesetz vom 7. Juni
1887. 147. «

Konzessionsertheilung zum Bau und Betrieb einer Dampfstraßenbahn von Ravensburg nach
Weingarten. Bekanntmachung des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten, Ab-
theilung für die Verkehrsanstalten, vom 15. November 1887. 430.

Veröffentlichung des am 15. Juni 1887 zwischen Württemberg und Preußen abgeschlossenen
Staatsvertrags wegen Herstellung einer Eisenbahn von Tuttlingen nach Sigmaringen.
Königliche Verordnung vom 15. November 1887. 467.

Veröffentlichung der zur Vervollständigung des Eisenbahnnetzes im Interesse der Landes-
vertheidigung abgeschlossenen Vereinbarungen. Bekanntmachung des Staatsministeriums
vom 15. November 1887. 475.

s. auch Staatsbeamte.
Viehseuchen. Umlage zur Bestreitung der Entschädigung für auf polizeiliche Anordnung getödtete

oder vor Ausführung dieser Anordnung gefallene Thiere sowie zur Bestreitung der Ent-
schädigung für an Milzbrand gefallene Thiere. Verfügung des Ministeriums des Innern
vom 12. März 1887. 67.

W.

Wehrordnung s. Militärwesen.
Weinbau. Neues Verzeichniß der in Preußen auf Grund des Gesetzes über die Abwehr und Unter-

drückung der Reblauskrankheit vom 3. Juli 1883 (ReichsgesetzblattS.149) gebildeten Wein-
baubezirke. Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 25. Januar 1887. 53.

3.
Zeichenregister s. Handelsregister.
Zinsen= und Renteneinkommen. Gesetz vom 31. März 1887, betreffend das steuerfreie

Zinsen= und Renteneinkommen der Wittwen, geschiedenen oder verlassenen Ehefrauen, vater-
losen Minderjährigen, sowie gebrechlichen Personen. 93.
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